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STAND: 1. SEPTEMBER 2015 

 
 

ERNEUERBARE ENERGIEN UND STAATLICHE BEIHILFEN 

 

2. EUROPÄISCHE UNION 
 

 

 

A) RECHTSQUELLEN 1 
 

A. 
 

Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG 2 , Amtsblatt. Nr. L 140 
vom 5.6.2009, S. 16–62 (Erneuerbaren-Richtlinie) 

B. 
Richtlinie 2004/8/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über 
die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im 
Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG 3 , Amtsblatt Nr. L 52 vom 
21/2/2004, S. 50 (KWK-Richtlinie) 

C. 
Neu 

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 
107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Amtsblatt Nr. L 187 vom 
26.6.2014, S.1-78 (Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO) 

D1. Mitteilung der Kommission – Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen 
(2008/C 82/01), Amtsblatt Nr. C 082 vom 01/04/2008, S. 0001 – 0033 

D2. 
Neu 

Mitteilung der Kommission – Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 
(2014/C 200/01), Abl. Nr. C 200 vom 28.6.2014, S. 1 

 

Die beiden folgenden Verordnungen gehören zwar noch dem Rechtsbestand an, werden hier aber nur der 
Vollständigkeit halber zitiert und aus Kapazitätsgründen nicht in die vorliegende Unterlage aufgenommen: 
 

E1. 
Neu 

Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die 
Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags, ABl. L 83vom 27.3.1999, S. 1–9 

E2. 
Neu 

Verordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom 21. April 2004 zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für die Anwendung von 
Artikel 93 des EG-Vertrags, ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1–134 

                                                           
1 Die „de minimis“-Beihilfen sind bereits ausgelaufen, werden aber der Vollständigkeit halber zitiert: 

• Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5-10 

• Mitteilung der Kommission — Vorübergehender Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen zur Erleichterung des 
Zugangs zu Finanzierungsmitteln in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise (2009/C 16/01), ABl. C 16 vom 
22.1.2009, S.1-9 

2 Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von 
Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor , ABl. L 123 vom 17.5.2003, S. 42–46  
3 Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen 
beschickten Warmwasserheizkesseln, Amtsblatt Nr. L 167 vom 22/6/1992, S. 17 
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B) VERFAHREN: 
1. ÖKOSTROMGESETZ: 

01. 
Staatliche Beihilfe Nr. NN 162/A/2003 und N 317/A/2006 – Österreich  //  Förderung der 
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern im Rahmen des österreichischen 
Ökostromgesetzes (Einspeisetarife); ABl. Nr. C 221 vom 14.9.2006, S. 8; (2006/C 221/04) 

02. 
Staatliche Beihilfe Nr. NN 162/B/2003 und N 317/B/2006 – Österreich  //  Förderung der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK) im Rahmen des österreichischen Ökostromgesetzes (Unterstützungstarif); 
ABl. Nr. C 221 vom 14.9.2006, S. 9; (2006/C 221/04) 

03. 
Staatliche Beihilfe Nr. N 809/2006 – Österreich // Investitionsbeihilfe für die Errichtung von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) und Wasserkraftanlagen; ABl. Nr. C 130 vom 12.6.2007, S. 1; 
(2007/C 130/01) 

04. 
Staatliche Beihilfe Nr. N 47/2008 – Österreich // Änderung der Einspeisetarife für Strom aus 
erneuerbaren Energieträgern im Rahmen des österreichischen Ökostromgesetzes; ABl. Nr. C 253 
vom 4.10.2008, S. 4; (2008/C 253/04) 

07. 
Staatliche Beihilfe C 24/09 (ex N 446/2008 - Österreich // Beihilfen für Ökostromerzeuger und 
Beihilfen für große Stromverbraucher); // Österreichisches Ökostromgesetz - Mutmaßliche Beihilfe 
für große Stromverbraucher, ABl. Nr. C 217/12 vom 11.9.2009 (2009/C 217/07) 

08. Staatliche Beihilfe C 24/09 (ex N 446/2008 - Österreich // Beihilfen für energieintensive 
Unternehmen); Beschluss der Kommission vom 8.3.2011, K(2011)1363 endgültig ( 

Neu 

Exkurs: Das Urteil des Gerichts (Fünfte Kammer) vom 11. Dezember 2014.  
Republik Österreich gegen Europäische Kommission, Rechtssache T-251/11, 
wegen Nichtigerklärung des Beschlusses 2011/528/EU der Kommission vom 8. März 2011 über die 
staatliche Beihilfe in der Sache C 24/09 (ex N 446/08) – Staatliche Beihilfe für energieintensive 
Unternehmen, Ökostromgesetz, Österreich (ABl. L 235 S. 42),  
wird hier nur der Vollständigkeit halber zitiert und aus Kapazitätsgründen nicht in die 
vorliegende Unterlage aufgenommen. Link: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160544&pageIndex=0&doclang=D
E&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=426390 

2. KWK-GESETZ: 

05. 
Staatliche Beihilfe Nr. N 461/2008 - Österreich // Beihilfe für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im 
Rahmen des österreichischen KWK-Gesetzes; ABl. Nr. C 109 vom 13.5.2009, S. 1; (2009/C 
109/01) 

3. WÄRME- UND KÄLTELEITUNGSAUSBAUGESETZ: 

06. 
Staatliche Beihilfe Nr. N 485/2008 - Österreich // Beihilfen für Fernwärme- und 
Fernkälteinfrastruktur sowie für Kühlanlagen (AT); ABl. Nr. C 191/1 vom 14. 8. 2009, S. 1; (2009/C 
191/01) 

4. ÖSG 2012: 

09. 
Neu 

Staatliche Beihilfe C 2012/565 (SA.33384 (2011/N) – Österreich // Ökostromgesetz 2012), ABl. Nr. 
2012/C 156/01 vom 2.6.2012 

 

24.Auflage 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160544&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=426390
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160544&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=426390
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RICHTLINIEN  

RICHTLINIE 2009/28/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 23.  April 2009

zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1 und Artikel 95 in 
Bezug auf die Artikel 17, 18 und 19 dieser Richtlinie,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses

(1)  ABl. C 77 vom 31.3.2009, S. 43.

,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen

(2)  ABl. C 325 vom 19.12.2008, S. 12.

,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags

(3)  Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 17. Dezember 2008
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom
6. April 2009.

,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Kontrolle des Energieverbrauchs in Europa sowie die 
vermehrte Nutzung von Energie aus erneuerbaren Energie
quellen sind gemeinsam mit Energieeinsparungen und 
einer verbesserten Energieeffizienz wesentliche Elemente 
des Maßnahmenbündels, das zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen und zur Einhaltung des Protokolls 
von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen und weiterer gemein
schaftlicher und internationaler Verpflichtungen zur Sen
kung der Treibhausgasemissionen über das Jahr 2012 
hinaus benötigt wird. Diese Faktoren spielen auch eine 
wichtige Rolle bei der Stärkung der Energieversorgungs
sicherheit, der Förderung der technologischen Entwicklung 
und Innovation sowie der Schaffung von Beschäftigungs
möglichkeiten und von Möglichkeiten der regionalen Ent
wicklung, vor allem in ländlichen und entlegenen Gebieten.

(2) Insbesondere gehören mehr technische Verbesserungen, 
Anreize für die Nutzung und den Ausbau öffentlicher Ver
kehrsmittel, der Einsatz von Energieeffizienztechnologien 
und die Verwendung von Energie aus erneuerbaren Quel
len im Verkehrssektor zu den wirksamsten Mitteln, mit 
denen die Gemeinschaft ihre Abhängigkeit von Erdölein
fuhren für den Verkehrssektor, in dem das Problem der 

Energieversorgungssicherheit am akutesten ist, verringern 
und den Kraftstoffmarkt beeinflussen kann.

(3) Es ist anerkannt, welche Möglichkeiten Innovation und 
eine nachhaltige, wettbewerbsfördernde Energiepolitik für 
das Wirtschaftswachstum bieten. Die Energieproduktion 
aus erneuerbaren Quellen ist oft von den vor Ort oder in 
der Region angesiedelten kleinen und mittleren Unterneh
men (KMU) abhängig. In den Mitgliedstaaten und ihren 
Regionen ergeben sich aus Investitionen in die lokale und 
regionale Produktion von Energie aus erneuerbaren Quel
len bedeutende Wachstumschancen und Beschäftigungs
möglichkeiten. Die Kommission und die Mitgliedstaaten 
sollten demnach nationale und regionale Entwicklungs
maßnahmen in diesen Bereichen fördern, den Austausch 
bewährter Verfahren zur Energieproduktion aus erneuer
baren Quellen zwischen lokalen und regionalen 
Entwicklungsinitiativen anregen und auf den Einsatz von 
Strukturfondsmitteln in diesem Bereich drängen.

(4) Bei der Förderung der Entwicklung des Marktes für 
erneuerbare Energiequellen ist es erforderlich, die positiven 
Auswirkungen auf regionale und lokale Entwicklungs
möglichkeiten, Exportchancen, sozialen Zusammenhalt 
und Beschäftigungsmöglichkeiten, besonders für KMU und 
unabhängige Energieproduzenten, zu berücksichtigen.

(5) Damit der Ausstoß von Treibhausgasen innerhalb der 
Gemeinschaft gesenkt und ihre Abhängigkeit von Energie
importen verringert wird, sollte der Ausbau der Energie aus 
erneuerbaren Quellen eng mit einer Steigerung der Energie
effizienz einhergehen.

(6) Es ist angebracht, die Demonstrations- und Vermarktungs
phase von dezentralen Technologien für erneuerbare 
Energietechnologien zu unterstützen. Mit der Entwicklung 
hin zur dezentralisierten Energieerzeugung sind viele 
Vorteile verbunden, beispielsweise die Nutzung vor 
Ort verfügbarer Energiequellen, eine bessere lokale 
Energieversorgungssicherheit, kürzere Transportwege und 
geringere übertragungsbedingte Energieverluste. Diese 
Dezentralisierung wirkt sich auch positiv auf die Entwick
lung und den Zusammenhalt der Gemeinschaft aus, indem 
Erwerbsquellen und Arbeitsplätze vor Ort geschaffen 
werden.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:077:0043:0043:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:325:0012:0012:DE:PDF
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(7) In der Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im 
Elektrizitätsbinnenmarkt

(1)  ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 33.

 und in der Richtlinie 
2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von Bio
kraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im 
Verkehrssektor

(2)  ABl. L 123 vom 17.5.2003, S. 42.

 wurden für verschiedene Arten von 
Energie aus erneuerbaren Quellen Begriffsbestimmungen 
festgelegt. Die Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 über gemein
same Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt

(3)  ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 37.

 ent
hält Begriffsbestimmungen für den Elektrizitätssektor im 
Allgemeinen. Im Interesse der Rechtssicherheit und der 
Klarheit ist es angebracht, in dieser Richtlinie dieselben 
oder ähnliche Begriffsbestimmungen zu verwenden.

(8) In der Mitteilung der Kommission vom 10.  Januar 2007
„Fahrplan für erneuerbare Energien — Erneuerbare Ener
gien im 21. Jahrhundert: größere Nachhaltigkeit in der 
Zukunft“ wurde dargelegt, dass 20 % als Ziel für den 
Gesamtanteil von Energie aus erneuerbaren Quellen 
und 10 % als Ziel für Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrssektor angemessene und erreichbare Ziele wären 
und dass ein Rahmen, der verbindliche Ziele enthält, den 
Unternehmen die langfristige Sicherheit geben dürfte, die 
sie benötigen, um vernünftige und nachhaltige Investitio
nen in den Sektor der erneuerbaren Energie zu tätigen, mit 
denen die Abhängigkeit von importierten fossilen Brenn
stoffen verringert und die Nutzung neuer Energie
technologien gefördert werden kann. Dabei handelt es sich 
um Ziele im Zusammenhang mit der Erhöhung der 
Energieeffizienz um 20 % bis  2020, die gemäß der vom 
Europäischen Rat im März 2007 und vom Europäischen 
Parlament in seiner Entschließung vom 31. Januar 2008 zu 
jenem Aktionsplan gebilligten Mitteilung der Kommission 
vom 19.  Oktober 2006 mit dem Titel „Aktionsplan für 
Energieeffizienz: das Potenzial ausschöpfen“ angestrebt 
wird.

(9) Auf der Tagung des Europäischen Rates vom März 2007 
wurde die Verpflichtung der Gemeinschaft zum 
gemeinschaftsweiten Ausbau der Energie aus erneuerbaren 
Quellen über das Jahr 2010 hinaus erneut bekräftigt. Der 
Rat billigte ein verbindliches Ziel von 20 % für den Anteil 
von Energie aus erneuerbaren Quellen am Gesamt
energieverbrauch in der Gemeinschaft bis  2020 und ein 
von allen Mitgliedstaaten zu erreichendes verbindliches 
Mindestziel von 10 % für den Anteil von Biokraftstoffen 
am Benzin- und Dieselkraftstoffverbrauch bis  2020, das 
kosteneffizient verwirklicht werden sollte. Er erklärte, der 
verbindliche Charakter des Biokraftstoffziels sei angemes
sen, sofern die Herstellung auf nachhaltige Weise erfolge, 
Biokraftstoffe der zweiten Generation kommerziell zur 
Verfügung stünden und die Richtlinie 98/70/EG des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 
über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen

(4)  ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58.

 geän
dert würde, um geeignete Beimischungsverhältnisse zu 
ermöglichen. Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung 
im März 2008 daran erinnert, dass es von wesentlicher 

Bedeutung ist, wirksame Nachhaltigkeitskriterien für Bio
kraftstoffe zu entwickeln und zu erfüllen und die kommer
zielle Verfügbarkeit von Biokraftstoffen der zweiten 
Generation zu gewährleisten. Der Europäische Rat hat auf 
seiner Tagung im Juni 2008 erneut auf die Nachhaltigkeits
kriterien und die Entwicklung von Biokraftstoffen der 
zweiten Generation hingewiesen und betont, dass die mög
lichen Auswirkungen auf die landwirtschaftliche 
Lebensmittelproduktion bewertet und gegebenenfalls ent
sprechende Abhilfemaßnahmen ergriffen werden müssen. 
Ferner hat er darauf hingewiesen, dass eine weiter gehende 
Bewertung der ökologischen und sozialen Auswirkungen 
der Produktion und des Verbrauchs von Biokraftstoffen 
vorgenommen werden sollte.

(10) In seiner Entschließung vom 25.  September 2007 zum 
Fahrplan für erneuerbare Energien in Europa

(5)  ABl. C 219 E vom 28.8.2008, S. 82.

 forderte 
das Europäische Parlament die Kommission auf, bis Ende 
2007 einen Vorschlag für einen Rechtsrahmen für Energie 
aus erneuerbaren Quellen vorzulegen, und verwies dabei 
darauf, wie wichtig die Festlegung von Zielen für die 
Anteile von Energie aus erneuerbaren Quellen in der 
Gemeinschaft und in den einzelnen Mitgliedstaaten sei.

(11) Für die Berechnung des Anteils von Energie aus erneuer
baren Quellen und zur Bestimmung dieser Quellen ist es 
erforderlich, transparente und eindeutige Regeln festzule
gen. Dabei sollte die Energie, die in Meeren und anderen 
Wasserkörpern in Form von Wellen, Meeresströmungen, 
Gezeiten und Meeresenergie in Form von Temperatur
gradienten oder Salzgradienten vorhanden ist, einbezogen 
werden.

(12) Die Nutzung landwirtschaftlicher Materialien wie Dung, 
Gülle sowie anderer tierischer und organischer Abfälle zur 
Erzeugung von Biogas bietet aufgrund des hohen Einspar
potentials bei Treibhausgasemissionen signifikante 
Umweltvorteile sowohl bei der Wärme- und Elektrizitäts
erzeugung als auch bei der Verwendung als Biokraftstoff. 
Biogasanlagen können aufgrund des dezentralen Charak
ters und der regionalen Investitionsstruktur einen maßgeb
lichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung im ländlichen 
Raum leisten und Landwirten neue Einkommens
perspektiven eröffnen.

(13) In Anbetracht der Standpunkte des Europäischen Parla
ments, des Rates und der Kommission ist es angebracht, 
verbindliche nationale Ziele festzulegen, die damit im Ein
klang stehen, dass der Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Energieverbrauch der Gemeinschaft im Jahr 
2020 zu 20 % und im Verkehrssektor am Energiever
brauch der Gemeinschaft zu 10 % durch Energie aus 
erneuerbaren Quellen gedeckt wird.

(14) Mit den verbindlichen nationalen Zielen wird in erster 
Linie der Zweck verfolgt, Investitionssicherheit zu schaf
fen und die kontinuierliche Entwicklung von Technologien 
für die Erzeugung von Energie aus allen Arten erneuerbarer 
Quellen zu fördern. Es ist daher nicht angebracht, die Ent
scheidung über die Verbindlichkeit eines Ziels bis zum Ein
tritt eines Ereignisses in der Zukunft zu verschieben.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:283:0033:0033:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:123:0042:0042:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0037:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:350:0058:0058:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:219E:0082:0082:DE:PDF
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(15) Die Ausgangslage, das Potenzial im Bereich der erneuer
baren Energie und der Energiemix sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. Das Gemeinschaftsziel von 
20 % muss daher in Einzelziele für die einzelnen Mitglied
staaten übersetzt werden, und dies unter gebührender 
Berücksichtigung einer fairen und angemessenen Auftei
lung, die den unterschiedlichen Ausgangslagen und Mög
lichkeiten der Mitgliedstaaten, einschließlich des 
bestehenden Anteils von Energie aus erneuerbaren Quel
len und des Energiemix, Rechnung trägt. Es ist angebracht, 
dabei so zu verfahren, dass die geforderte Gesamt
steigerung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zwischen den Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
einer nach ihrem Bruttoinlandsprodukt gewichteten glei
chen Steigerung des Anteils eines jeden Mitgliedstaats, die 
entsprechend seiner Ausgangslage abgestuft ist, aufgeteilt 
wird und der Bruttoendenergieverbrauch für die Berech
nung der erneuerbaren Energie verwendet wird, wobei bis
herige Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen zu berücksichtigen 
sind.

(16) Dagegen ist es hinsichtlich des 10 %-Ziels für Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor angebracht, für 
die einzelnen Mitgliedstaaten denselben Anteil festzulegen, 
um für Kohärenz bei den Kraftstoffspezifikationen und bei 
der Verfügbarkeit der Kraftstoffe zu gewährleisten. Da sich 
Kraftstoffe leicht handeln lassen, können Mitgliedstaaten, 
die in geringem Maße über die relevanten Ressourcen ver
fügen, ohne weiteres Biokraftstoffe erneuerbarer Herkunft 
anderweitig beziehen. Obwohl es für die Gemeinschaft 
technisch möglich wäre, ihr Ziel für die Nutzung von Ener
gie aus erneuerbaren Quellen im Verkehrsbereich aus
schließlich durch die Herstellung in der Gemeinschaft zu 
erreichen, ist es sowohl wahrscheinlich als auch wün
schenswert, dass das Ziel de facto durch eine Kombination 
aus inländischer Herstellung und Importen erreicht wird. 
Hierzu sollte die Kommission die Biokraftstoffversorgung 
des Gemeinschaftsmarkts verfolgen und gegebenenfalls 
relevante Maßnahmen vorschlagen, um für Ausgewogen
heit zwischen heimischer Herstellung und Importen zu 
sorgen, wobei unter anderem multilaterale und bilaterale 
Handelsverhandlungen sowie Umwelt-, Sozial- und wirt
schaftliche Aspekte und die Energieversorgungssicherheit 
zu berücksichtigen sind.

(17) Die Verbesserung der Energieeffizienz ist eines der Haupt
ziele der Gemeinschaft, die eine Steigerung der Energie
effizienz um 20 % bis  2020 anstrebt. Dieses Ziel spielt 
zusammen mit bestehenden und künftigen Rechtsvor
schriften einschließlich der Richtlinie 2002/91/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.  Dezem
ber 2002 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu
den

(1)  ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 65.

, der Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2005 zur Schaffung 
eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an 
die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produk
te

(2)  ABl. L 191 vom 22.7.2005, S. 29.

 und der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 5.  April 2006 über 
Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen

(3)  ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64.

 eine 
maßgebliche Rolle dabei, die klima- und energiepolitischen 
Ziele mit möglichst geringen Kosten zu erreichen, und 

kann auch neue Möglichkeiten für die Wirtschaft in der 
Europäischen Union eröffnen. Konzepte für Energie
effizienz und Energieeinsparung zählen zu den wirksams
ten Methoden, mit denen die Mitgliedstaaten den 
prozentualen Anteil von Energie aus erneuerbaren Quel
len steigern und somit die in dieser Richtlinie festgelegten 
Gesamtziele für Energie aus erneuerbaren Quellen — 
sowohl das nationale Gesamtziel als auch das Ziel für den 
Verkehrssektor — leichter erreichen können.

(18) Es obliegt den Mitgliedstaaten, die Energieeffizienz in allen 
Bereichen erheblich zu verbessern, um ihre Ziele in Bezug 
auf Energie aus erneuerbaren Quellen, ausgedrückt als Pro
zentsatz des Bruttoendenergieverbrauchs, leichter zu errei
chen. Ein wesentlicher Faktor ist die Energieeffizienz im 
Verkehrssektor, da das Ziel eines verbindlichen Prozentsat
zes für Energie aus erneuerbaren Quellen voraussichtlich 
immer schwerer dauerhaft zu erreichen sein wird, wenn 
die Gesamtenergienachfrage für den Verkehr weiter steigt. 
Das verbindliche Ziel von 10 %, das alle Mitgliedstaaten 
erreichen sollen, sollte daher als der Anteil des Endenergie
verbrauchs im Verkehrssektor definiert werden, der insge
samt aus erneuerbaren Quellen zu decken ist und nicht 
allein aus Biokraftstoffen.

(19) Damit die verbindlichen nationalen Gesamtziele erreicht 
werden, sollten die Mitgliedstaaten sich an einem indikati
ven Zielpfad orientieren, der den Weg zur Erreichung ihrer 
endgültigen verbindlichen Ziele vorzeichnet. Sie sollten 
nationale Aktionspläne für erneuerbare Energie mit Infor
mationen zu sektorspezifischen Zielen erstellen, wobei sie 
berücksichtigen sollten, dass es unterschiedliche Nutzungs
formen von Biomasse gibt und es daher von grundlegen
der Bedeutung ist, neue Biomasseressourcen zu 
mobilisieren. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten 
eigene Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele festle
gen. Jeder Mitgliedstaat sollte bei der Ermittlung seines 
nach seinem nationalen Aktionsplan für erneuerbare Ener
gie prognostizierten Bruttoendenergieverbrauchs bewer
ten, welchen Beitrag Maßnahmen für Energieeffizienz und 
Energieeinsparung in Bezug auf die nationalen Zielsetzun
gen leisten können. Die Mitgliedstaaten sollten der optima
len Kombination von Technologien zur Steigerung der 
Energieeffizienz und Energie aus erneuerbaren Quellen 
Rechnung tragen.

(20) Damit die Vorteile des technischen Fortschritts und 
Größenvorteile genutzt werden können, sollte der indika
tive Zielpfad die Möglichkeit berücksichtigen, dass die Nut
zung von Energie aus erneuerbaren Quellen in der Zukunft 
schneller wächst. Auf diese Weise kann Sektoren beson
dere Aufmerksamkeit gewidmet werden, die unverhältnis
mäßig unter fehlendem technischem Fortschritt und 
fehlenden Größenvorteilen leiden und daher weiterhin 
unterentwickelt sind, die jedoch in Zukunft nennenswert 
dazu beitragen könnten, die Ziele für 2020 zu erreichen.

(21) Ausgangspunkt für den indikativen Zielpfad sollte 2005 
sein, da dies das letzte Jahr ist, für das zuverlässige Daten 
über den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen 
vorliegen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0065:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:DE:PDF
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(22) Zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie ist es erforder
lich, dass die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten 
beträchtliche Finanzmittel für Forschung und Entwicklung 
im Bereich der Technologien für erneuerbare Energieträger 
vorsehen. Insbesondere sollte das Europäische 
Innovations- und Technologieinstitut der Forschung und 
Entwicklung im Bereich der Technologien für erneuerbare 
Energieträger hohe Priorität einräumen.

(23) Die Mitgliedstaaten können lokale und regionale Behörden 
zur Festlegung von Zielwerten anregen, die über den nati
onalen Zielen liegen, und sie an der Ausarbeitung nationa
ler Aktionspläne für erneuerbare Energie und der 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Vorteile von 
Energie aus erneuerbaren Quellen beteiligen.

(24) Um das Biomassepotenzial voll auszunutzen, sollten die 
Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten eine verstärkte 
Mobilisierung bestehender Holzreserven und die Entwick
lung neuer Waldbausysteme fördern.

(25) Die Mitgliedstaaten haben unterschiedliche Potenziale im 
Bereich der erneuerbaren Energie und wenden auf natio
naler Ebene unterschiedliche Regelungen zur Förderung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen an. Die Mehrheit der 
Mitgliedstaaten wendet Förderregelungen an, bei denen 
Vorteile ausschließlich für in ihrem Hoheitsgebiet erzeugte 
Energie aus erneuerbaren Quellen gewährt werden. Damit 
nationale Förderregelungen ungestört funktionieren kön
nen, müssen die Mitgliedstaaten deren Wirkung und Kos
ten entsprechend ihrem jeweiligen Potenzial kontrollieren 
können. Ein wichtiger Faktor bei der Verwirklichung des 
Ziels dieser Richtlinie besteht darin, das ungestörte Funk
tionieren der nationalen Förderregelungen, wie nach der 
Richtlinie 2001/77/EG, zu gewährleisten, damit das Ver
trauen der Investoren erhalten bleibt und die Mitgliedstaa
ten wirksame nationale Maßnahmen im Hinblick auf die 
Erfüllung der Ziele konzipieren können. Diese Richtlinie 
zielt darauf ab, die grenzüberschreitende Förderung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu erleichtern, ohne die 
nationalen Förderregelungen zu beeinträchtigen. Sie führt 
wahlweise Mechanismen der Zusammenarbeit zwischen 
Mitgliedstaaten ein, in deren Rahmen die Mitgliedstaaten 
vereinbaren können, in welchem Maße ein Mitgliedstaat 
die Energieerzeugung in einem anderen Mitgliedstaat för
dert und in welchem Umfang die Erzeugung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen auf die nationalen Gesamtziele 
des einen oder des anderen Mitgliedstaats angerechnet 
wird. Um die Wirksamkeit der beiden Maßnahmen zur 
Zielerfüllung, also der nationalen Förderregelungen und 
der Mechanismen der Zusammenarbeit, zu gewährleisten, 
ist es unbedingt notwendig, dass die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, darüber zu entscheiden, ob und in wel
chem Umfang ihre nationalen Förderregelungen für in 
anderen Mitgliedstaaten erzeugte Energie aus erneuerbaren 
Quellen gelten, und sich durch die Anwendung der in der 
vorliegenden Richtlinie vorgesehenen Mechanismen der 
Zusammenarbeit darüber zu einigen.

(26) Es ist anzustreben, dass die Energiepreise die externen Kos
ten der Energieproduktion und des Energieverbrauchs 
widerspiegeln, gegebenenfalls einschließlich der Umwelt-, 
Sozial- und Gesundheitskosten.

(27) Die staatliche Förderung ist notwendig, um die Ziele der 
Gemeinschaft hinsichtlich der stärkeren Nutzung von Elek
trizität aus erneuerbaren Energiequellen zu erreichen, ins
besondere solange die Elektrizitätspreise im Binnenmarkt 
nicht alle Umwelt- und Sozialkosten und Vorteile der 
genutzten Energiequellen widerspiegeln.

(28) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sollten darauf 
hinarbeiten, den Gesamtenergieverbrauch im Verkehrs
sektor zu verringern und seine Energieeffizienz zu verbes
sern. Die wichtigsten Instrumente zur Verringerung des 
Energieverbrauchs im Verkehr bestehen in der Verkehrs
planung, der Förderung öffentlicher Verkehrsmittel, der 
Steigerung des Anteils der Elektrofahrzeuge an den insge
samt hergestellten Fahrzeugen und der Herstellung von 
energieeffizienteren kleineren Fahrzeugen mit geringerer 
Motorleistung.

(29) Die Mitgliedstaaten sollten darauf hinarbeiten, den Energie
mix aus erneuerbaren Quellen in allen Verkehrssektoren zu 
diversifizieren. Die Kommission sollte dem Europäischen 
Parlament und dem Rat bis zum 1. Juni 2015 einen Bericht 
vorlegen, der einen Überblick über das Potenzial der ein
zelnen Teilbereiche des Verkehrssektors für eine stärkere 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vermittelt.

(30) Bei der Berechnung des Beitrags der Wasserkraft und 
der Windkraft für die Zwecke dieser Richtlinie sollten die 
Auswirkungen klimatischer Schwankungen durch 
die Verwendung einer Normalisierungsregel geglättet wer
den. Weiterhin sollte Elektrizität, die in Pump
speicherkraftwerken aus zuvor hochgepumptem Wasser 
produziert wird, nicht als Elektrizität erachtet werden, die 
aus erneuerbaren Energiequellen stammt.

(31) Wärmepumpen, die aerothermische, geothermische oder 
hydrothermische Wärme auf Nutztemperatur nutzen, 
benötigen Elektrizität oder andere Hilfsenergie für ihren 
Betrieb. Deshalb sollte die Energie, die zum Antrieb von 
Wärmepumpen eingesetzt wird, von der gesamten Nutz
wärme abgezogen werden. Nur Wärmepumpen, deren 
Output die zu ihrem Antrieb erforderliche Primärenergie 
deutlich übersteigt, sollten berücksichtigt werden.

(32) Passive Energiesysteme verwenden die Baukonstruktion, 
um Energie nutzbar zu machen. Die dergestalt nutzbar 
gemachte Energie gilt als eingesparte Energie. Zur Vermei
dung einer Doppelzählung sollte auf diese Weise nutzbar 
gemachte Energie für die Zwecke dieser Richtlinie nicht 
berücksichtigt werden.

(33) Bei einigen Mitgliedstaaten ist der Anteil des Flugverkehrs 
am Bruttoendenergieverbrauch von Energie hoch. Ange
sichts der derzeitigen technischen und ordnungs
politischen Grenzen, die dem kommerziellen Einsatz von 
Biokraftstoffen in der Luftfahrt gesetzt sind, ist es angemes
sen, eine teilweise Ausnahme für solche Mitgliedstaaten 
vorzusehen, indem bei der Berechnung ihres Bruttoend
energieverbrauchs im nationalen Flugverkehr diejenige 
Menge unberücksichtigt bleibt, um die sie den eineinhalb
fachen Wert des durchschnittlichen gemeinschaftlichen 
Bruttoendenergieverbrauchs im Flugverkehr auf 
Gemeinschaftsebene im Jahr 2005 laut Eurostat (d.  h. 
6,18 %) überschreiten. Zypern und Malta sind aufgrund 
ihrer Lage auf Inseln und in Randgebieten auf den Flugver
kehr als unverzichtbares Beförderungsmittel für ihre Bür
ger und ihre Wirtschaft angewiesen. Das führt dazu, dass
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Zypern und Malta einen Bruttoendenergieverbrauch im 
nationalen Flugverkehr haben, der mit dem Dreifachen des 
Gemeinschaftsdurchschnitts im Jahr 2005 unverhältnis
mäßig hoch ist, und die deshalb unverhältnismäßig durch 
die derzeitigen technischen und ordnungspolitischen 
Grenzen betroffen sind. Für diese Mitgliedstaaten ist es 
angemessen, vorzusehen, dass die Ausnahme den Betrag 
umfasst, um den diese Mitgliedstaaten den Gemeinschafts
durchschnitt für den von Eurostat erfassten gemeinschaft
lichen Bruttoendenergieverbrauch im Flugverkehr im Jahr 
2005, d. h. 4,12 %, überschreitet.

(34) Um zu einem Energiemodell zu gelangen, das auf Energie 
aus erneuerbaren Quellen setzt, ist es erforderlich, eine 
strategische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa
ten zu fördern und gegebenenfalls Regionen und lokale 
Behörden einzubeziehen.

(35) Unter gebührender Beachtung der Bestimmungen dieser 
Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten darin bestärkt werden, 
alle angemessenen Formen der Zusammenarbeit zu nut
zen, um die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen. Diese 
Zusammenarbeit kann auf allen Ebenen bilateral oder mul
tilateral erfolgen. Abgesehen von den Mechanismen mit 
Auswirkungen auf die Zielberechnung und die Zieler
füllung, die ausschließlich in dieser Richtlinie geregelt sind, 
nämlich die statistischen Transfers zwischen den Mitglied
staaten, die gemeinsamen Projekte und die gemeinsamen 
Förderregelungen, kann eine solche Zusammenarbeit bei
spielsweise auch als Austausch von Informationen und 
bewährten Verfahrensweisen erfolgen, wie sie insbeson
dere mit der durch diese Richtlinie geschaffenen 
Transparenzplattform vorgesehen ist, und durch andere 
freiwillige Abstimmung zwischen allen Typen von 
Förderregelungen.

(36) Um Möglichkeiten zur Senkung der Kosten für das Errei
chen der Ziele dieser Richtlinie zu schaffen, sollte in den 
Mitgliedstaaten der Verbrauch von in anderen Mitgliedstaa
ten aus erneuerbaren Quellen produzierter Energie geför
dert werden, und die Mitgliedstaaten sollten Energie aus 
erneuerbaren Quellen, die in anderen Mitgliedstaaten 
verbraucht werden, auf ihre eigenen nationalen Ziele 
anrechnen können. Aus diesem Grund sind Flexibilitäts
maßnahmen erforderlich, jedoch bleiben diese unter 
mitgliedstaatlicher Kontrolle, um nicht deren Fähigkeit zu 
beeinträchtigen, ihre nationalen Ziele zu erreichen. Diese 
Flexibilitätsmaßnahmen sind statistische Transfers, 
gemeinsame Projekte der Mitgliedstaaten oder gemeinsame 
Förderregelungen.

(37) Es sollte die Möglichkeit bestehen, importierte, aus 
erneuerbaren Energiequellen außerhalb der Gemeinschaft 
produzierte Elektrizität auf die Ziele der Mitgliedstaaten 
anzurechnen. Um jedoch eine Nettoerhöhung der 
Treibhausgasemissionen als Folge einer geänderten Nut
zung vorhandener erneuerbarer Energiequellen und ihrer 
vollständigen oder teilweisen Substitution durch konven
tionelle Energiequellen zu vermeiden, sollte nur Elektrizi
tät angerechnet werden können, die in erneuerbare 
Energiequellen einsetzenden Anlagen erzeugt wird, die 
nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie in Betrieb gehen 
oder mittels der erhöhten Kapazität einer Anlage erzeugt 
werden, die nach diesem Zeitpunkt umgerüstet wurde. Um 
zu gewährleisten, dass die Ersetzung konventioneller Ener
gie durch Energie aus erneuerbaren Quellen sowohl in der 
Gemeinschaft als auch in Drittländern eine angemessene 

Wirkung erzielt, ist es angemessen, sicherzustellen, dass 
diese Einfuhren zuverlässig nachverfolgt und angerechnet 
werden können. Abkommen mit Drittländern über die 
Organisation dieses Handels mit Elektrizität aus erneuer
baren Energiequellen werden berücksichtigt. Werden die 
Vertragsparteien des Vertrags über die Energie
gemeinschaft

(1)  ABl. L 198 vom 20.7.2006, S. 18.

 aufgrund eines nach diesem Vertrag erlas
senen diesbezüglichen Beschlusses durch die einschlägigen 
Bestimmungen dieser Richtlinie gebunden, so gelten die in 
dieser Richtlinie vorgesehenen Kooperationsmaßnahmen 
zwischen den Mitgliedstaaten auch für sie.

(38) Wenn die Mitgliedstaaten gemeinsame Projekte mit einem 
oder mehreren Drittländern zur Produktion von Elektrizi
tät aus erneuerbaren Energiequellen durchführen, sollten 
diese gemeinsamen Projekte nur neu gebaute Anlagen 
betreffen oder Anlagen mit in jüngerer Zeit erhöhter Kapa
zität. Dadurch lässt sich leichter sicherstellen, dass der 
Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Gesamt
energieverbrauch des Drittlands nicht aufgrund der Einfuhr 
von Energie aus erneuerbaren Quellen in die Gemeinschaft 
verringert wird. Außerdem sollten es die betreffenden Mit
gliedstaaten unterstützen, dass ein Teil der Produktion in 
den zu dem gemeinsamen Projekt gehörenden Anlagen für 
den heimischen Verbrauch in dem betreffenden Drittland 
verwendet wird. Darüber hinaus sollte das beteiligte Dritt
land von der Kommission und den Mitgliedstaaten ermu
tigt werden, eine Politik für erneuerbare Energie mit 
ehrgeizigen Zielen zu entwickeln.

(39) Bei Projekten in Drittländern, die wie das Solarenergie
programm für den Mittelmeerraum von großem europäi
schen Interesse sind, sind möglicherweise lange 
Vorlaufzeiten erforderlich, bis die Verbundfernleitung zum 
Gemeinschaftsgebiet betriebsbereit ist. Der Aufbau der Lei
tungen sollte demnach gefördert werden, indem den Mit
gliedstaaten für die Dauer der Baumaßnahmen gestattet 
wird, sich einen begrenzten Betrag der im Rahmen solcher 
Projekte produzierten Elektrizität für die Erfüllung der 
nationalen Ziele in Bezug auf die nationalen Ziele 
anzurechnen.

(40) Das Verfahren, das von der für die Überwachung der 
Genehmigung, Zertifizierung und Zulassung von Anlagen 
für erneuerbare Energieträger zuständigen Verwaltungs
einheit angewendet wird, muss objektiv, transparent, 
diskriminierungsfrei und verhältnismäßig sein, wenn die 
Regelungen auf bestimmte Projekte angewendet werden. 
Insbesondere ist es angemessen, unnötige Belastungen zu 
vermeiden, die sich daraus ergeben können, dass Projekte 
im Bereich der erneuerbaren Energiequellen als Anlagen, 
die ein Gesundheitsrisiko darstellen, eingestuft werden.

(41) Es hat sich gezeigt, dass aufgrund des Fehlens transparen
ter Regeln und mangelnder Koordinierung zwischen den 
verschiedenen Genehmigungsstellen der Einsatz von Ener
gie aus erneuerbaren Quellen behindert wird. Die spezifi
sche Struktur des Sektors der erneuerbaren Energie sollte 
daher berücksichtigt werden, wenn nationale, regionale 
und lokale Behörden ihre Verwaltungsverfahren zur Ertei
lung von Bau- und Betriebsgenehmigungen für Anlagen 
und von  damit  verbundenen  Übertragungs-  und  
Verteilernetzinfrastrukturen zur Elektrizitäts-, Wärme- und 
Kälteproduktion aus erneuerbaren Energiequellen oder für 
Anlagen zur Herstellung von Kraftstoffen aus erneuerbaren

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:198:0018:0018:DE:PDF
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Energiequellen überprüfen. Die administrativen 
Genehmigungsverfahren sollten gestrafft werden und 
transparente Zeitpläne für die Genehmigung von Anlagen 
zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vorse
hen. Planungsvorschriften und -leitlinien sollten dahin 
gehend angepasst werden, dass sie kosteneffiziente und 
umweltfreundliche Geräte zur Erzeugung von Wärme, 
Kälte und Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
berücksichtigen.

(42) Im Interesse der raschen Verbreitung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und im Hinblick auf deren insgesamt 
große Vorzüge in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umwelt
verträglichkeit sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen von 
Verwaltungsvorgängen, Planungsabläufen und der Gesetz
gebung, die für die Zulassung von Anlagen in Bezug auf 
die Verringerung von Schadstoffen und die Überwachung 
von Industrieanlagen, die Eindämmung der Luftverschmut
zung und die Vermeidung oder Verminderung der Ablei
tung gefährlicher Stoffe in die Umwelt gelten, dem Beitrag 
der erneuerbaren Energieträger bei der Umsetzung der 
Umwelt- und Klimaschutzziele insbesondere im Vergleich 
zu Anlagen, die keine erneuerbaren Energieträger nutzen, 
Rechnung tragen.

(43) Um Anreize dafür zu schaffen, dass die einzelnen Bürger 
zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie beitragen, sollten 
die zuständigen Behörden die Möglichkeit in Betracht zie
hen, Genehmigungen durch eine einfache Mitteilung bei 
der zuständigen Stelle zu ersetzen, wenn kleine dezentrale 
Anlagen zur Produktion von Energie aus erneuerbaren 
Quellen installiert werden.

(44) Die Kohärenz zwischen den Zielen dieser Richtlinie und 
dem sonstigen Umweltrecht der Gemeinschaft sollte 
sichergestellt werden. Insbesondere sollten die Mitglied
staaten bei Bewertungs-, Planungs- oder Zulassungs
verfahren für Anlagen zur Nutzung von erneuerbarer 
Energie dem Umweltrecht der Gemeinschaft Rechnung tra
gen und den Beitrag berücksichtigen, den erneuerbare 
Energiequellen vor allem im Vergleich zu Anlagen, die 
nicht erneuerbare Energie nutzen, bei der Erreichung der 
Umwelt- und Klimaschutzziele leisten.

(45) Nationale technische Spezifikationen und sonstige Anfor
derungen, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 
98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
22.  Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informations
gesellschaft

(1)  ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37.

 fallen und zum Beispiel Qualitätsstufen, 
Prüfverfahren oder Gebrauchsvorschriften betreffen, soll
ten den Handel mit Geräten und Systemen zur Nutzung 
erneuerbarer Energie nicht behindern. Regelungen zur För
derung von Energie aus erneuerbaren Quellen sollten daher 
keine nationalen technischen Spezifikationen vorschrei
ben, die von vorhandenen Gemeinschaftsnormen abwei
chen, oder verlangen, dass die geförderten Geräte oder 
Systeme an einem bestimmten Ort oder von einer 
bestimmten Einrichtung zertifiziert oder geprüft werden.

(46) Die Mitgliedstaaten sollten Mechanismen für die Förderung 
von Fernwärme/-kälte aus Energie aus erneuerbaren Quel
len in Betracht ziehen.

(47) Auf nationaler und regionaler Ebene haben Vorschriften 
und Verpflichtungen in Bezug auf Mindestanforderungen 
an die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen in 
neuen und renovierten Gebäuden den Einsatz von Energie 
aus erneuerbaren Quellen erheblich gesteigert. Diese Maß
nahmen sollten in einem breiter gefassten Gemeinschafts
umfeld gefördert werden ebenso wie energieeffiziente, auf 
erneuerbaren Energiequellen beruhende Anwendungen in 
Bauvorschriften und Regelwerken.

(48) Um die Festlegung von Mindestwerten für die Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen in Gebäuden zu fördern 
und zu beschleunigen, kann es für die Mitgliedstaaten 
angemessen sein, gegebenenfalls festzulegen, dass bei der 
Aufstellung dieser Werte ein Faktor für Energie aus 
erneuerbaren Quellen herangezogen wird, der an den Min
destanforderungen für Energieeffizienz gemäß der Richtli
nie 2002/91/EG für die kostenoptimierte Senkung der 
Kohlendioxidemissionen von Gebäuden ausgerichtet ist.

(49) Informations- und Ausbildungsdefizite, insbesondere im 
Wärme- und im Kältesektor, sollten im Interesse der För
derung des Einsatzes von Energie aus erneuerbaren Quel
len beseitigt werden.

(50) Soweit der Zugang zum Beruf des Installateurs und dessen 
Ausübung den Regeln für reglementierte Berufe unterlie
gen, sind die Bedingungen für die Anerkennung der Berufs
qualifikationen in der Richtlinie 2005/36/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 
2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen

(2)  ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22.

festgelegt. Die Anwendung der vorliegenden Richtlinie 
berührt deshalb nicht die Richtlinie 2005/36/EG.

(51) Wenngleich in der Richtlinie 2005/36/EG Anforderungen 
an die wechselseitige Anerkennung von Berufs
qualifikationen, auch für Architekten, festgelegt sind, muss 
weiterhin gewährleistet werden, dass Architekten und Pla
ner die optimale Verbindung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen und effizienzsteigernden Technologien in 
ihren Plänen und Entwürfen gebührend berücksichtigen. 
Die Mitgliedstaaten sollten in dieser Hinsicht daher klare 
Leitlinien vorgeben, und zwar unbeschadet der Richtlinie 
2005/36/EG, insbesondere von deren Artikeln 46 und 49.

(52) Herkunftsnachweise, die für die Zwecke dieser Richtlinie 
ausgestellt werden, dienen ausschließlich dazu, einem End
kunden gegenüber nachzuweisen, dass ein bestimmter 
Anteil oder eine bestimmte Menge an Energie aus erneuer
baren Quellen erzeugt wurde. Ein Herkunftsnachweis 
kann, unabhängig von der Energie, auf die er sich bezieht, 
von einem Inhaber auf einen anderen übertragen werden. 
Um sicherzustellen, dass eine aus erneuerbaren Energie
quellen erzeugte Elektrizitätseinheit einem Verbraucher 
gegenüber nur einmal ausgewiesen werden kann, sollte 
jedoch eine Doppelzählung und doppelte Ausweisung von 
Herkunftsnachweisen vermieden werden. Energie aus 
erneuerbaren Quellen, deren begleitender Herkunftsnach
weis vom Produzenten separat verkauft wurde, sollte 
gegenüber dem Endkunden nicht als aus erneuerbaren 
Quellen erzeugte Energie ausgewiesen oder verkauft wer
den. Es ist wichtig, dass zwischen grünen Zertifikaten, die 
für Fördersysteme genutzt werden, und Herkunftsnach
weisen unterschieden wird.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:204:0037:0037:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0022:DE:PDF
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(53) Es sollte ermöglicht werden, dass der entstehende Verbrau
chermarkt für umweltfreundliche Elektrizität aus erneuer
baren Quellen einen Beitrag zum Bau neuer Anlagen für 
Energie aus erneuerbaren Quellen leistet. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten von den Elektrizitätsversorgern verlangen 
können, dass die Angaben zu ihrem Energiemix, die sie 
gemäß Artikel  3 Absatz  6 der Richtlinie 2003/54/EG 
gegenüber Endkunden machen, einen Mindestanteil von 
Herkunftsnachweisen von kürzlich gebauten Anlagen zur 
Produktion von Energie aus erneuerbaren Quellen enthal
ten müssen,  sofern  dieses  Erfordernis  mit  dem  
Gemeinschaftsrecht in Einklang steht.

(54) Es sollte darüber informiert werden, wie die geförderte 
Elektrizität den Endverbrauchern gemäß Artikel 3 Absatz 6 
der Richtlinie 2003/54/EG zugerechnet wird. Um die Qua
lität dieser den Verbrauchern bereitgestellten Informatio
nen, insbesondere in Bezug auf den Betrag der in neuen 
Anlagen aus erneuerbaren Energieträgern gewonnenen 
Energie, zu verbessern, sollte die Kommission die Effizienz 
der von den Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen 
bewerten.

(55) Mit der Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11.  Februar 2004 über die Förderung 
einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-
Kopplung im Energiebinnenmarkt

(1)  ABl. L 52 vom 21.2.2004, S. 50.

 wurden Herkunfts
nachweise eingeführt, um die Herkunft von Elektrizität aus 
hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zu bele
gen. Diese Herkunftsnachweise können nicht als Beleg für 
die Verwendung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 2003/54/EG ver
wendet werden, da hierdurch die Gefahr einer Doppel
zählung und doppelten Bereitstellung entstehen könnte.

(56) Herkunftsnachweise begründen nicht an sich ein Recht auf 
Inanspruchnahme nationaler Förderregelungen.

(57) Die Einbindung von Energie aus erneuerbaren Quellen in 
das Übertragungs- und Verteilernetz und der Einsatz von 
Systemen zur Energiespeicherung für die integrierte 
Gewinnung diskontinuierlich zur Verfügung stehender 
Energie aus erneuerbaren Quellen müssen unterstützt 
werden.

(58) Die Entwicklung von Projekten für erneuerbare Energie, 
einschließlich „Projekten für erneuerbare Energie von euro
päischem Interesse“ innerhalb des Programms für die trans
europäischen Energienetze (TEN-E), sollte beschleunigt 
werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommission auch 
prüfen, wie die Finanzierung solcher Projekte verbessert 
werden kann. Besondere Aufmerksamkeit sollte Projekten 
für erneuerbare Energie gewidmet werden, die zu einer 
erheblichen Verbesserung der Energieversorgungs
sicherheit in der Gemeinschaft und in Nachbarländern 
beitragen.

(59) Verbindungsleitungen zwischen Ländern erleichtern die 
Einbindung von Elektrizität aus erneuerbaren Energie
quellen. Durch sie werden nicht nur Schwankungen geglät
tet, sondern können auch die Kosten für den Ausgleich von 
Mengenabweichungen gesenkt, wahrer Wettbewerb, der 
zu niedrigeren Preisen führt, gefördert und der Netzausbau 
unterstützt werden. Außerdem könnte die gemeinsame 

und optimale Nutzung der Übertragungskapazität dazu 
beitragen, dass ein übermäßiger Bedarf an neuen Kapazi
täten vermieden wird.

(60) Der vorrangige Netzzugang und der garantierte Netzzu
gang für Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen sind 
wichtig, um erneuerbare Energiequellen in Einklang mit 
Artikel 11 Absatz 2 und in Fortentwicklung von Artikel 11 
Absatz  3 der Richtlinie 2003/54/EG in den Elektrizitäts
binnenmarkt zu integrieren. Die hinsichtlich der Wahrung 
der Zuverlässigkeit und der Sicherheit des Netzes und hin
sichtlich der Einspeisung zu erfüllenden Anforderungen 
können je nach den Merkmalen des nationalen Netzes und 
seines sicheren Betriebs unterschiedlich sein. Der vorran
gige Netzzugang gewährleistet, dass angeschlossene Erzeu
ger von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen in der 
Lage sind, die Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
nach den Netzanschlussregeln jederzeit, wann immer die 
Energiequelle verfügbar ist, zu verkaufen und zu übertra
gen. Falls die Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
in den Spotmarkt integriert ist, gewährleistet der garan
tierte Netzzugang, dass die gesamte verkaufte und geför
derte Elektrizität Zugang zum Netz erhält, wodurch an das 
Netz angeschlossene Anlagen eine Höchstmenge an Elek
trizität aus erneuerbaren Energiequellen verwenden kön
nen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Mitgliedstaaten 
verpflichtet sind, Abnahmeverpflichtungen für erneuerbare 
Energie zu fördern oder einzuführen. Bei anderen Netzen 
wird ein Festpreis für Elektrizität aus erneuerbaren Energie
quellen — gewöhnlich kombiniert mit einer Abnahme
verpflichtung für den Netzbetreiber — festgelegt. In diesem 
Fall ist der vorrangige Netzzugang bereits gegeben.

(61) Unter bestimmten Umständen können die Übertragung 
und Verteilung von Elektrizität aus erneuerbaren Energie
quellen nicht in vollem Umfang ohne Beeinträchtigung der 
Zuverlässigkeit oder Sicherheit des Netzes gewährleistet 
werden. Unter diesen Umständen kann es angebracht sein, 
diesen Produzenten einen finanziellen Ausgleich zu gewäh
ren. Gleichwohl ist es nach den Zielen dieser Richtlinie 
erforderlich, die Übertragung und Verteilung von Elektri
zität aus erneuerbaren Energiequellen anhaltend zu stei
gern, ohne dass dabei die Zuverlässigkeit oder Sicherheit 
des Netzes beeinträchtigt wird. Zu diesem Zweck sollten 
die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
einen höheren Marktanteil von Elektrizität aus erneuer
baren Energiequellen — unter anderem unter Berücksich
tung der Besonderheiten variabler Ressourcen und noch 
nicht lagerfähiger Ressourcen — zu ermöglichen. Der 
Anschluss neuer Anlagen für erneuerbare Energie sollte in 
dem gemäß den Zielen dieser Richtlinie geforderten 
Umfang so schnell wie möglich genehmigt werden. Die 
Mitgliedstaaten können zur Beschleunigung der 
Netzanschlussverfahren die Möglichkeit des vorrangigen 
Netzzugangs oder der Reservierung von Anschluss
kapazitäten für neue Anlagen, die Energie aus erneuer
baren Energiequellen erzeugen, vorsehen.

(62) Die Kosten für den Anschluss neuer Produzenten von Elek
trizität und Gas aus erneuerbaren Energiequellen an das 
Elektrizitäts- bzw. Gasnetz sollten objektiv, transparent 
und nichtdiskriminierend sein, und der Nutzen, den dezen
trale Anlagen für die Produktion von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen und lokale Produzenten von 
Gas aus erneuerbaren Quellen für das Elektrizitäts- bzw. 
Gasnetz bringen, sollte gebührend berücksichtigt werden.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0050:DE:PDF
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(63) Elektrizitätsproduzenten, die das Potenzial von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in den Randgebieten der Gemein
schaft, insbesondere auf Inseln und in Gebieten mit gerin
ger Bevölkerungsdichte, nutzen möchten, sollten nach 
Möglichkeit angemessene Anschlusskosten gewährt wer
den, um sicherzustellen, dass sie im Vergleich zu Produ
zenten, die in zentraler gelegenen, stärker industrialisierten 
Gebieten mit höherer Bevölkerungsdichte angesiedelt sind, 
nicht benachteiligt werden.

(64) In der Richtlinie 2001/77/EG ist der Rahmen für die Ein
bindung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
ins Netz festgelegt. Der tatsächliche erreichte Einbindungs
grad schwankt jedoch zwischen den Mitgliedstaaten erheb
lich. Aus diesem Grund müssen der Rahmen gestärkt und 
seine Anwendung regelmäßig auf nationaler Ebene über
prüft werden.

(65) Die Herstellung von Biokraftstoffen sollte auf nachhaltige 
Weise erfolgen. Biokraftstoffe, die dafür verwendet werden, 
die Ziele dieser Richtlinie zu erreichen, und Biokraftstoffe, 
denen nationale Förderregelungen zugute kommen, soll
ten daher Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen.

(66) Die Gemeinschaft sollte im Rahmen dieser Richtlinie ange
messene Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Förde
rung von Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und 
der Entwicklung von Biokraftstoffen der zweiten und drit
ten Generation in der Gemeinschaft und weltweit, sowie 
zur Stärkung der Agrarforschung und Wissensbildung in 
diesen Bereichen beitragen.

(67) Die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien für Bio
kraftstoffe wird ihr Ziel verfehlen, wenn sie Produkte her
vorbringt, die die Kriterien nicht erfüllen und die statt als 
Biokraftstoffe als flüssige Biobrennstoffe im Wärme- oder 
im Elektrizitätssektor verwendet werden. Aus diesem 
Grund sollten die Nachhaltigkeitskriterien auch für flüssige 
Biobrennstoffe im Allgemeinen gelten.

(68) Der Europäische Rat forderte in seiner Tagung vom März 
2007 die Kommission auf, einen Vorschlag für eine umfas
sende Richtlinie über die Nutzung aller erneuerbaren 
Energiequellen auszuarbeiten, der Kriterien und Bestim
mungen zur Gewährleistung einer nachhaltigen Bereitstel
lung und Nutzung von Bioenergie enthalten könne. Solche 
Nachhaltigkeitskriterien sollten kohärenter Bestandteil 
eines umfassenderen Systems sein, das sich auch auf alle 
flüssigen Biobrennstoffe und nicht nur auf Biokraftstoffe 
erstreckt. Solche Nachhaltigkeitskriterien sollten daher in 
dieser Richtlinie enthalten sein. Um einen kohärenten 
Ansatz zwischen der Energie- und der Umweltpolitik 
sicherzustellen und zusätzliche Kosten für Unternehmen 
und eine hinsichtlich der Umweltstandards uneinheitliche 
Lage im Zusammenhang mit einer inkohärenten Heran
gehensweise zu vermeiden, ist es unbedingt notwendig, 
sowohl für die Zwecke dieser Richtlinie einerseits und der 
Richtlinie 98/70/EG andererseits dieselben 
Nachhaltigkeitskriterien für die Nutzung von Bio
kraftstoffen vorzusehen. Aus denselben Gründen sollte in 
diesem Zusammenhang eine doppelte Berichterstattung 
vermieden werden. Darüber hinaus sollten die Kommis
sion und die zuständigen nationalen Behörden ihre Tätig
keiten im Rahmen eines speziell für Nachhaltigkeitsfragen 
verantwortlichen Ausschusses abstimmen. Darüber hinaus 

sollte die Kommission im Jahr 2009 die Möglichkeit und 
die Modalitäten einer Einbeziehung weiterer Biomassean
wendungen überprüfen.

(69) Die wachsende weltweite Nachfrage nach Biokraftstoffen 
und flüssigen Biobrennstoffen und die durch diese Richtli
nie geschaffenen Anreize für deren Nutzung sollten nicht 
dazu führen, dass die Zerstörung von durch biologische 
Vielfalt geprägten Flächen gefördert wird. Diese endlichen 
Ressourcen, deren Wert für die gesamte Menschheit in ver
schiedenen internationalen Rechtsakten anerkannt wurde, 
sollten bewahrt werden. Die Verbraucher in der Gemein
schaft würden es außerdem moralisch unakzeptabel fin
den, wenn die vermehrte Verwendung von Biokraftstoffen 
und flüssigen Brennstoffen zur Folge haben könnte, dass 
Flächen zerstört werden, die durch biologische Vielfalt 
geprägt sind. Daher müssen Nachhaltigkeitskriterien fest
gelegt werden, die sicherstellen, dass Biokraftstoffe und 
flüssige Biobrennstoffe nur für Anreize in Frage kommen, 
wenn garantiert werden kann, dass sie nicht von durch bio
logische Vielfalt geprägten Flächen stammen oder im Falle 
von Gebieten, die zu Naturschutzzwecken oder zum 
Schutz von seltenen, bedrohten oder gefährdeten Ökosys
temen oder Arten ausgewiesen wurden, dass die Erzeugung 
des Rohstoffs diesen Zwecken nicht entgegensteht, wobei 
die jeweils zuständige Behörde den rechtlichen Nachweis 
zu führen hat. Die hierfür gewählten Nachhaltigkeits
kriterien sollten davon ausgehen, dass Wald biologisch 
vielfältig ist, wenn es sich gemäß der Definition der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Verein
ten Nationen (FAO) in ihrer globalen Wald
bestandsaufnahme („Global Forest Resource Assessment“), 
die von den Ländern weltweit zur Meldung der Ausdeh
nung des Primärwaldes genutzt wird, um Primärwald han
delt oder wenn Wald zu Naturschutzzwecken durch 
nationale Rechtsvorschriften geschützt ist. Gebiete, in 
denen forstliche Produkte außer Holz gesammelt werden, 
sollten eingeschlossen werden, sofern die menschliche Ein
wirkung gering ist. Andere Waldarten gemäß der Defini
tion der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen, wie z.  B. modifizierte Naturwälder, 
halbnatürliche Wälder und Plantagen, sollten nicht als 
Primärwald eingestuft werden. Angesichts der großen bio
logischen Vielfalt, die bestimmte Arten von Grünland in 
gemäßigten wie auch in tropischen Gebieten aufweisen, 
einschließlich Savannen, Steppen, Buschland und Prärien 
mit großer biologischer Vielfalt, ist es überdies angebracht, 
dass Biokraftstoffe, die aus von solchen Flächen stammen
den Rohstoffen hergestellt werden, nicht für die in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Anreize in Frage kommen sollten. 
Die Kommission sollte geeignete Kriterien und geografi
sche Gebiete festlegen, um im Einklang mit den besten ver
fügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und 
einschlägigen internationalen Standards zu definieren, was 
unter Grünland mit hoher biologischer Vielfalt zu verste
hen ist.

(70) Wenn Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand im Boden 
oder in der Vegetation für den Anbau von Rohstoffen zur 
Herstellung von Biokraftstoffen oder flüssigen Bio
brennstoffen umgewandelt werden, wird in der Regel ein 
Teil des gespeicherten Kohlenstoffs in die Atmosphäre frei
gesetzt, was zur Bildung von Kohlendioxid führt. Die dar
aus resultierenden negativen Auswirkungen auf den 
Treibhauseffekt können die positiven Auswirkungen auf 
den Treibhauseffekt der Biokraftstoffe oder der flüssigen 
Biobrennstoffe aufheben, in einigen Fällen kann die Wir
kung deutlich kontraproduktiv sein. Die vollständigen
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Kohlenstoffauswirkungen einer solchen Umwandlung soll
ten daher bei der Berechnung der Treibhausgasemissions
einsparung einzelner Biokraftstoffe und flüssiger 
Biobrennstoffe berücksichtigt werden. Dies ist erforderlich, 
um sicherzustellen, dass die Berechnung der Treibhaus
gasemissionseinsparung die Kohlenstoffauswirkungen der 
Verwendung von Biokraftstoffen und flüssigen Bio
brennstoffen in vollem Umfang berücksichtigt.

(71) Bei der Berechnung des Beitrags von Landnutzungs
änderungen zum Treibhauseffekt sollten Unternehmen auf 
die tatsächlichen Werte für den Kohlenstoffbestand 
zurückgreifen können, der mit der Bezugsflächennutzung 
und der Landnutzung nach der Umwandlung verbunden 
ist. Darüber hinaus sollten sie Standardwerte verwenden 
können. Die Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe 
für Klimaänderungen bietet für solche Standardwerte die 
geeignete Grundlage. Diese Arbeit liegt zurzeit in keiner 
Form vor, die unmittelbar von Unternehmen angewendet 
werden kann. Die Kommission sollte aus diesem Grund 
Leitlinien aufstellen, wobei sie Bezug auf diese Arbeit 
nimmt, die für die Zwecke dieser Richtlinie bei der Berech
nung der Änderungen des Kohlenstoffbestands als Grund
lage dienen soll, auch hinsichtlich bewaldeter Gebiete mit 
einem Überschirmungsgrad von 10 bis  30 %, Savannen, 
Buschland und Prärien.

(72) Es ist angemessen, dass die Kommission Methodologien 
entwickelt, um die Auswirkung der Entwässerung von 
Torfmoor auf die Treibhausgasemissionen zu bewerten.

(73) Flächen sollten nicht zur Herstellung von Biokraftstoffen 
und flüssigen Biokraftstoffen umgewandelt werden, wenn 
der resultierende Kohlenstoffbestandsverlust nicht inner
halb einer angesichts der Dringlichkeit von Klimaschutz
maßnahmen vertretbaren Zeitspanne durch 
Treibhausgasemissionseinsparung infolge der Herstellung 
von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen ausge
glichen werden könnte. Dies würde den Wirtschafts
teilnehmern unnötig aufwändige Forschungsarbeiten 
ersparen und die Umwandlung von Flächen mit hohem 
Kohlenstoffbestand vermeiden, die für die Gewinnung von 
Rohstoffen für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe 
nicht in Frage kommen. Aus Verzeichnissen der weltwei
ten Kohlenstoffbestände ergibt sich, dass Feuchtgebiete 
und kontinuierlich bewaldete Gebiete mit einem Über
schirmungsgrad von über 30 % in diese Kategorie aufge
nommen werden sollten. Bewaldete Gebiete mit einem 
Überschirmungsgrad von 10 bis 30 % sollten auch einbe
zogen werden, es sei denn, es wird der Nachweis erbracht, 
dass der Kohlenstoffbestand der Flächen niedrig genug ist, 
dass eine Flächenumwandlung in Übereinstimmung mit 
den gemäß dieser Richtlinie geltenden Bestimmungen zu 
rechtfertigen ist. Bei der Bezugnahme auf Feuchtgebiete 
sollte die Definition des am 2.  Februar 1971 in Ramsar 
abgeschlossenen Übereinkommens über Feuchtgebiete, 
insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, 
von internationaler Bedeutung zugrunde gelegt werden.

(74) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Anreize werden welt
weit einen Produktionsanstieg bei Biokraftstoffen und flüs
sigen Biobrennstoffen begünstigen. Werden Biokraftstoffe 
und flüssige Biobrennstoffe aus in der Gemeinschaft pro
duzierten Rohstoffen hergestellt, sollten sie auch die 
Umwelt- und sozialpolitischen Anforderungen der 
Gemeinschaft, einschließlich der Vorschriften über die 

Landwirtschaft und den Schutz der Qualität von Grund
wasser und Oberflächengewässern, erfüllen. Es bestehen 
jedoch Bedenken, dass bei der Produktion von Bio
kraftstoffen oder flüssigen Biobrennstoffen in bestimmten 
Drittländern ökologische oder soziale Mindeststandards 
möglicherweise nicht eingehalten werden. Daher sollten 
multilaterale und bilaterale Übereinkünfte sowie freiwillige 
internationale oder nationale Regelungen, die wesentlichen 
ökologischen und sozialen Erwägungen Rechnung tragen, 
gefördert werden, um weltweit eine nachhaltige Produk
tion von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen zu 
fördern. Gibt es keine solchen Übereinkünfte oder Rege
lungen, so sollten die Mitgliedstaaten von den Wirtschafts
beteiligten Auskünfte zu diesen Fragen verlangen.

(75) Die Anforderungen an ein Nachhaltigkeitskonzept für die 
energetische Nutzung von Biomasse mit Ausnahme von 
Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen sollte von 
der Kommission im Jahr 2009 analysiert werden, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass Biomasseressourcen auf nachhal
tige Weise bewirtschaftet werden müssen.

(76) Die Nachhaltigkeitskriterien werden nur wirksam sein, 
wenn sie zu einem veränderten Verhalten der Markt
teilnehmer führen. Diese Änderungen werden nur erfol
gen, wenn Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe, die 
die Kriterien erfüllen, gegenüber jenen, die die Kriterien 
nicht erfüllen, einen Preisaufschlag rechtfertigen. Nach der 
Massenbilanzmethode zur Überprüfung der Einhaltung der 
Kriterien gibt es eine konkrete Verbindung zwischen der 
Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen Bio
brennstoffen, die die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, und 
dem Verbrauch von Biokraftstoffen und flüssigen Bio
brennstoffen in der Gemeinschaft, wodurch ein ausgewo
genes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage 
geschaffen und ein Preisaufschlag gewährleistet wird, der 
höher ist als in Systemen ohne eine solche Verbindung. 
Zur Überprüfung der Einhaltung der Kriterien sollte daher 
die Massenbilanzmethode verwendet werden, damit sicher
gestellt wird, dass Biokraftstoffe und flüssige Bio
brennstoffe, die die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, zu 
einem höheren Preis verkauft werden können. Dies sollte 
die Integrität des Systems wahren und gleichzeitig vermei
den, dass der Industrie ein unvertretbarer Aufwand abver
langt wird. Andere Überprüfungsmethoden sollten jedoch 
geprüft werden.

(77) Die Kommission sollte gegebenenfalls den Millenniums-
Bewertungsbericht für Ökosysteme in gebührendem Maße 
berücksichtigen, da der Bericht nützliche Daten für die 
Erhaltung zumindest der Flächen, die in kritischen Situati
onen grundlegende Schutzfunktionen von Ökosystemen 
— wie etwa Schutz von Wassereinzugsgebieten und 
Erosionsschutz — erfüllen, enthält.

(78) Die Auswirkungen des Anbaus von Biomasse sollten fort
laufend beobachtet werden; dies betrifft beispielsweise 
Auswirkungen durch Landnutzungsänderung, einschließ
lich Verdrängungseffekten, die Einführung invasiver 
gebietsfremder Arten und sonstige Folgen für die biologi
sche Vielfalt sowie die Folgen für Nahrungsmittel
produktion und lokalen Wohlstand. Die Kommission sollte 
alle einschlägigen Informationsquellen heranziehen, auch 
die FAO-Hungerkarte. Biokraftstoffe sollten so gefördert 
werden, dass Anreize für eine Steigerung der landwirt
schaftlichen Produktivität und für die Nutzung degradier
ter Flächen bestehen.
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(79) Die Förderung multilateraler und bilateraler Übereinkünfte 
sowie freiwilliger internationaler oder nationaler Regelun
gen, in denen Standards für die nachhaltige Herstellung 
von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen festge
legt sind und die bescheinigen, dass die Herstellung von 
Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen diese Stan
dards erfüllen, ist im Interesse der Gemeinschaft. Daher 
sollte vorgesehen werden, dass solche Übereinkünfte oder 
Regelungen zuverlässige Erkenntnisse und Daten hervor
bringen, sofern sie angemessene Standards der Zuverlässig
keit, Transparenz und unabhängigen Überprüfung erfüllen.

(80) Für die Berechnung der Treibhausgasemissionen von Bio
kraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und ihrer fossilen 
Vergleichsgrößen müssen klare Regeln festgelegt werden.

(81) Bei der Berechnung der durch die Herstellung und Verwen
dung von Kraft- und Brennstoffen verursachten Treibhaus
gasemissionen sollten Nebenerzeugnisse berücksichtigt 
werden. Die Substitutionsmethode ist für politische Ana
lysen geeignet, für die Regulierung in Bezug auf einzelne 
Wirtschafsakteure und einzelne Kraftstofflieferungen 
jedoch nicht. Für Regulierungszwecke eignet sich die 
Energieallokationsmethode am besten, da sie leicht anzu
wenden und im Zeitablauf vorhersehbar ist, kontraproduk
tive Anreize auf ein Mindestmaß begrenzt und Ergebnisse 
hervorbringt, die in der Regel mit den Ergebnissen der 
Substitutionsmethode vergleichbar sind. Für politische 
Analysen sollte die Kommission in ihrer Berichterstattung 
auch die Ergebnisse der Substitutionsmethode 
heranziehen.

(82) Um einem unverhältnismäßigen administrativen Aufwand 
vorzubeugen, sollte eine Liste von Standardwerten für ver
breitete Biokraftstoff-Herstellungswege festgelegt werden; 
diese Liste sollte aktualisiert und erweitert werden, sobald 
weitere zuverlässige Daten vorliegen. Wirtschaftsakteure 
sollten immer die in dieser Liste angegebenen Einsparwerte 
für Treibhausgasemissionen für Biokraftstoffe und flüssige 
Biobrennstoffe für sich in Anspruch nehmen können. Liegt 
der Standardwert für die Treibhausgasemissionseinsparung 
eines Herstellungswegs unter dem geforderten 
Einsparungsmindestwert für Treibhausgasemissionen, 
sollte von Produzenten, die nachweisen wollen, dass sie 
diesen Mindestwert einhalten, verlangt werden, dass sie 
den Nachweis dafür erbringen, dass die aus ihrem 
Produktionsverfahren resultierenden Emissionen niedriger 
sind als diejenigen, von denen bei der Berechnung der 
Standardwerte ausgegangen wurde.

(83) Die Daten, die für die Berechnung dieser Standardwerte 
verwendet werden, sollten aus unabhängigen, wissen
schaftlich erfahrenen Quellen stammen und gegebenenfalls 
aktualisiert werden, wenn die Arbeit dieser Quellen voran
schreitet. Die Kommission sollte diesen Quellen nahelegen, 
dass sie bei ihren Aktualisierungen auf Folgendes eingehen: 
Emissionen aus dem Anbau, Auswirkungen regionaler und 
klimatischer Bedingungen, Auswirkungen des Anbaus 
nach nachhaltigen landwirtschaftlichen Methoden und 
Methoden des ökologischen Landbaus und wissenschaftli
che Beiträge von Produzenten innerhalb der Gemeinschaft 
und in Drittländern sowie der Zivilgesellschaft.

(84) Um zu vermeiden, dass der Anbau von Rohstoffen für Bio
kraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe auf Flächen geför
dert wird, auf denen hohe Treibhausgasemissionen die 

Folge wären, sollte die Verwendung von Standardwerten 
für den Anbau auf Gebiete begrenzt werden, wo eine sol
che Wirkung zuverlässig ausgeschlossen werden kann. Um 
einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand zu 
vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten jedoch nationale 
oder regionale Durchschnittswerte für die Emissionen aus 
dem Anbau, einschließlich Emissionen aus dem Dünger
einsatz, festlegen.

(85) Weltweit wächst die Nachfrage nach landwirtschaftlichen 
Rohstoffen. Ein Teil dieser wachsenden Nachfrage wird 
dadurch gedeckt werden, dass die landwirtschaftlichen Flä
chen erweitert werden. Eine Möglichkeit zur Erweiterung 
der für den Anbau verfügbaren Flächen besteht in der 
Sanierung von Flächen, die stark degradiert oder kontami
niert sind und daher in ihrem derzeitigen Zustand nicht für 
landwirtschaftliche Zwecke genutzt werden können. Die 
Nachhaltigkeitsregelung sollte die Nutzung sanierter degra
dierter Flächen fördern, da die Förderung von Bio
kraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen zum Anstieg 
der Nachfrage nach landwirtschaftlichen Rohstoffen beitra
gen wird. Selbst wenn Biokraftstoffe aus Rohstoffen herge
stellt werden, die von bereits landwirtschaftlich genutzten 
Flächen stammen, könnte die erhöhte Nachfrage nach 
pflanzlichen Erzeugnissen aufgrund der Förderung von 
Biokraftstoffen zu einem Nettoanstieg der Anbauflächen 
führen. Davon könnten Flächen mit hohem Kohlenstoff
bestand betroffen sein; in diesem Falle käme es zu schäd
lichen Kohlenstoffbestandsverlusten. Um dieses Risiko zu 
verringern, ist es angemessen, in anderen Ländern, in denen 
Biokraftstoff verbraucht wird, Begleitmaßnahmen einzu
führen, durch die Anreize für größere Produktivitätssteige
rungen bei bereits ackerbaulich genutzten Flächen, für die 
Nutzung degradierter Flächen und für die Festlegung von 
Nachhaltigkeitsanforderungen geschaffen werden, die mit 
den Anforderungen vergleichbar sind, die in dieser Richt
linie für den Biokraftstoffverbrauch in der Gemeinschaft 
festgelegt sind.. Die Kommission sollte eine konkrete 
Methodologie entwickeln, um die Treibhausgasemissionen 
durch indirekte Landnutzungsänderungen zu begrenzen. 
Dabei sollte die Kommission auf der Grundlage der besten 
verfügbaren wissenschaftlichen Ergebnisse insbesondere 
die Aufnahme eines Faktors für indirekte Landnutzungs
änderungen in der Berechnung der Treibhausgase
missionen bewerten sowie die Notwendigkeit, Anreize für 
nachhaltige Biokraftstoffe, die die Auswirkungen der Land
nutzungsänderungen begrenzen, zu geben und die Nach
haltigkeit von Biokraftstoffen im Hinblick auf indirekte 
Landnutzungsänderungen zu verbessern. Bei der Entwick
lung dieser Methodologie sollte die Kommission unter 
anderem auf die Frage der potenziellen indirekten Land
nutzungsänderungen eingehen, die auf Biokraftstoffe 
zurückzuführen sind, die aus zellulosehaltigem Non-Food-
Material und lignozellulosehaltigem Material erzeugt 
werden.

(86) Damit ein angemessener Marktanteil für Biokraftstoffe 
erreicht werden kann, muss dafür gesorgt werden, dass 
höhere als in der Norm EN590/2004 vorgesehene Biodie
selkraftstoffbeimischungen in Dieselkraftstoffen in Verkehr 
gebracht werden.

(87) Um sicherzustellen, dass Biokraftstoffe, die die Bandbreite 
der eingesetzten Rohstoffe diversifizieren, rentabel werden, 
sollten sie im Rahmen der nationalen Verpflichtungen zur 
Nutzung von Biokraftstoffen stärker gewichtet werden.
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(88) Eine regelmäßige Berichterstattung ist notwendig, um 
sicherzustellen, dass eine kontinuierliche Ausrichtung auf 
die Fortschritte beim Ausbau der Energie aus erneuerbaren 
Quellen auf nationaler Ebene und auf Gemeinschaftsebene 
gegeben ist. Für die von den Mitgliedstaaten vorzulegen
den nationalen Aktionspläne für erneuerbare Energieträger 
sollte die Anwendung eines einheitlichen Formats verlangt 
werden. Solche Pläne könnten eine Kosten-Nutzen-
Schätzung der vorgesehenen Maßnahmen, die Maßnah
men in Bezug auf die notwendige Erweiterung und/oder 
Verstärkung der bestehenden Netzinfrastruktur, eine 
Kosten-Nutzen-Schätzung der Entwicklung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen über den ihrem indikativen Ziel
pfad entsprechenden Anteil hinaus, Angaben zu den nati
onalen Förderregelungen sowie Informationen über die 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen in neuen 
oder renovierten Gebäuden enthalten.

(89) Die Mitgliedstaaten können bei der Konzipierung ihrer För
derregelungen die Verwendung von Biokraftstoffen, die 
zusätzliche Vorteile aufweisen (hierzu gehören auch die 
Vorteile der Diversifizierung durch Biokraftstoffe, die aus 
Abfällen, Reststoffen, zellulosehaltigem Non-Food-
Material, lignozellulosehaltigem Material oder Algen sowie 
Pflanzen, die ohne Bewässerung in Trockengebieten zur 
Eindämmung der Wüstenbildung angebaut werden, herge
stellt werden), fördern und dabei die unterschiedlichen 
Kosten der Energiegewinnung aus herkömmlichen Bio
kraftstoffen einerseits und aus diesen zusätzliche Vorteile 
aufweisenden Biokraftstoffen andererseits gebührend 
berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten können Investitionen 
in die Erforschung und Entwicklung dieser und anderer auf 
erneuerbarer Energie beruhenden Technologien fördern, 
die Zeit benötigen, um wettbewerbsfähig zu werden.

(90) Bei der Durchführung dieser Richtlinie sollte gegebenen
falls dem Übereinkommen über den Zugang zu 
Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten Rechnung getragen werden, das 
insbesondere mit der Richtlinie 2003/4/EG des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2003 über 
den Zugang der Öffentlichkeit zu Umwelt
informationen

(1)  ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26.

 umgesetzt wurde.

(91) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen 
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG 
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitä
ten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse

(2)  ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

 beschlossen werden.

(92) Die Kommission sollte insbesondere die Befugnis erhalten, 
die für die Bewertung der Übereinstimmung von Bio
kraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen mit den 
Nachhaltigkeitskriterien erforderlichen methodischen 
Grundsätze und Werte zu ändern und den Energiegehalt 
von Kraftstoffen dem technischen und wissenschaftlichen 
Fortschritt anzupassen, Kriterien und geografische Gebiete 
zur Bestimmung von Grünland mit großer biologischer 

Vielfalt sowie Definitionen in Bezug auf die Bestimmung 
stark degradierter oder kontaminierter Flächen festzulegen. 
Da es sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Trag
weite handelt, die eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie auch durch Ergänzung um 
neue nicht wesentliche Elemente, bewirken, sind diese 
Maßnahmen nach dem in Artikel  5a des Beschlusses 
1999/468/EG genannten Regelungsverfahren mit Kon
trolle zu erlassen.

(93) Die Bestimmungen der Richtlinien 2001/77/EG 
und  2003/30/EG, die sich mit den Bestimmungen dieser 
Richtlinie überschneiden, sollten ab dem spätest möglichen 
Zeitpunkt für die Umsetzung dieser Richtlinie gestrichen 
werden. Die Bestimmungen, die die Ziele und die Bericht
erstattung für 2010 betreffen, sollten bis Ende 2011 in 
Kraft bleiben. Die Richtlinie 2001/77/EG und die Richtli
nie 2003/30/EG sollten daher entsprechend geändert 
werden.

(94) Da die in den Artikeln 17 bis  19 vorgesehenen Maßnah
men durch die Harmonisierung der Nachhaltigkeits
bedingungen, die Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe 
für die Zielanrechnung gemäß dieser Richtlinie erfüllen 
müssen, sich auch auf das Funktionieren des Binnenmarkts 
auswirken und so im Einklang mit Artikel 17 Absatz 8 den 
Handel mit Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, 
die diese Bedingungen erfüllen, zwischen den Mitgliedstaa
ten erleichtern, stützen sich diese Maßnahmen auf Arti
kel 95 des Vertrags.

(95) Die Nachhaltigkeitsregelung sollte die Mitgliedstaaten nicht 
daran hindern, in ihren nationalen Förderregelungen die 
höheren Produktionskosten von Biokraftstoffen und flüs
sigen Biobrennstoffen zu berücksichtigen, deren Vorteile 
die in der Nachhaltigkeitsregelung festgelegten Mindestan
forderungen übersteigen.

(96) Da die allgemeinen Ziele dieser Richtlinie, nämlich 
bis  2020 den Bruttoendenergieverbrauch von Energie in 
der Gemeinschaft zu 20 % durch Energie aus erneuerbaren 
Quellen und den Energieverbrauch im Verkehrssektor in 
den einzelnen Mitgliedstaaten zu 10 % aus erneuerbaren 
Quellen zu decken, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden können und daher wegen 
des Umfangs der Maßnahme besser auf Gemeinschafts
ebene zu verwirklichen sind, kann die Gemeinschaft im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismä
ßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Errei
chung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(97) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung

(3)  ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.

 sind die Mitgliedstaaten auf
gefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der 
Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im 
Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwischen die
ser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entneh
men sind, und diese zu veröffentlichen —

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:041:0026:0026:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:184:0023:0023:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:321:0001:0001:DE:PDF
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

Mit dieser Richtlinie wird ein gemeinsamer Rahmen für die För
derung von Energie aus erneuerbaren Quellen vorgeschrieben. In 
ihr werden verbindliche nationale Ziele für den Gesamtanteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch 
und für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Verkehrssektor festgelegt. Gleichzeitig werden Regeln für statisti
sche Transfers zwischen Mitgliedstaaten, gemeinsame Projekte 
zwischen Mitgliedstaaten und mit Drittländern, Herkunftsnach
weise, administrative Verfahren, Informationen und Ausbildung 
und Zugang zum Elektrizitätsnetz für Energie aus erneuerbaren 
Quellen aufgestellt. Ferner werden Kriterien für die Nachhaltigkeit 
von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen 
vorgeschrieben.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Begriffsbestimmungen 
der Richtlinie 2003/54/EG.

Ferner gelten die folgenden Begriffsbestimmungen. Im Sinne die
ser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ Energie aus erneuer
baren, nichtfossilen Energiequellen, das heißt Wind, Sonne, 
aerothermische, geothermische, hydrothermische Energie, 
Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas 
und Biogas;

b) „aerothermische Energie“ Energie, die in Form von Wärme in 
der Umgebungsluft gespeichert ist;

c) „geothermische Energie“ die Energie, die in Form von Wärme 
unter der festen Erdoberfläche gespeichert ist;

d) „hydrothermische Energie“ Energie, die in Form von Wärme 
in Oberflächengewässern gespeichert ist;

e) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren Teil von Erzeugnissen, 
Abfällen und Reststoffen der Landwirtschaft mit biologi
schem Ursprung (einschließlich pflanzlicher und tierischer 
Stoffe), der Forstwirtschaft und damit verbundener Wirt
schaftszweige einschließlich der Fischerei und der Aquakul
tur sowie den biologisch abbaubaren Teil von Abfällen aus 
Industrie und Haushalten;

f) „Bruttoendenergieverbrauch“ Energieprodukte, die der Indus
trie, dem Verkehrssektor, Haushalten, dem Dienstleistungs
sektor einschließlich des Sektors der öffentlichen 
Dienstleistungen sowie der Land-, Forst- und Fischerei
wirtschaft zu energetischen Zwecken geliefert werden, ein
schließlich des durch die Energiewirtschaft für die 
Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung entstehenden 
Elektrizitäts- und Wärmeverbrauchs und einschließlich der 
bei der Verteilung und Übertragung auftretenden 
Elektrizitäts- und Wärmeverluste;

g) „Fernwärme“ oder „Fernkälte“ die Verteilung thermischer 
Energie in Form von Dampf, heißem Wasser oder kalten 
Flüssigkeiten von einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein 
Netz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur Nutzung von 
Raum- oder Prozesswärme oder -kälte;

h) „flüssige Biobrennstoffe“ flüssige Brennstoffe, die aus Bio
masse hergestellt werden und für den Einsatz zu energeti
schen Zwecken, mit Ausnahme des Transports, einschließlich 
Elektrizität, Wärme und Kälte, bestimmt sind;

i) „Biokraftstoffe“ flüssige oder gasförmige Kraftstoffe für den 
Verkehr, die aus Biomasse hergestellt werden;

j) „Herkunftsnachweis“ ein elektronisches Dokument, das 
gemäß den Anforderungen von Artikel 3 Absatz 6 der Richt
linie 2003/54/EG ausschließlich als Nachweis gegenüber 
einem Endkunden dafür dient, dass ein bestimmter Anteil 
oder eine bestimmte Menge an Energie aus erneuerbaren 
Quellen erzeugt wurde;

k) „Förderregelung“ ein Instrument, eine Regelung oder einen 
Mechanismus, das bzw. die bzw. der von einem Mitgliedstaat 
oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten angewendet wird und 
die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen dadurch 
fördert, dass die Kosten dieser Energie gesenkt werden, ihr 
Verkaufspreis erhöht wird oder ihre Absatzmenge durch 
eine Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energie 
oder auf andere Weise gesteigert wird. Dazu zählen unter 
anderem Investitionsbeihilfen, Steuerbefreiungen oder

zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen verpflichten, ein
schließlich solcher, bei denen grüne Zertifikate verwendet 
werden, sowie direkte Preisstützungssysteme einschließlich 
Einspeisetarife und Prämienzahlungen;

l) „Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Energie“ eine nati
onale Förderregelung, durch die Energieproduzenten dazu 
verpflichtet werden, ihre Erzeugung zu einem bestimmten 
Anteil durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken, 
durch die Energieversorger dazu verpflichtet werden, ihre 
Versorgung zu einem bestimmten Anteil durch Energie aus 
erneuerbaren Quellen zu decken, oder durch die Energie
verbraucher dazu verpflichtet werden, ihren Verbrauch zu 
einem bestimmten Anteil durch Energie aus erneuerbaren 
Quellen zu decken. Dazu zählen auch Regelungen, bei denen 
derartige Verpflichtungen durch Verwendung grüner Zertifi
kate erfüllt werden können;

m) „tatsächlicher Wert“ die Einsparung an Treibhausgase
missionen bei einigen oder allen Schritten eines speziellen 
Biokraftstoff-Herstellungsverfahrens, berechnet anhand der 
Methode in Anhang V Teil C;

n) „typischer Wert“ den Schätzwert der repräsentativen Einspa
rung an Treibhausgasemissionen bei einem bestimmten 
Biokraftstoff-Herstellungsweg;

o) „Standardwert“ den von einem typischen Wert durch Anwen
dung vorab festgelegter Faktoren abgeleiteten Wert, der unter 
in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen anstelle eines 
tatsächlichen Werts verwendet werden kann.
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Artikel 3

Verbindliche nationale Gesamtziele und Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

Quellen

(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass sein gemäß den Arti
keln 5 bis  11 berechneter Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Bruttoendenergieverbrauch im Jahr 2020 mindestens 
seinem nationalen Gesamtziel für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen in diesem Jahr gemäß der dritten Spalte der 
Tabelle in Anhang I Teil A entspricht. Diese verbindlichen natio
nalen Gesamtziele müssen mit dem Ziel in Einklang stehen, 
bis  2020 mindestens 20 % des Bruttoendenergieverbrauchs der 
Gemeinschaft durch Energie aus erneuerbaren Quellen zu decken. 
Um die in diesem Artikel aufgestellten Ziele leichter erreichen zu 
können, fördern die Mitgliedstaaten Energieeffizienz und 
Energieeinsparungen.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um effektiv zu 
gewährleisten, dass ihr Anteil von Energie aus erneuerbaren Quel
len den im indikativen Zielpfad in Anhang  I Teil B angegebenen 
Anteil erreicht oder übersteigt.

(3) Zur Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Ziele 
können die Mitgliedstaaten unter anderem folgende Maßnahmen 
anwenden: 

a) Förderregelungen;

b) Maßnahmen zur Kooperation zwischen verschiedenen Mit
gliedstaaten und mit Drittländern im Hinblick auf die Erfül
lung ihrer nationalen Gesamtziele gemäß den Artikeln 5 
bis 11.

Unbeschadet der Artikel  87 und  88 des Vertrags haben die Mit
gliedstaaten das Recht, gemäß den Artikeln 5 bis 11 dieser Richt
linie zu entscheiden, in welchem Umfang sie die in einem anderen 
Mitgliedstaat erzeugte Energie aus erneuerbaren Quellen fördern 
wollen.

(4) Jeder Mitgliedstaat gewährleistet, dass sein Anteil von Ener
gie aus erneuerbaren Quellen bei allen Verkehrsträgern im Jahr 
2020 mindestens 10 % seines Endenergieverbrauchs im Verkehrs
sektor entspricht. 

Für die Zwecke dieses Absatzes gilt Folgendes: 

a) Bei der Berechnung des Nenners, das heißt des Gesamt
energieverbrauchs im Verkehrssektor im Sinne von Unterab
satz  1, werden nur Ottokraftstoff, Dieselkraftstoff, im 
Straßenverkehr und im Schienenverkehr verbrauchter Bio
kraftstoff und Elektrizität berücksichtigt;

b) bei der Berechnung des Zählers, d.  h. der Menge der im 
Verkehrssektor verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quel
len im Sinn von Unterabsatz 1, werden alle Arten von Ener
gie aus erneuerbaren Quellen, die bei allen Verkehrsträgern 
verbraucht werden, berücksichtigt;

c) bei der Berechnung des Beitrags von Elektrizität, die aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugt und in allen Arten von 
Fahrzeugen mit Elektroantrieb für die Zwecke der Buchsta
ben a und b verbraucht wird, haben die Mitgliedstaaten die 
Wahl zwischen dem durchschnittlichen Anteil von Elektrizi
tät aus erneuerbaren Energiequellen in der Gemeinschaft und 

dem Anteil von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
in ihrem eigenen Hoheitsgebiet, gemessen zwei Jahre vor 
dem betreffenden Jahr; darüber hinaus wird bei der Berech
nung der Elektrizitätsmenge, die aus erneuerbaren Energie
quellen erzeugt und in Straßenfahrzeugen mit Elektroantrieb 
verbraucht wird, dieser Verbrauch als der 2,5-fache Energie
gehalt der zugeführten Elektrizität aus erneuerbaren Energie
quellen angesetzt.

Die Kommission legt, sofern angemessen, bis zum 31. Dezember 
2011 einen Vorschlag vor, nach dem es unter bestimmten Bedin
gungen zulässig ist, die Gesamtelektrizitätsmenge aus erneuer
baren Quellen, die für den Antrieb aller Arten von Fahrzeugen mit 
Elektroantrieb verwendet wird, zu berücksichtigen.

Die Kommission legt außerdem, sofern angemessen, bis zum
31.  Dezember 2011 einen Vorschlag für eine Methodologie zur 
Berechnung des Anteils des Wasserstoffs aus erneuerbaren 
Energiequellen am gesamten Kraftstoffmix vor.

Artikel 4

Nationale Aktionspläne für erneuerbare Energie

(1) Jeder Mitgliedstaat verabschiedet einen Aktionsplan für 
erneuerbare Energie. Die nationalen Aktionspläne für erneuerbare 
Energiequellen enthalten die nationalen Gesamtziele der Mitglied
staaten für die Anteile von im Verkehrs-, Elektrizitäts- sowie 
Wärme- und Kältesektor verbrauchter Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Jahr 2020 — unter Berücksichtigung der Auswirkun
gen anderer politischer Maßnahmen für Energieeffizienz auf den 
Endenergieverbrauch  —, die für das Erreichen dieser nationalen 
Gesamtziele zu ergreifenden angemessenen Maßnahmen, wozu 
auch die Zusammenarbeit zwischen örtlichen, regionalen und 
gesamtstaatlichen Behörden zählt, die geplanten statistischen 
Transfers und gemeinsamen Projekte, nationale Strategien zur 
Entwicklung der vorhandenen Biomasseressourcen und zur Mobi
lisierung neuer Biomasseressourcen für unterschiedliche Verwen
dungszwecke sowie die zur Erfüllung der Anforderungen der 
Artikel 13 bis 19 zu treffenden Maßnahmen. 

Die Kommission legt bis zum 30.  Juni 2009 ein Muster für die 
nationalen Aktionspläne für erneuerbare Energie fest. Dieses Mus
ter umfasst die Mindestanforderungen nach Anhang VI. Die Mit
gliedstaaten halten sich bei der Vorlage ihrer nationalen 
Aktionspläne für erneuerbare Energie an dieses Muster.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre nationalen 
Aktionspläne für erneuerbare Energie spätestens bis zum 30. Juni 
2010 mit.

(3) Jeder Mitgliedstaat veröffentlicht sechs Monate vor dem 
Termin für die Mitteilung seines nationalen Aktionsplans für 
erneuerbare Energie eine Vorausschätzung mit folgenden Anga
ben und setzt die Kommission davon in Kenntnis: 

a) geschätzter Überschuss bei der Erzeugung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Vergleich zu dem indikativen Ziel
pfad, der gemäß den Artikeln 6 bis  11 auf andere Mitglied
staaten übertragen werden könnte, sowie sein geschätztes 
Potenzial für gemeinsame Projekte bis 2020 und

b) geschätzter Bedarf an Energie aus erneuerbaren Quellen 
bis  2020, der auf andere Weise als durch heimische Erzeu
gung gedeckt werden muss.
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Diese Angaben können Informationen zu Kosten und Nutzen 
sowie zur Finanzierung einschließen. Die Vorausschätzung wird 
in den Berichten der Mitgliedstaaten gemäß Artikel  22 Absatz  1 
Buchstaben l und m auf den neuesten Stand gebracht.

(4) Ein Mitgliedstaat, dessen Anteil von Energie aus erneuer
baren Quellen in dem unmittelbar vorhergehenden Zwei
jahreszeitraum unter dem indikativen Zielpfad in Anhang I Teil B 
liegt, legt der Kommission bis zum 30. Juni des Folgejahres einen 
geänderten Aktionsplan für erneuerbare Energie vor, in dem 
geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen festgelegt sind, die 
bewirken, dass der indikative Zielpfad in Anhang  I Teil B inner
halb einer angemessenen Zeitspanne wieder eingehalten wird. 

Wenn der Mitgliedstaat nur geringfügig hinter dem indikativen 
Zielpfad zurückgeblieben ist, kann die Kommission unter Berück
sichtigung der laufenden und künftigen Maßnahmen des Mitglied
staats beschließen, dass der Mitgliedstaat von der Verpflichtung 
entbunden wird, einen geänderten Aktionsplan für erneuerbare 
Energie vorzulegen. 

(5) Die Kommission beurteilt die nationalen Aktionspläne für 
erneuerbare Energie und prüft dabei insbesondere die Angemes
senheit der von dem jeweiligen Mitgliedstaat gemäß Artikel  3 
Absatz  2 vorgesehenen Maßnahmen. Die Kommission kann als 
Reaktion auf einen nationalen Aktionsplan für erneuerbare Ener
gie oder einen geänderten nationalen Aktionsplan für erneuerbare 
Energie eine Empfehlung abgeben.

(6) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament 
die nationalen Aktionspläne für erneuerbare Energie und die Vor
ausschätzungen in der Fassung, in der sie auf der Transparenz
plattform gemäß Artikel 24 Absatz 2 veröffentlicht worden sind, 
sowie Empfehlungen gemäß Absatz 5 dieses Artikels.

Artikel 5

Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren 
Quellen

(1) Der Bruttoendenergieverbrauch aus erneuerbaren Quellen 
in den einzelnen Mitgliedstaaten wird berechnet als Summe 

a) des Bruttoendenergieverbrauchs von Elektrizität aus erneuer
baren Energiequellen,

b) des Bruttoendenergieverbrauchs von Wärme und Kälte aus 
erneuerbaren Energiequellen und

c) des Endenergieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen im Verkehrssektor.

Bei der Berechnung des Anteils von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Bruttoendenergieverbrauch werden Gas, Elektrizität 
und Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen nur einmal unter 
Unterabsatz  1 Buchstabe a, Buchstabe b oder Buchstabe c 
berücksichtigt.

Vorbehaltlich Artikel  17 Absatz  1 Unterabsatz  2 werden Bio
kraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe, die die in Artikel  17 
Absätze 2 bis  6 festgelegten Nachhaltigkeitskriterien nicht erfül
len, nicht berücksichtigt.

(2) Ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass er wegen höherer 
Gewalt nicht in der Lage ist, seinen in der dritten Spalte der Tabelle 
in Anhang  I festgelegten Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Bruttoendenergieverbrauch im Jahr 2020 zu errei
chen, so setzt er die Kommission davon so schnell wie möglich in 
Kenntnis. Die Kommission erlässt eine Entscheidung zu der Frage, 
ob höhere Gewalt nachgewiesen wurde. Falls die Kommission ent
scheidet, dass höhere Gewalt nachgewiesen wurde, lässt sie eine 
zweckmäßige Korrektur des Bruttoendenergieverbrauchs von 
Energie aus erneuerbaren Quellen zu, der für den Mitgliedstaat für 
das Jahr 2020 angenommen wurde.

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe a wird der Brutto
endenergieverbrauch von Elektrizität aus erneuerbaren Energie
quellen als die Elektrizitätsmenge berechnet, die in einem 
Mitgliedstaat aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wird, 
unter Ausschluss der Elektrizitätserzeugung in Pump
speicherkraftwerken durch zuvor hochgepumptes Wasser. 

Bei Hybridanlagen, die sowohl Brennstoffe aus erneuerbaren als 
auch aus herkömmlichen Energiequellen nutzen, wird nur der aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugte Elektrizitätsanteil berück
sichtigt. Hierfür wird der Anteil der einzelnen Energiequellen auf 
der Grundlage ihres Energiegehalts berechnet. 

Aus Wasserkraft und Windkraft erzeugte Elektrizität wird gemäß 
den Normalisierungsregeln in Anhang II berücksichtigt. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes  1 Buchstabe b wird der 
Bruttoendenergieverbrauch von für Wärme und Kälte genutzter 
Energie aus erneuerbaren Quellen als die Menge an Fernwärme 
und Fernkälte berechnet, die in einem Mitgliedstaat aus erneuer
baren Quellen erzeugt wird, zuzüglich des Verbrauchs anderer 
Energie aus erneuerbaren Quellen in der Industrie, in Haushalten, 
im Dienstleistungssektor und in der Land-, Forst- und Fischerei
wirtschaft zu Heizungs-, Kühlungs- und Prozesszwecken. 

Bei Hybridanlagen, die sowohl Brennstoffe aus erneuerbaren als 
auch aus herkömmlichen Energiequellen nutzen, wird nur der aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugte Wärme- und Kälteanteil 
berücksichtigt. Hierfür wird der Anteil der einzelnen Energie
quellen auf der Grundlage ihres Energiegehalts berechnet. 

Aerothermische, geothermische und hydrothermische Energie, 
die durch Wärmepumpen brauchbar gemacht wird, wird für die 
Zwecke des Absatzes  1 Buchstabe b berücksichtigt, sofern der 
Endenergieoutput den für den Betrieb der Wärmepumpen erfor
derlichen Primärenergieinput deutlich überschreitet. Die Menge 
an Wärme, die im Sinne dieser Richtlinie als Energie aus erneuer
baren Quellen betrachtet werden kann, berechnet sich nach der in 
Anhang VII vorgesehenen Methode. 

Thermische Energie, die durch passive Energiesysteme erzeugt 
wird, bei denen ein niedrigerer Energieverbrauch auf passive 
Weise durch die Baukonstruktion oder durch aus erneuerbaren 
Energiequellen erzeugte Wärme erreicht wird, wird für die Zwe
cke des Absatzes 1 Buchstabe b nicht berücksichtigt. 

(5) Als Energiegehalt der in Anhang III aufgeführten Kraftstoffe 
wird der in diesem Anhang festgelegte Energiegehalt zugrunde 
gelegt. Anhang  III kann an den technischen und wissenschaftli
chen Fortschritt angepasst werden. Diese Maßnahmen zur Ände
rung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie werden 
nach dem in Artikel 25 Absatz 4 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle erlassen.
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(6) Der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen wird als 
der Bruttoendenergieverbrauch von Energie aus erneuerbaren 
Quellen, dividiert durch den Bruttoendenergieverbrauch von 
Energie aus allen Energiequellen, berechnet und als Prozentsatz 
ausgedrückt. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 wird die in Absatz 1 genannte 
Summe gemäß den Artikeln 6, 8, 10 und 11 angepasst. 

Bei der Berechnung des Bruttoendenergieverbrauchs eines 
Mitgliedstaats, durch die festgestellt wird, inwieweit der Mitglied
staat die in dieser Richtlinie festgelegten Zielvorgaben und indi
kativen Zielpfade erfüllt, wird davon ausgegangen, dass der 
Energieverbrauch im Luftverkehr nicht über 6,18 % des Brutto
endenergieverbrauchs dieses Mitgliedstaats liegt. Für Zypern und 
Malta wird davon ausgegangen, dass der Energieverbrauch im 
Luftverkehr nicht über 4,12 % des Bruttoendenergieverbrauchs 
dieser Mitgliedstaaten liegt. 

(7) Für die Berechnung des Anteils der Energie aus erneuer
baren Quellen werden die Methodik und die Begriffsbestimmun
gen der Verordnung (EG) Nr.  1099/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22.  Oktober 2008 zur Energie
statistik

(1)  ABl. L 304 vom 14.11.2008, S. 1.

 verwendet.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Berechnung des 
sektorspezifischen Anteils und des Gesamtanteils verwendeten 
statistischen Angaben und die der Kommission gemäß der Ver
ordnung (EG) Nr.  1099/2008 übermittelten statistischen Anga
ben kohärent sind.

Artikel 6

Statistische Transfers zwischen Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten können sich einigen auf und können 
Vereinbarungen treffen über den statistischen Transfer einer 
bestimmten Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen aus 
einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat. Die transfe
rierte Menge wird 

a) von der Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen subtra
hiert, die bei der Bewertung der Frage, ob der den Transfer 
durchführende Mitgliedstaat die Anforderungen des Arti
kels 3 Absätze 1 und 2 erfüllt, berücksichtigt wird, und

b) zu der Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen addiert, 
die bei der Bewertung der Frage, ob der den Transfer akzep
tierende Mitgliedstaat die Anforderungen des Artikels  3 
Absätze 1 und 2 erfüllt, berücksichtigt wird.

Ein statistischer Transfer hat die Erreichung des nationalen Ziels 
des Mitgliedstaats, der den Transfer durchführt, nicht zu 
beeinträchtigen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Vereinbarungen können für ein 
oder mehrere Jahre gelten. Sie müssen der Kommission spätestens 
drei Monate nach dem Ende jedes Jahres, in dem sie gültig sind, 
mitgeteilt werden. Die der Kommission übermittelten Angaben 
umfassen die Menge und den Preis der betreffenden Energie.

(3) Ein Transfer wird nur wirksam, wenn alle am Transfer 
beteiligten Mitgliedstaaten der Kommission den Transfer mitge
teilt haben.

Artikel 7

Gemeinsame Projekte zwischen Mitgliedstaaten

(1) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können bei allen Arten 
von gemeinsamen Projekten zur Erzeugung von Elektrizität, 
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Quellen zusammenarbeiten. 
Die Zusammenarbeit kann private Betreiber einschließen.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Prozentsatz 
oder die Menge der Elektrizität, der Wärme oder der Kälte aus 
erneuerbaren Quellen mit, der bzw. die in einem beliebigen 
gemeinsamen Projekt in ihrem Hoheitsgebiet, das nach dem
25.  Juni 2009 in Betrieb genommen wurde, oder mittels der 
erhöhten Kapazität einer Anlage, die nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie umgerüstet wurde, erzeugt wird und für die Zwecke der 
Bewertung der Einhaltung der Anforderungen dieser Richtlinie als 
auf das nationale Gesamtziel eines anderen Mitgliedstaats 
anrechenbar zu betrachten ist.

(3) Die Mitteilung nach Absatz 2 enthält Folgendes: 

a) eine Beschreibung der vorgeschlagenen Anlage oder Anga
ben zur umgerüsteten Anlage,

b) die Angabe des Prozentsatzes oder der Menge der von der 
Anlage erzeugten Elektrizität oder der von ihr erzeugten 
Wärme oder Kälte, der bzw. die als auf das nationale Gesamt
ziel eines anderen Mitgliedstaats anrechenbar zu betrachten 
ist,

c) die Angabe des Mitgliedstaats, zu dessen Gunsten die Mittei
lung erfolgt, und

d) die Angabe des Zeitraums, in dem die von der Anlage aus 
erneuerbaren Quellen erzeugte Elektrizität oder die von ihr 
aus erneuerbaren Quellen erzeugte Wärme oder Kälte als auf 
das nationale Gesamtziel des anderen Mitgliedstaats 
anrechenbar zu betrachten ist, in vollen Kalenderjahren.

(4) Der in Absatz 3 Buchstabe d genannte Zeitraum darf sich 
nicht über das Jahr 2020 hinaus erstrecken. Die Laufzeit eines 
gemeinsamen Projekts darf über das Jahr 2020 hinausgehen.

(5) Eine nach diesem Artikel erfolgte Mitteilung darf nur in 
gegenseitigem Einvernehmen zwischen dem die Mitteilung 
machenden Mitgliedstaat und dem gemäß Absatz  3 Buchstabe c 
angegebenen Mitgliedstaat geändert oder widerrufen werden.

Artikel 8

Wirkungen gemeinsamer Projekte zwischen 
Mitgliedstaaten

(1) Innerhalb von drei Monaten nach Ablauf jedes in den Zeit
raum nach Artikel  7 Absatz  3 Buchstabe d fallenden Jahres ver
sendet der Mitgliedstaat, der die Mitteilung nach Artikel 7 gemacht 
hat, ein Mitteilungsschreiben mit folgenden Angaben: 

a) die Gesamtmenge an Elektrizität oder Wärme oder Kälte, die 
in dem betreffenden Jahr von der Anlage, die Gegenstand der 
Mitteilung nach Artikel  7 war, aus erneuerbaren Energie
quellen erzeugt wurde, und

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:304:0001:0001:DE:PDF
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b) die Menge an Elektrizität oder Wärme oder Kälte, die in dem 
betreffenden Jahr von der Anlage aus erneuerbaren Energie
quellen erzeugt wurde und gemäß der Mitteilung auf das nati
onale Gesamtziel eines anderen Mitgliedstaats anzurechnen 
ist.

(2) Der mitteilende Mitgliedstaat sendet das Mitteilungs
schreiben an den Mitgliedstaat, zu dessen Gunsten die Mitteilung 
erfolgte, und an die Kommission.

(3) Zur Bewertung der Zielerfüllung betreffend die Anforde
rungen dieser Richtlinie hinsichtlich nationaler Gesamtziele wird 
die aus erneuerbaren Energiequellen erzeugte Menge an Elektrizi
tät oder Wärme oder Kälte, die gemäß Absatz 1 Buchstabe b mit
geteilt wurde, 

a) von der Menge an Elektrizität, Wärme oder Kälte aus erneuer
baren Quellen subtrahiert, die bei der Bewertung der Frage, 
ob der das Mitteilungsschreiben nach Absatz 1 versendende 
Mitgliedstaat die Anforderungen erfüllt, berücksichtigt wird, 
und

b) zu der Menge an Elektrizität, Wärme oder Kälte aus erneuer
baren Quellen addiert, die bei der Bewertung der Frage, ob 
der das Mitteilungsschreiben gemäß Absatz  2 empfangende 
Mitgliedstaat die Anforderungen erfüllt, berücksichtigt wird.

Artikel 9

Gemeinsame Projekte von Mitgliedstaaten und 
Drittländern

(1) Ein oder mehrere Mitgliedstaaten können mit einem oder 
mehreren Drittländern bei allen Arten gemeinsamer Projekte zur 
Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit kann private Betreiber 
einschließen.

(2) Aus erneuerbaren Energiequellen in einem Drittland 
erzeugte Elektrizität wird bei der Bewertung der Erfüllung der die 
nationalen Gesamtziele betreffenden Anforderungen dieser Richt
linie nur berücksichtigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt 
sind: 

a) Die Elektrizität wird in der Gemeinschaft verbraucht; diese 
Anforderung wird als erfüllt angesehen, wenn

i) eine Elektrizitätsmenge, die der angerechneten 
Elektrizitätsmenge entspricht, von allen zuständigen 
Übertragungsnetzbetreibern im Ursprungsland, im 
Bestimmungsland und, falls relevant, in jedem Transit
drittland zu der jeweils zugeteilten Verbindungskapazität 
fest zugewiesen wurde;

ii) eine Elektrizitätsmenge, die der angerechneten 
Elektrizitätsmenge entspricht, vom zuständigen 
Übertragungsnetzbetreiber auf der Gemeinschaftsseite 
einer Verbindungsleitung fest im Elektrizitätsbilanz
verzeichnis registriert wurde;

iii) die ausgewiesene Kapazität und die Erzeugung der Elek
trizität aus erneuerbaren Energiequellen durch die in 
Absatz 2 Buchstabe b genannte Anlage denselben Zeit
raum betreffen;

b) die Elektrizität wird im Rahmen eines gemeinsamen Projekts 
gemäß Absatz  1 in einer neu gebauten Anlage erzeugt, die 
nach dem 25.  Juni 2009 in Betrieb genommen wurde, oder 
mittels der erhöhten Kapazität einer Anlage, die nach Inkraft
treten dieser Richtlinie umgerüstet wurde; und

c) für die erzeugte und exportierte Elektrizitätsmenge wurden 
außer Investitionsbeihilfen für die Anlage keine Beihilfen aus 
einer Förderregelung eines Drittlands gewährt.

(3) Die Mitgliedstaaten können bei der Kommission beantra
gen, dass für die Zwecke von Artikel 5 Absatz 1 und im Zusam
menhang mit der Errichtung einer Verbindungsleitung mit einer 
sehr langen Vorlaufzeit zwischen einem Mitgliedstaat und einem 
Drittstaat die aus erneuerbaren Energiequellen kommende und in 
einem Drittstaat produzierte und konsumierte Elektrizität unter 
folgenden Bedingungen berücksichtigt wird: 

a) Mit dem Bau der Verbindungsleitung muss bis zum
31. Dezember 2016 begonnen worden sein;

b) die Verbindungsleitung kann nicht bis zum 31.  Dezember 
2020 in Betrieb genommen werden;

c) die Verbindungsleitung kann bis zum 31. Dezember 2022 in 
Betrieb genommen werden;

d) nach der Inbetriebnahme wird die Verbindungsleitung in 
Übereinstimmung mit Absatz  2 für den Export von Elektri
zität aus erneuerbaren Energiequellen in die Gemeinschaft 
genutzt;

e) der Antrag bezieht sich auf ein gemeinsames Projekt, das den 
Kriterien von Absatz  2 Buchstaben b und  c entspricht und 
das die Verbindungsleitung nach ihrer Inbetriebnahme nut
zen wird, und auf eine Elektrizitätsmenge, die jene nicht 
übersteigt, die nach der Inbetriebnahme der Verbindungs
leitung in die Gemeinschaft exportiert wird.

(4) Der Prozentsatz oder die Menge der von einer Anlage im 
Hoheitsgebiet eines Drittlands erzeugten Elektrizität, der bzw. die 
zum Zweck der Bewertung der Einhaltung des Artikels 3 als auf 
das nationale Gesamtziel eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
anrechenbar zu betrachten ist, wird der Kommission mitgeteilt. 
Wenn mehr als ein Mitgliedstaat betroffen ist, wird die Aufteilung 
dieses Prozentsatzes oder dieser Menge auf die Mitgliedstaaten der 
Kommission mitgeteilt. Dieser Prozentsatz oder diese Menge darf 
die tatsächlich in die Gemeinschaft ausgeführte und dort ver
brauchte Menge nicht überschreiten und muss der Menge gemäß 
Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii entsprechen und die Bedin
gungen des Absatzes 2 Buchstabe a erfüllen. Die Mitteilung erfolgt 
durch jeden Mitgliedstaat, auf dessen nationales Gesamtziel der 
Prozentsatz oder die Menge der Elektrizität angerechnet werden 
soll.

(5) Die Mitteilung im Sinne von Absatz 4 enthält Folgendes: 

a) eine Beschreibung der vorgeschlagenen Anlage oder Anga
ben zur umgerüsteten Anlage,

b) die Angabe des Prozentsatzes oder der Menge der von der 
Anlage erzeugten Elektrizität, der bzw. die als auf das natio
nale Ziel eines Mitgliedstaats anrechenbar zu betrachten ist, 
sowie die entsprechenden Finanzvereinbarungen, wobei 
Vertraulichkeitsanforderungen einzuhalten sind,
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c) die Angabe des Zeitraums, in dem die Elektrizität als auf das 
nationale Gesamtziel des Mitgliedstaats anrechenbar zu 
betrachten ist, in vollen Kalenderjahren und

d) eine schriftliche Bestätigung der Angaben nach den Buchsta
ben b und c durch das Drittland, in dessen Hoheitsgebiet die 
Anlage in Betrieb genommen werden soll, und die Angabe 
des Anteils oder der Menge der in der Anlage erzeugten Elek
trizität für den heimischen Verbrauch dieses Drittlands.

(6) Der in Absatz  5 Buchstabe c genannte Zeitraum darf sich 
nicht über das Jahr 2020 hinaus erstrecken. Die Laufzeit eines 
gemeinsamen Projekts darf über das Jahr 2020 hinausgehen.

(7) Eine nach diesem Artikel erfolgte Mitteilung darf nur in 
gegenseitigem Einvernehmen zwischen dem die Mitteilung 
machenden Mitgliedstaat und dem Drittland, das das gemeinsame 
Projekt gemäß Absatz 5 Buchstabe d bestätigt hat, geändert oder 
widerrufen werden.

(8) Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft legen den ein
schlägigen Gremien des Vertrags über die Energiegemeinschaft 
nahe, in Einklang mit dem Vertrag über die Energiegemeinschaft 
die Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, damit die 
Vertragsparteien die Bestimmungen dieser Richtlinie für die 
Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten anwenden können.

Artikel 10

Wirkung gemeinsamer Projekte zwischen Mitgliedstaaten 
und Drittländern

(1) Innerhalb von drei Monaten nach Ablauf jedes in den Zeit
raum nach Artikel  9 Absatz  5 Buchstabe c fallenden Jahres ver
sendet der Mitgliedstaat, der die Mitteilung nach Artikel 9 gemacht 
hat, ein Mitteilungsschreiben mit folgendem Inhalt: 

a) die Gesamtmenge an Elektrizität, die in dem betreffenden 
Jahr von der Anlage, die Gegenstand der Mitteilung nach 
Artikel  9 war, aus erneuerbaren Energiequellen produziert 
wurde;

b) die Menge an Elektrizität, die in dem betreffenden Jahr von 
der Anlage aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt wurde 
und gemäß der Mitteilung nach Artikel 9 auf sein nationales 
Gesamtziel anzurechnen ist;

c) den Nachweis der Einhaltung der in Artikel  9 Absatz  2 
genannten Bedingungen.

(2) Die Mitgliedstaaten senden das Mitteilungsschreiben an das 
Drittland, das das gemeinsame Projekt gemäß Artikel 9 Absatz 5 
Buchstabe d bestätigt hat, sowie an die Kommission.

(3) Zur Bewertung der Zielerfüllung hinsichtlich der Anforde
rungen dieser Richtlinie hinsichtlich der nationalen Gesamtziele 
wird die aus erneuerbaren Energiequellen produzierte Menge an 
Elektrizität, die gemäß Absatz 1 Buchstabe b mitgeteilt wurde, der 
anrechenbaren Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen hin
zugerechnet, wenn die Einhaltung der Anforderungen durch den 
Mitgliedstaat, der das Mitteilungsschreiben versendet, bewertet 
wird.

Artikel 11

Gemeinsame Förderregelungen

(1) Unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten nach Arti
kel 3 können zwei oder mehr Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis 
beschließen, ihre nationalen Förderregelungen zusammenzulegen 
oder teilweise zu koordinieren. In solchen Fällen kann eine 
bestimmte Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen, die im 
Hoheitsgebiet eines teilnehmenden Mitgliedstaats erzeugt wird, 
auf das nationale Gesamtziel eines anderen teilnehmenden 
Mitgliedstaats angerechnet werden, wenn die betreffenden 
Mitgliedstaaten 

a) gemäß Artikel  6 einen statistischen Transfer bestimmter 
Mengen an Energie aus erneuerbaren Quellen von einem Mit
gliedstaat auf einen anderen vornehmen oder

b) eine von den teilnehmenden Mitgliedstaaten gebilligte 
Verteilungsregel festlegen, nach der Mengen an Energie aus 
erneuerbaren Quellen den beteiligten Mitgliedstaaten zuge
wiesen werden. Diese Regel ist der Kommission spätestens 
drei Monate nach dem Ende des ersten Jahres, in dem sie 
wirksam wird, mitzuteilen.

(2) Innerhalb von drei Monaten nach Ende jedes Jahres versen
det jeder Mitgliedstaat, der eine Mitteilung nach Absatz  1 Buch
stabe b gemacht hat, ein Mitteilungsschreiben, in dem er die 
Gesamtmenge an Elektrizität oder Wärme oder Kälte aus erneuer
baren Energiequellen angibt, die in dem Jahr, für das die 
Verteilungsregel gelten soll, erzeugt wurde.

(3) Zur Bewertung der Erfüllung der die nationalen Gesamt
ziele betreffenden Anforderungen dieser Richtlinie wird die aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugte Menge an Elektrizität oder 
Wärme oder Kälte, die gemäß Absatz 2 mitgeteilt wurde, nach der 
mitgeteilten Verteilungsregel zwischen den betreffenden Mitglied
staaten neu aufgeteilt.

Artikel 12

Kapazitätserhöhungen

Für die Zwecke des Artikels  7 Absatz  2 und des Artikels  9 
Absatz 2 Buchstabe b werden Einheiten von Energie aus erneuer
baren Quellen, die auf die Erhöhung der Kapazität einer Anlage 
zurückzuführen sind, so behandelt, als seien sie in einer eigenstän
digen Anlage erzeugt worden, die zum Zeitpunkt der Kapazitäts
erhöhung in Betrieb genommen wurde.

Artikel 13

Verwaltungsverfahren, Rechtsvorschriften und 
Regelwerke

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass einzelstaatliche Vor
schriften für die Genehmigungs-, Zertifizierungs- und Zulassungs
verfahren, die auf Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität, Wärme 
oder Kälte aus erneuerbaren Energiequellen und die angeglieder
ten Infrastrukturen der Übertragungs- und Verteilernetze sowie 
auf den Vorgang der Umwandlung von Biomasse in Biokraftstoffe 
oder sonstige Energieprodukte angewandt werden, verhältnismä
ßig und notwendig sind. 



(1)

5.6.2009 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 140/33

Die Mitgliedstaaten ergreifen insbesondere angemessene Maßnah
men, um sicherzustellen, dass 

a) vorbehaltlich der Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
hinsichtlich ihrer Verwaltungsstruktur und -organisation die 
entsprechenden Zuständigkeiten der nationalen, regionalen 
und lokalen Verwaltungsstellen für die Genehmigungs-, 
Zertifizierungs- und Zulassungsverfahren — auch im Hin
blick auf die Raumplanung — eindeutig koordiniert und fest
gelegt sind und transparente Zeitpläne für Entscheidungen 
über Planungs- und Bauanträge genau bestimmt sind;

b) auf der geeigneten Ebene umfassende Informationen über die 
Bearbeitung von Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsanträgen für Anlagen zur Nutzung von erneuer
barer Energie und über die den Antragstellern zur Verfügung 
stehende Unterstützung angeboten werden;

c) die Verwaltungsverfahren auf der geeigneten Verwaltungs
ebene gestrafft und beschleunigt werden;

d) die Vorschriften für Genehmigung, Zertifizierung und Zulas
sung objektiv, transparent und verhältnismäßig sind, nicht 
zwischen Antragstellern diskriminieren und den Besonder
heiten der einzelnen Technologien für erneuerbare Energie 
vollständig Rechnung tragen;

e) Verwaltungsgebühren, die die Verbraucher, Planungsbüros, 
Architekten, Bauunternehmen sowie die Geräte- und System
installateure und -lieferanten entrichten müssen, transparent 
und kostenbezogen sind; und

f) gegebenenfalls vereinfachte und weniger aufwändige 
Genehmigungsverfahren, unter anderem der Ersatz des 
Genehmigungsverfahrens durch eine einfache Mitteilung, 
falls dies im Rahmen des einschlägigen Rechtsrahmens zuläs
sig ist, für kleinere Projekte und gegebenenfalls für dezent
rale Anlagen zur Produktion von Energie aus erneuerbaren 
Quellen eingeführt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten legen eindeutige technische Spezifika
tionen fest, die Geräte und Systeme, die erneuerbare Energie nut
zen, erfüllen müssen, damit ihnen die Förderregelungen zugute 
kommen. Gibt es europäische Normen, einschließlich Umwelt
zeichen, Energiezeichen und sonstige von den europäischen 
Normengremien entwickelte technische Referenzsysteme, werden 
solche technischen Spezifikationen auf der Grundlage dieser Nor
men abgefasst. Solche technischen Spezifikationen dürfen nicht 
vorschreiben, wo die Geräte und Systeme zu zertifizieren sind, 
und sollten kein Hindernis für das Funktionieren des Binnen
markts darstellen.

(3) Die Mitgliedstaaten empfehlen allen Akteuren, insbeson
dere lokalen und regionalen Verwaltungsstellen, sicherzustellen, 
dass bei der Planung, dem Entwurf, dem Bau und der Renovierung 
von Industrie- oder Wohngebieten die Installation von Anlagen 
und Systemen für die Nutzung von Elektrizität, Wärme und Kälte 
aus erneuerbaren Energiequellen und für Fernwärme und -kälte 
vorgesehen wird. Insbesondere ermutigen die Mitgliedstaaten 
lokale und regionale Verwaltungsstellen, Wärme und Kälte aus 
erneuerbaren Energiequellen, soweit angemessen, in die Planung 
der städtischen Infrastruktur einzubeziehen.

(4) Die Mitgliedstaaten nehmen in ihre Bauvorschriften und 
Regelwerke geeignete Maßnahmen auf, um den Anteil aller Arten 
von Energie aus erneuerbaren Quellen im Gebäudebereich zu 
erhöhen. 

Bei der Ausarbeitung solcher Maßnahmen oder in ihren regiona
len Förderregelungen können die Mitgliedstaaten nationale Maß
nahmen für eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz und in 
Bezug auf Kraft-Wärme-Kopplung sowie Passiv-, Niedrigenergie-
oder Nullenergiehäuser berücksichtigen. 

Bis spätestens zum 31.  Dezember 2014 schreiben die Mitglied
staaten in ihren Bauvorschriften und Regelwerken oder auf andere 
Weise mit vergleichbarem Ergebnis, sofern angemessen, vor, dass 
in neuen Gebäuden und in bestehenden Gebäuden, an denen grö
ßere Renovierungsarbeiten vorgenommen werden, ein Mindest
maß an Energie aus erneuerbaren Quellen genutzt wird. Die 
Mitgliedstaaten gestatten, dass diese Mindestanforderungen unter 
anderem durch Fernwärme und Fernkälte erfüllt werden, die zu 
einem bedeutenden Anteil aus erneuerbaren Quellen erzeugt 
werden.

Die Anforderungen nach Unterabsatz 1 gelten auch für die Streit
kräfte, aber nur soweit ihre Anwendung nicht mit der Art und 
dem Hauptzweck der Tätigkeit der Streitkräfte kollidiert, und mit 
Ausnahme von Material, das ausschließlich für militärische Zwe
cke verwendet wird.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass neu errichtete 
öffentliche Gebäude sowie bestehende öffentliche Gebäude, an 
denen größere Renovierungsmaßnahmen vorgenommen werden, 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene ab dem 1.  Januar 
2012 eine Vorbildfunktion im Rahmen dieser Richtlinie erfüllen. 
Die Mitgliedstaaten können unter anderem zulassen, dass diese 
Verpflichtung durch die Einhaltung von Normen für Nullenergie
häuser oder dadurch erfüllt wird, dass die Dächer öffentlicher oder 
gemischt privat und öffentlich genutzter Gebäude durch Dritte für 
Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
genutzt werden.

(6) Mit Bezug auf ihre Bauvorschriften und Bauregelwerke för
dern die Mitgliedstaaten die Verwendung von Systemen und Anla
gen zur Wärme- und Kälteerzeugung aus erneuerbaren 
Energiequellen, die eine erhebliche Verringerung des Energie
verbrauchs erreichen. Die Mitgliedstaaten verwenden, sofern vor
handen, Energie- oder Ökozeichen oder sonstige auf nationaler 
oder Gemeinschaftsebene entwickelte geeignete Zertifikate oder 
Normen als Grundlage für die Förderung solcher Systeme und 
Geräte. 

Bei Biomasse fördern die Mitgliedstaaten Umwandlungs
technologien, die einen Umwandlungswirkungsgrad von mindes
tens 85 % für Privathaushalts- und kommerzielle Anwendungen 
und von mindestens 70 % für industrielle Anwendungen 
erreichen. 

Bei Wärmepumpen fördern die Mitgliedstaaten solche, die die in 
der Entscheidung 2007/742/EG der Kommission vom 9. Novem
ber 2007 zur Festlegung der Umweltkriterien für die Vergabe des 
EG-Umweltzeichens an Elektro-, Gasmotor- oder Gasabsorptions
wärmepumpen

(1)  ABl. L 301 vom 20.11.2007, S. 14.

 festgelegten Mindestanforderungen für die Ver
gabe des EG-Umweltzeichens erfüllen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0014:0014:DE:PDF
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Bei solarthermischer Energie fördern die Mitgliedstaaten zertifi
zierte Anlagen und Systeme, die — sofern vorhanden — auf euro
päischen Normen einschließlich Umweltzeichen, Energiezeichen 
und sonstigen von den europäischen Normungsgremien entwi
ckelten technischen Referenzsystemen beruhen.

Bei der Beurteilung des Umwandlungswirkungsgrads und des 
Input/Output-Verhältnisses von Systemen und Geräten für die 
Zwecke dieses Absatzes verwenden die Mitgliedstaaten gemein
schaftliche oder — in Ermangelung dieser — internationale Ver
fahren, falls es solche Verfahren gibt.

Artikel 14

Information und Ausbildung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass allen wichtigen 
Akteuren wie Verbrauchern, Bauunternehmern, Installateuren, 
Architekten und Lieferanten von Geräten und Systemen für die 
Erzeugung von Wärme, Kälte und Elektrizität und von Fahrzeu
gen, die mit Energie aus erneuerbaren Quellen betrieben werden 
können, Informationen über Fördermaßnahmen zur Verfügung 
stehen.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Informationen über 
die Nettovorteile, die Kosten und die Energieeffizienz von Anla
gen und Systemen für die Nutzung von Wärme, Kälte und Elek
trizität aus erneuerbaren Energiequellen entweder von dem 
Lieferanten der Anlage oder des Systems oder von den zuständi
gen nationalen Behörden bereitgestellt werden.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bis zum 31. Dezem
ber 2012 Zertifizierungssysteme oder gleichwertige 
Qualifikationssysteme für Installateure von kleinen Biomasse
kesseln und -öfen, solaren Fotovoltaik- und Solarwärmesystemen, 
oberflächennahen geothermischen Systemen und Wärmepumpen 
zur Verfügung stehen oder stehen werden. Diese Systeme können 
die bestehenden Systeme und Strukturen gegebenenfalls berück
sichtigen und sind auf die in Anhang IV festgelegten Kriterien zu 
stützen. Jeder Mitgliedstaat erkennt die von anderen Mitgliedstaa
ten gemäß diesen Kriterien vorgenommenen Zertifizierungen an.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen der Öffentlichkeit Informatio
nen zu den Zertifizierungssystemen oder gleichwertigen 
Qualifikationssystemen gemäß Absatz 3 zur Verfügung. Die Mit
gliedstaaten können außerdem ein Verzeichnis der gemäß 
Absatz 3 qualifizierten oder zertifizierten Installateure zur Verfü
gung stellen.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass allen wichtigen 
Akteuren, insbesondere Planungsbüros und Architekten, Leitli
nien zur Verfügung gestellt werden, damit diese in der Lage sind, 
die optimale Kombination von erneuerbaren Energiequellen, 
hocheffizienten Technologien und Fernwärme und -kälte bei der 
Planung, dem Entwurf, dem Bau und der Renovierung von 
Industrie- oder Wohngebieten sachgerecht in Erwägung zu 
ziehen.

(6) Die Mitgliedstaaten entwickeln unter Beteiligung lokaler 
und regionaler Behörden zweckdienliche Informations-, 
Sensibilisierungs-, Orientierungs- und/oder Ausbildungs
programme, um die Bürger über die Vorteile des Ausbaus und der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und über die dies
bezüglichen praktischen Aspekte zu informieren.

Artikel 15

Herkunftsnachweis für Elektrizität, Wärme und Kälte, die 
aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden

(1) Zum Zweck des Nachweises gegenüber den Endkunden 
darüber, welchen Anteil Energie aus erneuerbaren Quellen im 
Energiemix eines Energieversorgers ausmacht oder in welcher 
Menge sie darin enthalten ist, der gemäß Artikel  3 Absatz  6 der 
Richtlinie 2003/54/EG zu erbringen ist, stellen die Mitgliedstaa
ten sicher, dass die Herkunft von aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugter Elektrizität als solche im Sinne dieser Richtlinie gemäß 
objektiven, transparenten und nichtdiskriminierenden Kriterien 
garantiert werden kann.

(2) Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass auf 
Anfrage eines Produzenten von Elektrizität aus erneuerbaren 
Energiequellen ein Herkunftsnachweis ausgestellt wird. Die Mit
gliedstaaten können vorsehen, dass Herkunftsnachweise auf 
Antrag der Produzenten von aus erneuerbaren Energiequellen 
erzeugter Wärme oder Kälte ausgestellt werden. Eine solche Rege
lung kann von einer Mindestkapazität abhängig gemacht werden. 
Ein Herkunftsnachweis gilt standardmäßig für 1  MWh. Für jede 
Einheit erzeugte Energie wird nicht mehr als ein Herkunftsnach
weis ausgestellt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieselbe Einheit von Ener
gie aus erneuerbaren Quellen nur einmal berücksichtigt wird. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass einem Produzenten, 
der für dieselbe aus erneuerbaren Quellen erzeugte Energie einen 
Herkunftsnachweis erhält, keine Unterstützung gewährt wird. 

Der Herkunftsnachweis ist für die Einhaltung des Artikels 3 durch 
die Mitgliedstaaten nicht zu verwenden. Die Übertragung von 
Herkunftsnachweisen, sei es gesondert oder zusammen mit der 
physischen Übertragung von Energie, haben keine Auswirkungen 
auf die Entscheidung von Mitgliedstaaten, zur Erreichung der 
Ziele auf statistische Transfers, gemeinsame Projekte oder gemein
same Förderregelungen zurückzugreifen; ebenso wenig haben sie 
Auswirkungen auf die Berechnung des gemäß Artikel  5 berech
neten Bruttoendenergieverbrauchs von Energie aus erneuerbaren 
Quellen. 

(3) Ein Herkunftsnachweis muss binnen zwölf Monaten nach 
der Erzeugung der entsprechenden Energieeinheit verwendet wer
den. Ein Herkunftsnachweis wird nach seiner Verwendung 
entwertet.

(4) Die Mitgliedstaaten oder benannten zuständigen Stellen 
überwachen die Ausstellung, Übertragung und Entwertung der 
Herkunftsnachweise. Die benannten zuständigen Stellen dürfen 
keine sich geografisch überschneidenden Verantwortlichkeiten 
haben, und die Stellen müssen von den Bereichen Produktion, 
Handel und Versorgung unabhängig sein.

(5) Die Mitgliedstaaten oder die benannten zuständigen Stel
len schaffen geeignete Mechanismen, um sicherzustellen, dass die 
Herkunftsnachweise elektronisch ausgestellt, übertragen und ent
wertet werden und genau, zuverlässig und betrugssicher sind.

(6) Der Herkunftsnachweis enthält mindestens folgende 
Angaben: 

a) Angaben zur Energiequelle, aus der die Energie erzeugt 
wurde, und zu Beginn und Ende ihrer Erzeugung;
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b) Angaben dazu, ob der Herkunftsnachweis

i) Elektrizität oder

ii) Wärme und/oder Kälte betrifft;

c) Bezeichnung, Standort, Typ und Kapazität der Anlage, in der 
die Energie erzeugt wurde;

d) Angaben dazu, ob und in welchem Umfang die Anlage 
Investitionsbeihilfen erhalten hat und ob und in welchem 
Umfang die Energieeinheit in irgend einer anderen Weise in 
den Genuss einer nationalen Förderregelung gelangt ist, und 
zur Art der Förderregelung;

e) Datum der Inbetriebnahme der Anlage und

f) Ausstellungsdatum und ausstellendes Land und eine eindeu
tige Kennnummer.

(7) Wird von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen der 
Nachweis über den Anteil oder die Menge an Energie aus erneuer
baren Quellen an seinem Energiemix für die Zwecke des Arti
kels  3 Absatz  6 der Richtlinie 2003/54/EG verlangt, so kann es 
hierfür seine Herkunftsnachweise verwenden.

(8) Die Menge an Energie aus erneuerbaren Quellen, die den 
Herkunftsnachweisen entspricht, die von einem Elektrizitäts
versorger an einen Dritten übertragen wird, ist für die Zwecke des 
Artikels  3 Absatz  6 der Richtlinie 2003/54/EG von dem Anteil 
der Energie aus erneuerbaren Quellen an seinem Energiemix 
abzuziehen.

(9) Die Mitgliedstaaten erkennen die von anderen Mitgliedstaa
ten gemäß dieser Richtlinie ausgestellten Herkunftsnachweise aus
schließlich als Nachweis der in Absatz 1 und Absatz 6 Buchstaben 
a bis f genannten Angaben an. Ein Mitgliedstaat kann die Aner
kennung eines Herkunftsnachweises nur dann verweigern, wenn 
er begründete Zweifel an dessen Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Wahrhaftigkeit hat. Der Mitgliedstaat teilt der Kommission eine 
solche Verweigerung und deren Begründung mit.

(10) Stellt die Kommission fest, dass die Verweigerung eines 
Herkunftsnachweises unbegründet ist, kann sie eine Entscheidung 
erlassen, die den betreffenden Mitgliedstaat zur Anerkennung des 
Herkunftsnachweises verpflichtet.

(11) Ein Mitgliedstaat kann in Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht objektive, transparente und diskriminierungs
freie Kriterien für die Verwendung von Herkunftsnachweisen zur 
Einhaltung der Verpflichtungen nach Artikel 3 Absatz 6 der Richt
linie 2003/54/EG einführen.

(12) In den Fällen, in denen Energieversorger Energie aus 
erneuerbaren Quellen an Verbraucher mit Bezug zu ökologischen 
oder sonstigen Vorteilen erneuerbarer Energie vermarkten, kön
nen die Mitgliedstaaten verlangen, dass die Energieversorger sum
marisch Informationen über die Menge oder den Anteil von 
Energie aus erneuerbaren Quellen aus Anlagen oder Kapazitäts
erweiterungen, die nach dem 25. Juni 2009 in Betrieb genommen 
wurden, verfügbar machen.

Artikel 16

Netzzugang und Betrieb

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Schritte, um die 
Übertragungs- und Verteilernetzinfrastruktur, intelligente Netze, 
Speicheranlagen und das Elektrizitätssystem auszubauen, um den 
sicheren Betrieb des Elektrizitätssystems zu ermöglichen, während 
der Weiterentwicklung der Elektrizitätserzeugung aus erneuer
baren Energiequellen Rechnung getragen wird, was die 
Zusammenschaltung zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwi
schen Mitgliedstaaten und Drittstaaten einschließt. Die Mitglied
staaten ergreifen ferner geeignete Maßnahmen, um die 
Genehmigungsverfahren für Netzinfrastrukturen zu beschleuni
gen und die Genehmigung von Netzinfrastrukturen mit 
Verwaltungs- und Planungsverfahren zu koordinieren.

(2) Vorbehaltlich der zur Wahrung der Zuverlässigkeit und der 
Sicherheit des Netzes zu erfüllenden Anforderungen, auf der 
Grundlage transparenter und nichtdiskriminierender Kriterien, die 
von den zuständigen nationalen Behörden festgelegt werden, 

a) gewährleisten die Mitgliedstaaten, dass die Betreiber der 
Übertragungs- und Verteilernetze in ihrem Hoheitsgebiet die 
Übertragung und Verteilung von Elektrizität aus erneuer
baren Energiequellen gewährleisten;

b) sehen die Mitgliedstaaten außerdem entweder einen vorran
gigen Netzzugang oder einen garantierten Netzzugang für 
Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen vor;

c) stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Betreiber der 
Übertragungsnetze beim Abrufen von Elektrizitätser
zeugungsanlagen auf der Grundlage transparenter und nicht
diskriminierender Kriterien Erzeugungsanlagen Vorrang 
gewähren, in denen erneuerbare Energiequellen eingesetzt 
werden, soweit der sichere Betrieb des nationalen 
Elektrizitätssystems dies zulässt. Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass angemessene netz- und marktbezogene betrieb
liche Maßnahmen ergriffen werden, um Beschränkungen der 
Einspeisung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen 
möglichst gering zu halten. Werden umfassende Maßnahmen 
zur Beschränkung der Einspeisung aus erneuerbaren Energie
quellen ergriffen, um die Sicherheit des nationalen 
Elektrizitätssystems und die Energieversorgungssicherheit zu 
gewährleisten, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 
zuständigen Netzbetreiber diese Maßnahmen der zuständi
gen Regelungsbehörde melden und angeben, welche Abhilfe
maßnahmen sie zu treffen beabsichtigen, um unangemessene 
Beschränkungen zu vermeiden.

(3) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilernetze die Aufstellung und Veröffent
lichung ihrer Standardregeln für die Übernahme und Teilung der 
Kosten für technische Anpassungen wie Netzanschlüsse und Netz
verstärkungen, verbesserter Netzbetrieb und Regeln für die nicht
diskriminierende Anwendung der Netzkodizes, die zur 
Einbindung neuer Produzenten, die aus erneuerbaren Energie
quellen erzeugte Elektrizität in das Verbundnetz einspeisen, not
wendig sind. 

Diese Regeln müssen sich auf objektive, transparente und nicht
diskriminierende Kriterien stützen, die insbesondere sämtliche 
Kosten und Vorteile des Anschlusses dieser Produzenten an das 
Netz und die besonderen Umstände von Produzenten in Randge
bieten und in Gebieten mit niedriger Bevölkerungsdichte berück
sichtigen. Diese Regeln können verschiedene Arten von 
Anschlüssen vorsehen. 
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(4) Die Mitgliedstaaten können gegebenenfalls von den Betrei
bern der Übertragungs- und Verteilernetze verlangen, die in 
Absatz 3 genannten Kosten vollständig oder teilweise zu überneh
men. Die Mitgliedstaaten überprüfen die Rahmenbedingungen 
und Vorschriften für die Kostenübernahme und -teilung im Sinne 
von Absatz 3 bis zum 30. Juni 2011 und danach alle zwei Jahre 
und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um diese zu verbes
sern, damit die Einbindung neuer Produzenten im Sinne von 
Absatz 3 gewährleistet ist.

(5) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Betreibern der 
Übertragungs- und Verteilernetze, jedem neuen Produzenten von 
Energie aus erneuerbaren Quellen, der an das Netz angeschlossen 
werden möchte, die gesamten erforderlichen Informationen vor
zulegen, einschließlich folgender Dokumente: 

a) einen umfassenden und detaillierten Voranschlag der durch 
den Anschluss entstehenden Kosten,

b) einen angemessenen und genauen Zeitplan für die Entgegen
nahme und die Bearbeitung des Antrags auf Anschluss an das 
Netz,

c) einen angemessenen, indikativischen Zeitplan für jeden vor
geschlagenen Netzanschluss.

Die Mitgliedstaaten können Produzenten von Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen, die einen Netzanschluss wollen, 
gestatten, für die Anschlussarbeiten eine Ausschreibung 
durchzuführen.

(6) Die in Absatz 3 genannte Kostenteilung wird durch einen 
Mechanismus sichergestellt, der auf objektiven, transparenten und 
nichtdiskriminierenden Kriterien basiert und auch die Vorteile 
berücksichtigt, die den zuerst und den später angeschlossenen 
Produzenten sowie Betreibern von Übertragungs- und Verteiler
netzen aus den Anschlüssen entstehen.

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Elektrizität aus 
erneuerbaren Energiequellen — darunter insbesondere Elektrizi
tät aus erneuerbaren Energiequellen, die in Randgebieten, bei
spielsweise Inselregionen, und in Gebieten mit niedriger 
Bevölkerungsdichte erzeugt wird — bei der Anlastung der Tarife 
für die Übertragung und Verteilung nicht benachteiligt wird. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gas aus erneuerbaren Energie
quellen bei der Erhebung der Tarife für die Übertragung und Ver
teilung nicht benachteiligt wird.

(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die von den Betrei
bern der Übertragungs- und Verteilernetze für die Übertragung 
und Verteilung von Elektrizität aus Anlagen, die erneuerbare 
Energiequellen einsetzen, erhobenen Tarife die zu erzielenden 
Kostenvorteilen aus dem Anschluss der Anlage an das Netz wider
spiegeln. Solche Kostenvorteile könnten sich aus der direkten 
Nutzung des Niederspannungsnetzes ergeben.

(9) Soweit erforderlich, prüfen die Mitgliedstaaten die Notwen
digkeit, die bestehende Gasnetzinfrastruktur auszuweiten, um die 
Einspeisung von Gas aus erneuerbaren Energiequellen zu 
erleichtern.

(10) Soweit erforderlich, verlangen die Mitgliedstaaten von den 
Fernleitungsnetz- und den Verteilernetzbetreibern in ihrem 
Hoheitsgebiet, dass sie technische Vorschriften in Übereinstim
mung mit Artikel 6 der Richtlinie 2003/55/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26.  Juni 2003 über gemeinsame 

Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt

(1)  ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 57.

 veröffentlichen; dies 
betrifft insbesondere Vorschriften für den Netzanschluss, die 
Anforderungen an die Gasqualität, odoriertes Gas und den Gas
druck beinhalten. Die Mitgliedstaaten verlangen von den 
Fernleitungsnetz- und den Verteilernetzbetreibern ferner, dass sie 
die Tarife für den Anschluss erneuerbare Energie nutzender Gas
quellen veröffentlichen, wobei sie transparente und nicht
diskriminierende Kriterien zugrunde legen.

(11) In ihren nationalen Aktionsplänen für erneuerbare Ener
gie bewerten die Mitgliedstaaten, ob neue mit erneuerbaren 
Energiequellen betriebene Fernwärme- und -kälteinfrastrukturen 
gebaut werden müssen, um das in Artikel  3 Absatz  1 genannte 
nationale Ziel für 2020 zu erreichen. Auf der Grundlage dieser 
Bewertung unternehmen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls 
Schritte zur Entwicklung einer Fernwärmeinfrastruktur, mit der 
der Ausbau der Heizungs- und Kühlungsproduktion aus großen 
Biomasse-, Solar- und Geothermikanlagen möglich ist.

Artikel 17

Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und flüssige 
Brennstoffe

(1) Ungeachtet der Frage, ob Rohstoffe innerhalb oder außer
halb der Gemeinschaft angebaut wurden, wird Energie in Form 
von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen für die in den 
Buchstaben a, b und  c genannten Zwecke nur dann berücksich
tigt, wenn sie die in den Absätzen  2 bis  6 dieses Artikels festge
legten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen: 

a) Bewertung der Einhaltung der die nationalen Ziele betreffen
den Anforderungen der Richtlinie,

b) Bewertung der Einhaltung der Verpflichtungen zur Nutzung 
erneuerbarer Energie,

c) Möglichkeit der finanziellen Förderung für den Verbrauch 
von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen.

Aus Abfällen und Reststoffen mit Ausnahme von land- und forst
wirtschaftlichen Reststoffen und Reststoffen aus der Aquakultur 
und Fischerei hergestellte Biokraftstoffe und flüssige Bio
brennstoffe müssen jedoch lediglich die in Absatz  2 dieses Arti
kels festgelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, um für die in 
den Buchstaben a, b und  c genannten Zwecke berücksichtigt zu 
werden.

(2) Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen und flüssi
gen Biobrennstoffen erzielte Minderung der Treibhausgase
missionen, die für die in Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten 
Zwecke berücksichtigt werden, muss mindestens 35 % betragen. 

Ab dem 1. Januar 2017 muss die durch die Verwendung von Bio
kraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen erzielte Minderung der 
Treibhausgasemissionen, die für die in Absatz 1 Buchstaben a, b 
und  c genannten Zwecke berücksichtigt wird, mindestens 50 % 
betragen. Für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe, die in 
Anlagen hergestellt werden, deren Produktion am oder nach dem
1.  Januar 2017 aufgenommen wird, muss diese Minderung der 
Treibhausgasemissionen ab dem 1. Januar 2018 mindestens 60 % 
betragen.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0057:0057:DE:PDF
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Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen und flüssigen Bio
brennstoffen erzielte Einsparung bei den Treibhausgasemissionen 
wird im Einklang mit Artikel 19 Absatz 1 berechnet.

Falls Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe von Anlagen 
erzeugt werden, die am 23.  Januar 2008 in Betrieb waren, gilt 
Unterabsatz 1 ab dem 1. April 2013.

(3) Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe, die für die in 
Absatz  1 Buchstaben a, b und  c genannten Zwecke berücksich
tigt werden, dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die 
auf Flächen mit hohem Wert hinsichtlich der biologischen Viel
falt gewonnen werden, das heißt auf Flächen, die im oder nach 
Januar 2008 folgenden Status hatten, unabhängig davon, ob die 
Flächen noch diesen Status haben: 

a) Primärwald und andere bewaldete Flächen, das heißt Wald 
und andere bewaldete Flächen mit einheimischen Arten, in 
denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen für menschliche 
Aktivität gibt und die ökologischen Prozesse nicht wesent
lich gestört sind;

b) ausgewiesene Flächen:

i) durch Gesetz oder von der zuständigen Behörde für 
Naturschutzzwecke oder

ii) für den Schutz seltener, bedrohter oder gefährdeter Öko
systeme oder Arten, die in internationalen Übereinkünf
ten anerkannt werden oder in den Verzeichnissen 
zwischenstaatlicher Organisationen oder der Internatio
nalen Union für die Erhaltung der Natur aufgeführt sind, 
vorbehaltlich ihrer Anerkennung gemäß dem Verfahren 
des Artikels 18 Absatz 4 Unterabsatz 2,

sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Gewinnung des 
Rohstoffs den genannten Naturschutzzwecken nicht 
zuwiderläuft;

c) Grünland mit großer biologischer Vielfalt, das heißt:

i) natürliches Grünland, das ohne Eingriffe von Menschen
hand Grünland bleiben würde und dessen natürliche 
Artenzusammensetzung sowie ökologische Merkmale 
und Prozesse intakt sind, oder

ii) künstlich geschaffenes Grünland, das heißt Grünland, 
das ohne Eingriffe von Menschenhand kein Grünland 
bleiben würde und das artenreich und nicht degradiert 
ist, sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Ernte des 
Rohstoffs zur Erhaltung des Grünlandstatus erforderlich 
ist.

Zur Bestimmung, welches Grünland unter Unterabsatz  1 Buch
stabe c fällt, legt die Kommission Kriterien und geografische 
Gebiete fest. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen dieser Richtlinie werden nach dem in Artikel  25 
Absatz 4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

(4) Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe, die für die in 
Absatz  1 Buchstaben a, b und  c genannten Zwecke berücksich
tigt werden, dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die 
auf Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand gewonnen werden, 
das heißt auf Flächen, die im Januar 2008 einen der folgenden Sta
tus hatten, diesen Status aber nicht mehr haben: 

a) Feuchtgebiete, d.  h. Flächen, die ständig oder für einen 
beträchtlichen Teil des Jahres von Wasser bedeckt oder 
durchtränkt sind;

b) kontinuierlich bewaldete Gebiete, d. h. Flächen von mehr als 
einem Hektar mit über fünf Meter hohen Bäumen und einem 
Überschirmungsgrad von mehr als 30 % oder mit Bäumen, 
die auf dem jeweiligen Standort diese Werte erreichen 
können;

c) Flächen von mehr als einem Hektar mit über fünf Meter 
hohen Bäumen und einem Überschirmungsgrad von 10 
bis 30 % oder mit Bäumen, die auf dem jeweiligen Standort 
diese Werte erreichen können, sofern nicht nachgewiesen 
wird, dass die Fläche vor und nach der Umwandlung einen 
solchen Kohlenstoffbestand hat, dass unter Anwendung der 
in Anhang V Teil C beschriebenen Methode die in Absatz 2 
dieses Artikels genannten Bedingungen erfüllt wären.

Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn zum Zeitpunkt der 
Gewinnung des Rohstoffs die Flächen denselben Status hatten wie 
im Januar 2008.

(5) Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe, die für die in 
Absatz  1 Buchstaben a, b und  c genannten Zwecke berücksich
tigt werden, dürfen nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die 
auf Flächen gewonnen werden, die im Januar 2008 Torfmoor 
waren, sofern nicht nachgewiesen wird, dass der Anbau und die 
Ernte des betreffenden Rohstoffs keine Entwässerung von zuvor 
nicht entwässerten Flächen erfordern.

(6) In der Gemeinschaft angebaute landwirtschaftliche Roh
stoffe, die für die Herstellung von Biokraftstoffen und flüssigen 
Biobrennstoffen, die für die in Absatz  1 Buchstaben a, b und  c 
genannten Zwecke berücksichtigt werden, verwendet werden, 
müssen gemäß den in Anhang  II Teil A der Verordnung (EG) 
Nr.  73/2009 des Rates vom 19.  Januar 2009 mit gemeinsamen 
Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrar
politik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe

(1)  ABl. L 30 vom 31.1.2009, S. 16.

 unter der Überschrift „Umwelt“ 
und den in Anhang  II Nummer  9 jener Verordnung genannten 
Anforderungen und Standards und gemäß den Mindestanforde
rungen für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen 
Zustand im Sinne von Artikel  6 Absatz  1 jener Verordnung 
gewonnen werden.

(7) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat in Bezug auf Drittländer und Mitgliedstaaten, die 
eine bedeutende Quelle für in der Gemeinschaft verbrauchte Bio
kraftstoffe oder Rohstoffe für Biokraftstoffe darstellen, alle zwei 
Jahre einen Bericht über die einzelstaatlichen Maßnahmen, die 
diese Länder zur Einhaltung der in den Absätzen 2 bis 5 genann
ten Nachhaltigkeitskriterien und zum Schutz von Boden, Wasser 
und Luft getroffen haben. Der erste Bericht wird 2012 vorgelegt. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:030:0016:0016:DE:PDF
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Die Kommission berichtet dem Europäischen Parlament und dem 
Rat alle zwei Jahre über die Folgen einer erhöhten Nachfrage nach 
Biokraftstoff im Hinblick auf die soziale Tragbarkeit in der 
Gemeinschaft und in Drittländern sowie über die Folgen der 
Biokraftstoff-Politik der Gemeinschaft hinsichtlich der Verfügbar
keit von Nahrungsmitteln zu erschwinglichen Preisen, insbeson
dere für die Menschen in Entwicklungsländern, und über 
weitergehende entwicklungspolitische Aspekte. In den Berichten 
ist auf die Wahrung von Landnutzungsrechten einzugehen. Zu 
Drittländern und zu Mitgliedstaaten, die eine bedeutende 
Rohstoffquelle für in der Gemeinschaft verbrauchte Biokraftstoffe 
darstellen, ist in den Berichten jeweils anzugeben, ob das betref
fende Land alle der folgenden Übereinkommen der Internationa
len Arbeitsorganisation ratifiziert und umgesetzt hat: 

— Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit (Nr. 29), 

— Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den 
Schutz des Vereinigungsrechts (Nr. 87), 

— Übereinkommen über die Anwendung der Grundsätze des 
Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektiv
verhandlungen (Nr. 98), 

— Übereinkommen über die Gleichheit des Entgelts männlicher 
und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit 
(Nr. 100), 

— Übereinkommen über die Abschaffung der Zwangsarbeit 
(Nr. 105), 

— Übereinkommen über die Diskriminierung in Beschäftigung 
und Beruf (Nr. 111), 

— Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur 
Beschäftigung (Nr. 138), 

— Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maß
nahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kin
derarbeit (Nr. 182).

Zu Drittländern und zu Mitgliedstaaten, die eine bedeutende 
Rohstoffquelle für in der Gemeinschaft verbrauchte Biokraftstoffe 
darstellen, ist in den Berichten jeweils anzugeben, ob das betref
fende Land folgende Übereinkommen ratifiziert und umgesetzt 
hat:

— das Protokoll von Cartagena über die biologische Sicherheit, 

— das Übereinkommen über den internationalen Handel mit 
gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen.

Der erste Bericht wird 2012 vorgelegt. Die Kommission schlägt 
gegebenenfalls Korrekturen vor, insbesondere dann, wenn nach
gewiesen wird, dass sich die Biokraftstoffherstellung in erhebli
chem Maße auf die Nahrungsmittelpreise auswirkt.

(8) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstaben a, b und c dür
fen die Mitgliedstaaten Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe, 
die in Übereinstimmung mit diesem Artikel gewonnen werden, 
nicht außer Acht lassen.

(9) Die Kommission berichtet über Anforderungen an ein 
Nachhaltigkeitskonzept für die energetische Nutzung von Bio
masse, mit Ausnahme von Biokraftstoffen und flüssigen Bio
brennstoffen, bis zum 31.  Dezember 2009. Gegebenenfalls fügt 
sie dem Bericht Vorschläge für ein Nachhaltigkeitskonzept für die 
sonstige energetische Nutzung von Biomasse für das Europäische 
Parlament und den Rat bei. Dieser Bericht und die darin enthal
tenen Vorschläge müssen auf den besten verfügbaren wissen
schaftlichen Erkenntnissen beruhen und neuen Entwicklungen bei 
innovativen Prozessen Rechnung tragen. Ergibt die zu diesem 
Zweck durchgeführte Analyse, dass es angebracht wäre, im 
Zusammenhang mit Forstbiomasse Änderungen an der 
Berechnungsmethodik in Anhang V oder an den Nachhaltigkeits
kriterien für Biokraftstoffe und flüssige Brennstoffe in Bezug auf 
Kohlenstoffbestände vorzunehmen, legt die Kommission hierfür 
gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat gleich
zeitig Vorschläge vor.

Artikel 18

Überprüfung der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien 
für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe

(1) Werden Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe für die 
in Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Zwecke 
berücksichtigt, verpflichten die Mitgliedstaaten die Wirtschaftsteil
nehmer nachzuweisen, dass die in Artikel 17 Absätze 2 bis 5 fest
gelegten Nachhaltigkeitskriterien erfüllt sind. Zu diesem Zweck 
verpflichten sie die Wirtschaftsteilnehmer zur Verwendung eines 
Massenbilanzsystems, das 

a) es erlaubt, Lieferungen von Rohstoffen oder Biokraftstoffen 
mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitseigenschaften zu 
mischen,

b) vorschreibt, dass Angaben über die Nachhaltigkeits
eigenschaften und den jeweiligen Umfang der unter Buch
stabe a genannten Lieferungen weiterhin dem Gemisch 
zugeordnet sind, und

c) vorsieht, dass die Summe sämtlicher Lieferungen, die dem 
Gemisch entnommen werden, dieselben Nachhaltigkeits
eigenschaften in denselben Mengen hat wie die Summe sämt
licher Lieferungen, die dem Gemisch zugefügt werden.

(2) Die Kommission berichtet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat 2010 und  2012 über das Funktionieren der in 
Absatz 1 beschriebenen Massenbilanzüberprüfungsmethode und 
über die Möglichkeit, andere Überprüfungsmethoden in Bezug auf 
einige oder sämtliche Arten von Rohstoffen, Biokraftstoffen oder 
flüssigen Biobrennstoffen zu erlauben. Bei ihrer Bewertung 
berücksichtigt die Kommission die Überprüfungsmethoden, in 
denen Angaben über Nachhaltigkeitseigenschaften nicht physisch 
bei speziellen Lieferungen oder Gemischen verbleiben müssen. Bei 
der Bewertung wird berücksichtigt, dass es notwendig ist, zum 
einen die Integrität und die Effektivität des Überprüfungssystems 
zu sichern und zum anderen eine unverhältnismäßige Belastung 
der Industrie zu vermeiden. Gegebenenfalls werden dem Bericht 
Vorschläge an das Europäische Parlament und den Rat über mög
liche andere Überprüfungsmethoden beigefügt.
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(3) Die Mitgliedstaaten treffen Maßnahmen, um sicherzustel
len, dass die Wirtschaftsteilnehmer dazu verlässliche Informatio
nen vorlegen und dem Mitgliedstaat auf Anfrage die Daten zur 
Verfügung zu stellen, die zur Zusammenstellung der Informatio
nen verwendet wurden. Die Mitgliedstaaten verpflichten die 
Wirtschaftsteilnehmer, für eine angemessene unabhängige Über
prüfung der von ihnen vorgelegten Informationen zu sorgen und 
nachzuweisen, dass eine solche Überprüfung erfolgt ist. Die Über
prüfung erstreckt sich auf die Frage, ob die von den Wirtschafts
teilnehmern verwendeten Systeme genau, verlässlich und vor 
Betrug geschützt sind. Ferner werden die Häufigkeit und Metho
dik der Probenahme sowie die Zuverlässigkeit der Daten bewertet. 

Die in Unterabsatz  1 genannten Informationen erstrecken sich 
insbesondere auf die Einhaltung der in Artikel 17 Absätze 2 bis 5 
genannten Nachhaltigkeitskriterien, auf sachdienliche und aus
sagekräftige Informationen über die Maßnahmen, die zum Schutz 
von Boden, Wasser und Luft, zur Sanierung von degradierten Flä
chen und zur Vermeidung eines übermäßigen Wasserverbrauchs 
in Gebieten mit Wasserknappheit getroffen wurden, und auf sach
dienliche und aussagekräftige Informationen über die Maßnah
men, die zur Berücksichtigung der in Artikel  17 Absatz  7 
Unterabsatz 2 genannten Aspekte getroffen wurden. 

Die Kommission erstellt nach dem in Artikel 25 Absatz 3 genann
ten Beratungsverfahren die Liste der in den Unterabsätzen 1 und 2 
des vorliegenden Absatzes genannten sachdienlichen und aus
sagekräftigen Angaben. Sie stellt insbesondere sicher, dass die 
Bereitstellung dieser Angaben keinen unverhältnismäßigen admi
nistrativen Aufwand für die Wirtschaftsteilnehmer im Allgemei
nen oder für Kleinbauern, Produzentenorganisationen und 
Genossenschaften im Besonderen darstellt. 

Die Verpflichtungen nach diesem Absatz gelten sowohl für in der 
Gemeinschaft erzeugte als auch für importierte Biokraftstoffe und 
flüssige Biobrennstoffe. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln die Angaben nach Unterabsatz 1 
in aggregierter Form der Kommission, die sie unter Wahrung der 
Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler Informationen in zusam
mengefasster Form auf der in Artikel 24 genannten Transparenz
plattform veröffentlicht. 

(4) Die Gemeinschaft bemüht sich, bilaterale oder multilaterale 
Übereinkünfte mit Drittländern zu schließen, die Bestimmungen 
über Nachhaltigkeitskriterien enthalten, die den Bestimmungen 
dieser Richtlinie entsprechen. Hat die Gemeinschaft Überein
künfte geschlossen, die Bestimmungen zu den Aspekten enthal
ten, die mit den in Artikel  17 Absätze 2 bis  5 aufgeführten 
Nachhaltigkeitskriterien erfasst werden, so kann die Kommission 
beschließen, dass diese Übereinkünfte als Nachweis dafür heran
gezogen werden dürfen, dass Biokraftstoffe und flüssige Bio
brennstoffe, die aus in diesen Ländern angebauten Rohstoffen 
hergestellt werden, mit den besagten Nachhaltigkeitskriterien 
übereinstimmen. Beim Abschluss dieser Übereinkünfte wird den 
Maßnahmen, die zur Erhaltung von Flächen, die in kritischen Situ
ationen grundlegende Schutzfunktionen von Ökosystemen erfül
len (wie etwa Schutz von Wassereinzugsgebieten 
und Erosionsschutz), zum Schutz von Boden, Wasser und Luft, zu 
indirekten Landnutzungsänderungen, zur Sanierung von degra
dierten Flächen und zur Vermeidung eines übermäßigen Wasser
verbrauchs in Gebieten mit Wasserknappheit getroffen wurden, 
sowie den in Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 2 genannten Aspek
ten besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

Die Kommission kann beschließen, dass freiwillige nationale oder 
internationale Regelungen, in denen Normen für die Herstellung 
von Biomasseerzeugnissen vorgegeben werden, genaue Daten für 
die Zwecke des Artikels 17 Absatz 2 enthalten oder als Nachweis 
dafür herangezogen werden dürfen, dass Lieferungen von Bio
kraftstoff mit den in Artikel  17 Absätze 3 bis  5 aufgeführten 
Nachhaltigkeitskriterien übereinstimmen. Die Kommission kann 
beschließen, dass diese Regelungen genaue Daten im Hinblick auf 
die Angaben zu Maßnahmen, die zur Erhaltung von Flächen, die 
in kritischen Situationen grundlegende Schutzfunktionen von 
Ökosystemen erfüllen (wie etwa Schutz von Wassereinzugs
gebieten und  Erosionsschutz), zum Schutz von Boden, Wasser 
und Luft, zur Sanierung von degradierten Flächen und zur Ver
meidung eines übermäßigen Wasserverbrauchs in Gebieten mit 
Wasserknappheit getroffen wurden, und im Hinblick auf die in 
Artikel 17 Absatz 7 Unterabsatz 2 erwähnten Aspekte enthalten. 
Die Kommission kann auch Flächen zum Schutz von seltenen, 
bedrohten oder gefährdeten Ökosystemen oder Arten, die in 
internationalen Übereinkünften anerkannt werden oder in den 
Verzeichnissen zwischenstaatlicher Organisationen oder der 
Internationalen Union für die Erhaltung der Natur aufgeführt sind, 
für die Zwecke des Artikels  17 Absatz  3 Buchstabe b Ziffer ii 
anerkennen. 

Die Kommission kann beschließen, dass freiwillige nationale oder 
internationale Regelungen, mit denen die Treibhausgasemissions
einsparung gemessen wird, für präzise Daten für die Zwecke des 
Artikels 17 Absatz 2 herangezogen werden dürfen. 

Die Kommission kann beschließen, dass Flächen, die in ein nati
onales oder regionales Programm zur Umstellung von stark degra
dierten oder kontaminierten Flächen aufgenommen wurden, die 
in Anhang V Teil C Nummer 9 genannten Kriterien erfüllen. 

(5) Die Kommission kann nur dann Beschlüsse im Sinne von 
Absatz  4 fassen, wenn die betreffende Übereinkunft oder Rege
lung angemessenen Standards der Zuverlässigkeit, Transparenz 
und unabhängigen Überprüfung entspricht. Bei Regelungen, mit 
denen die Treibhausgasemissionseinsparung gemessen wird, müs
sen zudem die methodischen Anforderungen des Anhangs V ein
gehalten werden. Im Falle von Flächen im Sinne des Artikels  17 
Absatz 3 Buchstabe b Ziffer ii, die einen hohen Wert hinsichtlich 
der biologischen Vielfalt haben, müssen die Verzeichnisse dieser 
Flächen angemessenen Standards der Objektivität und Kohärenz 
mit international anerkannten Standards entsprechen, wobei 
geeignete Beschwerdeverfahren vorzusehen sind.

(6) Beschlüsse im Sinne von Absatz  4 werden gemäß dem in 
Artikel  25 Absatz  3 genannten Verfahren gefasst. Solche 
Beschlüsse gelten für höchstens fünf Jahre.

(7) Wenn ein Wirtschaftsteilnehmer Nachweise oder Daten 
vorlegt, die gemäß einer Übereinkunft oder einer Regelung einge
holt wurden, die Gegenstand eines Beschlusses im Sinne von 
Absatz  4 ist, darf ein Mitgliedstaat, soweit dieser Beschluss dies 
vorsieht, von dem Lieferanten keine weiteren Nachweise für die 
Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien gemäß Artikel 17 Absätze 
2 bis 5 oder Angaben zu den in Absatz 3 Unterabsatz 2 genann
ten Maßnahmen verlangen.

(8) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder auf eigene Veran
lassung prüft die Kommission die Anwendung von Artikel 17 in 
Bezug auf eine Quelle für Biokraftstoff oder einen flüssigen Bio
brennstoff, und sie entscheidet innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang eines Ersuchens und nach dem in Artikel  25 Absatz  3
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genannten Beratungsverfahren, ob der betreffende Mitgliedstaat 
Biokraftstoff oder flüssigen Biobrennstoff aus dieser Quelle für die 
in Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a, b und c genannten Zwecke 
berücksichtigen darf.

(9) Spätestens bis zum 31. Dezember 2012 berichtet die Kom
mission dem Europäischen Parlament und dem Rat

a) über die Wirksamkeit der für die Vorlage der Informationen 
zu den Nachhaltigkeitskriterien eingeführten Regelung und

b) darüber, ob die Einführung verpflichtender Anforderungen in 
Bezug auf den Schutz von Luft, Boden oder Wasser unter 
Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und der internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft 
durchführbar und angezeigt ist.

Die Kommission schlägt gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen vor.

Artikel 19

Berechnung des Beitrags von Biokraftstoffen und flüssigen 
Biobrennstoffen zum Treibhauseffekt

(1) Für die Zwecke des Artikels 17 Absatz 2 wird die durch die 
Verwendung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen 
erzielte Einsparung bei den Treibhausgasemissionen wie folgt 
berechnet: 

a) ist in Anhang  V Teil A oder Teil B ein Standardwert für die 
Treibhausgasemissionseinsparung für den Herstellungsweg 
festgelegt und ist der gemäß Anhang  V Teil  C Nummer  7 
berechnete el-Wert für diese Biokraftstoffe oder flüssigen Bio
brennstoffe kleiner oder gleich null, durch Verwendung die
ses Standardwerts,

b) durch Verwendung eines tatsächlichen Werts, der gemäß der 
in Anhang  V Teil  C festgelegten Methodologie berechnet 
wird, oder

c) durch Verwendung eines Werts, der berechnet wird als 
Summe der in der Formel in Anhang  V Teil  C Nummer  1 
genannten Faktoren, wobei die in Anhang V Teil D oder Teil 
E angegebenen disaggregierten Standardwerte für einige Fak
toren verwendet werden können, und der nach der Metho
dologie in Anhang V Teil C berechneten tatsächlichen Werte 
für alle anderen Faktoren.

(2) Spätestens bis zum 31.  März 2010 unterbreiten die Mit
gliedstaaten der Kommission einen Bericht mit einer Liste der 
Gebiete ihres Hoheitsgebiets, die als Regionen der Ebene 2 der
„Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik“ (NUTS) oder als 
stärker disaggregierte NUTS-Ebenen im Einklang mit der Verord
nung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)

(1)  ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1.

 ein
gestuft sind und in denen die typischen Treibhausgasemissionen 
aus dem Anbau von landwirtschaftlichen Rohstoffen voraussicht
lich höchstens den unter der Überschrift „Disaggregierte Standard
werte für den Anbau“ in Anhang  V Teil D dieser Richtlinie 
angegebenen Emissionen entsprechen, samt einer Beschreibung 
der Methoden und Daten, die zur Erstellung dieser Liste verwen
det wurden. Diese Methode berücksichtigt Bodeneigenschaften, 
Klima und voraussichtliche Rohstoffernteerträge.

(3) Die Standardwerte in Anhang  V Teil A für Biokraftstoffe 
und die disaggregierten Standardwerte für den Anbau in 
Anhang  V Teil D für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe 
gelten nur, wenn die entsprechenden Rohstoffe 

a) außerhalb der Gemeinschaft angebaut werden,

b) in der Gemeinschaft in Gebieten angebaut werden, die in den 
in Absatz 2 genannten Listen aufgeführt sind, oder

c) Abfälle oder Reststoffe mit Ausnahme von landwirtschaftli
chen Reststoffen und Reststoffen aus der Aquakultur und der 
Fischerei sind.

Bei Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, die nicht unter 
die Buchstaben a, b oder c fallen, werden die tatsächlichen Werte 
für den Anbau verwendet.

(4) Bis zum 31. März 2010 unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht darüber, ob 
eine Liste von Gebieten in Drittländern erstellt werden kann, in 
denen die typischen Treibhausgasemissionen aus dem Anbau von 
landwirtschaftlichen Rohstoffen erwartungsgemäß niedriger sind 
als die gemäß Anhang  V Teil D unter der Rubrik „Anbau“ ange
gebenen Emissionen oder diesen entsprechen; sofern dies mög
lich ist, fügt sie solche Listen bei und gibt an, welche Methode und 
welche Daten für die Erstellung der Listen verwendet wurden. Der 
Bericht enthält gegebenenfalls entsprechende Vorschläge.

(5) Die Kommission berichtet bis zum 31.  Dezember 2012 
und anschließend alle zwei Jahre über die geschätzten typischen 
Werte und die Standardwerte in Anhang  V Teil B und Teil E, 
wobei sie die Emissionen aus dem Verkehrssektor und der Verar
beitung besonders berücksichtigt, und beschließt bei Bedarf, die 
Werte zu korrigieren. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht 
wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie werden nach dem in 
Artikel 25 Absatz 4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen.

(6) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und 
dem Rat bis zum 31. Dezember 2010 einen Bericht vor, in dem 
sie die Auswirkungen indirekter Landnutzungsänderungen auf die 
Treibhausgasemissionen prüft und Möglichkeiten untersucht, wie 
diese Auswirkungen verringert werden können. Diesem Bericht 
ist gegebenenfalls ein Vorschlag beigefügt, der auf den besten ver
fügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und eine kon
krete Methodologie zur Berücksichtigung der Emissionen aus 
Kohlenstoffbestandsänderungen infolge indirekter Landnutzungs
änderungen enthält, die die Einhaltung dieser Richtlinie, insbeson
dere von Artikel 17 Absatz 2, sicherstellt.

Der Vorschlag enthält die erforderlichen Garantien, um Sicherheit 
für Investitionen zu bieten, die vor Anwendung dieser Methodo
logie getätigt wurden. Was die Anlagen betrifft, in denen vor Ende 
2013 Biokraftstoffe erzeugt werden, so führt die Anwendung der 
in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen bis zum 31. Dezember 
2017 nicht dazu, dass in diesen Anlagen hergestellte Bio
kraftstoffe als nicht mit den Nachhaltigkeitskriterien dieser Richt
linie vereinbar gelten, wenn sie sie andernfalls eingehalten hätten, 
sofern diese Biokraftstoffe eine Treibhausgasemissionseinsparung 
von mindestens 45 % ermöglichen. Dies gilt für die Ende 2012 
bestehenden Kapazitäten von Biokraftstoffanlagen.

Das Europäische Parlament und der Rat sind bestrebt, bis zum
31.  Dezember 2012 über derartige von der Kommission vorge
legte Vorschläge zu entscheiden.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:154:0001:0001:DE:PDF
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(7) Anhang  V kann, unter anderem durch Hinzufügung von 
Werten für weitere Biokraftstoff-Herstellungswege für die gleichen 
oder andere Rohstoffe und durch Änderung der Methodik nach 
Teil  C, an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
angepasst werden. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesent
licher Bestimmungen dieser Richtlinie auch durch Ergänzung 
werden nach dem in Artikel  25 Absatz  4 genannten Regelungs
verfahren mit Kontrolle erlassen. 

Hinsichtlich der Standardwerte und der Methodologie nach 
Anhang V ist insbesondere Folgendes zu beachten: 

— die Methode zur Berücksichtigung von Abfällen und 
Reststoffen, 

— die Methode zur Berücksichtigung der Nebenprodukte, 

— die Methode zur Berücksichtigung der Kraft-Wärme-
Kopplung und 

— der Status, der Ernterückständen als Nebenprodukten gege
ben wird.

Die Standardwerte für Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem 
Abfallöl werden so bald wie möglich überprüft.

Bei einer solchen Anpassung oder Ergänzung der Standardwerte 
in Anhang V ist Folgendes einzuhalten:

a) Ist der Beitrag eines Faktors zu den Gesamtemissionen gering 
oder gibt es eine begrenzte Abweichung oder ist es kostspie
lig oder schwierig, die tatsächlichen Werte zu bestimmen, 
müssen die Standardwerte typisch für normale Herstellungs
verfahren sein;

b) in allen anderen Fällen müssen die Standardwerte im Ver
gleich zu normalen Herstellungsverfahren konservativ sein.

(8) Für die in Anhang  V Teil  C Nummer  9 enthaltenen Kate
gorien werden die erforderlichen genauen Definitionen ein
schließlich technischer Spezifikationen festgelegt. Diese 
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen 
dieser Richtlinie durch Ergänzung werden nach dem in Artikel 25 
Absatz 4 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Artikel 20

Durchführungsmaßnahmen

Die in Artikel  17 Absatz  3 Unterabsatz  2, Artikel  18 Absatz  3 
Unterabsatz  3, Artikel  18 Absatz  6, Artikel  18 Absatz  8, Arti
kel  19 Absatz  5, Artikel  19 Absatz  7 Unterabsatz  1 und Arti
kel  19 Absatz  8 genannten Durchführungsmaßnahmen 
berücksichtigen vollständig die Zwecke des Artikels 7a der Richt
linie 98/70/EG.

Artikel 21

Besondere Bestimmungen für Energie aus erneuerbaren 
Quellen im Verkehrssektor

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Öffentlichkeit 
über die Verfügbarkeit und die ökologischen Vorteile aller 
erneuerbaren Energiequellen für den Verkehrssektor informiert 
wird. Übersteigt der Anteil von Biokraftstoffbeimischungen in 

Mineralölderivaten den Grenzwert von 10 Volumenprozent, ver
langen die Mitgliedstaaten, dass dies an den Verkaufsstellen ange
geben wird.

(2) Zum Zweck des Nachweises der Einhaltung von nationa
len Verpflichtungen der Betreiber zur Nutzung erneuerbarer Ener
gie und des in Artikel 3 Absatz 4 genannten Ziels für die Nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen für alle Verkehrsträger wird 
der Beitrag von Biokraftstoffen, die aus Abfällen, Reststoffen, zel
lulosehaltigem Non-Food-Material und lignozellulosehaltigem 
Material hergestellt werden, doppelt gewichtet gegenüber dem 
sonstiger Biokraftstoffe.

Artikel 22

Berichterstattung durch die Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission einen Bericht 
über die Fortschritte bei der Förderung und Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen bis zum 31.  Dezember 2011 und 
danach alle zwei Jahre vor. Die Berichterstattungspflicht endet mit 
dem sechsten Bericht, der bis zum am 31.  Dezember 2021 vor
zulegen ist.

Dieser Bericht enthält insbesondere folgende Angaben:

a) die sektorspezifischen (Elektrizität, Wärme und Kälte sowie 
Verkehr) und die Gesamtanteile von Energie aus erneuer
baren Quellen in den vorangegangenen zwei Kalenderjahren 
und die Maßnahmen, die auf einzelstaatlicher Ebene ergrif
fen oder geplant worden sind, um den Zuwachs an Energie 
aus erneuerbaren Quellen unter Berücksichtigung des indika
tiven Zielpfades in Anhang  I Teil B gemäß Artikel  5 zu 
fördern;

b) die Einführung und die Funktionsweise von Förderregelun
gen und sonstiger Maßnahmen zur Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen sowie jegliche Entwicklungen bei 
den Maßnahmen, die hinsichtlich der in dem nationalen 
Aktionsplan für erneuerbare Energie des Mitgliedstaats fest
gelegten Maßnahmen angewandt werden, und Angaben 
dazu, wie geförderte Elektrizität gemäß Artikel  3 Absatz  6 
der Richtlinie 2003/54/EG den Endverbrauchern zugeteilt 
wird;

c) soweit einschlägig, eine Beschreibung dessen, wie der Mit
gliedstaat seine Förderregelungen aufgebaut hat, um Formen 
der Nutzung von erneuerbarer Energie zu berücksichtigen, 
die zusätzliche Vorteile im Verhältnis zu anderen, vergleich
baren Nutzungsformen haben, aber auch höhere Kosten ver
ursachen, einschließlich Biokraftstoffen, die aus Abfällen, 
Reststoffen, zellulosehaltigem Non-Food-Material und ligno
zellulosehaltigem Material hergestellt werden;

d) die Funktionsweise des Systems der Herkunftsnachweise für 
Elektrizität sowie Wärme und Kälte aus erneuerbaren 
Energiequellen und die Maßnahmen, die zur Gewährleistung 
der Zuverlässigkeit und zum Schutz des Systems vor Betrug 
ergriffen werden;

e) Fortschritte bei der Bewertung und der Verbesserung der 
Verwaltungsverfahren zur Beseitigung rechtlicher und sons
tiger Hindernisse für den Ausbau der Energie aus erneuer
baren Energiequellen;
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f) Maßnahmen zur Gewährleistung der Übertragung und Ver
teilung von Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen und 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen oder Vorschrif
ten für die Kostenübernahme und -teilung im Sinne von Arti
kel 16 Absatz 3;

g) Entwicklungen bei der Verfügbarkeit und der Nutzung von 
Biomasseressourcen zu energetischen Zwecken;

h) mit der verstärkten Nutzung von Biomasse und sonstigen 
Formen von Energie aus erneuerbaren Quellen zur Energie
erzeugung verbundene Rohstoffpreis- und Landnutzungs
änderungen in den Mitgliedstaaten;

i) die Entwicklung und den Anteil von Biokraftstoffen, die aus 
Abfällen, Reststoffen, zellulosehaltigem Non-Food-Material 
und lignozellulosehaltigem Material hergestellt werden;

j) die voraussichtlichen Auswirkungen der Herstellung von Bio
kraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen auf die biologische 
Vielfalt, die Wasserressourcen sowie die Wasser- und Boden
qualität in dem Mitgliedstaat;

k) die voraussichtlichen Netto- Treibhausgasemissions
einsparung aufgrund der Nutzung von Energie aus erneuer
baren Quellen;

l) den geschätzten Überschuss bei der Produktion von Energie 
aus erneuerbaren Quellen im Vergleich zum indikativen Ziel
pfad, der auf andere Mitgliedstaaten übertragen werden 
könnte, sowie das geschätzte Potenzial für gemeinsame Pro
jekte bis 2020;

m) die geschätzte Nachfrage an Energie aus erneuerbaren Quel
len, die auf andere Weise als durch heimische Erzeugung 
bis 2020 gedeckt werden muss; und

n) Angaben dazu, wie der für die Energieproduktion genutzte 
Anteil biologisch abbaubarer Abfälle geschätzt wurde und 
welche Schritte zur Verbesserung und Überprüfung dieser 
Schätzungen unternommen wurden.

(2) Bei der Veranschlagung der durch die Verwendung von 
Biokraftstoffen erzielten Netto- Treibhausgasemissionseinsparung 
können die Mitgliedstaaten für die Zwecke der in Absatz  1 
genannten Berichte die in Anhang V Teile A und B angegebenen 
typischen Werte verwenden.

(3) In ihrem ersten Bericht legen die Mitgliedstaaten dar, ob sie 
beabsichtigen, 

a) eine einzige Verwaltungsstelle einzurichten, die für die Bear
beitung von Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsanträgen für Anlagen zur Nutzung von erneuer
barer Energie und die Unterstützung von Antragstellern 
zuständig ist;

b) die automatische Genehmigung von Planungs- und 
Genehmigungsanträgen für Anlagen, in denen erneuerbare 
Energie eingesetzt wird, vorzusehen, wenn die 
Genehmigungsbehörde nicht innerhalb der vorgegebenen 
Fristen geantwortet hat; oder

c) die geografischen Standorte zu benennen, die für die Nut
zung von Energie aus erneuerbaren Quellen bei der Land
nutzungsplanung und für die Einrichtung von Anlagen für 
Fernwärme und Fernkälte geeignet sind.

(4) Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, in jedem Bericht 
die Daten der vorangegangenen Berichte zu korrigieren.

Artikel 23

Überwachung und Berichterstattung durch die 
Kommission

(1) Die Kommission überwacht die Herkunft von Bio
kraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, die in der Gemein
schaft verbraucht werden, und die Auswirkungen ihrer 
Herstellung — einschließlich der Auswirkungen von 
Verdrängungseffekten — auf die Flächennutzung in der Gemein
schaft und in den wichtigsten Lieferdrittländern. Die Überwa
chung stützt sich auf die gemäß Artikel 22 Absatz 1 vorgelegten 
Berichte der Mitgliedstaaten, einschlägiger Drittländer und zwi
schenstaatlicher Organisationen sowie auf wissenschaftliche Stu
dien und alle sonstigen relevanten Informationen. Die 
Kommission überwacht auch die mit der energetischen Nutzung 
von Biomasse verbundenen Rohstoffpreisänderungen sowie 
damit verbundene positive und negative Folgen für die 
Nahrungsmittelsicherheit. Die Kommission überwacht alle Anla
gen, auf die Artikel 19 Absatz 6 Anwendung findet.

(2) Die Kommission pflegt einen Dialog und einen 
Informationsaustausch mit Drittländern, Biokraftstoff
produzenten, Biokraftstoffverbraucherorganisationen sowie mit 
der Zivilgesellschaft über die allgemeine Durchführung der Maß
nahmen dieser Richtlinie in Bezug auf Biokraftstoffe und flüssige 
Biobrennstoffe. Den etwaigen Auswirkungen der Biokraftstoffher
stellung auf die Nahrungsmittelpreise widmet sie hierbei beson
dere Aufmerksamkeit.

(3) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Arti
kel 22 Absatz 1 vorgelegten Berichte und der Überwachung und 
Analyse im Sinne von Absatz 1 legt die Kommission dem Euro
päischen Parlament und dem Rat alle zwei Jahre einen Bericht vor. 
Der erste Bericht wird 2012 vorgelegt.

(4) Bei der Berichterstattung über die durch die Verwendung 
von Biokraftstoffen erzielte Treibhausgasemissionseinsparung 
verwendet die Kommission die von den Mitgliedstaaten gemelde
ten Werte und beurteilt, ob und wie sich die Schätzung verändern 
würde, wenn die Nebenerzeugnisse bei Anwendung des 
Substitutionskonzepts berücksichtigt würden.

(5) In ihren Berichten analysiert die Kommission insbesondere 

a) die relativen ökologischen Vorteile und Kosten verschiedener 
Biokraftstoffe, die Folgen der Importstrategien der Gemein
schaft hierfür, die Implikationen für die Energieversorgungs
sicherheit und die Möglichkeiten, ein ausgewogenes Konzept 
zwischen inländischer Produktion und Importen zu 
erreichen;

b) die Auswirkungen einer gesteigerten Nachfrage nach Bio
kraftstoffen auf die Nachhaltigkeit in der Gemeinschaft und 
in Drittländern unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und 
ökologischer Auswirkungen einschließlich der Folgen für die 
biologische Vielfalt;
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c) die Möglichkeiten einer wissenschaftlich objektiven Ermitt
lung von geografischen Gebieten mit einem hohen Wert hin
sichtlich der biologischen Vielfalt, die nicht unter Artikel 17 
Absatz 3 fallen;

d) die Auswirkungen einer gesteigerten Nachfrage nach Bio
masse auf die Sektoren, die Biomasse einsetzen;

e) die Verfügbarkeit von Biokraftstoffen, die aus Abfällen, Rests
toffen, zellulosehaltigem Non-Food-Material und lignozellu
losehaltigem Material hergestellt werden; und

f) die indirekten Landnutzungsänderungen im Zusammenhang 
mit allen Herstellungswegen.

Die Kommission schlägt gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen vor.

(6) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Arti
kel  22 Absatz  3 vorgelegten Berichte analysiert die Kommission 
die Wirksamkeit der von den Mitgliedstaaten getroffenen Maß
nahmen zur Einrichtung einer einzigen Verwaltungsstelle, die für 
die Bearbeitung von Genehmigungs-, Zertifizierungs- und 
Zulassungsanträgen und die Unterstützung von Antragstellern 
zuständig ist.

(7) Um die Finanzierung und die Koordinierung in Bezug auf 
die Erreichung des 20 %-Ziels nach Artikel 3 Absatz 1 zu verbes
sern, legt die Kommission bis zum 31. Dezember 2010 eine Ana
lyse und einen Aktionsplan für erneuerbare Energie vor, die 
insbesondere auf Folgendes abstellen:

a) die bessere Nutzung der Strukturfonds und der 
Rahmenprogramme,

b) die bessere und stärkere Nutzung von Mitteln der Europäi
schen Investitionsbank und anderer öffentlicher Finanz
institute und

c) den besseren Zugang zu Risikokapital insbesondere durch 
Prüfung der Machbarkeit einer Finanzierungsfazilität mit 
Risikoteilung für Investitionen in Energie aus erneuerbaren 
Quellen in der Gemeinschaft nach dem Vorbild der Initiative 
für einen globalen Dachfonds für Energieeffizienz und 
erneuerbare Energie, die sich an Drittländer richtet,

d) den besser koordinierten Einsatz der Finanzmittel der 
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten und anderer Förderin
strumente und

e) die bessere Koordinierung bei der Förderung von Initiativen 
für Energie aus erneuerbaren Quellen, deren Erfolg von Maß
nahmen verschiedener Akteure in mehreren Mitgliedstaaten 
abhängt.

(8) Bis zum 31.  Dezember 2014 legt die Kommission einen 
Bericht vor, in dem sie insbesondere auf folgende Elemente 
eingeht:

a) eine Überprüfung der ab den in Artikel  17 Absatz  2 Unter
absatz  2 genannten Zeitpunkten zu erzielenden Mindest
einsparung an Treibhausgasemissionen auf der Grundlage 
einer Folgenabschätzung, bei der insbesondere die technolo
gischen Entwicklungen, die verfügbaren Technologien und 

die Verfügbarkeit von Biokraftstoffen der ersten und der 
zweiten Generation, die hohe Einsparung an Treibhausgase
missionen ermöglichen, berücksichtigt werden;

b) in Bezug auf das Ziel gemäß Artikel  3 Absatz  4 eine 
Überprüfung

i) der Wirtschaftlichkeit der zum Erreichen dieser Zielvor
gabe zu treffenden Maßnahmen;

ii) der Beurteilung der Möglichkeit der Verwirklichung die
ses Ziels bei gleichzeitiger Gewährleistung der Nachhal
tigkeit der Produktion von Biokraftstoffen in der 
Gemeinschaft und in Drittstaaten, und zwar unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf Wirtschaft, 
Umwelt und Gesellschaft, einschließlich indirekter Fol
gen und Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, 
sowie der kommerziellen Verfügbarkeit von Bio
kraftstoffen der zweiten Generation;

iii) der Auswirkungen des Erreichens der Zielvorgaben auf 
die Verfügbarkeit von Lebensmitteln zu erschwinglichen 
Preisen;

iv) der kommerziellen Verfügbarkeit von Fahrzeugen mit 
Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffantrieb sowie der für 
die Berechnung des Anteils von im Verkehrssektor ver
brauchten Energie aus erneuerbaren Quellen gewählten 
Methodologie;

v) der Bewertung der spezifischen Marktlage unter Berück
sichtigung insbesondere von Märkten, in denen 
Verkehrskraftstoffe mehr als die Hälfte des Endenergie
verbrauchs ausmachen, und Märkten, die vollständig 
von importierten Biokraftstoffen abhängen;

c) eine Bewertung der Umsetzung der vorliegenden Richtlinie, 
insbesondere im Hinblick auf die Mechanismen der Zusam
menarbeit, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten — die 
nach wie vor die Möglichkeit haben, die in Artikel 3 Absatz 3 
erwähnten nationalen Förderregelungen zu nutzen — durch 
diese Mechanismen die nationalen Ziele gemäß Anhang I auf 
der besten Kosten-Nutzen-Basis erreichen können; ferner eine 
Bewertung der technologischen Entwicklungen und die 
Schlussfolgerungen, die in Bezug auf die Verwirklichung des 
Ziels, auf Gemeinschaftsebene 20 % der Energie aus erneuer
baren Quellen zu gewinnen, zu ziehen sind.

Auf der Grundlage dieses Berichts legt die Kommission dem Euro
päischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls Vorschläge vor, 
die sich auf oben genannte Elemente beziehen und insbesondere 
Folgendes beinhalten:

— in Bezug auf das Element gemäß Buchstabe a eine Änderung 
der in jenem Buchstaben genannten Mindesteinsparung an 
Treibhausgasemissionen und 

— in Bezug auf das Element gemäß Buchstabe c angemessene 
Anpassungen der Maßnahmen der Zusammenarbeit, die in 
dieser Richtlinie vorgesehen sind, um deren Wirksamkeit im 
Hinblick auf das Erreichen des Ziels von 20 % zu verbessern. 
Solch ein Vorschlag darf sich weder auf das Ziel von 20 % 
noch auf die Kontrolle der Mitgliedstaaten über nationale 
Förderregelungen und Maßnahmen der Zusammenarbeit 
auswirken.
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(9) Im Jahr 2018 legt die Kommission einen Fahrplan für 
erneuerbare Energie für den Zeitraum nach 2020 vor. 

Diesem Fahrplan sind erforderlichenfalls Vorschläge an das Euro
päische Parlament und den Rat für die Zeit nach 2020 beigefügt. 
Zu diesem Zweck werden in dem Fahrplan die Erfahrungen mit 
der Umsetzung dieser Richtlinie und die technologischen Ent
wicklungen im Bereich der Energie aus erneuerbaren Quellen 
berücksichtigt. 

(10) Im Jahr 2021 legt die Kommission einen Bericht mit einer 
Überprüfung der Anwendung dieser Richtlinie vor. Dieser Bericht 
befasst sich insbesondere mit der Frage, wie die folgenden Aspekte 
es den Mitgliedstaaten ermöglicht haben, die in Anhang I festge
legten nationalen Ziele auf der besten Kosten-Nutzen-Basis zu 
erreichen: 

a) die Ausarbeitung von Prognosen und der nationalen Aktions
pläne für erneuerbare Energie,

b) die Wirksamkeit der Mechanismen der Zusammenarbeit,

c) technologische Entwicklungen im Bereich der Energie aus 
erneuerbaren Quellen einschließlich der Entwicklung der 
Nutzung von Biokraftstoffen in der kommerziellen Luftfahrt,

d) die Wirksamkeit der nationalen Förderregelungen und

e) die Schlussfolgerungen aus den in den Absätzen  8 und  9 
genannten Berichten der Kommission.

Artikel 24

Transparenzplattform

(1) Die Kommission richtet eine öffentliche Online-
Transparenzplattform ein. Diese Plattform dient dazu, die Trans
parenz zu erhöhen und die Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, insbesondere in Bezug auf statistische Transfers 
gemäß Artikel 6 und gemeinsame Projekte gemäß den Artikeln 7 
und  9, zu erleichtern und zu fördern. Ferner kann die Plattform 
genutzt werden, um einschlägige Informationen zu veröffentli
chen, die nach Auffassung der Kommission oder eines Mitglied
staats für die vorliegende Richtlinie und das Erreichen ihrer Ziele 
von entscheidender Bedeutung sind.

(2) Die Kommission veröffentlicht auf der Transparenz
plattform folgende Informationen, gegebenenfalls in aggregierter 
Form, und wahrt dabei die Vertraulichkeit wirtschaftlich sensibler 
Informationen: 

a) nationale Aktionspläne für erneuerbare Energie der 
Mitgliedstaaten;

b) Vorausschätzungen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel  4 
Absatz 3, die so rasch wie möglich durch die Zusammenfas
sung des Überschusses bei der Erzeugung und des geschätz
ten Bedarfs an Einfuhren ergänzt werden, die die Kommission 
erstellt;

c) Angebote der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Zusammenar
beit bei statistischen Transfers oder gemeinsamen Projekten, 
auf Ersuchen des betreffenden Mitgliedstaats;

d) die Angaben gemäß Artikel 6 Absatz 2 über die statistischen 
Transfers zwischen Mitgliedstaaten;

e) die Informationen gemäß Artikel  7 Absätze 2 und  3 sowie 
Artikel 9 Absätze 4 und 5 über gemeinsame Projekte;

f) die nationalen Berichte der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 22;

g) die Berichte der Kommission gemäß Artikel 23 Absatz 3.

Auf Verlangen des Mitgliedstaats, der die Informationen vorgelegt 
hat, veröffentlicht die Kommission jedoch nicht die Voraus
schätzungen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel  4 Absatz  3 oder 
die Informationen in den nationalen Berichten der Mitgliedstaa
ten gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben l und m.

Artikel 25

Ausschüsse

(1) Mit Ausnahme der in Absatz  2 genannten Fälle wird die 
Kommission vom Ausschuss für erneuerbare Energiequellen 
unterstützt.

(2) Für Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Bio
kraftstoffen und flüssigen Brennstoffen wird die Kommission vom 
Ausschuss für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und flüssi
gen Brennstoffen unterstützt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die 
Artikel  3 und  7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung 
von dessen Artikel 8.

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Arti
kel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG 
unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Artikel 26

Änderungen und Aufhebung

(1) In der Richtlinie 2001/77/EG werden Artikel  2, Artikel  3 
Absatz 2 und die Artikel 4 bis 8 mit Wirkung vom 1. April 2010 
aufgehoben.

(2) In der Richtlinie 2003/30/EG werden Artikel  2, Artikel  3 
Absätze 2, 3 und  5 und die Artikel  5 und  6 mit Wirkung vom
1. April 2010 aufgehoben.

(3) Die Richtlinie 2001/77/EG und die Richtlinie 2003/30/EG 
werden mit Wirkung vom 1. Januar 2012 aufgehoben.

Artikel 27

Umsetzung

(1) Unbeschadet des Artikels 4 Absätze 1, 2 und 3 setzen die 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvor
schriften in Kraft, um dieser Richtlinie bis zum 5. Dezember 2010 
nachzukommen.
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Beim Erlass von Maßnahmen nehmen die Mitgliedstaaten in den 
Maßnahmen selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten 
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 28

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 29

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 23. April 2009.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident

P. NEČAS



(1)

L 140/46 DE Amtsblatt der Europäischen Union 5.6.2009

ANHANG I

Nationale Gesamtziele für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Endenergieverbrauch 
im Jahr 2020

(1)  Mit Blick auf die Erreichung der in diesem Anhang festgelegten nationalen Ziele ist hervorzuheben, dass in den Leitlinien für staatliche
Beihilfen für den Umweltschutz die weitere Notwendigkeit von nationalen Fördermaßnahmen für die Förderung von Energie aus erneuer
baren Quellen anerkannt wird.

A.  Nationale Gesamtziele

Anteil von Energie aus erneuerbaren 
Quellen am Bruttoendenergieverbrauch 

2005 (S2005)

Zielwert für den Anteil von Energie aus 
erneuerbaren Quellen am Bruttoend

energieverbrauch im Jahr 2020 (S2020)

Belgien 2,2 % 13 %

Bulgarien 9,4 % 16 %

Tschechische Republik 6,1 % 13 %

Dänemark 17,0 % 30 %

Deutschland 5,8 % 18 %

Estland 18,0 % 25 %

Irland 3,1 % 16 %

Griechenland 6,9 % 18 %

Spanien 8,7 % 20 %

Frankreich 10,3 % 23 %

Italien 5,2 % 17 %

Zypern 2,9 % 13 %

Lettland 32,6 % 40 %

Litauen 15,0 % 23 %

Luxemburg 0,9 % 11 %

Ungarn 4,3 % 13 %

Malta 0,0 % 10 %

Niederlande 2,4 % 14 %

Österreich 23,3 % 34 %

Polen 7,2 % 15 %

Portugal 20,5 % 31 %

Rumänien 17,8 % 24 %

Slowenien 16,0 % 25 %

Slowakische Republik 6,7 % 14 %

Finnland 28,5 % 38 %

Schweden 39,8 % 49 %

Vereinigtes Königreich 1,3 % 15 %

B.  Indikativer Zielpfad

Der in Artikel 3 Absatz 2 genannte indikative Zielpfad gibt die folgenden Anteile für Energie aus erneuerbaren Quellen 
vor:

S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), als Durchschnittswert für die beiden Jahre 2011 und 2012;

S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), als Durchschnittswert für die beiden Jahre 2013 und 2014;
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S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), als Durchschnittswert für die beiden Jahre 2015 und 2016 sowie

S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), als Durchschnittswert für die beiden Jahre 2017 und 2018.

Dabei sind:

S2005 = der Anteil für den betreffenden Mitgliedstaat im Jahr 2005 gemäß der Tabelle in Teil A

und

S2020 = der Anteil für den betreffenden Mitgliedstaat im Jahr 2020 gemäß der Tabelle in Teil A.
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ANHANG II

Normalisierungsregel für die Berücksichtigung von Elektrizität aus Wasserkraft und Windkraft

Für die Berücksichtigung der in einem bestimmten Mitgliedstaat aus Wasserkraft erzeugten Elektrizität gilt folgende 
Normalisierungsregel:

Dabei sind:

N = Bezugsjahr;

QN(norm) = normalisierte Menge der von sämtlichen Wasserkraftwerken des Mitgliedstaats im Jahr N erzeugten Elektri
zität, zum Zweck der Berücksichtigung;

Qi = im Jahr i von sämtlichen Wasserkraftwerken des Mitgliedstaats tatsächlich erzeugte Elektrizitätsmenge in 
GWh unter Ausschluss der Elektrizitätserzeugung durch Pumpspeicherkraftwerke, bei der zuvor hoch
gepumptes Wasser genutzt wird;

Ci = installierte Gesamtkapazität nach Abzug der Pumpspeicherung sämtlicher Wasserkraftwerke des Mitglied
staats am Ende des Jahres i in MW.

Die in einem gegebenen Mitgliedstaat aus Windkraft gewonnene Elektrizität wird wie folgt berechnet:

Dabei sind

N = Bezugsjahr;

QN(norm) = normalisierte Menge der von sämtlichen Windkraftwerken des Mitgliedstaats im Jahr N erzeugten Elektri
zität zum Zweck der Berücksichtigung;

Qi = im Jahr i von sämtlichen Windkraftwerken des Mitgliedstaats tatsächlich erzeugte Elektrizitätsmenge 
in GWh;

Cj = installierte Gesamtkapazität sämtlicher Windkraftwerke des Mitgliedstaats am Ende des Jahres j in MW;

n = 4 bzw. Anzahl der Jahre vor dem Jahr N, für welche im betreffenden Mitgliedstaat Daten über die Produk
tionskapazität und -mengen verfügbar sind, je nachdem, welche Zahl niedriger ist.
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ANHANG III

Energiegehalt von Kraftstoffen

Kraftstoff
Gewichtsspezifischer 

Energiegehalt
(unterer Heizwert in MJ/kg)

Volumenspezifischer 
Energiegehalt

(unterer Heizwert in MJ/l)

Bioethanol (aus Biomasse hergestelltes Ethanol) 27 21

Bio-ETBE (auf der Grundlage von Bioethanol hergestellter Ethyl-
Tertiär-Butylether)

36 (davon 37 % aus 
erneuerbaren Quellen)

27 (davon 37 % aus 
erneuerbaren Quellen)

Biomethanol (aus Biomasse hergestelltes Methanol zur Verwen
dung als Biokraftstoff)

20 16

Bio-MTBE (auf der Grundlage von Bioethanol hergestellter 
Methyl-Tertiär-Butylether)

35 (davon 22 % aus 
erneuerbaren Quellen)

26 (davon 22 % aus 
erneuerbaren Quellen)

Bio-DME (aus Biomasse hergestellter Dimethylether zur Verwen
dung als Biokraftstoff)

28 19

Bio-TAEE (auf der Grundlage von Bioethanol hergestellter Tertiär-
Amyl-Ethyl-Ether)

38 (davon 29 % aus 
erneuerbaren Quellen)

29 (davon 29 % aus 
erneuerbaren Quellen)

Biobutanol (aus Biomasse hergestelltes Butanol zur Verwendung 
als Biokraftstoff)

33 27

Biodiesel (Methylester eines pflanzlichen oder tierischen Öls mit 
Dieselkraftstoffqualität zur Verwendung als Biokraftstoff)

37 33

Fischer-Tropsch-Diesel (aus Biomasse hergestellter/s 
synthetischer/s Kohlenwasserstoff(gemisch))

44 34

Hydriertes Pflanzenöl (thermochemisch mit Wasserstoff behan
deltes Pflanzenöl)

44 34

Reines Pflanzenöl (durch Auspressen, Extraktion oder vergleich
bare Verfahren aus Ölsaaten gewonnenes Öl, roh oder raffiniert, 
jedoch chemisch unverändert, sofern es für den betreffenden 
Motorentyp geeignet ist und die entsprechenden Emissionsan
forderungen erfüllt)

37 34

Biogas (aus Biomasse und/oder aus dem biologisch abbaubaren 
Teil von Abfällen hergestelltes Brenngas, das durch Reinigung 
Erdgasqualität erreichen kann und für die Verwendung als Bio
kraftstoff bestimmt ist, oder Holzgas)

50 —

Ottokraftstoff 43 32

Dieselkraftstoff 43 36
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ANHANG IV

Zertifizierung von Installateuren

Für die in Artikel  14 Absatz  3 genannten Zertifizierungssysteme und für gleichwertige Qualifizierungssysteme gelten fol
gende Kriterien:

1. Das Zertifizierungs- bzw. Qualifizierungsverfahren muss transparent und vom Mitgliedstaat oder der benannten 
Verwaltungsstelle klar festgelegt sein.

2. Die Zertifizierung von Installateuren von Biomasseanlagen, Wärmepumpen, oberflächennahen Geothermieanlagen, 
Fotovoltaik- und Solarwärmeanlagen erfolgt mittels eines zugelassenen Ausbildungsprogramms oder durch eine zuge
lassene Ausbildungseinrichtung.

3. Die Zulassung des Ausbildungsprogramms bzw. der Ausbildungseinrichtung wird von den Mitgliedstaaten oder den 
von ihnen benannten Verwaltungsstellen vorgenommen. Die Zulassungsstelle gewährleistet, dass das von der Aus
bildungseinrichtung angebotene Ausbildungsprogramm kontinuierlich sowie regional oder national flächendeckend 
angeboten wird. Die Ausbildungseinrichtung muss über angemessene technische Anlagen zur Bereitstellung der prak
tischen Ausbildung verfügen; dazu gehören bestimmte Laboreinrichtungen oder entsprechende Anlagen für praktische 
Ausbildungsmaßnahmen. Neben der Grundausbildung muss die Ausbildungseinrichtung kürzere Auffrischungskurse 
zu bestimmten Themen (beispielsweise neue Technologien) anbieten, um zu den Anlagen ständige Fortbildungen zu 
ermöglichen. Ausbildungseinrichtung kann der Hersteller der betreffenden Geräte bzw. Systeme oder auch ein Institut 
oder Verband sein.

4. Die Ausbildung, die zur Zertifizierung oder Qualifizierung als Installateur führt, muss sowohl theoretische als auch 
praktische Teile enthalten. Nach Abschluss der Ausbildung muss der Installateur in der Lage sein, die betreffenden 
Geräte und Systeme entsprechend den Kundenanforderungen an deren Leistung und Zuverlässigkeit fachmännisch und 
unter Einhaltung sämtlicher einschlägigen Vorschriften und Normen, darunter jener zur Energieeffizienz und Umwelt
verträglichkeit, zu installieren.

5. Der Ausbildungsgang muss mit einer Prüfung abschließen, über die eine Bescheinigung ausgestellt wird oder die zu 
einer Qualifizierung führt. Im Rahmen der Prüfung ist die Fähigkeit zur erfolgreichen Installation von Biomassekesseln 
oder -öfen, Wärmepumpen, oberflächennahen Geothermieanlagen, Fotovoltaik- oder Solarwärmeanlagen praktisch zu 
prüfen.

6. Die in Artikel 14 Absatz 3 genannten Zertifizierungssysteme bzw. gleichwertigen Qualifizierungssysteme berücksich
tigen die folgenden Leitlinien:

a) Zugelassene Ausbildungsprogramme sollten Installateuren mit praktischer Erfahrung angeboten werden, welche 
die folgenden Ausbildungen absolviert haben oder durchlaufen:

i) Installateure von Biomassekesseln und -öfen: Eine Ausbildung zum Klempner, Rohrschlosser, Heizungs
installateur oder Heizungs- oder Kälte- und Sanitärtechniker ist Voraussetzung;

ii) Installateure von Wärmepumpen: Eine Ausbildung zum Klempner oder Kältetechniker sowie grundlegende 
Fertigkeiten auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Klempnerei (Schneiden von Rohren, Schweißen und Kle
ben von Rohrverbindungen, Ummantelung, Abdichtung von Armaturen, Prüfung auf Dichtheit und Instal
lation von Heizungs- oder Kühlanlagen) sind Voraussetzung.

iii) Installateure von Fotovoltaik- und Solarwärmeanlagen: Eine Ausbildung als Klempner oder Elektrotechniker 
sowie Fertigkeiten auf dem Gebiet der Klempnerei, Elektrotechnik und Dachdeckerei (Schweißen und Kleben 
von Rohrverbindungen, Abdichtung von Armaturen, Prüfung auf Dichtheit) sowie die Fähigkeit zur Vor
nahme von Kabelanschlüssen, Vertrautheit mit den wichtigsten Dachmaterialien sowie Dichtungs- und 
Dämmmethoden sind Voraussetzung;

iv) eine Berufsausbildung, die einem Installateur angemessene Fertigkeiten vermittelt, einer dreijährigen Ausbil
dung in den unter den Buchstaben a, b oder c genannten Berufen entspricht und sowohl theoretische als auch 
praktische Ausbildungsmaßnahmen umfasst.

b) Der theoretische Teil der Ausbildung zum Installateur von Biomasseöfen und -kesseln sollte einen Überblick über 
die Marktsituation von Biomasse geben und sich auf folgende Themen erstrecken: ökologische Aspekte, Brenn
stoffe aus Biomasse, Logistik, Brandschutz, einschlägige Subventionen, Verbrennungstechniken, Feuerungs
systeme, optimale Hydrauliklösungen, Kosten- und Wirtschaftlichkeitsvergleich sowie Bauart, Installation und 
Instandhaltung von Biomassekesseln und -öfen. Daneben sollte die Ausbildung gute Kenntnisse über etwaige euro
päische Normen für Biomassetechnologie und Biomassebrennstoffe (z. B. Pellets) sowie einschlägiges nationales 
Recht und Gemeinschaftsrecht vermitteln.
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c) Der theoretische Teil der Ausbildung zum Installateur von Wärmepumpen sollte einen Überblick über die Markt
situation von Wärmepumpen geben und sich auf folgende Themen erstrecken: geothermische Ressourcen, Boden
quellentemperaturen verschiedener Regionen, Bestimmung von Böden und Gesteinen im Hinblick auf deren 
Wärmeleitfähigkeit, Vorschriften zur Nutzung geothermischer Ressourcen, Nutzbarkeit von Wärmepumpen in 
Gebäuden, Ermittlung der jeweils zweckmäßigsten Wärmepumpensysteme und technische Anforderungen der
selben, Sicherheit, Luftfilterung, Anschluss an die Wärmequelle und Systemkonzeption. Daneben sollte die Aus
bildung gute Kenntnisse über etwaige europäische Normen für Wärmepumpen sowie einschlägiges nationales 
Recht und Gemeinschaftsrecht vermitteln. Der Installateur sollte folgende Kernkompetenzen nachweisen:

i) fundamentales Verständnis der physikalischen Grundlagen und der Funktionsweise einer Wärmepumpe 
sowie der Prinzipien des Wärmepumpenkreislaufs: Zusammenhang zwischen niedrigen Temperaturen des 
Kondensators, hohen Temperaturen des Verdampfers und der Systemeffizienz, Ermittlung der Leistungszahl 
und des jahreszeitenbedingten Leistungsfaktors;

ii) Verständnis der Bauteile — Kompressor, Expansionsventil, Verdampfer, Kondensator, Zubehör, Schmieröl, 
Kühlmittel, Überhitzung und Unterkühlung sowie Kühlmöglichkeiten mit Wärmepumpen — sowie deren 
Funktion im Wärmepumpenkreislauf;

iii) Fähigkeit zur Auswahl und Dimensionierung der Bauteile in typischen Fällen, Ermittlung der typischen 
Wärmelastwerte unterschiedlicher Gebäude und für die Warmwasserbereitung auf Grundlage des Energie
verbrauchs, Ermittlung der Wärmepumpenkapazität anhand der Wärmelast für die Warmwasserbereitung, 
der Speichermasse des Gebäudes und bei diskontinuierlicher Elektrizitätsversorgung; Ermittlung des Puffer
behälters und dessen Volumens, Integration eines zweiten Heizungssystems.

d) Der theoretische Teil der Ausbildung zum Installateur von Fotovoltaik- und Solarwärmeanlagen sollte einen Über
blick über die Marktsituation von Solarenergieanlagen und den Kosten- und Wirtschaftlichkeitsvergleich geben 
und sich auf folgende Themen erstrecken: ökologische Aspekte, Bauteile, Eigenschaften und Dimensionierung von 
Solarwärmesystemen, korrekte Auswahl von Systemen und Dimensionierung von Bauteilen, Ermittlung des 
Wärmebedarfs, Brandschutz, einschlägige Subventionen, Verbrennungstechniken, Feuerungssysteme, optimale 
Hydrauliklösungen, Bauart, Installation und Instandhaltung von Fotovoltaik- und Solarwärmeanlagen. Daneben 
sollte die Ausbildung gute Kenntnisse über etwaige europäische Normen für Solartechnologie und die Zertifizie
rung (z. B. Solar Keymark) sowie einschlägiges nationales Recht und Gemeinschaftsrecht europäische Rechtsvor
schriften vermitteln. Der Installateur sollte folgende Kernkompetenzen nachweisen:

i) Fähigkeit zum sicheren Arbeiten unter Verwendung der notwendigen Werkzeuge und Geräte und unter Ein
haltung von Sicherheitsvorschriften und -normen sowie Fähigkeit zur Ermittlung der mit Solaranlagen ver
bundenen Risiken im Hinblick auf Heiz- und Sanitäranlagen, Elektrik usw.;

ii) Fähigkeit zur Bestimmung von Systemen und ihrer für aktive und passive Systeme spezifischen Bauteile 
(z.  B. mechanische Auslegung) sowie zur Bestimmung der Bauteilposition, der Systemkonzeption und

iii) Fähigkeit zur Ermittlung der notwendigen Installationsfläche für die Fotovoltaik- und Solarwärmeanlage 
sowie deren Orientierung und Neigung unter Berücksichtigung von Beschattung und Sonnenexposition, 
struktureller Integrität, Eignung der Anlage für das betreffende Gebäude oder Klima sowie Ermittlung unter
schiedlicher Installationsmethoden für verschiedene Dachtypen und Ausgewogenheit der für die Installation 
nötigen Systemausrüstung und

iv) für Fotovoltaiksysteme insbesondere die Fähigkeit zur Anpassung der elektrotechnischen Auslegung, also 
z. B. Ermittlung der Nennströme, Auswahl geeigneter Leiter und Nennleistungen für sämtliche Elektrizitäts
kreise, Ermittlung der zweckmäßigen Dimension, Nennleistung und Platzierung von Zubehör und Teil
systemen sowie Wahl eines geeigneten Zusammenschaltungspunkts.

e) Die Zertifizierung als Installateur sollte befristet werden, so dass für eine dauerhafte Zertifizierung die Teilnahme 
an Auffrischungsseminaren oder -veranstaltungen notwendig ist.
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ANHANG V

Regeln für die Berechnung des Beitrags von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen und des entsprechenden 
Vergleichswerts für fossile Brennstoffe zum Treibhauseffekt

A.  Typische Werte und Standardwerte für Biokraftstoffe bei Herstellung ohne Netto-CO2-Emissionen infolge von 
Landnutzungsänderungen

Herstellungsweg des Biokraftstoffs
Typische Werte für die 

Minderung von 
Treibhausgasemissionen

Standardwerte für die 
Minderung von 

Treibhausgasemissionen

Ethanol aus Zuckerrüben 61 % 52 %

Ethanol aus Weizen (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) 32 % 16 %

Ethanol aus Weizen (Braunkohle als Prozessbrennstoff in 
KWK-Anlage)

32 % 16 %

Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in konven
tioneller Anlage)

45 % 34 %

Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in KWK-
Anlage)

53 % 47 %

Ethanol aus Weizen (Stroh als Prozessbrennstoff in KWK-
Anlage)

69 % 69 %

Ethanol aus Mais, in der Gemeinschaft erzeugt (Erdgas als 
Prozessbrennstoff in KWK-Anlage)

56 % 49 %

Ethanol aus Zuckerrohr 71 % 71 %

Ethyl-Tertiär-Butylether (ETBE), Anteil aus erneuerbaren Quel
len

Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

Tertiär-Amyl-Ethyl-Ether (TAEE), Anteil aus erneuerbaren 
Quellen

Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

Biodiesel aus Raps 45 % 38 %

Biodiesel aus Sonnenblumen 58 % 51 %

Biodiesel aus Sojabohnen 40 % 31 %

Biodiesel aus Palmöl (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) 36 % 19 %

Biodiesel aus Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der 
Ölmühle)

62 % 56 %

Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem Abfallöl (*) 88 % 83 %

Hydriertes Rapsöl 51 % 47 %

Hydriertes Sonnenblumenöl 65 % 62 %

Hydriertes Palmöl (Prozess nicht spezifiziert) 40 % 26 %

Hydriertes Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der 
Ölmühle)

68 % 65 %

Reines Rapsöl 58 % 57 %

Biogas aus organischen Siedlungsabfällen als komprimiertes 
Erdgas

80 % 73 %

Biogas aus Gülle als komprimiertes Erdgas 84 % 81 %

Biogas aus Trockenmist als komprimiertes Erdgas 86 % 82 %

(*) Mit Ausnahme von tierischen Ölen aus tierischen Nebenprodukten, die in der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 3. Oktober 2002 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte

(1)  ABl. L 273 vom 10.10.2002, S. 1.

 als Material der Kategorie 3 eingestuft werden.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:273:0001:0001:DE:PDF
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B.  Geschätzte typische Werte und Standardwerte für künftige Biokraftstoffe, die im Januar 2008 nicht oder nur in vernachlässigbaren 
Mengen auf dem Markt waren, bei Herstellung ohne Netto-CO2-Emission infolge von Landnutzungsänderungen

Herstellungsweg des Biokraftstoffs
Typische Werte für die 

Minderung von 
Treibhausgasemissionen

Standardwerte für die 
Minderung von 

Treibhausgasemissionen

Ethanol aus Weizenstroh 87 % 85 %

Ethanol aus Abfallholz 80 % 74 %

Ethanol aus Kulturholz 76 % 70 %

Fischer-Tropsch-Diesel aus Abfallholz 95 % 95 %

Fischer-Tropsch-Diesel aus Kulturholz 93 % 93 %

Dimethylether (DME) aus Abfallholz 95 % 95 %

DME aus Kulturholz 92 % 92 %

Methanol aus Abfallholz 94 % 94 %

Methanol aus Kulturholz 91 % 91 %

Methyl-Tertiär-Butylether (MTBE), Anteil aus erneuerbaren 
Quellen

Wie beim Herstellungsweg für Methanol

C.  Methodologie

1. Die Treibhausgasemissionen bei der Herstellung und Verwendung von Kraftstoffen, Biokraftstoffen und flüssigen 
Biobrennstoffen werden wie folgt berechnet: 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee, 

wobei: 

E = Gesamtemissionen bei der Verwendung des Kraftstoffs;

eec = Emissionen bei der Gewinnung oder beim Anbau der Rohstoffe;

el = auf das Jahr umgerechnete Emissionen aufgrund von Kohlenstoffbestandsänderungen infolge von Land
nutzungsänderungen;

ep = Emissionen bei der Verarbeitung;

etd = Emissionen bei Transport und Vertrieb;

eu = Emissionen bei der Nutzung des Kraftstoffs;

esca = Emissionseinsparung durch Akkumulierung von Kohlenstoff im Boden infolge besserer landwirtschaft
licher Bewirtschaftungspraktiken;

eccs = Emissionseinsparung durch Abscheidung und geologische Speicherung von Kohlendioxid;

eccr = Emissionseinsparung durch Abscheidung und Ersetzung von Kohlendioxid und

eee = Emissionseinsparung durch überschüssige Elektrizität aus Kraft-Wärme-Kopplung.

Die mit der Herstellung der Anlagen und Ausrüstungen verbundenen Emissionen werden nicht berücksichtigt.

2. Die durch Kraftstoffe verursachten Treibhausgasemissionen (E) werden in gCO2eq/MJ (Gramm CO2-Äquivalent pro 
Megajoule Kraftstoff) angegeben. 

3. Abweichend von Nummer 2 können für Kraftstoffe die in gCO2eq/MJ berechneten Werte so angepasst werden, dass 
Unterschiede zwischen Kraftstoffen bei der in km/MJ ausgedrückten geleisteten Nutzarbeit berücksichtigt werden. 
Derartige Anpassungen sind nur zulässig, wenn Belege für die Unterschiede bei der geleisteten Nutzarbeit ange
führt werden. 

4. Die durch die Verwendung von Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen erzielte Einsparung bei den 
Treibhausgasemissionen wird wie folgt berechnet: 

EINSPARUNG = (EF – EB)/EF 

dabei sind: 

EB = Gesamtemissionen bei der Verwendung des Biokraftstoffs oder flüssigen Biobrennstoffs;

EF = Gesamtemissionen des Komparators für Fossilbrennstoffe.
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5. Die für die unter Nummer  1 genannten Zwecke berücksichtigten Treibhausgase sind CO2, N2O und CH4. Zur 
Berechnung der CO2-Äquivalenz werden diese Gase wie folgt gewichtet: 

CO2: 1

N2O: 296

CH4: 23

6. Die Emissionen bei der Gewinnung oder beim Anbau der Rohstoffe (eec) schließen die Emissionen des Gewinnungs-
oder Anbauprozesses selbst, beim Sammeln der Rohstoffe, aus Abfällen und Leckagen sowie bei der Herstellung 
der zur Gewinnung oder zum Anbau verwendeten Chemikalien ein. Die CO2-Bindung beim Anbau der Rohstoffe 
wird nicht berücksichtigt. Zertifizierte Reduktionen von Treibhausgasemissionen aus dem Abfackeln an Ölförder
stätten in allen Teilen der Welt werden abgezogen. Alternativ zu den tatsächlichen Werten können für die Emis
sionen beim Anbau Schätzungen aus den Durchschnittswerten abgeleitet werden, die für kleinere als die bei der 
Berechnung der Standardwerte herangezogenen geografischen Gebiete berechnet wurden. 

7. Die auf Jahresbasis umgerechneten Emissionen aus Kohlenstoffbestandsänderungen infolge geänderter Land
nutzung (el) werden durch gleichmäßige Verteilung der Gesamtemissionen über 20 Jahre berechnet. Diese Emis
sionen werden wie folgt berechnet: 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB

(1)  Der durch Division des Molekulargewichts von CO2 (44,010 g/mol) durch das Molekulargewicht von Kohlenstoff (12,011 g/mol) gewon
nene Quotient ist gleich 3,664.

dabei sind:

el = auf das Jahr umgerechnete Treibhausgasemissionen aus Kohlenstoffbestandsänderungen infolge von 
Landnutzungsänderungen (gemessen als Masse an CO2-Äquivalent pro Biokraftstoff-Energieeinheit);

CSR = der mit der Bezugsfläche verbundene Kohlenstoffbestand pro Flächeneinheit (gemessen als Masse an Koh
lenstoff pro Flächeneinheit einschließlich Boden und Vegetation). Die Landnutzung der Bezugsflächen ist 
die Landnutzung im Januar 2008 oder 20 Jahre vor der Gewinnung des Rohstoffs, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt der spätere ist;

CSA = der mit der tatsächlichen Landnutzung verbundene Kohlenstoffbestand pro Flächeneinheit (gemessen als 
Masse an Kohlenstoff pro Flächeneinheit einschließlich Boden und  Vegetation). Wenn sich der 
Kohlenstoffbestand über mehr als ein Jahr akkumuliert, gilt als CSA-Wert der geschätzte Kohlenstoff
bestand pro Flächeneinheit nach 20 Jahren oder zum Zeitpunkt der Reife der Pflanzen, je nachdem, wel
cher Zeitpunkt der frühere ist;

P = die Pflanzenproduktivität (gemessen als Energie des Biokraftstoffs oder flüssigen Biobrennstoffs pro 
Flächeneinheit pro Jahr) und

eB = Bonus von 29 g CO2eq/MJ Biokraftstoff oder flüssiger Biobrennstoff, wenn die Biomasse unter den in 
Nummer 8 genannten Bedingungen auf wiederhergestellten degradierten Flächen gewonnen wird.

8. Der Bonus von 29 gCO2eq/MJ wird gewährt, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die betreffende Fläche 

a) im Januar 2008 nicht landwirtschaftlich oder zu einem anderen Zweck genutzt wurde und

b) unter eine der folgenden zwei Kategorien fällt:

i) stark degradierte Flächen einschließlich früherer landwirtschaftlicher Nutzflächen,

ii) stark verschmutzte Flächen.

Der Bonus von 29 gCO2eq/MJ gilt für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Umwandlung 
der Fläche in eine landwirtschaftliche Nutzfläche, sofern ein kontinuierlicher Anstieg des Kohlenstoffbestands und 
ein nennenswerter Rückgang der Erosion auf unter Ziffer i fallenden Flächen gewährleistet werden und die Boden
verschmutzung auf unter Ziffer ii fallenden Flächen gesenkt wird.

9. Die in Nummer 8 Buchstabe b genannten Kategorien werden wie folgt definiert: 

a) „stark degradierte Flächen“ sind Flächen, die während eines längeren Zeitraums entweder in hohem Maße ver
salzt wurden oder die einen besonders niedrigen Gehalt an organischen Stoffen aufweisen und stark erodiert 
sind;

b) „stark verschmutzte Flächen“ sind Flächen, die aufgrund der Bodenverschmutzung ungeeignet für den Anbau 
von Lebens- und Futtermitteln sind.

Dazu gehören auch Flächen, die Gegenstand eines Beschlusses der Kommission gemäß Artikel 18 Absatz 4 Unter
absatz 4 sind.
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10. Die Kommission erstellt auf der Basis von Band 4 der IPCC-Leitlinien für nationale Treibhausgasinventare aus dem 
Jahr 2006 bis spätestens 31. Dezember 2009 Leitlinien für die Berechnung des Bodenkohlenstoffbestands. Die Leit
linien der Kommission werden Grundlage der Berechnung des Bodenkohlenstoffbestands für die Zwecke dieser 
Richtlinie sein.

11. Die Emissionen bei der Verarbeitung (ep) schließen die Emissionen bei der Verarbeitung selbst, aus Abfällen und 
Leckagen sowie bei der Herstellung der zur Verarbeitung verwendeten Chemikalien oder sonstigen Produkte ein. 

Bei der Berücksichtigung des Verbrauchs an nicht in der Anlage zur Kraftstoffherstellung erzeugter Elektrizität wird 
angenommen, dass die Treibhausgasemissionsintensität bei Erzeugung und Verteilung dieser Elektrizität der durch
schnittlichen Emissionsintensität bei der Produktion und Verteilung von Elektrizität in einer bestimmten Region 
entspricht. Abweichend von dieser Regel gilt: Die Produzenten können für die von einer einzelnen Elektrizitätser
zeugungsanlage erzeugte Elektrizität einen Durchschnittswert verwenden, falls diese Anlage nicht an das Elektri
zitätsnetz angeschlossen ist. 

12. Die Emissionen beim Transport und Vertrieb (etd) schließen die beim Transport und der Lagerung von Rohstoffen 
und Halbfertigerzeugnissen sowie bei der Lagerung und dem Vertrieb von Fertigerzeugnissen anfallenden Emissi
onen ein. Die Emissionen beim Transport und Vertrieb, die unter Nummer 6 berücksichtigt werden, fallen nicht 
unter diese Nummer. 

13. Die Emissionen bei der Nutzung des Kraftstoffs (eu) werden für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe mit null 
angesetzt. 

14. Die Emissionseinsparung durch Abscheidung und geologische Speicherung von Kohlendioxid (eccs), die nicht bereits 
in ep berücksichtigt wurde, wird auf die durch Abscheidung und Sequestrierung von emittiertem CO2 vermiede
nen Emissionen begrenzt, die unmittelbar mit der Gewinnung, dem Transport, der Verarbeitung und dem Vertrieb 
von Kraftstoff verbunden sind. 

15. Die Emissionseinsparung durch CO2-Abscheidung und -ersetzung (eccr) wird begrenzt auf die durch Abscheidung 
von CO2 vermiedenen Emissionen, wobei der Kohlenstoff aus Biomasse stammt und anstelle des auf fossile Brenn
stoffe zurückgehenden Kohlendioxids für gewerbliche Erzeugnisse und Dienstleistungen verwendet wird. 

16. Die Emissionseinsparung durch überschüssige Elektrizität aus Kraft-Wärme-Kopplung (eee) wird im Verhältnis zu 
dem von Kraftstoffherstellungssystemen mit Kraft-Wärme-Kopplung, welche als Brennstoff andere Nebenerzeug
nisse als Ernterückstände einsetzen, erzeugten Elektrizitätsüberschuss berücksichtigt. Für die Berücksichtigung die
ses Elektrizitätsüberschusses wird davon ausgegangen, dass die Größe der KWK-Anlage der Mindestgröße 
entspricht, die erforderlich ist, um die für die Kraftstoffherstellung benötigte Wärme zu liefern. Die mit diesem 
Elektrizitätsüberschuss verbundene Minderung an Treibhausgasemissionen werden der Treibhausgasmenge gleich
gesetzt, die bei der Erzeugung einer entsprechenden Elektrizitätsmenge in einem Kraftwerk emittiert würde, das 
den gleichen Brennstoff einsetzt wie die KWK-Anlage. 

17. Werden bei einem Kraftstoffherstellungsverfahren neben dem Kraftstoff, für den die Emissionen berechnet wer
den, weitere Erzeugnisse („Nebenerzeugnisse“) hergestellt, so werden die anfallenden Treibhausgasemissionen zwi
schen dem Kraftstoff oder dessen Zwischenerzeugnis und den Nebenerzeugnissen nach Maßgabe ihres 
Energiegehalts (der bei anderen Nebenerzeugnissen als Elektrizität durch den unteren Heizwert bestimmt wird) 
aufgeteilt.

18. Für die Zwecke der Berechnung nach Nummer 17 sind die aufzuteilenden Emissionen eec + el + die Anteile von ep, 
etd und eee, die bis einschließlich zu dem Verfahrensschritt anfallen, bei dem ein Nebenerzeugnis erzeugt wird. Wur
den in einem früheren Verfahrensschritt Emissionen Nebenerzeugnissen zugewiesen, so wird für diesen Zweck 
anstelle der Gesamtemissionen der Bruchteil dieser Emissionen verwendet, der im letzten Verfahrensschritt dem 
Zwischenerzeugnis zugeordnet wird. 

Im Falle von Biokraftstoffen und flüssigen Brennstoffen werden sämtliche Nebenerzeugnisse, einschließlich nicht 
unter Nummer 16 fallender Elektrizität, für die Zwecke der Berechnung berücksichtigt, mit Ausnahme von Ernte
rückständen wie Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskolben und Nussschalen. Für die Zwecke der Berechnung wird der 
Energiegehalt von Nebenerzeugnissen mit negativem Energiegehalt auf null festgesetzt. 

Die Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen von Abfällen, Ernterückständen wie Stroh, Bagasse, Hülsen, Maiskol
ben und Nussschalen sowie Produktionsrückständen einschließlich Rohglycerin (nicht raffiniertes Glycerin) wer
den bis zur Sammlung dieser Materialien auf null angesetzt. 

Bei Kraft- und Brennstoffen, die in Raffinerien hergestellt werden, ist die Analyseeinheit für die Zwecke der Berech
nung nach Nummer 17 die Raffinerie. 

19. Bei Biokraftstoffen ist für die Zwecke der Berechnung nach Nummer 4 die fossile Vergleichsgröße EF der gemäß 
Richtlinie 98/70/EG gemeldete letzte verfügbare tatsächliche Durchschnitt der Emissionen aus dem fossilen Otto-
und Dieselkraftstoffverbrauch in der Gemeinschaft. Liegen diese Daten nicht vor, so ist der Wert 83,8 gCO2eq/MJ 
zu verwenden. 
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Bei flüssigen Biobrennstoffen, die zur Elektrizitätserzeugung verwendet werden, ist für die Zwecke der Berechnung 
nach Nummer 4 der Vergleichswert für fossile Brennstoffe EF 91 gCO2eq/MJ. 

Bei flüssigen Biobrennstoffen, die zur Wärmeerzeugung verwendet werden, ist für die Zwecke der Berechnung nach 
Nummer 4 der Vergleichswert für fossile Brennstoffe EF 77 gCO2eq/MJ. 

Bei flüssigen Biobrennstoffen, die für die KWK verwendet werden, ist für die Zwecke der Berechnung nach Absatz 4 
der Vergleichswert für fossile Brennstoffe EF 85 gCO2eq/MJ. 

D.  Disaggregierte Standardwerte für Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe

D i s a g g r e g i e r t e S t a n d a r d w e r t e f ü r d e n A n b a u : „ e e c “ g e m ä ß D e f i n i t i o n i n T e i l  C d i e s e s 
A n h a n g s

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe
Typische 

Treibhausgasemissionen
(gCO2eq/MJ)

Standardtreibhausgase
missionen

(gCO2eq/MJ)

Ethanol aus Zuckerrüben 12 12

Ethanol aus Weizen 23 23

Ethanol aus Mais, in der Gemeinschaft erzeugt 20 20

Ethanol aus Zuckerrohr 14 14

ETBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

TAEE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

Biodiesel aus Raps 29 29

Biodiesel aus Sonnenblumen 18 18

Biodiesel aus Sojabohnen 19 19

Biodiesel aus Palmöl 14 14

Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem (*) Abfallöl 0 0

Hydriertes Rapsöl 30 30

Hydriertes Sonnenblumenöl 18 18

Hydriertes Palmöl 15 15

Reines Rapsöl 30 30

Biogas aus organischen Siedlungsabfällen als komprimiertes 
Erdgas

0 0

Biogas aus Gülle als komprimiertes Erdgas 0 0

Biogas aus Trockenmist als komprimiertes Erdgas 0 0

(*) Mit Ausnahme von tierischen Ölen aus tierischen Nebenprodukten, die in der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 als Material der Kate
gorie 3 eingestuft werden.

D i s a g g r e g i e r t e S t a n d a r d w e r t e f ü r d i e V e r a r b e i t u n g ( e i n s c h l . E l e k t r i z i t ä t s ü b e r s c h u s s ) :
„ e p – e e e “ g e m ä ß D e f i n i t i o n i n T e i l  C d i e s e s A n h a n g s

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe
Typische 

Treibhausgasemissionen
(gCO2eq/MJ)

Standardtreibhausgase
missionen

(gCO2eq/MJ)

Ethanol aus Zuckerrüben 19 26

Ethanol aus Weizen (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) 32 45

Ethanol aus Weizen (Braunkohle als Prozessbrennstoff in 
KWK-Anlage)

32 45

Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in konven
tioneller Anlage)

21 30

Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in KWK-
Anlage)

14 19



Herstellungsweg der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe
Typische

Treibhausgasemissionen
(gCO2eq/MJ)

Standardtreibhausgase-
missionen

(gCO2eq/MJ)
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Ethanol aus Weizen (Stroh als Prozessbrennstoff in KWK-
Anlage)

1 1

Ethanol aus Mais, in der Gemeinschaft erzeugt (Erdgas als 
Prozessbrennstoff in KWK-Anlage)

15 21

Ethanol aus Zuckerrohr 1 1

ETBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

TAEE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

Biodiesel aus Raps 16 22

Biodiesel aus Sonnenblumen 16 22

Biodiesel aus Sojabohnen 18 26

Biodiesel aus Palmöl (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) 35 49

Biodiesel aus Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der 
Ölmühle)

13 18

Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem Abfallöl 9 13

Hydriertes Rapsöl 10 13

Hydriertes Sonnenblumenöl 10 13

Hydriertes Palmöl (Prozess nicht spezifiziert) 30 42

Hydriertes Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der 
Ölmühle)

7 9

Reines Rapsöl 4 5

Biogas aus organischen Siedlungsabfällen als komprimiertes 
Erdgas

14 20

Biogas aus Gülle als komprimiertes Erdgas 8 11

Biogas aus Trockenmist als komprimiertes Erdgas 8 11

D i s a g g r e g i e r t e S t a n d a r d w e r t e f ü r T r a n s p o r t u n d V e r t r i e b : „ e t d “ g e m ä ß D e f i n i t i o n i n 
T e i l  C d i e s e s A n h a n g s

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe
Typische 

Treibhausgasemissionen
(gCO2eq/MJ)

Standardtreibhausgase
missionen

(gCO2eq/MJ)

Ethanol aus Zuckerrüben 2 2

Ethanol aus Weizen 2 2

Ethanol aus Mais, in der Gemeinschaft erzeugt 2 2

Ethanol aus Zuckerrohr 9 9

ETBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

TAEE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

Biodiesel aus Raps 1 1

Biodiesel aus Sonnenblumen 1 1

Biodiesel aus Sojabohnen 13 13

Biodiesel aus Palmöl 5 5

Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem Abfallöl 1 1

Hydriertes Rapsöl 1 1

Hydriertes Sonnenblumenöl 1 1

Hydriertes Palmöl 5 5

Reines Rapsöl 1 1

Biogas aus organischen Siedlungsabfällen als komprimiertes 
Erdgas

3 3

Biogas aus Gülle als komprimiertes Erdgas 5 5

Biogas aus Trockenmist als komprimiertes Erdgas 4 4
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I n s g e s a m t f ü r A n b a u , V e r a r b e i t u n g , T r a n s p o r t u n d V e r t r i e b

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe
Typische 

Treibhausgasemissionen
(gCO2eq/MJ)

Standardtreibhausgase
missionen

(gCO2eq/MJ)

Ethanol aus Zuckerrüben 33 40

Ethanol aus Weizen (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) 57 70

Ethanol aus Weizen (Braunkohle als Prozessbrennstoff in 
KWK-Anlage)

57 70

Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in konven
tioneller Anlage)

46 55

Ethanol aus Weizen (Erdgas als Prozessbrennstoff in KWK-
Anlage)

39 44

Ethanol aus Weizen (Stroh als Prozessbrennstoff in KWK-
Anlage)

26 26

Ethanol aus Mais, in der Gemeinschaft erzeugt (Erdgas als 
Prozessbrennstoff in KWK-Anlage)

37 43

Ethanol aus Zuckerrohr 24 24

ETBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

TAEE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Ethanol

Biodiesel aus Raps 46 52

Biodiesel aus Sonnenblumen 35 41

Biodiesel aus Sojabohnen 50 58

Biodiesel aus Palmöl (Prozessbrennstoff nicht spezifiziert) 54 68

Biodiesel aus Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der 
Ölmühle)

32 37

Biodiesel aus pflanzlichem oder tierischem Abfallöl 10 14

Hydriertes Rapsöl 41 44

Hydriertes Sonnenblumenöl 29 32

Hydriertes Palmöl (Prozess nicht spezifiziert) 50 62

Hydriertes Palmöl (Verarbeitung mit Methanbindung an der 
Ölmühle)

27 29

Reines Rapsöl 35 36

Biogas aus organischen Siedlungsabfällen als komprimiertes 
Erdgas

17 23

Biogas aus Gülle als komprimiertes Erdgas 13 16

Biogas aus Trockenmist als komprimiertes Erdgas 12 15

E.  Geschätzte disaggregierte Standardwerte für künftige Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe, die im Januar 2008 nicht oder nur 
in vernachlässigbaren Mengen auf dem Markt waren

D i s a g g r e g i e r t e S t a n d a r d w e r t e f ü r d e n A n b a u : „ e e c “ g e m ä ß D e f i n i t i o n i n T e i l  C d i e s e s 
A n h a n g s

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe
Typische 

Treibhausgasemissionen
(gCO2eq/MJ)

Standardtreibhausgase
missionen

(gCO2eq/MJ)

Ethanol aus Weizenstroh 3 3

Ethanol aus Holz 1 1

Ethanol aus Kulturholz 6 6

Fischer-Tropsch-Diesel aus Abfallholz 1 1

Fischer-Tropsch-Diesel aus Kulturholz 4 4

DME aus Abfallholz 1 1

DME aus Kulturholz 5 5

Methanol aus Abfallholz 1 1

Methanol aus Kulturholz 5 5

MTBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Methanol
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D i s a g g r e g i e r t e S t a n d a r d w e r t e f ü r d i e V e r a r b e i t u n g ( e i n s c h l . E l e k t r i z i t ä t s ü b e r s c h u s s ) :
„ e p – e e e “ g e m ä ß D e f i n i t i o n i n T e i l  C d i e s e s A n h a n g s

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe
Typische 

Treibhausgasemissionen
(gCO2eq/MJ)

Standardtreibhausgase
missionen

(gCO2eq/MJ)

Ethanol aus Weizenstroh 5 7

Ethanol aus Holz 12 17

Fischer-Tropsch-Diesel aus Holz 0 0

DME aus Holz 0 0

Methanol aus Holz 0 0

MTBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Methanol

D i s a g g r e g i e r t e S t a n d a r d w e r t e f ü r d e n T r a n s p o r t u n d V e r t r i e b : „ e t d “ g e m ä ß D e f i n i t i o n i n 
T e i l  C d i e s e s A n h a n g s

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe
Typische 

Treibhausgasemissionen
(gCO2eq/MJ)

Standardtreibhausgase
missionen

(gCO2eq/MJ)

Ethanol aus Weizenstroh 2 2

Ethanol aus Abfallholz 4 4

Ethanol aus Kulturholz 2 2

Fischer-Tropsch-Diesel aus Abfallholz 3 3

Fischer-Tropsch-Diesel aus Kulturholz 2 2

DME aus Abfallholz 4 4

DME aus Kulturholz 2 2

Methanol aus Abfallholz 4 4

Methanol aus Kulturholz 2 2

MTBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Methanol

I n s g e s a m t f ü r A n b a u , V e r a r b e i t u n g , T r a n s p o r t u n d V e r t r i e b

Herstellungsweg der Biokraftstoffe und flüssigen Biobrennstoffe
Typische 

Treibhausgasemissionen
(gCO2eq/MJ)

Standardtreibhausgase
missionen

(gCO2eq/MJ)

Ethanol aus Weizenstroh 11 13

Ethanol aus Abfallholz 17 22

Ethanol aus Kulturholz 20 25

Fischer-Tropsch-Diesel aus Abfallholz 4 4

Fischer-Tropsch-Diesel aus Kulturholz 6 6

DME aus Abfallholz 5 5

DME aus Kulturholz 7 7

Methanol aus Abfallholz 5 5

Methanol aus Kulturholz 7 7

MTBE, Anteil aus erneuerbaren Quellen Wie beim Herstellungsweg für Methanol
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ANHANG VI

Mindestanforderungen an die harmonisierte Vorlage für die nationalen Aktionspläne für erneuerbare Energie

1. Erwarteter Endenergieverbrauch: 

Bruttoendenergieverbrauch bei der Elektrizitätsversorgung, bei Heizung und Kühlung sowie im Verkehr im Jahr 2020 
unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Energieeffizienzmaßnahmen. 

2. Nationale sektorspezifische Ziele für 2020 und geschätzte Anteile von Energie aus erneuerbaren Quellen bei der Elek
trizitätsversorgung, bei Heizung und Kühlung sowie im Verkehr: 

a) Ziel für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Elektrizitätsverbrauch im Jahr 2020;

b) geschätzte Etappenziele für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am Elektrizitätsverbrauch;

c) Ziel für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen an der Heizung und Kühlung im Jahr 2020;

d) geschätzte Etappenziele für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen an der Heizung und Kühlung;

e) geschätzter Zielpfad für den Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen im Verkehr;

f) nationaler indikativer Zielpfad gemäß Artikel 3 Absatz 2 und Anhang I Teil B.

3. Maßnahmen zur Erreichung der Ziele 

a) Übersichtstabelle über alle Maßnahmen zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen;

b) spezifische Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen gemäß den Artikeln 13, 14 und  16 einschließlich des 
notwendigen Ausbaus bzw. der notwendigen Stärkung der bestehenden Infrastrukturen zur Erleichterung der Inte
gration der Mengen an Energie aus erneuerbaren Quellen, die zur Erreichung des nationalen Ziels für 2020 not
wendig sind, Maßnahmen zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren, Maßnahmen zur Beseitigung der nicht 
technischen Hemmnisse und Maßnahmen im Zusammenhang mit den Artikeln 17 bis 21;

c) Programme der Mitgliedstaaten oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen bei der Elektrizitätserzeugung;

d) Programme der Mitgliedstaaten oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen bei der Heizung und Kühlung;

e) Programme der Mitgliedstaaten oder einer Gruppe von Mitgliedstaaten zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Verkehr;

f) spezifische Maßnahmen zur Förderung der Nutzung von Energie aus Biomasse, insbesondere zur Mobilisierung 
neuer Biomasseressourcen unter Berücksichtigung der folgenden Grundsätze:

i) Verfügbarkeit von Biomasse im In- und Ausland,

ii) Maßnahmen im Interesse einer besseren Verfügbarkeit von Biomasse unter Berücksichtigung anderer 
Biomassenutzer (auf Land- und Forstwirtschaft basierende Sektoren);

g) geplante statistische Übertragungen zwischen den Mitgliedstaaten und geplante gemeinsame Vorhaben mit ande
ren Mitgliedstaaten und mit Drittstaaten:

i) geschätzter Überschuss an Energie aus erneuerbaren Quellen gegenüber dem indikativen Zielpfad, der in 
andere Mitgliedstaaten übertragen werden kann,

ii) geschätztes Potenzial für gemeinsame Vorhaben,

iii) geschätzte Nachfrage nach Energie aus erneuerbaren Quellen, die nicht durch die inländische Erzeugung 
gedeckt werden kann.
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4. Bewertungen: 

a) der von den einzelnen Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energieträger erwartete Gesamtbeitrag zum Errei
chen der verbindlichen Ziele für 2020 sowie der indikative Zielpfad für die Anteile von Energie aus erneuerbaren 
Quellen bei der Elektrizitätsversorgung, bei Heizung und Kühlung sowie im Verkehr;

b) der von den Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und von Energieeinsparungen erwartete Gesamtbeitrag 
zum Erreichen der verbindlichen Ziele für 2020 sowie der indikative Zielpfad für die Anteile von Energie aus 
erneuerbaren Quellen bei der Elektrizitätsversorgung, bei Heizung und Kühlung sowie im Verkehr.
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ANHANG VII

Berücksichtigung von Energie aus Wärmepumpen

Die Menge der durch Wärmepumpen gebundenen aerothermischen, geothermischen oder hydrothermischen Energie, die 
für die Zwecke dieser Richtlinie als Energie aus erneuerbaren Quellen betrachtet wird, ERES, wird nach folgender Formel 
berechnet:

ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)

Dabei sind:

— Qusable = die geschätzte, durch Wärmepumpen, die die in Artikel  5 Absatz  4 genannten Kriterien erfüllen, erzeugte 
gesamte Nutzwärme, wie folgt umgesetzt: Nur Wärmepumpen, für die SPF > 1,15 * 1/η, werden berücksichtigt; 

— SPF = der geschätzte jahreszeitbedingte Leistungsfaktor für diese Wärmepumpen; 

— η die Ratio zwischen der gesamten Bruttoselektrizitätserzeugung und dem Primärenergieverbrauch für die Elektrizitäts
erzeugung; sie wird als ein EU-Durchschnitt auf der Grundlage von Eurostat-Daten berechnet.

Spätestens am 1.  Januar 2013 erstellt die Kommission Leitlinien, wie die Mitgliedstaaten die Werte Qusable und SPF für die 
verschiedenen Wärmepumpen-Technologien und Anwendungen schätzen sollen, wobei Unterschiede der klimatischen 
Bedingungen, insbesondere sehr kaltes Klima, berücksichtigt werden.



 



RICHTLINIE 2004/8/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 11. Februar 2004

über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energie-
binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) als
Mittel zur Energieeinsparung wird derzeit in der
Gemeinschaft nicht voll genutzt. Die Förderung einer am
Nutzwärmebedarf orientierten, hocheffizienten KWK ist
eine Priorität der Gemeinschaft angesichts des poten-
ziellen Nutzens der KWK für die Einsparung von Primär-
energie, die Vermeidung von Netzwerkverlusten und die
Verringerung von Emissionen, insbesondere von Treib-
hausgasemissionen. Ferner kann eine effiziente Nutzung
der in KWK produzierten Energie auch zur Energiever-
sorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der Euro-
päischen Union und ihrer Mitgliedstaaten beitragen.
Daher ist es notwendig, Maßnahmen für eine bessere
Ausschöpfung dieses Potenzials im Rahmen des Energie-
binnenmarktes zu ergreifen.

(2) Mit der Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates (5) werden gemeinsame Vorschriften
für die Elektrizitätserzeugung, -übertragung, -verteilung
und -versorgung im Elektrizitätsbinnenmarkt erlassen. In
diesem Zusammenhang leistet die Entwicklung der KWK
einen Beitrag zur Stärkung des Wettbewerbs, auch mit
Blick auf neue Marktteilnehmer.

(3) In dem Grünbuch mit dem Titel „Hin zu einer europäi-
schen Strategie für Energieversorgungssicherheit“ wird
darauf hingewiesen, dass die Europäische Union bei ihrer
Energieversorgung in höchstem Maß von Drittstaaten
abhängig ist, von denen sie derzeit 50 % des Bedarfs
bezieht; bei einer Fortsetzung dieses Trends wird die
Abhängigkeit im Jahr 2030 bereits 70 % des Bedarfs
ausmachen. Die Einfuhrabhängigkeit und der zuneh-
mende Anteil der Energieeinfuhren erhöhen die Gefahr
einer Unterbrechung der Versorgung bzw. von
Problemen bei der Versorgung. Die Versorgungssicher-
heit sollte jedoch nicht allein als Problem der Verringe-
rung der Einfuhrabhängigkeit und der Steigerung der

heimischen Produktion gesehen werden. Die Versor-
gungssicherheit erfordert eine Vielfalt von politischen
Maßnahmen, die unter anderem auf die Diversifizierung
der Energiequellen und Technologien sowie bessere
internationale Beziehungen abzielen. Im Grünbuch wird
ferner die Notwendigkeit der Energieversorgungssicher-
heit für eine künftige nachhaltige Entwicklung hervorge-
hoben. Das Grünbuch kommt zu dem Schluss, dass neue
Maßnahmen zur Verringerung der Energienachfrage
ergriffen werden müssen, um die Einfuhrabhängigkeit zu
verringern und die Treibhausgasemissionen zu senken.
In seiner Entschließung vom 15. November 2001 zum
Grünbuch (6) fordert das Europäische Parlament die
Schaffung von Anreizen für einen Wechsel zu leistungs-
fähigen Kraftwerken, einschließlich der Anlagen, die
nach dem Prinzip KWK arbeiten.

(4) In der Mitteilung „Nachhaltige Entwicklung in Europa
für eine bessere Welt: Strategie der Europäischen Union
für die nachhaltige Entwicklung“, die die Kommission
auf der Tagung des Europäischen Rates in Göteborg am
15. und 16. Juni 2001 vorgelegt hat, wird die Klimaän-
derung als eines der wichtigsten Hindernisse für eine
nachhaltige Entwicklung genannt und ferner hervorge-
hoben, dass eine stärkere Nutzung sauberer Energien
und deutliche Maßnahmen zur Verringerung des Ener-
giebedarfs erforderlich sind.

(5) Die zunehmend auf Primärenergieeinsparungen ausge-
richtete Nutzung der KWK könnte ein wesentliches
Element des Maßnahmenbündels, das zur Einhaltung des
Protokolls von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen erforderlich
ist, sowie aller Maßnahmen zur Erfüllung weiterer
Verpflichtungen darstellen. In ihrer Mitteilung über die
Durchführung der ersten Phase des Europäischen
Programms zur Klimaänderung hat die Kommission die
Förderung der KWK als eine der Maßnahmen genannt,
die zur Verringerung der Treibhausgasemissionen des
Energiesektors erforderlich sind, und ihre Absicht
bekundet, im Jahr 2002 einen Richtlinienvorschlag zur
Förderung der KWK vorzulegen.

(6) In seiner Entschließung vom 25. September 2002 zur
Mitteilung der Kommission über die Durchführung der
ersten Phase des Europäischen Programms zur Klimaän-
derung (7) begrüßt das Europäische Parlament die Idee
der Vorlage eines Vorschlags für verstärkte Gemein-
schaftsmaßnahmen zur Förderung der Anwendung von
KWK und fordert eine zügige Verabschiedung einer
Richtlinie zur Förderung der KWK.
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(7) Die Bedeutung der KWK wurde auch durch die
Entschließung des Rates vom 18. Dezember 1997 (1)
und durch die Entschließung des Europäischen Parla-
ments vom 15. Mai 1998 (2) zu einer Gemeinschaftsstra-
tegie zur Förderung der KWK anerkannt.

(8) In seinen Schlussfolgerungen vom 30. Mai 2000 und
vom 5. Dezember 2000 hat der Rat den Aktionsplan der
Kommission zur Verbesserung der Energieeffizienz
befürwortet und die Förderung der KWK als eine der
kurzfristigen Prioritäten genannt. Das Europäische Parla-
ment hat die Kommission in seiner Entschließung vom
14. März 2001 (3) zum Aktionsplan zur Verbesserung
der Energieeffizienz aufgefordert, Vorschläge für eine
gemeinsame Regelung zur Förderung von KWK, sofern
dies ökologisch sinnvoll ist, vorzulegen.

(9) In der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September
1996 über die integrierte Vermeidung und Verminde-
rung der Umweltverschmutzung (4), der Richtlinie 2001/
80/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2001 zur Begrenzung von Schadstoffemis-
sionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft (5) und der
Richtlinie 2000/76/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 4. Dezember 2000 über die Verbrennung
von Abfällen (6) wird die Notwendigkeit der Ermittlung
des KWK-Potenzials in neuen Anlagen hervorgehoben.

(10) Gemäß der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (7) haben die
Mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass bei neuen
Gebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als
1 000 m2 die technische, ökologische und wirtschaft-
liche Einsetzbarkeit alternativer Systeme wie KWK vor
Baubeginn berücksichtigt wird.

(11) Hocheffiziente KWK wird in dieser Richtlinie als der
Umfang der Energieeinsparungen durch die kombinierte
anstatt der getrennten Produktion von Wärme und
Strom definiert. Energieeinsparungen von mehr als 10 %
gelten als „hocheffizient“. Zur Maximierung der Energie-
einsparungen und um zu vermeiden, dass Energieeinspa-
rungen zunichte gemacht werden, muss den Betriebsbe-
dingungen von KWK-Blöcken die größte Aufmerksam-
keit gelten.

(12) Es ist wichtig, dass im Rahmen der Bewertung der
Primärenergieeinsparungen der Lage in den Mitglied-
staaten Rechnung getragen wird, in denen der größte
Teil des Stromverbrauchs durch Einfuhren gedeckt wird.

(13) Im Interesse der Transparenz ist eine harmonisierte Defi-
nition der Grundlagen der KWK notwendig. Bei KWK-
Anlagen, die Strom oder Wärme auch getrennt produ-
zieren können, sollte dieser Teil der Produktion für die
Ausstellung eines Herkunftsnachweises und für statisti-
sche Zwecke nicht als KWK bezeichnet werden.

(14) Damit sichergestellt ist, dass die Förderung von KWK im
Rahmen dieser Richtlinie auf dem Nutzwärmebedarf und
auf Primärenergieeinsparungen beruht, sollten Kriterien
aufgestellt werden, anhand deren die Energieeffizienz der
KWK-Erzeugung gemäß der Grundlagendefinition ermit-
telt und beurteilt werden kann.

(15) Das Ziel dieser Richtlinie sollte darin bestehen, eine
einheitliche Methode der Berechnung des in KWK
erzeugten Stroms sowie die erforderlichen Leitlinien für
ihre Anwendung festzulegen, wobei Methoden zu
berücksichtigen sind, wie sie derzeit von europäischen
Normungsgremien entwickelt werden. Diese Methode
sollte an den technischen Fortschritt angepasst werden
können. Die Anwendung der in Anhang II und Anhang
III geregelten Berechnungsmethoden auf Mikro-KWK-
Anlagen könnte nach dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit auf Werten beruhen, die sich aus einem von
einer fachkundigen unabhängigen Stelle zertifizierten
Verfahren für die Bauartprüfung ergeben.

(16) Die in dieser Richtlinie zugrunde gelegten Definitionen
der Begriffe „KWK“ und „hocheffiziente KWK“ lassen die
Verwendung anderer Definitionen in nationalen Rechts-
vorschriften zu anderen Zwecken als denen dieser Richt-
linie unberührt. Es ist angebracht, außerdem die
maßgeblichen Definitionen der Richtlinie 2003/54/EG
und der Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. September 2001 zur
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
giequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt (8) zu über-
nehmen.

(17) Die Messung der Nutzwärmeleistung an der Abgabestelle
der KWK-Anlage unterstreicht die Notwendigkeit, zu
gewährleisten, dass die durch die KWK-Nutzwärme
erzielten Vorteile nicht durch hohe Verteilernetzverluste
zunichte gemacht werden.

(18) Das Kraft-Wärme-Verhältnis (Stromkennzahl) ist ein
technischer Kennwert, der für die Berechnung der in
KWK erzeugten Strommenge definiert werden muss.

(19) Für die Zwecke dieser Richtlinie kann die Definition des
Begriffs „KWK-Block“ auch Anlagenteile umfassen, in
denen nur elektrische Energie oder nur Wärmeenergie
erzeugt werden kann, wie beispielsweise Zusatzfeu-
erungs- und Nachverbrennungsanlagen. Die von diesen
Anlagenteilen erzeugte Energie sollte für die Ausstellung
eines Herkunftsnachweises und für statistische Zwecke
nicht als KWK gelten.
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(20) Unter den Begriff „KWK-Kleinanlagen“ sollten unter
anderem KWK-Kleinstanlagen und verteilte KWK-Blöcke
fallen, wie z.B. KWK-Blöcke, die isolierte Gebiete
versorgen oder einen begrenzten privaten, kommer-
ziellen oder industriellen Bedarf abdecken.

(21) Damit die Entscheidung zwischen in KWK erzeugtem
Strom und Strom, der mit anderen Techniken erzeugt
wurde, für den Verbraucher transparenter wird, ist dafür
zu sorgen, dass auf der Grundlage harmonisierter
Wirkungsgrad-Referenzwerte die Herkunft von Strom
aus hocheffizienter KWK nachgewiesen werden kann.
Regelungen für den Herkunftsnachweis begründen nicht
als solche ein Recht auf Inanspruchnahme nationaler
Fördermechanismen.

(22) Es ist wichtig, dass alle Arten von Strom aus hocheffi-
zienter KWK von Herkunftsnachweisen erfasst werden
können. Es ist wichtig, klar zwischen Herkunftsnach-
weisen und handelbaren Zertifikaten zu unterscheiden.

(23) Zur mittelfristigen Verbesserung der Marktdurchdrin-
gung von Strom aus KWK sollten alle Mitgliedstaaten
verpflichtet werden, einen Bericht zu verabschieden und
zu veröffentlichen, in dem das nationale Potenzial für
hocheffiziente KWK geprüft wird und der eine separate
Analyse der Hindernisse für KWK sowie eine Beschrei-
bung der Maßnahmen enthält, die ergriffen wurden, um
die Zuverlässigkeit des Nachweissystems zu gewähr-
leisten.

(24) Die staatliche Förderung sollte den Bestimmungen des
Gemeinschaftsrahmens für staatliche Umweltschutzbei-
hilfen (1), auch im Hinblick auf die Nichtkumulierung
von Beihilfen, entsprechen. Dieser Gemeinschaftsrahmen
lässt derzeit bestimmte Arten der staatlichen Förderung
zu, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Förder-
maßnahmen dem Umweltschutz dienen, da der
Umwandlungswirkungsgrad besonders hoch ist, der
Energieverbrauch durch die Fördermaßnahmen reduziert
wird oder das Erzeugungsverfahren die Umwelt weniger
schädigt. Eine solche Förderung wird in einigen Fällen
notwendig sein, um das KWK-Potenzial stärker zu
nutzen, insbesondere um der Notwendigkeit der Interna-
lisierung externer Kosten Rechnung zu tragen.

(25) Die staatlichen Förderregelungen für KWK sollten vor
allem eine an einer wirtschaftlich vertretbaren Nachfrage
nach Wärme und Kühlung orientierte KWK unter-
stützen.

(26) Die Mitgliedstaaten praktizieren auf nationaler Ebene
unterschiedliche Mechanismen zur Förderung der KWK;
hierzu zählen Investitionsbeihilfen, Steuerbefreiungen
oder -erleichterungen, grüne Zertifikate und direkte
Preisstützungssysteme. Ein wichtiges Element zur
Verwirklichung des Ziels dieser Richtlinie besteht darin,
bis zur Einführung eines harmonisierten Gemeinschafts-
rahmens das ungestörte Funktionieren dieser Mecha-
nismen zu gewährleisten, damit das Vertrauen der
Investoren erhalten bleibt. Die Kommission beabsichtigt,

die Situation zu überwachen und über die Erfahrungen
mit der Anwendung nationaler Förderregelungen zu
berichten.

(27) Für die Übertragung und Verteilung von Elektrizität, die
mittels hocheffizienter KWK erzeugt wird, sollten Artikel
7 Absätze 1, 2 und 5 der Richtlinie 2001/77/EG sowie
die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2003/54/
EG gelten. Solange der KWK-Erzeuger gemäß den natio-
nalen Rechtsvorschriften kein zugelassener Kunde im
Sinne von Artikel 21 Absatz 1 der Richtlinie 2003/54/
EG ist, sollten die Tarife für den Ankauf zusätzlicher
Elektrizität, die die KWK-Erzeuger zeitweilig benötigen,
anhand objektiver, transparenter und nichtdiskriminie-
render Kriterien festgelegt werden. Insbesondere für
KWK-Klein- und Kleinstanlagen kann der Zugang zum
Netz für Strom aus hocheffizienter KWK vorbehaltlich
einer Mitteilung an die Kommission erleichtert werden.

(28) KWK-Anlagen bis 400 kW, die von den Definitionen in
der Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder
gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwas-
serheizkesseln (2) erfasst werden, können in der Regel
nicht den darin enthaltenen Mindestanforderungen an
den Wirkungsgrad entsprechen und sollten daher aus
dem Geltungsbereich der genannten Richtlinie ausge-
klammert werden.

(29) Die spezifische Struktur des KWK-Sektors, dem zahl-
reiche kleine und mittelgroße Erzeuger angehören, sollte
insbesondere bei der Überprüfung der Verwaltungsver-
fahren zur Erteilung der Genehmigung zum Bau von
KWK-Anlagen berücksichtigt werden.

(30) Angesichts des Ziels dieser Richtlinie, einen Rahmen für
die Förderung der KWK zu schaffen, muss auch die
Notwendigkeit stabiler wirtschaftlicher und administra-
tiver Bedingungen für Investitionen in neue KWK-
Anlagen hervorgehoben werden. Die Mitgliedstaaten
sollten bestärkt werden, dies dadurch zu berücksichtigen,
dass ihre Förderregelungen mindestens vier Jahre gelten
und häufige Neuerungen u.a. bei den Verwaltungsver-
fahren vermieden werden. Die Mitgliedstaaten sollten
ferner bestärkt werden, dafür zu sorgen, dass die staatli-
chen Förderregelungen degressiv sind.

(31) Die Effizienz und Nachhaltigkeit der KWK insgesamt ist
von vielen Faktoren, wie eingesetzte Technologie,
Brennstofftypen, Belastungskurven, Anlagengröße und
Wärmeeigenschaften, abhängig. Aus praktischen
Gründen und angesichts der Tatsache, dass für verschie-
dene Verwendungszwecke eine Wärmeleistung von
unterschiedlicher Temperatur erforderlich ist und sich
diese und andere Unterschiede auf den jeweiligen
Wirkungsgrad der KWK auswirken, könnte die KWK in
Kategorien unterteilt werden, z.B. „KWK in der
Industrie“, „KWK zu Heizzwecken“ und „KWK in der
Landwirtschaft“.
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(32) Nach den Grundsätzen der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 5 des Vertrags sollten
grundlegende Rahmenprinzipien für die Förderung der
KWK im Energiebinnenmarkt auf Gemeinschaftsebene
aufgestellt werden, die detaillierte Umsetzung jedoch den
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, um jedem Mitglied-
staat auf diese Weise zu ermöglichen, die Regelung zu
wählen, die sich am besten für seine besondere Lage
eignet. Diese Richtlinie beschränkt sich auf das zur Errei-
chung dieser Ziele erforderliche Mindestmaß und geht
nicht über das zu diesem Zweck Erforderliche hinaus.

(33) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck

Zweck dieser Richtlinie ist es, die Energieeffizienz zu erhöhen
und die Versorgungssicherheit zu verbessern, indem ein
Rahmen für die Förderung und Entwicklung einer hocheffi-
zienten, am Nutzwärmebedarf orientierten und auf Primärener-
gieeinsparungen ausgerichteten KWK im Energiebinnenmarkt
unter Berücksichtigung der spezifischen einzelstaatlichen Gege-
benheiten, insbesondere klimatischer und wirtschaftlicher Art,
geschaffen wird.

Artikel 2

Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die KWK im Sinne des Artikels 3 und
die in Anhang I aufgeführten KWK-Technologien.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) „Kraft-Wärme-Kopplung“ die gleichzeitige Erzeugung ther-
mischer Energie und elektrischer und/oder mechanischer
Energie in einem Prozess;

b) „Nutzwärme“ die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung
eines wirtschaftlich vertretbaren Wärme- oder Kühlbedarfs
erzeugte Wärme;

c) „wirtschaftlich vertretbarer Bedarf“ den Bedarf, der die
benötigte Wärme- oder Kühlungsleistung nicht über-
schreitet und der sonst durch andere Energieproduktions-
prozesse als KWK zu Marktbedingungen gedeckt würde;

d) „in KWK erzeugter Strom“ Strom, der in einem Prozess
erzeugt wurde, der an die Erzeugung von Nutzwärme
gekoppelt ist und der gemäß der in Anhang II festgelegten
Methode berechnet wird;

e) „Reservestrom“ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz in
den Fällen geliefert wird, in denen der KWK-Prozess unter
anderem durch Wartungsarbeiten unterbrochen oder abge-
brochen ist;

f) „Zusatzstrom“ den Strom, der über das Elektrizitätsnetz in
den Fällen geliefert wird, in denen die Stromnachfrage die
elektrische Erzeugung des KWK-Prozesses übersteigt;

g) „Gesamtwirkungsgrad“ die Summe der jährlichen Erzeu-
gung von Strom, mechanischer Energie und Nutzwärme im
Verhältnis zum Brennstoff, der für die in KWK erzeugte
Wärme und die Bruttoerzeugung von Strom und mechani-
scher Energie eingesetzt wurde;

h) „Wirkungsgrad“ den auf der Grundlage des unteren Heiz-
werts der Brennstoffe berechneten Wirkungsgrad (auch als
„lower calorific values“ bezeichnet);

i) „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“ die KWK, die den
in Anhang III festgelegten Kriterien entspricht;

j) „Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung“
die Wirkungsgrade einer alternativen getrennten Erzeugung
von Wärme und Strom, die durch KWK ersetzt werden soll;

k) „Kraft-Wärme-Verhältnis“ (Stromkennzahl) das anhand der
Betriebsdaten des spezifischen Blocks berechnete Verhältnis
von KWK-Strom zu Nutzwärme im vollständigen KWK-
Betrieb;

l) „KWK-Block“ einen Block, der im KWK-Betrieb betrieben
werden kann;

m) „KWK-Kleinstanlage“ eine KWK-Anlage mit einer Kapazität
von höchstens 500 kWe;

n) „KWK-Kleinanlagen“ KWK-Blöcke mit einer installierten
Kapazität unter 1 MWe;

o) „Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Erzeugung)“
die Summe von Strom, mechanischer Energie und
Nutzwärme aus KWK.

Außerdem gelten die betreffenden Begriffsbestimmungen der
Richtlinie 2003/54/EG sowie der Richtlinie 2001/77/EG.

Artikel 4

Kriterien für den Wirkungsgrad der KWK

(1) Zur Bestimmung der Effizienz der KWK nach Anhang III
legt die Kommission nach dem in Artikel 14 Absatz 2
genannten Verfahren spätestens am 21. Februar 2006 harmoni-
sierte Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung
von Strom und Wärme fest. Diese harmonisierten Wirkungs-
grad-Referenzwerte bestehen aus einer Matrix von Werten,
aufgeschlüsselt nach relevanten Faktoren wie Baujahr und
Brennstofftypen, und müssen sich auf eine ausführlich doku-
mentierte Analyse stützen, bei der unter anderem die Betriebs-
daten bei realen Betriebsbedingungen, der grenzüberschreitende
Stromhandel, der Energieträgermix, die klimatischen Bedin-
gungen und die angewandten KWK-Technologien gemäß den
Grundsätzen in Anhang III berücksichtigt werden.
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(2) Die Kommission prüft die in Absatz 1 genannten harmo-
nisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeu-
gung von Strom und Wärme zum ersten Mal am 21. Februar
2011 und danach alle vier Jahre nach dem in Artikel 14 Absatz
2 genannten Verfahren, um technologische Entwicklungen und
Änderungen bei der Nutzung der verschiedenen Energieträger
zu berücksichtigen.

(3) Diejenigen Mitgliedstaaten, die diese Richtlinie umsetzen,
bevor die Kommission die in Absatz 1 genannten harmoni-
sierten Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeu-
gung von Strom und Wärme festgelegt hat, sollten bis zu dem
in Absatz 1 genannten Zeitpunkt ihre einzelstaatlichen
Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von
Strom und Wärme beschließen, die bei der Berechnung der
Primärenergieeinsparungen durch die KWK gemäß der in
Anhang III beschriebenen Methode benutzt werden.

Artikel 5

Herkunftsnachweis für Strom aus hocheffizienter KWK

(1) Auf der Grundlage der in Artikel 4 Absatz 1 genannten
harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte sorgen die
Mitgliedstaaten spätestens sechs Monate nach Festlegung dieser
Werte dafür, dass die Herkunft von Strom, der im Rahmen von
hocheffizienter KWK erzeugt wurde, nach von den einzelnen
Mitgliedstaaten festgelegten objektiven, transparenten und
nichtdiskriminierenden Kriterien nachgewiesen werden kann.
Sie sorgen dafür, dass dieser Herkunftsnachweis für Strom den
Erzeugern den Nachweis ermöglicht, dass der von ihnen
verkaufte Strom aus hocheffizienter KWK stammt, und stellen
sicher, dass er auf Antrag des Erzeugers zu diesem Zweck
ausgestellt wird.

(2) Die Mitgliedstaaten können eine oder mehrere zuständige
Stellen benennen, die in Bezug auf die Stromerzeugung und
-verteilung unabhängig sind, um die Ausstellung der in Absatz
1 genannten Herkunftsnachweise zu überwachen.

(3) Die Mitgliedstaaten oder die zuständigen Stellen schaffen
geeignete Mechanismen, um die Richtigkeit und die Zuver-
lässigkeit der Herkunftsnachweise sicherzustellen, und
beschreiben in dem Bericht nach Artikel 10 Absatz 1 die
Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Zuverlässigkeit des
Nachweissystems zu gewährleisten.

(4) Regelungen für den Herkunftsnachweis begründen nicht
als solche ein Recht auf Inanspruchnahme nationaler Förderme-
chanismen.

(5) Der Herkunftsnachweis

— gibt Aufschluss über den unteren Heizwert des Primärener-
gieträgers, über die Nutzung der zusammen mit dem Strom
erzeugten Wärme sowie über Ort und Zeit der Erzeugung;

— gibt Aufschluss über die Menge an Strom aus hocheffi-
zienter KWK gemäß Anhang II, für die der Nachweis ausge-
stellt wird;

— gibt Aufschluss über die Primärenergieeinsparungen, die
gemäß Anhang III auf der Grundlage der in Artikel 4
Absatz 1 genannten, von der Kommission festgelegten
harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte berechnet
worden sind.

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Angaben im Herkunfts-
nachweis verlangen.

(6) Die gemäß Absatz 1 ausgestellten Herkunftsnachweise
sollten von den Mitgliedstaaten — ausschließlich als Nachweis
der in Absatz 5 genannten Punkte — gegenseitig anerkannt
werden. Die Verweigerung einer entsprechenden Anerkennung
eines Herkunftsnachweises, insbesondere aus Gründen der
Betrugsbekämpfung, muss sich auf objektive, transparente und
nichtdiskriminierende Kriterien stützen.

Wird die Anerkennung eines Herkunftsnachweises verweigert,
so kann die Kommission die verweigernde Seite insbesondere
aufgrund objektiver, transparenter und nichtdiskriminierender
Kriterien zur Anerkennung verpflichten.

Artikel 6

Nationale Potenziale für hocheffiziente KWK

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen eine Analyse des nationalen
Potenzials für den Einsatz von hocheffizienter KWK, einschließ-
lich hocheffizienter Kleinst-KWK.

(2) Diese Analyse

— stützt sich auf ausführlich dokumentierte wissenschaftliche
Daten und genügt den Kriterien des Anhangs IV;

— ermittelt das gesamte für den Einsatz von hocheffizienter
KWK in Frage kommende Bedarfspotenzial für Nutzwärme-
und Nutzkühlung und die Verfügbarkeit von Brennstoffen
und anderen bei der KWK zu nutzenden Energieträgern;

— umfasst eine separate Analyse der Hindernisse, die der
Verwirklichung des nationalen Potenzials für hocheffiziente
KWK entgegenstehen könnten. Insbesondere sind Hinder-
nisse im Zusammenhang mit Brennstoffpreisen und -kosten
und dem Zugang zu Energieträgern, Fragen des Netzzu-
gangs, Verwaltungsverfahren sowie der fehlenden Internali-
sierung externer Kosten bei den Energiepreisen zu berück-
sichtigen.

(3) Die Mitgliedstaaten bewerten erstmals spätestens am 21.
Februar 2007 und danach alle vier Jahre auf Aufforderung der
Kommission, die spätestens sechs Monate vor Ablauf des jewei-
ligen Zeitraums ergeht, die Fortschritte im Hinblick auf einen
höheren Anteil der hocheffizienten KWK.

Artikel 7

Förderregelungen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich eine Förde-
rung der KWK in bestehenden und künftigen Blöcken am Nutz-
wärmebedarf und an den Primärenergieeinsparungen orientiert,
wobei auch die Möglichkeit der Senkung der Energienachfrage
durch andere wirtschaftlich tragbare oder dem Umweltschutz
förderliche Maßnahmen und andere Maßnahmen im Bereich
der Energieeffizienz zu berücksichtigen ist.

(2) Unbeschadet der Artikel 87 und 88 des Vertrags
bewertet die Kommission die Anwendung von Fördermecha-
nismen in den Mitgliedstaaten, durch die ein KWK-Erzeuger
aufgrund von Regelungen, die von öffentlichen Stellen erlassen
worden sind, direkt oder indirekt gefördert wird und die eine
Beschränkung des Handels zur Folge haben könnten.
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Die Kommission prüft, ob diese Mechanismen zur Verwirkli-
chung der Ziele der Artikel 6 und 174 Absatz 1 des Vertrags
beitragen.

(3) Die Kommission legt mit dem Bericht nach Artikel 11
eine ausführlich dokumentierte Analyse der Erfahrungen mit
der Anwendung und der Koexistenz der verschiedenen, in
Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Fördermecha-
nismen vor. In dem Bericht wird der Erfolg, einschließlich der
Kostenwirksamkeit, der Fördermechanismen bei der Förderung
der hocheffizienten KWK entsprechend den in Artikel 6
genannten nationalen Potenzialen bewertet. In dem Bericht
wird ferner beurteilt, inwieweit die Förderregelungen zur Schaf-
fung stabiler Investitionsbedingungen im Bereich der KWK
beigetragen haben.

Artikel 8

Stromnetz und Tariffragen

(1) Im Hinblick auf die Übertragung und Verteilung von
Strom aus hocheffizienter KWK gelten die Bestimmungen von
Artikel 7 Absätze 1, 2 und 5 der Richtlinie 2001/77/EG sowie
die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2003/54/EG.

(2) Solange der KWK-Erzeuger gemäß den nationalen
Rechtsvorschriften kein zugelassener Kunde im Sinne von
Artikel 21 Absatz 1 der Richtlinie 2003/54/EG ist, sollten die
Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um
sicherzustellen, dass die Kaufpreise von Reserve- bzw. Zusatz-
strom auf der Grundlage veröffentlichter Tarife und Bedin-
gungen festgelegt werden.

(3) Vorbehaltlich einer Mitteilung an die Kommission
können die Mitgliedstaaten insbesondere den Zugang zum Netz
für Strom aus hocheffizienten KWK-Klein- und Kleinstanlagen
erleichtern.

Artikel 9

Verwaltungsverfahren

(1) Die Mitgliedstaaten oder die von den Mitgliedstaaten
benannten zuständigen Stellen bewerten den bestehenden
rechtlichen Rahmen hinsichtlich der für hocheffiziente KWK-
Blöcke geltenden Genehmigungsverfahren oder sonstigen
Verfahren gemäß Artikel 6 der Richtlinie 2003/54/EG.

Diese Bewertungen werden mit dem Ziel vorgenommen,

a) die Auslegung von KWK-Blöcken zu fördern, die einen wirt-
schaftlich vertretbaren Nutzwärmebedarf decken, und eine
Wärmeerzeugung zu vermeiden, die über die Nutzwärme
hinausgeht,

b) die rechtlichen und sonstigen Hindernisse für den Ausbau
der KWK zu reduzieren,

c) die Verfahren auf der entsprechenden Verwaltungsebene zu
straffen und zu beschleunigen und

d) sicherzustellen, dass die Vorschriften objektiv, transparent
und nichtdiskriminierend sind und den Besonderheiten der
verschiedenen KWK-Technologien gebührend Rechnung
tragen.

(2) Die Mitgliedstaaten legen den erreichten Sachstand im
Überblick dar, soweit dies im nationalen gesetzlichen Rahmen
relevant ist, wobei insbesondere auf folgende Aspekte einzu-
gehen ist:

a) Koordinierung zwischen den einzelnen Verwaltungsstellen
in Bezug auf die Fristen, die Entgegennahme und die Bear-
beitung von Genehmigungsanträgen,

b) Erstellung möglicher Leitlinien für die Tätigkeiten gemäß
Absatz 1 und Durchführbarkeit eines zügigen Planungsver-
fahrens für die KWK-Erzeuger und

c) Benennung von Stellen, die bei Streitigkeiten zwischen
Genehmigungsbehörden und Antragstellern als Vermittler
fungieren.

Artikel 10

Von den Mitgliedstaaten vorzulegende Berichte

(1) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen spätestens am 21.
Februar 2006 einen Bericht mit den Ergebnissen der Analyse
und der Bewertungen, die gemäß Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6
Absatz 1 sowie Artikel 9 Absätze 1 und 2 vorgenommen
wurden.

(2) Die Mitgliedstaaten veröffentlichen spätestens am 21.
Februar 2007 und danach alle vier Jahre auf Aufforderung der
Kommission, die spätestens sechs Monate vor dem Abgabe-
datum ergeht, einen Bericht mit den Ergebnissen der in Artikel
6 Absatz 3 vorgesehenen Bewertung.

(3) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission erstmals vor
Ende Dezember 2004 in Bezug auf die Daten für das Jahr 2003
und danach jährlich im Einklang mit der in Anhang II darge-
legten Methode erstellte Statistiken über ihre nationale Erzeu-
gung von Strom und Wärme aus KWK vor.

Sie legen ferner jährliche Statistiken über die KWK-Kapazitäten
sowie die für KWK eingesetzten Brennstoffe vor. Sie können
zudem Statistiken über durch KWK erzielte Primärenergieein-
sparungen im Einklang mit der in Anhang III dargelegten
Methode vorlegen.

Artikel 11

Von der Kommission zu erstellende Berichte

(1) Auf der Grundlage der nach Artikel 10 vorgelegten
Berichte überprüft die Kommission die Anwendung dieser
Richtlinie und legt dem Europäischen Parlament und dem Rat
spätestens am 21. Februar 2008 und danach alle vier Jahre
einen Zwischenbericht über den Stand der Umsetzung dieser
Richtlinie vor.

Der Bericht umfasst insbesondere Folgendes:

a) eine Prüfung der Fortschritte bei der Verwirklichung der
nationalen Potenziale der Mitgliedstaaten für hocheffiziente
KWK gemäß Artikel 6;

b) eine Bewertung, inwieweit die Vorschriften und Verfahren
zur Festlegung der Rahmenbedingungen für KWK im Ener-
giebinnenmarkt auf objektiven, transparenten und nicht-
diskriminierenden Kriterien beruhen und die Vorteile der
KWK angemessen berücksichtigt werden;
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c) eine Auswertung der Erfahrungen mit der Anwendung und
der Koexistenz verschiedener Mechanismen zur Förderung
der KWK;

d) eine Überprüfung der Wirkungsgrad-Referenzwerte für die
getrennte Erzeugung auf der Grundlage der aktuellen Tech-
nologien.

Gegebenenfalls legt die Kommission dem Europäischem Parla-
ment und dem Rat zusammen mit diesem Bericht weitere
Vorschläge vor.

(2) Bei der Bewertung der in Absatz 1 Buchstabe a)
genannten Fortschritte prüft die Kommission, in welchem Maß
die in Artikel 6 genannten nationalen Potenziale für hocheffi-
ziente KWK verwirklicht wurden bzw. werden sollen, unter Be-
rücksichtigung der Maßnahmen und Bedingungen in den
Mitgliedstaaten — einschließlich klimatischer Bedingungen —
sowie der Auswirkungen des Energiebinnenmarktes und der
Folgen anderer Gemeinschaftsinitiativen wie der Richtlinie
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treib-
hausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur
Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (1).

Gegebenenfalls legt die Kommission dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat weitere Vorschläge vor, insbesondere zur
Aufstellung eines Aktionsplans zur Entwicklung hocheffizienter
KWK in der Gemeinschaft.

(3) Bei der Bewertung der Möglichkeiten für eine weitere
Harmonisierung der Berechnungsmethoden gemäß Artikel 4
Absatz 1 prüft die Kommission, wie sich das Nebeneinanderbe-
stehen der Berechnungsmethoden gemäß Artikel 12, Anhang II
und Anhang III auf den Energiebinnenmarkt auswirkt, auch
unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die mit nationalen
Förderregelungen gemacht wurden.

Gegebenenfalls legt die Kommission dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat weitere Vorschläge zur weiteren Harmoni-
sierung der Berechnungsmethoden vor.

Artikel 12

Alternative Berechnungsmethoden

(1) Bis Ende 2010 und vorbehaltlich der vorherigen Zustim-
mung der Kommission können die Mitgliedstaaten andere
Verfahren als das in Anhang II Buchstabe b) genannte
Verfahren anwenden, um bei den übermittelten Zahlen gege-
benenfalls den Strom abzuziehen, der nicht im Rahmen der
KWK erzeugt wurde. Für die Zwecke von Artikel 5 Absatz 1
und Artikel 10 Absatz 3 wird die in KWK erzeugte Strom-
menge jedoch gemäß Anhang II bestimmt.

(2) Die Mitgliedstaaten können Primärenergieeinsparungen
aufgrund der Erzeugung von Wärme und Strom sowie von
mechanischer Energie gemäß Anhang III Buchstabe c)
berechnen, ohne dass, um die nicht im Rahmen von KWK
erzeugten Wärme- und Stromanteile des gleichen Prozesses
auszunehmen, auf Anhang II zurückgegriffen wird. Diese
Erzeugung kann als hocheffiziente KWK gelten, wenn sie den
Effizienzkriterien in Anhang III Buchstabe a) entspricht und
wenn bei KWK-Blöcken mit einer elektrischen Leistung von
über 25 MW der Gesamtwirkungsgrad über 70 % liegt. Die in

KWK erzeugte Strommenge aus einer solchen Erzeugung wird
jedoch für die Ausstellung eines Herkunftsnachweises und für
statistische Zwecke nach Anhang II bestimmt.

(3) Bis Ende 2010 können die Mitgliedstaaten, die eine alter-
native Methode verwenden, die KWK als hocheffiziente KWK
betrachten, ohne zu überprüfen, ob die Erzeugung aus KWK
den Kriterien in Anhang III Buchstabe a) entspricht, wenn auf
einzelstaatlicher Ebene nachgewiesen wird, dass die nach einer
solchen alternativen Berechnungsmethode bestimmte Erzeu-
gung aus KWK im Durchschnitt die Kriterien in Anhang III
Buchstabe a) erfüllt. Falls für eine solche Erzeugung ein
Herkunftsnachweis ausgestellt wird, darf die im Nachweis ange-
gebene Effizienz der KWK-Erzeugung die Schwellenwerte für
die Kriterien in Anhang III Buchstabe a) nicht überschreiten, es
sei denn, die Berechnungen gemäß Anhang III belegen etwas
anderes. Die in KWK erzeugte Strommenge aus einer solchen
Erzeugung wird jedoch für die Ausstellung eines Herkunfts-
nachweises und für statistische Zwecke nach Anhang II
bestimmt.

Artikel 13

Überprüfung

(1) Die Schwellenwerte für die Berechnung des in KWK
erzeugten Stroms nach Anhang II Buchstabe a) werden nach
dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren an den tech-
nischen Fortschritt angepasst.

(2) Die Schwellenwerte für die Berechnung des Wirkungs-
grades der KWK-Erzeugung und der Primärenergieeinsparungen
nach Anhang III Buchstabe a) werden nach dem in Artikel 14
Absatz 2 genannten Verfahren an den technischen Fortschritt
angepasst.

(3) Die Leitlinien zur Bestimmung des Kraft-Wärme-
Verhältnisses gemäß Anhang II Buchstabe d) werden nach dem
in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren an den techni-
schen Fortschritt angepasst.

Artikel 14

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 15

Umsetzung

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens am 21. Februar 2006 nachzukommen. Sie setzen die
Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die
Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 16

Änderung der Richtlinie 92/42/EWG

In Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 92/42/EWG wird folgender
Gedankenstrich angefügt:

„— KWK-Blöcke im Sinne der Richtlinie 2004/8/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.
Februar 2004 über die Förderung einer am Nutz-
wärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im
Energiebinnenmarkt (*);

(*) ABl. L 52 vom 21.2.2004, S. 50.“

Artikel 17

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 18

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 11. Februar 2004.

Im Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
M. McDOWELL
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ANHANG I

KWK-Technologien, die unter diese Richtlinie fallen

a) Gasturbine mit Wärmerückgewinnung (kombinierter Prozess)

b) Gegendruckdampfturbine

c) Entnahme-Kondensationsdampfturbine

d) Gasturbine mit Wärmerückgewinnung

e) Verbrennungsmotor

f) Mikroturbinen

g) Stirling-Motoren

h) Brennstoffzellen

i) Dampfmotoren

j) Rankine-Kreislauf mit organischem Fluidum

k) Jede andere Technologie oder Kombination von Technologien, für die die Begriffsbestimmung des Artikels 3 Buch-
stabe a) gilt.



ANHANG II

Berechnung des KWK-Stroms

Die Werte für die Berechnung des KWK-Stroms sind auf der Grundlage des tatsächlichen oder erwarteten Betriebs des
Blocks unter normalen Einsatzbedingungen zu bestimmen. Für Mikro-KWK-Anlagen kann die Berechnung auf zertifi-
zierten Werten beruhen.

a) Die Stromerzeugung aus KWK ist in folgenden Fällen mit der jährlichen Gesamtstromerzeugung des Blocks, gemessen
an den Klemmen der Hauptgeneratoren, gleichzusetzen:
i) bei KWK-Blöcken des Typs b), d), e), f), g) und h) gemäß Anhang I mit einem von den Mitgliedstaaten festgelegten

jährlichen Gesamtwirkungsgrad von mindestens 75 % und
ii) bei KWK-Blöcken des Typs a) und c) gemäß Anhang I mit einem von den Mitgliedstaaten festgelegten jährlichen

Gesamtwirkungsgrad von mindestens 80 %.

b) Bei KWK-Blöcken mit einem jährlichen Gesamtwirkungsgrad unter dem in Buchstabe a Ziffer i genannten Wert
(KWK-Blöcke des Typs b), d), e), f), g) und h) gemäß Anhang I) oder mit einem jährlichen Gesamtwirkungsgrad unter
dem in Buchstabe a) Ziffer ii) genannten Wert (KWK-Blöcke des Typs a) und c) gemäß Anhang I) wird die KWK nach
folgender Formel berechnet:

E KWK = Q KWK · C

Hierbei ist:

E KWK die Strommenge aus KWK

C die Stromkennzahl

Q KWK die Nettowärmeerzeugung aus KWK (zu diesem Zweck berechnet als Gesamtwärmeerzeugung, vermindert
um eventuelle Wärmemengen, die in getrennten Kesselanlagen oder mittels Frischdampfentnahme aus dem
Dampferzeuger vor der Turbine erzeugt werden).

Bei der Berechnung des KWK-Stroms ist die tatsächliche Stromkennzahl zugrunde zu legen. Ist die tatsächliche
Stromkennzahl eines KWK-Blocks nicht bekannt, können, insbesondere zu statistischen Zwecken, die nachstehenden
Standardwerte für Blöcke des Typs a), b), c), d) und e) gemäß Anhang I verwendet werden, soweit der berechnete
KWK-Strom die Gesamtstromerzeugung des Blocks nicht überschreitet:

Typ Standard-Stromkennzahl C

Gasturbine mit Wärmerückgewinnung (kombinierter Prozess) 0,95

Gegendruckdampfturbine 0,45

Entnahme-Kondensationsdampfturbine 0,45

Gasturbine mit Wärmerückgewinnung 0,55

Verbrennungsmotor 0,75

Wenden die Mitgliedstaaten Standardwerte für die Stromkennzahl in Blöcken des Typs f), g), h), I), j) und k) gemäß
Anhang I an, so sind diese zu veröffentlichen und der Kommission mitzuteilen.

c) Wird ein Teil des Energieinhalts der Brennstoffzufuhr zum KWK-Prozess in chemischer Form rückgewonnen und
wieder verwertet, so kann dieser Anteil von der Brennstoffzufuhr abgezogen werden, bevor der unter den Buchstaben
a) und b) genannte Gesamtwirkungsgrad berechnet wird.

d) Die Mitgliedstaaten können die Stromkennzahl als das Verhältnis zwischen Strom und Nutzwärme bestimmen, wenn
der Betrieb im KWK-Modus bei geringerer Leistung erfolgt, und dabei Betriebsdaten des entsprechenden Blocks
zugrunde legen.

e) Die Kommission legt nach dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren detaillierte Leitlinien für die Umsetzung
und Anwendung des Anhangs II, einschließlich der Bestimmung des Kraft-Wärme-Verhältnisses, vor.

f) Die Mitgliedstaaten können für die Berechnungen nach den Buchstaben a) und b) andere Berichtszeiträume als ein
Jahr verwenden.
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ANHANG III

Verfahren zur Bestimmung der Effizienz des KWK-Prozesses

Die Werte für die Berechnung des Wirkungsgrades der KWK und der Primärenergieeinsparungen sind auf der Grundlage
des tatsächlichen oder erwarteten Betriebs des Blocks unter normalen Einsatzbedingungen zu bestimmen.

a) Hocheffiziente KWK

Im Rahmen dieser Richtlinie muss „hocheffiziente KWK“ folgende Kriterien erfüllen:

— die KWK-Erzeugung in KWK-Blöcken ermöglicht gemäß Buchstabe b) berechnete Primärenergieeinsparungen von
mindestens 10 % im Vergleich zu den Referenzwerten für die getrennte Strom- und Wärmeerzeugung;

— die Erzeugung in KWK-Klein- und Kleinstanlagen, die Primärenergieeinsparungen erbringen, kann als hocheffi-
ziente KWK gelten.

b) Berechnung der Primärenergieeinsparungen

Die Höhe der Primärenergieeinsparungen durch KWK gemäß Anhang II ist anhand folgender Formel zu berechnen:

PEE Primärenergieeinsparung.

KWK Wη Wärmewirkungsgrad-Referenzwert der KWK-Erzeugung, definiert als jährliche Nutzwärmeerzeugung im
Verhältnis zum Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von KWK-Nutzwärmeleistung und KWK-
Stromerzeugung eingesetzt wurde.

Ref Wη Wirkungsgrad-Referenzwert für die getrennte Wärmeerzeugung.

KWK Eη elektrischer Wirkungsgrad der KWK, definiert als jährlicher KWK-Strom im Verhältnis zum Brennstoff,
der für die Erzeugung der Summe von KWK-Nutzwärmeleistung und KWK-Stromerzeugung eingesetzt
wurde. Wenn ein KWK-Block mechanische Energie erzeugt, so kann der jährlichen KWK-Stromerzeu-
gung ein Zusatzwert hinzugerechnet werden, der der Strommenge entspricht, die der Menge der mecha-
nischen Energie gleichwertig ist. Dieser Zusatzwert berechtigt nicht dazu, Herkunftsnachweise gemäß
Artikel 5 auszustellen.

Ref Eη Wirkungsgrad-Referenzwert für die getrennte Stromerzeugung.

c) Berechnung der Energieeinsparung unter Verwendung alternativer Berechnungsmethoden nach Artikel 12 Absatz 2

Werden die Primärenergieeinsparungen für einen Prozess gemäß Artikel 12 Absatz 2 berechnet, so sind sie gemäß
der Formel unter Buchstabe b) dieses Anhangs zu berechnen, wobei

„KWK Wη“ durch „Wη“ und

„KWK Eη“ durch „Eη“

ersetzt wird.

Wη bezeichnet den Wärmewirkungsgrad des Prozesses, definiert als jährliche Wärmeerzeugung im Verhältnis zum
Brennstoff, der für die Erzeugung der Summe von Wärmeerzeugung und Stromerzeugung eingesetzt wurde.

Eη bezeichnet den elektrischen Wirkungsgrad des Prozesses, definiert als jährliche Stromerzeugung im Verhältnis
zum Brennstoff, der für die Summe von Wärme und Stromerzeugung eingesetzt wurde. Wenn ein KWK-Block
mechanische Energie erzeugt, so kann der jährlichen KWK-Stromerzeugung ein Zusatzwert hinzugerechnet werden,
der der Strommenge entspricht, die der Menge der mechanischen Energie gleichwertig ist. Dieser Zusatzwert berech-
tigt nicht dazu, Herkunftsnachweise gemäß Artikel 5 auszustellen.

d) Die Mitgliedstaaten können für die Berechnung nach den Buchstaben b) und c) andere Berichtszeiträume als ein Jahr
verwenden.

21.2.2004 L 52/59Amtsblatt der Europäischen UnionDE



e) Für KWK-Kleinstanlagen kann die Berechnung von Primärenergieeinsparungen auf zertifizierten Daten beruhen.

f) Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme

Anhand der Grundsätze für die Festlegung der Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom
und Wärme gemäß Artikel 4 Absatz 1 und der Formel unter Buchstabe b) dieses Anhangs ist der Betriebswirkungs-
grad der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme zu ermitteln, die durch KWK ersetzt werden soll.

Die Wirkungsgrad-Referenzwerte werden nach folgenden Grundsätzen berechnet:

1. Beim Vergleich von KWK-Blöcken gemäß Artikel 3 mit Anlagen zur getrennten Stromerzeugung gilt der Grund-
satz, dass die gleichen Kategorien von Primärenergieträgern verglichen werden.

2. Jeder KWK-Block wird mit der besten, im Jahr des Baus dieses KWK-Blocks auf dem Markt erhältlichen und wirt-
schaftlich vertretbaren Technologie für die getrennte Erzeugung von Wärme und Strom verglichen.

3. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte für KWK-Blöcke, die mehr als zehn Jahre alt sind, werden auf der Grundlage der
Referenzwerte von Blöcken festgelegt, die zehn Jahre alt sind.

4. Die Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und Wärme müssen die klimatischen
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten widerspiegeln.
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ANHANG IV

Kriterien für die Analyse der einzelstaatlichen Potenziale für hocheffiziente KWK

a) Bei der Prüfung der nationalen Potenziale gemäß Artikel 6 ist zu untersuchen,
— welche Brennstoffe voraussichtlich zur Ausschöpfung des KWK-Potenzials eingesetzt werden, unter besonderer

Berücksichtigung der Frage, in welchem Umfang der Einsatz erneuerbarer Energieträger in den einzelstaatlichen
Wärmemärkten durch KWK gefördert werden kann;

— welche der KWK-Technologien des Anhangs I voraussichtlich zur Ausschöpfung des nationalen KWK-Potenzials
eingesetzt werden;

— welche Art der getrennten Erzeugung von Wärme und Strom bzw., soweit durchführbar, von mechanischer
Energie durch die hocheffiziente KWK ersetzt werden soll;

— welcher Anteil des Potenzials auf die Modernisierung bestehender Kapazitäten und welcher auf den Bau neuer
Kapazitäten entfällt.

b) Die Analyse muss geeignete Verfahren zur Beurteilung der Kosteneffizienz (in Form von Primärenergieeinsparungen)
der Erhöhung des Anteils der hocheffizienten KWK am nationalen Energiemix enthalten. Bei der Analyse der Kosten-
effizienz werden ferner einzelstaatliche Verpflichtungen im Rahmen der Klimaschutzverpflichtungen berücksichtigt,
die die Gemeinschaft mit dem Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen eingegangen ist.

c) Im Rahmen der Analyse des nationalen KWK-Potenzials sind auch die Potenziale für die Jahre 2010, 2015 und 2020
sowie nach Möglichkeit jeweils eine Kostenschätzung für diese Jahre anzugeben.



 



II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 651/2014 DER KOMMISSION 

vom 17. Juni 2014 

zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 108 Absatz 4, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (1), insbeson
dere auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a und b, 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Beihilfen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Staatliche Zuwendungen, die die Kriterien des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro
päischen Union („AEUV“) erfüllen, stellen staatliche Beihilfen dar, die nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV bei der 
Kommission anzumelden sind. Der Rat kann jedoch nach Artikel 109 AEUV Gruppen von Beihilfen festlegen, die 
von dieser Anmeldepflicht ausgenommen sind. Die Kommission kann nach Artikel 108 Absatz 4 AEUV Verord
nungen zu diesen Gruppen von staatlichen Beihilfen erlassen. Durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates 
ist die Kommission ermächtigt worden, im Einklang mit Artikel 109 AEUV zu erklären, dass folgende Gruppen 
von Beihilfen unter bestimmten Voraussetzungen von der Anmeldepflicht freigestellt sein können: Beihilfen für 
kleine und mittlere Unternehmen („KMU“), Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, Umweltschutzbeihilfen, 
Beschäftigungs- und Ausbildungsbeihilfen sowie Beihilfen, die mit den von der Kommission für jeden Mitglied
staat zur Gewährung von Regionalbeihilfen genehmigten Fördergebietskarten im Einklang stehen. Auf dieser 
Grundlage hat die Kommission die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission (2) erlassen. Die Verordnung 
(EG) Nr. 800/2008 sollte ursprünglich bis zum 31. Dezember 2013 gelten, wurde dann jedoch mit der Verord
nung (EU) Nr. 1224/2013 der Kommission vom 29. November 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 800/2008 hinsichtlich ihrer Geltungsdauer (3) verlängert und tritt nun am 30. Juni 2014 außer Kraft. Am 
22. Juli 2013 wurde die Verordnung (EG) Nr. 994/98 durch die Verordnung (EU) Nr. 733/2013 des Rates vom 
22. Juli 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 994/98 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen (4) geän
dert, um die Kommission zu ermächtigen, die Gruppenfreistellung auf neue Gruppen von Beihilfen auszuweiten, 
für die eindeutige Voraussetzungen für die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt festgelegt werden können. Unter 
die Gruppenfreistellung fallen nun unter anderem folgende neue Gruppen von Beihilfen: Beihilfen zur Bewältigung 
der Folgen bestimmter Naturkatastrophen, Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener 
Gebiete, Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen, Innovationsbeihilfen, Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des 
kulturellen Erbes sowie Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen. Sofern bei 
der Behandlung einschlägiger Fälle ausreichende Erfahrungen gesammelt werden, so dass auch für andere 
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Gruppen von Beihilfen operative Freistellungskriterien für die Vorabprüfung ihrer Vereinbarkeit mit dem Binnen
markt ausgearbeitet werden können, wird die Kommission den Geltungsbereich dieser Verordnung daraufhin 
überprüfen, ob in diesen Bereichen bestimmte Arten von Beihilfen aufgenommen werden können. Insbesondere 
beabsichtigt die Kommission, bis Dezember 2015 Kriterien für Hafen- und Flughafeninfrastrukturen zu ent
wickeln. 

(2)  Mit ihrer Mitteilung über die Modernisierung des EU-Beihilfenrechts (State Aid Modernisation — SAM) (1) hat die 
Kommission eine umfassende Überarbeitung der Beihilfevorschriften eingeleitet. Die wichtigsten Ziele dieser 
Modernisierung sind i) die Erzielung eines nachhaltigen, intelligenten und integrativen Wachstums in einem wett
bewerbsfähigen Binnenmarkt bei gleichzeitiger Förderung der Bemühungen der Mitgliedstaaten um eine effizien
tere Verwendung öffentlicher Gelder, ii) die Konzentration der Ex-ante-Prüfung von Beihilfemaßnahmen durch die 
Kommission auf Fälle mit besonders großen Auswirkungen auf den Binnenmarkt und die Stärkung der Zusam
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung des Beihilferechts sowie iii) die Straffung der Vor
schriften und eine schnellere, fundiertere und robustere Beschlussfassung auf der Grundlage klarer wirtschaftlicher 
Gründe, eines gemeinsamen Konzepts und klarer Verpflichtungen. Die Überarbeitung der Verordnung 
(EG) Nr. 800/2008 ist ein zentraler Bestandteil der Modernisierung des EU-Beihilferechts. 

(3)  Diese Verordnung sollte eine bessere Prioritätensetzung bei der Durchsetzung des Beihilferechts und eine stärkere 
Vereinfachung ermöglichen und zu mehr Transparenz, einer wirksamen Evaluierung und besseren Kontrolle der 
Einhaltung der Beihilfevorschriften auf nationaler und Unionsebene beitragen, gleichzeitig jedoch die institutionel
len Zuständigkeiten der Kommission und der Mitgliedstaaten wahren. Im Einklang mit dem Verhältnismäßigkeits
prinzip geht diese Verordnung nicht über das für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(4)  Dank ihrer Erfahrungen mit der Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 konnte die Kommission besser 
die Voraussetzungen festlegen, unter denen bestimmte Gruppen von Beihilfen als mit dem Binnenmarkt vereinbar 
angesehen werden können, und den Geltungsbereich der Gruppenfreistellungen erweitern. Zudem zeigten diese 
Erfahrungen, dass die Transparenz, Überwachung und ordnungsgemäße Evaluierung sehr umfangreicher Regelu
ngen angesichts ihrer Auswirkungen auf den Wettbewerb im Binnenmarkt verstärkt werden müssen. 

(5)  Die allgemeinen Voraussetzungen für die Anwendung dieser Verordnung sollten anhand gemeinsamer Grundsätze 
festgelegt werden, die gewährleisten, dass die Beihilfen einem Zweck von gemeinsamem Interesse dienen, einen 
eindeutigen Anreizeffekt haben, geeignet und angemessen sind, in voller Transparenz und vorbehaltlich eines Kon
trollmechanismus und einer regelmäßigen Evaluierung gewährt werden und die Handelsbedingungen nicht in 
einer Weise verändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. 

(6)  Beihilfen, die sowohl die allgemeinen als auch die für die betreffende Gruppe von Beihilfen geltenden besonderen 
Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen, sollten von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt sein. 

(7)  Staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV, die nicht unter diese Verordnung fallen, unterliegen 
weiter der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV. Diese Verordnung nimmt den Mitgliedstaaten nicht 
die Möglichkeit, Beihilfen anzumelden, deren Ziele den unter diese Verordnung fallenden Zielen entsprechen. 

(8) Angesichts der größeren potenziellen Auswirkungen umfangreicher Regelungen auf Handel und Wettbewerb soll
ten Beihilferegelungen, deren durchschnittliche jährliche Mittelausstattung einen auf der Grundlage eines absoluten 
Wertes festgelegten Schwellenwert übersteigt, grundsätzlich einer beihilferechtlichen Evaluierung unterzogen wer
den. In der Evaluierung sollte geprüft werden, ob die Annahmen und Voraussetzungen für die Vereinbarkeit der 
Regelung mit dem Binnenmarkt bestätigt beziehungsweise erfüllt wurden und ob die Beihilfemaßnahme in Bezug 
auf die allgemeinen und spezifischen Ziele wirksam war; ferner sollten Angaben zu den Auswirkungen der Rege
lung auf Handel und Wettbewerb gemacht werden. Im Interesse der Gleichbehandlung sollte die beihilferechtliche 
Evaluierung auf der Grundlage eines von der Kommission genehmigten Evaluierungsplans vorgenommen werden. 
Ein solcher Plan sollte zwar in der Regel zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Regelung aufgestellt und rechtzeitig 
vor Inkrafttreten der Regelung genehmigt werden, jedoch ist dies vielleicht nicht in allen Fällen möglich. Daher 
wird diese Verordnung für solche Regelungen höchstens sechs Monate gelten, damit sich deren Inkrafttreten nicht 
verzögert. Die Kommission kann beschließen, diesen Zeitraum bis zur Genehmigung des Evaluierungsplans zu 
verlängern. Zu diesem Zweck sollte der Evaluierungsplan innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Inkrafttreten der 
Regelung bei der Kommission angemeldet werden. Die Kommission kann auch ausnahmsweise beschließen, dass 
wegen der Besonderheiten des Falles keine Evaluierung notwendig ist. Sie sollte von dem Mitgliedstaat die Infor
mationen erhalten, die für die Prüfung des Evaluierungsplans erforderlich sind, und zusätzlich benötigte Informa
tionen unverzüglich anfordern, damit der Mitgliedstaat die fehlenden Angaben übermitteln und die Kommission 
einen Beschluss fassen kann. Da diese Vorgehensweise neu ist, wird die Kommission ein eigenes Papier vorlegen, 
in dem sie das während der Sechsmonatsfrist für die Genehmigung des Evaluierungsplans geltende Verfahren 
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ausführlich erläutert und die Vorlagen (Templates) für die Übermittlung der Evaluierungspläne festlegt. Änderun
gen evaluierungspflichtiger Regelungen, bei denen es sich nicht um Änderungen handelt, die keine Auswirkungen 
auf die Vereinbarkeit der Beihilferegelung mit dieser Verordnung oder keine wesentlichen Auswirkungen auf den 
Inhalt des genehmigten Evaluierungsplans haben können, sollten unter Berücksichtigung des Ergebnisses einer sol
chen Evaluierung gewürdigt und daher vom Geltungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen werden. Rein for
male Änderungen, administrative Änderungen oder Änderungen, die im Rahmen der von der Union kofinanzier
ten Maßnahmen vorgenommen werden, sollten grundsätzlich nicht als Änderungen angesehen werden, die 
wesentliche Auswirkungen auf den Inhalt des genehmigten Evaluierungsplans haben. 

(9) Diese Verordnung sollte weder für Beihilfen gelten, die von der Verwendung von einheimischen anstelle von ein
geführten Waren abhängig gemacht werden, noch für Beihilfen für ausfuhrbezogene Tätigkeiten. Sie sollte insbe
sondere nicht für Beihilfen für die Finanzierung des Aufbaus und des Betriebs eines Vertriebsnetzes in anderen 
Ländern gelten. Beihilfen, die die Teilnahme an Messen, die Durchführung von Studien oder die Inanspruchnahme 
von Beratungsdiensten zur Einführung eines neuen oder eines bestehenden Produkts auf einem neuen Markt in 
einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland ermöglichen sollen, stellen in der Regel keine Beihilfen für aus
fuhrbezogene Tätigkeiten dar. 

(10)  Diese Verordnung sollte grundsätzlich für die meisten Wirtschaftszweige gelten. In einigen Wirtschaftszweigen, 
zum Beispiel Fischerei und Aquakultur oder die Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, sollte der Gel
tungsbereich jedoch beschränkt werden, da für sie besondere Vorschriften gelten. 

(11) Diese Verordnung sollte unter bestimmten Voraussetzungen für die Verarbeitung und Vermarktung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse gelten. Für die Zwecke dieser Verordnung sollten als Verarbeitung oder Vermarktung 
weder Tätigkeiten eines landwirtschaftlichen Betriebs zur Vorbereitung eines Erzeugnisses für den Erstverkauf 
noch der Erstverkauf durch einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer oder Verarbeiter noch Tätigkeiten zur Vor
bereitung eines Erzeugnisses für den Erstverkauf angesehen werden. 

(12) Diese Verordnung sollte nicht für Beihilfen zur Erleichterung der Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohle
bergwerke gelten, die im Beschluss des Rates vom 10. Dezember 2010 über staatliche Beihilfen zur Erleichterung 
der Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohlebergwerke (1) behandelt werden. Diese Verordnung sollte 
jedoch für andere Beihilfen zugunsten des Steinkohlenbergbaus gelten, ausgenommen für Regionalbeihilfen. 

(13)  Die Kommission sollte sicherstellen, dass genehmigte Beihilfen die Handelsbedingungen nicht in einem Maße 
beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Diese Verordnung sollte daher nicht für Beihilfen 
zugunsten eines Beihilfeempfängers gelten, der einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlus
ses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnen
markt nicht nachgekommen ist; ausgenommen sind Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen bestimmter 
Naturkatastrophen. 

(14)  Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten sollten nicht unter diese Verordnung fallen, da diese Beihilfen 
anhand der Leitlinien der Gemeinschaft vom 1. Oktober 2004 für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk
turierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (2), verlängert durch die Mitteilung der Kommission betreffend die 
Verlängerung der Anwendbarkeit der Leitlinien der Gemeinschaft vom 1. Oktober 2004 für staatliche Beihilfen 
zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (3), beziehungsweise ihrer Folgeleitlinien 
gewürdigt werden sollten, um deren Umgehung zu verhindern; ausgenommen sind Beihilferegelungen zur Bewäl
tigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen. Um Rechtssicherheit hinsichtlich der Frage zu schaffen, ob ein 
Unternehmen für die Zwecke dieser Verordnung als Unternehmen in Schwierigkeiten gilt, sollten diesbezüglich 
eindeutige Kriterien festgelegt werden, die auch ohne eine detaillierte Untersuchung der besonderen Lage eines 
Unternehmens überprüfbar sind. 

(15)  Die Durchsetzung des Beihilferechts ist in hohem Maße von der Mitwirkung der Mitgliedstaaten abhängig. Die 
Mitgliedstaaten sollten daher alle notwendigen Maßnahmen treffen, um die Einhaltung dieser Verordnung sicher
zustellen, auch bei Einzelbeihilfen, die auf der Grundlage von unter eine Gruppenfreistellung fallenden Regelungen 
gewährt werden. 

(16)  Hohe Beträge einzeln oder kumulativ gewährter Beihilfen sollten wegen des hohen Risikos einer Beeinträchtigung 
der Handelsbedingungen nach Anmeldung der Beihilfen von der Kommission geprüft werden. Daher sollten für 
die unter diese Verordnung fallenden Gruppen von Beihilfen Schwellenwerte festgesetzt werden, die der betreffen
den Gruppe von Beihilfen und ihren wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Handelsbedingungen Rechnung 
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tragen. Beihilfen, die diese Schwellenwerte übersteigen, sollten weiter der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 
AEUV unterliegen. Die in dieser Verordnung festgelegten Schwellenwerte sollten nicht durch eine künstliche Auf
spaltung von Beihilferegelungen oder Fördervorhaben in mehrere Beihilferegelungen oder Vorhaben mit ähnlichen 
Merkmalen, Zielen oder Beihilfeempfängern umgangen werden. 

(17)  Im Interesse der Transparenz, Gleichbehandlung und wirksamen Überwachung sollte diese Verordnung nur für 
Beihilfen gelten, deren Bruttosubventionsäquivalent sich im Voraus genau berechnen lässt, ohne dass eine Risiko
bewertung erforderlich ist („transparente Beihilfen“). Für bestimmte spezifische Beihilfeinstrumente wie Kredite, 
Garantien, steuerliche Maßnahmen, Risikofinanzierungsmaßnahmen und insbesondere rückzahlbare Vorschüsse 
sollten in dieser Verordnung die Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen sie als transparent angesehen 
werden können. Kapitalzuführungen sollten unbeschadet der besonderen Voraussetzungen für Risikofinanzie
rungs- und Anlaufbeihilfen nicht als transparente Beihilfen angesehen werden. Beihilfen in Form von Garantien 
sollten als transparent angesehen werden, wenn das Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage einer für die 
betreffende Unternehmensart festgelegten SAFE-Harbour-Prämie berechnet worden ist. Im Falle von KMU gibt die 
Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen 
in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (1) Aufschluss darüber, wie hoch ein jährliches Garan
tieentgelt mindestens sein muss (jährliche SAFE-Harbour-Prämie), damit eine staatliche Garantie nicht als Beihilfe 
gilt. 

(18)  Um sicherzustellen, dass die Beihilfe erforderlich ist und als Anreiz zur Weiterentwicklung von Tätigkeiten oder 
Vorhaben wirkt, sollte diese Verordnung nicht für Beihilfen für Tätigkeiten gelten, die der Beihilfeempfänger in 
jedem Fall, also auch ohne die Beihilfe, aufgenommen hätte. Beihilfen sollten nur dann nach dieser Verordnung 
von der Anmeldepflicht freigestellt werden, wenn mit den Arbeiten für das geförderte Vorhaben oder die geför
derte Tätigkeit erst begonnen wird, nachdem der Beihilfeempfänger einen schriftlichen Beihilfeantrag gestellt hat. 

(19) Bei unter diese Verordnung fallenden Ad-hoc-Beihilfen, die großen Unternehmen gewährt werden, sollte der Mit
gliedstaat sicherstellen, dass der Beihilfeempfänger zusätzlich zur Erfüllung der für KMU geltenden Voraussetzun
gen in Bezug auf den Anreizeffekt in internen Unterlagen die Rentabilität des geförderten Vorhabens oder der 
geförderten Tätigkeit mit und ohne Beihilfe analysiert hat. Der Mitgliedstaat sollte sich vergewissern, dass aus die
sen internen Unterlagen hervorgeht, dass es entweder zu einer signifikanten Erweiterung des Gegenstands des 
Vorhabens oder der Tätigkeit oder der Gesamtausgaben des Beihilfeempfängers für das geförderte Vorhaben oder 
die geförderte Tätigkeit oder zu einem signifikant beschleunigten Abschluss des betreffenden Vorhabens oder der 
betreffenden Tätigkeit kommt. Bei Regionalbeihilfen sollte von einem Anreizeffekt ausgegangen werden, wenn das 
Investitionsvorhaben in dem betreffenden Fördergebiet ohne die Beihilfe nicht durchgeführt worden wäre. 

(20) Für automatische Beihilferegelungen in Form von Steuervergünstigungen sollte hinsichtlich des Anreizeffekts wei
ter eine besondere Voraussetzung gelten, da diese Art von Beihilfen nach anderen Verfahren gewährt wird als 
andere Gruppen von Beihilfen. Die Regelungen sollten bereits erlassen worden sein, bevor mit den Arbeiten für 
das geförderte Vorhaben oder die geförderte Tätigkeit begonnen wurde. Diese Voraussetzung sollte jedoch nicht 
für steuerliche Folgeregelungen gelten, sofern die Tätigkeit bereits unter die früheren steuerlichen Regelungen in 
Form von Steuervergünstigungen fiel. Der entscheidende Zeitpunkt für die Prüfung des Anreizeffekts solcher Re
gelungen ist der Zeitpunkt, zu dem die steuerliche Maßnahme zum ersten Mal in der ursprünglichen Regelung, 
die durch die Folgeregelung ersetzt wird, dargelegt wurde. 

(21)  Bei regionalen Betriebsbeihilfen, regionalen Stadtentwicklungsbeihilfen, Beihilfen zur Erschließung von KMU- 
Finanzierungen, Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer, Beihilfen für die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern mit Behinderungen und Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern 
mit Behinderungen verursachten Mehrkosten, Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen, Beihilfen zur 
Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen, Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entle
gener Gebiete und Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes kommt die Vorschrift über das 
Vorliegen eines Anreizeffekts nicht zur Anwendung beziehungsweise sollte als eingehalten gelten, wenn die beson
deren Voraussetzungen dieser Verordnung für diese Gruppen von Beihilfen erfüllt sind. 

(22)  Damit sichergestellt ist, dass die Beihilfen angemessen und auf das erforderliche Maß beschränkt sind, sollten die 
Beihilfehöchstbeträge so weit wie möglich in Form von Beihilfeintensitäten bezogen auf die jeweils beihilfefähigen 
Kosten festgelegt werden. Wenn eine Beihilfeintensität nicht festgesetzt werden kann, weil die beihilfefähigen Kos
ten nicht bestimmt werden können, oder wenn für kleine Beträge einfachere Instrumente bereitgestellt werden 
sollen, sollten die Beihilfehöchstbeträge nominal festgelegt werden, um die Angemessenheit der Beihilfemaßnah
men zu gewährleisten. Die Beihilfeintensität und die Beihilfehöchstbeträge sollten nach den Erfahrungen der Kom
mission so festgesetzt werden, dass Wettbewerbsverfälschungen in dem geförderten Wirtschaftszweig möglichst 
gering gehalten werden, gleichzeitig jedoch das Marktversagen oder Kohäsionsproblem in geeigneter Weise beho
ben wird. Bei regionalen Investitionsbeihilfen sollte die Beihilfeintensität mit den nach den Fördergebietskarten 
zulässigen Beihilfeintensitäten vereinbar sein. 
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(23) In die Berechnung der Beihilfeintensität sollten nur beihilfefähige Kosten einfließen. Beihilfen, die infolge der Ein
beziehung nicht beihilfefähiger Kosten die einschlägige Beihilfeintensität übersteigen, sind nicht nach dieser Ver
ordnung freigestellt. Die ermittelten beihilfefähigen Kosten sollten durch klare, spezifische und aktuelle schriftliche 
Unterlagen belegt werden. Es sollten die Beträge vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen 
werden. In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen sollten auf ihren Wert am Tag der Gewährung abgezinst werden. 
Auch die beihilfefähigen Kosten sollten auf ihren Wert am Tag der Gewährung abgezinst werden. Im Falle von 
Beihilfen, die nicht in Form von Zuschüssen gewährt werden, sollte für die Abzinsung und die Berechnung des 
Beihilfebetrags der nach der Mitteilung der Kommission über die Änderung der Methode zur Festsetzung der Refe
renz- und Abzinsungssätze (1) am Tag der Gewährung geltende Abzinsungs- beziehungsweise Referenzsatz 
zugrunde gelegt werden. Wenn Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen gewährt werden, sollte für die 
Abzinsung der Beihilfetranchen der Abzinsungssatz zugrunde gelegt werden, der zu dem jeweiligen Zeitpunkt gilt, 
zu dem die Steuervergünstigung wirksam wird. Die Nutzung von Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse 
sollte gefördert werden, da dieses Instrument der Risikoteilung einen stärkeren Anreizeffekt der Beihilfe zur Folge 
hat. Es ist daher angebracht festzulegen, dass die nach dieser Verordnung geltenden Beihilfeintensitäten im Falle 
von Beihilfen in Form rückzahlbarer Zuschüsse erhöht werden können, außer bei Regionalbeihilfen, da diese nur 
freigestellt werden können, wenn sie mit den genehmigten Fördergebietskarten im Einklang stehen. 

(24)  Im Falle von Steuervergünstigungen in Bezug auf künftige Steuern sind der geltende Abzinsungssatz und der 
genaue Betrag der Beihilfetranchen möglicherweise nicht im Voraus bekannt. In diesen Fällen sollten die Mitglied
staaten im Voraus einen Höchstbetrag für den abgezinsten Wert der Beihilfe festsetzen, der mit der geltenden Bei
hilfeintensität im Einklang steht. Sobald der Betrag der Beihilfetranche zu einem bestimmten Zeitpunkt feststeht, 
kann die Abzinsung zu dem dann geltenden Abzinsungssatz vorgenommen werden. Der abgezinste Wert der ein
zelnen Beihilfetranchen sollte vom Gesamthöchstbetrag abgezogen werden („nach oben begrenzter Betrag“). 

(25) Bei der Prüfung, ob die in dieser Verordnung festgelegten Schwellenwerte für die Anmeldung und Beihilfehöchs
tintensitäten eingehalten sind, sollte der Gesamtbetrag der staatlichen Beihilfen für die geförderte Tätigkeit oder 
das geförderte Vorhaben berücksichtigt werden. Ferner sollten in dieser Verordnung die Voraussetzungen festge
legt werden, unter denen Beihilfen verschiedener Gruppen miteinander kumuliert werden können. Mit dieser Ver
ordnung freigestellte Beihilfen können mit anderen für mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärten Beihilfen, die 
nach anderen Verordnungen freigestellt oder von der Kommission genehmigt worden sind, kumuliert werden, 
sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen. Wenn Beihilfen aus unter
schiedlichen Quellen dieselben — sich teilweise oder vollständig überschneidenden — bestimmbaren beihilfefähi
gen Kosten betreffen, sollte eine Kumulierung bis zu der höchsten nach dieser Verordnung für diese Beihilfen 
zulässigen Beihilfeintensität beziehungsweise dem höchsten nach dieser Verordnung für diese Beihilfen zulässigen 
Beihilfebetrag möglich sein. In dieser Verordnung sollten auch besondere Vorschriften für die Kumulierung von 
Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, mit Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähi
gen Kosten nicht bestimmen lassen, für die Kumulierung mit De-minimis-Beihilfen und für die Kumulierung mit 
Beihilfen zugunsten von Arbeitnehmern mit Behinderungen festgelegt werden. De-minimis-Beihilfen werden häu
fig nicht für spezifische bestimmbare beihilfefähige Kosten gewährt und können diesen auch nicht zugeordnet 
werden. In einem solchen Fall sollte es möglich sein, De-minimis-Beihilfen frei mit nach dieser Verordnung freige
stellten staatlichen Beihilfen zu kumulieren. Wenn De-minimis-Beihilfen jedoch für dieselben bestimmbaren beihil
fefähigen Kosten gewährt werden wie nach dieser Verordnung freigestellte staatliche Beihilfen, sollte eine Kumulie
rung nur bis zu der in Kapitel III dieser Verordnung festgelegten Beihilfehöchstintensität zulässig sein. 

(26)  Unionsmittel, die von den Organen, Einrichtungen, gemeinsamen Unternehmen oder sonstigen Stellen der Union 
zentral verwaltet werden und nicht direkt oder indirekt der Kontrolle eines Mitgliedstaats unterstehen, stellen 
keine staatliche Beihilfe dar. Wenn solche Unionsmittel mit staatlichen Beihilfen kombiniert werden, sollten bei 
der Feststellung, ob die Anmeldeschwellen und Beihilfehöchstintensitäten eingehalten sind, nur die staatlichen Bei
hilfen berücksichtigt werden, sofern der Gesamtbetrag der für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährten öffent
lichen Mittel den in den einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts festgelegten günstigsten Finanzierungssatz 
nicht überschreitet. 

(27)  Da staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV grundsätzlich verboten sind, ist es wichtig, dass 
alle Beteiligten prüfen können, ob eine Beihilfe im Einklang mit den geltenden Vorschriften gewährt wird. Die 
Transparenz staatlicher Beihilfen ist daher für die korrekte Anwendung der Vertragsvorschriften unerlässlich und 
führt zu einer besseren Einhaltung der Vorschriften, einer stärkeren Rechenschaftspflicht, einer gegenseitigen 
Überprüfung und letztlich wirksameren öffentlichen Ausgaben. Im Interesse der Transparenz sollten die Mitglied
staaten verpflichtet werden, auf regionaler oder nationaler Ebene ausführliche Websites zu staatlichen Beihilfen 
einzurichten, auf denen Kurzbeschreibungen der nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfemaßnahmen veröf
fentlicht werden. Die Erfüllung dieser Verpflichtung sollte Voraussetzung für die Vereinbarkeit der einzelnen Bei
hilfe mit dem Binnenmarkt sein. Im Einklang mit der bei der Veröffentlichung von Informationen üblichen Praxis 
nach der Richtlinie 2013/37/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Änderung 
der Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (2) sollte ein 
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Standardformat verwendet werden, das die Möglichkeit bietet, Informationen zu suchen, herunterzuladen und 
problemlos im Internet zu veröffentlichen. Die Links zu den Beihilfewebsites aller Mitgliedstaaten sollten auf der 
Website der Kommission veröffentlicht werden. Die Kurzbeschreibung jeder nach dieser Verordnung freigestellten 
Beihilfemaßnahme sollte nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 in der Fassung der Verordnung (EU) 
Nr. 733/2013 auf der Website der Kommission veröffentlicht werden. 

(28)  Um eine wirksame Überwachung von Beihilfemaßnahmen nach der Verordnung (EG) Nr. 994/98 in der Fassung 
der Verordnung (EU) Nr. 733/2013 zu gewährleisten, ist es angebracht, Vorschriften für die Berichte der Mitglied
staaten über die nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfemaßnahmen und über die Anwendung dieser Ver
ordnung festzulegen. Ferner ist es mit Blick auf die in Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates 
vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (1) festge
legte Frist zweckmäßig, Vorschriften für die Aufzeichnungen über die mit dieser Verordnung freigestellten Beihil
fen festzulegen, die die Mitgliedstaaten aufbewahren müssen. 

(29)  Um die Wirksamkeit der Vereinbarkeitsvoraussetzungen dieser Verordnung zu stärken, sollte die Kommission im 
Falle der Nichteinhaltung dieser Vorschriften die Möglichkeit haben, den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung für 
künftige Beihilfemaßnahmen zu entziehen. Die Kommission sollte den Entzug des Rechtsvorteils der Gruppenfrei
stellung auf bestimmte Gruppen von Beihilfen, bestimmte Beihilfeempfänger oder Beihilfemaßnahmen bestimmter 
Behörden beschränken können, wenn die Nichteinhaltung dieser Verordnung nur eine begrenzte Gruppe von 
Maßnahmen oder bestimmte Behörden betrifft. Ein solcher gezielter Entzug des Rechtsvorteils sollte eine ange
messene und direkte Abhilfe für die festgestellte Nichteinhaltung dieser Verordnung darstellen. Im Falle der Nicht
erfüllung der Vereinbarkeitsvoraussetzungen der Kapitel I und III fällt die gewährte Beihilfe nicht unter diese Ver
ordnung und stellt folglich eine rechtswidrige Beihilfe dar, die von der Kommission im einschlägigen Verfahren 
nach der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 geprüft wird. Im Falle der Nichteinhaltung der Vorschriften des Kapitels II 
ändert der Entzug des Rechtsvorteils der Gruppenfreistellung für künftige Beihilfemaßnahmen nichts daran, dass 
die früheren Maßnahmen, die die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllten, unter die Gruppenfreistellung fie
len. 

(30)  Die in dieser Verordnung verwendete Definition der KMU sollte auf der Begriffsbestimmung in der Empfehlung 
2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der klei
nen und mittleren Unternehmen (2) beruhen, um Unterschiede, die zu Wettbewerbsverfälschungen führen könn
ten, zu beseitigen, die Koordinierung der Maßnahmen der Union und der nationalen Maßnahmen zugunsten von 
KMU zu erleichtern und die Transparenz in Verfahrensfragen und die Rechtssicherheit zu erhöhen. 

(31)  Regionalbeihilfen sollen die Nachteile strukturschwacher Gebiete ausgleichen und so den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt in den Mitgliedstaaten und in der Union als Ganzem fördern. Zudem sollen 
Regionalbeihilfen durch Investitionsförderung und Schaffung von Arbeitsplätzen zur nachhaltigen Entwicklung 
der besonders benachteiligten Gebiete beitragen. In Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV 
können Regionalbeihilfen gewährt werden, um die Errichtung einer neuen Betriebsstätte, den Ausbau der Kapazi
täten einer bestehenden Betriebsstätte, die Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte oder eine grundle
gende Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden Betriebsstätte zu fördern. Da große Unter
nehmen bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV weniger von regionalen 
Nachteilen betroffen sind als KMU, sollten Regionalbeihilfen für große Unternehmen nur bei Erstinvestitionen, die 
neue Wirtschaftstätigkeiten in diese Gebiete bringen, von der Anmeldepflicht freigestellt werden. 

(32)  Wenn eine Regionalbeihilferegelung auf eine begrenzte Zahl von Wirtschaftszweigen ausgerichtet ist, sind die 
Ziele und die wahrscheinlichen Auswirkungen der Regelung möglicherweise nicht horizontaler, sondern sektoraler 
Natur. Daher können auf bestimmte Branchen ausgerichtete Regelungen nicht von der Anmeldepflicht freigestellt 
werden. Die Kommission kann ihre möglichen positiven Auswirkungen jedoch nach erfolgter Anmeldung anhand 
der anwendbaren Leitlinien, Rahmen oder Beschlüsse prüfen. Dies gilt insbesondere für Beihilferegelungen, die 
Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen Steinkohlenbergbau, Schiffbau und Verkehr betreffen. Darüber hinaus ist 
bei der Stahl- und der Kunstfaserindustrie aufgrund ihrer Besonderheiten davon auszugehen, dass die negativen 
Auswirkungen von Regionalbeihilfen in diesen Branchen nicht durch die positiven Kohäsionswirkungen aufgewo
gen werden. Daher können in diesen Wirtschaftszweigen keine Regionalbeihilfen gewährt werden. Ferner spielen 
sowohl die Tourismus- als auch die Breitbandbranche eine wichtige volkswirtschaftliche Rolle; Tätigkeiten in die
sen Wirtschaftszweigen wirken sich im Allgemeinen besonders positiv auf die Regionalentwicklung aus. Regional
beihilferegelungen, die auf Tätigkeiten in der Tourismus- und Breitbandbranche ausgerichtet sind, sollten deshalb 
von der Anmeldepflicht freigestellt werden. Auch Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
sind eng mit der lokalen und regionalen Wirtschaft verbunden und sollten unter die Gruppenfreistellung fallen. 
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(33)  Energieerzeugung, -verteilung und -infrastruktur unterliegen sektorspezifischen Binnenmarktvorschriften; dies 
kommt auch in den Kriterien zum Ausdruck, die die Vereinbarkeit der Beihilfen in diesen Bereichen mit dem Bin
nenmarkt und der Umwelt- und Energiepolitik der Union gewährleisten sollen. Für nach Abschnitt 1 dieser Ver
ordnung gewährte Regionalbeihilfen, die auf wirtschaftliche Entwicklung und Kohäsion abzielen, gelten ganz 
andere Vereinbarkeitsvoraussetzungen. Die Bestimmungen dieser Verordnung für Regionalbeihilfen sollten daher 
keine Anwendung auf Maßnahmen finden, die Energieerzeugung, -verteilung oder -infrastruktur betreffen. 

(34)  Investitionen, die Unternehmen in die Lage versetzen, über Unionsnormen hinauszugehen oder bei Fehlen solcher 
Normen den Umweltschutz zu verbessern, Investitionen zur frühzeitigen Anpassung an künftige Unionsnormen, 
Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen einschließlich gebäudebezogener Energieeffizienzprojekte, Investitio
nen in die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte und Beihilfen für Umweltstudien haben keinen unmittelbaren 
Einfluss auf das Funktionieren der Energiemärkte. Zudem können diese Investitionen sowohl den regionalpoliti
schen als auch den energie- und umweltpolitischen Zielen der Europäischen Union dienen. In solchen Fällen kön
nen sowohl die für Regionalbeihilfen als auch die für Umweltschutzbeihilfen geltenden Bestimmungen dieser Ver
ordnung anwendbar sein, je nachdem, welches Hauptziel mit der betreffenden Maßnahme verfolgt wird. 

(35)  Damit Kapitalinvestitionen nicht gegenüber Investitionen in die Arbeitskosten bevorzugt werden, sollte es möglich 
sein, regionale Investitionsbeihilfen entweder auf der Grundlage der Investitionskosten oder der Lohnkosten für 
die direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffenen Arbeitsplätze zu berechnen. 

(36)  Regionale Investitionsbeihilfen sollten nicht von der Anmeldepflicht befreit werden, wenn sie Beihilfeempfängern 
gewährt werden, die dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit im Europäischen Wirtschaftsraum in den beiden Jahren 
vor der Beantragung der regionalen Investitionsbeihilfe eingestellt haben oder die zum Zeitpunkt der Antragstel
lung konkret planen, eine solche Tätigkeit in den beiden Jahren nach Abschluss der Erstinvestition, für die eine 
Beihilfe beantragt wird, in dem betreffenden Gebiet einzustellen. 

(37)  Die Kommission hat ausreichende Erfahrungen bei der Anwendung des Artikels 107 Absatz 3 Buchstaben a und c 
AEUV auf regionale Betriebsbeihilfen gesammelt, mit denen die Beförderungsmehrkosten von Waren, die in Gebie
ten in äußerster Randlage oder Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte hergestellt oder weiterverarbeitet wur
den, sowie die Produktions- und Betriebsmehrkosten (nicht aber die Beförderungsmehrkosten) von Beihilfeemp
fängern aus Gebieten in äußerster Randlage ausgeglichen werden sollen. Da bei einer zusätzlichen Förderung im 
Rahmen der POSEI-Programme im Agrarsektor die Gefahr einer Überkompensation von Beförderungskosten 
besteht und da nicht ausgeschlossen werden kann, dass einige landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht an anderen 
Standorten produziert werden, sollte der Agrarsektor von regionalen Betriebsbeihilfen nach dieser Verordnung 
ausgeschlossen werden, mit denen die Beförderungsmehrkosten von Waren ausgeglichen werden sollen, die in 
Gebieten in äußerster Randlage oder Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte hergestellt wurden. Regionale 
Betriebsbeihilfen zum Ausgleich von anderen Mehrkosten als Beförderungsmehrkosten in Gebieten in äußerster 
Randlage sollten nur dann als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen und von der Anmeldepflicht nach Arti
kel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt werden, wenn sie auf 15 % der jährlichen Bruttowertschöpfung des Beihil
feempfängers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage oder 25 % der jährlichen Arbeitskosten des Beihil
feempfängers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage oder 10 % des Jahresumsatzes des Beihilfeempfän
gers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage begrenzt sind. Wenn die Beihilfe den Betrag, der sich aus 
einer dieser zur Wahl stehenden Methoden für die Ermittlung der Betriebsmehrkosten (ohne die Beförderungs
mehrkosten) ergibt, nicht überschreitet, kann sie als gerechtfertigt angesehen werden, da sie einen Beitrag zur 
regionalen Entwicklung leistet und in einem angemessenen Verhältnis zu den Nachteilen von Unternehmen in 
Gebieten in äußerster Randlage steht. 

(38)  Stadtentwicklungsbeihilfen leisten einen Beitrag zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in 
den Mitgliedstaaten und in der Union als Ganzem, indem sie der starken Konzentration von wirtschaftlichen, öko
logischen und sozialen Problemen in den städtischen Gebieten, die in einer Fördergebietskarte ausgewiesen sind, 
Rechnung tragen. Das Marktversagen, auf das mit Stadtentwicklungsbeihilfen reagiert werden soll, bezieht sich 
auf das Finanzierungsumfeld der Stadtentwicklung, das Fehlen eines integrierten Ansatzes für die Stadtentwick
lung, ein Finanzierungsdefizit, das eine stärkere Hebelwirkung der knappen öffentlichen Mittel erfordert, und den 
Bedarf an einem stärker wirtschaftlich ausgerichteten Ansatz für die Erneuerung städtischer Gebiete. Deshalb soll
ten Stadtentwicklungsbeihilfen, mit denen die Entwicklung partizipativer, integrierter und nachhaltiger Strategien 
zur Bewältigung zusätzlich ermittelter Probleme in den Fördergebieten bewältigt werden soll, unter die Gruppen
freistellung fallen. 

(39)  Investitionen, die im Einklang mit den Prioritäten der Strategie Europa 2020 (1) in grüne Technologien und die 
Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft in Fördergebieten, die in der einschlägigen Fördergebietskarte ausgewie
sen sind, getätigt werden, sollten mithilfe regionaler Aufschläge höhere Beihilfen erhalten können. 
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(40) KMU spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und sind eine der Säulen sozialer Sta
bilität und wirtschaftlicher Entwicklung. Sie können jedoch durch Marktversagen in ihrer Entwicklung behindert 
werden, wodurch ihnen typische Nachteile entstehen. So haben KMU wegen der geringen Risikobereitschaft 
bestimmter Finanzmärkte und wegen ihrer möglicherweise begrenzten Besicherungsmöglichkeiten häufig Schwie
rigkeiten bei der Beschaffung von Kapital oder Krediten. Mangels Ressourcen fehlt es ihnen zum Teil auch an 
Informationen beispielsweise über neue Technologien oder potenzielle Märkte. Um die Entwicklung der wirt
schaftlichen Tätigkeiten von KMU zu fördern, sollten daher bestimmte Gruppen von Beihilfen mit dieser Verord
nung freigestellt werden, wenn die Beihilfen zugunsten von KMU gewährt werden. Zu diesen Gruppen sollten ins
besondere Investitionsbeihilfen für KMU und Beihilfen für die Teilnahme von KMU an Messen zählen. 

(41) Für KMU, die sich an Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit (ETZ) beteiligen, die unter die Ver
ordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonde
ren Bestimmungen zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (1) fallen, ist es oft schwierig, die Mehrkosten zu tragen, die aus der 
Zusammenarbeit zwischen Partnern aus verschiedenen Gebieten und Mitgliedstaaten oder Drittländern erwachsen. 
Da die ETZ für die Kohäsionspolitik von großer Bedeutung ist und den Rahmen bildet, in dem nationale, regio
nale und lokale Akteure aus den einzelnen Mitgliedstaaten oder Drittstaaten gemeinsame Maßnahmen durchfüh
ren und sich über Strategien austauschen, sollten bestimmte Probleme, auf die ETZ-Projekte stoßen könnten, in 
dieser Verordnung berücksichtigt werden, um so eine bessere Einhaltung der Beihilfevorschriften bei solchen Pro
jekten zu befördern. Hierbei geht es insbesondere um folgende Aspekte: geltende regionale Beihilfeintensität für 
ETZ-Projekte, Kooperationskosten von KMU in Verbindung mit ETZ-Projekten und Auflagen in Bezug auf Veröf
fentlichung und Information, Berichterstattung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen für das Monitoring. 

(42) Angesichts der spezifischen Nachteile und der Unterschiede zwischen KMU können unterschiedliche Beihilfeinten
sitäten und Aufschläge angewandt werden. 

(43)  Die Erfahrungen mit der Anwendung der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Förderung von 
Risikokapitalinvestitionen in kleine und mittlere Unternehmen (2) zeigen, dass es bei bestimmten Arten von Inves
titionen in den verschiedenen Entwicklungsphasen von Unternehmen zu besonderen Formen von Marktversagen 
auf den Risikokapitalmärkten in der Union kommt. Dies ist auf eine mangelhafte Abstimmung von Angebot und 
Nachfrage auf den Risikokapitalmärkten zurückzuführen. Aus diesem Grund wird möglicherweise zu wenig Risi
kokapital am Markt angeboten, und Unternehmen finden trotz attraktiver Geschäftsideen und Wachstumsaussich
ten keine Investoren. Die Hauptursache für das Versagen der Risikokapitalmärkte, durch das hauptsächlich KMU 
der Zugang zu Kapital versperrt wird und das ein Eingreifen des Staates rechtfertigen kann, liegt in unvollständi
gen oder asymmetrischen Informationen. Dies wirkt sich nicht nur auf die Bereitstellung von Risikokapital aus, 
sondern erschwert bestimmten KMU auch den Zugang zu Kreditfinanzierungen. Folglich sollten Risikofinanzie
rungsmaßnahmen, mit denen privates Kapital für die Bereitstellung von Risikofinanzierungen für nicht börsenno
tierte KMU mit einer Finanzierungslücke mobilisiert werden soll und die gewinnorientierte Finanzierungsentschei
dungen sowie eine Verwaltung der Finanzintermediäre nach wirtschaftlichen Grundsätzen sicherstellen, unter be
stimmten Voraussetzungen von der Anmeldepflicht freigestellt werden. 

(44)  Auch Anlaufbeihilfen für kleine Unternehmen, Beihilfen für auf KMU spezialisierte alternative Handelsplattformen 
und Beihilfen für die Kosten der gezielten Suche (Scouting) nach geeigneten KMU sollten unter bestimmten 
Voraussetzungen von der Anmeldepflicht freigestellt werden. 

(45)  Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen sowie Innovationsbeihilfen können zu nachhaltigem wirtschaftlichem 
Wachstum, größerer Wettbewerbsfähigkeit und mehr Beschäftigung beitragen. Die Erfahrungen mit der Anwen
dung der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 und des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, 
Entwicklung und Innovation (3) zeigen, dass Marktversagen dazu führen kann, dass über den Markt nicht der opti
male Nutzen erreicht wird und das Ergebnis in Bezug auf externe Effekte, öffentliche Güter/Wissensspillover, 
unzureichende und asymmetrische Informationen sowie mangelnde Koordinierung und Netzbildung ineffizient 
ist. 

(46)  Für KMU kann der Zugang zu neuen technologischen Entwicklungen, Wissenstransfer und hochqualifiziertem 
Personal schwierig sein. Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Beihilfen für Durchführbarkeitsstu
dien und Innovationsbeihilfen für KMU einschließlich Beihilfen zur Deckung der Kosten für gewerbliche Schutz
rechte können zur Lösung dieser Probleme beitragen und sollten daher unter bestimmten Voraussetzungen von 
der Anmeldepflicht freigestellt werden. 
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(47) Bei Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sollte der geförderte Teil des Forschungsvorhabens voll
ständig in die Kategorien Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder experimentelle Entwicklung einzuord
nen sein. Wenn ein Vorhaben unterschiedliche Aufgaben umfasst, sollte jede Aufgabe einer dieser Kategorien oder 
aber keiner dieser Kategorien zugeordnet werden. Diese Einordnung entspricht nicht unbedingt dem chronologi
schen Ablauf eines Vorhabens, angefangen von der Grundlagenforschung bis hin zu marktnahen Tätigkeiten. 
Dementsprechend kann eine Aufgabe, die in einer späten Phase eines Vorhabens ausgeführt wird, durchaus der 
industriellen Forschung zugeordnet werden. Ebenso kann es sich bei einer Tätigkeit, die in einer früheren Phase 
des Vorhabens durchgeführt wird, um experimentelle Entwicklung handeln. Der geförderte Teil des Vorhabens 
kann auch Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung von Forschungstätigkeiten umfassen. 

(48) Für bahnbrechende Forschung und Entwicklung werden Forschungsinfrastrukturen hoher Qualität immer wichti
ger, denn sie ziehen Fachleute aus der ganzen Welt an und sind insbesondere für die Unterstützung neuer Infor
mations- und Kommunikationstechnologien wie auch Schlüsseltechnologien unabdingbar. Öffentliche Forschungs
infrastrukturen sollten ihre Partnerschaften mit der industriellen Forschung fortsetzen. Der Zugang zu aus öffent
lichen Mitteln finanzierten Forschungsinfrastrukturen sollte zu transparenten und diskriminierungsfreien markt
üblichen Bedingungen gewährt werden. Ist dies nicht der Fall, sollte die Beihilfe nicht von der Anmeldepflicht frei
gestellt werden. Forschungsinfrastrukturen können im Eigentum mehrerer Parteien stehen und von diesen betrie
ben und genutzt werden, und auch von öffentlichen Stellen und Unternehmen gemeinsam genutzt werden. 

(49)  Forschungsinfrastrukturen können sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben. 
Damit die Finanzierung nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten aus staatlichen Zuwendungen nicht zur Gewährung 
staatlicher Beihilfen für wirtschaftliche Tätigkeiten führt, sollten die Kosten und die Finanzierung wirtschaftlicher 
und nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten klar voneinander getrennt werden. Wird eine Infrastruktur sowohl für wirt
schaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt, so stellt eine aus staatlichen Mitteln erfolgende 
Finanzierung der Kosten, die mit den nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten der Infrastruktur verbunden sind, keine 
staatliche Beihilfe dar. Die staatliche Finanzierung fällt nur dann unter die Beihilfevorschriften, wenn sie Kosten 
deckt, die mit den wirtschaftlichen Tätigkeiten verbunden sind. Bei der Prüfung, ob die einschlägigen Anmeldesch
wellen und Beihilfehöchstintensitäten eingehalten wurden, sollten nur die mit den wirtschaftlichen Tätigkeiten ver
bundenen Kosten berücksichtigt werden. Wenn die Infrastruktur fast ausschließlich für eine nichtwirtschaftliche 
Tätigkeit genutzt wird, kann ihre Finanzierung ganz aus dem Anwendungsbereich des Beihilferechts herausfallen, 
sofern die wirtschaftliche Nutzung eine reine Nebentätigkeit darstellt, d. h. eine Tätigkeit, die mit dem Betrieb der 
Infrastruktur unmittelbar verbunden und dafür erforderlich ist oder die in untrennbarem Zusammenhang mit der 
nichtwirtschaftlichen Haupttätigkeit steht, und ihr Umfang begrenzt ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn für 
die wirtschaftlichen Tätigkeiten dieselben Inputs (wie Material, Ausrüstung, Personal und Anlagekapital) eingesetzt 
werden wie für die nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten und wenn die für die betreffende wirtschaftliche Tätigkeit 
jährlich zugewiesene Kapazität nicht mehr als 20 % der jährlichen Gesamtkapazität der betreffenden Forschungs
infrastruktur beträgt. 

(50)  Beihilfen für Innovationscluster dienen dazu, ein Marktversagen zu beheben, das mit Koordinierungsproblemen 
zusammenhängt, durch die die Entwicklung solcher Cluster gehemmt oder die Zusammenarbeit und der Wissens
transfer innerhalb von Innovationsclustern eingeschränkt werden. Mit staatlichen Beihilfen können entweder 
Investitionen in offene, gemeinsam genutzte Infrastrukturen für Innovationscluster oder der Betrieb von Innova
tionsclustern unterstützt werden, um Zusammenarbeit, Vernetzung und Wissensbildung zu verbessern. Betriebs
beihilfen für Innovationscluster sollten jedoch nur für einen begrenzten Zeitraum von höchstens 10 Jahren 
gewährt werden. Der Gesamtbetrag der gewährten Beihilfen sollte sich im Gewährungszeitraum auf höchstens 
50 % der beihilfefähigen Gesamtkosten belaufen. 

(51)  Prozess- und Betriebsinnovationen können durch Marktversagen in Form unzureichender Informationen und 
positiver externer Wirkungen beeinträchtigt werden, die mithilfe spezieller Maßnahmen angegangen werden soll
ten. Beihilfen für derartige Innovationen sind vor allem für KMU von Bedeutung, da diese häufig mit Zwängen 
konfrontiert sind, die ihre Fähigkeit zur Verbesserung ihrer Produktions- oder Dienstleistungsmethoden oder zur 
deutlichen Verbesserung ihrer Geschäftspraxis, ihrer Arbeitsabläufe und ihrer Geschäftsbeziehungen beeinträchti
gen. Um große Unternehmen zu motivieren, mit KMU bei Prozess- und Betriebsinnovationsmaßnahmen zusam
menzuarbeiten, sollten Beihilfen zur Förderung der Kosten, die großen Unternehmen im Rahmen dieser Tätigkei
ten entstehen, unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls unter die Gruppenfreistellung fallen. 

(52) Die Förderung der Ausbildung und Einstellung/Beschäftigung von benachteiligten Arbeitnehmern und Arbeitneh
mern mit Behinderungen nimmt in der Wirtschafts- und Sozialpolitik der Union und ihrer Mitgliedstaaten eine 
zentrale Rolle ein. 

(53) Ausbildungsmaßnahmen wirken sich im Allgemeinen zum Vorteil der gesamten Gesellschaft aus, da sie das Reser
voir an qualifizierten Arbeitskräften, aus dem andere Unternehmen schöpfen können, vergrößern, die Wettbe
werbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken und auch ein wichtiges Element der Beschäftigungsstrategie 
der Union sind. Daher sollten Beihilfen zur Ausbildungsförderung unter bestimmten Voraussetzungen von der 
Anmeldepflicht freigestellt werden. Angesichts der besonderen Nachteile, mit denen KMU konfrontiert sind, sowie 
der Tatsache, dass sie bei Ausbildungsinvestitionen relativ gesehen höhere Kosten zu tragen haben, sollten die 
Intensitäten der mit dieser Verordnung freigestellten Beihilfen im Falle von KMU heraufgesetzt werden. Auch bei 
Ausbildungsmaßnahmen zugunsten von benachteiligten Arbeitnehmern oder Arbeitnehmern mit Behinderungen 
sollten die Intensitäten der mit dieser Verordnung freigestellten Beihilfen erhöht werden. Die Besonderheiten der 
Ausbildung im Bereich des Seeverkehrs rechtfertigen eine gesonderte Behandlung dieses Bereichs. 

26.6.2014 L 187/9 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(54)  Für bestimmte Gruppen benachteiligter oder behinderter Arbeitnehmer ist es nach wie vor besonders schwierig, 
in den Arbeitsmarkt einzutreten und sich dort zu behaupten. Daher kann der Staat Maßnahmen anwenden, die 
Anreize für Unternehmen bieten, neue Arbeitsplätze für diese Gruppen von Arbeitnehmern und insbesondere für 
junge Menschen zu schaffen. Da Lohnkosten Teil der normalen Betriebskosten eines Unternehmens sind, sollten 
sich Beschäftigungsbeihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen positiv auf 
die Beschäftigung dieser Gruppen auswirken und den Unternehmen nicht nur dazu verhelfen, Kosten einzusparen, 
die sie ansonsten selber tragen müssten. Solche Beihilfen sollten deshalb von der Anmeldepflicht freigestellt wer
den, wenn davon auszugehen ist, dass sie diesen Gruppen von Arbeitnehmern dabei helfen, in den Arbeitsmarkt 
einzutreten oder wieder einzutreten und sich dort zu behaupten. Wie die Kommission in ihrer Mitteilung an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen — Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020: Erneuertes Engage
ment für ein barrierefreies Europa (1) dargelegt hat, stehen die Kernpunkte der Strategie der Union für Menschen 
mit Behinderungen, in der Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung, zur Förderung der Chancengleich
heit und zur aktiven Inklusion zusammengefasst sind, im Einklang mit dem Übereinkommen der Vereinten Natio
nen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, zu dessen Vertragsparteien die Union und die Mehrzahl 
der Mitgliedstaaten gehören. Diese Verordnung sollte sich auf Beihilfen für Arbeitnehmer mit Behinderungen im 
Sinne des Artikels 1 des Übereinkommens beziehen. 

(55)  In der Mitteilung der Kommission — Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum (2) wird festgestellt, dass nachhaltiges Wachstum zur Förderung einer ressourceneffizienten, umwelt
freundlicheren und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft einer der Eckpfeiler der Strategie Europa 2020 für intelligen
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum ist. Nachhaltige Entwicklung gründet sich unter anderem auf ein 
hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität. Im Bereich des Umweltschutzes kommt es 
jedoch zu Marktversagen, so dass für Unternehmen unter normalen Marktbedingungen nicht zwangsläufig ein 
Anreiz besteht, die von ihnen verursachte Umweltbelastung zu verringern, weil ihnen dadurch möglicherweise 
höhere Kosten entstehen, sie aber keinen zusätzlichen Nutzen haben. Wenn Unternehmen nicht verpflichtet sind, 
Umweltkosten zu internalisieren, muss die Gesellschaft als Ganzes für diese Kosten aufkommen. 

(56)  Mit der Einführung verbindlicher Umweltnormen kann einem solchen Marktversagen Rechnung getragen werden. 
Mithilfe von Investitionen, die über verbindliche Umweltnormen hinausgehen, kann das Umweltschutzniveau wei
ter erhöht werden. Um für Unternehmen einen Anreiz zu schaffen, das Umweltschutzniveau über die geltenden 
verbindlichen Unionsnormen hinaus zu verbessern, sollten die staatlichen Beihilfen in diesem Bereich unter die 
Gruppenfreistellung fallen. Damit Mitgliedstaaten nicht davon abgehalten werden, verbindliche nationale Normen 
festzulegen, die strenger sind als die entsprechenden Unionsnormen, sollten diese staatlichen Beihilfen unabhängig 
davon freigestellt werden, ob es verbindliche nationale Normen gibt, die strenger als die Unionsnormen sind. 

(57) Für Investitionen, die getätigt werden, um bereits angenommene, aber noch nicht in Kraft getretene Unionsnor
men zu erfüllen, sollten grundsätzlich keine Beihilfen gewährt werden. Staatliche Beihilfen können allerdings dazu 
führen, dass Unternehmen ihr Umweltverhalten verbessern, wenn sie einen Anreiz für die Unternehmen schaffen, 
sich schon frühzeitig an künftige Unionsnormen anzupassen, d. h., bevor diese in Kraft treten und solange diese 
nicht rückwirkend geltend. Da Beihilfen für Unternehmen zur frühzeitigen Anpassung an künftige Unionsnormen 
dazu beitragen können, dass früher als geplant ein hohes Umweltschutzniveau erreicht wird, sollten diese Beihil
fen freigestellt werden. 

(58)  Als Teil ihrer Strategie Europa 2020 hat sich die Union das Ziel gesetzt, bis 2020 ihre Energieeffizienz um 20 % 
zu verbessern; zu diesem Zweck wurde die Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (3) erlassen, die den gemeinsamen Rahmen für die 
Förderung der Energieeffizienz in der Union bildet und mit der das übergeordnete Ziel verfolgt wird, den Primär
energieverbrauch der Union um mindestens 20 % zu senken. Mit Blick auf die Verwirklichung dieser Ziele sollten 
Maßnahmen zur Unterstützung von Energieeffizienz, hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie ener
gieeffizienter Fernwärme und Fernkälte unter die Gruppenfreistellung fallen. 

(59)  Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden entsprechen den Prioritäten der Strategie Europa 
2020 für die Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft. Wegen des Fehlens eines integrierten Ansatzes für die 
Energieeffizienz von Gebäuden kann bei Investitionen in diesem Bereich häufig ein Finanzierungsdefizit auftreten, 
das eine stärkere Hebelwirkung der knappen öffentlichen Mittel erfordert. Daher sollten die Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit haben, Investitionen in die Energieeffizienz von Gebäuden mit Beihilfen zu unterstützen, die im 
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Einklang mit den allgemeinen Bestimmungen für Energieeffizienzmaßnahmen in Form direkter Zuschüsse an die 
Gebäudeeigentümer oder Mieter, aber auch nach den besonderen Bestimmungen für gebäudebezogene Energieeffi
zienzprojekte in Form von Krediten und Garantien über in einem transparenten Verfahren ausgewählte Finanzin
termediäre gewährt werden. 

(60)  Um die Ziele der Union für erneuerbare Energien nach der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (1) zu erreichen und in 
dem Maße, wie zusätzlich zu einem Rechtsrahmen wie dem Emissionshandelssystem der Union nach der Richt
linie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG 
des Rates (2) eine weitere Förderung notwendig ist, sollten Beihilfen zugunsten von Investitionen zur Förderung 
erneuerbarer Energien unter die Gruppenfreistellung fallen. 

(61) In Anbetracht der begrenzten beihilfebedingten Beeinträchtigungen von Handel und Wettbewerb sollte die Grup
penfreistellung auch für Betriebsbeihilfen für kleine Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien gelten, wenn 
diese ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Betriebsbeihilfen für größere Anlagen sollten nur unter die Grup
penfreistellung fallen, wenn die Wettbewerbsverfälschungen begrenzt sind. Daher können solche Betriebsbeihilfen 
nur dann freigestellt werden, wenn sie für neue, innovative Technologien gewährt werden, sofern die Beihilfen im 
Rahmen einer Ausschreibung, die zumindest für eine solche Technologie offen ist, gewährt werden und ein 
Mechanismus Anwendung findet, über den die Erzeuger erneuerbarer Energien dem Marktpreis ausgesetzt werden. 
Die auf dieser Grundlage gewährten Gesamtbeihilfen können höchstens für 5 % der geplanten neuen Kapazitäten 
für die Erzeugung erneuerbaren Stroms gewährt werden. Beihilfen, die im Rahmen von Ausschreibungen gewährt 
werden, die für alle Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen offen sind, sollten in vollem Umfang 
unter die Gruppenfreistellung fallen. Betriebsbeihilferegelungen sollten grundsätzlich auch für andere EWR-Staaten 
und Vertragsparteien des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft geöffnet werden, um die wettbewerbs
verfälschenden Auswirkungen insgesamt zu begrenzen. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, die Einführung eines 
Mechanismus der Zusammenarbeit zu prüfen, bevor sie eine grenzübergreifende Förderung zulassen. Denn ohne 
einen Mechanismus der Zusammenarbeit werden die Produktionsmengen aus Anlagen in anderen Ländern nicht 
auf ihre nationalen Ziele für erneuerbare Energien angerechnet. In Anbetracht dieser Vorgaben sollten die Mit
gliedstaaten über eine ausreichende Vorlaufzeit verfügen, um geeignete Förderregelungen ausarbeiten zu können, 
die anderen Ländern offenstehen. Eine solche Öffnung ist deshalb keine Bedingung für die Freistellung von der 
Anmeldepflicht, soweit sie nicht nach dem AEUV erforderlich ist. 

(62)  Bei Beihilfen für die Stromerzeugung aus Wasserkraft sind in Bezug auf deren Auswirkungen zwei Aspekte zu 
bedenken. Einerseits wirken sie sich aufgrund der dadurch geförderten geringen Treibhausgasemissionen positiv 
auf die Umwelt aus, andererseits können sie jedoch nachteilige Folgen für Wassersysteme und die biologische Viel
falt haben. Bei der Gewährung von Beihilfen für die Stromerzeugung aus Wasserkraft sollten die Mitgliedstaaten 
deshalb die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaf
fung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (3) und insbeson
dere ihren Artikel 4 Absatz 7 einhalten, in dem die Kriterien für die Genehmigung von neuen Änderungen der 
physischen Eigenschaften eines Oberflächenwasserkörpers festgelegt sind. 

(63)  Beihilfen sollten nur für nachhaltige Formen erneuerbarer Energien gewährt werden. Beihilfen für Biokraftstoffe 
sollten nur dann unter diese Verordnung fallen, wenn sie für nachhaltige Biokraftstoffe im Sinne der Richtlinie 
2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates gewährt werden. Beihilfen für Biokraftstoffe aus Nah
rungsmittelpflanzen sollten jedoch nicht nach dieser Verordnung freigestellt werden, um einen Anreiz für die 
Umstellung auf die Herstellung fortschrittlicherer Biokraftstoffe zu schaffen. Beihilfen für Biokraftstoffe, für die 
eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, sollten vom Anwendungsbereich der Gruppenfreistellung ausge
schlossen werden, da eine solche rechtliche Verpflichtung möglicherweise einen ausreichenden Anreiz für Investi
tionen in diese Arten erneuerbarer Energien bietet. 

(64)  Die unter diese Verordnung fallenden Beihilfen in Form von Steuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG 
des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteue
rung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (4), die zur Verbesserung des Umweltschutzes beitragen, 
können indirekt dem Umweltschutz dienen. Umweltsteuern sollten den sozialen Kosten der Emissionen entspre
chen, Steuermäßigungen können diesem Umweltziel jedoch zuwiderlaufen. Deshalb erscheint es zweckmäßig, 
deren Laufzeit auf die Geltungsdauer dieser Verordnung zu begrenzen. Nach Ende dieses Zeitraums sollten die 
Mitgliedstaaten die Angemessenheit der betreffenden Steuerermäßigungen erneut prüfen. Um die Verfälschung des 
Wettbewerbs möglichst gering zu halten, sollten die Beihilfen für alle Wettbewerber, die sich in einer ähnlichen 
Lage befinden, in derselben Weise gewährt werden. Damit das Preissignal, das mit der Umweltsteuer für die Unter
nehmen gesetzt werden soll, besser erhalten bleibt, sollten die Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, die 
Steuerermäßigungsregelung auf einen Mechanismus für die Zahlung eines festen jährlichen Ausgleichsbetrags 
(Steuerrückzahlung) zu stützen. 
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(65)  Nach dem „Verursacherprinzip“ sind die Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden von den Verursachern zu 
tragen. Beihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte sind gerechtfertigt, wenn die nach geltendem 
Recht für die Verschmutzung haftende Person nicht ermittelt werden kann. In diesem Falle sollten jedoch in Bezug 
auf die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden die Umwelthaftungskriterien angewandt werden, die in 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung 
zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (1), geändert durch die Richtlinie 2006/21/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralge
winnenden Industrie und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (2) und die Richtlinie 2009/31/EG des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und 
zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 
2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung 
(EG) Nr. 1013/2006 (3) festgelegt sind. Um die Beseitigung bestehender Umweltschäden zu erleichtern, sollte diese 
Art von Beihilfen daher unter bestimmten Voraussetzungen unter die Gruppenfreistellung fallen. 

(66)  Im Einklang mit der in der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union festgelegten Abfallhierarchie sind im 
7. Umweltaktionsprogramm die Wiederverwendung und das Recycling von Abfall als zentrale Priorität der Euro
päischen Union genannt. Staatliche Beihilfen für diese Tätigkeiten können einen Beitrag zum Umweltschutz leis
ten, sofern Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (4) (Abfallrahmenrichtlinie) eingehal
ten wird. Allerdings sollten die Verursacher durch solche Beihilfen nicht indirekt von einer Last befreit werden, 
die sie nach Unionsrecht tragen sollen oder die als normaler Unternehmensaufwand anzusehen ist. Beihilfen für 
diese Tätigkeiten sollten daher unter die Gruppenfreistellung fallen, und zwar auch dann, wenn sie Abfälle anderer 
Unternehmen betreffen und wenn die behandelten Stoffe andernfalls entsorgt oder in einer weniger umweltschon
enden Weise behandelt würden. 

(67)  Die Integration des Energiemarkts und die klima- und energiepolitischen Ziele der Union können nur mit einer 
modernen Energieinfrastruktur erreicht werden. Durch Unterstützung der Investitionstätigkeit, der Schaffung von 
Arbeitsplätzen und des Funktionierens der Energiemärkte in den besonders benachteiligten Gebieten leisten vor 
allem der Bau und die Modernisierung von Infrastrukturen in Fördergebieten einen Beitrag zum wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt in den Mitgliedstaaten und in der Union als Ganzem. Um übermäßige 
Wettbewerbsverfälschungen durch Beihilfen für Infrastrukturen zu vermeiden, sollten nur solche Beihilfen freige
stellt werden, die unter die Rechtsvorschriften über den Energiebinnenmarkt fallen und mit diesen im Einklang 
stehen. 

(68)  Mithilfe von Umweltstudien kann ermittelt werden, mit welchen Investitionen Verbesserungen im Umweltschutz 
erzielt werden können. Staatliche Beihilfen für die Durchführung von Umweltstudien, mit denen Investitionen in 
den Umweltschutz im Sinne dieser Verordnung unterstützt werden sollen, sollten daher unter die Gruppenfreistel
lung fallen. Da Energieaudits für große Unternehmen verbindlich vorgeschrieben sind, sollten sie nicht für staatli
che Beihilfen in Betracht kommen. 

(69) Nach Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV sind Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatast
rophen entstanden sind, mit dem Binnenmarkt vereinbar. Um Rechtssicherheit zu schaffen, muss definiert wer
den, welche Ereignisse für die Zwecke der Freistellung nach dieser Verordnung eine Naturkatastrophe darstellen 
können. Im Sinne dieser Verordnung sollten Erdbeben, Erdrutsche, Überschwemmungen (insbesondere Über
schwemmungen infolge von über die Ufer getretenen Flüssen oder Seen), Lawinen, Wirbelstürme, Orkane, Vulka
nausbrüche und Flächenbrände natürlichen Ursprungs als Naturkatastrophen angesehen werden. Schäden infolge 
widriger Witterungsverhältnisse wie Frost, Hagel, Eis, Regen oder Dürre, die in regelmäßigeren Abständen auftre
ten, sollten nicht als Naturkatastrophen im Sinne des Artikels 107 Absatz 2 Buchstabe b AEUV betrachtet wer
den. Um sicherzustellen, dass Beihilfen zur Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen tatsächlich unter die 
Freistellung fallen, sollten in dieser Verordnung in Anlehnung an die gängige Praxis die Voraussetzungen festgelegt 
werden, die erfüllt sein müssen, damit für Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen 
der Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung in Anspruch genommen werden kann. Zu diesen Voraussetzungen 
sollte vor allem gehören, dass die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats das Ereignis förmlich als 
Naturkatastrophe anerkannt haben und ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen der Naturkatastrophe 
und den dem begünstigten Unternehmen (bei dem es sich auch um ein Unternehmen in Schwierigkeiten handeln 
kann) entstandenen Schäden besteht und eine Überkompensation vermieden wird. Die Ausgleichsleistungen soll
ten nicht den Betrag übersteigen, der erforderlich ist, damit für den Beihilfeempfänger wieder die Lage hergestellt 
wird, in der er sich vor der Naturkatastrophe befand. 
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(70)  Bei Beihilfen im Passagierluft- und Personenseeverkehr handelt es sich um Sozialbeihilfen, wenn sie dazu dienen, 
die kontinuierliche Anbindung von Einwohnern entlegener Gebiete zu verbessern, indem sie zur Senkung 
bestimmter Beförderungskosten für diese Personen beitragen. Dies könnte bei Gebieten in äußerster Randlage, bei 
Malta, Zypern, Ceuta und Melilla, bei Inseln im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats sowie bei Gebieten mit geringer 
Bevölkerungsdichte der Fall sein. Wenn ein entlegenes Gebiet über mehrere Verkehrsstrecken, einschließlich indi
rekter Verbindungen, mit dem Europäischen Wirtschaftsraum verbunden ist, sollten Beihilfen für alle diese Stre
cken sowie für alle auf diesen Strecken tätigen Verkehrsunternehmen gewährt werden können. Die Beihilfe sollte 
unabhängig von der Identität des Verkehrsunternehmens und der Art der Leistung, also unabhängig davon, ob es 
sich um einen Linien-, Charter- oder Billiganbieter handelt, gewährt werden. 

(71)  Breitbandanschlüsse sind für die Erreichung des mit der Strategie Europa 2020 verfolgten Ziels intelligenten, 
nachhaltigen und integrativen Wachstums, für Innovation sowie für den sozialen und territorialen Zusammenhalt 
von strategischer Bedeutung (1). Investitionsbeihilfen für die Breitbandinfrastruktur dienen der Förderung des Aus
baus dieser Infrastruktur und der damit verbundenen Baumaßnahmen in Gebieten, in denen es noch keine solche 
Infrastruktur gibt und voraussichtlich auch in naher Zukunft nicht von Marktteilnehmern geschaffen werden wird. 
Nach den Erfahrungen der Kommission führen solche Investitionsbeihilfen nicht zu übermäßigen Beeinträchtigun
gen von Handel und Wettbewerb, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Die Erfüllung dieser Vorausset
zungen sollte insbesondere dazu dienen, Wettbewerbsverfälschungen zu begrenzen, indem die Beihilfen auf der 
Grundlage eines wettbewerblichen Auswahlverfahrens nach dem Grundsatz der Technologieneutralität gewährt 
werden und auf Vorleistungsebene Zugang zu den geförderten Netzen gewährleistet wird, wobei die dem Netzbe
treiber gewährten Beihilfen zu berücksichtigen sind. Auch wenn eine virtuelle Entbündelung unter bestimmten 
Voraussetzungen als einer physischen Entbündelung gleichwertig gelten kann, muss, bis diesbezüglich mehr Erfah
rungen gesammelt worden sind, im Einzelfall geprüft werden, ob ein bestimmtes nichtphysisches oder virtuelles 
Produkt für den Zugang auf Vorleistungsebene als Äquivalent für die Entbündelung des Teilnehmeranschlusses in 
Kupfer- oder Glasfaserleitungsnetzen angesehen werden sollte. Aus diesem Grund sollte, bis bei einer künftigen 
Überarbeitung auf einschlägige Erfahrungen mit einzelnen staatlichen Beihilfen oder mit der Ex-ante-Regulierung 
zurückgegriffen werden kann, für die Inanspruchnahme dieser Gruppenfreistellungsverordnung eine physische 
Entbündelung verlangt werden. Wenn die künftige Entwicklung der Kosten und Einnahmen schwer vorherzusehen 
ist und eine starke Informationsasymmetrie vorliegt, sollten die Mitgliedstaaten auch Finanzierungsmodelle 
anwenden, die Überwachungselemente und einen Rückforderungsmechanismus umfassen, um eine ausgewogene 
Aufteilung unvorhergesehener Gewinne zu ermöglichen. Um kleine, lokale Vorhaben nicht unverhältnismäßig 
stark zu belasten, sollten solche Modelle erst ab einer bestimmten Mindestschwelle vorgesehen werden. 

(72) Im Bereich der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes stellen einige Maßnahmen der Mitgliedstaaten mög
licherweise keine staatlichen Beihilfen dar, da sie nicht alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 AEUV 
erfüllen, beispielsweise weil keine Wirtschaftstätigkeit vorliegt oder weil keine Auswirkungen auf den Handel zwi
schen Mitgliedstaaten bestehen. Soweit solche Maßnahmen jedoch unter Artikel 107 Absatz 1 AEUV fallen, 
kommt es bei kulturellen Einrichtungen und Vorhaben in der Regel nicht zu erheblichen Wettbewerbsverfälschun
gen, und die Beschlusspraxis hat gezeigt, dass solche Beihilfen nur begrenzte Auswirkungen auf den Handel 
haben. In Artikel 167 AEUV wird die Bedeutung der Förderung der Kultur für die Union und ihre Mitgliedstaaten 
anerkannt und festgelegt, dass die Union bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der Verträge den kul
turellen Aspekten, insbesondere zur Wahrung und Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen, Rechnung tragen sollte. 
Da Naturerbe häufig von entscheidender Bedeutung für die Gestaltung von künstlerischem und kulturellem Erbe 
ist, sollte die Erhaltung des kulturellen Erbes im Sinne dieser Verordnung auch Naturerbe umfassen, das mit kul
turellem Erbe zusammenhängt oder von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats förmlich anerkannt worden 
ist. Aufgrund des Umstands, dass die Kultur einerseits ein Wirtschaftsgut ist, das erheblich zur Schaffung von 
Wohlstand und Beschäftigung beiträgt, und andererseits Träger von Identitäten, Werten und Bedeutungen ist, die 
unsere Gesellschaften widerspiegeln und formen, sollten die Beihilfevorschriften den Besonderheiten der Kultur 
und der mit ihr verbundenen wirtschaftlichen Tätigkeiten Rechnung tragen. Die Vorhaben und Tätigkeiten im Kul
turbereich, die unter die Verordnung fallen könnten, sollten in einer Liste zusammengestellt und die beihilfefähi
gen Kosten festgelegt werden. Die Gruppenfreistellung sollte sowohl für Investitions- als auch für Betriebsbeihilfen 
gelten, die unterhalb bestimmter Schwellen liegen, sofern eine Überkompensation ausgeschlossen ist. Sie sollte 
jedoch in der Regel nicht für Tätigkeiten gelten, die zwar einen kulturellen Aspekt aufweisen, jedoch ansonsten 
einen überwiegend kommerziellen Charakter haben, wie zum Beispiel (in gedruckter oder elektronischer Form 
erscheinende) Zeitungen und Zeitschriften, da sie den Wettbewerb besonders stark verfälschen können. Ferner 
sollten in die Liste der Vorhaben und Tätigkeiten im Kulturbereich keine kommerziellen Tätigkeiten in den Berei
chen Mode, Design und Videospiele aufgenommen werden. 

(73)  Audiovisuelle Werke spielen eine wichtige Rolle bei der Identitätsbildung in Europa und sind ein Spiegel für die 
vielfältigen Traditionen in den Mitgliedstaaten und Regionen. Während ein starker Wettbewerb zwischen Filmen, 
die außerhalb der Union produziert werden, besteht, ist die Verbreitung europäischer Filme außerhalb ihres Pro
duktionslandes aufgrund der Fragmentierung in nationale und regionale Märkte begrenzt. Typisch für die Film
branche sind hohe Investitionskosten, eine als gering wahrgenommene Rentabilität aufgrund begrenzter 
Zuschauerzahlen und die Schwierigkeit, zusätzliches privates Kapital zu erschließen. Wegen dieser Umstände hat 
die Kommission spezifische Kriterien für die Würdigung der Erforderlichkeit, Angemessenheit und Geeignetheit 
von Beihilfen für Drehbucherstellung, Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Promotion audiovisueller Werke 
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ausgearbeitet. Die neuen Kriterien sind in der Mitteilung der Kommission über staatliche Beihilfen für Filme und 
andere audiovisuelle Werke (1) enthalten und sollten in die Gruppenfreistellungsvorschriften für Beihilferegelungen 
für audiovisuelle Werke einfließen. Für grenzübergreifende Produktionen und Koproduktionen sind höhere Beihil
feintensitäten gerechtfertigt, da sie eher in mehreren Mitgliedstaaten verwertet werden. 

(74) Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen sollten, soweit sie staatliche Beihilfen darstellen, unter die Gruppen
freistellung fallen, sofern sie die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen. Im Sportsektor stellen einige Maß
nahmen der Mitgliedstaaten möglicherweise keine staatlichen Beihilfen dar, etwa weil der Begünstigte keine wirt
schaftliche Tätigkeit ausübt oder keine Auswirkungen auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten vorliegen. Dies 
könnte unter bestimmten Umständen bei Beihilfemaßnahmen der Fall sein, die einen rein lokalen Charakter haben 
oder im Bereich des Amateursports gewährt werden. In Artikel 165 AEUV wird die Bedeutung der Förderung der 
europäischen Dimension des Sports unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Sports, dessen auf frei
willigem Engagement basierenden Strukturen sowie dessen sozialer und pädagogischer Funktion anerkannt. Bei
hilfen für Infrastrukturen, die mehr als einem Freizeitzweck dienen und somit multifunktional sind, sollten eben
falls unter die Gruppenfreistellung fallen. Beihilfen für multifunktionale Tourismusinfrastruktur wie Freizeitparks 
und Hotels sollten hingegen nur dann freigestellt werden, wenn sie im Rahmen einer Regionalbeihilferegelung 
gewährt werden, die auf Tourismustätigkeiten in einem Fördergebiet ausgerichtet ist, die sich besonders positiv 
auf die Regionalentwicklung auswirken. Die Vereinbarkeitsvoraussetzungen für Beihilfen für Sportinfrastrukturen 
und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen sollten vor allem einen offenen und diskriminierungsfreien Zugang 
zu der Infrastruktur gewährleisten sowie eine im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts 
und der einschlägigen Rechtsprechung der Union erfolgende faire Vergabe der Konzessionen für den Bau, die 
Modernisierung und/oder den Betrieb der Infrastruktur durch Dritte. Wenn die Infrastruktur von Profisportverei
nen genutzt wird, sollten im Interesse von Transparenz und Gleichbehandlung der Nutzer die Nutzungspreise und 
-bedingungen für diese Vereine öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine Überkompensation muss ausgeschlos
sen sein. 

(75) Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 17. Juni 2010 im Zusammenhang mit der Genehmi
gung der Strategie Europa 2020 (2) betont, dass die Anstrengungen darauf gerichtet sein sollten, die gravierends
ten Hemmnisse für das Wirtschaftswachstum auf EU-Ebene anzugehen, einschließlich derjenigen, die mit dem 
Funktionieren des Binnenmarkts und der Infrastruktur zusammenhängen. In der Empfehlung des Rates über die 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union (3), die Teil der integrierten Leitlinien zu 
Europa 2020 ist, wird darauf hingewiesen, dass die Verfügbarkeit lokaler Infrastrukturen eine wichtige Vorausset
zung für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Verbraucher und die Modernisierung 
und Weiterentwicklung der industriellen Basis darstellt, die notwendig sind, um das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarkts sicherzustellen. Diese Infrastrukturen ermöglichen, wenn sie Interessenten zu offenen, transpa
renten und diskriminierungsfreien Bedingungen zur Verfügung gestellt werden, die Schaffung günstiger Rahmen
bedingungen für private Investitionen und Wachstum und leisten damit einen positiven Beitrag zu Zielen von 
gemeinsamem Interesse, insbesondere den Prioritäten und Zielen der Strategie Europa 2020 (4), während die 
Gefahr von Verfälschungen begrenzt bleibt. Einige Maßnahmen der Mitgliedstaaten in Bezug auf lokale Infrastruk
turen stellen keine staatlichen Beihilfen dar, da sie nicht alle Tatbestandsmerkmale des Artikels 107 Absatz 1 
AEUV erfüllen, etwa weil der Begünstigte keine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, weil keine Auswirkungen auf den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten vorliegen oder weil die Maßnahme als Ausgleich für die Erbringung einer Dienst
leistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse gewährt wird, die die Kriterien des Altmark-Urteils (5) erfüllt. 
Wenn jedoch die Finanzierung dieser lokalen Infrastrukturen eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 
Absatz 1 AEUV darstellt, sollten solche Beihilfen von der Anmeldepflicht freigestellt werden, wenn die gewährten 
Beihilfebeträge niedrig sind. 

(76) Da Beihilfen für andere Arten von Infrastrukturen möglicherweise spezifischen, gut konzipierten Kriterien unter
liegen, die ihre Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt gewährleisten, sollten die Bestimmungen dieser Verordnung, 
die Beihilfen für lokale Infrastrukturen betreffen, nicht für Beihilfen für folgende Arten von Infrastrukturen gelten: 
Forschungsinfrastrukturen, Innovationscluster, energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte, Energieinfrastrukturen, 
Recycling und Wiederverwendung von Abfall, Breitbandinfrastrukturen, Kultur und Erhaltung des kulturellen 
Erbes, Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen, Flughäfen und Häfen. 

(77) Nach den Erfahrungen der Kommission in diesem Bereich sollte die Beihilfepolitik regelmäßig überarbeitet wer
den. Die Geltungsdauer dieser Verordnung sollte daher begrenzt werden. Es ist zweckmäßig, Übergangsbestim
mungen festzulegen, einschließlich der Vorschriften, die am Ende der Geltungsdauer dieser Verordnung auf freige
stellte Beihilferegelungen anzuwenden sind. Diese Vorschriften sollten den Mitgliedstaaten gegebenenfalls Zeit für 
eine Anpassung an die neue Rechtslage geben. Die Anpassungsfrist sollte jedoch weder für Regionalbeihilferege
lungen einschließlich regionaler Stadtentwicklungsbeihilferegelungen, deren Freistellung am Tag des Außerkraft
tretens der betreffenden genehmigten Fördergebietskarte enden muss, noch für bestimmte Risikofinanzierungsbei
hilferegelungen gelten — 
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KAPITEL I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

1. Diese Verordnung gilt für folgende Gruppen von Beihilfen: 

a)  Regionalbeihilfen; 

b)  Beihilfen für KMU in Form von Investitionsbeihilfen, Betriebsbeihilfen und Beihilfen zur Erschließung von 
KMU-Finanzierungen; 

c)  Umweltschutzbeihilfen; 

d)  Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation; 

e)  Ausbildungsbeihilfen; 

f)  Einstellungs- und Beschäftigungsbeihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen; 

g)  Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen; 
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h)  Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete; 

i)  Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen; 

j)  Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes; 

k)  Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen; 

l)  Beihilfen für lokale Infrastrukturen. 

2. Diese Verordnung gilt nicht für 

a)  Regelungen, die unter Kapitel III Abschnitt 1 (ausgenommen Artikel 15), 2, 3, 4, 7 (ausgenommen Artikel 44) oder 
10 fallen, sofern die durchschnittliche jährliche Mittelausstattung der betreffenden Beihilferegelung 150 Mio. EUR 
übersteigt, nach Ablauf von sechs Monaten nach ihrem Inkrafttreten; die Kommission kann beschließen, dass diese 
Verordnung für einen längeren Zeitraum für eine solche Beihilferegelung gilt, nachdem sie den entsprechenden Eva
luierungsplan, der innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Inkrafttreten der Regelung von dem Mitgliedstaat bei der Kom
mission angemeldet wurde, genehmigt hat; 

b)  Änderungen zu unter Buchstabe a genannten Regelungen, bei denen es sich nicht um Änderungen handelt, die keine 
Auswirkungen auf die Vereinbarkeit der Beihilferegelung mit dieser Verordnung oder keine wesentlichen Auswirkun
gen auf den Inhalt des genehmigten Evaluierungsplans haben können; 

c) Beihilfen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausfuhren in Drittländer oder Mitgliedstaaten, insbesondere Beihil
fen, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, dem Aufbau oder dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen 
laufenden Kosten in Verbindung mit der Ausfuhrtätigkeit zusammenhängen; 

d)  Beihilfen, die davon abhängig gemacht werden, dass einheimische Waren Vorrang vor eingeführten Waren erhalten. 

3. Diese Verordnung gilt nicht für 

a)  Beihilfen für Fischerei und Aquakultur im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und 
der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (1), ausgenommen Ausbildungsbeihilfen, Beihilfen zur 
Erschließung von KMU-Finanzierungen, Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen, Innovationsbeihilfen für KMU sowie 
Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen; 

b) Beihilfen für die Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, ausgenommen der in Artikel 15 Absatz 2 Buch
stabe b vorgesehene Ausgleich von Mehrkosten (außer Beförderungsmehrkosten) in Gebieten in äußerster Randlage, 
KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten, Risikofinanzierungsbeihilfen, Forschungs- und Ent
wicklungsbeihilfen, Innovationsbeihilfen für KMU, Umweltschutzbeihilfen, Ausbildungsbeihilfen sowie Beihilfen für 
benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen; 

c)  Beihilfen für die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

i)  wenn sich der Beihilfebetrag nach dem Preis oder der Menge der bei Primärerzeugern erworbenen oder von den 
betreffenden Unternehmen vermarkteten Erzeugnisse richtet oder 

ii)  wenn die Beihilfe an die Bedingung geknüpft ist, dass sie ganz oder teilweise an die Primärerzeuger weitergegeben 
wird; 

d)  Beihilfen zur Erleichterung der Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohlebergwerke im Sinne des Beschlusses 
2010/787/EU des Rates; 

e)  die in Artikel 13 ausgeschlossenen Gruppen von Regionalbeihilfen. 

Wenn ein Unternehmen sowohl in den in Unterabsatz 1 Buchstabe a, b oder c genannten ausgeschlossenen Bereichen als 
auch in Bereichen tätig ist, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, gilt diese Verordnung für Beihilfen, die 
für die letztgenannten Bereiche oder Tätigkeiten gewährt werden, sofern die Mitgliedstaaten durch geeignete Mittel wie 
die Trennung der Tätigkeiten oder die Zuweisung der Kosten sicherstellen, dass die im Einklang mit dieser Verordnung 
gewährten Beihilfen nicht den Tätigkeiten in den ausgeschlossenen Bereichen zugutekommen. 
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4. Diese Verordnung gilt nicht für 

a) Beihilferegelungen, in denen nicht ausdrücklich festgelegt ist, dass einem Unternehmen, das einer Rückforderungsan
ordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und 
ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist, keine Einzelbeihilfen gewährt werden dürfen, 
ausgenommen Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen; 

b)  Ad-hoc-Beihilfen für ein Unternehmen im Sinne des Buchstaben a; 

c)  Beihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten, ausgenommen Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen 
bestimmter Naturkatastrophen. 

5. Diese Verordnung gilt nicht für Beihilfemaßnahmen, die als solche, durch die mit ihnen verbundenen Bedingungen 
oder durch ihre Finanzierungsmethode zu einem nicht abtrennbaren Verstoß gegen Unionsrecht führen, insbesondere 

a)  Beihilfemaßnahmen, bei denen die Gewährung der Beihilfe davon abhängig ist, dass der Beihilfeempfänger seinen Sitz 
in dem betreffenden Mitgliedstaat hat oder überwiegend in diesem Mitgliedstaat niedergelassen ist; es kann jedoch ver
langt werden, dass der Beihilfeempfänger zum Zeitpunkt der Auszahlung der Beihilfe eine Betriebsstätte oder Nieder
lassung in dem die Beihilfe gewährenden Mitgliedstaat hat; 

b) Beihilfemaßnahmen, bei denen die Gewährung der Beihilfe davon abhängig ist, dass der Beihilfeempfänger einheimi
sche Waren verwendet oder einheimische Dienstleistungen in Anspruch nimmt; 

c)  Beihilfemaßnahmen, mit denen die Möglichkeit eingeschränkt wird, dass die Beihilfeempfänger die Ergebnisse von 
Forschung, Entwicklung und Innovation in anderen Mitgliedstaaten nutzen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1.  „Beihilfe“: Maßnahme, die alle Voraussetzungen des Artikels 107 Absatz 1 AEUV erfüllt; 

2.  „kleine und mittlere Unternehmen“ oder „KMU“: Unternehmen, die die Voraussetzungen des Anhangs I erfüllen; 

3.  „Arbeitnehmer mit Behinderungen“: Personen, die 

a)  nach nationalem Recht als Arbeitnehmer mit Behinderungen anerkannt sind oder 

b)  langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit 
verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Arbeitsleben hindern 
können; 

4.  „benachteiligte Arbeitnehmer“: Personen, die 

a)  in den vorangegangenen 6 Monaten keiner regulären bezahlten Beschäftigung nachgegangen sind oder 

b)  zwischen 15 und 24 Jahre alt sind oder 

c)  über keinen Abschluss der Sekundarstufe II beziehungsweise keinen Berufsabschluss verfügen (Internationale 
Standardklassifikation für das Bildungswesen 3) oder deren Abschluss einer Vollzeit-Bildungsmaßnahme noch 
keine zwei Jahre zurückliegt und die noch keine reguläre bezahlte Erstanstellung gefunden haben oder 

d)  älter als 50 Jahre sind oder 

e)  allein lebende Erwachsene mit mindestens einer unterhaltsberechtigten Person sind oder 

f) in einem Mitgliedstaat in einem Wirtschaftszweig oder einem Beruf arbeiten, in dem das Ungleichgewicht zwi
schen Männern und Frauen mindestens 25 % höher ist als das durchschnittliche Ungleichgewicht zwischen 
Männern und Frauen, das in dem betreffenden Mitgliedstaat in allen Wirtschaftszweigen insgesamt verzeichnet 
wird, und zu der unterrepräsentierten Geschlechtsgruppe gehören oder 

g)  Angehörige einer ethnischen Minderheit in einem Mitgliedstaat sind und die ihre sprachlichen oder beruflichen 
Fertigkeiten ausbauen oder mehr Berufserfahrung sammeln müssen, damit sie bessere Aussichten auf eine 
dauerhafte Beschäftigung haben; 

5. „Beförderung“: Beförderung von Personen und Fracht im gewerblichen Luft-, See-, Straßen-, Schienen und Binnen
schiffsverkehr; 
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6.  „Beförderungskosten“: die vom Beihilfeempfänger tatsächlich gezahlten Kosten der Beförderung im gewerblichen 
Verkehr pro Verbringung; sie umfassen 

a) Frachtkosten, Umladekosten und Zwischenlagerungskosten, insoweit sich diese Kosten auf die Verbringung be
ziehen, 

b)  Frachtversicherungskosten, 

c)  Steuern, Zölle oder sonstige Abgaben, die sowohl am Abgangs- als auch am Bestimmungsort auf die Fracht 
und gegebenenfalls auf die Tragfähigkeit erhoben werden, und 

d)  Sicherheitskontrollkosten, Aufschläge für gestiegene Kraftstoffpreise; 

7. „entlegene Gebiete“: in äußerster Randlage gelegene Gebiete, Malta, Zypern, Ceuta und Melilla, Inseln im Staatsge
biet eines Mitgliedstaats und Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte; 

8. „Vermarktung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: der Besitz oder die Ausstellung eines Erzeugnisses im Hin
blick auf den Verkauf, das Angebot zum Verkauf, die Lieferung oder jede andere Art des Inverkehrbringens, ausge
nommen der Erstverkauf durch einen Primärerzeuger an Wiederverkäufer oder Verarbeiter sowie jede Tätigkeit 
zur Vorbereitung eines Erzeugnisses für diesen Erstverkauf; der Verkauf durch einen Primärerzeuger an Endver
braucher gilt als Vermarktung, wenn er in gesonderten, eigens für diesen Zweck vorgesehenen Räumlichkeiten 
erfolgt; 

9.  „landwirtschaftliche Primärproduktion“: Erzeugung von in Anhang I des AEUV aufgeführten Erzeugnissen des 
Bodens und der Viehzucht, ohne weitere Vorgänge, die die Beschaffenheit solcher Erzeugnisse verändern; 

10.  „Verarbeitung eines landwirtschaftlichen Erzeugnisses“: jede Einwirkung auf ein landwirtschaftliches Erzeugnis, 
deren Ergebnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist, ausgenommen Tätigkeiten eines landwirtschaftli
chen Betriebs zur Vorbereitung eines tierischen oder pflanzlichen Erzeugnisses für den Erstverkauf; 

11.  „landwirtschaftliche Erzeugnisse“: die in Anhang I des AEUV aufgeführten Erzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse 
der Fischerei und Aquakultur, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 aufgeführt sind; 

12.  „Gebiete in äußerster Randlage“: die in Artikel 349 AEUV genannten Gebiete. Im Einklang mit dem Beschluss 
2010/718/EU des Europäischen Rates zählt die Insel Saint-Barthélemy seit dem 1. Januar 2012 nicht mehr zu den 
Gebieten in äußerster Randlage. Im Einklang mit dem Beschluss 2012/419/EU des Europäischen Rates gilt Mayotte 
seit dem 1. Januar 2014 als Gebiet in äußerster Randlage. 

13.  „Steinkohle“ oder „Kohle“: die höher und mittel inkohlten Kohlesorten sowie die niedriger inkohlten „A“- und 
„B“-Sorten im Sinne des internationalen Kohle-Klassifizierungssystems der UN-Wirtschaftskommission für Europa, 
präzisiert durch den Beschluss des Rates vom 10. Dezember 2010 über staatliche Beihilfen zur Erleichterung der 
Stilllegung nicht wettbewerbsfähiger Steinkohlebergwerke (1); 

14.  „Einzelbeihilfe“: 

i)  Ad-hoc-Beihilfen und 

ii)  Beihilfen, die einzelnen Empfängern auf der Grundlage einer Beihilferegelung gewährt werden; 

15.  „Beihilferegelung“: Regelung, nach der Unternehmen, die in der Regelung in einer allgemeinen und abstrakten 
Weise definiert sind, ohne nähere Durchführungsmaßnahmen Einzelbeihilfen gewährt werden können, bezie
hungsweise Regelung, nach der einem oder mehreren Unternehmen für unbestimmte Zeit und/oder in unbe
stimmter Höhe Beihilfen gewährt werden können, die nicht an ein bestimmtes Vorhaben gebunden sind; 

16.  „Evaluierungsplan“: Dokument mit den folgenden Mindestangaben: Ziele der zu evaluierenden Beihilferegelung, 
Evaluierungsfragen, Ergebnisindikatoren, vorgesehene Evaluierungsmethode, Datenerfassungskriterien, vorgesehe
ner Zeitplan für die Evaluierung einschließlich des Termins für die Vorlage des abschließenden Berichts, Beschrei
bung des unabhängigen Gremiums, das die Evaluierung vornimmt, oder der für seine Auswahl herangezogenen 
Kriterien sowie die Modalitäten für die Bekanntmachung der Evaluierung; 

17.  „Ad-hoc-Beihilfe“: Beihilfe, die nicht auf der Grundlage einer Beihilferegelung gewährt wird; 
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18.  „Unternehmen in Schwierigkeiten“: Unternehmen, auf das mindestens einer der folgenden Umstände zutrifft: 

a)  Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, 
und — in Bezug auf Risikofinanzierungsbeihilfen — KMU in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziel
len Verkauf, die nach einer Due-Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinan
zierungen in Frage kommen): Mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals ist infolge aufgelaufener Ver
luste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen 
(und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) 
ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht. 
Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ insbeson
dere auf die in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU (1) genannten Arten von Unternehmen und der Begriff 
„Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios. 

b)  Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der 
Gesellschaft haften (ausgenommen KMU, die noch keine drei Jahre bestehen, und — in Bezug auf Risikofinan
zierungsbeihilfen — KMU in den sieben Jahren nach ihrem ersten kommerziellen Verkauf, die nach einer Due- 
Diligence-Prüfung durch den ausgewählten Finanzintermediär für Risikofinanzierungen in Frage kommen): 
Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste 
verlorengegangen. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezieht sich der Begriff „Gesellschaften, bei denen 
zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften“ insbesondere auf die in 
Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU genannten Arten von Unternehmen. 

c) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vorgese
henen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger. 

d)  Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe erhalten und der Kredit wurde noch nicht zurückgezahlt oder die 
Garantie ist noch nicht erloschen beziehungsweise das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhal
ten und unterliegt immer noch einem Umstrukturierungsplan. 

e)  Im Falle eines Unternehmens, das kein KMU ist: In den letzten beiden Jahren 

1.  betrug der buchwertbasierte Verschuldungsgrad des Unternehmens mehr als 7,5 und 

2.  das anhand des EBITDA berechnete Zinsdeckungsverhältnis des Unternehmens lag unter 1,0; 

19. „Verpflichtungen zur Territorialisierung der Ausgaben“: den Beihilfeempfängern von der Bewilligungsbehörde auf
erlegte Verpflichtungen, einen Mindestbetrag in einem bestimmten Gebiet auszugeben oder dort Produktionstätig
keiten in einem Mindestumfang durchzuführen; 

20. „angepasster Beihilfehöchstsatz“: zulässiger Beihilfehöchstsatz für ein großes Investitionsvorhaben, der anhand fol
gender Formel berechnet wird: 

Beihilfehöchstsatz = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) 

Dabei entspricht R der in dem betreffenden Gebiet am Tag der Gewährung geltenden und in einer genehmigten 
Fördergebietskarte festgelegten Beihilfehöchstintensität (ohne Anhebung der Beihilfeintensität für KMU); A steht 
für die ersten 50 Mio. EUR der beihilfefähigen Kosten, B für den zwischen 50 Mio. EUR und 100 Mio. EUR liegen
den Teil der beihilfefähigen Kosten und C für den über 100 Mio. EUR liegenden Teil; 

21.  „rückzahlbarer Vorschuss“: für ein Vorhaben gewährter Kredit, das in einer oder mehreren Tranchen ausgezahlt 
wird und dessen Rückzahlungsbedingungen vom Ergebnis des Vorhabens abhängen; 

22.  „Bruttosubventionsäquivalent“: Höhe der Beihilfe, wenn diese als Zuschuss für den Empfänger gewährt worden 
wäre, vor Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben; 

23.  „Beginn der Arbeiten“: entweder der Beginn der Bauarbeiten für die Investition oder die erste rechtsverbindliche 
Verpflichtung zur Bestellung von Ausrüstung oder eine andere Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar 
macht, wobei der früheste dieser Zeitpunkte maßgebend ist; der Kauf von Grundstücken und Vorarbeiten wie die 
Einholung von Genehmigungen und die Erstellung vorläufiger Durchführbarkeitsstudien gelten nicht als Beginn 
der Arbeiten. Bei einer Übernahme ist der „Beginn der Arbeiten“ der Zeitpunkt des Erwerbs der unmittelbar mit 
der erworbenen Betriebsstätte verbundenen Vermögenswerte; 

24.  „große Unternehmen“: Unternehmen, die die Voraussetzungen des Anhangs I nicht erfüllen; 
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25.  „steuerliche Folgeregelung“: Regelung in Form von Steuervergünstigungen, die eine geänderte Fassung einer früher 
bestehenden Regelung in Form von Steuervergünstigungen darstellt und diese ersetzt; 

26.  „Beihilfeintensität“: in Prozent der beihilfefähigen Kosten ausgedrückte Höhe der Beihilfe vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben; 

27.  „Fördergebiete“: die in Anwendung des Artikels 107 Absatz 3 Buchstaben a und c AEUV in einer genehmigten 
Fördergebietskarte für den Zeitraum vom 1.7.2014 bis zum 31.12.2020 ausgewiesenen Gebiete; 

28.  „Tag der Gewährung der Beihilfe“: der Tag, an dem der Beihilfeempfänger nach dem geltenden nationalen Recht 
einen Rechtsanspruch auf die Beihilfe erwirbt; 

29.  „materielle Vermögenswerte“: Grundstücke, Gebäude und Anlagen, Maschinen und Ausrüstung; 

30.  „immaterielle Vermögenswerte“: Vermögenswerte ohne physische oder finanzielle Verkörperung wie Patentrechte, 
Lizenzen, Know-how oder sonstige Rechte des geistigen Eigentums; 

31. „Lohnkosten“: alle Kosten, die der Beihilfeempfänger für den betreffenden Arbeitsplatz in einem bestimmten Zeit
raum tatsächlich tragen muss; sie umfassen den Bruttolohn vor Steuern und Pflichtbeiträgen wie Sozialversiche
rung, Kosten für die Betreuung von Kindern und die Pflege von Eltern; 

32.  „Nettoanstieg der Beschäftigtenzahl“: Nettoanstieg der Zahl der Beschäftigten in der betreffenden Betriebsstätte im 
Vergleich zum Durchschnitt eines bestimmten Zeitraums, wobei in diesem Zeitraum abgebaute Stellen abgezogen 
werden müssen und die Vollzeit-, Teilzeit- und saisonal Beschäftigten mit ihren Bruchteilen der jährlichen Arbeits
einheiten zu berücksichtigen sind; 

33.  „gewidmete Infrastruktur“: Infrastruktur, die für im Voraus ermittelbare Unternehmen errichtet wird und auf deren 
Bedarf zugeschnitten ist; 

34.  „Finanzintermediär“: Finanzinstitute ungeachtet ihrer Form und Eigentumsverhältnisse einschließlich Dachfonds, 
Private-Equity-Fonds und öffentlicher Investitionsfonds, Banken, Mikrofinanzierungsinstitute und Garantieversiche
rungsgesellschaften; 

35. „Verbringung“: Transport von Gütern vom Abgangsort zum Bestimmungsort einschließlich einzelner Streckenab
schnitte oder Teilstrecken innerhalb oder außerhalb des betreffenden Mitgliedstaats unter Nutzung eines oder meh
rerer Verkehrsträger; 

36. „angemessene Kapitalrendite (fair rate of return — FRR)“: die erwartete Kapitalrendite, die einem risikoberichtig
tem Abzinsungssatz entspricht, der das Risiko eines Projekts sowie Art und Höhe des von privaten Investoren vor
gesehenen Investitionskapitals widerspiegelt; 

37. „Gesamtfinanzierung“: Betrag der Gesamtinvestition in ein nach Abschnitt 3 oder Artikel 16 oder 39 dieser Ver
ordnung beihilfefähiges Unternehmen oder Vorhaben; davon ausgenommen sind rein private Investitionen, die zu 
Marktbedingungen getätigt werden und nicht in den Anwendungsbereich der betreffenden staatlichen Beihilfe fal
len; 

38.  „Ausschreibung“: diskriminierungsfreies Bieterverfahren, das die Beteiligung einer ausreichend großen Zahl von 
Unternehmen gewährleisten soll und bei dem die Beihilfe entweder auf der Grundlage des ursprünglichen Ange
bots des Bieters oder eines Clearingpreises gewährt wird. Zudem ist die Mittelausstattung oder das Volumen in 
Verbindung mit der Ausschreibung eine verbindliche Vorgabe, so dass nicht allen Bietern eine Beihilfe gewährt 
werden kann; 

39.  „Betriebsgewinn aus der Investition“: Differenz zwischen den abgezinsten Einnahmen und den abgezinsten 
Betriebskosten im Laufe des betreffenden Investitionszeitraums, wenn die Differenz positiv ist. Betriebskosten sind 
u. a. Personal-, Material-, Fremdleistungs-, Kommunikations-, Energie-, Wartungs-, Miet- und Verwaltungskosten; 
für die Zwecke dieser Verordnung zählen dazu jedoch weder Abschreibungs- noch Finanzierungskosten, wenn 
diese durch die Investitionsbeihilfe gedeckt werden. 

Begriffsbestimmungen für Regionalbeihilfen 

40. Die Begriffsbestimmungen für Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen (Abschnitt 10) gelten auch für die diesbezüg
lichen Regionalbeihilfevorschriften. 

41.  „Regionale Investitionsbeihilfen“: Regionalbeihilfen für Erstinvestitionen beziehungsweise Erstinvestitionen in eine 
neue Wirtschaftstätigkeit; 
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42. „regionale Betriebsbeihilfen“: Beihilfen zur Senkung der nicht mit einer Erstinvestition in Zusammenhang stehen
den laufenden Ausgaben eines Unternehmens. Dazu zählen Kostenpositionen wie Personal-, Material-, Fremdleis
tungs-, Kommunikations-, Energie-, Wartungs-, Miet- und Verwaltungskosten, nicht aber Abschreibungen und 
Finanzierungskosten, wenn diese bei Gewährung der Investitionsbeihilfe als beihilfefähige Kosten berücksichtigt 
wurden; 

43.  „Stahlindustrie“: sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Herstellung eines oder mehrerer der folgenden 
Erzeugnisse: 

a)  Roheisen und Ferrolegierungen: 

Roheisen für die Erzeugung von Stahl, Gießereiroheisen und sonstige Roheisensorten, Spiegeleisen und Hoch
ofen-Ferromangan, nicht einbegriffen sind die übrigen Ferrolegierungen; 

b)  Rohfertigerzeugnisse und Halbzeug aus Eisen, Stahl oder Edelstahl: 

flüssiger Stahl, gleichgültig ob in Blöcken gegossen oder nicht, darunter zu Schmiedezwecken bestimmte Blö
cke, Halbzeug: vorgewalzte Blöcke (Luppen), Knüppel und Brammen, Platinen, warmgewalztes breites Bandei
sen, mit Ausnahme der Erzeugung von Flüssigstahlguss für kleine und mittlere Gießereien; 

c)  Walzwerksfertigerzeugnisse aus Eisen, Stahl oder Edelstahl: 

Schienen, Schwellen, Unterlagsplatten und Laschen, Träger, schwere Formeisen und Stabeisen von 80 mm und 
mehr, Stab- und Profileisen unter 80 mm sowie Flacheisen unter 150 mm, Walzdraht, Röhrenrundstahl und 
Röhrenvierkantstahl, warmgewalztes Bandeisen (einschließlich der Streifen zur Röhrenherstellung), warmge
walzte Bleche (mit oder ohne Überzug), Grob- und Mittelbleche von 3 mm Stärke und mehr, Universaleisen 
von 150 mm und mehr, mit Ausnahme von Draht und Drahtprodukten, Blankstahl und Grauguss; 

d)  kaltfertiggestellte Erzeugnisse: 

Weißblech, verbleites Blech, Schwarzblech, verzinkte Bleche, sonstige mit Überzug versehene Bleche, kaltge
walzte Bleche, Transformatoren- und Dynamobleche, zur Herstellung von Weißblech bestimmtes Bandeisen, 
kaltgewalztes Blech, als Bund und als Streifen; 

e)  Röhren: 

sämtliche nahtlosen Stahlröhren, geschweißte Stahlröhren mit einem Durchmesser von mehr als 406,4 mm; 

44.  „Kunstfaserindustrie“: 

a)  die Herstellung/Texturierung aller Arten von Fasern und Garnen auf der Basis von Polyester, Polyamid, Acryl 
und Polypropylen, ungeachtet ihrer Zweckbestimmung, oder 

b)  die Polymerisation (einschließlich Polykondensation), sofern sie Bestandteil der Herstellung ist, oder 

c) jedes zusätzliche industrielle Verfahren, das mit der Errichtung von Herstellungs- beziehungsweise Texturie
rungskapazitäten durch das begünstigte Unternehmen oder ein anderes Unternehmen desselben Konzerns ein
hergeht und das in der betreffenden Geschäftstätigkeit in der Regel Bestandteil der Faserherstellung beziehungs
weise -texturierung ist; 

45. „Verkehrssektor“: Beförderung von Personen und Fracht im gewerblichen Luft-, See-, Straßen-, Schienen und Bin
nenschiffsverkehr; der „Verkehrssektor“ umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten im Sinne der NACE Rev. 2: 

a)  NACE 49: Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen, nicht aber Betrieb von Taxis (NACE 49.32), 
Umzugstransporte (NACE 49.42), Transport in Rohrfernleitungen (NACE 49.5), 

b)  NACE 50: Schifffahrt, 

c)  NACE 51: Luftfahrt, nicht aber Raumtransport (NACE 51.22); 

46.  „Regelung für eine begrenzte Zahl bestimmter Wirtschaftszweige“: Regelung für Tätigkeiten, die unter weniger als 
fünf Klassen (vierstelliger numerischer Code) der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 fal
len; 

47.  „Tourismustätigkeiten“ im Sinne der NACE Rev. 2: 

a)  NACE 55: Beherbergung, 

b)  NACE 56: Gastronomie, 
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c)  NACE 79: Reisebüros, Reiseveranstalter, Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen, 

d)  NACE 90: kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten, 

e)  NACE 91: Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten, 

f)  NACE 93: Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung; 

48.  „Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte“: Gebiete, die von der Kommission in den einzelnen Beschlüssen über 
Fördergebietskarten der Mitgliedstaaten für den Zeitraum vom 1.7.2014 bis zum 31.12.2020 als Gebiete mit 
geringer Bevölkerungsdichte anerkannt wurden; 

49.  „Erstinvestition“: 

a) Investition in materielle und immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte, zum Aus
bau der Kapazitäten einer bestehenden Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte 
durch vorher dort nicht hergestellte Produkte oder zu einer grundlegenden Änderung des gesamten Produk
tionsprozesses einer bestehenden Betriebsstätte oder 

b)  Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, sofern die Betriebsstätte geschlossen wurde oder ohne diesen 
Erwerb geschlossen worden wäre und sofern die Vermögenswerte von einem Investor erworben werden, der in 
keiner Beziehung zum Verkäufer steht; der alleinige Erwerb von Unternehmensanteilen gilt nicht als Erstinvesti
tion; 

50. „dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit“: Tätigkeit, die unter dieselbe Klasse (vierstelliger numerischer Code) der Sta
tistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Rev. 2 fällt, die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie eini
ger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (1) festgelegt ist; 

51.  „Erstinvestition in eine neue Wirtschaftstätigkeit“: 

a)  Investition in materielle und immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte oder zur 
Diversifizierung der Tätigkeit einer Betriebsstätte, sofern die neue Tätigkeit nicht dieselbe oder eine ähnliche 
Tätigkeit wie die früher in der Betriebsstätte ausgeübte Tätigkeit ist; 

b)  Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, die geschlossen wurde oder ohne diesen Erwerb geschlossen 
worden wäre und die von einem Investor erworben wird, der in keiner Beziehung zum Verkäufer steht, sofern 
die neue Tätigkeit, die mit den erworbenen Vermögenswerten ausgeübt werden soll, nicht dieselbe oder eine 
ähnliche Tätigkeit wie die vor dem Erwerb in der Betriebsstätte ausgeübte Tätigkeit ist; 

52.  „großes Investitionsvorhaben“: Erstinvestition mit beihilfefähigen Kosten von über 50 Mio. EUR, berechnet auf der 
Grundlage der zum Tag der Gewährung geltenden Preise und Wechselkurse; 

53.  „Bestimmungsort“: Ort, an dem die Güter entladen werden; 

54.  „Abgangsort“: Ort, an dem die Güter für die Beförderung geladen werden; 

55.  „für Betriebsbeihilfen in Frage kommende Gebiete“: Gebiete in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 
AEUV oder Gebiete mit geringer Bevölkerungsdichte, die in der genehmigten Fördergebietskarte für den Mitglied
staat für den Zeitraum vom 1.7.2014 bis zum 31.12.2020 ausgewiesen sind; 

56. „Verkehrsträger“: Schienenverkehr, Straßengüterverkehr, Binnenschifffahrt, Seeschifffahrt, Luftverkehr und intermo
daler Verkehr; 

57. „Stadtentwicklungsfonds“ („SEF“): spezialisierter Investitionsfonds, der für Investitionen in Stadtentwicklungspro
jekte im Rahmen einer Stadtentwicklungsbeihilfemaßnahme eingerichtet wurde. Ein SEF wird von einem Stadtent
wicklungsfondsmanager verwaltet; 

58. „Stadtentwicklungsfondsmanager“: eine professionelle Verwaltungsgesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die Inves
titionen in beihilfefähige Stadtentwicklungsprojekte auswählt und tätigt; 
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59.  „Stadtentwicklungsprojekt“: Investitionsvorhaben, mit dem die Durchführung der in einem integrierten Plan für 
nachhaltige Stadtentwicklung vorgesehenen Maßnahmen gefördert und zur Verwirklichung der Ziele des Plans bei
getragen werden kann; dazu zählen auch Projekte, deren Kapitalrendite möglicherweise nicht ausreicht, um 
Finanzierungen auf rein kommerzieller Basis zu erhalten. Ein Stadtentwicklungsprojekt kann als gesonderter 
Finanzierungsblock innerhalb der rechtlichen Strukturen des begünstigten privaten Investors oder als separate 
rechtliche Einheit (z. B. als Zweckgesellschaft) angelegt sein; 

60. „integrierter Plan für nachhaltige Stadtentwicklung“: eine von einer einschlägigen lokalen Behörde oder öffent
lichen Stelle offiziell vorgeschlagene und bestätigte Strategie, die für ein bestimmtes städtisches Gebiet und einen 
bestimmten Zeitraum integrierte Maßnahmen zur Bewältigung der wirtschaftlichen, ökologischen, klimatischen, 
demografischen und sozialen Herausforderungen umfasst; 

61. „Sachleistung“: die Einbringung von Grundstücken oder Immobilien, wenn diese Teil des Stadtentwicklungspro
jekts sind; 

Begriffsbestimmungen für KMU-Beihilfen 

62.  „direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffene Arbeitsplätze“: Arbeitsplätze, die die Tätigkeit betreffen, auf die 
sich die Investition bezieht, einschließlich Arbeitsplätzen, die aufgrund einer investitionsbedingten höheren Kapa
zitätsauslastung entstehen; 

63. „organisatorische Zusammenarbeit“: die Entwicklung gemeinsamer Geschäftsstrategien oder Managementstruktu
ren, die Erbringung gemeinsamer Dienstleistungen oder von Dienstleistungen zur Förderung der Zusammenarbeit, 
koordinierte Tätigkeiten wie Forschung oder Marketing, die Unterstützung von Netzwerken und Clustern, die Ver
besserung der Zugänglichkeit und Kommunikation, die Nutzung gemeinsamer Instrumente zur Förderung des 
Unternehmertums und des Handels mit KMU; 

64.  „Beratungsdienste zur Förderung der Zusammenarbeit“: Beratung, Unterstützung und Ausbildung für den Wissens- 
und Erfahrungsaustausch und zur Verbesserung der Zusammenarbeit; 

65. „Unterstützungsdienste zur Förderung der Zusammenarbeit“: Bereitstellung von Büroflächen, Websites, Datenban
ken, Bibliotheken, Marktforschung, Handbüchern, Arbeitsunterlagen und Musterdokumenten. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für die Erschließung von KMU-Finanzierungen 

66. „beteiligungsähnliche Investition“: eine zwischen Beteiligung und Kreditfinanzierung angesiedelte Finanzierungs
form, die mit einem höheren Risiko als vorrangige Verbindlichkeiten und einem niedrigeren Risiko als die übli
chen Beteiligungen verbunden ist, bei der sich die Rendite für den Inhaber überwiegend nach den Gewinnen oder 
Verlusten des Zielunternehmens bemisst und die im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Zielunternehmens nicht 
gesichert ist. Beteiligungsähnliche Investitionen können als Verbindlichkeit (in der Regel ungesichert und nachran
gig, einschließlich Mezzanin-Finanzierungen, und in einigen Fällen in eine Beteiligung umwandelbar) oder als Vor
zugsanteile ausgestaltet sein; 

67.  „Garantie“: für die Zwecke der Abschnitte 1, 3 und 7 der Verordnung eine schriftliche Zusage, die Haftung für die 
gesamte oder einen Teil der von einem Dritten neu bereitgestellten Kreditfinanzierung (z. B. Kredit- oder Leasing
instrumente oder beteiligungskapitalähnliche Instrumente) zu übernehmen; 

68. „Garantiesatz“: Prozentsatz der Verlustdeckung durch einen öffentlichen Investor für jede im Rahmen der betref
fenden Beihilfe beihilfefähige Transaktion; 

69.  „Ausstieg“: Auflösung von Beteiligungen durch Finanzintermediäre oder Investoren; hierzu zählen die Veräußerung 
des Unternehmens als Ganzes oder in Teilen, Abschreibungen, die Rückzahlung von Anteilen oder Krediten sowie 
die Veräußerung an andere Finanzintermediäre oder Investoren, an Finanzinstitute und im Wege öffentlicher 
Zeichnungsangebote einschließlich Börsengang; 

70. „Dotation“: rückzahlbare öffentliche Investition in einen Finanzintermediär im Rahmen einer Risikofinanzierungs
maßnahme, wobei alle Erträge an den öffentlichen Investor zurückfließen; 

71. „Risikofinanzierung“: Beteiligungen oder beteiligungsähnliche Investitionen, Kredite einschließlich Leasing, Garan
tien oder einer Kombination dieser Instrumente zugunsten beihilfefähiger Unternehmen zwecks neuer Investitio
nen; 

72.  „unabhängiger privater Investor“: privater Investor, der kein Anteilseigner des beihilfefähigen Unternehmens ist, in 
das er investiert, dazu zählen auch Business Angels und Finanzinstitute, ungeachtet ihrer Eigentümer, sofern sie 
das volle Investitionsrisiko tragen; bei der Gründung eines neuen Unternehmens werden alle privaten Investoren, 
einschließlich der Gründer, als vom Unternehmen unabhängig betrachtet; 
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73.  „natürliche Person“: für die Zwecke der Artikel 21 und 23 eine Person, bei der es sich nicht um eine juristische 
Person handelt und die kein Unternehmen für die Zwecke des Artikels 107 Absatz 1 AEUV ist; 

74.  „Beteiligung“: die Bereitstellung von Kapital für ein Unternehmen als direkte oder indirekte Investition, um das 
Eigentum an einem entsprechenden Anteil dieses Unternehmens zu erwerben; 

75.  „erster kommerzieller Verkauf“: erster Verkauf eines Unternehmens auf einem Produkt- oder Dienstleistungsmarkt, 
mit Ausnahme der begrenzten Zahl von Verkäufen im Rahmen der Markterprobung; 

76. „nicht börsennotierte KMU“: nicht zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassene KMU mit Ausnahme alterna
tiver Handelsplattformen; 

77. „Anschlussinvestition“: eine zusätzliche Risikofinanzierungsinvestition in ein Unternehmen nach einer oder mehre
ren vorangegangenen Finanzierungsrunden; 

78.  „Ersatzkapital“: Erwerb vorhandener Unternehmensbeteiligungen von einem früheren Investor oder Anteilseigner; 

79.  „betraute Einrichtung“: die Europäische Investitionsbank, der Europäische Investitionsfonds, ein internationales 
Finanzinstitut, an dem ein Mitgliedstaat beteiligt ist, oder ein in einem Mitgliedstaat ansässiges Finanzinstitut, das 
auf Ziele des öffentlichen Interesse ausgerichtet ist und unter der Kontrolle einer Behörde steht, eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts oder eine Körperschaft des privaten Rechts mit einer Gemeinwohlverpflichtung. Die 
betraute Einrichtung kann im Einklang mit der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge 
und Dienstleistungsaufträge (1) oder späterer Rechtsvorschriften, die diese Richtlinie vollständig oder teilweise 
ersetzen, ausgewählt oder direkt ernannt werden; 

80.  „innovative Unternehmen“: Unternehmen, 

a) die anhand eines externen Gutachtens nachweisen können, dass sie in absehbarer Zukunft Produkte, Dienstleis
tungen oder Verfahren entwickeln werden, die neu oder verglichen mit dem Stand der Technik in dem jeweili
gen Wirtschaftszweig wesentlich verbessert sind und die das Risiko eines technischen oder industriellen Misser
folgs in sich tragen, oder 

b)  deren Forschungs- und Entwicklungskosten in mindestens einem der drei Jahre vor Gewährung der Beihilfe 
mindestens 10 % ihrer gesamten Betriebsausgaben ausmachen; im Falle eines neugegründeten Unternehmens 
ohne abgeschlossenes Geschäftsjahr ist dies im Rahmen des Audits des laufenden Geschäftsjahres von einem 
externen Rechnungsprüfer zu testieren; 

81.  „alternative Handelsplattform“: multilaterales Handelssystem nach Artikel 4 Absatz 1 Ziffer 15 der Richtlinie 
2004/39/EG, bei dem die für den Handel zugelassenen Finanzinstrumente mehrheitlich von KMU begeben wer
den; 

82. „Kredit“: Vereinbarung, nach der der Kreditgeber dem Kreditnehmer einen vereinbarten Betrag über einen verein
barten Zeitraum zur Verfügung stellen und der Kreditnehmer den Betrag innerhalb der vereinbarten Frist zurück
zahlen muss. Dabei kann es sich um einen Kredit oder andere Finanzierungsinstrumente einschließlich Leasing 
handeln, die dem Kreditgeber in erster Linie eine Mindestrendite sichern. Die Refinanzierung bestehender Kredite 
ist kein beihilfefähiger Kredit. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation 

83.  „Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung“: Einrichtungen wie Hochschulen oder Forschungsinstitute, 
Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittler, forschungsorientierte physische oder virtuelle Koopera
tionseinrichtungen, unabhängig von ihrer Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) oder Finanzie
rungsweise, deren Hauptaufgabe darin besteht, unabhängige Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder 
experimentelle Entwicklung zu betreiben oder die Ergebnisse solcher Tätigkeiten durch Lehre, Veröffentlichung 
oder Wissenstransfer zu verbreiten. Übt eine solche Einrichtung auch wirtschaftliche Tätigkeiten aus, muss sie 
über deren Finanzierung, Kosten und Erlöse getrennt Buch führen. Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseig
ner oder Mitglied bestimmenden Einfluss auf eine solche Einrichtung ausüben können, darf kein bevorzugter 
Zugang zu den von ihr erzielten Forschungsergebnissen gewährt werden; 

84. „Grundlagenforschung“: experimentelle oder theoretische Arbeiten, die in erster Linie dem Erwerb neuen Grundla
genwissens ohne erkennbare direkte kommerzielle Anwendungsmöglichkeiten dienen; 
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85.  „industrielle Forschung“: planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung neuer Kenntnisse und 
Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche Verbes
serungen bei bestehenden Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen herbeizuführen. Hierzu zählen auch die 
Entwicklung von Teilen komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau von Prototypen in einer Labo
rumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden Systemen wie auch von Pilotli
nien, wenn dies für die industrielle Forschung und insbesondere die Validierung von technologischen Grundlagen 
notwendig ist; 

86.  „experimentelle Entwicklung“: Erwerb, Kombination, Gestaltung und Nutzung vorhandener wissenschaftlicher, 
technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder ver
besserte Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu zählen zum Beispiel auch Tätigkeiten zur 
Konzeption, Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. 

Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von Prototypen, Demonstrationsmaßnahmen, Pilotprojekte 
sowie die Erprobung und Validierung neuer oder verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in einem 
für die realen Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld umfassen, wenn das Hauptziel dieser Maßnahmen darin 
besteht, im Wesentlichen noch nicht feststehende Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen weiter zu verbessern. 
Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten 
einschließen, wenn es sich dabei zwangsläufig um das kommerzielle Endprodukt handelt und dessen Herstellung 
allein für Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre. 

Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder regelmäßigen Änderungen an bestehenden 
Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, Dienstleistungen oder anderen laufenden betrieblichen Proz
essen, selbst wenn diese Änderungen Verbesserungen darstellen sollten; 

87. „Durchführbarkeitsstudie“: Bewertung und Analyse des Potenzials eines Vorhabens mit dem Ziel, die Entschei
dungsfindung durch objektive und rationale Darlegung seiner Stärken und Schwächen sowie der mit ihm verbun
denen Möglichkeiten und Gefahren zu erleichtern und festzustellen, welche Ressourcen für seine Durchführung 
erforderlich wären und welche Erfolgsaussichten das Vorhaben hätte; 

88.  „Personalkosten“: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese für das betreffende Vorhaben 
beziehungsweise die betreffende Tätigkeit eingesetzt werden; 

89.  „Arm's-length-Prinzip“: Nach diesem Grundsatz dürfen sich die Bedingungen des Rechtsgeschäfts zwischen den 
Vertragsparteien nicht von jenen unterscheiden, die bei einem Rechtsgeschäft zwischen unabhängigen Unterneh
men festgelegt werden würden, und es dürfen keine wettbewerbswidrigen Absprachen vorliegen. Wenn ein Rechts
geschäft auf der Grundlage eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens geschlossen wird, 
wird davon ausgegangen, dass es dem Arm's-length-Prinzip entspricht; 

90.  „wirksame Zusammenarbeit“: arbeitsteilige Zusammenarbeit von mindestens zwei unabhängigen Partnern mit 
Blick auf einen Wissens- oder Technologieaustausch oder auf ein gemeinsames Ziel, wobei die Partner den Gegen
stand des Verbundprojekts gemeinsam festlegen, einen Beitrag zu seiner Durchführung leisten und seine Risiken 
und Ergebnisse teilen. Die Gesamtkosten des Vorhabens können von einem oder mehreren Partnern getragen wer
den, so dass andere Partner von den finanziellen Risiken des Vorhabens befreit sind. Auftragsforschung und die 
Erbringung von Forschungsleistungen gelten nicht als Formen der Zusammenarbeit; 

91. „Forschungsinfrastruktur“: Einrichtungen, Ressourcen und damit verbundene Dienstleistungen, die von Wissen
schaftlern für die Forschung auf ihrem jeweiligen Gebiet genutzt werden; unter diese Definition fallen Geräte und 
Instrumente für Forschungszwecke, wissensbasierte Ressourcen wie Sammlungen, Archive oder strukturierte wis
senschaftliche Informationen, Infrastrukturen der Informations- und Kommunikationstechnologie wie GRID- 
Netze, Rechner, Software und Kommunikationssysteme sowie sonstige besondere Einrichtungen, die für die For
schung unverzichtbar sind. Solche Forschungsinfrastrukturen können nach Artikel 2 Buchstabe a der Verordnung 
(EG) Nr. 723/2009 des Rates vom 25. Juni 2009 über den gemeinschaftlichen Rechtsrahmen für ein Konsortium 
für eine europäische Forschungsinfrastruktur (ERIC) (1) „an einem einzigen Standort angesiedelt“ oder „verteilt“ 
(ein organisiertes Netz von Ressourcen) sein; 

92. „Innovationscluster“: Einrichtungen oder organisierte Gruppen von unabhängigen Partnern (z. B. innovative Unter
nehmensneugründungen, kleine, mittlere und große Unternehmen, Einrichtungen für Forschung und Wissensver
breitung, gemeinnützige Einrichtungen sowie andere miteinander verbundene Wirtschaftsbeteiligte), die durch ent
sprechende Förderung, die gemeinsame Nutzung von Anlagen, den Austausch von Wissen und Know-how und 
durch einen wirksamen Beitrag zum Wissenstransfer, zur Vernetzung, Informationsverbreitung und Zusammenar
beit unter den Unternehmen und anderen Einrichtungen des Innovationsclusters Innovationstätigkeit anregen sol
len; 

93. „hochqualifiziertes Personal“: Personal mit Hochschulabschluss und mindestens fünf Jahren einschlägiger Berufser
fahrung, zu der auch eine Promotion zählen kann; 
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94.  „Innovationsberatungsdienste“: Beratung, Unterstützung und Schulung in den Bereichen Wissenstransfer, Erwerb, 
Schutz und Verwertung immaterieller Vermögenswerte sowie Anwendung von Normen und Vorschriften, in 
denen diese verankert sind; 

95. „innovationsunterstützende Dienstleistungen“: Bereitstellung von Büroflächen, Datenbanken, Bibliotheken, Markt
forschung, Laboratorien, Gütezeichen, Tests und Zertifizierung zum Zweck der Entwicklung effizienterer Produkte, 
Verfahren oder Dienstleistungen; 

96. „Organisationsinnovation“: die Anwendung neuer Organisationsmethoden in den Geschäftspraktiken, den Arbeits
abläufen oder Geschäftsbeziehungen eines Unternehmens; nicht als Organisationsinnovation angesehen werden 
Änderungen, die auf bereits in dem Unternehmen angewandten Organisationsmethoden beruhen, Änderungen in 
der Managementstrategie, Fusionen und Übernahmen, die Einstellung der Anwendung eines Arbeitsablaufs, einfa
che Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein aus Veränderungen bei den Faktorpreisen 
ergeben, neue Kundenausrichtung, Lokalisierung, regelmäßige, saisonale oder sonstige zyklische Veränderungen 
sowie der Handel mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten; 

97.  „Prozessinnovation“: die Anwendung einer neuen oder wesentlich verbesserten Methode für die Produktion oder 
die Erbringung von Leistungen (einschließlich wesentlicher Änderungen bei den Techniken, den Ausrüstungen 
oder der Software); nicht als Prozessinnovation angesehen werden geringfügige Änderungen oder Verbesserungen, 
der Ausbau der Produktions- oder Dienstleistungskapazitäten durch zusätzliche Herstellungs- oder Logistiksys
teme, die den bereits verwendeten sehr ähnlich sind, die Einstellung eines Arbeitsablaufs, einfache Ersatz- oder 
Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein aus Veränderungen bei den Faktorpreisen ergeben, neue 
Kundenausrichtung, Lokalisierung, regelmäßige, saisonale und sonstige zyklische Veränderungen sowie der Handel 
mit neuen oder erheblich verbesserten Produkten; 

98.  „Abordnung“: die vorübergehende Beschäftigung von Personal bei einem Beihilfeempfänger, wobei das Personal 
das Recht hat, anschließend zu seinem vorherigen Arbeitgeber zurückzukehren. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und für Arbeitnehmer mit Behinde
rungen 

99.  „stark benachteiligte Arbeitnehmer“: Personen, die 

a)  seit mindestens 24 Monaten keiner regulären bezahlten Beschäftigung nachgehen oder 

b) seit mindestens 12 Monaten keiner regulären bezahlten Beschäftigung nachgehen und zu einer der in der Defi
nition der „benachteiligten Arbeitnehmer“ unter den Buchstaben b bis g genannten Gruppen gehören; 

100.  „geschütztes Beschäftigungsverhältnis“: Beschäftigungsverhältnis in einem Unternehmen, in dem mindestens 30 % 
der Arbeitnehmer Menschen mit Behinderungen sind. 

Begriffsbestimmungen für Umweltschutzbeihilfen 

101.  „Umweltschutz“: jede Maßnahme, die darauf abzielt, einer Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt oder der 
natürlichen Ressourcen durch die Tätigkeit eines Beihilfeempfängers abzuhelfen, vorzubeugen oder die Gefahr 
einer solchen Beeinträchtigung zu vermindern oder eine rationellere Nutzung der natürlichen Ressourcen ein
schließlich Energiesparmaßnahmen und die Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern; 

102.  „Unionsnorm“: 

a)  verbindliche Unionsnorm für das von einzelnen Unternehmen zu erreichende Umweltschutzniveau oder 

b)  die in der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) festgelegte Verpflichtung, die 
besten verfügbaren Techniken (BVT) einzusetzen und sicherzustellen, dass Schadstoffemissionswerte nicht über 
den Werten liegen, die aus dem Einsatz der BVT resultieren würden; sofern in Durchführungsrechtsakten zur 
Richtlinie 2010/75/EU mit den besten verfügbaren Techniken assoziierte Emissionswerte festgelegt wurden, gel
ten diese Werte für die Zwecke dieser Verordnung; wenn diese Werte als Bandbreiten ausgedrückt werden, ist 
der Grenzwert, bei dem die mit den BVT assoziierten Emissionswerte als erstes erreicht werden, anwendbar; 

103.  „Energieeffizienz“: eingesparte Energiemenge, die durch Messung und/oder Schätzung des Verbrauchs vor und 
nach der Umsetzung einer Maßnahme zur Energieeffizienzverbesserung und bei gleichzeitiger Normalisierung der 
den Energieverbrauch beeinflussenden äußeren Bedingungen ermittelt wird; 

104.  „Energieeffizienzprojekt“: Investitionsvorhaben zur Steigerung der Energieeffizienz eines Gebäudes; 
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105. „Energieeffizienzfonds (EEF)“: spezialisierter Investitionsfonds für Investitionen in Energieeffizienzprojekte zur Ver
besserung der Energieeffizienz von Gebäuden im privaten und nichtprivaten Sektor; ein EEF wird von einem Ener
gieeffizienzfondsmanager verwaltet; 

106.  „Energieeffizienzfondsmanager“: professionelle Verwaltungsgesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die Investitionen 
in beihilfefähige Energieeffizienzprojekte auswählt und tätigt; 

107.  „hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung“: KWK, die die Kriterien des Artikels 2 Nummer 34 der Richtlinie 
2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Ände
rung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 
2006/32/EG (1) erfüllt; 

108.  „Kraft-Wärme-Kopplung“ (KWK): in ein und demselben Prozess gleichzeitig erfolgende Erzeugung thermischer 
Energie und elektrischer und/oder mechanischer Energie; 

109.  „erneuerbare Energien“: Energie, die in Anlagen erzeugt wird, in denen ausschließlich erneuerbare Energiequellen 
eingesetzt werden, sowie bezogen auf den Heizwert der Anteil der Energie, der aus erneuerbaren Energien in Hyb
ridanlagen, die auch konventionelle Energieträger einsetzen, erzeugt wird. Dies schließt Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen ein, der zum Auffüllen von Speichersystemen genutzt wird, aber nicht Strom, der als Ergebnis der 
Speicherung in Speichersystemen gewonnen wird; 

110. „erneuerbare Energiequellen“: erneuerbare nichtfossile Energiequellen, d. h. Wind, Sonne, aerothermische, geother
mische und hydrothermische Energie, Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas; 

111.  „Biokraftstoff“: flüssiger oder gasförmiger Verkehrskraftstoff, der aus Biomasse hergestellt wird; 

112.  „nachhaltiger Biokraftstoff“: Biokraftstoff, der die Nachhaltigkeitskriterien des Artikels 17 der Richtlinie 
2009/28/EG erfüllt; 

113.  „Biokraftstoffe aus Nahrungsmittelpflanzen“: aus Getreide und sonstigen Pflanzen mit hohem Stärkegehalt, 
Zuckerpflanzen und Ölpflanzen hergestellte Biokraftstoffe im Sinne des Vorschlags der Kommission für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität 
von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen (2); 

114.  „neue und innovative Technologie“: im Vergleich zum Stand der Technik neue und unerprobte Technologie, die 
das Risiko eines technischen oder industriellen Misserfolgs birgt und keine Optimierung einer bestehenden Tech
nologie oder deren Weiterentwicklung zur industriellen Reife darstellt; 

115.  „Bilanzausgleichsverantwortung“: Verantwortung eines Marktteilnehmers oder des von ihm gewählten Vertreters 
(„Bilanzsausgleichsverantwortlicher“) für Ungleichgewichte (Abweichungen zwischen Erzeugung, Verbrauch und 
kommerziellen Transaktionen) in einem bestimmten Zeitraum („Abrechnungszeitraum“); 

116. „Standardbilanzausgleichsverantwortung“: diskriminierungsfreie technologieübergreifende Bilanzausgleichsverant
wortung, von der kein Erzeuger ausgenommen ist; 

117. „Biomasse“: biologisch abbaubarer Teil von Erzeugnissen, Abfällen und Reststoffen der Landwirtschaft (einschließ
lich pflanzlicher und tierischer Stoffe), der Forstwirtschaft und damit verbundener Wirtschaftszweige einschließ
lich der Fischerei und der Aquakultur sowie Biogas und der biologisch abbaubare Teil von Abfällen aus Industrie 
und Haushalten; 

118. „Stromgestehungskosten“: Stromerzeugungskosten an dem Punkt, an dem eine Verbindung zu einer Abnahme
stelle oder zu einem Stromnetz besteht; darin berücksichtigt sind das Anfangskapital, der Abzinsungssatz sowie 
die Kosten für Dauerbetrieb, Brennstoff und Wartung; 

119.  „Umweltsteuer“: Steuer, deren Besteuerungsgegenstand eine eindeutig negative Auswirkung auf die Umwelt hat 
oder die bestimmte Tätigkeiten, Gegenstände oder Dienstleistungen belastet, damit die Umweltkosten in deren 
Preis einfließen und/oder damit die Hersteller und die Verbraucher zu umweltfreundlicherem Verhalten hingeführt 
werden; 
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120.  „Mindeststeuerbeträge der Union“: im Unionsrecht vorgesehene Mindeststeuerbeträge; für Energieerzeugnisse und 
Strom gelten als Mindeststeuerbeträge der Union die Beträge in Anhang I der Richtlinie 2003/96/EG des Rates 
vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (1); 

121.  „schadstoffbelasteter Standort“: Standort, an dem durch menschliches Einwirken gefährliche Stoffe nachweislich in 
einer solchen Konzentration vorkommen, dass von ihnen unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und der künf
tigen genehmigten Nutzung des Geländes eine erhebliche Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
ausgeht; 

122. „Verursacherprinzip“: Grundsatz, nach dem die Kosten für die Beseitigung von Umweltschäden von den Verursa
chern zu tragen sind; 

123. „Umweltschaden“: Schaden, den der Verursacher dadurch herbeigeführt hat, dass er die Umwelt direkt oder indi
rekt belastet oder die Voraussetzungen für eine Belastung der natürlichen Umwelt oder der natürlichen Ressourcen 
geschaffen hat; 

124. „energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte“: Fernwärme- und Fernkältesysteme, die die Kriterien für energieeffizi
ente Fernwärme- und Fernkältesysteme des Artikels 2 Nummern 41 und 42 der Richtlinie 2012/27/EU erfüllen. 
Unter diesen Begriff fallen auch die Anlagen, die Wärme beziehungsweise Kälte erzeugen, und das Netz (ein
schließlich der zugehörigen Einrichtungen), das für die Verteilung der Wärme beziehungsweise Kälte von den Pro
duktionseinheiten an die Kunden benötigt wird; 

125. „Verursacher“: derjenige, der die Umwelt direkt oder indirekt belastet oder eine Voraussetzung für die Umweltbe
lastung schafft; 

126.  „Wiederverwendung“: jedes Verfahren, bei dem Erzeugnisse oder Bestandteile, die keine Abfälle sind, wieder für 
denselben Zweck verwendet werden, für den sie ursprünglich bestimmt waren; 

127.  „Vorbereitung zur Wiederverwendung“: jedes Verwertungsverfahren der Prüfung, Reinigung oder Reparatur, bei 
dem Erzeugnisse oder Bestandteile von Erzeugnissen, die zu Abfällen geworden sind, so vorbereitet werden, dass 
sie ohne weitere Vorbehandlung wiederverwendet werden können; 

128.  „Recycling“: jedes Verwertungsverfahren, durch das Abfallmaterialien zu Erzeugnissen, Materialien oder Stoffen 
entweder für den ursprünglichen Zweck oder für andere Zwecke aufbereitet werden. Es schließt die Aufbereitung 
organischer Materialien ein, aber nicht die energetische Verwertung und die Aufbereitung zu Materialien, die für 
die Verwendung als Brennstoff oder zur Verfüllung bestimmt sind; 

129. „Stand der Technik“: Verfahren, bei dem die Wiederverwendung eines Abfallprodukts zur Herstellung eines End
produkts wirtschaftlich rentabel ist und üblicher Praxis entspricht. Der Begriff „Stand der Technik“ ist gegebenen
falls aus technologischer und binnenmarktpolitischer Sicht der Union auszulegen. 

130.  „Energieinfrastruktur“: jede materielle Ausrüstung oder Anlage, die sich in der Union befindet oder die Union mit 
einem oder mehr als einem Drittland verbindet und unter die folgenden Kategorien fällt: 

a)  Strom: 

i)  Übertragungsinfrastruktur im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 der Richtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 
über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (2); 

ii)  Verteilungsinfrastruktur im Sinne des Artikels 2 Absatz 5 der Richtlinie 2009/72/EG; 

iii)  Stromspeicheranlagen, die zur dauerhaften oder vorübergehenden Stromspeicherung in überirdischen, 
unterirdischen Infrastrukturen oder geologischen Speicherstätten verwendet werden, sofern sie direkt an 
Hochspannungsübertragungsleitungen angeschlossen sind, die für eine Spannung von 110 kV oder mehr 
ausgelegt sind; 

iv)  jede Ausrüstung oder Anlage, die für den sicheren und effizienten Betrieb der unter den Buchstaben i bis iii 
definierten Systeme unentbehrlich ist, einschließlich der Schutz-, Überwachungs- und Steuerungssysteme 
auf allen Spannungsebenen und in allen Transformatorstationen; 
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v) intelligente Stromnetze, d. h. alle Ausrüstungen, Leitungen, Kabel oder Anlagen sowohl auf der Übertra
gungs- als auch auf der Nieder- und Mittelspannungsverteilerebene, die auf eine bidirektionale digitale 
Kommunikation in Echtzeit oder echtzeitnah und auf eine interaktive, intelligente Überwachung und Steue
rung von Stromerzeugung, -übertragung, -verteilung und -verbrauch innerhalb eines Stromnetzes abzielen, 
um ein Netz zu entwickeln, das auf effiziente Weise das Verhalten und die Handlungen aller daran ange
schlossenen Nutzer — Erzeuger, Verbraucher und Akteure, die sowohl Erzeuger als auch Verbraucher 
sind — integriert, damit ein wirtschaftlich effizientes, nachhaltiges Stromnetz mit geringen Verlusten, hoher 
Qualität, großer Versorgungssicherheit und hoher technischer Sicherheit gewährleistet wird; 

b)  Gas: 

i)  Fern- und Verteilerleitungen für den Transport von Erdgas und Biogas, die Bestandteil eines Netzes sind, 
ausgenommen Hochdruckrohrleitungen, die für die vorgelagerte oder lokale Verteilung von Erdgas verwen
det werden, 

ii)  an die unter i genannten Hochdruck-Gasleitungen angeschlossene Untergrundspeicher, 

iii)  Anlagen für die Übernahme, Speicherung und Rückvergasung oder Dekomprimierung von Flüssigerdgas 
(„LNG“) oder von komprimiertem Erdgas („CNG“), und 

iv) alle Ausrüstungen und Anlagen, die für den ordnungsgemäßen, sicheren und effizienten Betrieb des Sys
tems oder für die Ermöglichung der bidirektionalen Kapazität unentbehrlich sind, einschließlich Verdich
terstationen; 

c)  Erdöl: 

i)  Rohrleitungen für den Transport von Rohöl, 

ii)  Pumpstationen und Speicheranlagen, die für den Betrieb der Rohölrohrleitungen erforderlich sind, und 

iii) alle Ausrüstungen und Anlagen, die für den ordnungsgemäßen, sicheren und effizienten Betrieb des betref
fenden Systems unentbehrlich sind, einschließlich der Schutz-, Überwachungs- und Steuerungssysteme; 

d)  CO2: Rohrleitungsnetze, einschließlich der dazugehörigen Verdichterstationen, für den Transport von CO2 zu 
den Speicherstätten, um das CO2 zur dauerhaften Speicherung in eine geeignete unterirdische geologische For
mation zu injizieren; 

131.  „Energiebinnenmarktvorschriften“: Dazu zählen die Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, die Richtlinie 
2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für 
den Erdgasbinnenmarkt (1), die Verordnung (EG) Nr. 713/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (2), die Ver
ordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangs
bedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel (3) und die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europä
ischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernlei
tungsnetzen (4) sowie spätere Rechtsvorschriften, die diese Rechtsakte vollständig oder teilweise ersetzen. 

Begriffsbestimmungen für Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete 

132.  „Gewöhnlicher Wohnsitz“: Ort, an dem eine natürliche Person wegen persönlicher und beruflicher Bindungen 
mindestens 185 Tage im Kalenderjahr wohnt; bei einer Person, deren berufliche Bindungen an einem anderen Ort 
als ihre persönlichen Bindungen liegen und die in zwei oder mehr Mitgliedstaaten wohnt, gilt als gewöhnlicher 
Wohnsitz der Ort ihrer persönlichen Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt; wenn eine Person zur 
Erfüllung einer bestimmten Aufgabe für einen festgelegten Zeitraum in einem anderen Mitgliedstaat lebt, gilt als 
gewöhnlicher Wohnsitz auch dann der Ort ihrer persönlichen Bindungen, wenn sie während ihrer Tätigkeit nicht 
dorthin zurückkehrt; der Besuch einer Schule oder Universität in einem anderen Mitgliedstaat hat keine Verlegung 
des gewöhnlichen Wohnsitzes zur Folge; ansonsten hat der Begriff „gewöhnlicher Wohnsitz“ die Bedeutung, die 
ihm in den nationalen Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats zugeordnet ist. 

Begriffsbestimmungen für Breitbandinfrastrukturen 

133.  „Breitbandgrundversorgung“ und „Netze der Breitbandgrundversorgung“: Netze mit grundlegenden Funktionen, 
die auf technischen Plattformen wie ADSL-Netzen (bis hin zu ADSL2+), herkömmlichen Kabelnetzen (z. B. 
DOCSIS 2.0), Mobilfunknetzen der dritten Generation (UMTS) und satellitengestützten Systemen beruhen; 
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134.  „Baumaßnahmen im Breitbandbereich“: Bauarbeiten, die im Rahmen des Ausbaus eines Breitbandnetzes nötig sind, 
z. B. das Aufreißen einer Straße zur Verlegung von (Breitband-)Leerrohren; 

135.  „Leerrohre“: unterirdische Leitungsrohre, Kabelkanäle oder Durchführungen zur Unterbringung von Leitungen 
(Glasfaser-, Kupfer- oder Koaxialkabel) eines Breitbandnetzes; 

136. „physische Entbündelung“: Entbündelung, die den Zugang zur Teilnehmerleitung ermöglicht und die Übertra
gungssysteme von Wettbewerbern in die Lage versetzt, direkt darüber zu übertragen; 

137. „passive Breitbandinfrastruktur“: Breitbandnetz ohne aktive Komponenten; sie umfasst in der Regel Bauinfrastruk
tur, Leerrohre, unbeschaltete Glasfaserleitungen und Straßenverteilerkästen 

138.  „Zugangsnetz der nächsten Generation“ (Next Generation Access Network — NGA): leistungsfähiges Netz, das 
mindestens folgende Merkmale aufweist: a) Es bietet durch optische (oder technisch gleichwertige) Backhaul-Netze, 
die nahe genug an die Räumlichkeiten der Endkunden heranreichen, jedem Teilnehmer zuverlässig Hochgeschwin
digkeitsdienste; b) es unterstützt eine Vielfalt moderner Digitaldienste einschließlich konvergenter AIPN-Dienste 
und c) es verfügt über viel höhere Upload-Geschwindigkeiten (als Netze der Breitbandgrundversorgung). Beim jet
zigen Stand der Marktentwicklung und der Technik handelt es sich bei NGA-Netzen um a) FTTx-Netze (glasfaser
basierte Zugangsnetze), b) hochleistungsfähige modernisierte Kabelnetze oder c) bestimmte hochleistungsfähige 
drahtlose Zugangsnetze, die jedem Teilnehmer zuverlässig Hochgeschwindigkeitsdienste bieten; 

139.  „Zugang auf Vorleistungsebene“: Zugang, der es einem Betreiber ermöglicht, die Einrichtungen eines anderen 
Betreibers zu nutzen. Der möglichst umfassende Zugang, der über das betreffende Netz gewährt werden soll, muss 
beim jetzigen Stand der Technik mindestens folgende Netzzugangsprodukte umfassen: Bei FTTH- beziehungsweise 
FTTB-Netzen: Zugang zu Leerrohren, Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen, entbündelter Zugang zum 
Teilnehmeranschluss und Bitstromzugang. Bei Kabelnetzen: Zugang zu Leerrohren und Bitstromzugang. Bei 
FTTC-Netzen: Zugang zu Leerrohren, entbündelter Zugang zum Kabelverzweiger und Bitstromzugang. Bei passi
ver Netzinfrastruktur: Zugang zu Leerrohren, Zugang zu unbeschalteten Glasfaserleitungen und/oder entbündelter 
Zugang zum Teilnehmeranschluss. Bei ADSL-Breitbandnetzen: entbündelter Zugang zum Teilnehmeranschluss 
und Bitstromzugang. Bei mobilen oder drahtlosen Netzen: Bitstromzugang, gemeinsame Nutzung der physischen 
Masten und Zugang zu den Backhaul-Netzen. Bei Satellitenplattformen: Bitstromzugang. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes 

140. „Schwierige audiovisuelle Werke“: Werke, die von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Einrichtung von Beihilfe
regelungen oder der Gewährung von Beihilfen anhand vorab festgelegter Kriterien ausgewiesen werden, zum Bei
spiel Filme, deren einzige Originalfassung in der Sprache eines Mitgliedstaats mit kleinem Staatsgebiet, geringer 
Bevölkerungszahl oder begrenztem Sprachraum gedreht wurde, Kurzfilme, Erst- und Zweitfilme von Regisseuren, 
Dokumentarfilme, Low-Budget-Produktionen oder sonstige aus kommerzieller Sicht schwierige Werke; 

141. „Liste des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) der OECD“: alle Länder und Gebiete, die für öffentliche Ent
wicklungshilfe in Betracht kommen und in der von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung (OECD) erstellten Liste aufgeführt sind; 

142.  „angemessener Gewinn“: wird anhand des im betreffenden Wirtschaftszweig üblichen Gewinns bestimmt; eine 
Kapitalrendite, die den relevanten Swap-Satz zuzüglich eines Aufschlags von 100 Basispunkten nicht überschreitet, 
gilt als angemessen. 

Begriffsbestimmungen für Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfra
strukturen 

143.  „Profisport“: Ausübung von Sport als entgeltliche Arbeits- oder Dienstleistung (ungeachtet dessen, ob zwischen 
dem Profisportler/der Profisportlerin und dem betreffenden Sportverband ein formeller Arbeitsvertrag geschlossen 
wurde), bei der der Ausgleich höher ist als die Teilnahmekosten und einen erheblichen Teil des Einkommens des 
Sportlers/der Sportlerin ausmacht. Reise- und Übernachtungskosten für die Teilnahme an Sportveranstaltungen 
werden für die Zwecke dieser Verordnung nicht als Ausgleich betrachtet. 

Artikel 3 

Freistellungsvoraussetzungen 

Beihilferegelungen, Einzelbeihilfen auf der Grundlage von Beihilferegelungen und Ad-hoc-Beihilfen sind im Sinne des 
Artikels 107 Absatz 2 oder 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern diese Beihilfen alle Voraussetzungen des Kapitels I dieser Verordnung sowie die für die 
betreffende Gruppe von Beihilfen geltenden Voraussetzungen des Kapitels III erfüllen. 
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Artikel 4 

Anmeldeschwellen 

1. Diese Verordnung gilt nicht für Beihilfen, die die folgenden Schwellen überschreiten: 

a)  regionale Investitionsbeihilfen: der „angepasste Beihilfehöchstsatz“, der im Einklang mit dem in Artikel 2 Nummer 20 
festgelegten Mechanismus für eine Investition mit beihilfefähigen Kosten von 100 Mio. EUR errechnet wird; 

b)  regionale Stadtentwicklungsbeihilfen: 20 Mio. EUR nach Artikel 16 Absatz 3; 

c)  Investitionsbeihilfen für KMU: 7,5 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben; 

d)  KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten: 2 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 

e)  KMU-Beihilfen für die Teilnahme an Messen: 2 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 

f) Beihilfen für die Kooperationskosten von KMU, die an Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit teil
nehmen: 2 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 

g)  Risikofinanzierungsbeihilfen: 15 Mio. EUR pro beihilfefähiges Unternehmen im Einklang mit Artikel 21 Absatz 9; 

h) Beihilfen für Unternehmensneugründungen: die in Artikel 22 Absätze 3, 4 und 5 genannten Beträge pro Unterneh
men; 

i)  Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen: 

i)  Vorhaben, die überwiegend die Grundlagenforschung betreffen: 40 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 
dies ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der beihilfefähigen Kosten des Vorhabens aufgrund von Tätigkeiten in 
der Grundlagenforschung anfallen; 

ii)  Vorhaben, die überwiegend die industrielle Forschung betreffen: 20 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 
dies ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der beihilfefähigen Kosten des Vorhabens aufgrund von Tätigkeiten in 
der industriellen Forschung oder von Tätigkeiten in der industriellen Forschung und der Grundlagenforschung 
anfallen; 

iii) Vorhaben, die überwiegend die experimentelle Entwicklung betreffen: 15 Mio. EUR pro Unternehmen und Vor
haben; dies ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der beihilfefähigen Kosten des Vorhabens aufgrund von Tätig
keiten in der experimentellen Entwicklung anfallen; 

iv)  bei EUREKA-Projekten oder Projekten, die von einem nach Artikel 185 oder Artikel 187 AEUV gegründeten 
gemeinsamen Unternehmen durchgeführt werden, werden die unter den Ziffern i bis iii genannten Beträge ver
doppelt; 

v)  werden die Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse gewährt, die mangels einer 
akzeptierten Methode für die Berechnung ihres Bruttosubventionsäquivalents als Prozentsatz der beihilfefähigen 
Kosten ausgedrückt sind, und ist in der Maßnahme vorgesehen, dass die Vorschüsse im Falle des Erfolgs des Vor
habens, der auf der Grundlage einer schlüssigen und vorsichtigen Hypothese definiert ist, zu einem Zinssatz 
zurückgezahlt werden, der mindestens dem zum Gewährungszeitpunkt geltenden Abzinsungssatz entspricht, so 
werden die unter den Ziffern i bis iv genannten Beträge um 50 % erhöht; 

vi)  Beihilfen für Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung von Forschungstätigkeiten: 7,5 Mio. EUR pro Studie; 

j)  Investitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen: 20 Mio. EUR pro Infrastruktur; 

k)  Beihilfen für Innovationscluster: 7,5 Mio. EUR pro Innovationscluster; 

l)  Innovationsbeihilfen für KMU: 5 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 

m)  Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen: 7,5 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; 

n)  Ausbildungsbeihilfen: 2 Mio. EUR pro Ausbildungsvorhaben; 

o)  Beihilfen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer: 5 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 

p)  Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen: 
10 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 

q) Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen verursachten Mehrkos
ten: 10 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 
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r) Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer: 5 Mio. EUR pro Unterneh
men und Jahr; 

s) Investitionsbeihilfen für den Umweltschutz mit Ausnahme von Investitionsbeihilfen für die Sanierung schadstoffbe
lasteter Standorte und von Beihilfen für das Verteilnetz energieeffizienter Fernwärme- oder Fernkälteanlagen: 
15 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben; 

t)  Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzprojekte: 10 Mio. EUR im Einklang mit Artikel 39 Absatz 5; 

u) Investitionsbeihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte: 20 Mio. EUR pro Unternehmen und Investi
tionsvorhaben; 

v)  Betriebsbeihilfen für die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und Betriebsbeihilfen zur Förderung 
erneuerbarer Energien in kleinen Anlagen: 15 Mio. EUR pro Unternehmen und Vorhaben; wenn die Beihilfe auf der 
Grundlage einer Ausschreibung nach Artikel 42 gewährt wird: 150 Mio. EUR pro Jahr unter Berücksichtigung der 
Mittel, die insgesamt für alle unter Artikel 42 fallenden Regelungen bereitgestellt werden; 

w) Investitionsbeihilfen für das Fernwärme- oder Fernkälte-Verteilnetz: 20 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitions
vorhaben; 

x)  Investitionsbeihilfen für Energieinfrastrukturen: 50 Mio. EUR pro Unternehmen und Investitionsvorhaben; 

y)  Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen: 70 Mio. EUR Gesamtkosten pro Vorhaben; 

z)  Investitionsbeihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes: 100 Mio. EUR pro Projekt: Betriebsbeihilfen 
für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes: 50 Mio. EUR pro Unternehmen und Jahr; 

aa)  Beihilferegelungen für audiovisuelle Werke: 50 Mio. EUR pro Regelung und Jahr; 

bb)  Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen: 15 Mio. EUR oder die 
Gesamtkosten über 50 Mio. EUR pro Vorhaben; Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen: 2 Mio. EUR pro Infra
struktur und Jahr; 

cc)  Investitionsbeihilfen für lokale Infrastrukturen: 10 Mio. EUR oder die Gesamtkosten über 20 Mio. EUR für dieselbe 
Infrastruktur. 

2. Die in Absatz 1 dargelegten oder genannten Schwellen dürfen nicht durch eine künstliche Aufspaltung der Beihilfe
regelungen oder Fördervorhaben umgangen werden. 

Artikel 5 

Transparenz der Beihilfe 

1. Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, deren Bruttosubventionsäquivalent sich im Voraus genau berechnen lässt, 
ohne dass eine Risikobewertung erforderlich ist („transparente Beihilfen“). 

2. Als transparent gelten folgende Gruppen von Beihilfen: 

a)  Beihilfen in Form von Zuschüssen und Zinszuschüssen; 

b) Beihilfen in Form von Krediten, wenn das Bruttosubventionsäquivalent auf der Grundlage des zum Gewährungszeit
punkt geltenden Referenzzinssatzes berechnet wurde; 

c)  Beihilfen in Form von Garantien, 

i)  wenn das Bruttosubventionsäquivalent (BSÄ) auf der Grundlage von SAFE-Harbour-Prämien berechnet wurde, die 
in einer Mitteilung der Kommission festgelegt sind, oder 

ii)  wenn vor der Durchführung der Maßnahme die Methode für die Berechnung des BSÄ der Garantie nach einer 
zum Zeitpunkt der Anmeldung einschlägigen Verordnung der Kommission im Bereich der staatlichen Beihilfen 
angemeldet und sie auf der Grundlage der Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
des EG-Vertrags auf staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften (1) oder einer Fol
gemitteilung von der Kommission genehmigt wurde, und wenn sich die genehmigte Methode ausdrücklich auf die 
Art der Garantie und die Art der zugrunde liegenden Transaktion bezieht, um die es im Zusammenhang mit der 
Anwendung der vorliegenden Verordnung geht; 

d)  Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen, wenn darin eine Obergrenze vorgesehen ist, damit die geltenden 
Schwellenwerte nicht überschritten werden; 
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e)  regionale Stadtentwicklungsbeihilfen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 16 erfüllt sind; 

f)  Beihilfen in Form von Risikofinanzierungsmaßnahmen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 21 erfüllt sind; 

g)  Beihilfen für Unternehmensneugründungen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 22 erfüllt sind; 

h)  Beihilfen für Energieeffizienzprojekte, sofern die Voraussetzungen des Artikels 39 erfüllt sind; 

i)  Beihilfen in Form von zusätzlich zum Marktpreis gezahlten Prämien, sofern die Voraussetzungen des Artikels 42 
erfüllt sind; 

j)  Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse, sofern der nominale Gesamtbetrag des rückzahlbaren Vorschusses die 
nach dieser Verordnung geltenden Schwellenwerte nicht übersteigt oder sofern vor der Durchführung der Maßnahme 
die Methode für die Berechnung des Bruttosubventionsäquivalents des rückzahlbaren Vorschusses bei der Kommission 
angemeldet und von ihr genehmigt wurde. 

Artikel 6 

Anreizeffekt 

1. Diese Verordnung gilt nur für Beihilfen, die einen Anreizeffekt haben. 

2. Beihilfen gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn der Beihilfeempfänger vor Beginn der Arbeiten für das Vorha
ben oder die Tätigkeit einen schriftlichen Beihilfeantrag in dem betreffenden Mitgliedstaat gestellt hat. Der Beihilfeantrag 
muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

a)  Name und Größe des Unternehmens, 

b)  Beschreibung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses, 

c)  Standort des Vorhabens, 

d)  die Kosten des Vorhabens, 

e)  Art der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Kredit, Garantie, rückzahlbarer Vorschuss oder Kapitalzuführung) und Höhe der für 
das Vorhaben benötigten öffentlichen Finanzierung; 

3. Ad-hoc-Beihilfen für große Unternehmen gelten als Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn die Voraussetzung von 
Absatz 2 erfüllt ist und sich der Mitgliedstaat zudem vor der Gewährung der betreffenden Beihilfe anhand der Unterlagen 
des Beihilfeempfängers vergewissert hat, dass die Beihilfe Folgendes ermöglicht: 

a)  Im Falle regionaler Investitionsbeihilfen: Durchführung eines Vorhabens, das ohne die Beihilfe in dem betreffenden 
Gebiet nicht durchgeführt worden wäre oder für den Beihilfeempfänger in dem betreffenden Gebiet nicht rentabel 
genug gewesen wäre. 

b)  In allen anderen Fällen muss Folgendes belegt werden: 

—  eine signifikante Erweiterung des Gegenstands des Vorhabens oder der Tätigkeit aufgrund der Beihilfe oder 

— eine signifikante Zunahme der Gesamtausgaben des Beihilfeempfängers für das Vorhaben oder die Tätigkeit auf
grund der Beihilfe oder 

—  ein signifikant beschleunigter Abschluss des betreffenden Vorhabens oder der betreffenden Tätigkeit. 

4. Abweichend von den Absätzen 2 und 3 gelten Maßnahmen in Form von Steuervergünstigungen als Beihilfen mit 
Anreizeffekt, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Maßnahme begründet einen auf objektiven Kriterien beruhenden Anspruch auf die Beihilfe, ohne dass es zusätz
lich einer Ermessensentscheidung des Mitgliedstaats bedarf, und 

b) die Maßnahme ist vor Beginn der Arbeiten für das geförderte Vorhaben oder die geförderte Tätigkeit eingeführt wor
den und in Kraft getreten; dies gilt jedoch nicht für steuerliche Folgeregelungen, wenn die Tätigkeit bereits unter Vor
läuferregelungen in Form von Steuervergünstigungen fiel. 

5. Abweichend von den Absätzen 2, 3 und 4 wird für die folgenden Gruppen von Beihilfen kein Anreizeffekt verlangt 
beziehungsweise wird von einem Anreizeffekt ausgegangen: 

a)  regionale Betriebsbeihilfen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 15 erfüllt sind; 

b)  Beihilfen zur Erschließung von KMU-Finanzierungen, sofern die einschlägigen Voraussetzungen der Artikel 21 und 22 
erfüllt sind; 
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c)  Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer und Beihilfen in Form 
von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen, sofern die einschlägigen 
Voraussetzungen der Artikel 32 und 33 erfüllt sind; 

d)  Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer verursachten Mehrkosten, sofern die 
Voraussetzungen des Artikels 34 erfüllt sind; 

e)  Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG, sofern die Voraussetzungen des 
Artikels 44 dieser Verordnung erfüllt sind; 

f)  Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen, sofern die Voraussetzungen des Artikels 50 
erfüllt sind; 

g)  Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete, sofern die Voraussetzungen des Artikels 51 
erfüllt sind; 

h)  Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes, sofern die Voraussetzungen des Artikels 53 erfüllt sind. 

Artikel 7 

Beihilfeintensität und beihilfefähige Kosten 

1. Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor Abzug von Steuern 
und sonstigen Abgaben herangezogen. Die beihilfefähigen Kosten sind durch schriftliche Unterlagen zu belegen, die klar, 
spezifisch und aktuell sein müssen. 

2. Werden Beihilfen nicht in Form von Zuschüssen gewährt, so entspricht der Beihilfebetrag ihrem Bruttosubventions
äquivalent. 

3. In mehreren Tranchen zu zahlende Beihilfen werden auf ihren Wert zum Gewährungszeitpunkt abgezinst. Die bei
hilfefähigen Kosten werden auf ihren Wert zum Gewährungszeitpunkt abgezinst. Für die Abzinsung wird der zum 
Gewährungszeitpunkt geltende Abzinsungssatz zugrunde gelegt. 

4. Werden Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen gewährt, so wird für die Abzinsung der Beihilfetranchen der 
Abzinsungssatz zugrunde gelegt, der zum jeweiligen Zeitpunkt gilt, an dem die Steuervergünstigung wirksam wird. 

5. Werden Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse gewährt, die mangels einer akzeptierten Methode für die 
Berechnung ihres Bruttosubventionsäquivalents als Prozentsatz der beihilfefähigen Kosten ausgedrückt sind, und ist in 
der Maßnahme vorgesehen, dass die Vorschüsse im Falle des Erfolgs des Vorhabens, der auf der Grundlage einer schlüssi
gen und vorsichtigen Hypothese definiert ist, zu einem Zinssatz zurückgezahlt werden, der mindestens dem zum Gewäh
rungszeitpunkt geltenden Abzinsungssatz entspricht, so können die in Kapitel III festgelegten Beihilfehöchstintensitäten 
um 10 Prozentpunkte angehoben werden. 

6. Werden Regionalbeihilfen in Form rückzahlbarer Zuschüsse gewährt, so dürfen die Beihilfehöchstintensitäten, die 
in der zum Gewährungszeitpunkt geltenden Fördergebietskarte festgelegt sind, nicht angehoben werden. 

Artikel 8 

Kumulierung 

1. Bei der Prüfung, ob die in Artikel 4 festgelegten Anmeldeschwellen und die in Kapitel III festgelegten Beihilfehöchs
tintensitäten eingehalten sind, werden die für die geförderte Tätigkeit, das geförderte Vorhaben oder das geförderte Unter
nehmen insgesamt gewährten staatlichen Beihilfen berücksichtigt. 

2. Werden Unionsmittel, die von den Organen, Einrichtungen, gemeinsamen Unternehmen oder sonstigen Stellen der 
Union zentral verwaltet werden und nicht direkt oder indirekt der Kontrolle der Mitgliedstaaten unterstehen, mit staatli
chen Beihilfen kombiniert, so werden bei der Feststellung, ob die Anmeldeschwellen und Beihilfehöchstintensitäten oder 
Beihilfehöchstbeträge eingehalten sind, nur die staatlichen Beihilfen berücksichtigt, sofern der Gesamtbetrag der für die
selben beihilfefähigen Kosten gewährten öffentlichen Mittel den in den einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts fest
gelegten günstigsten Finanzierungssatz nicht überschreitet. 

3. Nach dieser Verordnung freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, können 
kumuliert werden mit 

a)  anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen; 
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b)  anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollständig überschneidenden beihilfefähigen Kosten, 
jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfein
tensität beziehungsweise der höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfebetrag nicht über
schritten wird. 

4. Nach Artikel 21, 22 oder 23 freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen las
sen, können mit anderen staatlichen Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, kumuliert 
werden. Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, können mit anderen staatlichen Bei
hilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, kumuliert werden, und zwar bis zu der für den 
jeweiligen Sachverhalt einschlägigen Obergrenze für die Gesamtfinanzierung, die im Einzelfall in dieser oder einer ande
ren Gruppenfreistellungsverordnung oder in einem Beschluss der Kommission festlegt ist. 

5. Nach dieser Verordnung freigestellte staatliche Beihilfen dürfen nicht mit De-minimis-Beihilfen für dieselben beihil
fefähigen Kosten kumuliert werden, wenn durch diese Kumulierung die in Kapitel III festgelegten Beihilfeintensitäten oder 
Beihilfehöchstbeträge überschritten werden. 

6. Abweichend von Absatz 3 Buchstabe b können die in den Artikeln 33 und 34 vorgesehenen Beihilfen zugunsten 
von Arbeitnehmern mit Behinderungen mit anderen nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfen für dieselben beihilfe
fähigen Kosten über die höchste nach dieser Verordnung geltende Obergrenze hinaus kumuliert werden, solange diese 
Kumulierung nicht zur einer Beihilfeintensität führt, die 100 % der einschlägigen, während der Beschäftigung der betref
fenden Arbeitnehmer anfallenden Kosten übersteigt. 

Artikel 9 

Veröffentlichung und Information 

1. Der betreffende Mitgliedstaat stellt sicher, dass folgende Informationen auf nationaler oder regionaler Ebene auf 
einer ausführlichen Beihilfe-Website veröffentlicht werden: 

a)  die in Artikel 11 genannten Kurzbeschreibungen in dem in Anhang II festgelegten Standardformat oder ein Link, der 
Zugang dazu bietet; 

b)  der in Artikel 11 der Verordnung geforderte volle Wortlaut jeder Beihilfemaßnahme oder ein Link, der Zugang dazu 
bietet; 

c)  die in Anhang III genannten Informationen über jede Einzelbeihilfe von über 500 000 EUR. 

Im Falle von Beihilfen für Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit sind die in diesem Absatz genannten 
Informationen auf der Website des Mitgliedstaats zu veröffentlichen, in dem die zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des Artikels 21 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ihren Sitz hat. Die teil
nehmenden Mitgliedstaaten können aber auch beschließen, dass jeder Mitgliedstaat die Informationen über die Beihilfe
maßnahmen in seinem Gebiet auf seiner einschlägigen Website bereitstellt. 

2. Bei Regelungen in Form von Steuervergünstigungen und bei Regelungen, die unter die Artikel 16 oder 21 (1) dieser 
Verordnung fallen, gelten die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels als erfüllt, wenn der Mitglied
staat die erforderlichen Informationen über die einzelnen Beihilfebeträge in den folgenden Spannen (in Mio. EUR) veröf
fentlicht. 

0,5–1; 

1–2; 

2–5; 

5–10; 

10–30; und 

30 und mehr. 

3. Bei Regelungen, die unter Artikel 51 dieser Verordnung fallen, gelten die in diesem Artikel dargelegten Veröffent
lichungspflichten nicht für Endverbraucher. 

4. Die in Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels genannten Informationen müssen wie in Anhang III beschrieben in 
standardisierter Form strukturiert und zugänglich gemacht werden und mit effizienten Such- und Downloadfunktionen 
abgerufen werden können. Die in Absatz 1 genannten Informationen sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag 
der Gewährung der Beihilfe beziehungsweise für Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen innerhalb eines Jahres 
nach dem Abgabetermin für die Steuererklärung zu veröffentlichen und müssen mindestens 10 Jahre ab dem Tag der 
Gewährung der Beihilfe zur Verfügung stehen. 
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5. Die Kommission veröffentlicht auf ihrer Website 

a)  die Links zu den in Absatz 1 genannten Beihilfe-Websites, 

b)  die in Artikel 11 genannten Kurzbeschreibungen. 

6. Die Mitgliedstaaten kommen den Bestimmungen dieses Artikels spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung nach. 

KAPITEL II 

MONITORING 

Artikel 10 

Entzug des Rechtsvorteils der Gruppenfreistellung 

Gewährt ein Mitgliedstaat angeblich nach dieser Verordnung von der Anmeldepflicht befreite Beihilfen, ohne dass die 
Voraussetzungen der Kapitel I bis III erfüllt sind, so kann die Kommission, nachdem sie dem Mitgliedstaat Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben hat, einen Beschluss erlassen, nach dem alle oder einige der künftigen Beihilfemaßnahmen 
des betreffenden Mitgliedstaats, die ansonsten die Voraussetzungen dieser Verordnung erfüllen würden, nach Artikel 108 
Absatz 3 AEUV bei der Kommission anzumelden sind. Die anzumeldenden Maßnahmen können auf Maßnahmen, bei 
denen bestimmte Arten von Beihilfen gewährt werden, auf Maßnahmen zugunsten bestimmter Beihilfeempfänger oder 
auf Beihilfemaßnahmen bestimmter Behörden des betreffenden Mitgliedstaats beschränkt werden. 

Artikel 11 

Berichterstattung 

Die Mitgliedstaaten beziehungsweise im Falle von Beihilfen für Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaat, in dem die Verwaltungsbehörde im Sinne des Artikels 21 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates ihren Sitz hat, übermitteln der Kommission 

a)  die Kurzbeschreibung jeder auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung freigestellten Maßnahme in dem in 
Anhang II festgelegten Format zusammen mit einem Link, der Zugang zum vollen Wortlaut der Beihilfemaßnahme 
einschließlich Änderungen bietet, und zwar innerhalb von 20 Arbeitstagen nach deren Inkrafttreten über das elektro
nische Anmeldesystem der Kommission; 

b)  im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 vom 21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG- 
Vertrags (1) einen Jahresbericht in elektronischer Form über die Anwendung dieser Verordnung mit den nach der 
Durchführungsverordnung für jedes volle Jahr oder jeden Teil eines Jahres, in dem die vorliegende Verordnung gilt, 
anzugebenden Informationen. 

Artikel 12 

Monitoring 

Damit die Kommission die nach dieser Verordnung von der Anmeldepflicht freigestellten Beihilfen prüfen kann, führen 
die Mitgliedstaaten beziehungsweise im Falle von Beihilfen für Projekte der europäischen territorialen Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaat, in dem die Verwaltungsbehörde ihren Sitz hat, ausführliche Aufzeichnungen mit den Informationen 
und einschlägigen Unterlagen, die notwendig sind, um feststellen zu können, dass alle Voraussetzungen dieser Verord
nung erfüllt sind. Diese Aufzeichnungen sind ab dem Tag, an dem die Ad-hoc-Beihilfe oder die letzte Beihilfe auf der 
Grundlage der Regelung gewährt wurde, 10 Jahre lang aufzubewahren. Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der 
Kommission innerhalb von 20 Arbeitstagen oder eines in dem Auskunftsersuchen festgesetzten längeren Zeitraums alle 
Informationen und Unterlagen, die die Kommission als notwendig ansieht, um die Anwendung dieser Verordnung prüfen 
zu können. 
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KAPITEL III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR EINZELNE BEIHILFEGRUPPEN 

ABSCHNITT 1 

Regionalbeihilfen 

Unte r a b s c h n i t t  A  

R e g i o n a l e  I n ve s t i t i o n s b e i h i l fe n  u n d  r e g i o n a l e  B e t r i e b s b e i h i l f e n  

Artikel 13 

Anwendungsbereich der Regionalbeihilfen 

Dieser Abschnitt gilt nicht für 

a) Beihilfen zur Förderung von Tätigkeiten in der Stahlindustrie, im Steinkohlenbergbau, im Schiffbau, in der Kunstfaser
industrie, im Verkehrssektor und damit verbundenen Infrastrukturen, in der Erzeugung und Verteilung von Energie 
und in Energieinfrastrukturen; 

b) Regionalbeihilfen in Form von Regelungen, die auf eine begrenzte Zahl von Wirtschaftszweigen ausgerichtet sind; Re
gelungen, die auf Tourismustätigkeiten, Breitbandinfrastrukturen oder die Verarbeitung und Vermarktung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse ausgerichtet sind, gelten nicht als auf bestimmte Wirtschaftszweige ausgerichtet; 

c)  Regionalbeihilfen in Form von Regelungen, die einen Ausgleich für die Beförderungskosten von Waren aus Gebieten 
in äußerster Randlage oder Gebieten mit geringer Bevölkerungsdichte darstellen und gewährt werden, um Folgendes 
zu fördern: 

i) Tätigkeiten in der Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von in Anhang I des AEUV aufgeführten Erzeugnis
sen oder 

ii)  Tätigkeiten, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur 
Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte 
Bereiche der Statistik (1) unter Abschnitt A „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“, Abschnitt B „Bergbau und 
Gewinnung von Steinen und Erden“ oder Abschnitt D „Energieversorgung“ der Statistischen Systematik der Wirt
schaftszweige NACE Rev. 2 fallen oder 

iii)  die Beförderung von Waren durch Rohrleitungen; 

d)  regionale Einzelinvestitionsbeihilfen für Beihilfeempfänger, die dieselbe oder eine ähnliche Tätigkeit im Europäischen 
Wirtschaftsraum in den beiden Jahren vor der Beantragung der regionalen Investitionsbeihilfe eingestellt haben oder 
die zum Zeitpunkt der Antragstellung konkret planen, eine solche Tätigkeit in den beiden Jahren nach Abschluss der 
ersten Investition, für die eine Beihilfe beantragt wurde, in dem betreffenden Gebiet einzustellen; 

e)  regionale Betriebsbeihilfen zugunsten von Unternehmen, deren Haupttätigkeit unter Abschnitt K „Erbringung von 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ der NACE Rev. 2 fällt, oder zugunsten von Unternehmen, die konzernin
terne Tätigkeiten ausüben und deren Haupttätigkeit unter die Klasse 70.10 „Verwaltung und Führung von Unterneh
men und Betrieben“ oder die Klasse 70.22 „Unternehmensberatung“ der NACE Rev. 2 fällt. 

Artikel 14 

Regionale Investitionsbeihilfen 

1. Regionale Investitionsbeihilfen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Beihilfen werden in Fördergebieten gewährt. 
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3. In Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV können Beihilfen für Erstinvestitionen unabhängig 
von der Größe des Beihilfeempfängers gewährt werden. In Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV 
können KMU Beihilfen für Erstinvestitionen jeder Art gewährt werden. Großen Unternehmen können nur für Erstinvesti
tionen in eine neue Wirtschaftstätigkeit in dem betreffenden Gebiet Beihilfen gewährt werden. 

4. Beihilfefähige Kosten sind 

a)  die Kosten einer Investition in materielle und immaterielle Vermögenswerte, 

b)  die für einen Zeitraum von zwei Jahren berechneten voraussichtlichen Lohnkosten für die durch eine Erstinvestition 
geschaffenen Arbeitsplätze oder 

c)  eine Kombination der Buchstaben a und b, wobei der höhere der nach a und b in Betracht kommenden Beträge nicht 
überschritten werden darf. 

5. Die Investition muss in dem betreffenden Fördergebiet mindestens fünf Jahre — bei KMU mindestens drei Jahre — 
nach Abschluss der Investition erhalten bleiben. Anlagen und Ausrüstungen, die innerhalb des betreffenden Zeitraums 
veralten oder defekt werden, können jedoch ersetzt werden, sofern die betreffende Wirtschaftstätigkeit während des ein
schlägigen Mindestzeitraums in der Region aufrechterhalten wird. 

6. Außer bei KMU oder im Falle des Erwerbs einer Betriebsstätte müssen die erworbenen Vermögenswerte neu sein. 
Kosten im Zusammenhang mit dem Leasing materieller Vermögenswerte können unter folgenden Umständen berück
sichtigt werden: 

a) Leasingverträge für Grundstücke oder Gebäude müssen nach dem voraussichtlichen Abschluss des Investitionsvorha
bens bei großen Unternehmen noch mindestens fünf Jahre, bei KMU mindestens drei Jahre weiterlaufen, 

b) Leasingverträge für Betriebsstätten oder Maschinen müssen die Form eines Finanzierungsleasings haben und die Ver
pflichtung enthalten, dass der Beihilfeempfänger den Vermögenswert am Ende der Laufzeit erwirbt. 

Im Falle des Erwerbs der Vermögenswerte einer Betriebsstätte im Sinne des Artikels 2 Nummer 49 werden nur die Kos
ten für den Erwerb der Vermögenswerte von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, berücksichtigt. Das 
Rechtsgeschäft muss zu Marktbedingungen erfolgen. Wenn bereits vor dem Kauf Beihilfen für den Erwerb von Vermö
genswerten gewährt wurden, werden die Kosten dieser Vermögenswerte von den beihilfefähigen Kosten für den Erwerb 
einer Betriebsstätte abgezogen. Bei der Übernahme eines kleinen Unternehmens durch Familienmitglieder ursprünglicher 
Eigentümer oder ehemalige Beschäftigte entfällt die Voraussetzung, dass die Vermögenswerte von Dritten, die in keiner 
Beziehung zum Käufer stehen, erworben werden müssen. Die Übernahme von Unternehmensanteilen gilt nicht als Ersti
nvestition. 

7. Bei Beihilfen für grundlegende Änderungen des Produktionsprozesses müssen die beihilfefähigen Kosten höher sein 
als die in den drei vorangegangenen Geschäftsjahren erfolgten Abschreibungen für die mit der zu modernisierenden 
Tätigkeit verbundenen Vermögenswerte. Bei Beihilfen für die Diversifizierung der Produktion einer bestehenden Betriebs
stätte müssen die beihilfefähigen Kosten mindestens 200 % über dem Buchwert liegen, der in dem Geschäftsjahr vor 
Beginn der Arbeiten für die wiederverwendeten Vermögenswerte verbucht wurde. 

8. Immaterielle Vermögenswerte können bei der Berechnung der Investitionskosten berücksichtigt werden, wenn sie 
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Sie dürfen nur in der Betriebsstätte genutzt werden, die die Beihilfe erhält; 

b)  sie müssen abschreibungsfähig sein; 

c)  sie müssen von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, zu Marktbedingungen erworben werden, und 

d)  sie müssen auf der Aktivseite des Unternehmens, das die Beihilfe erhält, bilanziert werden und mindestens fünf Jahre 
lang (bei KMU drei Jahre) mit dem Vorhaben, für das die Beihilfe gewährt wurde, verbunden verbleiben. 

Bei großen Unternehmen werden die Kosten immaterieller Vermögenswerte nur bis zu einer Obergrenze von 50 % der 
gesamten beihilfefähigen Investitionskosten der Erstinvestition berücksichtigt. 

9. Werden die beihilfefähigen Kosten nach Absatz 4 Buchstabe b auf der Grundlage der prognostizierten Lohnkosten 
berechnet, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

a)  das Investitionsvorhaben muss in der betreffenden Betriebsstätte im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen 
12 Monate einen Nettoanstieg der Beschäftigtenzahl zur Folge haben; folglich muss jeder verlorene Arbeitsplatz von 
den in diesem Zeitraum geschaffenen Arbeitsplätzen abgezogen werden, 

b)  jede Stelle wird binnen drei Jahren nach Abschluss der Arbeiten besetzt und 

c)  jede durch die Investition geschaffene Stelle verbleibt ab dem Zeitpunkt ihrer Besetzung mindestens fünf Jahre (drei 
Jahre bei KMU) in dem betreffenden Gebiet. 
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10. Regionalbeihilfen für den Ausbau der Breitbandversorgung müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Die Beihilfen werden nur in Gebieten gewährt, in denen kein Netz derselben Kategorie (entweder Breitbandgrundver
sorgung oder NGA) vorhanden ist und ein solches in den drei auf den Gewährungsbeschluss folgenden Jahren voraus
sichtlich auch nicht auf kommerzieller Grundlage aufgebaut wird, 

b)  der geförderte Netzbetreiber muss auf Vorleistungsebene zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang 
zu den aktiven und passiven Infrastrukturen einschließlich einer physischen Entbündelung im Falle von NGA-Netzen 
gewähren, und 

c)  die Beihilfen werden auf der Grundlage eines wettbewerblichen Auswahlverfahrens gewährt. 

11. Regionalbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen werden nur gewährt, wenn die Beihilfen an die Bedingung 
geknüpft sind, dass zu transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu den geförderten Infrastruktu
ren gewährt wird. 

12. Die als Bruttosubventionsäquivalent ausgedrückte Beihilfeintensität darf die Beihilfehöchstintensität, die in der 
zum Gewährungszeitpunkt für das betreffende Fördergebiet geltenden Fördergebietskarte festgelegt ist, nicht überschrei
ten. Wenn die Beihilfeintensität auf der Grundlage des Absatzes 4 Buchstabe c berechnet wird, darf die Beihilfehöchstin
tensität den günstigsten Betrag, der sich aus der Anwendung dieser Intensität auf der Grundlage der Investitions- oder 
der Lohnkosten ergibt, nicht überschreiten. Bei großen Investitionsvorhaben darf die Beihilfe nicht über den angepassten 
Beihilfehöchstsatz hinausgehen, der nach dem in Artikel 2 Nummer 20 definierten Mechanismus berechnet wird. 

13. Eine Erstinvestition desselben Beihilfeempfängers (auf Unternehmensgruppen-Ebene) in einem Zeitraum von drei 
Jahren ab Beginn der Arbeiten an einer anderen durch eine Beihilfe geförderten Investition in derselben NUTS-3-Region 
gilt als Teil einer Einzelinvestition. Wenn es sich bei der betreffenden Einzelinvestition um ein großes Investitionsvorha
ben handelt, darf die insgesamt für die Einzelinvestition gewährte Beihilfe nicht über dem angepassten Beihilfehöchstsatz 
für große Investitionsvorhaben liegen. 

14. Der Beihilfeempfänger muss entweder aus eigenen oder aus fremden Mitteln einen Eigenbeitrag von mindestens 
25 % der beihilfefähigen Kosten leisten; dieser Eigenbetrag darf keinerlei öffentliche Förderung enthalten. Für Investitio
nen von KMU in Gebieten in äußerster Randlage können Beihilfen mit einer Höchstintensität von mehr als 75 % gewährt 
werden, wobei der Restbetrag vom Beihilfeempfänger zu tragen ist. 

15. Bei Erstinvestitionen im Zusammenhang mit Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit, die unter 
die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 fallen, gilt für alle an dem Projekt beteiligten Beihilfeempfänger die Beihilfeintensität 
für das Gebiet, in dem die Erstinvestition angesiedelt ist. Wenn die Erstinvestition in zwei oder mehreren Fördergebieten 
angesiedelt ist, gilt die Beihilfehöchstintensität, die in dem Fördergebiet anzuwenden ist, in dem die meisten beihilfefähi
gen Kosten anfallen. In Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV gilt diese Bestimmung für große 
Unternehmen nur dann, wenn die Erstinvestition eine neue wirtschaftliche Tätigkeit betrifft. 

Artikel 15 

Regionale Betriebsbeihilfen 

1. Regionale Betriebsbeihilferegelungen in Gebieten in äußerster Randlage oder Gebieten mit geringer Bevölkerungs
dichte, die von den Mitgliedstaaten in ihren von der Kommission nach Randnummer 161 der Leitlinien für Regionalbei
hilfen 2014-2020 (1) genehmigten Fördergebietskarten ausgewiesen wurden, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Regionale Betriebsbeihilfen dienen als Ausgleich für: 

a)  die Beförderungsmehrkosten von Waren, die in für Betriebsbeihilfen in Frage kommenden Gebieten hergestellt wurden 
oder weiterverarbeitet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

i)  Die Beihilfeempfänger produzieren in diesen Gebieten; 

ii) die Beihilfe kann vorab auf der Grundlage eines Festbetrags oder nach Tonnenkilometern oder einer anderen ein
schlägigen Einheit objektiv quantifiziert werden; 

iii)  diese Beförderungsmehrkosten werden auf der Grundlage der Verbringung der Waren im Gebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats mit den für den Beihilfeempfänger kostengünstigsten Verkehrsmitteln berechnet; nur für Gebiete in 
äußerster Randlage gilt, dass die Beförderungsmehrkosten von dort weiterverarbeiteten Waren die Kosten der 
Beförderung von Waren von jedem beliebigen Produktionsstandort in diese Gebiete einschließen können; 

26.6.2014 L 187/39 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. C 209 vom 23.7.2013, S. 1. 



b)  Betriebsmehrkosten (außer Beförderungsmehrkosten), die in den Gebieten in äußerster Randlage als direkte Folge eines 
oder mehrerer der in Artikel 349 AEUV genannten dauerhaften Nachteile erwachsen, sofern 

i)  die Beihilfeempfänger in einem Gebiet in äußerster Randlage wirtschaftlich tätig sind; 

ii)  der jährliche Beihilfebetrag pro Empfänger aus allen Betriebsbeihilferegelungen nicht über einem der folgenden 
Fördersätze liegt: 

— 15 % der durch den Beihilfeempfänger in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage geschaffenen jährli
chen Bruttowertschöpfung; 

—  25 % der jährlichen Arbeitskosten des Beihilfeempfängers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage; 

—  10 % des Jahresumsatzes des Beihilfeempfängers in dem betreffenden Gebiet in äußerster Randlage. 

3. Die Beihilfeintensität darf 100 % der nach diesem Artikel beihilfefähigen Mehrkosten nicht überschreiten. 

U n te r a b s c h n it t  B  

S t a d t e n t w i c k l u n g s b e i h i l f e n  

Artikel 16 

Regionale Stadtentwicklungsbeihilfen 

1. Regionale Stadtentwicklungsbeihilfen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt verein
bar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapi
tel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Stadtentwicklungsprojekte müssen die folgenden Kriterien erfüllen: 

a)  Sie werden über Stadtentwicklungsfonds in Fördergebieten durchgeführt; 

b)  sie werden aus den Europäischen Struktur- und Investitionsfonds kofinanziert; 

c)  sie fördern die Umsetzung einer „integrierten Strategie für nachhaltige Stadtentwicklung“. 

3. Die Gesamtinvestition in ein Stadtentwicklungsprojekt im Rahmen einer Stadtentwicklungsbeihilfe darf nicht mehr 
als 20 Mio. EUR betragen. 

4. Die beihilfefähigen Kosten sind die Gesamtkosten des Stadtentwicklungsprojekts, soweit sie die Kriterien der Arti
kel 65 und 37 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) erfüllen. 

5. Beihilfen eines Stadtentwicklungsfonds für beihilfefähige Stadtentwicklungsprojekte können in Form von Beteiligun
gen, beteiligungsähnlichen Instrumenten, Krediten, Garantien oder einer Kombination daraus gewährt werden. 

6. Die Stadtentwicklungsbeihilfen müssen zusätzliche Investitionen privater Investoren auf Ebene der Stadtentwick
lungsfonds oder der Stadtentwicklungsprojekte mobilisieren, so dass ein Gesamtbetrag von mindestens 30 % der Gesamt
finanzierung eines Stadtentwicklungsprojekts gesichert ist. 

7. Private und öffentliche Investoren können für die Durchführung des Stadtentwicklungsprojekts Geld- oder Sachbei
träge oder beides leisten. Bei Sachleistungen wird der Marktwert zugrunde gelegt, der von einem unabhängigen qualifi
zierten Sachverständigen oder einer ordnungsgemäß zugelassenen amtlichen Stelle zu testieren ist. 

8. Stadtentwicklungsmaßnahmen müssen die folgenden Kriterien erfüllen: 

a)  Die Stadtentwicklungsfondsmanager werden im Rahmen einer offenen, transparenten und diskriminierungsfreien 
Ausschreibung im Einklang mit dem geltenden Unionsrecht und nationalen Recht ausgewählt. Die Stadtentwicklungs
fondsmanager dürfen nicht aufgrund ihres Sitzes oder ihrer Eintragung im Handelsregister eines Mitgliedstaats unter
schiedlich behandelt werden. Stadtentwicklungsfondsmanager müssen gegebenenfalls durch die Art der Investition 
objektiv gerechtfertigte, vorab festgelegte Kriterien erfüllen; 
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b)  die unabhängigen privaten Investoren werden im Rahmen einer offenen, transparenten und diskriminierungsfreien 
Ausschreibung ausgewählt, die mit dem geltenden Unionsrecht und nationalen Recht in Einklang steht und mit Blick 
auf den Abschluss geeigneter Vereinbarungen über die Risiko-Nutzen-Teilung durchgeführt wird; dabei wird bei Inves
titionen, die keine Garantien sind, einer asymmetrischen Gewinnverteilung der Vorzug vor einer Absicherung nach 
unten gegeben. Wenn die privaten Investoren nicht im Rahmen einer solchen Ausschreibung ausgewählt werden, wird 
die angemessene Rendite der privaten Investoren durch einen unabhängigen Sachverständigen bestimmt, der im Zuge 
einer offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibung ausgewählt wird; 

c)  bei einer asymmetrischen Verlustteilung zwischen öffentlichen und privaten Investoren ist der Erstverlust, den der 
öffentliche Investor übernimmt, auf 25 % der Gesamtinvestition zu begrenzen; 

d)  im Falle von Garantien für private Investitionen in Stadtentwicklungsprojekte wird der Garantiesatz auf 80 % und der 
vom Mitgliedstaat übernommene Gesamtverlust auf höchstens 25 % des zugrunde liegenden garantierten Portfolios 
begrenzt; 

e)  die Investoren dürfen in den Leitungsgremien des Stadtentwicklungsfonds (z. B. Aufsichtsrat oder Beirat) vertreten 
sein; 

f)  der Stadtentwicklungsfonds wird im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften eingerichtet. Die Mitgliedstaaten 
tragen für eine Due-Diligence-Prüfung Sorge, um eine solide Anlagestrategie für die Zwecke der Durchführung der 
Stadtentwicklungsbeihilfe sicherzustellen. 

9. Stadtentwicklungsfonds werden nach wirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet und gewährleisten gewinnorientierte 
Finanzierungsentscheidungen. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn die Manager der Stadtentwicklungsfonds die fol
genden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Die Manager von Stadtentwicklungsfonds sind gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, mit der Sorgfalt eines professio
nellen Managers und in gutem Glauben zu handeln und dabei Interessenkonflikte zu vermeiden. Sie haben bewährte 
Verfahren anzuwenden und unterliegen der Aufsicht der Regulierungsbehörden; 

b)  die Stadtentwicklungsfondsmanager erhalten eine marktübliche Vergütung. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn 
der Manager im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens anhand objektiver Krite
rien in Bezug auf Erfahrung, Fachwissen sowie operative und finanzielle Leistungsfähigkeit ausgewählt wird; 

c) die Manager von Stadtentwicklungsfonds erhalten eine leistungsbezogene Vergütung oder tragen einen Teil des Inves
titionsrisikos, indem sie sich mit eigenen Mittel an der Investition beteiligen, so dass sichergestellt ist, dass ihre Interes
sen ständig mit den Interessen der öffentlichen Investoren im Einklang stehen; 

d)  die Manager von Stadtentwicklungsfonds legen eine Investmentstrategie sowie Kriterien und einen Zeitplan für die 
Investitionen in Stadtentwicklungsprojekte fest und ermitteln vorab die finanzielle Tragfähigkeit und die voraussichtli
chen Auswirkungen der Investitionen auf die Stadtentwicklung; 

e) für jede Beteiligungsinvestition und beteiligungsähnliche Investition gibt es eine klare und realistische Ausstiegsstrate
gie. 

10. Wenn durch einen Stadtentwicklungsfonds Kredite oder Garantien für Stadtentwicklungsprojekte bereitgestellt 
werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

a)  Bei Krediten wird der Nennwert des Kredits bei der Berechnung des Höchstbetrags der Investition für die Zwecke des 
Absatzes 3 dieses Artikels berücksichtigt; 

b) bei Garantien wird der Nennwert des zugrunde liegenden Kredits bei der Berechnung des Höchstbetrags der Investi
tion für die Zwecke des Absatzes 3 dieses Artikels berücksichtigt. 

11. Der Mitgliedstaat kann die Durchführung der Stadtentwicklungsbeihilfe einer betrauten Einrichtung übertragen. 

ABSCHNITT 2 

Beihilfen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

Artikel 17 

Investitionsbeihilfen für KMU 

1. Investitionsbeihilfen für in oder außerhalb der Union tätige KMU sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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2. Beihilfefähige Kosten sind 

a)  die Kosten einer Investition in materielle und immaterielle Vermögenswerte und/oder 

b) die über einen Zeitraum von zwei Jahren berechneten voraussichtlichen Lohnkosten für direkt durch das Investitions
vorhaben geschaffene Arbeitsplätze. 

3. Als beihilfefähige Kosten im Sinne dieses Artikels gelten folgende Investitionen: 

a)  Eine Investition in materielle und/oder immaterielle Vermögenswerte zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte, zur 
Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte, zur Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte durch neue, 
zusätzliche Produkte oder zu einer grundlegenden Änderung des gesamten Produktionsprozesses einer bestehenden 
Betriebsstätte oder 

b)  der Erwerb der Vermögenswerte einer Betriebsstätte, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

—  die Betriebsstätte wurde geschlossen oder wäre ohne diesen Erwerb geschlossen worden; 

—  die Vermögenswerte werden von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, erworben; 

—  das Rechtsgeschäft erfolgt zu Marktbedingungen. 

Bei der Übernahme eines kleinen Unternehmens durch Familienmitglieder der ursprünglichen Eigentümer oder durch 
ehemalige Beschäftigte entfällt die Voraussetzung, dass die Vermögenswerte von Dritten, die in keiner Beziehung zum 
Käufer stehen, erworben werden müssen. Die alleinige Übernahme von Unternehmensanteilen gilt nicht als Investition. 

4. Immaterielle Vermögenswerte müssen alle folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Sie dürfen nur in der Betriebsstätte genutzt werden, die die Beihilfe erhält; 

b)  sie müssen abschreibungsfähig sein; 

c)  sie müssen von Dritten, die in keiner Beziehung zum Käufer stehen, zu Marktbedingungen erworben werden; 

d)  sie müssen mindestens drei Jahre auf der Aktivseite des Unternehmens bilanziert werden. 

5. Bei direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffenen Arbeitsplätzen müssen folgende Voraussetzungen vorliegen: 

a)  sie müssen innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Investition geschaffen werden; 

b)  in der betreffenden Betriebsstätte muss ein Nettoanstieg der Beschäftigtenzahl im Vergleich zum Durchschnitt der 
vorangegangenen 12 Monate erfolgen; 

c)  die geschaffenen Arbeitsplätze müssen mindestens drei Jahre ab dem Zeitpunkt ihrer Besetzung bestehen bleiben. 

6. Die Beihilfeintensität darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

a)  20 % der beihilfefähigen Kosten bei kleinen Unternehmen, 

b)  10 % der beihilfefähigen Kosten bei mittleren Unternehmen. 

Artikel 18 

KMU-Beihilfen für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten 

1. Beihilfen zugunsten von KMU für die Inanspruchnahme von Beratungsdiensten sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht des Artikels 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

3. Beihilfefähig sind die Kosten für Beratungsleistungen externer Berater. 

4. Bei den betreffenden Dienstleistungen darf es sich nicht um Dienstleistungen handeln, die fortlaufend oder in regel
mäßigen Abständen in Anspruch genommen werden oder die zu den gewöhnlichen Betriebskosten des Unternehmens 
gehören wie laufende Steuerberatung, regelmäßige Rechtsberatung oder Werbung. 
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Artikel 19 

KMU-Beihilfen für die Teilnahme an Messen 

1. Beihilfen für die Teilnahme von KMU an Messen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnen
markt vereinbar und von der Anmeldepflicht des nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Arti
kel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähig sind die Kosten für Miete, Aufbau und Betrieb eines Stands bei Teilnahme eines Unternehmens an 
einer bestimmten Messe oder Ausstellung. 

3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

Artikel 20 

Beihilfen für Kooperationskosten von KMU, die an Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit 
teilnehmen 

1. Beihilfen für Kooperationskosten von KMU, die an unter die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates fallenden Projekten der europäischen territorialen Zusammenarbeit teilnehmen, sind im Sinne 
des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähige Kosten sind: 

a)  Kosten der organisatorischen Zusammenarbeit einschließlich der Kosten für Personal und Büros, soweit sie mit dem 
Kooperationsprojekt in Zusammenhang stehen; 

b)  Kosten von Beratungs- und Unterstützungsdiensten, die die Zusammenarbeit betreffen und von externen Beratern 
und Dienstleistern erbracht werden; 

c)  Reisekosten, direkt mit dem Projekt zusammenhängende Ausrüstungskosten und Investitionsaufwendungen sowie die 
Abschreibung von direkt für das Projekt verwendeten Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen. 

3. Bei den in Absatz 2 Buchstabe b genannten Dienstleistungen darf es sich nicht um Dienstleistungen handeln, die 
fortlaufend oder in regelmäßigen Abständen in Anspruch genommen werden oder die zu den gewöhnlichen Betriebskos
ten des Unternehmens gehören wie laufende Steuerberatung, regelmäßige Rechtsberatung oder laufende Werbung. 

4. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 3 

Beihilfen zur Erschließung von KMU-Finanzierungen 

Artikel 21 

Risikofinanzierungsbeihilfen 

1. Risikofinanzierungsbeihilferegelungen zugunsten von KMU sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in die
sem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Auf Ebene der Finanzintermediäre können unabhängigen privaten Investoren folgende Formen von Risikofinanzie
rungsbeihilfen gewährt werden: 

a)  Beteiligungen, beteiligungsähnliche Investitionen oder Dotationen zur unmittelbaren oder mittelbaren Bereitstellung 
von Risikofinanzierungen für beihilfefähige Unternehmen; 

b)  Kredite zur direkten oder indirekten Bereitstellung von Risikofinanzierungen für beihilfefähige Unternehmen; 

c) Garantien zur Deckung von Verlusten aus direkten oder indirekten Risikofinanzierungen für beihilfefähige Unterneh
men. 
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3. Auf Ebene der unabhängigen privaten Investoren können Risikofinanzierungsbeihilfen in den in Absatz 2 dieses 
Artikels genannten Formen oder in Form von Steueranreizen für private Investoren gewährt werden, die natürliche Per
sonen sind und Risikofinanzierungen für beihilfefähige Unternehmen direkt oder indirekt bereitstellen. 

4. Auf Ebene der beihilfefähigen Unternehmen können Risikofinanzierungsbeihilfen in Form von Beteiligungen, betei
ligungsähnlichen Investitionen, Krediten, Garantien oder einer Kombination davon gewährt werden. 

5. Beihilfefähige Unternehmen sind Unternehmen, die zu Beginn der Bereitstellung einer Risikofinanzierung nicht bör
sennotiert sind und mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: 

a)  Sie sind noch auf keinem Markt tätig; 

b)  sie sind seit ihrem ersten kommerziellen Verkauf noch keine 7 Jahre gewerblich tätig; 

c) sie benötigen eine erste Risikofinanzierung, die ausgehend von einem mit Blick auf den Eintritt in einen neuen sach
lich oder räumlich relevanten Markt erstellten Geschäftsplan mehr als 50 % ihres durchschnittlichen Jahresumsatzes 
in den vorangegangenen fünf Jahren beträgt. 

6. Ferner kann sich die Risikofinanzierungsmaßnahme auf Anschlussinvestitionen in beihilfefähige Unternahmen be
ziehen, auch wenn diese nach dem in Absatz 5 Buchstabe b genannten Siebenjahreszeitraum getätigt werden, sofern alle 
folgenden Kriterien erfüllt sind: 

a)  Der in Absatz 9 genannte Gesamtbetrag der Risikofinanzierung wird nicht überschritten; 

b)  die Möglichkeit von Anschlussinvestitionen war im ursprünglichen Geschäftsplan vorgesehen; 

c)  das Unternehmen, in das Anschlussinvestitionen getätigt werden, ist kein verbundenes Unternehmen im Sinne des 
Anhangs I Artikel 3 Absatz 3 eines anderen Unternehmens geworden, bei dem es sich nicht um den Finanzinterme
diär oder den unabhängigen privaten Investor handelt, der im Rahmen der Maßnahme eine Risikofinanzierung bereit
stellt, es sei denn, die neue Einheit erfüllt die Voraussetzungen der KMU-Definition. 

7. Bei Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Investitionen in beihilfefähige Unternehmen darf die Risikofinanzie
rungsmaßnahme die Bereitstellung von Ersatzkapital nur fördern, wenn dem beihilfefähigen Unternehmen auch frisches 
Kapital zugeführt wird, das mindestens 50 % jeder Investitionsrunde entspricht. 

8. Bei den in Absatz 2 Buchstabe a genannten Beteiligungen und beteiligungsähnlichen Investitionen dürfen höchstens 
30 % des insgesamt eingebrachten Kapitals und des noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals des Finanzinterme
diärs für die Liquiditätssteuerung genutzt werden. 

9. Der Gesamtbetrag der in Absatz 4 genannten Risikofinanzierungen darf bei keiner Risikofinanzierungsmaßnahme 
über 15 Mio. EUR pro beihilfefähiges Unternehmen liegen. 

10. Bei Risikofinanzierungsmaßnahmen in Form von Beteiligungen, beteiligungsähnlichen Investitionen oder Krediten 
zugunsten von beihilfefähigen Unternehmen muss die Risikofinanzierungsmaßnahme auf Ebene der Finanzintermediäre 
oder der beihilfefähigen Unternehmen zusätzliche Finanzmittel von unabhängigen privaten Investoren mobilisieren, so 
dass die private Beteiligung insgesamt mindestens einen der folgenden Sätze erreicht: 

a) 10 % der Risikofinanzierung, die für beihilfefähige Unternehmen vor ihrem ersten kommerziellen Verkauf bereit
gestellt wird; 

b)  40 % der Risikofinanzierung, die für beihilfefähige Unternehmen im Sinne des Absatzes 5 Buchstabe b bereitgestellt 
wird; 

c)  60 % der Risikofinanzierung für Investitionen in beihilfefähige Unternehmen im Sinne des Absatzes 5 Buchstabe c 
und für Anschlussinvestitionen, die für beihilfefähige Unternehmen nach Ablauf des in Absatz 5 Buchstabe b genann
ten Siebenjahreszeitraums bereitgestellt wird. 

11. Wenn eine über einen Finanzintermediär durchgeführte Risikofinanzierungsmaßnahme für beihilfefähige Zielun
ternehmen in den in Absatz 10 genannten Entwicklungsphasen keine private Kapitalbeteiligung auf Ebene der beihilfefä
higen Unternehmen umfasst, muss der Finanzintermediär für eine private Beteiligung sorgen, die mindestens dem 
gewichteten Durchschnitt entspricht, der sich aus dem Umfang der einzelnen Investitionen in dem zugrunde liegenden 
Portfolio und der Anwendung der in Absatz 10 für solche Investitionen genannten Mindestsätze ergibt. 

12. Eine Risikofinanzierungsmaßnahme darf keine unterschiedliche Behandlung der Finanzintermediäre aufgrund 
ihres Sitzes oder ihrer Eintragung im Handelsregister eines Mitgliedstaats vorsehen. Finanzintermediäre müssen gegebe
nenfalls durch die Art der Investition objektiv gerechtfertigte, vorab festgelegte Kriterien erfüllen. 
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13. Eine Risikofinanzierungsmaßnahme muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a) Sie muss von einem oder mehreren Finanzintermediären durchgeführt werden, es sei denn, es handelt sich um Steuer
anreize für direkte Investitionen privater Investoren in beihilfefähige Unternehmen; 

b) Finanzintermediäre, Investoren und Fondsmanager werden im Rahmen einer offenen, transparenten und diskriminie
rungsfreien Ausschreibung ausgewählt, die mit dem geltenden Unionsrecht und nationalen Recht in Einklang steht 
und mit Blick auf den Abschluss geeigneter Vereinbarungen über die Risiko-Nutzen-Teilung durchgeführt wird; dabei 
wird bei Investitionen, die keine Garantien sind, einer asymmetrischen Gewinnverteilung der Vorzug vor einer Absi
cherung nach unten gegeben; 

c)  bei einer asymmetrischen Verlustteilung zwischen öffentlichen und privaten Investoren ist der Erstverlust, den der 
öffentliche Investor übernimmt, auf 25 % der Gesamtinvestition zu begrenzen; 

d) im Falle von Garantien nach Absatz 2 Buchstabe c ist der Garantiesatz auf 80 % und der vom Mitgliedstaat übernom
mene Gesamtverlust auf höchstens 25 % des zugrunde liegenden garantierten Portfolios zu begrenzen. Nur Garantien 
zur Deckung erwarteter Verluste des zugrunde liegenden garantierten Portfolios können unentgeltlich gestellt werden. 
Wenn eine Garantie auch unerwartete Verluste deckt, zahlt der Finanzintermediär für den Teil der Garantie, der die 
unerwarteten Verluste deckt, ein marktübliches Garantieentgelt. 

14. Risikofinanzierungsmaßnahmen müssen gewinnorientierte Finanzierungsentscheidungen sicherstellen. Diese 
Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die Finanzintermediäre werden nach Maßgabe der anwendbaren Rechtsvorschriften eingerichtet. 

b)  Der Mitgliedstaat oder die mit der Durchführung der Maßnahme betraute Einrichtung trägt für eine Due-Diligence- 
Prüfung Sorge, um eine solide Anlagestrategie für die Zwecke der Durchführung der Risikofinanzierungsmaßnahme 
sicherzustellen, einschließlich einer geeigneten Risikodiversifizierungsstrategie, die in Bezug auf Umfang und geografi
sche Verteilung der Investitionen sowohl auf Rentabilität als auch auf Effizienzgewinne abzielt; 

c)  die für beihilfefähige Unternehmen bereitgestellten Risikofinanzierungen stützen sich auf tragfähige Geschäftspläne, 
die detaillierte Angaben zur Produkt-, Absatz- und Rentabilitätsentwicklung enthalten und vorab die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit belegen; 

d)  für jede Beteiligung und beteiligungsähnliche Investition gibt es eine klare und realistische Ausstiegsstrategie. 

15. Die Finanzintermediäre müssen nach wirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet werden. Diese Anforderung gilt als 
erfüllt, wenn der Finanzintermediär und, je nach Art der Risikofinanzierungsmaßnahme, der Fondsmanager folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

a) Sie sind gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, mit der Sorgfalt eines professionellen Managers und in gutem Glau
ben zu handeln und dabei Interessenkonflikte zu vermeiden. Sie haben bewährte Verfahren anzuwenden und unterlie
gen der Aufsicht der Regulierungsbehörden; 

b) sie erhalten eine marktübliche Vergütung; diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der Manager oder der Finanzinter
mediär im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens anhand objektiver Kriterien in 
Bezug auf Erfahrung, Fachwissen sowie operative und finanzielle Leistungsfähigkeit ausgewählt wird; 

c) sie erhalten eine leistungsbezogene Vergütung oder tragen einen Teil des Investitionsrisikos, indem sie sich mit eige
nen Mittel an der Investition beteiligen, so dass sichergestellt ist, dass ihre Interessen stets mit den Interessen der 
öffentlichen Investoren im Einklang stehen; 

d)  sie stellen eine Investmentstrategie sowie Kriterien und einen Zeitplan für die Investitionen auf; 

e)  die Investoren dürfen in den Leitungsgremien des Investitionsfonds (z. B. Aufsichtsrat oder Beirat) vertreten sein. 

16. Eine Risikofinanzierungsmaßnahme, mit der Garantien oder Kredite für beihilfefähige Unternehmen bereitgestellt 
werden, muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Die Maßnahme muss bewirken, dass der Finanzintermediär Investitionen tätigt, die er ohne die Beihilfe nicht oder 
nicht in demselben Umfang oder derselben Art getätigt hätte. Der Finanzintermediär muss nachweisen können, dass 
er anhand eines Mechanismus sicherstellt, dass alle Vorteile — in Form umfangreicherer Finanzierungen, riskanterer 
Portfolios, geringerer Besicherungsanforderungen, niedrigerer Garantieentgelte oder niedrigerer Zinssätze — so weit 
wie möglich an die Endempfänger weitergegeben werden; 
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b)  bei Krediten wird der Nennwert des Kredits bei der Berechnung des Höchstbetrags der Investition für die Zwecke des 
Absatzes 9 berücksichtigt; 

c) bei Garantien wird der Nennwert des zugrunde liegenden Kredits bei der Berechnung des Höchstbetrags der Investi
tion für die Zwecke des Absatzes 9 berücksichtigt; die Garantie darf nicht über 80 % des zugrunde liegenden Kredits 
hinausgehen. 

17. Der Mitgliedstaat kann die Durchführung der Stadtentwicklungsbeihilfe einer betrauten Einrichtung übertragen. 

18. Risikofinanzierungsbeihilfen für KMU, die nicht die Voraussetzungen des Absatzes 5 erfüllen, sind mit dem Bin
nenmarkt nach Artikel 107 Absatz 3 AEUV vereinbar und werden von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, wenn 

a)  die Beihilfe auf Ebene der KMU die Voraussetzungen der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 erfüllt, 

b) alle Voraussetzungen dieses Artikels mit Ausnahme der in den Absätzen 5, 6, 9, 10 und 11 genannten Voraussetzun
gen erfüllt sind und 

c) Risikofinanzierungsmaßnahmen in Form von Beteiligungen, beteiligungsähnlichen Investitionen oder Investitionskre
diten zugunsten von beihilfefähigen Unternehmen auf Ebene der Finanzintermediäre oder der KMU zusätzliche 
Finanzmittel von unabhängigen privaten Investoren mobilisieren, so dass die private Beteiligung insgesamt mindestens 
60 % der für die KMU bereitgestellten Risikofinanzierungen entspricht. 

Artikel 22 

Beihilfen für Unternehmensneugründungen 

1. Beihilfen für Unternehmensneugründungen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in 
Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähig sind nicht börsennotierte kleine Unternehmen, deren Eintragung ins Handelsregister höchstens fünf 
Jahre zurückliegt, die noch keine Gewinne ausgeschüttet haben und die nicht durch einen Zusammenschluss gegründet 
wurden. Bei beihilfefähigen Unternehmen, die nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet sind, kann der 
Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen seine Wirtschaftstätigkeit aufnimmt oder für seine Tätigkeit steuerpflichtig wird, als 
Beginn des beihilfefähigen Fünfjahreszeitraums erachtet werden. 

3. Anlaufbeihilfen können gewährt werden 

a) als Kredit zu nicht marktüblichen Zinssätzen, mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Nennbetrag von höchs
tens 1 Mio. EUR beziehungsweise 1,5 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV beziehungsweise 2 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV. Bei Krediten mit einer Laufzeit zwischen fünf und zehn Jahren können die 
Höchstbeträge durch Multiplikation der obengenannten Beträge mit dem Faktor angepasst werden, der dem Verhältnis 
zwischen einer Laufzeit von zehn Jahren und der tatsächlichen Laufzeit des Kredits entspricht. Bei Krediten mit einer 
Laufzeit unter fünf Jahren gilt derselbe Höchstbetrag wie bei Krediten mit einer Laufzeit von fünf Jahren; 

b)  als Garantien mit nicht marktüblichen Entgelten, einer Laufzeit von zehn Jahren und einer Garantiesumme von 
höchstens 1,5 Mio. EUR beziehungsweise 2,25 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Arti
kel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV beziehungsweise 3 Mio. EUR bei Unternehmen mit Sitz in einem Fördergebiet 
nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV. Bei Garantien mit einer Laufzeit zwischen fünf und zehn Jahren kön
nen die Höchstbeträge für die Garantiesummen durch Multiplikation der obengenannten Beträge mit dem Faktor 
angepasst werden, der dem Verhältnis zwischen einer Laufzeit von zehn Jahren und der tatsächlichen Laufzeit der 
Garantie entspricht. Bei Garantien mit einer Laufzeit unter fünf Jahren gilt derselbe Höchstbetrag wie bei Garantien 
mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Garantie darf nicht über 80 % des zugrunde liegenden Kredits hinausgehen; 

c) als Zuschüsse, einschließlich Beteiligungen oder beteiligungsähnlicher Investitionen, Zinssenkungen oder Verringerun
gen der Garantieentgelts von bis zu 0,4 Mio. EUR BSÄ beziehungsweise 0,6 Mio. EUR BSÄ für Unternehmen mit Sitz 
in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV beziehungsweise 0,8 Mio. EUR BSÄ für Unter
nehmen mit Sitz in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV. 

4. Ein Beihilfeempfänger kann durch eine Kombination der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Beihilfeinstrumente 
Unterstützung erhalten, wenn der Anteil der durch ein Beihilfeinstrument gewährten Unterstützung, der auf der Grund
lage des für des betreffenden Instruments zulässigen Beihilfehöchstbetrags berechnet wird, bei der Ermittlung des restli
chen Anteils an dem für die anderen in einer solchen Kombination enthaltenen Beihilfeinstrumente zulässigen Beihilfe
höchstbetrag berücksichtigt wird. 

5. Bei kleinen und innovativen Unternehmen dürfen die in Absatz 3 genannten Höchstbeträge verdoppelt werden. 
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Artikel 23 

Beihilfen für auf KMU spezialisierte alternative Handelsplattformen 

1. Beihilfen für auf KMU spezialisierte alternative Handelsplattformen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Wenn der Plattformbetreiber ein kleines Unternehmen ist, können die Beihilfen unter Berücksichtigung der in Arti
kel 22 genannten Voraussetzungen als Anlaufbeihilfen für den Plattformbetreiber gewährt werden. 

Die Beihilfen können in Form steuerlicher Anreize für unabhängige private Investoren gewährt werden, die in Bezug auf 
die Risikofinanzierungsinvestitionen, die sie über alternative Handelsplattformen in nach Artikel 21 beihilfefähige Unter
nehmen tätigen, als natürliche Personen betrachtet werden. 

Artikel 24 

Beihilfen für Scouting-Kosten 

1. Beihilfen für Scouting-Kosten sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festge
legten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähige Kosten sind die Kosten einer ersten gezielten Suche und einer förmlichen Due-Diligence-Prüfung, die 
von Fondsmanagern, Finanzintermediären oder Investoren vorgenommen werden, um beihilfefähige Unternehmen im 
Sinne der Artikel 21 und 22 zu finden. 

3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 4 

Beihilfen für Forschung und Entwicklung und Innovation 

Artikel 25 

Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

1. Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Bin
nenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Arti
kel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Der geförderte Teil des Forschungs- und Entwicklungsvorhabens muss vollständig einer oder mehreren der folgen
den Kategorien zuzuordnen sein: 

a)  Grundlagenforschung, 

b)  industrielle Forschung, 

c)  experimentelle Entwicklung, 

d)  Durchführbarkeitsstudien. 

3. Die beihilfefähigen Kosten von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sind einer dieser Forschungs- und Entwick
lungskategorien zuzuordnen. Dabei handelt es sich um 

a) Personalkosten: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese für das Vorhaben eingesetzt wer
den; 

b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. Wenn diese Instru
mente und Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das Vorhaben verwendet werden, gilt nur 
die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des Vorha
bens als beihilfefähig; 
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c)  Kosten für Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. Bei Gebäuden gilt 
nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung während der Dauer des 
Vorhabens als beihilfefähig. Bei Grundstücken sind die Kosten des wirtschaftlichen Übergangs oder die tatsächlich ent
standenen Kapitalkosten beihilfefähig; 

d)  Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm's-length-Prinzips von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente sowie Kosten für Beratung und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für das 
Vorhaben genutzt werden; 

e)  zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem für Material, Bedarfsartikel und dergleichen), 
die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen. 

4. Die beihilfefähigen Kosten von Durchführbarkeitsstudien sind die Kosten der Studie. 

5. Die Beihilfeintensität pro Beihilfeempfänger darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

a)  100 % der beihilfefähigen Kosten für Grundlagenforschung, 

b)  50 % der beihilfefähigen Kosten für industrielle Forschung, 

c)  25 % der beihilfefähigen Kosten für experimentelle Entwicklung, 

d)  50 % der beihilfefähigen Kosten für Durchführbarkeitsstudien. 

6. Die Beihilfeintensitäten für industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung können wie folgt auf maximal 
80 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden: 

a)  um 10 Prozentpunkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei kleinen Unternehmen; 

b)  um 15 Prozentpunkte, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

i)  das Vorhaben beinhaltet die wirksame Zusammenarbeit 

— zwischen Unternehmen, von denen mindestens eines ein KMU ist, oder wird in mindestens zwei Mitglied
staaten oder einem Mitgliedstaat und einer Vertragspartei des EWR-Abkommens durchgeführt, wobei kein ein
zelnes Unternehmen mehr als 70 % der beihilfefähigen Kosten bestreitet, oder 

—  zwischen einem Unternehmen und einer oder mehreren Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, 
die mindestens 10 % der beihilfefähigen Kosten tragen und das Recht haben, ihre eigenen Forschungsergebnisse 
zu veröffentlichen; 

ii)  die Ergebnisse des Vorhabens finden durch Konferenzen, Veröffentlichung, Open-Access-Repositorien oder durch 
gebührenfreie Software beziehungsweise Open-Source-Software weite Verbreitung. 

7. Die Beihilfeintensität für Durchführbarkeitsstudien kann bei mittleren Unternehmen um 10 Prozentpunkte und bei 
kleinen Unternehmen um 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

Artikel 26 

Investitionsbeihilfen für Forschungsinfrastrukturen 

1. Beihilfen für den Bau oder Ausbau von Forschungsinfrastrukturen, die wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben, sind im 
Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 
Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Wenn eine Forschungsinfrastruktur sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausübt, muss 
sie für die Finanzierung, Kosten und Erlöse für jede Art der Tätigkeit getrennte Bücher nach einheitlich angewandten und 
sachlich zu rechtfertigenden Kostenrechnungsgrundsätzen führen. 

3. Der für den Betrieb oder die Nutzung der Infrastruktur berechnete Preis muss dem Marktpreis entsprechen. 

4. Die Infrastruktur muss mehreren Nutzern offenstehen und der Zugang zu transparenten und diskriminierungs
freien Bedingungen gewährt werden. Unternehmen, die mindestens 10 % der Investitionskosten der Infrastruktur finan
ziert haben, können einen bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedingungen erhalten. Um Überkompensationen zu ver
hindern, muss der Zugang in einem angemessenen Verhältnis zum Investitionsbeitrag des Unternehmens stehen; ferner 
werden die Vorzugsbedingungen öffentlich zugänglich gemacht. 
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5. Beihilfefähige Kosten sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. 

6. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

7. Wenn eine Forschungsinfrastruktur sowohl für wirtschaftliche als auch für nichtwirtschaftliche Tätigkeiten öffent
liche Mittel erhält, richtet der Mitgliedstaat einen Monitoring- und Rückforderungsmechanismus ein, um sicherzustellen, 
dass die zulässige Beihilfeintensität nicht überschritten wird, weil der Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeiten höher ist als 
zum Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe geplant. 

Artikel 27 

Beihilfen für Innovationscluster 

1. Beihilfen für Innovationscluster sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar 
und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen für Innovationscluster dürfen ausschließlich der juristischen Person gewährt werden, die den Innovationsc
luster betreibt (Clusterorganisation). 

3. Die Räumlichkeiten, Anlagen und Tätigkeiten des Clusters müssen mehreren Nutzern offenstehen und der Zugang 
muss zu transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen gewährt werden. Unternehmen, die mindestens 10 % 
der Investitionskosten des Innovationsclusters finanziert haben, können einen bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedin
gungen erhalten. Um Überkompensationen zu verhindern, muss der Zugang in einem angemessenen Verhältnis zum 
Investitionsbeitrag des Unternehmens stehen; ferner werden die Vorzugsbedingungen öffentlich zugänglich gemacht. 

4. Entgelte für die Nutzung der Anlagen und die Beteiligung an Tätigkeiten des Innovationsclusters müssen dem 
Marktpreis entsprechen beziehungsweise die Kosten widerspiegeln. 

5. Investitionsbeihilfen können für den Auf- oder Ausbau des Innovationsclusters gewährt werden. Beihilfefähige Kos
ten sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. 

6. Die Beihilfeintensität von Investitionsbeihilfen für Innovationscluster darf höchstens 50 % der beihilfefähigen Kos
ten betragen. Die Beihilfeintensität kann bei Innovationsclustern in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a 
AEUV um 15 % und bei Innovationsclustern in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 % 
erhöht werden. 

7. Für den Betrieb von Innovationsclustern können Betriebsbeihilfen gewährt werden. Dies ist für einen Zeitraum von 
bis zu zehn Jahren möglich. 

8. Beihilfefähige Kosten von Betriebsbeihilfen für Innovationscluster sind die Kosten für Personal und Verwaltung (ein
schließlich Gemeinkosten) für 

a)  die Betreuung des Innovationsclusters zwecks Erleichterung der Zusammenarbeit, des Informationsaustauschs und der 
Erbringung und Weiterleitung von spezialisierten und maßgeschneiderten Unterstützungsdienstleistungen für Unter
nehmen; 

b)  Werbemaßnahmen, die darauf abzielen, neue Unternehmen oder Einrichtungen zur Beteiligung am Innovationscluster 
zu bewegen und die Sichtbarkeit des Innovationsclusters zu erhöhen; 

c)  die Verwaltung der Einrichtungen des Innovationsclusters, die Organisation von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
Workshops und Konferenzen zur Förderung des Wissensaustauschs, die Vernetzung und die transnationale Zusam
menarbeit. 

9. Die Beihilfeintensität von Betriebsbeihilfen darf im Gewährungszeitraum höchstens 50 % der beihilfefähigen 
Gesamtkosten betragen. 

Artikel 28 

Innovationsbeihilfen für KMU 

1. Innovationsbeihilfen für KMU sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festge
legten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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2. Beihilfefähige Kosten sind: 

a) Kosten für die Erlangung, die Validierung und Verteidigung von Patenten und anderen immateriellen Vermögenswer
ten; 

b)  Kosten für die Abordnung hochqualifizierten Personals einer Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung oder 
eines großen Unternehmens für Tätigkeiten im Bereich Forschung, Entwicklung oder Innovation in einer neu geschaf
fenen Funktion innerhalb des begünstigten KMU, wodurch jedoch kein anderes Personal ersetzt wird; 

c)  Kosten für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen. 

3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

4. In dem besonderen Fall von Beihilfen für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleis
tungen kann die Beihilfeintensität auf bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden, sofern der Gesamtbetrag 
der Beihilfe für Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen innerhalb von drei Jahren 
nicht mehr als 200 000 EUR pro Unternehmen beträgt. 

Artikel 29 

Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen 

1. Beihilfen für Prozess- und Organisationsinnovationen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Bin
nenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Arti
kel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen für große Unternehmen sind nur mit dem Binnenmarkt vereinbar, wenn diese bei der geförderten Tätig
keit tatsächlich mit KMU zusammenarbeiten und die beteiligten KMU mindestens 30 % der gesamten beihilfefähigen Kos
ten tragen. 

3. Beihilfefähige Kosten sind: 

a)  Personalkosten, 

b)  Kosten für Instrumente, Ausrüstung, Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt 
werden, 

c)  Kosten für Auftragsforschung, Wissen und unter Einhaltung des Arm's-length-Prinzips von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente, 

d)  zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem für Material, Bedarfsartikel und dergleichen), 
die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen. 

4. Die Beihilfeintensität darf bei großen Unternehmen höchstens 15 % und bei KMU höchstens 50 % der beihilfefähi
gen Kosten betragen. 

Artikel 30 

Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für Fischerei und Aquakultur 

1. Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für Fischerei und Aquakultur sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Das geförderte Vorhaben muss für alle Wirtschaftsbeteiligten in dem betreffenden Wirtschaftszweig oder Teilsektor 
von Interesse sein. 

3. Vor Beginn des geförderten Vorhabens sind folgende Informationen im Internet zu veröffentlichen: 

a)  die Tatsache, dass das geförderte Vorhaben durchgeführt wird; 

b)  die Ziele des geförderten Vorhaben; 
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c)  der voraussichtliche Termin und Ort der Veröffentlichung der von dem geförderten Vorhaben erwarteten Ergebnisse 
im Internet; 

d)  der Hinweis darauf, dass die Ergebnisse des geförderten Vorhabens allen in dem betreffenden Wirtschaftszweig oder 
Teilsektor tätigen Unternehmen unentgeltlich zur Verfügung stehen. 

4. Die Ergebnisse des geförderten Vorhabens werden ab dem Tag, an dem das Vorhaben endet, oder an dem Tag, an 
dem Mitglieder einer Einrichtung über diese Ergebnisse informiert werden, im Internet zur Verfügung gestellt, wobei der 
frühere der beiden Zeitpunkte maßgeblich ist. Die Ergebnisse bleiben mindesten 5 Jahre ab dem Abschluss des geförder
ten Vorhabens im Internet verfügbar. 

5. Die Beihilfen werden der Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung direkt gewährt; die direkte Gewährung 
nichtforschungsbezogener Beihilfen an ein Unternehmen, das landwirtschaftliche Erzeugnisse produziert, verarbeitet oder 
vermarktet, ist dabei nicht zulässig. 

6. Beihilfefähige Kosten sind die in Artikel 25 Absatz 3 genannten Kosten. 

7. Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 5 

Ausbildungsbeihilfen 

Artikel 31 

Ausbildungsbeihilfen 

1. Ausbildungsbeihilfen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der 
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Für Ausbildungsmaßnahmen von Unternehmen zur Einhaltung verbindlicher Ausbildungsnormen der Mitglied
staaten dürfen keine Beihilfen gewährt werden. 

3. Beihilfefähige Kosten sind: 

a)  die Personalkosten für Ausbilder, die für die Stunden anfallen, in denen sie die Ausbildungsmaßnahme durchführen; 

b)  die direkt mit der Ausbildungsmaßnahme verbundenen Aufwendungen von Ausbildern und Ausbildungsteilnehmern, 
z. B. direkt mit der Maßnahme zusammenhängende Reisekosten, Materialien und Bedarfsartikel sowie die Abschrei
bung von Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen, soweit sie ausschließlich für die Ausbildungsmaßnahme ver
wendet werden. Unterbringungskosten sind — mit Ausnahme der dem erforderlichen Minimum entsprechenden 
Unterbringungskosten für Auszubildende, die Arbeitnehmer mit Behinderungen sind — nicht beihilfefähig; 

c)  Kosten für Beratungsdienste, die mit der Ausbildungsmaßnahme zusammenhängen; 

d) die Personalkosten für Ausbildungsteilnehmer und allgemeine indirekte Kosten (Verwaltungskosten, Miete, Gemein
kosten), die für die Stunden anfallen, in denen die Ausbildungsteilnehmer an der Ausbildungsmaßnahme teilnehmen. 

4. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Sie kann jedoch wie folgt auf maxi
mal 70 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden: 

a) um 10 Prozentpunkte bei Ausbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer mit Behinderungen oder benachteiligte Arbeit
nehmer; 

b)  um 10 Prozentpunkte bei Beihilfen für mittlere Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei Beihilfen für kleine 
Unternehmen. 

5. Für den Seeverkehr kann die Beihilfeintensität bis auf 100 % der beihilfefähigen Kosten erhöht werden, wenn fol
gende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die Auszubildenden sind keine aktiven, sondern zusätzliche Besatzungsmitglieder und 

b)  die Ausbildung wird an Bord von im Unionsregister eingetragenen Schiffen durchgeführt. 

26.6.2014 L 187/51 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



ABSCHNITT 6 

Beihilfen für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen 

Artikel 32 

Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer 

1. Beihilferegelungen für die Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die beihilfefähigen Kosten sind die Lohnkosten über einen Zeitraum von höchstens 12 Monaten nach der Einstel
lung eines benachteiligten Arbeitnehmers. Bei stark benachteiligten Arbeitnehmern sind die Lohnkosten über einen Zeit
raum von bis zu 24 Monaten nach Einstellung des betreffenden Arbeitnehmers beihilfefähig. 

3. Wenn die Einstellung im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate keinen Nettoanstieg der 
Zahl der in dem betreffenden Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer darstellt, muss die Stelle infolge des freiwilligen 
Ausscheidens, der Invalidisierung, des Eintritts in den Ruhestand aus Altersgründen, der freiwilligen Reduzierung der 
Arbeitszeit oder der rechtmäßigen Entlassung eines Mitarbeiters wegen Fehlverhaltens und nicht infolge des Abbaus von 
Arbeitsplätzen frei geworden sein. 

4. Außer bei rechtmäßiger Entlassung wegen Fehlverhaltens hat der benachteiligte Arbeitnehmer Anspruch auf eine 
kontinuierliche Beschäftigung während des Mindestzeitraums, der in den betreffenden nationalen Rechtsvorschriften oder 
in für Beschäftigungsverträge maßgeblichen Tarifvereinbarungen niedergelegt ist. 

5. Ist der Beschäftigungszeitraum kürzer als 12 Monate beziehungsweise bei stark benachteiligten Arbeitnehmern kür
zer als 24 Monate, wird die Beihilfe anteilig gekürzt. 

6. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

Artikel 33 

Beihilfen in Form von Lohnkostenzuschüssen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen 

1. Beihilfen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die beihilfefähigen Kosten sind die Lohnkosten, die während der Beschäftigung des Arbeitnehmers mit Behinderun
gen anfallen. 

3. Wenn die Einstellung im Vergleich zum Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate keinen Nettoanstieg der 
Zahl der in dem betreffenden Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer darstellt, muss die Stelle infolge des freiwilligen 
Ausscheidens, der Invalidisierung, des Eintritts in den Ruhestand aus Altersgründen, der freiwilligen Reduzierung der 
Arbeitszeit oder der rechtmäßigen Entlassung eines Mitarbeiters wegen Fehlverhaltens und nicht infolge des Abbaus von 
Arbeitsplätzen frei geworden sein. 

4. Außer bei rechtmäßiger Entlassung wegen Fehlverhaltens haben die Arbeitnehmer mit Behinderungen Anspruch 
auf eine kontinuierliche Beschäftigung während des Mindestzeitraums, der in den betreffenden nationalen Rechtsvor
schriften oder in für das Unternehmen rechtsverbindlichen Tarifvereinbarungen niedergelegt ist, die für Beschäftigungs
verträge maßgeblich sind. 

5. Die Beihilfeintensität darf 75 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

Artikel 34 

Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen verursachten 
Mehrkosten 

1. Beihilfen zum Ausgleich der durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen verursachten Mehr
kosten sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht 
nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 
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2. Beihilfefähige Kosten sind: 

a)  Kosten für eine behindertengerechte Umgestaltung der Räumlichkeiten; 

b) Kosten für die Beschäftigung von Personal ausschließlich für die für die Unterstützung der Arbeitnehmer mit Behinde
rungen aufgewandte Zeit sowie Kosten für die Ausbildung dieses Personals zur Unterstützung von Arbeitnehmern 
mit Behinderungen; 

c)  Kosten für die Anschaffung behindertengerechter Ausrüstung beziehungsweise für die Umrüstung der Ausrüstung 
oder Kosten für die Anschaffung und Validierung von Software für die Nutzung durch Arbeitnehmer mit Behinderun
gen einschließlich adaptierter oder unterstützender Technologien; hierbei handelt es sich um Mehrkosten, die zu den 
Kosten hinzukommen, die dem Unternehmen bei Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne Behinderungen entstehen 
würden; 

d) Kosten, die direkt mit der Beförderung von Arbeitnehmern mit Behinderungen zum Arbeitsplatz und für arbeitsbezo
gene Tätigkeiten verbunden sind; 

e)  Lohnkosten für die Stunden, die ein Arbeitnehmer mit Behinderungen für Rehabilitation verwendet; 

f)  bei Beihilfeempfängern, die geschützte Beschäftigungsverhältnisse anbieten: die Kosten für den Bau, die Ausstattung 
oder die Modernisierung der Produktionseinheiten des betreffenden Unternehmens sowie die Verwaltungs- und Beför
derungskosten, wenn diese Kosten direkt aus der Beschäftigung von Arbeitnehmern mit Behinderungen erwachsen. 

3. Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

Artikel 35 

Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer 

1. Beihilfen zum Ausgleich der Kosten für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer sind im Sinne des Arti
kels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähige Kosten sind die Kosten für: 

a)  die Beschäftigung von Personal ausschließlich für die für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer aufgewandte 
Zeit; dies gilt für einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten nach der Einstellung eines benachteiligten Arbeitnehmers 
beziehungsweise 24 Monaten nach der Einstellung eines stark benachteiligten Arbeitnehmers; 

b)  die Ausbildung dieses Personals für die Unterstützung benachteiligter Arbeitnehmer. 

3. Die Unterstützung umfasst Maßnahmen zur Förderung der Autonomie des benachteiligten Arbeitnehmers und zu 
dessen Anpassung an das Arbeitsumfeld, die Begleitung des Arbeitnehmers bei sozialen Maßnahmen und Verwaltungs
verfahren, die Erleichterung der Kommunikation mit dem Unternehmer und Konfliktmanagement. 

4. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 7 

Umweltschutzbeihilfen 

Artikel 36 

Investitionsbeihilfen, die Unternehmen in die Lage versetzen, über die Unionsnormen für den Umweltschutz 
hinauszugehen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern 

1. Investitionsbeihilfen, die Unternehmen in die Lage versetzen, über die Unionsnormen für den Umweltschutz 
hinauszugehen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern, sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Investition muss eine der beiden nachstehenden Voraussetzungen erfüllen: 

a) Sie ermöglicht dem Beihilfeempfänger, unabhängig von verbindlichen nationalen Normen, die strenger als die Unio
nsnormen sind, im Rahmen seiner Tätigkeit über die geltenden Unionsnormen hinauszugehen und dadurch den 
Umweltschutz zu verbessern. 
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b)  Sie ermöglicht dem Beihilfeempfänger, im Rahmen seiner Tätigkeit den Umweltschutz zu verbessern, ohne hierzu 
durch entsprechende Unionsnormen verpflichtet zu sein. 

3. Für Investitionen, die sicherstellen sollen, dass Unternehmen bereits angenommene, aber noch nicht in Kraft getre
tene Unionsnormen erfüllen, dürfen keine Beihilfen gewährt werden. 

4. Abweichend von Absatz 3 können Beihilfen gewährt werden, um 

a)  neue Fahrzeuge für den Straßen-, Schienen-, Binnenschifffahrts- und Seeverkehr zu erwerben, die den angenommenen 
Unionsnormen entsprechen, sofern die Fahrzeuge vor dem Inkrafttreten dieser Normen angeschafft wurden und diese 
Normen, sobald sie verbindlich sind, nicht für bereits vor diesem Zeitpunkt erworbene Fahrzeuge gelten; 

b) vorhandene Fahrzeuge für den Straßen-, Schienen-, Binnenschifffahrts- und Seeverkehr umzurüsten, sofern die Unio
nsnormen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme dieser Fahrzeuge noch nicht in Kraft waren und, sobald sie verbindlich 
sind, nicht rückwirkend für diese Fahrzeuge gelten. 

5. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die erforderlich sind, um über das in den Unionsnormen vorgeschrie
bene Umweltschutzniveau hinauszugehen oder bei Fehlen solcher Normen den Umweltschutz zu verbessern. Die beihil
fefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt: 

a)  Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition in den Umweltschutz als getrennte Investition 
ermittelt werden können, dann sind diese umweltschutzbezogenen Kosten die beihilfefähigen Kosten; 

b)  in allen anderen Fällen werden die Kosten einer Investition in den Umweltschutz anhand eines Vergleichs mit einer 
ähnlichen weniger umweltfreundlichen Investition, die ohne Beihilfe durchaus hätte durchgeführt werden können, 
ermittelt. Die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen sind die umweltschutzbezogenen Kosten und 
somit beihilfefähigen Kosten. 

Nicht direkt mit der Verbesserung des Umweltschutzes zusammenhängende Kosten sind nicht beihilfefähig. 

6. Die Beihilfeintensität darf 40 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

7. Bei Beihilfen für mittlere Unternehmen kann die Intensität um 10 Prozentpunkte, bei Beihilfen für kleine Unterneh
men um 20 Prozentpunkte erhöht werden. 

8. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozent
punkte erhöht werden. 

Artikel 37 

Investitionsbeihilfen zur frühzeitigen Anpassung an künftige Unionsnormen 

1. Beihilfen, die Unternehmen zur Einhaltung neuer, noch nicht in Kraft getretener Unionsnormen, die einen besseren 
Umweltschutz gewährleisten, veranlassen sollen, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt 
vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in 
Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Unionsnormen müssen bereits angenommen worden sein und die Investition muss spätestens ein Jahr vor dem 
Inkrafttreten der betreffenden Norm durchgeführt und abgeschlossen werden. 

3. Beihilfefähig sind die Investitionskosten, die erforderlich sind, um über die geltenden Unionsnormen hinauszuge
hen. Die beihilfefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt: 

a)  Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition in den Umweltschutz als getrennte Investition 
ermittelt werden können, dann sind diese umweltschutzbezogenen Kosten die beihilfefähigen Kosten; 

b)  in allen anderen Fällen werden die Kosten einer Investition in den Umweltschutz anhand eines Vergleichs mit einer 
ähnlichen, weniger umweltfreundlichen Investition ermittelt, die ohne Beihilfe durchaus hätte durchgeführt werden 
können. Die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen sind die umweltschutzbezogenen Kosten und 
somit die beihilfenfähigen Kosten. 

Nicht direkt mit der Verbesserung des Umweltschutzes zusammenhängende Kosten sind nicht beihilfefähig. 
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4. Die Beihilfeintensität darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

a) bei kleinen Unternehmen 20 %, bei mittleren Unternehmen 15 % und bei großen Unternehmen 10 % der beihilfefähi
gen Kosten, wenn die Investition mehr als drei Jahre vor dem Inkrafttreten der neuen Unionsnorm durchgeführt und 
abgeschlossen wird; 

b) bei kleinen Unternehmen 15 %, bei mittleren Unternehmen 10 % und bei großen Unternehmen 5 % der beihilfefähi
gen Kosten, wenn die Investition ein bis drei Jahre vor dem Inkrafttreten der neuen Unionsnorm durchgeführt und 
abgeschlossen wird. 

5. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozent
punkte erhöht werden. 

Artikel 38 

Investitionsbeihilfen für Energieeffizienzmaßnahmen 

1. Investitionsbeihilfen, die Unternehmen Energieeffizienzgewinne ermöglichen, sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Für Verbesserungen, die sicherstellen sollen, dass Unternehmen bereits angenommene Unionsnormen erfüllen, wer
den keine Beihilfen gewährt; dies gilt auch, wenn die Unionsnormen noch nicht in Kraft getreten sind. 

3. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die für die Verbesserung der Energieeffizienz erforderlich sind. Die 
beihilfefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt: 

a)  Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition zur Verbesserung der Energieeffizienz als 
getrennte Investition ermittelt werden können, dann sind diese Energieeffizienzkosten die beihilfefähigen Kosten; 

b) in allen anderen Fällen werden die Kosten einer Investition zur Verbesserung der Energieeffizienz anhand eines Ver
gleichs mit einer ähnlichen zu einer geringeren Energieeffizienz führenden Investition ermittelt, die ohne Beihilfe 
durchaus hätte durchgeführt werden können. Die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen sind die 
Energieeffizienzkosten und somit die beihilfefähigen Kosten. 

Nicht direkt mit der Verbesserung der Energieeffizienz zusammenhängende Kosten sind nicht beihilfefähig. 

4. Die Beihilfeintensität darf 30 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

5. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unterneh
men um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

6. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozent
punkte erhöht werden. 

Artikel 39 

Investitionsbeihilfen für gebäudebezogene Energieeffizienzprojekte 

1. Investitionsbeihilfen für gebäudebezogene Energieeffizienzprojekte sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Nach diesem Artikel sind gebäudebezogene Energieeffizienzprojekte beihilfefähig. 

3. Beihilfefähig sind die Gesamtkosten des Energieeffizienzprojekts. 

4. Die Beihilfe wird in Form einer Dotation, Beteiligung, Garantie oder eines Kredits für einen Energieeffizienzfonds 
oder einen anderen Finanzintermediär gewährt, der sie in voller Höhe an die Endempfänger, d. h. die Gebäudeeigentümer 
oder Mieter, weitergibt. 
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5. Bei den über einen Energieeffizienzfonds oder einen anderen Finanzintermediär gewährten Beihilfen für beihilfefä
hige Energieeffizienzprojekte kann es sich um Kredite oder Garantien handeln. Der Nennwert des Kredits beziehungs
weise die Garantiesumme darf auf Ebene der Endempfänger höchstens 10 Mio. EUR pro Projekt betragen. Die Garantie 
darf nicht über 80 % des zugrunde liegenden Kredits hinausgehen. 

6. Die von den Gebäudeeigentümern an den Energieeffizienzfonds beziehungsweise einen anderen Finanzintermediär 
geleisteten Rückzahlungen dürfen nicht unter dem Nennwert des Kredits liegen. 

7. Die Energieeffizienzbeihilfe muss zusätzliche Investitionen privater Investoren mobilisieren, damit mindestens 30 % 
der Gesamtfinanzierung eines Energieeffizienzprojekts gewährleistet sind. Wird die Beihilfe von einem Energieeffizienz
fonds gewährt, so kann die Mobilisierung privater Investitionen auf der Ebene des Energieeffizienzfonds und/oder auf der 
Ebene der Energieeffizienzprojekte erfolgen, wobei ein Gesamtbetrag von mindestens 30 % der Gesamtfinanzierung eines 
Energieeffizienzprojekts erreicht werden muss. 

8. Für die Gewährung von Energieeffizienzbeihilfen können die Mitgliedstaaten Energieeffizienzfonds einrichten und/ 
oder sich auf Finanzintermediäre stützen. Dabei müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

a) Die Manager von Finanzintermediären und von Energieeffizienzfonds werden im Rahmen eines offenen, transparen
ten und diskriminierungsfreien Verfahrens im Einklang mit dem anzuwendenden Unionsrecht und nationalen Recht 
ausgewählt. Dabei darf es keine unterschiedliche Behandlung auf der Grundlage ihres Sitzes oder ihrer Eintragung im 
Handelsregister eines Mitgliedstaats geben. Die Finanzintermediäre und Manager der Energieeffizienzfonds müssen 
gegebenenfalls durch die Art der jeweiligen Investitionen objektiv gerechtfertigte, vorab festgelegte Kriterien erfüllen. 

b)  Die unabhängigen privaten Investoren werden im Rahmen eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien 
Verfahrens ausgewählt, das mit dem geltenden Unionsrecht und nationalen Recht in Einklang steht und mit Blick auf 
den Abschluss geeigneter Vereinbarungen über die Risiko-Nutzen-Teilung durchgeführt wird; dabei wird bei Investitio
nen, die keine Garantien sind, einer asymmetrischen Gewinnverteilung der Vorzug vor einer Absicherung nach unten 
gegeben. Wenn die privaten Investoren nicht im Rahmen eines solchen Verfahrens ausgewählt werden, wird die ange
messene Rendite der privaten Investoren durch einen unabhängigen Sachverständigen bestimmt, der im Zuge eines 
offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens ausgewählt wird. 

c)  Bei einer asymmetrischen Verlustteilung zwischen öffentlichen und privaten Investoren ist der Erstverlust, den der 
öffentliche Investor übernimmt, auf 25 % der Gesamtinvestition zu begrenzen. 

d)  Bei Garantien wird der Garantiesatz auf 80 % und der vom Mitgliedstaat übernommene Gesamtverlust auf 25 % des 
zugrunde liegenden garantierten Portfolios begrenzt. Nur Garantien zur Deckung der erwarteten Verluste des 
zugrunde liegenden garantierten Portfolios können unentgeltlich gestellt werden. Wenn eine Garantie auch unerwar
tete Verluste deckt, zahlt der Finanzintermediär für den Teil der Garantie, der die unerwarteten Verluste deckt, ein 
marktübliches Garantieentgelt. 

e)  Die Investoren dürfen in den Leitungsgremien des Energieeffizienzfonds oder Finanzintermediärs (z. B. Aufsichtsrat 
oder Beirat) vertreten sein. 

f) Der Energieeffizienzfonds beziehungsweise der Finanzintermediär wird im Einklang mit den anwendbaren Rechtsvor
schriften gegründet und der Mitgliedstaat trägt für ein Due-diligence-Verfahren Sorge, um die Solidität der Anlagestra
tegie für die Durchführung der Energieeffizienzbeihilfe sicherzustellen. 

9. Finanzintermediäre einschließlich Energieeffizienzfonds werden nach wirtschaftlichen Grundsätzen verwaltet und 
gewährleisten gewinnorientierte Finanzierungsentscheidungen. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der Finanzinter
mediär und gegebenenfalls die Manager des Energieeffizienzfonds die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

a)  Sie sind gesetzlich oder vertraglich verpflichtet, mit der Sorgfalt eines professionellen Managers in gutem Glauben zu 
handeln und dabei Interessenkonflikte zu vermeiden. Sie haben bewährte Verfahren anzuwenden und unterliegen der 
Aufsicht der Regulierungsbehörden. 

b)  Sie erhalten eine marktübliche Vergütung. Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn der Manager im Rahmen eines 
offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahrens anhand objektiver Kriterien in Bezug auf Erfahrung, 
Fachwissen sowie operative und finanzielle Leistungsfähigkeit ausgewählt wird. 

c) Sie erhalten eine leistungsbezogene Vergütung oder tragen einen Teil des Investitionsrisikos, indem sie sich mit eige
nen Mittel an der Investition beteiligen, so dass sichergestellt ist, dass ihre Interessen stets mit den Interessen der 
öffentlichen Investoren im Einklang stehen. 

d)  Sie legen eine Investmentstrategie sowie Kriterien und einen Zeitplan für die Investitionen in Energieeffizienzprojekte 
fest und ermitteln vorab die finanzielle Tragfähigkeit und die voraussichtlichen Auswirkungen der Investitionen auf 
die Energieeffizienz. 

e)  Für die in den Energieeffizienzfonds investierten oder dem Finanzintermediär gewährten öffentlichen Mittel gibt es 
eine klare und realistische Ausstiegsstrategie, so dass Energieeffizienzprojekte über den Markt finanziert werden kön
nen, wenn der Markt dazu in der Lage ist. 
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10. Verbesserungen der Energieeffizienz, die sicherstellen sollen, dass der Beihilfeempfänger bereits angenommene 
Unionsnormen erfüllt, sind nach diesem Artikel nicht von der Anmeldepflicht freigestellt. 

Artikel 40 

Investitionsbeihilfen für hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung 

1. Investitionsbeihilfen für hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht Artikels 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem 
Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Investitionsbeihilfen werden nur für neu installierte oder modernisierte Kapazitäten gewährt. 

3. Nach der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieef
fizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG 
und 2006/32/EG (1) muss ein neuer Kraft-Wärme-Kopplung-Block (im Folgenden „KWK-Block“) im Vergleich zur 
getrennten Erzeugung Primärenergieeinsparungen erbringen. Die Verbesserung eines vorhandenen KWK-Blocks oder die 
Umrüstung eines vorhandenen Kraftwerks in einen KWK-Block muss im Vergleich zur Ausgangssituation zu Primärener
gieeinsparungen führen. 

4. Die beihilfefähigen Kosten sind die im Vergleich zu einem herkömmlichen Kraftwerk oder Heizsystem mit dersel
ben Kapazität zusätzlich anfallenden Investitionskosten für die Ausrüstung, die für die Anlage benötigt wird, damit sie 
als hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplungsanlage betrieben werden kann, oder die zusätzlich anfallenden Investitionskos
ten, damit eine bereits als hocheffizient einzustufende Anlage einen höheren Effizienzgrad erreicht. 

5. Die Beihilfeintensität darf 45 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen 
kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

6. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV 
um 15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Pro
zentpunkte erhöht werden. 

Artikel 41 

Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien 

1. Investitionsbeihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem 
Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht des Artikels 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem 
Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Investitionsbeihilfen für die Herstellung von Biokraftstoffen sind nur dann von der Anmeldepflicht freigestellt, 
wenn die geförderten Investitionen der Produktion nachhaltiger Biokraftstoffe dienen, die nicht aus Nahrungsmittelpflan
zen gewonnen werden. Investitionsbeihilfen für die Umrüstung bestehender Anlagen zur Herstellung von Biokraftstoff 
aus Nahrungsmittelpflanzen in Anlagen zur Herstellung fortschrittlicher Biokraftstoffe sind jedoch nach diesem Artikel 
freigestellt, sofern die Erzeugung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittelpflanzen proportional zur neuen Kapazität 
zurückgefahren wird. 

3. Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, werden keine Beihilfen gewährt. 

4. Für Wasserkraftwerke, die nicht der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments entsprechen, werden keine 
Beihilfen gewährt. 

5. Investitionsbeihilfen werden nur für neue Anlagen gewährt. Nachdem die Anlage den Betrieb aufgenommen hat, 
werden keine Beihilfen gewährt oder ausgezahlt; die Beihilfen sind unabhängig von der Produktionsleistung. 

6. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten, die für die Förderung der Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen erforderlich sind. Die beihilfefähigen Kosten werden wie folgt ermittelt: 

a)  Wenn bei den Gesamtinvestitionskosten die Kosten einer Investition in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen als getrennte Investition ermittelt werden können (die z. B. ohne weiteres als zusätzliche Komponente einer 
bereits existierenden Anlage erkennbar ist), sind diese auf die erneuerbaren Energien bezogenen Kosten die beihilfefä
higen Kosten. 
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b)  Wenn die Kosten einer Investition in die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen anhand eines Vergleichs 
mit einer ähnlichen, weniger umweltfreundlichen Investition ermittelt werden können, die ohne Beihilfe durchaus 
hätte durchgeführt werden können, entspricht die Differenz zwischen den Kosten dieser beiden Investitionen den Kos
ten für die Förderung erneuerbarer Energien und somit den beihilfefähigen Kosten. 

c)  Bei bestimmten kleinen Anlagen, bei denen keine weniger umweltfreundliche Investition ermittelt werden kann, weil 
es keine kleinen Anlagen gibt, entsprechen die beihilfefähigen Kosten den Gesamtinvestitionskosten für die Verbesse
rung des Umweltschutzes. 

Nicht direkt mit der Verbesserung des Umweltschutzes zusammenhängende Kosten sind nicht beihilfefähig. 

7. Die Beihilfeintensität darf folgende Sätze nicht überschreiten: 

a)  45 % der beihilfefähigen Kosten, wenn die beihilfefähigen Kosten auf der Grundlage des Absatzes 6 Buchstabe a oder b 
berechnet werden; 

b)  30 % der beihilfefähigen Kosten, wenn die beihilfefähigen Kosten auf der Grundlage des Absatzes 6 Buchstabe c 
berechnet werden. 

8. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unterneh
men um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

9. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 % und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozentpunkte erhöht 
werden. 

10. Wenn die Beihilfe im Rahmen einer Ausschreibung anhand eindeutiger, transparenter und diskriminierungsfreier 
Kriterien gewährt wird, kann die Beihilfeintensität bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten betragen. Die Ausschreibung 
muss diskriminierungsfrei sein; alle interessierten Unternehmen müssen daran teilnehmen können. Die Mittelausstattung 
der Ausschreibung ist eine verbindliche Vorgabe, was bedeutet, dass nicht alle Bieter eine Beihilfe erhalten können; die 
Beihilfe wird auf der Grundlage des ursprünglichen Angebots des Bieters gewährt, so dass anschließende Verhandlungen 
ausgeschlossen sind. 

Artikel 42 

Betriebsbeihilfen zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien 

1. Betriebsbeihilfen zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Energien sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Beihilfen werden anhand eindeutiger, transparenter und diskriminierungsfreier Kriterien im Rahmen einer Aus
schreibung gewährt, an der alle Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien zu diskriminierungsfreien Bedingungen 
teilnehmen können. 

3. Die Ausschreibung kann auf bestimmte Technologien beschränkt werden, wenn eine allen Erzeugern offenstehende 
Ausschreibung zu einem suboptimalen Ergebnis führen würde, das selbst durch die Ausgestaltung des offenen Verfahrens 
vor allem aus folgenden Gründen nicht verbessert werden könnte: 

i)  längerfristiges Potenzial einer bestimmten neuen, innovativen Technologie oder 

ii)  Notwendigkeit einer Diversifizierung oder 

iii)  spezifische Gegebenheiten des Netzes und Netzstabilität oder 

iv)  System(integrations)kosten oder 

v) Notwendigkeit, durch Biomasseförderung bedingte Wettbewerbsverfälschungen auf den Rohstoffmärkten zu vermei
den. 

Die Mitgliedstaaten prüfen eingehend, ob solche Umstände vorliegen, und teilen der Kommission in der in Artikel 11 
Buchstabe a beschriebenen Form ihre Erkenntnisse mit. 

4. Die Beihilfen werden für neue und innovative Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen im Rahmen 
einer Ausschreibung, die zumindest für eine dieser Technologien offen ist, anhand eindeutiger, transparenter und diskri
minierungsfreier Kriterien gewährt. Solche Beihilfen werden jährlich höchstens für insgesamt 5 % der geplanten neuen 
Kapazitäten für die Erzeugung erneuerbaren Stroms gewährt. 

5. Die Beihilfe wird als Prämie zusätzlich zu dem Marktpreis, zu dem die Stromerzeuger ihren Strom direkt auf dem 
Markt verkaufen, gewährt. 
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6. Die Beihilfeempfänger unterliegen einer Standardbilanzausgleichsverantwortung. Die Empfänger können die Bilan
zausgleichsverantwortung von anderen Unternehmen, z. B. Aggregatoren, in ihrem Namen wahrnehmen lassen. 

7. Bei negativen Preisen werden keine Beihilfen gewährt. 

8. Für Anlagen mit einer installierten Erzeugungskapazität von weniger als 1 MW erneuerbaren Stroms können Beihil
fen ohne eine Ausschreibung nach Absatz 2 gewährt werden; im Falle von Windkraftanlagen können für Anlagen mit 
einer installierten Stromerzeugungskapazität von weniger als 6 MW oder für Anlagen mit weniger als 6 Erzeugungsein
heiten Beihilfen ohne eine Ausschreibung nach Absatz 2 gewährt werden. Unbeschadet des Absatzes 9 müssen bei Bei
hilfen, die nicht im Rahmen einer Ausschreibung gewährt werden, die Voraussetzungen der Absätze 5, 6 und 7 erfüllt 
sein. Zudem sind bei Beihilfen, die nicht im Rahmen einer Ausschreibung gewährt werden, die Voraussetzungen des Arti
kels 43 Absätze 5, 6 und 7 einzuhalten. 

9. Die in den Absätzen 5, 6 und 7 genannten Voraussetzungen gelten nicht für Betriebsbeihilfen, die für Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus allen erneuerbaren Quellen mit einer installierten Kapazität von weniger als 500 kW gewährt 
werden; lediglich bei Windkraftanlagen gelten diese Voraussetzungen nicht für Betriebsbeihilfen, die für Anlagen mit 
einer installierten Kapazität von weniger als 3 MW oder für Anlagen mit weniger als 3 Erzeugungseinheiten gewährt 
werden. 

10. Für die Zwecke der Berechnung der in den Absätzen 8 und 9 genannten Höchstkapazitäten werden Anlagen mit 
einem gemeinsamen Anschlusspunkt an das Stromnetz als eine Anlage betrachtet. 

11. Beihilfen dürfen nur so lange gewährt werden, bis die Anlage, die den erneuerbaren Strom erzeugt, nach allge
mein anerkannten Buchführungsgrundsätzen vollständig abgeschrieben ist. Bereits erhaltene Investitionsbeihilfen sind 
von der Betriebsbeihilfe abzuziehen. 

Artikel 43 

Betriebsbeihilfen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien in kleinen Anlagen 

1. Betriebsbeihilfen zur Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien in kleinen Anlagen sind im Sinne des Arti
kels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen werden nur für Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien mit einer installierten Kapazität von weni
ger als 500 kW gewährt; Windkraftanlagen können jedoch bis zu einer installierten Kapazität von weniger als 3 MW 
oder weniger als 3 Erzeugungseinheiten und Anlagen für die Erzeugung von Biokraftstoff bis zu einer installierten Kapa
zität von weniger als 50 000 t/Jahr Beihilfen erhalten. Bei der Berechnung dieser Höchstkapazitäten werden kleine Anla
gen mit einem gemeinsamen Anschlusspunkt an das Stromnetz als eine Anlage betrachtet. 

3. Beihilfen werden nur für Anlagen gewährt, in denen nachhaltige, nicht aus Nahrungsmittelpflanzen gewonnene 
Biokraftstoffe erzeugt werden. Betriebsbeihilfen für Anlagen zur Erzeugung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittelpflan
zen sind nach diesem Artikel — allerdings höchstens bis 2020 — freigestellt, wenn die Anlage vor dem 31. Dezember 
2013 den Betrieb aufgenommen hat und noch nicht vollständig abgeschrieben ist. 

4. Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, werden keine Beihilfen gewährt. 

5. Die Beihilfe pro Energieeinheit darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den Gesamtgestehungskosten der 
Energie aus der jeweiligen erneuerbaren Quelle und dem Marktpreis der jeweiligen Energieform. Die Stromgestehungs
kosten werden regelmäßig und mindestens einmal pro Jahr aktualisiert. 

6. Die bei der Berechnung der Stromgestehungskosten zugrunde gelegte maximale Kapitalrendite darf den anwendba
ren Swap-Satz zuzüglich einer Prämie von 100 Basispunkten nicht überschreiten. Der anwendbare Swap-Satz ist der 
Swap-Satz der Währung, in der die Beihilfe gewährt wird, für eine Laufzeit, die dem Abschreibungszeitraum der geför
derten Anlagen entspricht. 

7. Beihilfen dürfen nur so lange gewährt werden, bis die Anlage nach allgemein anerkannten Buchführungsgrundsät
zen vollständig abgeschrieben ist. Alle gewährten Investitionsbeihilfen sind von der Betriebsbeihilfe abzuziehen. 
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Artikel 44 

Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG 

1. Beihilferegelungen in Form von Umweltsteuerermäßigungen nach der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 
27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeug
nissen und elektrischem Strom (1) sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festge
legten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Begünstigten der betreffenden Steuerermäßigung werden anhand transparenter und objektiver Kriterien ausge
wählt und entrichten mindestens die in der Richtlinie 2003/96/EG festgelegten Mindeststeuerbeträge der Union. 

3. Beihilferegelungen in Form von Steuerermäßigungen basieren auf einer Senkung des anwendbaren Umweltsteuer
satzes oder der Zahlung eines festen Ausgleichsbetrags oder einer Kombination solcher Mechanismen. 

4. Für Biokraftstoffe, für die eine Liefer- oder Beimischverpflichtung besteht, werden keine Beihilfen gewährt. 

Artikel 45 

Investitionsbeihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte 

1. Investitionsbeihilfen für Unternehmen, die Umweltschäden beseitigen, indem sie schadstoffbelastete Standorte 
sanieren, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht 
nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

2. Die Investition muss zu einer Beseitigung von Umweltschäden führen, zu denen auch die Beeinträchtigung der 
Qualität des Bodens, des Oberflächen- oder des Grundwassers zählt. 

3. Wenn die juristische oder natürliche Person bekannt ist, die unbeschadet des einschlägigen Unionsrechts — insbe
sondere der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaf
tung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (2), geändert durch Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden 
Industrie (3), der Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die geolo
gische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie 
der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 (4) und der Richtlinie 2013/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Juni 2013 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten und zur Änderung der Richtlinie 
2004/35/EG (5) — nach den in jedem Mitgliedstaat anwendbaren Rechtsvorschriften haftet, muss diese nach dem Verur
sacherprinzip die Sanierungskosten tragen; in diesem Fall darf keine staatliche Beihilfe gewährt werden. Wenn die nach 
mitgliedstaatlichem Recht haftende Person nicht bekannt ist oder nicht zur Übernahme der Kosten herangezogen werden 
kann, darf die für die Sanierungs- oder Dekontaminierungsarbeiten verantwortliche Person staatliche Beihilfen erhalten. 

4. Die beihilfefähigen Kosten entsprechen den Kosten der Sanierungsarbeiten abzüglich der daraus erwachsenden 
Wertsteigerung des Grundstücks. Alle Ausgaben eines Unternehmens für die Sanierung seines Standorts gelten als beihil
fefähige Investitionen zur Sanierung eines schadstoffbelasteten Standorts, und zwar unabhängig davon, ob sie in der 
Bilanz als Anlagevermögen ausgewiesen werden können. 

5. Gutachten zur Wertsteigerung eines Grundstücks infolge einer Sanierung sind von einem unabhängigen Sachver
ständigen zu erstellen. 

6. Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 
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Artikel 46 

Investitionsbeihilfen für energieeffiziente Fernwärme und Fernkälte 

1. Investitionsbeihilfen für die Installation energieeffizienter Fernwärme- und Fernkältesysteme sind im Sinne des Arti
kels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die beihilfefähigen Kosten für die Erzeugungsanlage sind die im Vergleich zu einer konventionellen Erzeugungsan
lage zusätzlich erforderlichen Kosten für den Bau, die Erweiterung und die Modernisierung von einer oder mehreren 
Erzeugungseinheiten, damit diese als energieeffizientes Fernwärme- und Fernkältesystem betrieben werden können. Die 
Investition ist Bestandteil des energieeffizienten Fernwärme- und Fernkältesystems. 

3. Die Beihilfeintensität für die Erzeugungsanlage darf 45 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihil
fen für kleine Unternehmen kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen um 10 Pro
zentpunkte erhöht werden. 

4. Die Beihilfeintensität für die Erzeugungsanlage kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 
Buchstabe a AEUV um 15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c 
AEUV um 5 Prozentpunkte erhöht werden. 

5. Die beihilfefähigen Kosten für das Verteilnetz sind die Investitionskosten. 

6. Der Beihilfebetrag für das Verteilnetz darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten 
und dem Betriebsgewinn. Der Betriebsgewinn wird vorab oder über einen Rückforderungsmechanismus von den beihilfe
fähigen Kosten abgezogen. 

Artikel 47 

Investitionsbeihilfen für das Recycling und die Wiederverwendung von Abfall 

1. Investitionsbeihilfen für das Recycling und die Wiederverwendung von Abfall sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Investitionsbeihilfen werden für das Recycling und die Wiederverwendung des Abfalls anderer Unternehmen 
gewährt. 

3. Die recycelten oder wiederverwendeten Stoffe würden andernfalls entsorgt oder in einer weniger umweltschonen
den Weise behandelt. Beihilfen für andere Verwertungsverfahren als das Recycling sind nicht nach diesem Artikel freige
stellt. 

4. Durch die Beihilfe dürfen Verursacher nicht indirekt von einer Last befreit werden, die sie nach Unionsrecht tragen 
müssen oder die als normaler Unternehmensaufwand anzusehen ist. 

5. Die Investition darf nicht dazu führen, dass sich lediglich die Nachfrage nach recycelten Stoffen erhöht, ohne dass 
für eine umfassendere Einsammlung dieser Stoffe gesorgt wird. 

6. Die Investition muss über den Stand der Technik hinausgehen. 

7. Beihilfefähig sind die Investitionsmehrkosten für die Durchführung einer Investition, die zu besseren oder effiziente
ren Recycling- oder Wiederverwendungstätigkeiten führt, im Vergleich zu konventionellen Recycling- oder Wiederver
wendungstätigkeiten mit derselben Kapazität, die ohne die Beihilfe geschaffen würde. 

8. Die Beihilfeintensität darf 35 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen 
kann die Intensität um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

9. Die Beihilfeintensität kann bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe a AEUV um 
15 Prozentpunkte und bei Investitionen in Fördergebieten nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV um 5 Prozent
punkte erhöht werden. 
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10. Beihilfen für Investitionen in das Recycling und die Wiederverwendung des eigenen Abfalls des Beihilfeempfängers 
sind nicht nach diesem Artikel von der Anmeldepflicht freigestellt. 

Artikel 48 

Investitionsbeihilfen für Energieinfrastrukturen 

1. Investitionsbeihilfen für den Bau oder Ausbau von Energieinfrastrukturen sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Beihilfen müssen für Energieinfrastrukturen in Fördergebieten gewährt werden. 

3. Die Energieinfrastruktur unterliegt uneingeschränkt einer Tarif- und Zugangsregulierung im Einklang mit den Ener
giebinnenmarktvorschriften. 

4. Als beihilfefähige Kosten gelten die Investitionskosten. 

5. Der Beihilfebetrag darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten und dem Betriebsge
winn der Investition. Der Betriebsgewinn wird vorab oder über einen Rückforderungsmechanismus von den beihilfefähi
gen Kosten abgezogen. 

6. Beihilfen für Investitionen in Vorhaben zur Strom- oder Gasspeicherung oder in Ölinfrastrukturen sind nicht nach 
diesem Artikel von der Anmeldepflicht freigestellt. 

Artikel 49 

Beihilfen für Umweltstudien 

1. Beihilfen für Studien, einschließlich Energieaudits, die sich unmittelbar auf in diesem Abschnitt genannte Investitio
nen beziehen, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmelde
pflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Vorausset
zungen erfüllt sind. 

2. Beihilfefähig sind die Kosten der in Absatz 1 genannten Studien. 

3. Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

4. Bei Studien im Auftrag kleiner Unternehmen kann die Beihilfeintensität um 20 Prozentpunkte, bei Studien im Auf
trag mittlerer Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

5. Großen Unternehmen werden keine Beihilfen für nach Artikel 8 Absatz 4 der Richtlinie 2012/27/EU durchgeführte 
Energieaudits gewährt, es sei denn, das Energieaudit wird zusätzlich zu dem mit der Richtlinie verbindlich vorgeschriebe
nen Energieaudit durchgeführt. 

ABSCHNITT 8 

Beihilfen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen 

Artikel 50 

Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen 

1. Beihilferegelungen zur Bewältigung der Folgen von Erdbeben, Lawinen, Erdrutschen, Überschwemmungen, Wirbel
stürmen, Orkanen, Vulkanausbrüchen und Flächenbränden natürlichen Ursprungs sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 2 Buchstabe b AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 
AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen werden unter folgenden Voraussetzungen gewährt: 

a)  die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats haben das Ereignis förmlich als Naturkatastrophe anerkannt, und 
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b) es besteht ein direkter ursächlicher Zusammenhang zwischen der Naturkatastrophe und den Schäden, die dem betrof
fenen Unternehmen entstanden sind. 

3. Beihilferegelungen, die sich auf eine bestimmte Naturkatastrophe beziehen, müssen innerhalb von drei Jahren nach 
dem Ereignis eingeführt werden. Beihilfen auf der Grundlage dieser Beihilferegelungen müssen innerhalb von vier Jahren 
nach dem Ereignis gewährt werden. 

4. Die beihilfefähigen Kosten sind die Kosten, die durch die als direkte Folge der Naturkatastrophe entstandenen Schä
den verursacht und von einem von der zuständigen nationalen Behörde anerkannten unabhängigen Sachverständigen 
oder von einem Versicherungsunternehmen geschätzt wurden. Diese Schäden können Sachschäden an Vermögenswerten 
wie Gebäuden, Ausrüstungen, Maschinen oder Lagerbeständen sowie Einkommenseinbußen aufgrund einer vollständigen 
oder teilweisen Unterbrechung der Geschäftstätigkeit während eines Zeitraums von höchstens sechs Monaten nach der 
Naturkatastrophe umfassen. Der Sachschaden wird auf der Grundlage der Reparaturkosten oder des wirtschaftlichen 
Wertes des betroffenen Vermögenswerts vor der Naturkatastrophe berechnet. Er darf nicht höher sein als die Reparatur
kosten oder die durch die Katastrophe verursachte Minderung des Marktwerts, d. h. die Differenz zwischen dem Wert 
des Vermögenswerts unmittelbar vor der Naturkatastrophe und seinem Wert unmittelbar danach. Die Einkommensein
buße wird auf der Grundlage der Finanzdaten des betroffenen Unternehmens (Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), 
Abschreibungs- und Arbeitskosten ausschließlich in Bezug auf die von der Naturkatastrophe betroffene Betriebsstätte) 
berechnet, indem die Finanzdaten für die sechs Monate unmittelbar nach der Naturkatastrophe mit dem Durchschnitt 
von drei Jahren verglichen werden, die unter den fünf Jahren vor der Naturkatastrophe (unter Ausschluss des Jahres mit 
dem besten und des Jahres mit dem schlechtesten Finanzergebnis) ausgewählt werden; die Einkommenseinbuße wird für 
denselben Sechsmonatszeitraum des Jahres berechnet. Die Schäden werden auf der Ebene des einzelnen Beihilfeempfän
gers berechnet. 

5. Die Beihilfe und sonstige Ausgleichszahlungen für die Schäden, einschließlich Versicherungsleistungen, dürfen 
zusammen 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 9 

Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete 

Artikel 51 

Sozialbeihilfen für die Beförderung von Einwohnern entlegener Gebiete 

1. Beihilfen für die Personenbeförderung per Flugzeug und Schiff sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 2 Buchstabe a 
AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern 
die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die gesamte Beihilfe muss Endverbrauchern zugutekommen, die ihren gewöhnlichen Wohnsitz in entlegenen 
Gebieten haben. 

3. Die Beihilfe muss für den Personenverkehr auf einer Strecke gewährt werden, die einen Hafen oder Flughafen in 
einem entlegenen Gebiet mit einem anderen Hafen oder Flughafen im Europäischen Wirtschaftsraum verbindet. 

4. Die Beihilfe muss unabhängig von der Identität des Verkehrsunternehmens und der Art der Leistung und ohne Ein
schränkungen im Hinblick auf die genaue Reiseroute von dem beziehungsweise in das entlegene Gebiet gewährt werden. 

5. Die beihilfefähigen Kosten sind der dem Verbraucher von dem Verkehrsunternehmen in Rechnung gestellte Preis 
für die Hin- und Rückreise aus dem beziehungsweise in das entlegene Gebiet einschließlich aller Steuern und Gebühren. 

6. Die Beihilfeintensität darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. 

ABSCHNITT 10 

Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen 

Artikel 52 

Beihilfen für Breitbandinfrastrukturen 

1. Investitionsbeihilfen für den Ausbau der Breitbandversorgung sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in die
sem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 
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2. Die beihilfefähigen Kosten sind 

a)  die Investitionskosten für den Ausbau passiver Breitbandinfrastruktur, 

b)  die Investitionskosten für Baumaßnahmen im Breitbandbereich, 

c)  die Investitionskosten für den Ausbau der Netze für die Breitbandgrundversorgung und 

d)  die Investitionskosten für den Ausbau von Zugangsnetzen der nächsten Generation (Next Generation Access — 
NGA). 

3. Die Investition muss in einem Gebiet getätigt werden, in dem keine Infrastruktur derselben Kategorie (Breitband
grundversorgung oder NGA) vorhanden ist und in den drei Jahren nach der Veröffentlichung der geplanten Beihilfemaß
nahme unter Marktbedingungen voraussichtlich auch nicht aufgebaut wird; dies muss im Rahmen einer öffentlichen Kon
sultation überprüft werden. 

4. Die Beihilfen müssen auf der Grundlage eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien wettbewerblichen 
Auswahlverfahrens unter Wahrung des Grundsatzes der Technologieneutralität gewährt werden. 

5. Der Netzbetreiber muss zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen einen möglichst umfassenden Zugang 
zu den aktiven und passiven Infrastrukturen auf Vorleistungsebene im Sinne des Artikels 2 Nummer 139 einschließlich 
einer physischen Entbündelung im Falle von NGA-Netzen gewähren. Dieser Zugang auf Vorleistungsebene ist für min
destens sieben Jahre zu gewähren, während das Recht auf Zugang zu Leerrohren und Masten unbefristet bestehen muss. 
Im Falle staatlicher Beihilfen für die Finanzierung der Verlegung von Leerrohren müssen diese groß genug für mehrere 
Kabelnetze sein und auf verschiedene Netztopologien ausgelegt sein. 

6. Die Preise für den Zugang auf Vorleistungsebene müssen sich auf die Preisfestsetzungsgrundsätze der nationalen 
Regulierungsbehörde und auf Benchmarks stützen, die in vergleichbaren, wettbewerbsintensiveren Gebieten des Mitglied
staats beziehungsweise der Union gelten, wobei die dem Netzbetreiber gewährten Beihilfen zu berücksichtigen sind. Die 
nationale Regulierungsbehörde wird zu den Zugangsbedingungen (einschließlich Preisen) sowie bei Streitigkeiten zwi
schen den Zugangsinteressenten und dem Betreiber der geförderten Infrastruktur konsultiert. 

7. Für Beihilfen über 10 Mio. EUR richten die Mitgliedstaaten einen Überwachungs- und Rückforderungsmechanismus 
ein. 

ABSCHNITT 11 

Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes 

Artikel 53 

Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes 

1. Beihilfen für Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit 
dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in die
sem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Beihilfen können für die folgenden kulturellen Zwecke und Aktivitäten gewährt werden: 

a)  Museen, Archive, Bibliotheken, Kunst- und Kulturzentren oder -stätten, Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser, sonstige 
Einrichtungen für Live-Aufführungen, Einrichtungen zur Erhaltung und zum Schutz des Filmerbes und ähnliche Infra
strukturen, Organisationen und Einrichtungen im Bereich Kunst und Kultur; 

b) materielles Kulturerbe einschließlich aller Formen beweglichen oder unbeweglichen kulturellen Erbes und archäologi
scher Stätten, Denkmäler, historische Stätten und Gebäude; Naturerbe, das mit Kulturerbe zusammenhängt oder von 
der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats förmlich als Kultur- oder Naturerbe anerkannt ist; 

c)  immaterielles Kulturerbe in jeder Form einschließlich Brauchtum und Handwerk; 

d)  Veranstaltungen und Aufführungen im Bereich Kunst und Kultur, Festivals, Ausstellungen und ähnliche kulturelle 
Aktivitäten; 

e) Tätigkeiten im Bereich der kulturellen und künstlerischen Bildung sowie Förderung des Verständnisses für die Bedeu
tung des Schutzes und der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen durch Bildungsprogramme und Pro
gramme zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, unter anderem unter Einsatz neuer Technologien; 

f)  Verfassung, Bearbeitung, Produktion, Vertrieb, Digitalisierung und Veröffentlichung von Musik- oder Literaturwerken 
einschließlich Übersetzungen. 
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3. Die Beihilfen können in folgender Form gewährt werden: 

a)  Investitionsbeihilfen einschließlich Beihilfen für den Bau oder die Modernisierung von Kulturinfrastruktur; 

b)  Betriebsbeihilfen. 

4. Bei Investitionsbeihilfen sind die Kosten von Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte beihilfe
fähig, und zwar unter anderem 

a)  die Kosten für den Bau, die Modernisierung, den Erwerb, die Erhaltung oder die Verbesserung von Infrastruktur, wenn 
jährlich mindestens 80 % der verfügbaren Nutzungszeiten oder Räumlichkeiten für kulturelle Zwecke genutzt wer
den; 

b)  die Kosten für den Erwerb, einschließlich Leasing, Besitzübertragung und Verlegung von kulturellem Erbe; 

c)  die Kosten für den Schutz, die Bewahrung, die Restaurierung oder die Sanierung von materiellem und immateriellem 
Kulturerbe, einschließlich zusätzlicher Kosten für die Lagerung unter geeigneten Bedingungen, Spezialwerkzeuge und 
Materialien sowie der Kosten für Dokumentation, Forschung, Digitalisierung und Veröffentlichung; 

d) die Kosten für die Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zum Kulturerbe, einschließlich der für die Digitalisie
rung und andere neue Technologien anfallenden Kosten und der Kosten für die Verbesserung des Zugangs von Perso
nen mit besonderen Bedürfnissen (insbesondere Rampen und Aufzüge für Menschen mit Behinderungen, Hinweise in 
Brailleschrift und Hands-on-Exponate in Museen) und für die Förderung der kulturellen Vielfalt in Bezug auf Präsenta
tionen, Programme und Besucher; 

e)  die Kosten für Kulturprojekte und kulturelle Aktivitäten, Kooperations- und Austauschprogramme sowie Stipendien 
einschließlich der Kosten für das Auswahlverfahren und für Werbemaßnahmen sowie der unmittelbar durch das Pro
jekt entstehenden Kosten. 

5. Bei Betriebsbeihilfen sind folgende Kosten beihilfefähig: 

a)  die Kosten der kulturellen Einrichtungen oder Kulturerbestätten für fortlaufende oder regelmäßige Aktivitäten wie 
Ausstellungen, Aufführungen, Veranstaltungen oder vergleichbare kulturelle Aktivitäten im normalen Betrieb; 

b) die Kosten für Tätigkeiten im Bereich der kulturellen und künstlerischen Bildung sowie für die Förderung des Ver
ständnisses für die Bedeutung des Schutzes und der Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen durch Bil
dungsprogramme und Programme zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, unter anderem unter Einsatz neuer Techno
logien; 

c)  die Kosten für die Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zu kulturellen Einrichtungen oder Kulturerbestätten, 
einschließlich der Kosten für die Digitalisierung und den Einsatz neuer Technologien sowie der Kosten für die Verbes
serung des Zugangs von Personen mit Behinderungen; 

d) die Betriebskosten, die unmittelbar mit dem Kulturprojekt beziehungsweise der kulturellen Aktivität zusammenhän
gen, wie unmittelbar mit dem Kulturprojekt beziehungsweise der kulturellen Aktivität verbundene Miet- oder Leasing
kosten für Immobilien und Kulturstätten, Reisekosten oder Kosten für Materialien und Ausstattung, Gerüste für Aus
stellungen und Bühnenbilder, Leihe, Leasing und Wertverlust von Werkzeugen, Software und Ausrüstung, Kosten für 
den Zugang zu urheberrechtlich und durch andere Immaterialgüterrechte geschützten Inhalten, Werbekosten und 
sonstige Kosten, die unmittelbar durch das Projekt beziehungsweise die Aktivität entstehen; die Abschreibungs- und 
Finanzierungskosten sind nur dann beihilfefähig, wenn sie nicht Gegenstand einer Investitionsbeihilfe sind; 

e)  die Kosten für Personal, das für die kulturelle Einrichtung, die Kulturerbestätte oder ein Kulturprojekt arbeitet; 

f)  Kosten für Beratungs- und Unterstützungsdienstleistungen externer Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, die 
unmittelbar mit dem Projekt in Verbindung stehen. 

6. Bei Investitionsbeihilfen darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kos
ten und dem Betriebsgewinn der Investition. Der Betriebsgewinn wird vorab, auf der Grundlage realistischer Projektio
nen, oder über einen Rückforderungsmechanismus von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. Der Betreiber der Infra
struktur darf einen angemessenen Gewinn für den betreffenden Zeitraum einbehalten. 

7. Bei Betriebsbeihilfen darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als der Betrag, der erforderlich ist, um Betriebsverluste 
und einen angemessenen Gewinn für den betreffenden Zeitraum zu decken. Dies ist vorab, auf der Grundlage realisti
scher Projektionen, oder über einen Rückforderungsmechanismus zu gewährleisten. 

8. Bei Beihilfen von nicht mehr als 1 Mio. EUR kann der Beihilfehöchstbetrag abweichend von der in den Absätzen 6 
und 7 genannten Methode auf 80 % der beihilfefähigen Kosten festgesetzt werden. 

9. Im Falle der Veröffentlichung von Musik- oder Literaturwerken im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe f darf der Beihil
fehöchstbetrag nicht höher sein als entweder die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten und den abgezinsten Ein
nahmen des Projekts oder 70 % der beihilfefähigen Kosten. Die Einnahmen werden vorab oder über einen Rückforde
rungsmechanismus von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. Die beihilfefähigen Kosten sind die Kosten für die Veröf
fentlichung der Musik- oder Literaturwerke, einschließlich Urheberrechtsgebühren, Übersetzervergütungen, Redaktionsge
bühren, sonstigen Redaktionskosten (zum Beispiel für Korrekturlesen, Berichtigung und Überprüfung), Layout- und 
Druckvorstufenkosten sowie Kosten für Druck oder elektronische Veröffentlichung. 
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10. Beihilfen für Zeitungen und Zeitschriften kommen unabhängig davon, ob diese in gedruckter oder elektronischer 
Form erscheinen, nicht für eine Freistellung nach diesem Artikel in Frage. 

Artikel 54 

Beihilferegelungen für audiovisuelle Werke 

1. Beihilferegelungen zur Förderung der Drehbucherstellung sowie der Entwicklung, Produktion, des Vertriebs und der 
Promotion audiovisueller Werke sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und 
von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festge
legten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Mit der Beihilfe muss ein kulturelles Projekt gefördert werden. Zur Vermeidung offensichtlicher Fehler bei der Ein
stufung eines Produkts als kulturell legt jeder Mitgliedstaat wirksame Verfahren fest, etwa die Auswahl der Vorschläge 
durch eine oder mehrere Personen, die mit der Auswahl oder der Überprüfung anhand einer vorab festgelegten Liste kul
tureller Kriterien betraut sind. 

3. Die Beihilfen können in folgender Form gewährt werden: 

a)  Beihilfen für die Produktion audiovisueller Werke, 

b)  Beihilfen für die Vorbereitung der Produktion und 

c)  Vertriebsbeihilfen. 

4. Wenn der Mitgliedstaat die Beihilfe mit Verpflichtungen zur Territorialisierung der Ausgaben verknüpft, kann die 
Beihilferegelung zur Förderung der Produktion audiovisueller Werke vorsehen, 

a)  dass bis zu 160 % der für die Produktion des betreffenden audiovisuellen Werks gewährten Beihilfe im Gebiet des die 
Beihilfe gewährenden Mitgliedstaats ausgegeben werden müssen oder 

b)  dass die Höhe der für die Produktion des betreffenden audiovisuellen Werks gewährten Beihilfe als prozentualer 
Anteil an den Produktionsausgaben in dem die Beihilfe gewährenden Mitgliedstaat berechnet wird; dies ist in der 
Regel bei Beihilferegelungen in Form von Steueranreizen der Fall. 

Wenn ein Mitgliedstaat die Beihilfefähigkeit von Projekten davon abhängig macht, dass ein Mindestprozentsatz der Pro
duktionstätigkeiten in dem betreffenden Staatsgebiet erfolgt, darf dieser Prozentsatz in beiden Fällen nicht über 50 % des 
gesamten Produktionsbudgets liegen. Zudem dürfen die Ausgaben, die der Verpflichtung zur Territorialisierung der Aus
gaben unterliegen, in keinem Fall über 80 % des gesamten Produktionsbudgets liegen. 

5. Die beihilfefähigen Kosten sind 

a) bei Produktionsbeihilfen: die Gesamtkosten der Produktion audiovisueller Werke einschließlich der Kosten für die Ver
besserung des Zugangs von Personen mit Behinderungen; 

b) bei Beihilfen für die Vorbereitung der Produktion: die Kosten der Drehbucherstellung und der Entwicklung audiovi
sueller Werke; 

c)  bei Vertriebsbeihilfen: die Kosten des Vertriebs und der Promotion audiovisueller Werke. 

6. Die Beihilfeintensität von Beihilfen für die Produktion audiovisueller Werke darf 50 % der beihilfefähigen Kosten 
nicht überschreiten. 

7. Die Beihilfeintensität kann wie folgt erhöht werden: 

a)  auf 60 % der beihilfefähigen Kosten in Fällen grenzübergreifender Produktionen, die von mehr als einem Mitgliedstaat 
finanziert werden und an denen Produzenten aus mehr als einem Mitgliedstaat beteiligt sind; 

b) auf 100 % der beihilfefähigen Kosten in Fällen schwieriger audiovisueller Werke und Koproduktionen, an denen Län
der der Liste des Ausschusses für Entwicklungshilfe (DAC) der OECD beteiligt sind. 

8. Die Beihilfeintensität von Beihilfen für die Vorbereitung der Produktion darf 100 % der beihilfefähigen Kosten nicht 
überschreiten. Wird das Drehbuch oder Vorhaben verfilmt beziehungsweise realisiert, so werden die Kosten für die Vor
bereitung der Produktion in das Gesamtbudget aufgenommen und bei der Berechnung der Beihilfeintensität für das 
betreffende audiovisuelle Werk berücksichtigt. Die Beihilfeintensität von Vertriebsbeihilfen entspricht der Beihilfeintensität 
von Produktionsbeihilfen. 
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9. Beihilfen dürfen nicht für bestimmte Produktionstätigkeiten oder einzelne Teile der Wertschöpfungskette der Pro
duktion ausgewiesen werden. Beihilfen für Filmstudioinfrastrukturen kommen nicht für eine Freistellung nach diesem 
Artikel in Frage. 

10. Beihilfen dürfen nicht ausschließlich Inländern gewährt werden, und es darf nicht verlangt werden, dass der Bei
hilfeempfänger ein nach nationalem Handelsrecht im Inland niedergelassenes Unternehmen ist. 

ABSCHNITT 12 

Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen 

Artikel 55 

Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen 

1. Beihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen sind im Sinne des Artikels 107 
Absatz 3 AEUV mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freige
stellt, sofern die in diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Die Sportinfrastruktur darf nicht ausschließlich von einem einzigen Profisportnutzer genutzt werden. Auf die Nut
zung der Sportinfrastruktur durch andere Profi- oder Amateursportnutzer müssen jährlich mindestens 20 % der verfüg
baren Nutzungszeiten entfallen. Wird die Infrastruktur von mehreren Nutzern gleichzeitig genutzt, so sind die entspre
chenden Anteile an den verfügbaren Nutzungszeiten zu berechnen. 

3. Multifunktionale Freizeitinfrastrukturen umfassen Freizeiteinrichtungen mit multifunktionalem Charakter, die insbe
sondere Kultur- und Freizeitdienstleistungen anbieten; ausgenommen sind Freizeitparks und Hotels. 

4. Die Sportinfrastruktur beziehungsweise multifunktionale Freizeitinfrastruktur muss mehreren Nutzern zu transpa
renten und diskriminierungsfreien Bedingungen offenstehen. Unternehmen, die mindestens 30 % der Investitionskosten 
der Infrastruktur finanziert haben, können einen bevorzugten Zugang zu günstigeren Bedingungen erhalten, sofern diese 
Bedingungen öffentlich bekanntgemacht worden sind. 

5. Wenn eine Sportinfrastruktur von Profisportvereinen genutzt wird, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Nut
zungspreise und -bedingungen öffentlich bekanntgemacht werden. 

6. Die Erteilung von Konzessionen oder Aufträgen für den Bau, die Modernisierung und/oder den Betrieb einer Sport
infrastruktur oder einer multifunktionalen Freizeitinfrastruktur durch Dritte muss zu offenen, transparenten und diskri
minierungsfreien Bedingungen und unter Einhaltung der geltenden Vergabevorschriften erfolgen. 

7. Die Beihilfen können in folgender Form gewährt werden: 

a) Investitionsbeihilfen einschließlich Beihilfen für den Bau oder die Modernisierung von Sportinfrastrukturen und multi
funktionalen Freizeitinfrastrukturen; 

b)  Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen. 

8. Bei Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen sind die Kosten der 
Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte beihilfefähig. 

9. Bei Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen sind die Betriebskosten für die Erbringung der Dienstleistungen durch 
die Infrastruktur beihilfefähig. Zu diesen Betriebskosten zählen Kosten wie Personal-, Material-, Fremdleistungs-, Kommu
nikations-, Energie-, Wartungs-, Miet- und Verwaltungskosten, nicht aber die Abschreibungs- und Finanzierungskosten, 
wenn sie Gegenstand einer Investitionsbeihilfe waren. 

10. Bei Investitionsbeihilfen für Sportinfrastrukturen und multifunktionale Freizeitinfrastrukturen darf der Beihilfebe
trag nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten und dem Betriebsgewinn der Investition. Der 
Betriebsgewinn wird vorab, auf der Grundlage realistischer Projektionen, oder über einen Rückforderungsmechanismus 
von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. 

11. Bei Betriebsbeihilfen für Sportinfrastrukturen darf der Beihilfebetrag nicht höher sein als die Betriebsverluste in 
dem betreffenden Zeitraum. Dies ist vorab, auf der Grundlage realistischer Projektionen, oder über einen Rückforde
rungsmechanismus zu gewährleisten. 

12. Bei Beihilfen von nicht mehr als 1 Mio. EUR kann der Beihilfehöchstbetrag abweichend von der in den Absät
zen 10 und 11 genannten Methode auf 80 % der beihilfefähigen Kosten festgesetzt werden. 
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ABSCHNITT 13 

Beihilfen für lokale Infrastrukturen 

Artikel 56 

Investitionsbeihilfen für lokale Infrastrukturen 

1. Für den Bau oder die Modernisierung lokaler Infrastrukturen bestimmte Finanzierungen für Infrastrukturen, die auf 
lokaler Ebene einen Beitrag zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und Verbraucher und zur 
Modernisierung und Weiterentwicklung der industriellen Basis leisten, sind im Sinne des Artikels 107 Absatz 3 AEUV 
mit dem Binnenmarkt vereinbar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt, sofern die in 
diesem Artikel und in Kapitel I festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

2. Dieser Artikel gilt nicht für Beihilfen für Infrastrukturen, die unter andere Abschnitte des Kapitels III (ausgenommen 
Abschnitt 1 — Regionalbeihilfen) fallen. Dieser Artikel gilt zudem weder für Flughafen- noch für Hafeninfrastrukturen. 

3. Die Infrastruktur muss interessierten Nutzern zu offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen 
zur Verfügung gestellt werden. Der für die Nutzung oder den Verkauf der Infrastruktur in Rechnung gestellte Preis muss 
dem Marktpreis entsprechen. 

4. Die Erteilung von Konzessionen oder Aufträgen für den Betrieb der Infrastruktur durch Dritte muss zu offenen, 
transparenten und diskriminierungsfreien Bedingungen und unter Einhaltung der geltenden Vergabevorschriften erfolgen. 

5. Die beihilfefähigen Kosten sind die Kosten der Investitionen in materielle und immaterielle Vermögenswerte. 

6. Der Beihilfebetrag darf nicht höher sein als die Differenz zwischen den beihilfefähigen Kosten und dem Betriebsge
winn der Investition. Der Betriebsgewinn wird vorab, auf der Grundlage realistischer Projektionen, oder über einen Rück
forderungsmechanismus von den beihilfefähigen Kosten abgezogen. 

7. Gewidmete Infrastruktur ist nicht nach diesem Artikel von der Anmeldepflicht freigestellt. 

KAPITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 57 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 800/2008 wird aufgehoben. 

Artikel 58 

Übergangsbestimmungen 

1. Diese Verordnung gilt für vor ihrem Inkrafttreten gewährte Einzelbeihilfen, sofern diese alle Voraussetzungen dieser 
Verordnung, ausgenommen Artikel 9, erfüllen. 

2. Beihilfen, die nicht nach dieser Verordnung oder früher geltenden, nach Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 
erlassenen Verordnungen von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt sind, werden von der 
Kommission anhand der einschlägigen Rahmen, Leitlinien, Mitteilungen und Bekanntmachungen geprüft. 
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3. Einzelbeihilfen, die vor dem 1. Januar 2015 im Einklang mit den zum Zeitpunkt ihrer Gewährung geltenden, nach 
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 994/98 erlassenen Verordnungen gewährt wurden, sind mit dem Binnenmarkt verein
bar und von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt; dies gilt nicht für Regionalbeihilfen. Risi
kokapitalbeihilferegelungen zugunsten von KMU, die vor dem 1. Juli 2014 eingeführt wurden und nach der Verordnung 
(EG) Nr. 800/2008 von der Anmeldepflicht nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV freigestellt sind, bleiben bis zum Außer
krafttreten der Finanzierungsvereinbarung freigestellt und mit dem Binnenmarkt vereinbar, sofern die Bindung der öffent
lichen Mittel für den geförderten Private-Equity-Fonds vor dem 1. Januar 2015 auf der Grundlage einer solchen Vereinba
rung erfolgte und die anderen Freistellungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind. 

4. Nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung bleiben nach dieser Verordnung freigestellte Beihilferegelungen 
noch während einer Anpassungsfrist von sechs Monaten freigestellt; dies gilt nicht für Regionalbeihilferegelungen. Die 
Freistellung von Regionalbeihilferegelungen endet am Tag des Außerkrafttretens der betreffenden genehmigten Förderge
bietskarte. Die Freistellung von Risikofinanzierungsbeihilfen nach Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a endet mit Ablauf der 
in der Finanzierungsvereinbarung vorgesehenen Frist, sofern die Bindung der öffentlichen Mittel für den geförderten Pri
vate-Equity-Fonds innerhalb von 6 Monaten nach Ablauf der Geltungsdauer dieser Verordnung auf der Grundlage einer 
solchen Vereinbarung erfolgte und alle anderen Freistellungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind. 

Artikel 59 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2014 in Kraft. 

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2020. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 17. Juni 2014 

Für die Kommission 
Joaquín ALMUNIA 

Vizepräsident  
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ANHANG I 

KMU-DEFINITION 

Artikel 1 

Unternehmen 

Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Dazu 
gehören insbesondere auch jene Einheiten, die eine handwerkliche Tätigkeit oder andere Tätigkeiten als Einpersonen- 
oder Familienbetriebe ausüben, sowie Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgehen. 

Artikel 2 

Mitarbeiterzahlen und finanzielle Schwellenwerte zur Definition der Unternehmenskategorien 

1. Die Kategorie der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt sich aus Unter
nehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 
50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft. 

2. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein kleines Unternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 
50 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 10 Mio. EUR nicht übersteigt. 

3. Innerhalb der Kategorie der KMU wird ein Kleinstunternehmen als ein Unternehmen definiert, das weniger als 
10 Personen beschäftigt und dessen Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 2 Mio. EUR nicht überschreitet. 

Artikel 3 

Bei der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und der finanziellen Schwellenwerte berücksichtigte Unternehmens
typen 

1. Ein „eigenständiges Unternehmen“ ist jedes Unternehmen, das nicht als Partnerunternehmen im Sinne des Absatzes 
2 oder als verbundenes Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 gilt. 

2. „Partnerunternehmen“ sind alle Unternehmen, die nicht als verbundene Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 gel
ten und zwischen denen folgende Beziehung besteht: Ein Unternehmen (das vorgeschaltete Unternehmen) hält — allein 
oder gemeinsam mit einem oder mehreren verbundenen Unternehmen im Sinne des Absatzes 3-25 % oder mehr des 
Kapitals oder der Stimmrechte eines anderen Unternehmens (des nachgeschalteten Unternehmens). 

Ein Unternehmen gilt jedoch weiterhin als eigenständig, also als Unternehmen ohne Partnerunternehmen, auch wenn 
der Schwellenwert von 25 % erreicht oder überschritten wird, sofern es sich um folgende Kategorien von Investoren han
delt und unter der Bedingung, dass diese Investoren nicht im Sinne des Absatzes 3 einzeln oder gemeinsam mit dem 
betroffenen Unternehmen verbunden sind: 

a) staatliche Beteiligungsgesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, natürliche Personen beziehungsweise Gruppen natür
licher Personen, die regelmäßig im Bereich der Risikokapitalinvestition tätig sind („Business Angels“) und die Eigenka
pital in nicht börsennotierte Unternehmen investieren, sofern der Gesamtbetrag der Investition der genannten „Busi
ness Angels“ in ein und dasselbe Unternehmen 1 250 000 EUR nicht überschreitet; 

b)  Universitäten oder Forschungszentren ohne Gewinnzweck; 

c)  institutionelle Investoren einschließlich regionaler Entwicklungsfonds; 

d) autonome Gebietskörperschaften mit einem Jahreshaushalt von weniger als 10 Mio. EUR und weniger als 5 000 Ein
wohnern. 

3. „Verbundene Unternehmen“ sind Unternehmen, die zueinander in einer der folgenden Beziehungen stehen: 

a) ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unterneh
mens; 

b)  ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines 
anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen; 
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c) ein Unternehmen ist gemäß einem mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag oder aufgrund einer Klau
sel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben; 

d)  ein Unternehmen, das Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen 
Aktionären oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über 
die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Aktionären oder Gesellschaftern aus. 

Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die in Absatz 2 Unterabsatz 2 
genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen — unbe
schadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen. 

Unternehmen, die durch ein oder mehrere andere Unternehmen oder einen der in Absatz 2 genannten Investoren unter
einander in einer der in Unterabsatz 1 genannten Beziehungen stehen, gelten ebenfalls als verbunden. 

Unternehmen, die durch eine natürliche Person oder eine gemeinsam handelnde Gruppe natürlicher Personen miteinan
der in einer dieser Beziehungen stehen, gelten gleichermaßen als verbundene Unternehmen, sofern diese Unternehmen 
ganz oder teilweise auf demselben Markt oder auf benachbarten Märkten tätig sind. 

Als „benachbarter Markt“ gilt der Markt für eine Ware oder eine Dienstleistung, der dem betreffenden Markt unmittelbar 
vor- oder nachgeschaltet ist. 

4. Außer in den in Absatz 2 Unterabsatz 2 angeführten Fällen kann ein Unternehmen nicht als KMU angesehen wer
den, wenn 25 % oder mehr seines Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt oder indirekt von einer oder mehreren öffent
lichen Stellen einzeln oder gemeinsam kontrolliert werden. 

5. Die Unternehmen können eine Erklärung zu ihrer Qualität als eigenständiges Unternehmen, Partnerunternehmen 
oder verbundenes Unternehmen sowie zu den Daten über die in Artikel 2 angeführten Schwellenwerte abgeben. Diese 
Erklärung kann selbst dann vorgelegt werden, wenn sich die Anteilseigner aufgrund der Kapitalstreuung nicht genau fest
stellen lassen, wobei das Unternehmen nach Treu und Glauben erklärt, es könne mit Recht davon ausgehen, dass es sich 
nicht zu 25 % oder mehr im Besitz eines Unternehmens oder im gemeinsamen Besitz von miteinander verbundenen 
Unternehmen befindet. Solche Erklärungen werden unbeschadet der aufgrund einzelstaatlicher Regelungen oder Regelu
ngen der Union vorgesehenen Kontrollen oder Überprüfungen abgegeben. 

Artikel 4 

Für die Mitarbeiterzahl und die finanziellen Schwellenwerte sowie für den Berichtszeitraum zugrunde zu 
legende Daten 

1. Die Angaben, die für die Berechnung der Mitarbeiterzahl und der finanziellen Schwellenwerte herangezogen wer
den, beziehen sich auf den letzten Rechnungsabschluss und werden auf Jahresbasis berechnet. Sie werden vom Stichtag 
des Rechnungsabschlusses an berücksichtigt. Die Höhe des herangezogenen Umsatzes wird abzüglich der Mehrwertsteuer 
(MwSt.) und sonstiger indirekter Steuern oder Abgaben berechnet. 

2. Stellt ein Unternehmen am Stichtag des Rechnungsabschlusses fest, dass es auf Jahresbasis die in Artikel 2 genann
ten Schwellenwerte für die Mitarbeiterzahl oder die Bilanzsumme über- oder unterschreitet, so verliert beziehungsweise 
erwirbt es dadurch den Status eines mittleren Unternehmens, eines kleinen Unternehmens beziehungsweise eines Kleinst
unternehmens erst dann, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren zu einer Über- oder Unterschreitung 
kommt. 

3. Bei einem neu gegründeten Unternehmen, das noch keinen Jahresabschluss vorlegen kann, werden die entsprechen
den Daten im Laufe des Geschäftsjahres nach Treu und Glauben geschätzt. 

Artikel 5 

Mitarbeiterzahl 

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Zahl der Jahresarbeitseinheiten (JAE), d. h. der Zahl der Personen, die in dem betroffe
nen Unternehmen oder auf Rechnung dieses Unternehmens während des gesamten Berichtsjahres einer Vollzeitbeschäfti
gung nachgegangen sind. Für die Arbeit von Personen, die nicht das ganze Jahr gearbeitet haben oder die im Rahmen 
einer Teilzeitregelung tätig waren, und für Saisonarbeit wird der jeweilige Bruchteil an JAE gezählt. In die Mitarbeiterzahl 
gehen ein: 

a)  Lohn- und Gehaltsempfänger, 

b)  für das Unternehmen tätige Personen, die in einem Unterordnungsverhältnis zu diesem stehen und nach nationalem 
Recht Arbeitnehmern gleichgestellt sind, 
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c)  mitarbeitende Eigentümer, 

d) Teilhaber, die eine regelmäßige Tätigkeit in dem Unternehmen ausüben und finanzielle Vorteile aus dem Unterneh
men ziehen. 

Auszubildende oder in der beruflichen Ausbildung stehende Personen, die einen Lehr- beziehungsweise Berufsausbil
dungsvertrag haben, sind in der Mitarbeiterzahl nicht berücksichtigt. Die Dauer des Mutterschafts- beziehungsweise 
Elternurlaubs wird nicht mitgerechnet. 

Artikel 6 

Erstellung der Daten des Unternehmens 

1. Im Falle eines eigenständigen Unternehmens werden die Daten einschließlich der Mitarbeiterzahl ausschließlich auf 
der Grundlage der Jahresabschlüsse dieses Unternehmens erstellt. 

2. Die Daten — einschließlich der Mitarbeiterzahl — eines Unternehmens, das Partnerunternehmen oder verbundene 
Unternehmen hat, werden auf der Grundlage der Jahresabschlüsse und sonstiger Daten des Unternehmens erstellt oder — 
sofern vorhanden — anhand der konsolidierten Jahresabschlüsse des Unternehmens beziehungsweise der konsolidierten 
Jahresabschlüsse, in die das Unternehmen durch Konsolidierung eingeht. 

Zu den in Absatz 1 genannten Daten werden die Daten der eventuell vorhandenen Partnerunternehmen des betroffenen 
Unternehmens, die diesem unmittelbar vor- oder nachgeschaltet sind, hinzugerechnet. Die Anrechnung erfolgt proportio
nal zu dem Anteil der Beteiligung am Kapital oder an den Stimmrechten (wobei der höhere dieser beiden Anteile 
zugrunde gelegt wird). Bei wechselseitiger Kapitalbeteiligung wird der höhere dieser Anteile herangezogen. 

Zu den in den Absätzen 1 und 2 genannten Daten werden gegebenenfalls 100 % der Daten derjenigen direkt oder indi
rekt mit dem betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen addiert, die in den konsolidierten Jahresabschlüssen 
noch nicht berücksichtigt wurden. 

3. Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der Partnerunternehmen des betreffenden Unternehmens aus 
ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen 
Daten werden gegebenenfalls die Daten der mit diesen Partnerunternehmen verbundenen Unternehmen zu 100 % hinzu
gerechnet, sofern die Daten in den konsolidierten Jahresabschlüssen noch nicht berücksichtigt wurden. 

Bei der Anwendung von Absatz 2 sind die Daten der mit den betroffenen Unternehmen verbundenen Unternehmen aus 
ihren Jahresabschlüssen und sonstigen Angaben, sofern vorhanden in konsolidierter Form, zu entnehmen. Zu diesen 
Daten werden gegebenenfalls die Daten der Partnerunternehmen dieser verbundenen Unternehmen, die diesen unmittel
bar vor- oder nachgeschaltet sind, anteilsmäßig hinzugerechnet, sofern sie in den konsolidierten Jahresabschlüssen nicht 
bereits anteilsmäßig so erfasst wurden, dass der entsprechende Wert mindestens dem in Absatz 2 Unterabsatz 2 genann
ten Anteil entspricht. 

4. In den Fällen, in denen die Mitarbeiterzahl eines bestimmten Unternehmens in den konsolidierten Jahresabschlüs
sen nicht ausgewiesen ist, wird die Mitarbeiterzahl berechnet, indem die Daten der Unternehmen, die Partnerunterneh
men dieses Unternehmens sind, anteilsmäßig hinzugerechnet und die Daten der Unternehmen, mit denen dieses Unter
nehmen verbunden ist, addiert werden.  
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ANHANG II 

INFORMATIONEN ÜBER NACH DIESER VERORDNUNG FREIGESTELLTE STAATLICHE BEIHILFEN 

TEIL I 

Übermittlung über die IT-Anwendung der Kommission nach Artikel 11  
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TEIL II 

Übermittlung über die IT-Anwendung der Kommission nach Artikel 11  

Geben Sie bitte an, nach welcher Bestimmung der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung die Beihilfemaßnahme 
durchgeführt wird. 
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ANHANG III 

Bestimmungen für die Veröffentlichung der Informationen nach Artikel 9 Absatz 1 

Die Mitgliedstaaten bauen ihre ausführlichen Beihilfewebsites, auf denen die in Artikel 9 Absatz 1 festgelegten Informa
tionen veröffentlicht werden, so auf, dass die Informationen leicht zugänglich sind. Die Informationen werden in einem 
Tabellenkalkulationsformat (z. B. CSV oder XML) veröffentlicht, das es ermöglicht, Daten zu suchen, zu extrahieren und 
problemlos im Internet zu veröffentlichen. Der Zugang zur Website wird jedem Interessierten ohne Einschränkungen 
gewährt. Eine vorherige Anmeldung als Nutzer ist für den Zugang zur Website nicht erforderlich. 

Nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c sind folgende Informationen über Einzelbeihilfen zu veröffentlichen: 

—  Name des Empfängers 

—  Identifikator des Empfängers 

—  Art des Unternehmens (KMU/großes Unternehmen) zum Zeitpunkt der Gewährung 

—  Region, in der der Beihilfeempfänger seinen Standort hat, auf NUTS-II-Ebene (1) 

—  Wirtschaftszweig auf Ebene der NACE-Gruppe (2) 

—  Beihilfeelement, in voller Höhe, in Landeswährung (3) 

—  Beihilfeinstrument (4) (Zuschuss/Zinszuschuss, Kredit/rückzahlbare Vorschüsse/rückzahlbarer Zuschuss, Garantie, 
Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung, Risikofinanzierung, Sonstiges (bitte nähere Angaben) 

—  Tag der Gewährung 

—  Ziel der Beihilfe 

—  Bewilligungsbehörde 

—  bei Regelungen, die unter Artikel 16 oder Artikel 21 fallen, der Name der betrauten Einrichtung und die Namen der 
ausgewählten Finanzintermediäre 

—  Nummer der Beihilfemaßnahme (5)  
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(1) NUTS — Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik. Die Region ist in der Regel auf Ebene 2 anzugeben. 
(2) Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der 

Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 761/93 der Kommission vom 
24. März 1993 (ABl. L 83 vom 3.4.1993, S. 1) und berichtigt in ABl. L 159 vom 11.7.1995, S. 31. 

(3) Bruttosubventionsäquivalent bzw. bei Regelungen für Risikofinanzierungsbeihilfen der Investitionsbetrag. Bei Betriebsbeihilfen kann der 
jährliche Beihilfebetrag pro Empfänger angegeben werden. Bei steuerlichen Regelungen und Regelungen, die unter Artikel 16 (regionale 
Stadtentwicklungsbeihilfen) oder Artikel 21 (Risikofinanzierungsbeihilfen) fallen, kann dieser Betrag in den in Artikel 9 Absatz 2 dieser 
Verordnung angegebenen Spannen angegeben werden. 

(4) Falls die Beihilfe mithilfe mehrerer Beihilfeinstrumente gewährt wird, bitte den Beihilfebetrag für jedes Instrument angeben. 
(5) Diese wird von der Kommission im Rahmen des in Artikel 11 genannten elektronischen Verfahrens vergeben. 
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1. EINLEITUNG

1.1. Eine Beihilfe- und Energiepolitik für Europa

(1) Der Europäische Rat hat auf seiner Frühjahrstagung 2007
die Mitgliedstaaten und die Organe der EU aufgefordert,
eine nachhaltige integrierte europäische Klimaschutz- und
Energiepolitik zu entwickeln. Diesbezüglich erklärte der
Rat in seinen Schlussfolgerungen unter anderem: „Damit
dieses Ziel erreicht werden kann, bedarf es eines integrier-
ten Konzepts für die Klima- und Energiepolitik, denn die
Hauptquelle der Treibhausgasemissionen ist die Erzeugung
und Nutzung von Energie. Diese Integration sollte so von-
statten gehen, dass sich die beiden Politikbereiche gegen-
seitig unterstützen. Hiervon ausgehend werden mit der
Energiepolitik für Europa die nachstehenden drei Ziele ver-
folgt, wobei die Entscheidungen der Mitgliedstaaten in
Bezug auf ihren Energiemix und ihre Hoheit über die pri-
mären Energiequellen uneingeschränkt respektiert werden
und im Geiste der Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten
vorgegangen wird:

— Steigerung der Versorgungssicherheit,

— Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Volkswirtschaften und Verfügbarkeit von Energie zu
erschwinglichen Preisen,

— Förderung der Umweltverträglichkeit und Bekämp-
fung des Klimawandels.“

(2) Als wichtigen Schritt in Richtung einer Energiepolitik für
Europa befürwortete der Europäische Rat einen umfassen-
den energiepolitischen Aktionsplan für den Zeitraum
2007-2009 und forderte die Kommission auf, hierzu mög-
lichst rasch konkrete Vorschläge vorzulegen. Einer dieser
Vorschläge betrifft die Überarbeitung des Gemeinschafts-
rahmens für staatliche Umweltschutzbeihilfen.

(3) Der Europäische Rat ist für die EU die feste und unabhän-
gige Verpflichtung eingegangen, die Treibhausgase-
missionen bis 2020 um mindestens 20 % gegenüber 1990
zu reduzieren. Er betonte ferner, dass die Energieeffizienz
in der EU erhöht werdenmüsse, um das Ziel einer 20 %igen
Einsparung des EU-Energieverbrauchs gemessen an den
Prognosen für 2020 zu erreichen. Außerdem sprach er sich
für eine verbindliche 20 %-Zielvorgabe in Bezug auf den
Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamt-
energieverbrauch der EU bis 2020 sowie für ein von allen
Mitgliedstaaten zu erfüllendes Mindestziel von 10 % in
Bezug auf den Anteil an Biokraftstoffen am gesamten
verkehrsbedingten Benzin- und Dieselkraftstoffverbrauch
in der EU bis 2020 aus.

(4) Die neuen Leitlinien sind eines der Instrumente zur Umset-
zung des Aktionsplans und der ökologischen Aspekte der
vom Europäischen Rat beschlossenen energie- und klima-
politischen Ziele.

1.2. Beihilfepolitik und Umweltschutz

(5) Im „Aktionsplan staatliche Beihilfen — Weniger und bes-
ser ausgerichtete staatliche Beihilfen: Roadmap zur Reform
des Beihilferechts 2005-2009“ (1) (im Folgenden Aktions-
plan „Staatliche Beihilfen“) stellte die Kommission fest, dass
sich staatliche Beihilfen mitunter durchaus als wirksame

Instrumente erweisen können, um Ziele von gemeinsamem
Interesse zu erreichen. Sie können unter bestimmten
Umständen ein Versagen des Marktes korrigieren und so
die Funktionsweise der Märkte und die Wettbewerbsfähig-
keit der Wirtschaft verbessern. Ungeachtet der Korrektur
von Marktdefiziten können sie u. a. auch zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung beitragen (2). Der Aktions-
plan „Staatliche Beihilfen“ weist ferner darauf hin, dass der
Umweltschutz auch Gelegenheit zur Innovation bietet, die
Erschließung neuer Märkte ermöglicht und die Wettbe-
werbsfähigkeit durch einen effizienteren Ressourcen- und
Mitteleinsatz erhöht. Unter bestimmten Voraussetzungen
können staatliche Beihilfen ihren Teil zur Verwirklichung
dieser Zielsetzungen und damit auch der Nachhaltigkeits-
ziele der Strategie von Lissabon in den Bereichen Wachs-
tum und Beschäftigung beitragen. Im Beschluss
Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und
des Rats vom 22. Juli 2002 über das sechste Umwelt-
aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft (3) (im
Folgenden „Sechstes Umweltaktionsprogramm“) sind die
vorrangigen Aktionsbereiche für den Umweltschutz
festgelegt (4).

(6) Die Beihilfenkontrolle im Bereich des Umweltschutzes soll
in erster Linie sicherstellen, dass die staatlichen Beihilfe-
maßnahmen zu einer Umweltentlastung führen, die ohne
die Beihilfe nicht eintreten würde, und dass die positiven
Auswirkungen der Beihilfe die negativen Folgen — sprich
die dadurch erzeugten Wettbewerbsverzerrungen — über-
wiegen, wobei dem in Artikel 174 EG-Vertrag verankerten
Verursacherprinzip Rechnung zu tragen ist.

(7) Wirtschaftstätigkeiten können die Umwelt schädigen, ins-
besondere durch Umweltverschmutzung. Ohne staatliches
Eingreifen können sich in bestimmten Fällen Unternehmen
der Übernahme der vollen Kosten der von ihnen verursach-
ten Umweltschädigung entziehen. Der Markt gewährleistet
also keine effiziente Ressourcenallokation, da die negativen
externen Effekte der Produktion nicht vom Hersteller, son-
dern von der Gesellschaft insgesamt getragen werden.

(8) Nach dem Verursacherprinzip lassen sich diese negativen
externen Effekte dadurch in den Griff bekommen, dass
dafür gesorgt wird, dass der Verursacher für die von ihm zu
verantwortende Umweltschädigung aufkommt, was eine
vollständige Internalisierung der Umweltkosten durch den
Verursacher impliziert. Auf diese Weise soll sichergestellt
werden, dass die (vom Unternehmen zu tragenden) Kosten
die tatsächlichen Kosten widerspiegeln, die der Gesellschaft
durch die Wirtschaftstätigkeit entstehen. Mit einer unum-
schränkten Durchsetzung des Verursacherprinzips könnte
das Marktversagen somit korrigiert werden. Das Verursa-
cherprinzip lässt sich entweder über die Festlegung ver-
bindlicher Umweltnormen oder mittels marktbasierter
Instrumente (5) umsetzen. Zu den letztgenannten Instru-
menten kann auch die Vergabe staatlicher Beihilfen an alle
oder einige der davon betroffenen Unternehmen gehören.

(1) KOM(2005) 107 endgültig.

(2) Siehe Aktionsplan „Staatliche Beihilfen“, Randnummer 10.
(3) ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1.
(4) Die vorrangigen Aktionsbereiche sind: Klimaänderungen, Natur und
biologische Vielfalt, Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität, natür-
liche Ressourcen und Abfälle. Auf den Bereich Gesundheit wird in
diesen Leitlinien nicht eingegangen.

(5) Diese sind im Grünbuch „Marktwirtschaftliche Instrumente für
umweltpolitische und damit verbundene politische Ziele“ vom
28. März 2007 (KOM(2007) 140 endgültig) erläutert.
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(9) Obwohl der Anwendung des Verursacherprinzips derzeit
noch Grenzen gesetzt sind, sollte dieses ordnungspolitische
Manko die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, höhere
Anforderungen an den Umweltschutz zu stellen als die
Gemeinschaft und die negativen externen Effekte so weit
wie möglich zu reduzieren.

(10) Um das Umweltschutzniveau zu verbessern, könnten die
Mitgliedstaaten auf staatliche Beihilfen als individuelle
Anreize (auf Unternehmensebene) für die Verringerung der
Umweltbelastung (falls auf EU-Ebene Umweltschutz-
normen fehlen) oder für ein Übertreffen der gemeinschaft-
lichen Umweltschutznormen zurückgreifen. Sie könnten
aber auch nationale Normen oder Umweltsteuern, die über
die Gemeinschaftsnormen hinausgehen, einführen oder
aber in Ermangelung einschlägiger EU-Vorschriften die
Umweltsteuer nutzen, um das Verursacherprinzip einseitig
durchzusetzen.

(11) Nach Ansicht der Kommission bedarf der Gemeinschafts-
rahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfen einer Überar-
beitung, um ihn mit den Zielen des Aktionsplans
„Staatliche Beihilfen“ in Einklang zu bringen und insbeson-
dere sicherzustellen, dass die Beihilfen gezielter und stär-
ker nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vergeben und
die Verfahren optimiert werden. Ein weiteres Anliegen der
Kommission besteht darin, umweltpolitische und techni-
sche Entwicklungen sowie die bisherigen Erfahrungen
mit Umweltschutzbeihilfen mit in ihre Überlegungen
einzubeziehen.

(12) Die Kommission wird die vorliegenden Leitlinien bei der
Prüfung von Umweltschutzbeihilfen anwenden. Dies sorgt
für mehr Rechtssicherheit und Transparenz bei der
Beschlussfassung. Wichtigste Rechtsgrundlage für Umwelt-
schutzbeihilfen ist Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c
EG-Vertrag. Die vorliegenden Leitlinien ersetzen den
Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutz-
beihilfen (6), der 2001 in Kraft trat.

(13) Die Leitlinien beinhalten Vorschriften für zwei Arten von
Prüfungen: eine Standardprüfung für Beihilfemaßnahmen
unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts oder bei Bei-
hilfen an Unternehmen deren Produktionskapazität einen
bestimmten Schwellenwert nicht übersteigt (Kapitel 3)
und eine eingehende Prüfung bei Überschreitung dieses
Schwellenwerts sowie bei Beihilfen an Unternehmen deren
Produktionskapazität diesen Schwellenwert übersteigt und
bei Beihilfen für neue Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer
Energien, die auf der Grundlage der vermiedenen externen
Kosten berechnet werden (Kapitel 5).

(14) Diese Leitlinien gelten für sämtliche Beihilfemaßnahmen,
die bei der Kommission angemeldet werden (weil sie ent-
weder nicht von einer Gruppenfreistellungsverordnung (im
Folgenden „GVO“) erfasst werden oder weil sie laut GVO
einzeln angemeldet werden müssen oder weil sich der
betreffende Mitgliedstaat zur Anmeldung entschlossen hat,
obwohl die betreffende Maßnahme theoretisch gemäß
einer GVO hätte freigestellt werden können), sowie für alle
nicht angemeldeten Beihilfen, sofern sie nach der Veröf-
fentlichung dieser Leitlinien gewährt werden.

1.3. Die Abwägungsprüfung und ihre Anwendung
auf Umweltschutzbeihilfen

1.3.1. Der Aktionsplan „Staatliche Beihilfen: Weniger und
besser ausgerichtete staatliche Beihilfen“, Abwägungs-
prüfung für die Prüfung von Beihilfen

(15) Im Aktionsplan „Staatliche Beihilfen“ hatte die Kommission
angekündigt: „Um der neu belebten Lissabon-Strategie für
Wachstum und Arbeitsplätze so gut wie möglich entspre-
chen zu können, wird die Kommission gegebenenfalls
einen stärker wirtschaftsorientierten Ansatz bei der
Beihilfenkontrolle verfolgen. Ein wirtschaftlicher Ansatz
erlaubt eine bessere Ausrichtung gewisser staatlicher Bei-
hilfen auf die Ziele der neu belebten Lissabon-Strategie.“

(16) Bei der Prüfung der Vereinbarkeit einer Beihilfemaßnahme
mit dem Gemeinsamen Markt wägt die Kommission den
positiven Beitrag einer Beihilfe zur Verwirklichung eines
Ziels von gemeinsamem Interesse gegen die möglichen
negativen Begleiterscheinungen wie Verfälschung des Han-
dels und des Wettbewerbs ab. Im Aktionsplan „Staatliche
Beihilfen“ wurde, aufbauend auf der bisherigen Praxis, diese
Abwägung in die förmliche Gestalt einer „Abwägungs-
prüfung“ (7) gebracht. Sie erfolgt in drei Schritten: Die ers-
ten beiden Schritte beziehen sich auf die Prüfung der
positiven Auswirkungen einer Beihilfe, während im dritten
Schritt die negativen Folgen betrachtet und beide Seiten
gegeneinander abgewogen werden. Zur Abwägungs-
prüfung gehören die folgenden drei Fragestellungen:

1) Dient die Beihilfemaßnahme einem genau definierten
Ziel von gemeinsamem Interesse (z. B. Wachstum,
Beschäftigung, Zusammenhalt, Umwelt und Energie-
sicherheit)? In diesen Leitlinien bezieht sich das
gemeinsame Interesse auf den Umweltschutz.

2) Ist die Beihilfe geeignet, das im gemeinsamen Inter-
esse liegende Ziel zu verwirklichen, d. h. das Markt-
versagen zu beheben oder ein anderes Ziel zu
verfolgen?

a) Ist eine staatliche Beihilfe das geeignete politische
Instrument?

b) Hat sie einen Anreizeffekt, d. h., ändert sie das
Verhalten von Unternehmen?

c) Ist die Beihilfe verhältnismäßig, d. h., könnte die-
selbe Verhaltensänderung auch mit weniger Bei-
hilfen erreicht werden?

3) Sind die Verfälschungen von Wettbewerb und Han-
del in ihrem Ausmaß begrenzt, so dass bei der Abwä-
gung insgesamt die positiven Aspekte überwiegen?

(6) ABl. C 37 vom 3.2.2001, S. 3.

(7) Siehe Aktionsplan „Staatliche Beihilfen“, Randnummern 11 und 20,
ausführlicher dargestellt im Konsultationspapier zu staatlichen
Innovationsbeihilfen (KOM(2005) 436 endgültig vom 21.9.2005).
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(17) Diese Abwägungsprüfung ist sowohl bei der Ausgestaltung
von Beihilfevorschriften als auch bei Einzelfallprüfungen
vorzunehmen.

1.3.2. Umweltschutz als Ziel von gemeinsamem Interesse

(18) Artikel 2 erster Gedankenstrich des Vertrags über die Euro-
päische Union erklärt die nachhaltige Entwicklung zu
einem der Hauptziele der Europäischen Union. Die Nach-
haltigkeit muss in wirtschaftlichem Wohlstand, sozialem
Zusammenhalt und einem hohen Umweltschutzniveau
zum Ausdruck kommen. Die Förderung des Umweltschut-
zes ist somit ein wichtiges Ziel von gemeinsamem Inter-
esse. In Artikel 6 EG-Vertrag wird speziell auf die
Notwendigkeit der Einbeziehung des Umweltschutzes in
sämtliche Gemeinschaftspolitiken abgehoben, während
Artikel 174 Absatz 2 EG-Vertrag vorschreibt, dass die
Umweltpolitik auf den Grundsätzen der Vorsorge und
Vorbeugung sowie der Bekämpfung der Umwelt-
beeinträchtigungen (8) an ihrem Ursprung und auf dem
Verursacherprinzip basieren muss.

(19) Die vorliegenden Leitlinien legen fest, unter welchen Vor-
aussetzungen staatliche Beihilfen genehmigt werden kön-
nen, die auf die Behebung eines Marktversagens abzielen,
das in einem unzureichenden Umweltschutz besteht.

(20) Das Versagen des Marktes im Umweltbereich betrifft in ers-
ter Linie die negativen externen Effekte. Unternehmen, die
auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, sehen keine beson-
dere Veranlassung, bei ihren Entscheidungen über
Produktionsverfahren oder Produktionsmengen die negati-
ven Auswirkungen ihrer Produktion auf die Umwelt zu
berücksichtigen. Mit anderen Worten, die Produktionskos-
ten werden von den Unternehmen geringer angesetzt als
sie tatsächlich für die Gesellschaft sind. Entsprechend
besteht für die Unternehmen kein Anreiz, die von ihnen
verursachte Verschmutzung zu reduzieren oder gezielte
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu ergreifen.

(21) Als Reaktion auf das Versagen des Marktes in diesem Punkt
greifen die Regierungen gerne auf ordnungspolitische Maß-
nahmen zurück um sicherzustellen, dass den negativen
externen Effekten der Produktion Rechnung getragen wird.
Durch die Einführung von Normen, steuerlichen Regelun-
gen, ökonomischen Instrumenten und sonstigen
Regulierungsmechanismen werden umweltschädigende
Unternehmen verpflichtet, gemäß dem Verursacherprinzip
für die Kosten aufzukommen, die der Gesellschaft durch
die Umweltbelastung entstehen. Eine Internalisierung die-
ser negativen externen Effekte wird entsprechend zu einem
Anstieg der Kosten des Unternehmens führen und sich
damit negativ auf das Betriebsergebnis auswirken. Da
zudem die verschiedenen Industriezweige und Unterneh-
men die Umwelt unterschiedlich stark belasten, fallen auch
die Kosten von etwaigen umweltfreundlichen Regelungen

nicht nur je nach Unternehmen, sondern auch je nach Mit-
gliedstaat unterschiedlich aus. Mitunter haben die Mitglied-
staaten auch unterschiedliche Vorstellungen, was die
Notwendigkeit hoch gesteckter Umweltziele angeht.

(22) Wenn gemeinschaftliche Umweltnormen und markt-
basierte Instrumente, in denen das Verursacherprinzip voll
zum Tragen kommt, fehlen (ordnungspolitisches Manko),
können die Mitgliedstaaten auch einseitig höhere Umwelt-
standards beschließen. Dies kann wiederum zu höheren
Kostenbelastungen für die in ihrem Staatsgebiet tätigen
Unternehmen führen. Die Mitgliedstaaten können daher
zusätzlich zu ordnungspolitischen Maßnahmen auf staatli-
che Beihilfen als Anreiz zur Erreichung eines höheren
Umweltschutzniveaus zurückgreifen. Dabei gibt es zwei
Möglichkeiten:

— Positive individuelle Anreize zur Verringerung
der Umweltbelastung und sonstiger schädlicher
Einflüsse auf die Umwelt: Die Mitgliedstaaten kön-
nen zunächst individuelle Anreize (auf der Ebene
eines Unternehmens) schaffen, um gemessen an den
Umweltnormen der Gemeinschaft Verbesserungen zu
erzielen. In diesem Fall verringert der Beihilfe-
empfänger die Umweltbelastungen, weil er durch die
Beihilfe dazu angehalten wird, sein Verhalten zu
ändern, und nicht, weil er gezwungen ist, die Folge-
kosten der Umweltbelastung zu tragen. Das Ziel der
staatlichen Beihilfen besteht in diesem Fall darin, das
Marktversagen in Bezug auf die negativen Effekte der
Umweltbelastung unmittelbar an der Wurzel
anzugehen.

— Positive Anreize zur Einführung nationaler
Umweltschutzvorschriften, die über die
Gemeinschaftsnormen hinausgehen: Des Weiteren
können die Mitgliedstaaten nationale Vorschriften
erlassen, die über das von der Gemeinschaft verlangte
Maß hinausgehen. Dadurch können jedoch
bestimmte Unternehmen kostenmäßig stärker belas-
tet werden, was sich auf ihre Wettbewerbsfähigkeit
auswirken kann. Je nach Größe, Marktposition, tech-
nologischer Ausstattung und sonstigen Merkmalen
des Unternehmens kann diese Belastung zudem unter-
schiedlich hoch ausfallen. Damit die Mitgliedstaaten
strengere einzelstaatliche Umweltschutzvorschriften
erlassen können, kann es daher geboten sein, die
davon am stärksten betroffenen Unternehmen durch
die Gewährung staatlicher Beihilfen zu entlasten.

1.3.3. Geeignetheit des Instruments

(23) Im Interesse der Verbesserung des Umweltschutzes kann
ein Eingreifen des Staates sinnvoll sein. Die wichtigsten
Instrumente zur Umsetzung der Umweltziele sind
ordnungspolitische Maßnahmen und marktbasierte
Instrumente. Auch sogenannte „weiche Instrumente“ wie
freiwillige Öko-Kennzeichen und die Verbreitung von
umweltfreundlichen Technologien können eine gewichtige
Rolle spielen. Aber auch wenn es nicht leicht ist, die opti-
male Mischung unter all diesen Instrumenten zu finden,
rechtfertigen Marktversagen oder politische Zielsetzungen
allein noch nicht den Rückgriff auf das Instrument der
staatlichen Beihilfen.

(8) Eine Umweltbeeinträchtigung ist unter anderem die Freisetzung che-
mischer Schadstoffe in die Umwelt oder z. B. die physische Verände-
rung der aquatischen Umwelt, wodurch Störungen an Ökosystemen
verursacht werden, oder eine Tätigkeit, die sich negativ auf den
Zustand der Wasserressourcen auswirkt.
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(24) Nach dem Verursacherprinzip muss derjenige, der die
Umwelt belastet, für die Kosten der von ihm verursachten
Umweltbelastung aufkommen, wozu auch die von der
Gesellschaft getragenen indirekten Kosten gehören. Die
Umweltgesetzgebung kann ein geeignetes Mittel sein, um
die Verursacher stärker zur Verantwortung zu ziehen.
Durch die Einhaltung des Verursacherprinzips wird theo-
retisch sichergestellt, dass das Marktversagen im Zusam-
menhang mit den negativen externen Effekten korrigiert
wird. Würde das Verursacherprinzip uneingeschränkt
angewandt, wäre ein staatliches Eingreifen zur Gewährleis-
tung eines marktwirksamen Ergebnisses folglich nicht
nötig. Das Verursacherprinzip bleibt somit die Grundregel,
wohingegen staatliche Beihilfen nur die zweitbeste Lösung
sind. Die Gewährung staatlicher Beihilfen im Rahmen des
Verursacherprinzips würde den Verursacher de facto von
der Übernahme der Kosten für die von ihm zu verantwor-
tende Umweltbelastung befreien. Staatliche Beihilfen stel-
len in diesen Fällen daher kein geeignetes Instrument dar.

(25) Das jetzige Umweltschutzniveau ist jedoch nach allgemei-
nem Dafürhalten vor allem aufgrund einer unvollständigen
Implementierung des Verursacherprinzips aus folgenden
Gründen unzureichend:

a) Erstens sind die genauen Kosten der Umweltbelastung
schwer zu beziffern. Eine nach Produktionsarten auf-
geschlüsselte Berechnung der der Gesellschaft entste-
henden Mehrkosten ist ein technisch kompliziertes
Unterfangen, und wenn die damit verbundenen Ver-
waltungskosten sehr hoch sind, dürfte es sich mitun-
ter nicht lohnen, dem unterschiedlichen Grad der
Umweltbelastung durch die verschiedenen Unterneh-
men Rechnung zu tragen. Eine nicht unwesentliche
Rolle spielt auch die mehr oder weniger empfindliche
Reaktion auf Änderungen bei den Verbraucherpreisen
(Preiselastizität). Des Weiteren kann die Schätzung der
Kosten der Umweltbelastung je nach Person und
Gesellschaft variieren; sie hängt davon ab, welchen
Weg eine Gesellschaft einschlägt und wie sich bei-
spielsweise gegenwärtige Maßnahmen auf künftige
Generationen auswirken. Außerdem lassen sich man-
che Kosten wie z. B. Verkürzung der Lebenserwartung
oder Schädigung der Umwelt nicht mit letzter Gewiss-
heit in einem konkreten Geldwert ausdrücken. Daher
wird bei der Berechnung der Kosten der Umwelt-
belastung stets ein gewisser Unsicherheitsfaktor
mitspielen.

b) Zweitens könnte eine zu abrupte Preisanhebung für
eine Reihe von (Industrie-)Gütern im Zuge der Inter-
nalisierung der Umweltkosten einen externen Schock
und Turbulenzen in der Wirtschaft auslösen. Die
Regierungen könnten daher einer moderaten Entwick-
lung in Richtung auf eine volle Einbeziehung der Kos-
ten in bestimmte Produktionsprozesse den Vorzug
geben.

(26) Staatliche Beihilfen können, auch wenn sie keine Patentlö-
sung darstellen, bei einem ungenügenden Umweltschutz-
niveau Unternehmen einen Anreiz bieten, Investitionen zu
tätigen, die sie von Gesetzes wegen nicht tätigen müssten
und die von gewinnorientierten Unternehmen ansonsten
nicht getätigt würden. Darüber hinaus können sich staatli-
che Beihilfen für Mitgliedstaaten, die einzelstaatliche
Umweltschutzvorschriften erlassen wollen, die über die

Gemeinschaftsnormen hinausgehen, durchaus als geeigne-
tes Instrument erweisen, da sie die davon am stärksten
betroffenen Unternehmen entlasten und damit gleichzeitig
die Umsetzung dieser Gesetze ermöglichen.

1.3.4. Anreizeffekt und Notwendigkeit der Beihilfe

(27) Umweltschutzbeihilfen müssen zu einer Verhaltens-
änderung beim Empfänger und einer daraus resultierenden
Verbesserung des Umweltschutzniveaus führen, die ohne
die Beihilfe nicht eingetreten wäre. Gleichzeitig können
Investitionen zur Entlastung der Umwelt jedoch Mehrein-
nahmen (9) und/oder Kostensenkungen (10) ermöglichen
und somit an sich schon wirtschaftlich attraktiv sein. Des-
halb muss überprüft werden, ob die betreffende Investition
ohne staatliche Beihilfe nicht getätigt worden wäre.

(28) So soll sichergestellt werden, dass die Unternehmen nicht
auch ohne Beihilfe genauso verfahren würden, weil sie in
jedem Fall davon profitieren. Der Anreizeffekt wird durch
eine kontrafaktische Analyse ermittelt, bei der der voraus-
sichtliche Umfang der geplanten Tätigkeit mit und ohne
Beihilfe verglichen wird. Um festzustellen, ob eine Beihilfe
einen Anreizeffekt hat oder nicht, ist es äußerst wichtig, die
kontrafaktische Fallkonstellation richtig zu bestimmen.
Dies gilt auch für die Berechnung der Investitions- oder
Produktionsmehrkosten, die zur Verbesserung des
Umweltschutzes eingesetzt werden.

(29) Es kann auch sein, dass Investitionen getätigt werden müs-
sen, um verbindliche Gemeinschaftsnormen zu erfüllen. Da
das Unternehmen diese Normen in jedem Fall erfüllen
muss, sind zu diesem Zweck gewährte staatliche Beihilfen
nicht gerechtfertigt.

1.3.5. Verhältnismäßigkeit der Beihilfe

(30) Beihilfen gelten nur dann als verhältnismäßig, wenn ausge-
schlossen ist, dass dasselbe Ergebnis auch mit einer gerin-
geren Beihilfe erreicht werden könnte. Außerdem kann
auch der Grad der Selektivität einer Maßnahme für die Ver-
hältnismäßigkeit bestimmend sein.

(31) Konkret bedeutet Verhältnismäßigkeit, dass die Höhe der
Beihilfe auf das zur Erreichung des angestrebten Umwelt-
ziels erforderliche Mindestmaß beschränkt sein muss. Die
beihilfefähigen Kosten bei Investitionsbeihilfen verstehen
sich daher als die (Netto-)Mehrkosten, die eingesetzt
werden müssen, um die Umweltziele zu erreichen. Dies
impliziert, dass grundsätzlich alle dem Unternehmen ent-
stehenden wirtschaftlichen Vorteile aus den Investitions-
mehrkosten herausgerechnet werden müssen, um die Höhe
der zu gewährenden Beihilfe festzulegen.

(9) Eine umweltfreundlichere Produktion eröffnet unter anderem bessere
Recycling-Möglichkeiten, wodurch wiederum zusätzliche Einnahmen
erwirtschaftet werden. Außerdem könnte eventuell der Preis erhöht
oder der Verkauf von Produkten gesteigert werden, die als umwelt-
freundlicher wahrgenommen werden und somit für Verbraucher
attraktiver sind.

(10) Eine umweltfreundlichere Produktion kann vor allem eine
Verbrauchssenkung bei Energie und Vorleistungen bedeuten.
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(32) Die einem Unternehmen aus einer Mehrinvestition erwach-
senden Vorteile lassen sich allerdings nur schwerlich in vol-
lem Umfang erfassen. So werden nach der unter den
Randnummern 80 bis 84 erläuterten Methode zur Berech-
nung der beihilfefähigen Kosten operative Gewinne nicht
über einen bestimmten Zeitraum unmittelbar nach der
Investition hinaus berücksichtigt. Außerdem wird in die-
sem Zusammenhang bestimmten, nicht immer einfach zu
messenden Vorteilen (z. B. ein „grüneres“ Image aufgrund
einer Umweltschutzinvestition) ebenfalls nicht Rechnung
getragen. Nach Auffassung der Kommission ist eine Bei-
hilfe daher normalerweise nur dann verhältnismäßig, wenn
die Beihilfe niedriger als die beihilfefähigen Investitions-
kosten ist, siehe Anhang. Nur wenn die Investitionsbeihilfe
im Rahmen einer ordnungsgemäßen Ausschreibung
anhand eindeutiger, transparenter und diskriminierungs-
freier Kriterien gewährt wird, durch die sichergestellt ist,
dass sich die Beihilfe auf das zur Verwirklichung des öko-
logischen Gewinns erforderliche Mindestmaß beschränkt,
kann sich eine Beihilfe auf 100 % der beihilfefähigen
Investitionskosten belaufen. Denn unter diesen Umständen
kann davon ausgegangen werden, dass die jeweiligen Ange-
bote allen Vorteilen Rechnung tragen, die aus der zusätzli-
chen Investition erwachsen könnten.

(33) Darüber hinaus kann bei bestimmten Maßnahmen die Bei-
hilfe nicht auf der Grundlage der Mehrkosten ermittelt wer-
den. Dies gilt für Beihilfen in Form von Steuerbefreiungen
oder Steuerermäßigungen sowie für Beihilfen in Verbin-
dung mit handelbaren Umweltzertifikaten. Hier muss die
Verhältnismäßigkeit durch Bedingungen und Kriterien
für die Gewährung von Befreiungen und Ermäßigungen
gewährleistet werden, die sicherstellen, dass der Beihilfe-
empfänger keine überhöhten Vorteile erhält und dass die
Selektivität der Maßnahme auf ein Mindestmaß beschränkt
bleibt.

(34) Kleine und mittleren Unternehme kostet der Umweltschutz
gemessen am Umfang ihrer Tätigkeiten häufig mehr.
Zudem sind die Möglichkeiten von kleinen und mittleren
Unternehmen, derartige Kosten zu finanzieren, aufgrund
der unzulänglichen Funktionsweise der Kapitalmärkte häu-
fig begrenzt. Aus diesem Grund und wegen der geringeren
Gefahr von ernsthaften Wettbewerbsverfälschungen durch
Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen lässt sich bei
bestimmten Arten von Beihilfen ein Aufschlag zugunsten
von kleinen und mittleren Unternehmen rechtfertigen.

(35) Die Mitgliedstaaten werden überdies dazu angehalten, bei
den Maßnahmen zur Entlastung der Umwelt auf Kosten-
wirksamkeit zu achten, beispielsweise durch den Rückgriff
auf Maßnahmen, bei denen die eingesparten externen Kos-
ten im Vergleich zur Höhe der Beihilfe relativ hoch sind. Da
jedoch kein direkter Zusammenhang zwischen den einge-
sparten externen Kosten und den dem Unternehmen ent-
stehenden Kosten besteht, sollten nur in Ausnahmefällen
die vermiedenen externen Kosten zur Festsetzung der
Beihilfebeträge herangezogen werden. Damit für die Unter-
nehmen ein angemessener Anreiz zur Änderung ihres Ver-
haltens besteht, muss die Höhe der Beihilfe in der Regel
direkt an die ihnen entstehenden Kosten gekoppelt werden.

1.3.6. Begrenzung der negativen Auswirkungen der Umwelt-
schutzbeihilfen, so dass insgesamt die positiven Folgen
überwiegen

(36) Wenn die staatlichen Umweltschutzbeihilfen so gezielt ein-
gesetzt werden, dass sie nur die tatsächlichen Mehrkosten

der Verbesserung des Umweltschutzniveaus ausgleichen, ist
die Gefahr, dass die Beihilfe den Wettbewerb über Gebühr
verfälscht, eher gering. Es ist somit außerordentlich wich-
tig, dass staatliche Umweltschutzbeihilfen gezielt eingesetzt
werden. Ist die Beihilfe jedoch nicht notwendig oder ver-
hältnismäßig, um das mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen,
kann der Wettbewerb beeinträchtigt werden. Dies ist vor
allem der Fall, wenn die Beihilfe dazu führt, dass

a) unrentable Unternehmen künstlich am Leben erhalten
werden,

b) marktdynamische Anreize verfälscht oder Investitio-
nen verdrängt werden,

c) Marktmacht entsteht oder ein wettbewerbsaus-
schließendes Verhalten erzeugt wird,

d) Handelsströme künstlich umgelenkt oder Produktions-
standorte künstlich verlagert werden.

(37) In einigen Fällen besteht der Zweck der Maßnahme darin,
auf das Funktionieren des Marktes einzuwirken, um im
Interesse des Umweltschutzes bestimmte umweltfreundli-
che Produktionsverfahren gegenüber anderen, die Umwelt
stärker belastenden Verfahren zu begünstigen. Durch diese
Maßnahmen können Hersteller umweltfreundlicher Pro-
dukte ihre Marktstellung gegenüber Mitbewerbern, die
weniger umweltfreundliche Produkte anbieten, stärken. In
diesen Fällen wird die Kommission, wenn sie die negativen
Auswirkungen auf die Marktstellung und somit die
Gewinne von Unternehmen, die die Maßnahme nicht in
Anspruch nehmen können, prüft, die Auswirkungen der
Maßnahmen auf die Umwelt insgesamt berücksichtigen. Je
geringer der voraussichtliche umweltentlastende Effekt der
fraglichen Maßnahme, desto wichtiger ist die Prüfung ihrer
Auswirkungen auf die mit konkurrierenden Produkten
erzielten Marktanteile und Gewinne.

1.4. Durchführung der Abwägungsprüfung: Rechts-
vermutungen und Notwendigkeit einer eingehende-

ren Prüfung

(38) Unbeschadet der Artikel 4 bis 7 der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über beson-
dere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des
EG-Vertrags (11) stützt sich die Kommission je nach Art
der angemeldeten Beihilfemaßnahme auf verschiedene
Rechtsvermutungen.

(39) In Kapitel 3 dieser Leitlinien werden eine Reihe von Maß-
nahmen aufgezählt, bei denen die Kommission zunächst
einmal davon ausgeht, dass zu diesem Zweck gewährte Bei-
hilfen ein den Umweltschutz hemmendes Marktversagen
beheben oder das Umweltschutzniveau verbessern. Außer-
dem werden eine Reihe von Voraussetzungen und Parame-
tern genannt, um sicherzustellen, dass staatliche Beihilfen
tatsächlich einen Anreizeffekt haben und verhältnismäßig
sind und dass sich ihre negativen Auswirkungen auf Wett-
bewerb und Handel in Grenzen halten. Kapitel 3 enthält
somit genauere Angaben zur geförderten Tätigkeit, zu den
Beihilfeintensitäten und zu den Voraussetzungen für die
Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt.

(11) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1791/2006 (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 1).
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(40) Beihilfen oberhalb bestimmter Schwellenwerte sowie
bestimmte Fallkonstellationen bedürfen hingegen wegen
der erhöhten Gefahr einer Verfälschung von Wettbewerb
und Handel einer zusätzlichen Prüfung. Diese Prüfung
erfolgt in der Regel in Form einer eingehenderen und
genaueren Analyse des Sachverhalts gemäß den Vorgaben
in Kapitel 5. Als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
gelten die Maßnahmen dann, wenn die in Kapitel 5
beschriebene Abwägungsprüfung insgesamt zu einem
positiven Ergebnis führt. Bei dieser Prüfung greift die Ver-
mutung, dass die Kriterien für die Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt von vornherein erfüllt sind, nicht.
Umweltsteuerbefreiungen und -ermäßigungen werden nur
der in Kapitel 4 beschriebenen Prüfung unterzogen (12).

(41) Nach erfolgter Prüfung kann die Kommission die Beihilfe
genehmigen, ihre Unvereinbarkeit mit dem Gemeinsamen
Markt feststellen oder eine Genehmigung mit Auflagen
erteilen.

1.5. Gründe für die Einbeziehung bestimmter
Maßnahmen in diese Leitlinien

(42) Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ermittelt,
deren Förderung durch staatliche Beihilfen unter bestimm-
ten Voraussetzungen als mit Artikel 87 Absatz 3 Buch-
stabe c EG-Vertrag vereinbar gelten kann.

1.5.1. Beihilfen für Unternehmen, die über die Gemeinschafts-
normen hinausgehen oder bei Fehlen solcher Normen
den Umweltschutz verbessern

(43) Beihilfen dieser Art liefern individuelle Anreize für Unter-
nehmen, mehr für den Umweltschutz zu tun. In der Regel
hat ein Unternehmen keinen Grund, über die verbindlichen
Normen hinauszugehen, wenn die Kosten dafür den Nut-
zen für das Unternehmen übersteigen. In derartigen Fällen
kann der Staat Beihilfen gewähren, die die Unternehmen
dazu bewegen, die Umwelt stärker zu entlasten. Im Ein-
klang mit dem Ziel der Gemeinschaft, Öko-Innovationen
zu fördern, kann eine Besserstellung von Vorhaben zur
Entwicklung solcher Innovationen, die dem doppelten
Marktversagen im Zusammenhang mit dem innovations-
bedingten höheren Risiko und dem Umweltschutzaspekt
entgegenwirken, akzeptiert werden. Beihilfen für
Öko-Innovationen zielen somit auf deren raschere
Vermarktung ab.

1.5.2. Beihilfen für die Anschaffung neuer Fahrzeuge, die über
die Gemeinschaftsnormen hinausgehen oder durch die
bei Fehlen solcher Normen der Umweltschutz verbessert
wird

(44) Der Verkehr ist für einen erheblichen Teil (circa 30 %) der
gesamten Treibhausgasemissionen und auch für die örtli-
che Umweltbelastung durch Staub und andere Partikel,
Stickoxide und Schwefeloxide verantwortlich. Sowohl aus
Gründen des globalen Klimawandels als auch zur Verrin-
gerung der örtlichen Schadstoffbelastung, vor allem in
Städten, ist es daher wichtig, dass umweltschonende Ver-
kehrsträger gefördert werden. Daher muss vor allem die
Anschaffung umweltschonender Fahrzeuge (einschließlich
Schiffe) gefördert werden.

1.5.3. Beihilfen zur frühzeitigen Anpassung an künftige
Gemeinschaftsnormen

(45) Gemäß diesen Leitlinien werden Beihilfen zur Anpassung
an bereits geltende Gemeinschaftsnormen nicht genehmigt,
weil dadurch keine darüber hinausgehende Entlastung der
Umwelt erfolgt. Durch die Gewährung staatlicher Beihilfen
kann jedoch eine sehr viel raschere Übernahme neu ange-
nommener und noch nicht in Kraft befindlicher
Gemeinschaftsnormen erreicht werden, so dass die Umwelt
schneller entlastet wird, als dies ohne Beihilfe der Fall gewe-
sen wäre. Hier können daher durch staatliche Beihilfen
individuelle Anreize für Unternehmen geschaffen werden,
den Folgen der negativen externen Effekte der Umwelt-
belastung entgegenzuwirken.

1.5.4. Beihilfen für Umweltstudien

(46) Beihilfen an Unternehmen für Studien zu Investitionen, die
einen über die Gemeinschaftsnormen hinausgehenden
Umweltschutz erzielen oder bei Fehlen solcher Normen
den Umweltschutz verbessern, sowie für Studien über
Energiesparmaßnahmen und die Erzeugung erneuerbarer
Energien dienen der Behebung eines Marktversagens auf-
grund asymmetrischer Information. Unternehmen unter-
schätzen häufig die Möglichkeiten und Vorteile von
Energiesparmaßnahmen und erneuerbaren Energien, was
zu Investitionsdefiziten führt.

1.5.5. Beihilfen für Energiesparmaßnahmen

(47) Beihilfen dieser Art dienen der Behebung des Markt-
versagens in Bezug auf die negativen externen Effekte der
Umweltbelastung, indem individuelle Anreize im Hinblick
auf Energieeinsparungen und die Reduzierung der
Treibhausgasemissionen geschaffen werden. In der Mittei-
lung der Kommission an den Europäischen Rat und das
Europäische Parlament „Eine Energiepolitik für Europa“ (13)
wurde für die Gemeinschaft das Ziel vorgegeben, die
Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 20 %
gegenüber 1990 zu reduzieren. Dieses Ziel hat der Euro-
päische Rat auf seiner Tagung am 8. und 9. März 2007
befürwortet. Des Weiteren sind die Mitgliedstaaten in
Einklang mit der Richtlinie 2006/32/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 über End-
energieeffizienz und Energiedienstleistungen und zur
Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates (14) ver-
pflichtet, ein generelles Energieeinsparziel von 9 % festzu-
legen, das nach Möglichkeit im Verlauf von neun Jahren
erreicht werden soll. Staatliche Beihilfen können dann
ein geeignetes Instrument sein, wenn die geltenden
Gemeinschaftsvorschriften die Unternehmen nicht bereits
zu Investitionen in Energiesparmaßnahmen verpflichten
und wenn sich die Investitionen nicht auszahlen, d. h., die
Kosten der Energiesparmaßnahmen höher sind als der dar-
aus resultierende wirtschaftliche Nutzen für das Unterneh-
men. Für kleine und mittlere Unternehmen könnte eine
günstigere Förderregelung erforderlich sein, da sie häufig
den mit Energieeinsparungen verbundenen langfristigen
Nutzen unterschätzen, so dass sie nicht genügend in die
Energieeinsparung investieren.

(12) Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen, die gemäß Kapitel 3
gewährt werden und die die Schwellenwerte in Kapitel 5 überschrei-
ten, werden einer eingehenden Prüfung unterzogen.

(13) KOM(2007) 1 endgültig.
(14) ABl. L 114 vom 27.4.2006, S. 64.
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1.5.6. Beihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien

(48) Beihilfen dieser Art dienen der Behebung des Markt-
versagens in Bezug auf die negativen externen Effekte der
Umweltbelastung, indem individuelle Anreize geschaffen
werden, mit denen der Anteil erneuerbarer Energien an der
Gesamtenergieerzeugung erhöht werden soll. Der ver-
stärkte Rückgriff auf erneuerbare Energieträger gehört zu
den vorrangigen umweltpolitischen Zielen der Gemein-
schaft und stellt gleichzeitig eine wirtschaftliche und
energiepolitische Priorität dar. Er dürfte ein wichtiger Fak-
tor bei den Bemühungen um Erreichung der Treibhausgas-
reduktionsziele sein. In der Mitteilung der Kommission an
den Europäischen Rat und das Europäische Parlament „Eine
Energiepolitik für Europa“ wurde für die Gemeinschaft das
Ziel gesetzt, den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamt-
energieverbrauch bis 2020 auf 20 % zu erhöhen. Staatliche
Beihilfen können dann gerechtfertigt sein, wenn die Kos-
ten für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energieträ-
gern höher sind als die Kosten für die Energieerzeugung
mittels weniger umweltfreundlicher Energieträger und
wenn es keine verbindliche Gemeinschaftsnorm gibt, die
den Anteil erneuerbarer Energien für einzelne Unterneh-
men festlegt. Die hohen Kosten der Energiegewinnung bei
bestimmten erneuerbaren Energien verhindern, dass die so
gewonnene Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen auf
dem Markt angeboten werden kann, so dass eine Marktzu-
trittsschranke für erneuerbare Energien entsteht. Infolge der
technologischen Entwicklung auf diesem Gebiet und der
immer stärkeren Internalisierung der externen Effekte der
Umweltbelastung (beispielsweise infolge der Richtlinie
2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 15. Januar 2008 über die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung (15), der Vor-
schriften zur Verbesserung der Luftqualität und des
Emissionshandelssystems) hat sich in den letzten Jahren
jedoch gezeigt, dass sich die Kostenschere langsam schließt,
so dass der Bedarf an Beihilfen abnimmt.

(49) Wie in dem Fortschrittsbericht zum Thema Bio-
kraftstoff (16) hervorgehoben wurde, sollte dessen Förde-
rung unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit erfolgen und
sowohl der Versorgungssicherheit als auch der Klimapolitik
dienen. Beihilfen sind daher nur dann ein geeignetes Instru-
ment, wenn die Verwendung erneuerbarer Energien für die
Umwelt einen klar erkennbaren Nutzen hat und nachhal-
tig ist. So sind Biokraftstoffe, die die Nachhaltigkeits-
kriterien in Artikel 15 des Entwurfs der Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung
der Nutzung von Energien aus erneuerbaren Energieträ-
gern (17) nicht erfüllen, als nicht beihilfefähig anzusehen.
Demgegenüber könnten die Mitgliedstaaten bei der Konzi-
pierung ihrer Förderregelungen eine Förderung für die Nut-
zung von Biokraftstoffen, die zusätzliche Vorteile bringen
(u. a. Vorteile einer Diversifizierung durch Biokraftstoffe,
die aus Abfällen, Rückständen, Zellulose und Lignozellu-
lose hergestellt werden) vorsehen, bei denen sie den
unterschiedlichen Kosten der Energieerzeugung aus

herkömmlichen Biokraftstoffen einerseits und aus zusätz-
liche Vorteile bringenden Biokraftstoffen andererseits
Rechnung tragen.

(50) Bei Wasserkraftanlagen sind zwei Umweltaspekte von
Bedeutung. Da sie in Bezug auf niedrige Treibhausgase-
missionen durchaus vielversprechende Möglichkeiten bie-
ten, kann ihnen im Gesamtenergiemix eine wichtige Rolle
zukommen. Allerdings könnten sich derartige Anlagen
auch negativ auf die Wassersysteme und die biologische
Vielfalt auswirken (18).

1.5.7. Beihilfen für Kraft-Wärme-Kopplung und Fernwärme
(FW)

(51) Beihilfen dieser Art dienen der Behebung des Markt-
versagens in Bezug auf die negativen externen Effekte der
Umweltbelastung, indem individuelle Anreize zur Erfül-
lung von Energieeinsparzielen geschaffen werden. Die
Kraft-Wärme-Kopplung (im Folgenden „KWK“) ist das
wirksamste Verfahren, um Strom und Wärme gleichzeitig
zu erzeugen. Bei der Kopplung der Strom- und Wärmeer-
zeugung wird die eingesetzte Energie sehr viel besser
genutzt. Die in der Kommissionsmitteilung von 1997
erläuterte Gemeinschaftsstrategie weist als Richtwert eine
Verdoppelung des Anteils der Stromerzeugung aus Kraft-
Wärmekopplungsanlagen bis 2010 auf 18 % aus. Unter-
strichen wurde die Bedeutung der Kraft-Wärme-Kopplung
für die EU-Energiestrategie im Bereich der Kraft-Wärme-
Kopplung durch die Richtlinie 2004/8/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004
über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientier-
ten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und
zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG (19) sowie durch
die Aufnahme eines Kapitels zur Kraft-Wärme-Kopplung in
die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Aktionsplan
für Energieeffizienz: Das Potenzial ausschöpfen“ (20). Der
Aktionsplan für Energieeffizienz verweist überdies auf das
Abwärmepotenzial von Industrie- und Versorgungs-
betrieben beispielsweise für die Fernwärme (im Folgenden
„FW“). Fernwärme kann energiesparender sein als private
Heizanlagen und die Luftqualität in Städten deutlich ver-
bessern. In den Fällen, in denen Fernwärme bei der Wärme-
erzeugung und -verteilung die umweltverträglichere und
energiesparendere, aber auch teurere Lösung ist, dürfen
staatliche Beihilfen daher als Anreiz zur Erfüllung von
Umweltzielen gewährt werden. Wie bei den erneuerbaren
Energien ist jedoch davon auszugehen, dass durch die all-
mähliche Internalisierung der externen Effekte der Umwelt-
belastung in die Kosten anderer Technologien die
Notwendigkeit einer staatlichen Förderung sinkt, da sich
die Kostenschere zwischen diesen Technologien und KWK
bzw. FW langsam schließt.

(15) ABl. L 24 vom 29.1.2008, S. 8.
(16) KOM(2006) 845 endgültig.
(17) KOM(2008) 19 endgültig. Sobald die Richtlinie vom Europäischen
Parlament und Rat verabschiedet worden ist, wird die Kommission
die Nachhaltigkeitskriterien in den endgültigen Text aufnehmen.

(18) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
(ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). Zuletzt geändert durch Entschei-
dung Nr. 2455/2001/EG (ABl. L 331 vom 15.12.2001, S. 1). So sind
insbesondere in Artikel 4 Absatz 7 die Kriterien festgelegt, nach denen
neue Änderungen an Wasserkörpern zulässig sind.

(19) ABl. L 52 vom 21.2.2004, S. 50.
(20) KOM(2006) 545 endgültig.
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1.5.8. Beihilfen für Abfallbewirtschaftung

(52) Beihilfen dieser Art sollen individuelle Anreize zur Erfül-
lung der Umweltziele im Bereich der Abfallbewirtschaftung
schaffen (21). Das sechste Umweltaktionsprogramm reiht
Abfallvermeidung und Abfallbewirtschaftung in die Reihe
der vier wichtigsten Prioritäten ein. Das Hauptziel besteht
dabei in der Entkopplung der Abfallerzeugung vom
EU-Wirtschaftswachstum, so dass das Wachstum nicht zu
mehr und mehr Abfall führen wird. Staatliche Beihilfen
können sowohl an Abfallerzeuger (siehe Abschnitt 3.1.1)
als auch an Unternehmen, die den von anderen Betrieben
erzeugten Abfall bewirtschaften (siehe Abschnitt 3.1.9),
vergeben werden. Jedoch muss sichergestellt sein, dass ein
Nutzen für die Umwelt entsteht, das Verursacherprinzip
nicht umgangen und das reibungslose Funktionieren der
Märkte für Sekundärrohstoffe nicht beeinträchtigt wird.

1.5.9. Beihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter
Standorte

(53) Beihilfen dieser Art sollen einen individuellen Anreiz schaf-
fen, um die Folgen der Umweltbelastungen auszugleichen,
wenn kein Verursacher auszumachen ist, der für den von
ihm verursachten Umweltschaden zur Verantwortung
gezogen werden kann. Staatliche Beihilfen können dann
zulässig sein, wenn die Kosten der Wiedernutzbarmachung
höher sind als der daraus resultierende Wertzuwachs des
Standorts.

1.5.10. Beihilfen für Standortverlagerungen

(54) Beihilfen für Standortverlagerungen sollen individuelle
Anreize zur Verringerung der negativen externen Folgen
der Umweltbelastung schaffen, indem stark umwelt-
schädigende Unternehmen dorthin verlagert werden, wo
die Umweltbelastung weniger gravierende Folgen hat, d. h.
weniger externe Kosten verursacht. Gemäß dem Vorsichts-
prinzip ermöglichen die Leitlinien in Übereinstimmung mit
der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember 1996
zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit
gefährlichen Stoffen (22) (Seveso-II-Richtlinie) erstmals die
Gewährung von Beihilfen zum Zwecke der Verlagerung
von Betrieben, von denen ein hohes Risiko ausgeht. Unfälle
in der Vergangenheit haben gezeigt, dass die Verlagerung
von Betrieben, die unter die Seveso-II-Richtlinie fallen,
sowohl als Präventivmaßnahme als auch zur Begrenzung
der Folgen etwaiger Unfälle für Mensch und Umwelt sehr
wichtig ist. Staatliche Beihilfen können daher gerechtfertigt
sein, wenn die Verlegung aus umweltbedingten Gründen
erfolgt. Um sicherzustellen, dass die Beihilfen nicht aus
anderen Gründen gewährt werden, ist eine Verwaltungs-
oder Gerichtsentscheidung der zuständigen Stelle oder eine
Vereinbarung zwischen der zuständigen Stelle und dem
Unternehmen über die Verlegung des Unternehmens erfor-
derlich. Bei den beihilfefähigen Kosten müssen etwaige
Vorteile, die das Unternehmen durch die Verlagerung
erlangt, berücksichtigt werden.

1.5.11. Beihilfen in Verbindung mit handelbaren
Umweltzertifikaten

(55) Mit handelbaren Umweltzertifikaten können staatliche Bei-
hilfen verbunden sein, insbesondere dann, wenn Mitglied-
staaten diese Zertifikate unter ihrem Marktwert vergeben.

Mit Beihilfen dieser Art können negative externe Effekte
durch Einführung marktbasierter Instrumente zur Verwirk-
lichung von Umweltzielen angegangen werden. Wenn die
Gesamtzahl der von den Mitgliedstaaten ausgegebenen
Verschmutzungsrechte niedriger ist als der voraussichtliche
Gesamtbedarf der Unternehmen, wird die Wirkung dieses
Mechanismus auf die Umwelt insgesamt positiv ausfallen.
Decken die ausgegebenen Zertifikate nicht den Gesamt-
bedarf eines einzelnen Unternehmens, muss das Unterneh-
men seine Schadstoffproduktion reduzieren (womit es zur
Entlastung der Umwelt beiträgt) oder zusätzliche Zertifi-
kate auf dem freien Markt erwerben (und somit für die von
ihm verursachte Verschmutzung zahlen). Um die Wettbe-
werbsverzerrung möglichst gering zu halten, ist eine Zutei-
lung zu vieler Zertifikate in jedem Fall unzulässig, wobei
dafür zu sorgen ist, dass der Marktzugang nicht unange-
messen beschränkt wird.

(56) Bei der Prüfung von Fällen während des am 31. Dezember
2012 endenden Handelszeitraums wird die Kommission
die unter Randnummer 55 dargelegten Kriterien zugrunde
legen. In Fällen während des darauffolgenden Handels-
zeitraums wird die Kommission die Maßnahmen auf ihre
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit prüfen. Darüber
hinaus werden diese Kriterien in die Überarbeitung der vor-
liegenden Leitlinien unter besonderer Berücksichtigung der
neuen Richtlinie über das EU-Emissionshandelsystems für
den Handelszeitraum nach dem 31. Dezember 2012
einfließen.

1.5.12. Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen oder
-befreiungen

(57) Umweltsteuerermäßigungen und -befreiungen zugunsten
bestimmter Wirtschaftszweige oder Gruppen von Unter-
nehmen ermöglichen es, andere Unternehmen stärker zu
besteuern, so dass es zu einer insgesamt besseren Interna-
lisierung der Kosten und einem besseren Schutz der
Umwelt kommt. Beihilfen dieser Art können sich als erfor-
derlich erweisen, um die negativen externen Effekte indi-
rekt aufzufangen, weil sie die Einführung bzw.
Aufrechterhaltung relativ hoher nationaler Umweltsteuern
ermöglichen. Damit sie als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar angesehen werden können, muss nachgewiesen
werden, dass die Befreiungen oder Ermäßigungen für alle in
Betracht gezogenen Gruppen von Empfängern notwendig
und dass sie verhältnismäßig sind. Davon wird ausgegan-
gen, wenn die Beihilfeempfänger gegebenenfalls mindes-
tens die in der einschlägigen Richtlinie vorgeschriebenen
Mindeststeuerbeträge zahlen. Ansonsten wird die Notwen-
digkeit der Beihilfe davon abhängen, in welchem Umfang
sich die nationalen Steuern auf die Produktionskosten aus-
wirken sowie von der Möglichkeit, die Steuer an die Ver-
braucher weiterzugeben und die Gewinnspannen zu
reduzieren. Die Verhältnismäßigkeit richtet sich danach, in
welchem Umfang die Beihilfeempfänger ihren Energiever-
brauch oder ihre Emissionswerte weiter senken können,
welchen Anteil sie an der nationalen Steuer zahlen und
inwieweit sie sich in einer Vereinbarung zur Verringerung
der Umweltbelastung verpflichten (23).

(21) Die Abfallbewirtschaftung umfasst Wiederverwendung, Recycling
und Rückgewinnung.

(22) ABl. L 10 vom 14.1.1997, S. 13. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des
Rates (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1).

(23) Im Zuge der Überarbeitung der Richtlinie 2003/96/EG kann die
Kommission den für diese Art von Beihilfen gewählten Ansatz über-
prüfen.
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2. ANWENDUNGSBEREICH UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

2.1. Anwendungsbereich der Leitlinien

(58) Diese Leitlinien gelten für staatliche Umweltschutz-
beihilfen. Sie werden im Einklang mit anderen Maßnahmen
der Gemeinschaft im Beihilfesektor, anderen Bestimmun-
gen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft und des Vertrags über die Europäische Union sowie
dem auf der Grundlage dieser Verträge erlassenen abgelei-
teten Recht angewandt.

(59) Sie gelten für Beihilfen (24) zur Förderung des Umwelt-
schutzes in allen Bereichen des EG-Vertrags, einschließlich
der Bereiche, in denen für staatliche Beihilfen besondere
Gemeinschaftsvorschriften gelten (Stahl, Schiffbau, Kraft-
fahrzeuge, Kunstfasern, Verkehr, Steinkohlenbergbau,
Landwirtschaft und Fischerei), sofern diese nichts anderes
bestimmen.

(60) Vom Anwendungsbereich der Leitlinien ausgenommen
sind die Entwicklung und Herstellung umweltverträglicher
Produkte, Maschinen und Beförderungsmittel, die mit
einem geringeren Einsatz natürlicher Ressourcen betrieben
werden sollen, sowie Maßnahmen in Produktionsbetrieben
oder -anlagen zur Verbesserung der Sicherheit oder
Hygiene.

(61) Die Leitlinien gelten in der Landwirtschaft und Fischerei für
Umweltschutzbeihilfen zugunsten von Unternehmen, die
in den Bereichen Verarbeitung und Vermarktung tätig sind.
Bei Unternehmen, die Fischereierzeugnisse verarbeiten und
vermarkten, entspricht der zulässige Beihilfehöchstsatz für
Ausgaben, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1198/2006
des Rates vom 27. Juli 2006 über den Europäischen
Fischereifonds (25) beihilfefähig sind, dem höheren der
nach diesen Leitlinien und der genannten Verordnung
zulässigen Satz. Im Bereich der landwirtschaftlichen
Primärerzeugung gelten diese Leitlinien nur für Maßnah-
men, die nicht bereits in der Rahmenregelung der Gemein-
schaft für Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007-
2013 (26) erfasst sind. Im Bereich der Primärerzeugung in
der Fischerei und Aquakultur gelten sie nur, soweit es dort
keine spezielle Regelung für Umweltschutzbeihilfen gibt.

(62) Nicht von diesen Leitlinien erfasst ist die Finanzierung von
Umweltschutzmaßnahmen, die die Infrastruktur im Luft-,
Straßen-, Schienen-, Binnenschiffs- und Seeverkehr betref-
fen einschließlich Vorhaben von gemeinsamem Interesse
im Sinne der Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über
gemeinschaftlichen Leitlinien für den Aufbau eines trans-
europäischen Verkehrsnetzes (27).

(63) Staatliche Beihilfen für umweltbezogene Forschung, Ent-
wicklung und Innovation sind in dem Gemeinschafts-
rahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung

und Innovation geregelt (28). Die Vermarktungsstufe von
Öko-Innovationen (Erwerb eines öko-innovativen
Vermögenswerts) fällt jedoch unter die vorliegenden
Leitlinien.

(64) Beihilfen für Ausbildungstätigkeiten im Umweltschutz
bedürfen keiner anderen Regelung als jener, die für Aus-
bildungsbeihilfen allgemein gilt. Die Kommission wird
diese Beihilfen deshalb auf der Grundlage ihrer Verordnung
(EG) Nr. 68/2001 vom 12. Januar 2001 über die Anwen-
dung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf Ausbildungs-
beihilfen prüfen (29).

(65) Beratungsleistungen spielen insofern eine wichtige Rolle,
als sie kleine und mittlere Unternehmen bei ihren
Fortschritten im Umweltschutz unterstützen können. Sie
können unter anderem die Durchführung von Umwelt-
betriebsprüfungen oder die Prüfung der wirtschaftlichen
Vorteile einer Investition in umweltverträgliche Ausrüstun-
gen zum Gegenstand haben und kleine und mittlere Unter-
nehmen auf diese Weise einen Anreiz für eine solche
Öko-Investition geben. Beihilfen an kleine und mittlere
Unternehmen für umweltbezogene Beratungsleistungen
können auf der Grundlage der Verordnung (EG)
Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über
die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf
staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unterneh-
men (30) gewährt werden.

(66) Verlorene Kosten im Sinne der Mitteilung der Kommission
über die Methode für die Analyse staatlicher Beihilfen in
Verbindung mit verlorenen Kosten (31) sind vom
Anwendungsbereich dieser Leitlinien ausgenommen.

(67) Soweit die Bestimmungen über Energiesparmaßnahmen in
Abschnitt 3.1.5 nicht anwendbar sind, gelten diese Leitli-
nien nicht für staatliche Beihilfen für Infrastruktur-
investitionen im Bereich Fernwärme, die lediglich nach
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag geprüft
werden.

(68) In einigen Mitgliedstaaten müssen die Unternehmen mög-
licherweise Umweltsteuern zahlen und sich gleichzeitig an
Emissionshandelssystemen beteiligen. Die Kommission
verfügt noch nicht über ausreichende Erfahrungen, wie es
sich in diesen Fällen mit der Vereinbarkeit von Umwelt-
steuerermäßigungen mit dem Gemeinsamen Markt verhält.
Es wäre deshalb aus Sicht der Kommission verfrüht, dies-
bezüglich allgemeine Hinweise zur Genehmigungsfähigkeit
zu geben. Die Prüfung solcher Fälle wird, sofern es sich
hierbei um staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 87
Absatz 1 EG-Vertrag handelt, stattdessen auf der Grundlage
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag erfolgen.

(24) Der Begriff der staatlichen Beihilfe wird in diesen Leitlinien nicht erör-
tert. Er wird hier im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag sowie
im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften verwendet.

(25) ABl. L 223 vom 15.8.2006, S. 1.
(26) ABl. C 319 vom 27.12.2006, S. 1.
(27) ABl. L 228 vom 9.9.1996, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates (ABl. L 363 vom 20.12.2006,
S. 1).

(28) ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1.
(29) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 20. Zuletzt geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 1976/2006 (ABl. L 368 vom 23.12.2006, S. 85). Mit Inkraft-
treten der neuen Gruppenfreistellungsverordnung findet diese auch
auf Ausbildungsbeihilfen Anwendung.

(30) ABl. L 10 vom 13.1.2001, S. 33. Zuletzt geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 1976/2006. Mit Inkrafttreten der neuen Gruppen-
freistellungsverordnung findet diese auch auf KMU-Beihilfen Anwen-
dung.

(31) Beschluss der Kommission vom 26. Juli 2001, der den Mitgliedstaa-
ten mit Schreiben SG(2001) D/290869 vom 6. August 2001 zur
Kenntnis gebracht worden ist.
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(69) Schließlich könnten einige der von den Mitgliedstaaten
geplanten Maßnahmen zur Förderung von mit fossilen
Brennstoffen betriebenen Kraftwerken oder anderen Indus-
trieanlagen, die über Abscheide-, Transport- und
Speicherungsvorrichtungen für CO2 oder über einzelne
Bestandteile dieser Kette der CO2-Abscheidung und
-Lagerung verfügen, staatliche Beihilfen darstellen. Die bis-
herigen Erfahrungen reichen jedoch nicht aus, um Leitli-
nien für die Genehmigung solcher Beihilfen festzulegen. In
Anbetracht der strategischen Bedeutung dieser Technolo-
gie für die Gemeinschaft im Hinblick auf die Energie-
sicherheit, die Reduzierung der Treibhausgasemissionen
und die Erreichung des langfristigen Ziels, den Anstieg der
Durchschnittstemperaturen auf maximal 2° Celsius gegen-
über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, und
angesichts der für den Bau umweltverträglicher und
umweltentlastender industrieller Demonstrationsanlagen
bis 2015 von der Kommission zugesagten Unterstützung,
steht die Kommission im Allgemeinen staatlichen Beihilfen
für derartige Vorhaben positiv gegenüber (32). Entspre-
chende Vorhaben könnten auf der Grundlage von Arti-
kel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag geprüft werden
oder nach den Voraussetzungen in Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe b EG-Vertrag und Randnummer 147 dieser Leit-
linien als wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäi-
schem Interesse beihilfefähig sein.

2.2. Begriffsbestimmungen

(70) Für diese Leitlinien gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1) Umweltschutz ist jede Maßnahme, die darauf abzielt,
einer Beeinträchtigung der natürlichen Umwelt oder
der natürlichen Ressourcen durch die Tätigkeit des
Beihilfeempfängers abzuhelfen, vorzubeugen oder die
Gefahr einer solchen Beeinträchtigung zu vermindern
oder eine rationellere Nutzung dieser Ressourcen ein-
schließlich Energiesparmaßnahmen und die Nutzung
erneuerbarer Energien zu fördern (33);

2) Energiesparmaßnahmen sind alle Maßnahmen, die es
Unternehmen ermöglichen, den Energieverbrauch ins-
besondere in ihrem Produktionsprozess zu reduzieren;

3) Gemeinschaftsnorm ist

i) eine verbindliche Gemeinschaftsnorm für das
von einzelnen Unternehmen zu erreichende
Umweltschutzniveau (34);

ii) die Vorgabe der Richtlinie 2008/1/EG, die besten
verfügbaren Techniken entsprechend den neues-
ten einschlägigen Informationen einzusetzen, die
von der Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 2
der Richtlinie veröffentlicht wurden;

4) Öko-Innovation ist jede Form der Innovation, die eine
deutliche Verbesserung des Umweltschutzes bewirkt
oder zum Ziel hat. Öko-Innovation umfasst neue
Produktionsprozesse, neue Produkte oder Dienstleis-
tungen sowie neue Management- und Geschäfts-
methoden, die sich dazu eignen, während der Dauer
ihrer Anwendung oder Nutzung Gefahren für die
Umwelt, Umweltschädigungen oder andere negative
Auswirkungen auf die Ressourcennutzung zu vermei-
den oder erheblich zu reduzieren.

Nicht als Innovationen gelten:

i) geringfügige Änderungen oder Verbesserungen,

ii) eine Steigerung der Produktions- oder
Dienstleistungskapazitäten durch zusätzliche
Produktions- oder Logistiksysteme, die den bereits
verwendeten sehr ähnlich sind,

iii) Änderungen in den Geschäftspraktiken, den
Arbeitsabläufen oder Geschäftsbeziehungen, die
auf bereits in dem Unternehmen bestehenden
betrieblichen Praktiken beruhen,

iv) Änderungen in der Geschäftsstrategie,

v) Fusionen und Übernahmen,

vi) Einstellung eines Arbeitsablaufs,

vii) einfache Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen,

viii) Änderungen, die sich allein aus Veränderungen
bei den Faktorpreisen ergeben,

ix) der Handel mit neuen oder erheblich verbesserten
Produkten;

5) erneuerbare Energien sind die folgenden erneuerbaren,
nicht fossilen Energien: Wind- und Sonnenenergie,
Erdwärme, Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft-
anlagen, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas;

6) Biomasse ist der biologisch abbaubare Teil von pflanz-
lichen und tierischen Erzeugnissen, Abfällen und
Rückständen der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft
und damit verbundener Industriezweige sowie der bio-
logisch abbaubare Teil von Abfällen aus Industrie und
Haushalten;

7) Biokraftstoffe sind flüssige oder gasförmige Verkehrs-
kraftstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden;

8) nachhaltige Biokraftstoffe sind Biokraftstoffe, die die
Nachhaltigkeitskriterien in Artikel 15 des Entwurfs der
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates
über die Förderung der Nutzung von Energien aus
erneuerbaren Energieträgern erfüllen (35);

(32) Vgl. Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über die geologische Speicherung von Koh-
lendioxid (KOM(2008) 18 endgültig).

(33) Vgl. insbesondere das Sechste Umweltaktionsprogramm.
(34) Folglich gelten auf Gemeinschaftsebene festgelegte Normen oder
Ziele, die für die Mitgliedstaaten, nicht aber für einzelne Unterneh-
men verbindlich sind, nicht als „Gemeinschaftsnormen“.

(35) KOM(2008) 19 endgültig. Sobald die Richtlinie vom Europäischen
Parlament und Rat verabschiedet worden ist, wird die Kommission
die Nachhaltigkeitskriterien in den endgültigen Text aufnehmen.
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9) Energie aus erneuerbaren Energien ist Energie die in Anla-
gen erzeugt wird, in denen ausschließlich erneuerbare
Energien eingesetzt werden, sowie bezogen auf den
Heizwert der Anteil der Energie, der aus erneuerbaren
Energien in Hybridanlagen, die auch konventionelle
Energieträger einsetzen, erzeugt wird; dies schließt
Strom aus erneuerbaren Energien ein, der zum Auffül-
len von Speichersystemen genutzt wird, aber nicht
Strom, der als Ergebnis der Speicherung in Speicher-
systemen gewonnen wird;

10) Kraft-Wärme-Kopplung ist die gleichzeitige Erzeugung
thermischer Energie und elektrischer und/oder mecha-
nischer Energie in einem Prozess;

11) hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung ist Kraft-Wärme-
Kopplung, die den Kriterien in Anhang III der Richtli-
nie 2004/8/EG entspricht wie auch den
harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerten der
Entscheidung 2007/74/EG der Kommission vom
21. Dezember 2006 zur Festlegung harmonisierter
Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeu-
gung von Strom undWärme in Anwendung der Richt-
linie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (36);

12) Fernwärme ist in einer zentralen Anlage erzeugte
Wärme, die über ein Rohrleitungsnetz in Form von
Dampf oder Heißwasser einer Vielzahl von Wärme-
verbrauchern zur Heizzwecken zugeführt wird;

13) energieeffiziente Fernwärme ist Fernwärme, die in Bezug
auf die Erzeugung entweder die Kriterien für hoch-
effiziente Kraft-Wärme-Kopplung erfüllt oder die bei
ausschließlich wärmeerzeugenden Kesselanlagen den
Referenzwerten für die getrennte Wärmeerzeugung
gemäß der Entscheidung 2007/74/EG entspricht;

14) Umweltsteuer ist eine Steuer, deren Gegenstand eine
eindeutig negative Auswirkung auf die Umwelt hat
oder die bestimmte Tätigkeiten, Gegenstände oder
Dienstleistungen belastet, damit die Umweltkosten in
deren Preis einfließen und/oder damit die Hersteller
und die Verbraucher zu umweltfreundlicherem Ver-
halten hingeführt werden;

15) gemeinschaftliche Mindeststeuerbeträge sind die im
Gemeinschaftsrecht vorgesehene Mindestbesteuerung.
Für Energieerzeugnisse und Strom gelten als gemein-
schaftliche Mindeststeuerbeträge die Beträge in
Anhang I der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom
27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemein-
schaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (37);

16) kleine und mittlere Unternehmen (im Folgenden „KMU“),
kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen (oder
„Unternehmen“) sind Unternehmen im Sinne der

Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission oder
jeder anderen Verordnung, durch die diese Verord-
nung ersetzt wird;

17) Großunternehmen und große Unternehmen sind Unter-
nehmen, die nicht unter die Definition der kleinen und
mittleren Unternehmen fallen;

18) Beihilfe ist jede Maßnahme, die alle Voraussetzungen
des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllt;

19) Beihilfeintensität ist die in Prozent der beihilfefähigen
Kosten ausgedrückte Höhe der Bruttobeihilfe. Sämtli-
che eingesetzten Beträge sind Beträge vor Abzug von
Steuern oder anderen Abgaben. Werden Beihilfen
nicht in Form von Zuschüssen gewährt, bestimmt sich
die Höhe der Beihilfe nach ihrem Subventions-
äquivalent. In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen
werden nach dem zum Zeitpunkt ihrer Bewilligung
geltenden Wert berechnet. Im Falle zinsbegünstigter
Darlehen wird für die Abzinsung und Berechnung des
Beihilfebetrags der zum Bewilligungszeitpunkt gel-
tende Referenzzinssatz zugrunde gelegt. Die Beihilfe-
intensität wird für jeden Empfänger einzeln berechnet;

20) operative Gewinne: für die Zwecke der Berechnung der
beihilfefähigen Kosten sind hierunter insbesondere
Kosteneinsparungen oder zusätzliche Nebenprodukte
zu verstehen, die sich direkt aus dem Mehraufwand für
den Umweltschutz ergeben, sowie gegebenenfalls
Gewinne aus anderen Fördermaßnahmen und zwar
unabhängig davon, ob es sich um staatliche Beihilfen
handelt oder nicht (Betriebsbeihilfen für dieselben
beihilfefähigen Kosten, Einspeisetarife oder sonstige
Fördermaßnahmen). Demgegenüber gelten Gewinne,
die ein Unternehmen im Rahmen des
EU-Emissionshandelssystems aus dem Verkauf handel-
barer Umweltzertifikate erzielt, nicht als operative
Gewinne;

21) operative Kosten: für die Zwecke der Berechnung der
beihilfefähigen Kosten sind hierunter insbesondere
zusätzliche Produktionskosten zu verstehen, die sich
aus dem Mehraufwand für den Umweltschutz ergeben;

22) materielle Vermögenswerte für die Zwecke der Berech-
nung der beihilfefähigen Kosten handelt es sich um
Investitionen in Grundstücke, die für die Erfüllung der
Umweltschutzziele unbedingt notwendig sind, Inves-
titionen in Gebäude, Anlagen und Ausrüstungsgüter
mit dem Ziel, Umweltbelastungen einzudämmen oder
zu beseitigen, sowie um Investitionen in die Anpas-
sung von Produktionsverfahren zum Schutz der
Umwelt;

23) immaterielle Vermögenswerte: für die Zwecke der Berech-
nung der beihilfefähigen Kosten sind dies Ausgaben
für den Technologietransfer in Form des Erwerbs von
Nutzungslizenzen und Patenten oder Know-how,
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

i) die immateriellen Vermögenswerten müssen als
abschreibungsfähige Vermögenswerte angesehen
werden;

(36) ABl. L 32 vom 6.2.2007, S. 183.
(37) ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51. Zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2004/75/EG (ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 100).
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ii) sie müssen zu Marktbedingungen von Unterneh-
men erworben werden, über die der Erwerber
weder eine direkte noch eine indirekte Kontrolle
ausübt;

iii) sie müssen von dem Unternehmen auf der Aktiv-
seite bilanziert werden und mindestens fünf Jahre
im Betrieb des Beihilfeempfängers verbleiben und
genutzt werden, es sei denn, sie entsprechen ver-
alteter Technik. Werden sie innerhalb dieser fünf
Jahre veräußert, vermindern sich die beihilfefähi-
gen Kosten um den Verkaufserlös und die Beihilfe
muss gegebenenfalls ganz oder teilweise zurück-
gezahlt werden;

24) Internalisierung der Kosten ist der Grundsatz, dass sämt-
liche mit dem Umweltschutz zusammenhängende
Kosten in die Produktionskosten des die Umweltver-
schmutzung verursachenden Unternehmens einfließen
sollten;

25) Verursacherprinzip ist der Grundsatz, dass die Kosten für
die Beseitigung von Umweltschäden den Verursachern
anzulasten sind, es sei denn, die für den Schaden ver-
antwortliche Person kann nicht festgestellt oder nach
Gemeinschaftsrecht oder innerstaatlichem Recht nicht
haftbar gemacht oder nicht zur Übernahme der
Sanierungskosten herangezogen werden. Ein Umwelt-
schaden ist ein Schaden, den der Verursacher dadurch
herbeigeführt hat, dass er die Umwelt direkt oder indi-
rekt belastet oder die Voraussetzungen für eine Belas-
tung der natürlichen Umwelt oder der natürlichen
Ressourcen geschaffen hat (38);

26) Verursacher ist derjenige, der die Umwelt direkt oder
indirekt belastet oder eine Voraussetzung für die
Umweltbelastung schafft (39);

27) schadstoffbelasteter Standort ist ein Standort, an dem
durch menschliches Einwirken gefährliche Stoffe
nachweislich in einer solchen Konzentration vorkom-
men, dass von ihnen unter Berücksichtigung der
gegenwärtigen und der künftigen genehmigten Nut-
zung des Geländes eine erhebliche Gefahr für die
menschliche Gesundheit oder die Umwelt ausgeht.

3. VEREINBARKEIT VON BEIHILFEN NACH ARTIKEL 87
ABSATZ 3 EG-VERTRAG

3.1. Vereinbarkeit von Beihilfen nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag

(71) Staatliche Umweltschutzbeihilfen sind gemäß Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar, wenn sich aus der Abwägungsprüfung

ergibt, dass das Vorhaben zu verstärkten Umweltschutz-
aktivitäten führt, ohne die Handelsbedingungen in einer
dem gemeinsamen Interesse zuwiderlaufenden Weise zu
verändern. Für Beihilferegelungen sollte dementsprechend
eine angemessene Geltungsdauer vorgesehen werden,
wobei die Mitgliedstaaten allerdings die Möglichkeit haben
sollten, nach Ablauf der in der Kommissionsentscheidung
festgelegten Geltungsdauer die Regelung neu anzumelden.
Die Mitgliedstaaten können bei der Anmeldung von
Beihilfemaßnahmen strenge Auswertungen vergangener
vergleichbarer Beihilfemaßnahmen zur Unterstützung bei-
fügen, in denen der Anreizeffekt der Beihilfe nachgewiesen
wird.

(72) Die unter den Randnummern 73 bis 146 beschriebenen
Maßnahmen können gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buch-
stabe c EG-Vertrag als mit dem Gemeinsamen Markt ver-
einbar angesehen werden.

3.1.1. Beihilfen für Unternehmen, die über die Gemeinschafts-
normen hinausgehen oder bei Fehlen solcher Normen
den Umweltschutz verbessern

(73) Investitionsbeihilfen für Unternehmen, die über die
Gemeinschaftsnormen hinausgehen oder bei Fehlen sol-
cher Normen den Umweltschutz verbessern, gelten gemäß
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag als mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar, wenn die Voraussetzungen
unter den Randnummern 74 bis 84 und in Abschnitt 3.2
erfüllt sind.

(74) Die geförderte Investition muss eine der beiden nachste-
henden Voraussetzungen erfüllen:

a) Die Investition ermöglicht dem Beihilfeempfänger,
unabhängig von verbindlichen nationalen Normen,
die strenger als die Gemeinschaftsnormen sind, im
Rahmen seiner Tätigkeit über die geltenden
Gemeinschaftsnormen hinauszugehen und dadurch
den Umweltschutz zu verbessern.

b) Die Investition ermöglicht es dem Beihilfeempfänger,
im Rahmen seiner Tätigkeit den Umweltschutz zu
verbessern, ohne hierzu durch entsprechende
Gemeinschaftsnormen verpflichtet zu sein.

(75) Für Investitionen, die durchgeführt werden, um bereits
angenommene, aber noch nicht in Kraft getretene
Gemeinschaftsnormen zu erfüllen, dürfen keine Beihilfen
gewährt werden (40).

Beihilfeintensität

(76) Die Beihilfeintensität darf 50 % der unter den Rand-
nummern 80 bis 84 definierten beihilfefähigen
Investitionskosten nicht überschreiten.

(38) Empfehlung des Rates vom 3. März 1975 über die Kostenzurechnung
und die Intervention der öffentlichen Hand bei Umweltschutz-
maßnahmen (ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 1).

(39) Empfehlung vom 3. März 1975 über die Kostenzurechnung und die
Intervention der öffentlichen Hand bei Umweltschutzmaßnahmen.

(40) Allerdings dürfen Beihilfen für die frühzeitige Anpassung an künftige
Gemeinschaftsnormen und für die Anschaffung neuer Fahrzeuge
unter den Voraussetzungen in den Abschnitten 3.1.3 und 3.1.2
gewährt werden.
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(77) Wird die Investitionsbeihilfe im Rahmen einer ordnungs-
gemäßen Ausschreibung anhand eindeutiger, transparen-
ter und diskriminierungsfreier Kriterien, durch die
sichergestellt ist, dass sich die Beihilfe auf das zur Verwirk-
lichung des ökologischen Gewinns erforderliche Mindest-
maß beschränkt, gewährt, kann sich eine Beihilfe auf 100 %
der unter den Randnummern 80 bis 84 definierten beihil-
fefähigen Investitionskosten belaufen. Die Ausschreibung
darf nicht diskriminierend sein und muss die Beteiligung
einer ausreichend großen Zahl von Unternehmen gewähr-
leisten. Darüber hinaus muss die Mittelausstattung in Ver-
bindung mit der Ausschreibung ein verbindlicher
Höchstwert sein, was bedeutet, dass nicht allen Beteiligten
eine Beihilfe gewährt werden kann. Außerdem ist die Bei-
hilfe auf der Grundlage des ursprünglichen Angebots des
Bieters und keinesfalls auf der Grundlage anschließender
Verhandlungen zu gewähren.

(78) Betreffen die Investitionen den Erwerb von öko-
innovativen Vermögenswerten oder die Durchführung
eines Öko-Innovationsprojekts, kann die Intensität um
10 Prozentpunkte erhöht werden, wenn folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind:

a) Der öko-innovative Vermögenswert muss gemessen
an dem Stand der Technik in dem jeweiligen Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft eine Neuheit sein oder
eine wesentliche Verbesserung darstellen. Die Neuheit
kann z. B. anhand einer genauen Beschreibung der
Innovation und der Marktbedingungen für die Einfüh-
rung oder Verbreitung der Innovation nachgewiesen
werden, bei der sie mit dem Stand der Verfahren oder
betrieblichen Techniken verglichenwird, die von ande-
ren Unternehmen in demselben Wirtschaftszweig all-
gemein angewandt werden.

b) Der erwartete Nutzen für die Umwelt muss deutlich
höher sein als die Verbesserung, die aus der allgemei-
nen Entwicklung des Stands der Technik bei vergleich-
baren Tätigkeiten resultiert (41).

c) Mit dem öko-innovativen Charakter dieser
Vermögenswerte oder Projekte muss ein eindeutiges
Risiko in technologischer, marktbezogener oder finan-
zieller Hinsicht verbunden sein, das höher ist als das
Risiko, das allgemein mit vergleichbaren nicht-
innovativen Vermögenswerten oder Projekten verbun-
den ist. Dieses Risiko kann beispielsweise

nachgewiesen werden durch: Kosten in Relation zum
Umsatz, Zeitaufwand für die Entwicklung, erwartete
Gewinne aus der Öko-Innovation im Vergleich zu den
Kosten, Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlags.

(79) Für Investitionsbeihilfen an KMU, die über die
Gemeinschaftsnormen hinausgehen oder bei Fehlen sol-
cher Normen den Umweltschutz verbessern, kann die
Intensität um 10 Prozentpunkte bei mittleren Unterneh-
men und um 20 Prozentpunkte bei kleinen Unternehmen
erhöht werden (siehe Tabelle).

Intensität der Beihilfen für
Unternehmen, die über
die Gemeinschaftsnormen
hinausgehen oder bei
Fehlen solcher Normen
den Umweltschutz
verbessern

(außer Öko-Innovationen)

Intensität der Beihilfen für
Unternehmen, die über die
Gemeinschaftsnormen

hinausgehen oder bei Fehlen
solcher Normen den
Umweltschutz verbessern

(im Falle von Öko-Innovationen)

Kleine Unternehmen 70 % 80 %

Mittlere Unternehmen 60 % 70 %

Großunternehmen 50 % 60 %

Methode zur Berechnung der beihilfefähigen Kosten

(80) Beihilfefähig sind nur die Investitionsmehrkosten, die zur
Erreichung eines höheren als des aufgrund der
Gemeinschaftsnormen geforderten Umweltschutzniveaus
erforderlich sind; sie werden in zwei Schritten berechnet.
Zunächst wird, falls angemessen, anhand der kontra-
faktischen Fallkonstellation der unmittelbar auf den
Umweltschutz bezogene Investitionsanteil ermittelt.
Anschließend werden die operativen Gewinne abgezogen
und die operativen Kosten hinzugerechnet.

(81) Feststellung des unmittelbar auf den Umweltschutz bezo-
genen Investitionsanteils:

a) Sofern sich der Anteil der umweltschutzbezogenen
Kosten an den Gesamtkosten der Investition ohne
weiteres feststellen lässt, gilt dieser Anteil als
beihilfefähig (42).

b) Ansonsten müssen die Investitionsmehrkosten durch
Vergleich der Investition mit der Situation ohne Bei-
hilfe ermittelt werden. Die korrekte beihilfefreie Fall-
konstellation bilden die Kosten einer Investition, die
technisch vergleichbar ist, aber ein geringeres Maß an
Umweltschutz (das verbindlichen Gemeinschafts-
normen— sofern vorhanden— entspricht) bietet, und
ohne Beihilfe tatsächlich durchgeführt werden könnte
(„Referenzinvestition“). Eine technisch vergleichbare
Investition ist eine Investition mit der gleichen Produk-
tionskapazität und den gleichen technischen Merkma-
len (mit Ausnahme jener Merkmale, die sich direkt auf
den Mehraufwand für den Umweltschutz beziehen).
Darüber hinaus muss die Referenzinvestition aus
betriebswirtschaftlicher Sicht eine ernstzunehmende
Alternative zu der geprüften Investition bilden.

(41) Können bei der Prüfung nach Randnummer 78 Buchstabe b quanti-
tative Parameter herangezogen werden, um öko-innovative Tätigkei-
ten mit konventionellen, nicht innovativen Tätigkeiten zu
vergleichen, bedeutet „deutlich höher“, dass die von der Öko-
Innovation erwartete marginale Verbesserung in Form einer geringe-
ren Umweltgefährdung oder -belastung oder einer effizienteren
Energie- oder Ressourcennutzung mindestens doppelt so hoch sein
sollte wie die marginale Verbesserung, die die allgemeine Entwicklung
vergleichbarer, nicht innovativer Tätigkeiten erwarten lässt.
Ist diese Vorgehensweise in einem bestimmten Fall nicht geeignet
oder ist ein quantitativer Vergleich nicht möglich, sollte der Anmel-
dung der betreffenden Beihilfe eine ausführliche Beschreibung der
Methode beigefügt werden, nach der dieses Kriterium beurteilt wer-
den kann, wobei diese Methode vergleichbaren Anforderungen genü-
gen muss wie die hier vorgeschlagene Vorgehensweise.

(42) Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn ein bestehendes Produktions-
verfahren modernisiert wird und die Bestandteile, die die Umwelt-
verträglichkeit verbessern, eindeutig ausgewiesen werden können.
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(82) Feststellung der operativen Gewinne/Kosten: Vorbehaltlich
anderer Bestimmungen in diesem Kapitel werden bei der
Berechnung der beihilfefähigen Kosten die operativen
Gewinne und die operativen Kosten, die sich aus dem
Mehraufwand für den Umweltschutz ergeben und in den
ersten fünf Lebensjahren der betreffenden Investition anfal-
len, entsprechend berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die
operativen Gewinne abgezogen werden müssen und die
operativen Kosten zu den Investitionsmehrkosten hinzuge-
rechnet werden dürfen.

(83) Beihilfefähig sind Investitionen in materielle und/oder
immaterielle Vermögenswerte.

(84) Bei Investitionen zur Erreichung eines höheren als des auf
Gemeinschaftsebene vorgeschriebenen Umweltschutz-
niveaus sollte bei der kontrafaktischen Analyse auf Folgen-
des abgestellt werden:

a) Kommt ein Unternehmen nationalen Normen
nach, die aufgrund fehlender verbindlicher
Gemeinschaftsnormen angenommen wurden, ent-
sprechen die beihilfefähigen Kosten den Investitions-
mehrkosten zur Erreichung des auf nationaler Ebene
vorgeschriebenen Umweltschutzniveaus.

b) Erfüllt oder übertrifft ein Unternehmen nationale
Normen, die strenger als die relevanten
Gemeinschaftsnormen sind, oder geht es freiwil-
lig über die Gemeinschaftsnormen hinaus, entspre-
chen die beihilfefähigen Kosten den
Investitionsmehrkosten zur Erreichung eines höheren
als des auf Gemeinschaftsebene vorgeschriebenen
Umweltschutzniveaus. Investitionskosten zur Errei-
chung des aufgrund der Gemeinschaftsnormen gefor-
derten Umweltschutzniveaus sind nicht beihilfefähig.

c) Fehlen verbindliche Umweltnormen, so entspre-
chen die beihilfefähigen Kosten den Investitionskosten,
die notwendig sind, um ein Umweltschutzniveau zu
erreichen, das höher ist als das Umweltschutzniveau,
das ein Unternehmen ohne Umweltschutzbeihilfe
erreichen würde.

3.1.2. Beihilfen für die Anschaffung neuer Fahrzeuge, die über
die Gemeinschaftsnormen hinausgehen oder durch die
bei Fehlen solcher Normen der Umweltschutz
verbessert wird

(85) Die unter den Randnummern 73 bis 84 aufgeführte allge-
meine Regelung gilt auch für Beihilfen im Verkehrssektor
für Unternehmen, die über die Gemeinschaftsnormen hin-
ausgehen oder bei Fehlen solcher Normen den
Umweltschutz verbessern. In Abweichung von Rand-
nummer 75 sind Beihilfen für die Anschaffung neuer Fahr-
zeuge für den Straßen- und Schienenverkehr sowie für die
Binnen- und Seeschifffahrt, die angenommen, aber noch
nicht in Kraft getretenen Gemeinschaftsnormen entspre-
chen, bis zum Inkrafttreten dieser Normen zulässig,

wenn die neuen Gemeinschaftsnormen, sobald sie verbind-
lich sind, nicht rückwirkend für bereits erworbene Fahr-
zeuge gelten.

(86) Bei der Nachrüstung von Fahrzeugen im Verkehrssektor zu
Umweltschutzzwecken sind die beihilfefähigen Kosten die
gesamten zusätzlichen Nettokosten (entsprechend der
unter den Randnummern 80 bis 84 erläuterten Methode
zur Berechnung der beihilfefähigen Kosten), wenn die vor-
handenen Fahrzeuge so nachgerüstet werden, dass sie
Umweltnormen entsprechen, die zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme noch nicht in Kraft waren, oder wenn für diese
Fahrzeuge keine Umweltnormen gelten.

3.1.3. Beihilfen zur frühzeitigen Anpassung an künftige
Gemeinschaftsnormen

(87) Beihilfen für die Einhaltung neuer, noch nicht in Kraft
getretener Gemeinschaftsnormen, die einen besseren
Umweltschutz gewährleisten, gelten als mit dem Gemein-
samenMarkt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c
EG-Vertrag vereinbar, wenn die Investition spätestens ein
Jahr vor Inkrafttreten der Norm durchgeführt und abge-
schlossen wird.

Beihilfeintensität

(88) Die Beihilfehöchstintensität beträgt 25 % für kleine Unter-
nehmen, 20 % für mittlere Unternehmen und 15 % für
Großunternehmen, wenn die Investition mehr als drei Jahre
vor dem verbindlichen Umsetzungstermin oder vor dem
Inkrafttreten durchgeführt und abgeschlossen wird. Wird
die Investition ein bis drei Jahre vor dem Umsetzungs-
termin oder dem Inkrafttreten abgeschlossen, beträgt die
Beihilfehöchstintensität für kleine Unternehmen 20 %, für
mittlere Unternehmen 15 % und für Großunternehmen
10 % (siehe Tabelle).

Intensität der Beihilfen zur frühzeitigen Anpassung
an künftige Gemeinschaftsnormen bei Durchführung

oder Abschluss der Investition

mehr als drei Jahre vor
Inkrafttreten der Norm

ein bis drei Jahre vor
Inkrafttreten der Norm

Kleine Unternehmen 25 % 20 %

Mittlere Unternehmen 20 % 15 %

Großunternehmen 15 % 10 %

Beihilfefähige Kosten

(89) Beihilfefähig sind nur die Investitionsmehrkosten, die zur
Erreichung des aufgrund der Gemeinschaftsnormen gefor-
derten Umweltschutzniveaus im Vergleich zu dem
Umweltschutzniveau erforderlich sind, das vor Inkrafttre-
ten der betreffenden Normen verbindlich war.

(90) Bei der Berechnung der beihilfefähigen Kosten werden
gemäß den Randnummern 81, 82 und 83 die operativen
Gewinne und die operativen Kosten, die sich aus dem
Mehraufwand für den Umweltschutz ergeben und in den
ersten fünf Lebensjahren der Investition anfallen, entspre-
chend berücksichtigt.
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3.1.4. Beihilfen für Umweltstudien

(91) Beihilfen an Unternehmen für Studien, die in direkter Ver-
bindung mit Investitionen stehen, die der Erreichung von
Normen unter den in Abschnitt 3.1.1 aufgeführten Voraus-
setzungen dienen, die für Energiesparmaßnahmen unter
den in Abschnitt 3.1.5 aufgeführten Voraussetzungen oder
für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energie-
trägern unter den in Abschnitt 3.1.6 aufgeführten Voraus-
setzungen bestimmt sind, gelten gemäßArtikel 87Absatz 3
Buchstabe c EG-Vertrag als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar, wenn die Voraussetzungen dieses Abschnitts
erfüllt sind. Dies gilt auch dann, wenn die Investition, die
Gegenstand der beihilferechtlichen Prüfung ist, aufgrund
der Ergebnisse einer Vorstudie nicht getätigt wird.

(92) Die Beihilfeintensität darf 50 % der Kosten der Studie nicht
überschreiten.

(93) Für Studien, die im Auftrag von KMU durchgeführt wer-
den, kann die Beihilfeintensität um 10 Prozentpunkte bei
mittleren Unternehmen und um 20 Prozentpunkte bei klei-
nen Unternehmen erhöht werden (siehe Tabelle).

Umweltstudien

Kleine Unternehmen 70 %

Mittlere Unternehmen 60 %

Großunternehmen 50 %

3.1.5. Beihilfen für Energiesparmaßnahmen

(94) Investitions- und/oder Betriebsbeihilfen, die Unternehmen
in die Lage versetzen, Energie zu sparen, sind mit dem
Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar, wenn folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind.

3.1.5.1. I n v e s t i t i o n s b e i h i l f e n

Beihilfeintensität

(95) Die Beihilfeintensität darf 60 % der beihilfefähigen
Investitionskosten nicht überschreiten.

(96) Für Beihilfen an KMU darf die Intensität um 10 Prozent-
punkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozent-
punkte bei kleinen Unternehmen erhöht werden (siehe
Tabelle).

Intensität der Beihilfen für
Energiesparmaßnahmen

Kleine Unternehmen 80 %

Mittlere Unternehmen 70 %

Großunternehmen 60 %

(97) Wird die Investitionsbeihilfe im Rahmen einer ordnungs-
gemäßen Ausschreibung anhand eindeutiger, transparen-
ter und diskriminierungsfreier Kriterien gewährt, durch die
sichergestellt ist, dass sich die Beihilfe auf das zur Errei-
chung eines Höchstmaßes an Energieeinsparung erforder-
liche Mindestmaß beschränkt, kann sich die Beihilfe auf

100 % der unter Randnummer 98 definierten beihilfefähi-
gen Investitionskosten belaufen. Die Ausschreibung darf
nicht diskriminierend sein und muss die Beteiligung einer
ausreichend großen Zahl von Unternehmen gewährleisten.
Darüber hinaus muss die Mittelausstattung in Verbindung
mit der Ausschreibung ein verbindlicher Höchstwert sein,
was bedeutet, dass nicht allen Beteiligten eine Beihilfe
gewährt werden kann. Außerdem ist die Beihilfe auf der
Grundlage des ursprünglichen Angebots des Bieters und
keinesfalls auf der Grundlage anschließender Verhandlun-
gen zu gewähren.

Beihilfefähige Kosten

(98) Beihilfefähig sind nur die Investitionsmehrkosten, die zur
Erreichung eines höheren als des aufgrund der
Gemeinschaftsnormen geforderten Energieeinsparungs-
niveaus erforderlich sind.

Bei der Berechnung dieser Mehrkosten ist Folgendes zu
beachten:

a) Die Feststellung des unmittelbar auf Energieeinsparung
bezogenen Investitionsanteils muss nach den Vorgaben
unter den Randnummern 81 und 83 erfolgen.

b) Für die Feststellung eines höheren als des aufgrund der
Gemeinschaftsnormen geforderten Energieeinsparungs-
niveaus sind die Bestimmungen unter Randnummer 84
maßgebend.

c) Feststellung der operativen Gewinne/Kosten: Bei der
Berechnung der beihilfefähigen Kosten werden die
operativen Gewinne und die operativen Kosten, die
sich aus dem Mehraufwand für Energie-
sparmaßnahmen ergeben und bei KMU in den ersten
drei Lebensjahren, bei Großunternehmen, welche
nicht am EU-Emissionshandelssystem teilnehmen, in
den ersten vier Lebensjahren und bei Großunterneh-
men, welche am EU-Emissionshandelssystem teilneh-
men, in den ersten fünf Lebensjahren der Investition
anfallen, entsprechend berücksichtigt. Bei Großunter-
nehmen kann dieser Zeitraum auf die ersten drei
Lebensjahre der Investition verkürzt werden, wenn der
Abschreibungszeitraum der betreffenden Investition
nachweislich nicht länger als drei Jahre beträgt.

3.1.5.2. B e t r i e b s b e i h i l f e n

(99) Betriebsbeihilfen für Energiesparmaßnahmen werden nur
gewährt, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt
sind:

a) Die Beihilfe muss sich auf den Ausgleich der mit der
Investition verbundenen Produktionsmehrkosten
(netto) unter Berücksichtigung der Vorteile aus der
Energieeinsparung beschränken (43). Bei der Bestim-
mung der Höhe der Betriebsbeihilfe müssen etwaige
Investitionsbeihilfen, die an das betreffende Unterneh-
men für die Errichtung seiner Anlage gezahlt werden,
von den Produktionskosten abgezogen werden.

(43) Die Produktionskosten verstehen sich ohne jede Beihilfe, aber ein-
schließlich eines normalen Gewinns.
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b) Die Beihilfe ist auf fünf Jahre beschränkt.

(100) Bei Beihilfen, die schrittweise verringert werden, darf die
Beihilfeintensität im ersten Jahr nicht mehr als 100 % der
Mehrkosten betragen, muss aber linear bis zum Ende des
fünften Jahres auf 0 % zurückgeführt werden. Bei Beihilfen,
die nicht schrittweise verringert werden, darf die Beihilfe-
intensität 50 % der Mehrkosten nicht überschreiten.

3.1.6. Beihilfen zur Förderung erneuerbarer Energien

(101) Investitions- und/oder Betriebsbeihilfen zur Förderung
erneuerbarer Energien gelten als mit dem Gemeinsamen
Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c
EG-Vertrag vereinbar, wenn die Voraussetzungen unter den
Randnummern 102 bis 111 erfüllt sind. Staatliche Beihil-
fen können dann gerechtfertigt sein, wenn es keine ver-
bindliche Gemeinschaftsnorm gibt, die den Anteil
erneuerbarer Energien für einzelne Unternehmen festlegt.
Investitionsbeihilfen und/oder Betriebsbeihilfen für die
Erzeugung von Biokraftstoffen sind nur für nachhaltige
Biokraftstoffe zulässig.

3.1.6.1. I n v e s t i t i o n s b e i h i l f e n

Beihilfeintensität

(102) Die Beihilfeintensität darf 60 % der beihilfefähigen
Investitionskosten nicht überschreiten.

(103) Für Beihilfen an KMU darf die Intensität um 10 Prozent-
punkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozent-
punkte bei kleinen Unternehmen erhöht werden (siehe
Tabelle).

Intensität der Beihilfe für
erneuerbare Energien

Kleine Unternehmen 80 %

Mittlere Unternehmen 70 %

Großunternehmen 60 %

(104) Wird die Investitionsbeihilfe im Rahmen einer ordnungs-
gemäßen Ausschreibung anhand eindeutiger, transparen-
ter und diskriminierungsfreier Kriterien gewährt, durch die
sichergestellt ist, dass sich die Beihilfe auf das zur Bereit-
stellung einer Höchstmenge an erneuerbarer Energie erfor-
derliche Mindestmaß beschränkt, kann sich die Beihilfe auf
100 % der unter den Randnummern 105 und 106 definier-
ten beihilfefähigen Investitionskosten belaufen. Die Aus-
schreibung darf nicht diskriminierend sein und muss die
Beteiligung einer ausreichend großen Zahl von Unterneh-
men gewährleisten. Darüber hinaus muss die Mittel-
ausstattung in Verbindung mit der Ausschreibung ein
verbindlicher Höchstwert sein, was bedeutet, dass nicht
allen Beteiligten eine Beihilfe gewährt werden kann. Außer-
dem ist die Beihilfe auf der Grundlage des ursprünglichen
Angebots des Bieters und keinesfalls auf der Grundlage
anschließender Verhandlungen zu gewähren.

Beihilfefähige Kosten

(105) Bei Investitionen in die Nutzung erneuerbarer Energien
sind nur die Mehrkosten beihilfefähig, die der Beihilfe-
empfänger im Vergleich zu einem herkömmlichen

Kraftwerk oder Heizsystem mit derselben Kapazität in
Bezug auf die tatsächliche Energieerzeugung aufbringen
muss.

(106) Bei der Berechnung der beihilfefähigen Kosten werden
gemäß den Randnummern 81, 82 und 83 die operativen
Gewinne und die operativen Kosten, die sich aus dem
Mehraufwand für erneuerbare Energien ergeben und in den
ersten fünf Lebensjahren der Investition anfallen, entspre-
chend berücksichtigt.

3.1.6.2. B e t r i e b s b e i h i l f e n

(107) Betriebsbeihilfen für die Energieerzeugung aus erneuer-
baren Energieträgern können gerechtfertigt sein, um die
Differenz zwischen den Erzeugungskosten und dem Markt-
preis des betreffenden Energieerzeugnisses auszugleichen.
Dies gilt für die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren
Energieträgern, die anschließend auf dem Markt verkauft
werden soll oder für den Eigenverbrauch des Unterneh-
mens bestimmt ist.

(108) Die Mitgliedstaaten können Beihilfen zur Förderung
erneuerbarer Energien nach folgenden Modalitäten
gewähren:

(109) Option 1

a) Die Mitgliedstaaten können Betriebsbeihilfen als Aus-
gleich für die Differenz zwischen den Kosten für die
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Energieträ-
gern (einschließlich der Abschreibung des Mehrauf-
wands für den Umweltschutz) und dem Marktpreis des
betreffenden Energieerzeugnisses gewähren. Diese
Betriebsbeihilfen dürfen nur bis zur vollständigen
Abschreibung der Anlagen nach den üblichen
Bilanzierungsregeln gewährt werden. Die von der
betreffenden Anlage zusätzlich erzeugte Energie ist
nicht beihilfefähig. Durch die Beihilfe kann jedoch
auch eine normale Kapitalrendite sichergestellt
werden.

b) Wird die Beihilfe gemäß Buchstabe a gewährt, müssen
bei der Bestimmung der Höhe der Betriebsbeihilfe
etwaige Investitionsbeihilfen, die an das betreffende
Unternehmen für die Errichtung seiner Anlage gezahlt
werden, von den Produktionskosten abgezogen wer-
den. Die Mitgliedstaaten müssen ihre Fördervorschrif-
ten und insbesondere die Modalitäten für die
Berechnung des Beihilfebetrags in den bei der Kom-
mission angemeldeten Beihilferegelungen genau
beschreiben.

c) Im Unterschied zu den meisten anderen erneuerbaren
Energien sind die Investitionskosten bei Biomasse rela-
tiv gering; dafür fallen höhere Betriebskosten an. Die
Kommission kann deshalb Betriebsbeihilfen für die
Erzeugung erneuerbarer Energie aus Biomasse akzep-
tieren, die über die Investitionskosten hinausgehen,
wenn die Mitgliedstaaten nachweisen können, dass die
Gesamtkosten der Unternehmen nach Abschreibung
der Anlagen immer noch über den Preisen am Energie-
markt liegen.
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(110) Option 2

a) Die Mitgliedstaaten können erneuerbare Energien auch
durch Marktinstrumente wie Umweltzertifikate oder
Ausschreibungen fördern. Auf diese Weise kommt den
Erzeugern dieser Energie indirekt eine garantierte
Nachfrage zu einem Preis über dem Marktpreis für
konventionelle Energie zugute. Der Preis für Umwelt-
zertifikate wird nicht im Voraus festgesetzt, sondern
bestimmt sich nach Angebot und Nachfrage.

b) Stellen diese Marktinstrumente staatliche Beihilfen dar,
kann die Kommission diese genehmigen, wenn die
Mitgliedstaaten nachweisen können, dass ohne die
Förderung die Rentabilität des betreffenden erneuer-
baren Energieträgers nicht gewährleistet ist, dass die
Förderung insgesamt keine Überkompensation zur
Folge hat und die Erzeuger nicht davon abhält, ihre
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Die Kommission
wird diese Beihilfesysteme für einen Zeitraum von
zehn Jahren genehmigen.

(111) Option 3

Außerdem können die Mitgliedstaaten Betriebsbeihilfen in
Einklang mit den Bestimmungen unter Randnummer 100
gewähren.

3.1.7. Beihilfen für Kraft-Wärme-Kopplung

(112) Investitions- und Betriebsbeihilfen für die Kraft-Wärme-
Kopplung gelten als mit dem Gemeinsamen Markt im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag ver-
einbar, wenn die Anlage die Kriterien für hocheffiziente
Kraft-Wärme-Kopplung unter Randnummer 70 Ziffer 11
erfüllt und wenn bei Investitionsbeihilfen

a) der neue KWK-Block insgesamt weniger Primärener-
gie verbraucht als eine getrennte Erzeugung im Sinne
der Richtlinie 2004/8/EG und der Kommissions-
entscheidung 2007/74/EG;

b) die Verbesserung eines vorhandenen KWK-Blocks
oder die Umrüstung eines vorhandenen Kraftwerks in
einen KWK-Block im Vergleich zur Ausgangssituation
zu Primärenergieeinsparungen führt.

(113) Eine vorhandene Kraft-Wärme-Kopplung muss sowohl der
Definition unter Randnummer 70 Ziffer 11 für hoch-
effiziente Kraft-Wärme-Kopplung entsprechen als auch der
Anforderung Rechnung tragen, dass weniger Primärener-
gie verbraucht wird als bei einer getrennten Erzeugung im
Sinne der Richtlinie 2004/8/EG und der Entscheidung
2007/74/EG.

3.1.7.1. I n v e s t i t i o n s b e i h i l f e n

Beihilfeintensität

(114) Die Beihilfeintensität darf 60 % der beihilfefähigen
Investitionskosten nicht überschreiten.

(115) Für Beihilfen an KMU darf die Intensität um 10 Prozent-
punkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozent-
punkte bei kleinen Unternehmen erhöht werden (siehe
Tabelle).

Intensität der Beihilfen für
hocheffiziente Kraft-
Wärme-Kopplung

Kleine Unternehmen 80 %

Mittlere Unternehmen 70 %

Großunternehmen 60 %

(116) Wird die Investitionsbeihilfe im Rahmen einer ordnungs-
gemäßen Ausschreibung anhand eindeutiger, transparen-
ter und diskriminierungsfreier Kriterien gewährt, durch die
sichergestellt ist, dass sich die Beihilfe auf das zur Errei-
chung eines Höchstmaßes an Energieeinsparung erforder-
liche Mindestmaß beschränkt, kann sich die Beihilfe auf
100 % der unter den Randnummern 117 und 118 definier-
ten beihilfefähigen Investitionskosten belaufen. Die Aus-
schreibung darf nicht diskriminierend sein und muss die
Beteiligung einer ausreichend großen Zahl von Unterneh-
men gewährleisten. Darüber hinaus muss die Mittel-
ausstattung in Verbindung mit der Ausschreibung ein
verbindlicher Höchstwert sein, was bedeutet, dass nicht
allen Beteiligten eine Beihilfe gewährt werden kann. Außer-
dem ist die Beihilfe auf der Grundlage des ursprünglichen
Angebots des Bieters und keinesfalls auf der Grundlage
anschließender Verhandlungen zu gewähren.

Beihilfefähige Kosten

(117) Beihilfefähig sind nur die im Vergleich zur Referenz-
investition anfallenden Investitionsmehrkosten für
die Errichtung einer hocheffizienten Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage.

(118) Bei der Berechnung der beihilfefähigen Kosten werden
gemäß den Randnummern 81 bis 83 die operativen
Gewinne und die operativen Kosten, die sich aus dem
Mehraufwand für den Umweltschutz ergeben und in den
ersten fünf Lebensjahren der Investition anfallen, entspre-
chend berücksichtigt.

3.1.7.2. B e t r i e b s b e i h i l f e n

(119) Betriebsbeihilfen für die hocheffiziente Kraft-Wärme-
Kopplung können nach Maßgabe der Bestimmungen für
Betriebsbeihilfen für die Energieerzeugung aus erneuer-
baren Energieträgern imAbschnitt 3.1.6.2 gewährt werden:

a) für Unternehmen, die Strom und Wärme für die All-
gemeinheit liefern, wenn die Kosten für deren Erzeu-
gung über den Marktpreisen liegen. Ob die Beihilfe
notwendig ist, bestimmt sich nach den Kosten und
Einnahmen, die aus der Erzeugung und dem Verkauf
von Strom und Wärme resultieren;

b) für den Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung in der
Industrie, wenn nachgewiesen werden kann, dass die
Kosten für die Produktion einer Energieeinheit mit die-
ser Technik über dem Marktpreis für eine Einheit her-
kömmlicher Energie liegen. Zu den Produktionskosten
kann die normale Rentabilität der Anlage gehören;
etwaige Gewinne des Unternehmens durch die
Wärmeerzeugung müssen jedoch von den Produkti-
onskosten abgezogen werden.
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3.1.8. Beihilfen für energieeffiziente Fernwärme

(120) Umweltschutzbeihilfen für Investitionen in energie-
effiziente Fernwärmeanlagen (44) gelten als mit dem
Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar, wenn die begünstigte
Anlage weniger Primärenergie verbraucht, wenn die Krite-
rien für energieeffiziente Fernwärme unter Rand-
nummer 70 Ziffer 13 erfüllt und wenn

a) der kombinierte Betrieb zur Erzeugung von Wärme
(und Strom im Falle der Kraft-Wärme-Kopplung) und
zur Verteilung der Wärme zu Primärenergieeinspa-
rungen führt, oder

b) die Investition für die Nutzung und Verteilung von
Abwärme zum Zwecke der Fernwärmeversorgung
bestimmt ist.

Beihilfeintensität

(121) Die Beihilfeintensität darf bei Fernwärmeanlagen 50 % der
beihilfefähigen Investitionskosten nicht überschreiten. Ist
die Beihilfe nur für die Wärmeerzeugung bestimmt, gelten
für energieeffiziente Fernwärmeanlagen, in denen erneuer-
bare Energien oder KWK-Techniken zum Einsatz kommen,
die Bestimmungen in Abschnitt 3.1.6 bzw. 3.1.7.

(122) Für Beihilfen an KMU darf die Intensität um 10 Prozent-
punkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozent-
punkte bei kleinen Unternehmen erhöht werden (siehe
Tabelle).

Intensität der Beihilfen für
energieeffiziente
Fernwärme, bei der
konventionelle

Energieträger genutzt
werden

Kleine Unternehmen 70 %

Mittlere Unternehmen 60 %

Großunternehmen 50 %

(123) Wird die Investitionsbeihilfe im Rahmen einer ordnungs-
gemäßen Ausschreibung anhand eindeutiger, transparen-
ter und diskriminierungsfreier Kriterien gewährt, durch die
sichergestellt ist, dass sich die Beihilfe auf das zur Errei-
chung eines Höchstmaßes an Energieeinsparung erforder-
liche Mindestmaß beschränkt, kann sich die Beihilfe auf
100 % der unter den Randnummern 124 und 125 definier-
ten beihilfefähigen Investitionskosten belaufen. Die Aus-
schreibung darf nicht diskriminierend sein und muss die
Beteiligung einer ausreichend großen Zahl von Unterneh-
men gewährleisten. Darüber hinaus muss die Mittel-
ausstattung in Verbindung mit der Ausschreibung ein
verbindlicher Höchstwert sein, was bedeutet, dass nicht
allen Beteiligten eine Beihilfe gewährt werden kann. Außer-
dem ist die Beihilfe auf der Grundlage des ursprünglichen
Angebots des Bieters und keinesfalls auf der Grundlage
anschließender Verhandlungen zu gewähren.

Beihilfefähige Kosten

(124) Beihilfefähig Kosten sind nur die im Vergleich zur Referenz-
investition anfallenden Investitionsmehrkosten für die
Errichtung einer energieeffizienten Fernwärmeanlage.

(125) Bei der Berechnung der beihilfefähigen Kosten werden
gemäß den Randnummern 81 bis 83 die operativen
Gewinne und die operativen Kosten, die sich aus dem
Mehraufwand für den Umweltschutz ergeben und in den
ersten fünf Lebensjahren der Investition anfallen, entspre-
chend berücksichtigt.

3.1.9. Beihilfen für Abfallbewirtschaftung

(126) Umweltschutzbeihilfen für Investitionen in die Bewirtschaf-
tung von Abfällen anderer Unternehmen, einschließlich
Wiederverwendung, Recycling und Rückgewinnung, gelten
als mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar, wenn bei der
Abfallbewirtschaftung die Rangfolge der Bewirtschaftungs-
prioritäten (45) eingehalten wird und die Voraussetzungen
unter Randnummer 127 erfüllt sind.

(127) Investitionsbeihilfen für Abfallbewirtschaftung werden nur
gewährt, wenn alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllt
sind:

a) Ziel der Investition ist die Reduzierung der von ande-
ren Unternehmen („Verursacher“) und nicht der vom
Beihilfeempfänger verursachten Umweltbelastung;

b) Die Verursacher dürfen durch die Beihilfe nicht indi-
rekt von einer Last befreit werden, die sie nach
Gemeinschaftsrecht tragen müssen oder die als nor-
maler Unternehmensaufwand anzusehen ist;

c) Die Investition muss über den Stand der Technik (46)
hinausgehen oder herkömmliche Technologien inno-
vativ einsetzen;

d) Die behandelten Stoffe würden andernfalls entsorgt
oder in einer weniger umweltschonenden Weise
behandelt;

(44) Mit Ausnahme von Fernwärmeinfrastrukturen, deren Finanzierung
nicht in den Anwendungsbereich dieser Leitlinien fällt und lediglich
nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c geprüft wird.

(45) In der Mitteilung der Kommission zur Überprüfung der
Gemeinschaftsstrategie (KOM(96) 399 endgültig. vom 30.7.1996) ist
die Rangfolge der Bewirtschaftungsprioritäten festgelegt. In dieser
Mitteilung bezeichnet die Kommission die Abfallvermeidung als vor-
rangiges Ziel für die Verminderung der Umweltrisiken. Die Abfall-
bewirtschaftung ist unter drei Gesichtspunkten zu betrachten:
Wiederverwendung, Recycling und Rückgewinnung. Abfälle, die
unvermeidbar sind, müssen gefahrlos verwertet und beseitigt werden.
In ihrer Mitteilung „Weiterentwicklung der nachhaltigen Ressourcen-
nutzung: Eine thematische Strategie für Abfallvermeidung und
-recycling“ (KOM(2005) 666) hat die Kommission diese Grundsätze
erneut bekräftigt und konkrete Maßnahmen zu Abfallvermeidung
(z. B. Ökodesign von Verfahren und Produkten oder Anreize für
KMU, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen) und Abfall-
recycling angekündigt.

(46) Dem Stand der Technik entspricht ein Verfahren, wenn die Verwen-
dung eines Abfallprodukts zur Herstellung eines Endprodukts wirt-
schaftlich rentabel ist und üblicher Praxis entspricht. Der Stand der
Technik ist gegebenenfalls aus der Sicht des technologischen Stands
in der Gemeinschaft und des Gemeinsamen Markts auszulegen.
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e) Die Investition darf nicht dazu führen, dass sich ledig-
lich die Nachfrage nach verwertbaren Stoffen erhöht,
ohne dass dafür gesorgt wird, dass ein größerer Teil
dieser Stoffe gesammelt wird.

Beihilfeintensität

(128) Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen
Investitionskosten nicht überschreiten.

(129) Für Beihilfen an KMU darf die Intensität um 10 Prozent-
punkte bei mittleren Unternehmen und um 20 Prozent-
punkte bei kleinen Unternehmen erhöht werden (siehe
Tabelle).

Intensität der Beihilfen für
Abfallbewirtschaftung

Kleine Unternehmen 70 %

Mittlere Unternehmen 60 %

Großunternehmen 50 %

Beihilfefähige Kosten

(130) Beihilfefähig sind nur die Mehrkosten, die der Beihilfe-
empfänger im Vergleich zu einer Referenzinvestition,
d. h. einer herkömmlichen Produktion, bei der die Abfall-
bewirtschaftung nicht in gleichem Umfang betrieben wird,
für eine Investition in die Abfallbewirtschaftung aufbringen
muss. Die Kosten einer solchen Referenzinvestition müs-
sen von den beihilfefähigen Kosten abgezogen werden.

(131) Bei der Berechnung der beihilfefähigen Kosten werden
gemäß den Randnummern 81 bis 83 die operativen
Gewinne und die operativen Kosten, die sich aus dem
Mehraufwand für die Abfallbewirtschaftung ergeben und in
den ersten fünf Lebensjahren der Investition anfallen, ent-
sprechend berücksichtigt (47).

3.1.10. Beihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter
Standorte

(132) Investitionsbeihilfen für Unternehmen, die Umweltschäden
beseitigen, indem sie schadstoffbelastete Standorte sanie-
ren, gelten als mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag (48) vereinbar,
wenn hierdurch der Umweltschutz verbessert wird. Bei den
Umweltschäden handelt es sich um eine Beeinträchtigung
der Qualität des Bodens, des Oberflächen- oder des
Grundwassers.

Wird der für die Umweltschäden Verantwortliche, d. h. der
Verursacher, eindeutig ermittelt, so muss dieser aufgrund

des Verursacherprinzips ohne staatliche Beihilfe finanziell
für die Sanierung aufkommen. Verursacher ist die Person,
die unbeschadet einschlägiger Gemeinschaftsvorschriften
nach nationalem Recht haftet.

Kann der Verursacher nicht festgestellt oder nicht zur Über-
nahme der Kosten herangezogen werden, kann der für die
Arbeiten zuständigen Person eine Beihilfe gewährt werden.

Beihilfeintensität

(133) Beihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte
können bis zu 100 % der beihilfefähigen Kosten
ausmachen.

Der Gesamtbeihilfebetrag darf jedoch keinesfalls die tat-
sächlichen Ausgaben des Unternehmens überschreiten.

Beihilfefähige Kosten

(134) Die beihilfefähigen Kosten entsprechen den Kosten der
Sanierungsarbeiten abzüglich der Wertsteigerung des
Grundstücks. Alle Ausgaben eines Unternehmens für die
Sanierung seines Standorts gelten unabhängig davon, ob
sie in der Bilanz als Anlagevermögen ausgewiesen werden
können, als beihilfefähige Investitionen zur Sanierung eines
schadstoffbelasteten Standorts.

3.1.11. Beihilfen für Standortverlagerungen

(135) Investitionsbeihilfen für Standortverlagerungen aus Grün-
den des Umweltschutzes gelten als mit dem Gemeinsamen
Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c
EG-Vertrag vereinbar, wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:

a) Die Verlegung des Standorts muss aus Gründen des
Umweltschutzes oder aus Präventionsgründen erfol-
gen und sich aus einer Verwaltungs- oder Gerichts-
entscheidung, in der die Verlegung angeordnet wird,
oder einer Vereinbarung zwischen dem Unternehmen
und der zuständigen Behörde ergeben.

b) Das Unternehmen muss sich an seinem neuen Stand-
ort nach dem Recht richten, das die strengsten
Umweltschutznormen vorsieht.

(136) Beihilfeempfänger können sein:

a) Unternehmen in einem Stadtgebiet oder in einem nach
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (49) ausge-
wiesenen besonderen Schutzgebiet, die rechtmäßig
einer Tätigkeit nachgehen, die eine größere Umwelt-
belastung verursacht, und deswegen ihren Standort
in ein geeigneteres Gebiet verlegen müssen (wobei
„rechtmäßig“ bedeutet, dass das Unternehmen allen
einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und Umwelt-
schutznormen nachkommen muss) oder

(47) Betreffen die Investitionen nur den Umweltschutz, ohne dass sons-
tige wirtschaftliche Vorteile erzielt werden, wird zur Bestimmung der
beihilfefähigen Kosten kein weiterer Abzug vorgenommen.

(48) Sanierungsarbeiten der öffentlichen Hand auf eigenen Grundstücken
fallen nicht automatisch unter Artikel 87 EG-Vertrag. Probleme
beihilferechtlicher Art können sich allerdings dann stellen, wenn das
Grundstück nach Abschluss der Sanierung unter Marktwert veräußert
wird. In diesem Fall gilt weiterhin die Mitteilung der Kommission
betreffend „Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten
oder Grundstücken durch die öffentliche Hand“ (ABl. C 209 vom
10.7.1997, S. 3).

(49) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. Zuletzt geändert durch Richtlinie
2006/105/EG (ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 368).
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b) Betriebe oder Anlagen im Sinne der
Seveso-II-Richtlinie.

Beihilfeintensität

(137) Die Beihilfeintensität darf 50 % der beihilfefähigen
Investitionskosten nicht überschreiten. Die Beihilfe-
intensität kann bei mittleren Unternehmen um 10 Prozent-
punkte und bei kleinen Unternehmen um
20 Prozentpunkte erhöht werden (siehe Tabelle).

Intensität der Beihilfen für
Standortverlagerungen

Kleine Unternehmen 70 %

Mittlere Unternehmen 60 %

Großunternehmen 50 %

Beihilfefähige Kosten

(138) Um die Höhe der beihilfefähigen Kosten bei Standort-
verlagerungen zu bestimmen, zieht die Kommission insbe-
sondere folgende Kosten-Nutzen-Faktoren heran:

a) Nutzen:

i) Verkaufserlös oder Mieteinnahmen aus den aufge-
gebenen Anlagen und Grundstücken;

ii) Abfindung im Falle der Enteignung;

iii) andere materielle Vorteile im Zusammenhang mit
der Verlegung der Anlagen, insbesondere infolge
einer Verbesserung der verwendeten Technologie
sowie buchmäßige Gewinne infolge der Wertstei-
gerung der Anlagen;

iv) Investitionen zur Steigerung der Kapazitäten.

b) Kosten:

i) die Kosten für den Erwerb eines Grundstücks und
für den Bau oder den Erwerb neuer Anlagen mit
derselben Kapazität wie die aufgegebenen
Anlagen;

ii) Vertragsstrafen wegen Kündigung eines Miet-
oder Pachtvertrags für Grundstücke oder
Gebäude, wenn die Kündigung vorzeitig aufgrund
einer Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung
erfolgt, in der die Standortverlegung angeordnet
wird.

3.1.12. Beihilfen in Verbindung mit handelbaren
Umweltzertifikaten

(139) Mit handelbaren Umweltzertifikaten können auf verschie-
dene Weise staatliche Beihilfen verbunden sein, beispiels-
weise wenn Mitgliedstaaten diese Zertifikate unter ihrem
Marktwert vergeben.

(140) Staatlichen Beihilfen im Bereich der handelbaren Umwelt-
zertifikate können im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buch-
stabe c EG-Vertrag als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar erklärt werden, wenn die in Buchstaben a bis d
dieser Randnummer und in der Randnummer 141 genann-
ten Voraussetzungen erfüllt sind. Abweichend davon gilt
Randnummer 141 während des am 31. Dezember 2012
endenden Handelszeitraums nicht für handelbare Umwelt-
zertifikate nach der Richtlinie 2003/87/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003
über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissi-
onszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der
Richtlinie 96/61/EG des Rates (50) (im Folgenden
„EU-Emissionshandelssystem“) (51):

a) Die Regelungen für handelbare Zertifikate müssen so
beschaffen sein, dass Umweltschutzziele erreicht wer-
den, die über die Ziele hinausgehen, die auf der Grund-
lage der für die begünstigten Unternehmen
verbindlichen Gemeinschaftsnormen zu erreichen
sind.

b) Die Zuteilung muss in transparenter Weise auf der
Grundlage objektiver Kriterien und bestmöglicher
Datenquellen erfolgen, und die Gesamtzahl der Zerti-
fikate, die einem Unternehmen zu einem Preis unter
ihrem Marktwert zugeteilt werden, darf nicht höher
sein als der Bedarf, den das Unternehmen voraussicht-
lich ohne das Handelssystem hätte.

c) Die Zuteilungsmethode darf nicht bestimmte Unter-
nehmen oder Sektoren begünstigen, es sei denn, dies
ist durch die dem System innewohnende Logik
gerechtfertigt oder für die Übereinstimmung mit ande-
ren Umweltpolitiken notwendig.

d) Insbesondere dürfen Zertifikate neuen Anbietern
grundsätzlich nicht zu günstigeren Bedingungen zuge-
teilt werden als den bereits auf dem Markt vertretenen
Unternehmen. Durch die Zuteilung einer höheren
Zahl von Zertifikaten an bereits etablierte Unterneh-
men darf der Marktzugang nicht unangemessen
beschränkt werden.

(141) Die Kommission wird die Notwendigkeit und die Verhält-
nismäßigkeit von staatlichen Beihilfen in Verbindung mit
handelbaren Umweltzertifikaten anhand folgender Krite-
rien prüfen:

a) Die Beihilfeempfänger müssen anhand objektiver und
transparenter Kriterien ausgewählt werden, und die
Beihilfen müssen grundsätzlich für alle Wettbewerber
in demselben Wirtschaftszweig/relevanten Markt, die
sich in einer ähnlichen Lage befinden, in derselben
Weise gewährt werden.

b) Die vollständige Versteigerung muss einen erheblichen
Anstieg der Produktionskosten in dem betreffenden
Wirtschaftszweig bzw. in der betreffenden Gruppe
von Beihilfeempfängern zur Folge haben.

(50) ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32. Zuletzt geändert durch Richtli-
nie 2004/101/EG (ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 18).

(51) Die Kommission hat die staatlichen Beihilfen im Zusammenhang mit
den nationalen Zuteilungsplänen des Emissionshandelssystems der
Gemeinschaft für den am 31. Dezember 2012 endenden Handels-
zeitraum anhand der Kriterien unter Randnummer 140 geprüft.
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c) Der erhebliche Anstieg der Produktionskosten kann
nicht an die Abnehmer weitergegeben werden, ohne
dass es zu deutlichen Absatzeinbußen kommt. Für die
entsprechende Analyse können unter anderem Schät-
zungen zur Preiselastizität in dem betreffenden Wirt-
schaftszweig herangezogen werden. Diese
Schätzungen werden für den räumlich relevanten
Markt vorgenommen. Bei der Prüfung der Frage, ob
der Kostenanstieg im Zusammenhang mit den handel-
baren Umweltzertifikaten nicht an die Abnehmer wei-
tergegeben werden kann, können die geschätzten
Absatzeinbußen sowie deren voraussichtliche Auswir-
kungen auf die Rentabilität des Unternehmens
zugrunde gelegt werden.

d) Für einzelne Unternehmen in dem betreffenden Wirt-
schaftszweig ist es nicht möglich, den Schadstoffaus-
stoß so zu verringern, dass der Zertifikatspreis tragbar
ist. Dass sich der Verbrauch nicht senken lässt, kann
durch Angabe der Emissionswerte, die sich beim Ein-
satz der wirksamsten Technik im Europäischen Wirt-
schaftsraum (im Folgenden „EWR“) erzielen lassen,
und durch Heranziehung dieser Werte als Richtwert
nachgewiesen werden. Einem Unternehmen, das die
wirksamste Technik anwendet, kann höchstens ein
Zertifikat im Wert der Produktionsmehrkosten zuge-
teilt werden, die sich aus dem Emissionshandelssystem
beim Einsatz der wirksamsten Technik ergeben und
die nicht an die Abnehmer weitergegeben werden kön-
nen. Unternehmen mit einer schlechteren ökologi-
schen Leistung erhalten Zertifikate mit einem dieser
Leistung entsprechenden geringeren Wert.

3.2. Anreizeffekt und Notwendigkeit der Beihilfe

(142) Staatliche Beihilfen müssen einen Anreizeffekt aufweisen.
Staatliche Umweltschutzbeihilfen müssen das Verhalten
des Beihilfeempfängers dahingehend ändern, dass der
Umweltschutz verbessert wird.

(143) Die Kommission schließt einen solchen Anreizeffekt aus,
wenn mit dem beihilfefähigen Vorhaben bereits vor Stel-
lung des Beihilfeantrags bei den nationalen Behörden
begonnen wurde.

(144) Im Falle von KMU wird die Bedingung des Anreizeffekts
automatisch für alle Arten von Beihilfen angenommen,
wenn mit dem beihilfefähigen Vorhaben nicht bereits vor
Stellung des Beihilfeantrags begonnen wurde, außer wenn
die Beihilfen einer eingehenden Prüfung gemäß Kapitel 5
unterzogen werden müssen.

(145) Bei allen anderen beihilfefähigen Vorhaben muss der Mit-
gliedstaat, der das Vorhaben anmeldet, den Anreizeffekt
nachweisen.

(146) Zum Nachweis des Anreizeffekts muss der Mitgliedstaat
belegen, dass die umweltfreundlichere Alternative ohne die
Beihilfe, d. h. in der kontrafaktischen Fallkonstellation,
nicht gewählt worden wäre. Zu diesem Zweck legt der
betreffende Mitgliedstaat Informationen vor, denen zu ent-
nehmen ist, dass

a) die kontrafaktische Situation glaubwürdig ist;

b) die beihilfefähigen Kosten nach der unter den Rand-
nummern 81, 82 und 83 beschriebenen Methode
berechnet wurden, und

c) die Investition ohne die Beihilfe nicht ausreichend ren-
tabel wäre, wobei die Gewinne im Zusammenhang mit
der Investition ohne Beihilfe gebührend zu berücksich-
tigen sind, einschließlich des Wertes der handelbaren
Zertifikate, die dem betreffenden Unternehmen mög-
licherweise nach der umweltentlastenden Investition
zur Verfügung stehen.

3.3. Vereinbarkeit von Beihilfen nach Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag

(147) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemein-
samem europäischem Interesse, mit denen vorrangig
Umweltschutzziele verfolgt werden, können gemäß Arti-
kel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag als mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden, wenn
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a) Die geplante Beihilfe betrifft ein bestimmtes Vorhaben,
das hinsichtlich seiner Durchführung einschließlich
der Beteiligten, seiner Ziele, der zur Erreichung der
Ziele vorgesehenen Mittel und seiner Wirkungen
genau festgelegt ist. Die Kommission kann auch eine
Gruppe von Vorhaben als ein Vorhaben betrachten.

b) Das Vorhaben muss von gemeinsamem europäischem
Interesse sein: Das Vorhaben muss beispielsweise
durch seine herausragende Bedeutung für die Umwelt-
strategie der Europäischen Union konkret, vorbildlich
und erkennbar zum Gemeinschaftsinteresse im
Bereich des Umweltschutzes beitragen. Der mit dem
Vorhaben angestrebte Vorteil darf nicht auf den oder
die Mitgliedstaaten beschränkt sein, die das Vorhaben
durchführen, sondern muss sich auf die gesamte
Gemeinschaft erstrecken. Das Vorhaben muss einen
wesentlichen Beitrag zu den Gemeinschaftszielen leis-
ten. Der bloße Umstand, dass das Vorhaben von Unter-
nehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten ausgeführt
wird, reicht hierzu nicht aus.

c) Die Beihilfe muss einen Anreiz für die Durchführung
des Vorhabens, mit dem ein hohes Risiko verbunden
sein muss, bieten und für das Vorhaben notwendig
sein.

d) Das Vorhaben muss von seinem Volumen, d. h. von
seinem Umfang und seinen Umweltwirkungen, her
von besonderer Bedeutung sein.

(148) Damit die Kommission solche Vorhaben angemessen wür-
digen kann, muss das gemeinsame europäische Interesse
konkret belegt werden: So ist beispielsweise nachzuweisen,
dass das Vorhaben erhebliche Fortschritte bei der Verwirk-
lichung spezifischer Umweltziele der Gemeinschaft erwar-
ten lässt.

(149) Die Kommission wird angemeldete Vorhaben günstiger
beurteilen, wenn der Beihilfeempfänger einen beträchtli-
chen Eigenbeitrag leistet. Günstiger beurteilt werden auch
angemeldete Vorhaben, an denen Unternehmen aus vielen
Mitgliedstaaten beteiligt sind.
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(150) Wenn die Beihilfe gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b
EG-Vertrag als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
angesehen wird, kann die Kommission höhere als in die-
sen Leitlinien vorgesehene Beihilfesätze genehmigen.

4. BEIHILFEN IN FORM VON UMWELTSTEUERERMÄS-
SIGUNGEN ODER -BEFREIUNGEN

(151) Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen oder
-befreiungen werden im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c EG-Vertrag als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar angesehen, wenn sie zumindest mittelbar eine
Verbesserung des Umweltschutzes bewirken und dem all-
gemeinen Ziel nicht zuwiderlaufen.

(152) Steuerermäßigungen oder -befreiungen im Falle
gemeinschaftsrechtlich geregelter Steuern, insbesondere
durch die Richtlinie 2003/96/EG geregelter Steuern, sind
nur dann mit Artikel 87 EG-Vertrag vereinbar, wenn sie
gemäß den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften zuläs-
sig sind und den dort festgelegten Grenzen und Bedingun-
gen entsprechen.

(153) Beihilfen in Form von Steuerermäßigungen oder
-befreiungen im Falle von gemeinschaftsrechtlich geregel-
ten Umweltsteuern werden für eine Dauer von 10 Jahren
im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag
als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen,
wenn die Beihilfeempfänger mindestens die in der maßgeb-
lichen Richtlinie festgelegten gemeinschaftlichen Mindest-
steuerbeträge entrichten (52).

(154) Andere als unter Randnummer 153 genannte Beihilfen
in Form von Umweltsteuerermäßigungen oder
-befreiungen (53) werden für die Dauer von 10 Jahren im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag als
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen, wenn
die unter den Randnummern 155 bis 159 genannten Vor-
aussetzungen erfüllt sind.

(155) Bei Steuerregelungen, die staatliche Beihilfen in Form von
Umweltsteuerermäßigungen oder -befreiungen vorsehen,
prüft die Kommission insbesondere die Notwendigkeit und
die Verhältnismäßigkeit der Beihilfen und deren Auswir-
kungen auf die betroffenen Wirtschaftszweige.

(156) Dabei stützt sie sich auf Angaben der Mitgliedstaaten. Diese
Angaben sollten sich insbesondere auf Folgendes beziehen:
von den Befreiungen/Ermäßigungen erfasste Wirtschafts-
zweige oder Gruppen von Beihilfeempfängern, Situation
der Hauptbegünstigten in jedem betroffenen Wirtschafts-
zweig, Art und Weise, wie die Besteuerung zum Umwelt-
schutz beiträgt. Die begünstigten Wirtschaftszweige sollten
sachgerecht beschrieben werden, und die größten Begüns-
tigten in jedem Wirtschaftszweig (gemessen insbesondere
am Umsatz, den Marktanteilen und der Bemessungs-
grundlage) sollten angegeben werden. Für jeden Wirt-
schaftszweig sollten die Techniken aufgeführt werden, die
im EWR im Hinblick auf die Verringerung der von der
Steuer erfassten Umweltbelastung am wirksamsten sind.

(157) Zudem müssen Beihilfen in Form von Umweltsteuer-
ermäßigungen oder -befreiungen notwendig und verhält-
nismäßig sein.

(158) Die Kommission wird Beihilfen als notwendig ansehen,
wenn alle nachstehend genannten Voraussetzungen erfüllt
sind:

a) Die Beihilfeempfänger müssen anhand objektiver und
transparenter Kriterien ausgewählt werden, und die
Beihilfen müssen grundsätzlich für alle Wettbewerber
in demselben Wirtschaftszweig/relevanten Markt (54),
die sich in einer ähnlichen Lage befinden, in derselben
Weise gewährt werden.

b) Die Umweltsteuer muss ohne die Ermäßigung einen
erheblichen Anstieg der Produktionskosten in dem
betreffenden Wirtschaftszweig bzw. in der betreffen-
den Gruppe von Beihilfeempfängern zur Folge
haben (55).

c) Der erhebliche Anstieg der Produktionskosten kann
nicht an die Abnehmer weitergegeben werden, ohne
dass es zu deutlichen Absatzeinbußen kommt. In die-
sem Zusammenhang können die Mitgliedstaaten
Schätzungen zum Beispiel zur Preiselastizität in dem
betreffenden Wirtschaftszweig auf dem räumlich rele-
vanten Markt (56) sowie zu den Absatz- und/oder
Gewinneinbußen der Unternehmen in dem betreffen-
den Wirtschaftzweig/der betreffenden Gruppe
vorlegen.

(159) Die Kommission wird die Beihilfen als verhältnismäßig
ansehen, wenn eine der nachstehend genannten Vorausset-
zungen erfüllt ist:

a) In der Regelung sind Kriterien festgelegt, die sicherstel-
len, dass jeder Beihilfeempfänger einen Anteil der nati-
onalen Steuer zahlt, der weitgehend der ökologischen
Leistung jedes einzelnen Beihilfeempfängers im Ver-
gleich zu der Leistung bei Einsatz der wirksamsten
Technik im EWR entspricht. Im Rahmen der Regelung
kann einem Unternehmen, das die wirksamste Tech-
nik anwendet, höchstens eine Ermäßigung in Höhe der
Produktionsmehrkosten gewährt werden, die sich aus
der Steuer bei Einsatz der wirksamsten Technik erge-
ben und nicht an die Abnehmer weitergegeben wer-
den können. Unternehmen mit einer schlechteren
ökologischen Leistung wird eine dieser Leistung ent-
sprechende niedrigere Ermäßigung gewährt.

b) Beihilfeempfänger entrichten mindestens 20 % der
nationalen Steuer, außer wenn sich ein niedrigerer Satz
rechtfertigen lässt, weil es nur zu einer begrenzten Ver-
fälschung des Wettbewerbs kommt.

(52) Siehe Randnummer 70 Ziffer 15.
(53) Zum Beispiel Ermäßigungen oder Befreiungen im Falle von Steuern,
die nicht unter Rechtsvorschriften der Gemeinschaft fallen oder die
zu einer Besteuerung unterhalb des gemeinschaftlichen Mindest-
steuerbetrags führen.

(54) Gemäß der Definition in der Bekanntmachung der Kommission über
die Definition des relevantes Marktes im Sinne des Wettbewerbs-
rechts der Gemeinschaft (ABl. C 372 vom 9.12.1997, S. 5).

(55) Im Falle von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom wird bei
„energieintensiven Betrieben“ im Sinne von Artikel 17 Absatz 1
Buchstabe a der Richtlinie 2003/96/EG davon ausgegangen, dass die-
ses Kriterium erfüllt ist, solange die genannte Bestimmung in Kraft ist.

(56) Gemäß der Definition in der Bekanntmachung der Kommission über
die Definition des relevantes Marktes im Sinne des Wettbewerbs-
rechts der Gemeinschaft.
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c) Die Ermäßigungen oder Befreiungen sind an die Bedin-
gung geknüpft, dass der Mitgliedstaat und die begüns-
tigten Unternehmen bzw. Unternehmensverei-
nigungen Vereinbarungen schließen, in denen sich
letztere zur Erreichung von Umweltschutzzielen ver-
pflichten, die dieselbe Wirkung haben, als wenn Buch-
stabe a oder b angewandt oder der gemeinschaftliche
Mindeststeuerbetrag zugrunde gelegt wird. Diese Ver-
einbarungen oder Verpflichtungen können unter ande-
rem eine Senkung des Energieverbrauchs oder der
Emissionen oder andere umweltschonende Maßnah-
men zum Gegenstand haben und müssen folgende
Voraussetzungen erfüllen:

i) Jeder Mitgliedstaat handelt den Inhalt der Verein-
barungen aus und muss insbesondere die Ziele
und einen Zeitplan für die Erreichung dieser Ziele
festlegen.

ii) Die Mitgliedstaaten müssen dafür sorgen, das eine
unabhängige Stelle (57) die Einhaltung der in die-
sen Vereinbarungen eingegangenen Verpflichtun-
gen auf der Grundlage des Zeitplans überprüft.

iii) Die Vereinbarungen müssen regelmäßig dem
Stand der technologischen und sonstigen Ent-
wicklung angepasst werden und wirksame
Sanktionen für den Fall vorsehen, dass die Ver-
pflichtungen nicht eingehalten werden.

5. EINGEHENDE PRÜFUNG DER VEREINBARKEIT VON
BEIHILFEN MIT DEM GEMEINSAMEN MARKT

5.1. Massnahmen, die einer eingehenden Prüfung
bedürfen

(160) Damit die Kommission eine eingehendere Prüfung größe-
rer Beihilfebeträge, die auf der Grundlage genehmigter
Beihilferegelungen gewährt wurden, vornehmen und ent-
scheiden kann, ob die Beihilfe mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar ist, müssen die Mitgliedstaaten jede auf der
Grundlage einer genehmigten Regelung oder einzeln
gewährte Investitions- oder Betriebsbeihilfe, die die folgen-
den Voraussetzungen erfüllt, bei der Kommission
anmelden (58):

a) Maßnahmen, die unter eine Gruppenfreistellungs-
verordnung fallen: in allen Fällen, in denen die GVO
die Einzelanmeldung der Beihilfe bei der Kommission
zwingend vorschreibt;

b) unter die vorliegenden Leitlinien fallende Einzel-
beihilfen in folgenden Fällen (59):

i) Investitionsbeihilfen: wenn der Beihilfebetrag
7,5 Mio. EUR für ein Unternehmen überschreitet

(selbst wenn die Beihilfe Teil einer genehmigten
Beihilferegelung ist);

ii) Betriebsbeihilfen für Energiesparmaßnahmen: wenn
der Beihilfebetrag 5 Mio. EUR für ein einzelnes
Unternehmen in fünf Jahren überschreitet;

iii) Betriebsbeihilfen für die Erzeugung von Strom und/oder
die kombinierte Erzeugung von Wärme aus erneuer-
baren Energien: wenn die Beihilfe für Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien
an Standorten mit einer Stromerzeugungs-
kapazität von mehr als 125 MW gewährt wird;

iv) Betriebsbeihilfen für die Erzeugung von Biokraftstoff:
wenn die Beihilfe für Anlagen zur Erzeugung von
Biokraftstoff an Standorten mit einer Produkti-
onskapazität von mehr als 150 000 Tonnen jähr-
lich gewährt wird;

v) Betriebsbeihilfen für Kraft-Wärme-Kopplung: wenn
die Beihilfe für KWK-Anlagen mit einer
Stromerzeugungskapazität von mehr als 200 MW
gewährt wird. Beihilfen zur Wärmeerzeugung aus
KWK-Anlagen werden anhand der
Stromerzeugungskapazität geprüft.

(161) Die Mitgliedstaaten können Betriebsbeihilfen für neue
Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Ener-
gieträgern gewähren. Berechnungsgrundlage sind in diesem
Fall die vermiedenen externen Kosten. Wird der Beihilfe-
betrag nach dieser Methode ermittelt, ist die Maßnahme
anzumelden und wird ungeachtet der unter Rand-
nummer 160 Buchstabe b Ziffer iii genannten Schwellen-
werte einer eingehenden Prüfung unterzogen. Die
vermiedenen externen Kosten weisen den zusätzlichen
sozio-ökonomischen Schaden aus, den die Gesellschaft
erlitten hätte, wenn die gleiche Energiemenge in einer mit
konventionellen Energieträgern funktionierenden Anlage
erzeugt worden wäre. Sie errechnen sich aus der Differenz
zwischen den von den Erzeugern erneuerbarer Energien
verursachten, aber nicht beglichenen externen Kosten und
den von Erzeugern nicht erneuerbarer Energien verursach-
ten, aber nicht beglichenen externen Kosten. Für diese
Berechnungen muss der Mitgliedstaat eine international
anerkannte und von der Kommission zuvor genehmigte
Berechnungsmethode verwenden. Er muss unter anderem
eine begründete, mit Zahlen belegte vergleichende Kosten-
analyse vorlegen zusammen mit einer Schätzung der von
konkurrierenden Energieerzeugern verursachten externen
Kosten, um nachzuweisen, dass die Beihilfe tatsächlich
einen Ausgleich für die vermiedenen externen Kosten
darstellt.

(162) Übersteigt die den Erzeugern gewährte Beihilfe den Betrag,
der sich aus der in Randnummer 109 dargestellten
Option 1 für Betriebsbeihilfen für erneuerbare Energien
ergibt, muss die überschüssige Beihilfe gemäß
Abschnitt 3.1.6.1 von den Unternehmen in jedem Fall in
erneuerbare Energien reinvestiert werden.

(57) Ob eine Stelle unabhängig ist, hängt nicht davon ab, ob es sich um
eine öffentliche oder private Stelle handelt.

(58) Dies gilt unabhängig davon, ob dem einzelnen Beihilfeempfänger
zugleich eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung nach Kapitel 4
gewährt wird.

(59) Umweltsteuerbefreiungen und -ermäßigungen nach Kapitel 4 werden
keiner eingehenden Prüfung unterzogen. Gemäß Kapitel 3 gewährte
Beihilfen in Form von Steuervergünstigungen werden jedoch einer
eingehenden Prüfung unterzogen, wenn die unter dieser Rand-
nummer genannten Schwellenwerte überschritten werden.
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(163) Sofern sich die Mitgliedstaaten uneingeschränkt koopera-
tiv zeigen und rechtzeitig ausreichende Informationen lie-
fern, wird die Kommission das Ihrige tun, um die
Untersuchung rasch zum Abschluss zu bringen. Die Mit-
gliedstaaten sind aufgefordert, alle Angaben zu übermit-
teln, die ihrer Ansicht nach für die Würdigung der Sache
nützlich sein können. Sie können dabei insbesondere auf
Prüfungen früherer Beihilferegelungen oder -maßnahmen,
Folgenabschätzungen der Bewilligungsbehörde oder sons-
tige Studien im Bereich des Umweltschutzes zurückgreifen.

(164) Die Prüfung einer Beihilfe erfolgt stets unter dem Aspekt
der Verhältnismäßigkeit gemessen an dem dem Beihilfevor-
haben innewohnenden wettbewerbsverfälschenden Poten-
zial. Die Tatsache, dass eine eingehende Prüfung erfolgt,
muss daher nicht in allen Fällen zwangsläufig zur Einlei-
tung eines förmlichen Prüfverfahrens führen.

5.2. Kriterien für die Prüfung bestimmter Einzelfälle
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten

(165) Bei der eingehenden Prüfung werden zusätzlich zu den in
Kapitel 3 beschriebenen Kriterien die unter den Abschnit-
ten 5.2.1 und 5.2.2 aufgeführten positiven und negativen
Faktoren bewertet. Die dort festgelegten Beihilfeintensitä-
ten müssen in jedem Fall eingehalten werden. Bei der ein-
gehenden Prüfung werden zudem die fallspezifischen
positiven und negativen Faktoren bewertet, sofern sie für
die Art oder Form der Beihilfe relevant sind.

5.2.1. Positive Auswirkungen der Beihilfe

(166) Die Tatsache, dass die Beihilfe Unternehmen veranlasst,
Umweltschutz zu betreiben, den sie ohne die Beihilfe nicht
betrieben hätten, ist der wichtigste positive Aspekt, der bei
der Prüfung der Vereinbarkeit der Beihilfe zu berücksichti-
gen ist.

5.2.1.1. V o r l i e g e n e i n e s Ma r k t v e r s a g e n s

(167) Die Kommission wird auf das Vorhandensein negativer
externer Effekte bestimmter umweltschädlicher Praktiken
oder Produkte im Allgemeinen nicht eingehen. Die Kom-
mission wird jedoch prüfen, ob die Beihilfe spürbare Aus-
wirkungen auf den Umweltschutz hat und damit auf die
Behebung dieses Marktversagens abzielt. Sie wird zu die-
sem Zweck insbesondere den (quantifizierbaren) Beitrag
der Maßnahme zum Umweltschutz und das angestrebte
Umweltschutzniveau im Vergleich zu den bestehenden
Normen auf Gemeinschaftsebene und/oder auf Ebene der
übrigen Mitgliedstaaten messen.

(168) Die Kommission wird ferner die Gründe prüfen, die Beihil-
fen zur Anpassung an nationale Normen, die über die
Gemeinschaftsnormen hinausgehen, rechtfertigen. Sie wird
dabei insbesondere die Situation und den Standort der
größten Konkurrenten des Beihilfeempfängers, die durch
die Einführung nationaler Normen (oder von Emissions-
handelssystemen) verursachten Kosten für den Beihilfe-
empfänger im Falle des Ausbleibens der Beihilfe und die
den Hauptkonkurrenten des Beihilfeempfängers durch die
Durchführung dieser Normen entstehenden Kosten
berücksichtigen.

5.2.1.2. G e e i g n e t h e i t d e s I n s t r umen t s

(169) Es wird berücksichtigt, ob eine staatliche Beihilfe das geeig-
nete Instrument zur Verwirklichung des angestrebten
Umweltschutzziels ist, da unter Umständen mit anderen,
weniger wettbewerbsverzerrenden Instrumenten dieselben
Ergebnisse erzielt und staatliche Beihilfen das Verursacher-
prinzip konterkarieren können.

(170) Im Rahmen ihrer Vereinbarkeitsprüfung wird die Kommis-
sion vor allem etwaige Folgenabschätzungen, die der betref-
fende Mitgliedstaat für die geplante Maßnahme
durchgeführt hat und die gegebenenfalls auch Überlegun-
gen zum Einsatz alternativer politischer Maßnahmen bein-
halten, sowie Belege für die Einhaltung des
Verursacherprinzips berücksichtigen.

5.2.1.3. A n r e i z e f f e k t u n d No tw en d i g k e i t d e r
B e i h i l f e

(171) Staatliche Umweltschutzbeihilfen müssen einen Anreiz-
effekt haben, d. h., sie müssen das Verhalten des Beihilfe-
empfängers dahingehend ändern, dass der Umweltschutz
verbessert wird. Die Notwendigkeit einer Beihilfe ergibt
sich nicht allein aus der Verbesserung des Umweltschutz-
niveaus. Die positiven Auswirkungen neuer Investitionen
oder Produktionsmethoden sind in der Regel nicht auf die
Umwelt beschränkt.

(172) Bei ihrer Analyse berücksichtigt die Kommission neben der
in Kapitel 3 dargelegten Berechnung der Mehrkosten fol-
gende Faktoren:

a) Kontrafaktische Situation: Es sind Nachweise zu der
Maßnahme bzw. den Maßnahmen vorzulegen, die das
Unternehmen ohne die Beihilfe nicht ergriffen hätte,
zum Beispiel eine neue Investition, die Einführung
eines umweltfreundlicheren Produktionsverfahrens
und/oder die Herstellung eines umweltfreundlicheren
Erzeugnisses.

b) Voraussichtlicher umweltentlastender Effekt: Min-
destens einer der beiden folgenden Tatbestände muss
erfüllt sein:

i) Verbessertes Umweltschutzniveau: Verringerung
einer bestimmten Form der Umweltbelastung, die
ohne die Beihilfe nicht erfolgt wäre;

ii) Beschleunigung der Umsetzung künftiger Normen:
Verringerung des Schadstoffausstoßes zu einem
früheren Zeitpunkt, als dies ohne die Beihilfe der
Fall gewesen wäre.

c) Produktionsvorteile: Ist die Investition zusätzlich
mit Vorteilen wie Kapazitäts- oder Produktivitätsstei-
gerungen, weiteren Kostensenkungen oder Qualitäts-
verbesserungen verbunden, mindert dies
normalerweise den Anreizeffekt der Beihilfe. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wenn die sich während der
Lebensdauer der Investition ergebenden Vorteile
beträchtlich sind und unter Umständen sogar ermög-
lichen, die umweltschutzbedingten Mehrkosten auch
ohne die Beihilfe wieder einzubringen.
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d) Marktbedingungen: Auf einigen Märkten kann der
Wettbewerbsdruck insbesondere aufgrund des
Produktimages oder der Kennzeichnung des
Produktionsverfahrens bewirken, dass ein hohes
Umweltschutzniveau aufrechterhalten wird. Gibt es
Hinweise dafür, dass das durch die Beihilfe erzielte
Umweltschutzniveau über das normale Verhalten auf
dem Markt hinausgeht, ist es wahrscheinlicher, dass
die Beihilfe einen Anreizeffekt hat.

e) Mögliche künftige verbindliche Normen: Wenn auf
Gemeinschaftsebene Verhandlungen über die Einfüh-
rung neuer oder strengerer verbindlicher Normen
geführt werden, die durch die Beihilfemaßnahme
gefördert werden sollen, ist der Anreizeffekt der Bei-
hilfe normalerweise niedriger anzusetzen.

f) Risiko: Wenn tatsächlich die Gefahr besteht, dass die
Investition weniger rentabel ist als erwartet, fällt der
Anreizeffekt in der Regel höher aus.

g) Rentabilität: Wenn unter Berücksichtung aller vorste-
henden Vorteile und Risiken die Rentabilität der Maß-
nahme bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Investition
gänzlich abgeschrieben ist oder die Betriebsbeihilfe
auslaufen soll, negativ ausfällt, ist der Anreizeffekt der
Beihilfe in der Regel gegeben.

(173) Wenn sich das Unternehmen an eine nationale Norm
anpasst, die über die Gemeinschaftsnormen hinausgeht
oder die bei Fehlen von Gemeinschaftsnormen angenom-
men wurde, prüft die Kommission, ob der Beihilfe-
empfänger durch einen Anstieg der Kosten stark belastet
und nicht in der Lage gewesen wäre, die mit der sofortigen
Umsetzung nationaler Umweltnormen verbundenen Kos-
ten zu tragen.

5.2.1.4. V e r h ä l t n i sm äß i g k e i t d e r B e i h i l f e

(174) Der Mitgliedstaat muss nachweisen, dass die Beihilfe not-
wendig ist, die Höhe auf ein Mindestmaß beschränkt bleibt
und der Auswahlprozess verhältnismäßig ist. Die Kommis-
sion prüft in diesem Zusammenhang Folgendes:

a) Ordnungsgemäße Berechnung der beihilfefähigen
Kosten: Nachweise, dass die beihilfefähigen Kosten
tatsächlich auf die zur Erreichung des Umweltschutz-
niveaus erforderlichen Mehrkosten beschränkt sind.

b) Auswahlprozess: Der Auswahlprozess muss
diskriminierungsfrei, transparent und offen sein und
darf nicht unnötigerweise Unternehmen ausschließen,
die eventuell mit Projekten konkurrieren können, die
dasselbe Umweltziel verfolgen. Es sollte dazu führen,
dass diejenigen Unternehmen ausgewählt werden, die
das Umweltziel mit dem geringsten Beihilfebetrag
bzw. am kosteneffizientesten erreichen können.

c) Auf das Mindestmaß beschränkte Beihilfe: Nach-
weise, dass der Beihilfebetrag die voraussichtlichen
Rentabilitätseinbußen einschließlich einer normalen
Rendite bis zum Zeitpunkt der vollständigen Abschrei-
bung der Investition nicht übersteigt.

5.2.2. Analyse der Wettbewerbs- und Handelsverzerrungen

(175) Bei der Prüfung der nachteiligen Auswirkungen einer
Beihilfemaßnahme konzentriert sich die Kommission auf
die vorhersehbaren Auswirkungen der Umweltbeihilfe auf
den Wettbewerb zwischen Unternehmen auf den betroffe-
nen Produktmärkten (60).

(176) Ist die Beihilfe verhältnismäßig, was vor allem dann der Fall
ist, wenn bei der Berechnung der Mehrinvestitionen oder
zusätzlichen operativen Kosten alle dem Unternehmen ent-
stehenden Vorteile berücksichtigt wurden, dürften sich die
nachteiligen Auswirkungen der Beihilfe in Grenzen halten.
Doch wie unter Abschnitt 1.3.6. dargelegt, kann selbst eine
Beihilfe, die im Falle eines bestimmten Unternehmens zur
Verbesserung des Umweltschutzes notwendig und verhält-
nismäßig ist, eine Änderung des Verhaltens des Beihilfe-
empfängers zur Folge haben, die den Wettbewerb verzerrt.
Ein gewinnorientiertes Unternehmen wird in der Regel nur
über das gesetzlich vorgeschriebene Umweltschutzniveau
hinausgehen, wenn es daraus zumindest einen geringfügi-
gen Vorteil ziehen kann.

(177) Als erstes wird die Kommission prüfen, wie wahrscheinlich
es ist, dass der Beihilfeempfänger beihilfebedingt in der
Lage sein wird, seinen Absatz zu steigern oder aufrechtzu-
erhalten. Die Kommission prüft in diesem Zusammenhang
insbesondere Folgendes:

a) Senkung oder Kompensierung der Produktions-
stückkosten: Ermöglicht die neue Anlage (61) eine
Senkung der Produktionsstückkosten im Vergleich zu
einer Fallkonstellation ohne Beihilfe oder kompensiert
die Beihilfe einen Teil der Betriebskosten, so ist es
wahrscheinlich, dass der Beihilfeempfänger seinen
Absatz steigern wird. Je höher die Preiselastizität bei
einem Erzeugnis ist, desto stärker wird der Wettbe-
werb verfälscht.

b) Umweltfreundlicheres Produktionsverfahren:
Kann der Beihilfeempfänger zu einem umweltfreund-
licheren Produktionsverfahren übergehen und ist es
üblich, das Umweltschutzniveau des Erzeugnisses
durch eine entsprechende Kennzeichnung oder ein
entsprechendes Produktimage gegenüber den Verbrau-
chern hervorzuheben, ist es wahrscheinlich, dass der
Beihilfeempfänger seinen Absatz steigern kann. Je
mehr Bedeutung die Verbraucher umweltbezogenen
Produkteigenschaften beimessen, je stärker wird der
Wettbewerb verzerrt.

(60) Die Beihilfe kann Auswirkungen auf mehrere Märkte gleichzeitig
haben, denn ihre Wirkung muss nicht unbedingt auf den Markt
beschränkt sein, dem die geförderte Tätigkeit zuzurechnen ist, son-
dern kann auch vorgelagerte, nachgelagerte oder komplementäre
Märkte betreffen oder sonstige Märkte, auf denen der Beihilfe-
empfänger bereits tätig ist oder demnächst tätig werden könnte.

(61) Bei der Berechnung der Mehrkosten werden möglicherweise nicht alle
operativen Gewinne erfasst, da die Gewinne nicht über die gesamte
Lebensdauer der Investition in Abzug gebracht werden. Zudem kann
es schwierig sein, bestimmte Gewinne beispielsweise im Zusammen-
hang mit einer Produktivitäts- oder einer Produktionssteigerung bei
gleichbleibender Kapazität zu berücksichtigen.
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c) Neues Erzeugnis: Kann der Beihilfeempfänger ein
neues oder ein höherwertiges Erzeugnis herstellen, so
ist es wahrscheinlich, dass er seinen Absatz steigert
und möglicherweise einen Vorreitervorteil erlangt. Je
mehr Bedeutung die Verbraucher umweltbezogenen
Produkteigenschaften beimessen, je stärker wird der
Wettbewerb verzerrt.

5.2.2.1. D y n am i s c h e
An r e i z e / V e r d r ä n g un g s e f f e k t

(178) Umweltschutzbeihilfen können als strategisches Instru-
ment genutzt werden, um innovative umweltfreundliche
Technologien zu fördern und dadurch inländischen Her-
stellern einen Vorreitervorteil zu verschaffen. Die Beihilfen
können somit die dynamischen Anreize verfälschen und in
anderen Mitgliedstaaten Investitionen im Bereich der
betreffenden Technologie verdrängen, so dass sie zu einer
Konzentration dieser Technologie in einem Mitgliedstaat
führen können. Dieser Effekt ist umso stärker, je mehr die
Wettbewerber ihre innovativen Bemühungen im Vergleich
zu einer Fallkonstellation ohne Beihilfe verringern.

(179) Die Kommission prüft in diesem Zusammenhang
Folgendes:

a) Höhe der Beihilfe: Je höher die Beihilfe, desto eher
kann ein Teil der Beihilfe dazu missbraucht werden,
den Wettbewerb zu verfälschen. Dies ist vor allem
dann der Fall, wenn die Beihilfe im Verhältnis zum
Umfang der allgemeinen Geschäftstätigkeit des
Beihilfeempfängers großzügig bemessen ist.

b) Häufigkeit der Beihilfe: Erhält ein Unternehmen wie-
derholt Beihilfen, ist die Wahrscheinlichkeit größer,
dass dynamische Anreize dadurch verfälscht werden.

c) Laufzeit der Beihilfe: Bei Betriebsbeihilfen mit länge-
rer Laufzeit wächst die Gefahr einer
Wettbewerbsverfälschung.

d) Degressive Staffelung: Bei einem schrittweisen
Abbau der Betriebsbeihilfe erhält das begünstigte
Unternehmen einen Anreiz, seine Effizienz zu steigern,
so dass die Verfälschung dynamischer Anreize mit der
Zeit geringer wird.

e) Bereitschaft zur Erfüllung künftiger Normen:
Wenn die Beihilfe dem betreffenden Unternehmen die
Erfüllung neuer Umweltnormen ermöglicht, von
denen angenommen wird, dass sie die Gemeinschaft in
absehbarer Zukunft einführen wird, senkt die geför-
derte Investition die Kosten von Investitionen, die das
Unternehmen in jedem Fall hätte tätigen müssen.

f) Niveau der gesetzlich vorgeschriebenen Umwelt-
normen im Verhältnis zu den Umweltzielen: Je
niedriger das gesetzlich vorgeschriebene Umwelt-
schutzniveau, desto größer ist die Gefahr, dass die Bei-
hilfe, die gewährt wird, um über dieses Niveau
hinauszugehen, nicht notwendig ist und Investitionen
verdrängt oder dass sie in einer Weise verwendet wird,
die dynamische Anreize verfälscht.

g) Gefahr der Quersubventionierung: Bei Unterneh-
men, die eine breite Palette von Produkten herstellen
oder dasselbe Produkt sowohl auf konventionelle
Weise als auch in einem umweltfreundlichen Verfah-
ren herstellen, ist die Gefahr der Quer-
subventionierung höher.

h) Technologische Neutralität: Bezieht sich eine
Beihilfemaßnahme ausschließlich auf eine Technolo-
gie, ist die Gefahr einer Verfälschung dynamischer
Anreize größer.

i) Innovationswettbewerb: Entwickeln ausländische
Wettbewerber konkurrierende Technologien
(Innovationswettbewerb), so wächst die Gefahr einer
beihilfebedingen Verfälschung der dynamischen
Anreize.

5.2.2.2. We i t e r f ü h r u n g un r e n t a b l e r
Un t e r n e hmen

(180) Umweltschutzbeihilfen können als Übergangslösung
gerechtfertigt sein, solange noch keine vollständige Zurech-
nung der negativen externen Effekte möglich ist. Sie soll-
ten nicht dazu dienen, Unternehmen, die wegen ihrer
geringen Leistungsfähigkeit außerstande sind, sich auf
umweltfreundlichere Normen und Technologien umzustel-
len, unnötig zu unterstützen. Die Kommission prüft in die-
sem Zusammenhang Folgendes:

a) Situation des begünstigten Unternehmens: Verfügt
das begünstigte Unternehmen nur über eine relativ
geringe Produktivität und wenig Finanzkraft, so ist die
Wahrscheinlichkeit größer, dass die Beihilfe dazu bei-
trägt, das Unternehmen künstlich am Markt zu halten.

b) Überkapazitäten in demWirtschaftszweig, in dem
die Beihilfe vergeben werden soll: In Wirtschafts-
zweigen mit Überkapazitäten ist die Wahrscheinlich-
keit größer, dass Investitionsbeihilfen dazu führen,
dass die Überkapazitäten bestehen bleiben und ineffi-
ziente Marktstrukturen aufrechterhalten werden.

c) Normales Geschäftsgebaren in dem Wirtschafts-
zweigs, in dem die Beihilfe vergeben werden soll:
Haben andere Unternehmen im selben Wirtschafts-
zweig dasselbe Umweltschutzniveau auch ohne Bei-
hilfe erreicht, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass
die Beihilfe dazu dient, ineffiziente Marktstrukturen
aufrechtzuerhalten. Je weniger darauf hindeutet, dass
das Verursacherprinzip vom Beihilfeempfänger
beachtet wird, und je höher der Anteil externer
Umweltkosten ist, den die Wettbewerber des Beihilfe-
empfängers internalisieren, desto stärker ist somit die
Wettbewerbsverfälschung.

d) Relativer Umfang der Beihilfe: Je stärker die variab-
len Produktionskosten gesenkt/kompensiert werden,
desto stärker ist die Wettbewerbsverfälschung.
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e) Auswahlprozess: Ist der Auswahlprozess
diskriminierungsfrei, transparent und offen, verringert
sich die Gefahr, dass die Beihilfe dazu beiträgt,
das Unternehmen künstlich am Markt zu halten. Je
größer bei der Vergabe einer Beihilfe der Anwendungs-
bereich ist (gemessen an der entsprechenden Marktab-
deckung) und je stärker diese Vergabe vom
Wettbewerb geprägt ist (gemessen am Rückgriff auf
Versteigerungen/Beschaffungsverfahren), desto gerin-
ger ist die Wettbewerbsverfälschung.

f) Selektivität: Kann die Regelung, auf deren Grundlage
die Beihilfe gewährt wird, von einer relativ großen
Zahl von Unternehmen in Anspruch genommen wer-
den, erstreckt sie sich auf alle Unternehmen auf dem
betreffenden Markt und schließt sie Unternehmen
nicht aus, die dasselbe Umweltschutzziel verfolgen
könnten, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die
Beihilfe dazu führt, dass unrentable Unternehmen am
Markt gehalten werden.

5.2.2.3. M a r k tma c h t /
w e t t b ew e r b s a u s s c h l i e s s e n d e s
V e r h a l t e n

(181) Umweltschutzbeihilfen können dazu verwendet werden,
die Marktmacht des begünstigten Unternehmens auf dem
betreffenden Produktmarkt zu stärken oder aufrechtzuer-
halten. Die Kommission prüft das Ausmaß der Marktmacht
des Beihilfeempfängers zum Zeitpunkt der Gewährung der
Beihilfe und die als Ergebnis der Beihilfe zu erwartende
Änderung der Marktmacht. Umweltschutzbeihilfen für
Unternehmen mit erheblicher Marktmacht können von
diesen zur Stärkung oder Aufrechterhaltung ihrer Markt-
macht durch weitere Produktdifferenzierung oder den Aus-
schluss von Wettbewerbern benutzt werden. Auf Märkten,
auf denen jeder einzelne Beihilfeempfänger einen Anteil
von weniger als 25 % hält, und auf Märkten mit einem
Marktkonzentrationsindex von unter 2 000 gemessen nach
dem Herfindahl-Hirschman-Index dürften nach Ansicht der
Kommission kaum Wettbewerbsbedenken aus Gründen
der Marktmacht bestehen.

(182) Die Kommission prüft in diesem Zusammenhang
Folgendes:

a) Marktmacht des begünstigten Unternehmens und
Marktstruktur: Nimmt das begünstigte Unternehmen
bereits eine beherrschende Stellung auf einem Produkt-
markt (62) ein, könnte diese Marktbeherrschung durch
eine weitere Schwächung des Wettbewerbsdrucks sei-
tens der Wettbewerber des begünstigten Unterneh-
mens noch verstärkt werden.

b) Marktzutritt: Ist die Beihilfe für Produktmärkte oder
Technologien bestimmt, die mit Produkten konkurrie-
ren, bei denen das begünstigte Unternehmen einst eine
Monopolstellung einnahm und immer noch über
Marktmacht verfügt, kann die Beihilfe zu dem strate-
gischen Zweck der Marktabschottung verwendet wer-
den. Kann die Beihilfe von möglichen neuen Anbietern

nicht in Anspruch genommen werden, so wächst
folglich die Gefahr einer beihilfebedingten
Wettbewerbsverzerrung.

c) Produktdifferenzierung und Preisdiskriminierung:
Die Beihilfe kann sich insofern nachteilig auswirken,
als sie dem begünstigten Unternehmen eine Produkt-
differenzierung und Preisdiskriminierung zum Nach-
teil der Verbraucher ermöglicht.

d) Nachfragemacht: Gibt es auf dem Markt starke
Abnehmer, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass
ein begünstigtes Unternehmen, das über Marktmacht
verfügt, seine Preise gegenüber diesen Anbietern erhö-
hen kann. Je stärker die Nachfragemacht ist, desto
geringer ist die Gefahr, dass die Beihilfe für die Ver-
braucher von Nachteil ist.

5.2.2.4. A u sw i r k u n g e n a u f d e n H a n d e l u n d
d e n S t a n d o r t

(183) Staatliche Umweltschutzbeihilfen können dazu führen,
dass in bestimmten Gebieten vor allem wegen der ver-
gleichsweise geringeren Produktionskosten oder höherer
Produktionsstandards günstigere Produktionsbedingungen
herrschen. Dies kann Unternehmen dazu verleiten, ihren
Standort in die Fördergebiete zu verlegen oder die Handels-
ströme dorthin umzuleiten.

(184) Somit führt die Beihilfe auf dem von der Beihilfe betroffe-
nen Produktmarkt wie auch auf den Produktionsmittel-
märkten zu einer Verlagerung der Gewinne in den
betreffenden Mitgliedstaat.

(185) Bei ihrer Prüfung wird die Kommission berücksichtigen, ob
es Hinweise dafür gibt, dass das begünstigte Unternehmen
auch andere Investitionsstandorte in Erwägung gezogen
hat. Sollte Letzteres der Fall sein, ist die Wahrscheinlichkeit
größer, dass die Beihilfe denWettbewerb erheblich verzerrt.

5.2.3. Abwägungsprüfung und Entscheidung

(186) Die Kommission wägt die positiven und negativen Auswir-
kungen der Maßnahme gegeneinander ab, um festzustellen,
ob die Wettbewerbsverfälschungen die Handels-
bedingungen in einem dem gemeinsamen Interesse zuwi-
derlaufenden Maße beeinträchtigen. Idealerweise sollten die
positiven und die negativen Effekte anhand desselben Maß-
stabs ausgedrückt werden (z. B. vermiedene externe Kosten
im Vergleich zu den Gewinneinbußen des Wettbewerbers
als Geldbetrag).

(187) Je höher der Nutzen für die Umwelt ist und je eindeutiger
erwiesen ist, dass sich der Beihilfebetrag auf das erforderli-
che Mindestmaß beschränkt, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Prüfung positiv ausfällt. Je mehr es
den Anschein hat, dass die Hilfe den Wettbewerb erheblich
verfälschen wird, desto geringer ist dagegen die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Prüfung positiv ausfällt. Werden
umfangreiche positive Auswirkungen erwartet und ist
zugleich von ganz erheblichen Wettbewerbsverfälschungen
auszugehen, hängt die Bewertung davon ab, in welchem
Maße die positiven Auswirkungen die negativen Auswir-
kungen überwiegen dürften.

(62) Die Beihilfe kann Auswirkungen auf mehrere Märkte gleichzeitig
haben, denn ihre Wirkung muss nicht unbedingt auf den Markt
beschränkt sein, dem die geförderte Tätigkeit zuzurechnen ist, son-
dern kann auch vorgelagerte, nachgelagerte oder komplementäre
Märkte betreffen oder sonstige Märkte, auf denen der Beihilfe-
empfänger bereits tätig ist oder demnächst tätig werden könnte.
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(188) Die Kommission kann ohne Einleitung eines förmlichen
Prüfverfahrens entscheiden, gegen eine angemeldete Bei-
hilfe keine Einwände zu erheben, oder aber sie kann am
Ende eines solchen förmlichen Prüfverfahrens nach Arti-
kel 6 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 beschließen, das
Verfahren mit einer Entscheidung nach Artikel 7 der
genannten Verordnung abzuschließen. Erlässt sie eine Ent-
scheidung nach Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung, so
kann sie diese beispielsweise mit nachstehenden Bedingun-
gen und Auflagen verbinden, die Verfälschungen des Wett-
bewerbs oder Auswirkungen auf den Handel mindern und
verhältnismäßig sein müssen:

a) Senkung der Beihilfeintensitäten unter die gemäß
Kapitel 3 zulässigen Obergrenzen;

b) getrennte Buchführung, um eine Quer-
subventionierung zwischen Märkten zu verhindern,
wenn das begünstigte Unternehmen auf mehreren
Märkten tätig ist;

c) zusätzliche Auflagen, um die umweltentlastende
Wirkung der Maßnahme zu steigern;

d) keine Diskriminierung anderer potenzieller Beihilfe-
empfänger (Verringerung der Selektivität).

6. KUMULIERUNG

(189) Die in diesen Leitlinien genannten Beihilfeobergrenzen gel-
ten unabhängig davon, ob das Beihilfevorhaben ganz aus
staatlichen Mitteln oder teilweise aus Gemeinschaftsmitteln
finanziert wird.

(190) Auf der Grundlage der vorliegenden Leitlinien genehmigte
Beihilfen dürfen nicht mit anderen staatlichen Beihilfen im
Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag oder mit Mit-
teln aus dem Gemeinschaftshaushalt kumuliert werden,
wenn sich aus dieser Kumulierung eine höhere als nach die-
sen Leitlinien zulässige Beihilfeintensität ergibt. Sind die
beihilfefähigen Ausgaben für den Umweltschutz ganz oder
teilweise noch aus anderen Gründen förderfähig, gilt hin-
gegen für den gemeinsamen Anteil die nach den einschlä-
gigen Vorschriften günstigste Obergrenze.

(191) Umweltschutzbeihilfen dürfen hinsichtlich derselben bei-
hilfefähigen Kosten nicht mit De-minimis-Beihilfen kumu-
liert werden, wenn dadurch die nach den vorliegenden
Leitlinien zulässige Höchstintensität überschritten wird.

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

7.1. Jahresberichte

(192) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 und der Ver-
ordnung (EG) Nr. 794/2004 der Kommission vom
21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 des Rates über besondere Vorschriften für
die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (63) sind
die Mitgliedstaaten gegenüber der Kommission zur Vorlage
von Jahresberichten verpflichtet.

(193) Abgesehen von den dort genannten Anforderungen müs-
sen die Jahresberichte über die Gewährung von Umwelt-
schutzbeihilfen für jede genehmigte Beihilferegelung in
Bezug auf Großunternehmen folgende Angaben enthalten:

— den Namen des Beihilfeempfängers

— die Höhe der Beihilfe für jeden Beihilfeempfänger

— die Beihilfeintensität

— eine Beschreibung der Zielsetzungen der Maßnahme
und der Art des Umweltschutzes, der damit gefördert
werden soll

— die Wirtschaftszweige, in denen die geförderten Vor-
haben durchgeführt werden

— eine Erklärung, wie der Anreizeffekt gewahrt wurde,
insbesondere unter Hinweis auf die Indikatoren und
Kriterien in Kapitel 5.

(194) Im Falle von Steuerbefreiungen oder -ermäßigungen muss
der Mitgliedstaat lediglich den Wortlaut der Rechtsgrund-
lage beifügen, die Gruppen der begünstigten Unternehmen
und die Wirtschaftszweige angeben, die von diesen Steuer-
vergünstigungen am stärksten betroffen sind.

(195) Die Jahresberichte werden auf der Internetseite der Kom-
mission veröffentlicht.

7.2. Tranparenz

(196) Die Kommission hält weitere Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Transparenz von staatlichen Beihilfen in der
Gemeinschaft für erforderlich. Insbesondere muss gewähr-
leistet sein, dass die Mitgliedstaaten, die Wirtschaft, inter-
essierte Dritte und die Kommission problemlos Zugang
zum vollständigen Wortlaut aller einschlägigen Regelungen
über Umweltschutzbeihilfen erhalten.

(197) Eine einfache Möglichkeit ist die Einrichtung miteinander
verknüpfter Internetseiten. Aus diesem Grund wird die
Kommission bei der Überprüfung von Regelungen über
Umweltschutzbeihilfen systematisch von den betreffenden
Mitgliedstaaten verlangen, dass der vollständige Wortlaut
aller Beihilferegelungen im Internet veröffentlicht und die
entsprechende Internet-Adresse der Kommission mitgeteilt
wird. Die Regelung darf nicht vor ihrer Veröffentlichung im
Internet zur Anwendung kommen.

7.3. Überwachung und Evaluierung

(198) Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass über die
gewährten Umweltschutzbeihilfen ausführliche Aufzeich-
nungen gemacht werden. Diese Aufzeichnungen, aus
denen zweifelsfrei hervorgehen muss, dass die beihilfefähi-
gen Kosten und die festgelegten Beihilfehöchstintensitäten
eingehalten wurden, müssen vom Zeitpunkt der Gewäh-
rung der Beihilfe an zehn Jahre aufbewahrt und der Kom-
mission auf Verlangen übermittelt werden.

(63) ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1935/2006 (ABl. L 407 vom 30.12.2006, S. 1).
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(199) Die Kommission wird darauf zurückgreifen, um vier Jahre
nach Veröffentlichung dieser Leitlinien eine Evaluierung
vornehmen zu können (64).

7.4. Zweckdienliche Massnahmen

(200) Die Kommission schlägt den Mitgliedstaaten gemäß Arti-
kel 88 Absatz 1 EG-Vertrag bezüglich ihrer bestehenden
Beihilferegelungen im Umweltbereich folgende zweckdien-
liche Maßnahmen vor:

Die Mitgliedstaaten sollten erforderlichenfalls ihre betref-
fenden Regelungen innerhalb von achtzehn Monaten nach
Veröffentlichung der Leitlinien anpassen. Dabei gelten fol-
gende Ausnahmen:

i) Die Mitgliedstaaten sollten gegebenenfalls ihre Rege-
lungen über Beihilfen in Form von Steuer-
ermäßigungen oder -befreiungen, die unter die
Richtlinie 2003/96/EG fallen, vor dem 31. Dezember
2012 anpassen.

ii) Die neue in Randnummer 160 genannte Obergrenze
für große Einzelvorhaben gilt ab dem ersten Tag nach
Veröffentlichung dieser Leitlinien im Amtsblatt der
Europäischen Union.

iii) Die ausführliche Berichtspflicht gilt für Beihilfen, die
ab dem 1. Januar 2009 aufgrund bestehender Beihilfe-
regelungen gewährt werden.

(201) Die Mitgliedstaaten werden ersucht, binnen zwei Monaten
nach Veröffentlichung der Leitlinien im Amtsblatt der
Europäischen Union ihre ausdrückliche, uneingeschränkte
Zustimmung zu den vorgeschlagenen zweckdienlichen
Maßnahmen zu erteilen. In Ermangelung einer Antwort
geht die Kommission davon aus, dass der betreffende
Mitgliedstaat den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht
zustimmt.

7.5. Anwendung und Überarbeitung

(202) Diese Leitlinien gelten ab dem ersten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union und
ersetzen den Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umwelt-
schutzbeihilfen vom 3. Februar 2001 (65).

(203) Die vorliegenden Leitlinien gelten bis zum 31. Dezember
2014. Die Kommission kann die Leitlinien nach Anhörung
der Mitgliedstaaten aus wichtigen wettbewerbs- oder
umweltpolitischen Gründen oder im Zuge anderer
Gemeinschaftspolitiken oder internationaler Verpflichtun-
gen vor diesem Zeitpunkt ändern. Solche Änderungen kön-
nen insbesondere angesichts künftiger internationaler
Vereinbarungen und künftiger EG-Vorschriften im Bereich
des Klimaschutzes notwendig werden. Vier Jahre nach ihrer
Veröffentlichung nimmt die Kommission auf der Grund-
lage von Fakten und den Ergebnissen umfangreicher Anhö-
rungen, die sie vor allem unter Zugrundelegung der von
den Mitgliedstaaten bereitgestellten Informationen durch-
führt, eine Evaluierung dieser Leitlinien vor. Die Ergebnisse
der Evaluierung werden dem Europäischen Parlament, dem
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der
Regionen sowie den Mitgliedstaaten übermittelt.

(204) Die Kommission wendet die vorliegenden Leitlinien auf alle
angemeldeten Beihilfemaßnahmen an, über die sie nach der
Veröffentlichung der Leitlinien im Amtsblatt zu entschei-
den hat, auch wenn diese Vorhaben vor der Veröffentli-
chung angemeldet wurden. Dies gilt auch für im Rahmen
genehmigter Beihilferegelungen gewährte Einzelbeihilfen,
die gesondert bei der Kommission angemeldet werden
müssen.

(205) Gemäß der Bekanntmachung der Kommission über die zur
Beurteilung unrechtmäßiger staatlicher Beihilfen anzuwen-
denden Regeln (66) fallen nicht angemeldete Beihilfen

a) unter diese Leitlinien, wenn die Beihilfe nach deren
Veröffentlichung gewährt wurde;

b) in allen übrigen Fällen unter die zum Zeitpunkt der
Gewährung der Beihilfe geltenden Vorschriften.

(67) Die Mitgliedstaaten können die Kommission dabei unterstützen,
indem sie ihre eigene Ex-post-Bewertung der Beihilferegelungen und
Einzelbeihilfen vorlegen.

(68) ABl. C 37 vom 3.2.2001, S. 3.
(69) ABl. C 119 vom 22.5.2002, S. 22.

C 82/32 DE Amtsblatt der Europäischen Union 1.4.2008



ANHANG

TABELLE ZUR ERLÄUTERUNG DER BEIHILFEINTENSITÄTEN IN BEZUG
AUF DIE BEIHILFEFÄHIGEN KOSTEN

Kleine Unternehmen Mittlere Unternehmen Groß-unternehmen

Beihilfen für Unternehmen, die über die
Gemeinschaftsnormen hinausgehen oder
bei Fehlen solcher Normen den
Umweltschutz verbessern

70 %
80 % bei Öko-
Innovationen
100 % bei
Ausschreibung

60 %
70 % bei

Öko-Innovationen
100 % bei
Ausschreibung

50 %
60 % bei

Öko-Innovationen
100 % bei
Ausschreibung

Beihilfen für Umweltstudien 70 % 60 % 50 %

Beihilfen zur frühzeitigen Anpassung an
künftige Gemeinschaftsnormen

— mehr als drei Jahre 25 % 20 % 15 %

— zwischen einem und drei Jahren 20 % 15 % 10 %

vor deren Inkrafttreten

Beihilfen für Abfall-bewirtschaftung 70 % 60 % 50 %

Beihilfen zur Förderung erneuerbarer
Energien

80 %
100 % bei
Ausschreibung

70 %
100 % bei
Ausschreibung

60 %
100 % bei
Ausschreibung

Beihilfen für Energiespar-maßnahmen
Beihilfen für KWK-Anlagen

80 %
100 % bei
Ausschreibung

70 %
100 % bei
Ausschreibung

60 %
100 % bei
Ausschreibung

Beihilfen für Fernwärme, bei der
konventionelle Energieträger genutzt
werden

70 %
100 % bei
Ausschreibung

60 %
100 % bei
Ausschreibung

50 %
100 % bei
Ausschreibung

Beihilfen für die Sanierung
schadstoffbelasteter Standorte

100 % 100 % 100 %

Beihilfen für Standortverlagerungen 70 % 60 % 50 %
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EINLEITUNG

(1) Um  zu  verhindern,  dass  staatliche  Beihilfen  den  Wettbewerb  im  Binnenmarkt  verfälschen  und  den  Handel 
zwischen  Mitgliedstaaten  in  einer  Weise  beeinträchtigen,  die  dem  gemeinsamen  Interesse  zuwiderläuft,  sind  staatli
che  Beihilfen  nach  Artikel  107  Absatz  1  des  Vertrags  über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  (im  Folgen
den  „AEUV“)  grundsätzlich  verboten.  In  bestimmten  Fällen  können  staatliche  Beihilfen  jedoch  auf  der  Grundlage 
des  Artikels  107  Absatz  2  oder  Absatz  3  AEUV  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  sein.

(2) So  kann  die  Kommission  Beihilfen  zur  Förderung  gewisser  Wirtschaftszweige,  soweit  diese  die  Handelsbe
dingungen  nicht  in  einer  Weise  verändern,  die  dem  gemeinsamen  Interesse  zuwiderläuft,  auf  der  Grundlage  von 
Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  betrachten.

(3) Die  Strategie  Europa  2020 (1)  soll  in  erster  Linie  zur  Schaffung  der  Voraussetzungen  für  nachhaltiges, 
intelligentes  und  integratives  Wachstum  beitragen.  Zu  diesem  Zweck  wurden  mehrere  Kernziele  festgelegt,  die 
auch  Klima-  und  Energieziele  umfassen:  i)  eine  Verringerung  der  Treibhausgasemissionen  in  der  Union  um  20 % 
gegenüber  dem  Stand  von  1990,  ii)  eine  Erhöhung  des  Anteils  erneuerbarer  Energien  am  Energieverbrauch  der 
Union  auf  20 %  sowie  iii)  eine  Steigerung  der  Energieeffizienz  der  Union  um  20 %  gegenüber  dem  Stand  von 
1990.  Die  ersten  beiden  dieser  verbindlichen  nationalen  Ziele  wurden  mit  dem  „Klima-  und  Energiepaket“ 
umgesetzt (2).

(4) Am  22.  Januar  2014  schlug  die  Kommission  in  ihrer  Mitteilung  „Ein  Rahmen  für  die  Klima-  und  Ener
giepolitik  im  Zeitraum  2020–2030“ (3)  (im  Folgenden  „2030-Rahmen“)  die  Energie-  und  Klimaziele  vor,  die  bis 
2030  erreicht  werden  sollen.  Die  Eckpunkte  des  2030-Rahmens  sind:  i)  eine  Minderung  der  Treibhausgasemissio
nen  um  40 %  gegenüber  dem  Stand  von  1990,  ii)  ein  verbindliches  EU-weites  Ziel  für  den  Anteil  erneuerbarer 
Energien  von  mindestens  27 %,  iii)  die  Wiederaufnahme  einer  ambitionierten  Energieeffizienz-Politik  und  iv)  ein 
neues  Governance-System  sowie  neue  Indikatoren,  um  ein  wettbewerbsorientiertes  und  sicheres  Energiesystem  zu 
gewährleisten.

(5) Die  unter  Randnummer  (3)  genannten  Kernziele  sind  für  diese  Leitlinien  besonders  wichtig.  Mit  Blick  auf 
die  Verwirklichung  dieser  Ziele  ist  eine  der  sieben  Leitinitiativen  der  Strategie  Europa  2020  auf  ein  „ressourcen
schonendes  Europa“  ausgerichtet (4).  Diese  Leitinitiative  soll  die  Grundlage  für  Maßnahmen  bilden,  die  die  Umstel
lung  auf  eine  ressourcenschonende  und  emissionsarme  Wirtschaft  erleichtern  und  dadurch  Folgendes  fördern 
sollen:

a) Stärkung  der  Wirtschaftsleistung  bei  gleichzeitiger  Verringerung  des  Ressourceneinsatzes,

b) Ermittlung  und  Schaffung  neuer  Wachstums-  und  Innovationsmöglichkeiten  sowie  Verbesserung  der  Wettbe
werbsfähigkeit  der  Union,

c) Sicherung  der  Versorgung  mit  wesentlichen  Ressourcen,

d) Bekämpfung  des  Klimawandels  und  Eindämmung  der  Umweltauswirkungen  der  Ressourcennutzung.

(6) Auch  im  Fahrplan  für  ein  ressourcenschonendes  Europa (5)  sowie  in  mehreren  Schlussfolgerungen  des 
Rates  wird  die  Einstellung  umweltgefährdender  Subventionen  gefordert (6).  Die  Leitlinien  sollten  daher  die  negati
ven  Auswirkungen  umweltschädigender  Subventionen  berücksichtigen,  aber  auch,  wie  es  in  der  Leitinitiative  als 
notwendig  erachtet  wird,  Möglichkeiten  für  Kompromisse  zwischen  gegenläufigen  Interessen  unterschiedlicher 
Bereiche  und  Maßnahmen  aufzeigen.  Beihilfen  für  die  Förderung  fossiler  Brennstoffe  sind  nicht  Gegenstand  der 
Leitlinien.

(1) KOM(2010) 2020 endg. vom 3.3.2010.
(2) Entscheidung Nr. 406/2009/EG vom 23. April 2009 (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 136) und Richtlinie 2009/28/EG vom 23. April 

2009 (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16).
(3) Mitteilung  der  Kommission  an  das  Europäische  Parlament,  den  Rat,  den  Europäischen  Wirtschafts-  und  Sozialausschuss  und  den 

Ausschuss  der  Regionen — „Ein  Rahmen für  die  Klima-  und Energiepolitik  im Zeitraum 2020-2030“  (KOM(2014)  15 final)  vom 
22.1.2014.

(4) KOM(2011) 21 vom 26.1.2012.
(5) KOM(2011) 571 endg. vom 20.9.2011.
(6) In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23. Mai 2013 wurde bekräftigt, dass umweltgefährdende oder wirtschaftlich 

nachteilige Subventionen, einschließlich für fossile Brennstoffe, schrittweise eingestellt werden müssen, um Investitionen in neue und 
intelligente Energieinfrastrukturen zu ermöglichen.
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(7) Im  Fahrplan  für  Ressourceneffizienz  werden  die  Mitgliedstaaten  außerdem  aufgefordert,  das  Unionsrecht  in 
vollem  Umfang  umzusetzen (7).  Um  zu  verhindern,  dass  staatliche  Beihilfen  Umweltschäden  zur  Folge  haben, 
müssen  die  Mitgliedstaaten  insbesondere  auch  die  Einhaltung  der  Umweltvorschriften  der  Union,  die  Durchfüh
rung  der  im  Unionsrecht  vorgesehenen  Umweltverträglichkeitsprüfungen  und  das  Vorliegen  der  erforderlichen 
Genehmigungen  sicherstellen.

(8) In  der  Mitteilung  „Energie  2020  —  Eine  Strategie  für  wettbewerbsfähige,  nachhaltige  und  sichere  Energie“
 (8),  die  Teil  der  Leitinitiative  „Ressourceneffizientes  Europa“  ist,  wurde  bereits  der  Schluss  gezogen,  dass  das  Ziel 
eines  Markts  mit  sicherer,  erschwinglicher  und  nachhaltiger  Energie  untergraben  wird,  wenn  nicht  die  Stromnetze 
modernisiert  und  alte  Anlagen  durch  wettbewerbsfähige  und  saubere  Alternativen  ersetzt  werden  und  Energie  in 
der  gesamten  Energieversorgungskette  effizienter  genutzt  wird.

(9) Der  2030-Rahmen  ruft  zu  einer  ehrgeizigen  Verpflichtung  zur  Minderung  der  Treibhausgasemissionen 
nach  den  Vorgaben  des  Fahrplans  für  die  Zeit  bis  2050  auf.  Für  die  Verwirklichung  dieses  Ziels  bedarf  es  eines 
kosteneffizienten  Ansatzes,  der  den  Mitgliedstaaten  mehr  Flexibilität  bietet,  um  beim  Übergang  zu  einer  CO2-
armen  Wirtschaft  ihre  spezifischen  Gegebenheiten  zu  berücksichtigen  und  die  Forschungs-  und  Innovationspolitik 
mit  Blick  auf  die  Klima-  und  Energiepolitik  nach  2020  auszurichten.  Die  vorliegenden  Leitlinien  tragen  diesen 
Grundsätzen  Rechnung  und  ebnen  den  Weg  für  den  2030-Rahmen.

(10) In  diesen  Leitlinien  legt  die  Kommission  die  Voraussetzungen  dar,  die  Energie-  und  Umweltbeihilfen  erfül
len  müssen,  damit  sie  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erach
tet  werden  können.

(11) In  der  Mitteilung  über  die  Modernisierung  des  EU-Beihilfenrechts (9)  nannte  die  Kommission  drei  Ziele  für 
die  Modernisierung  der  Beihilfenkontrolle:

a) Förderung  eines  nachhaltigen,  intelligenten  und  integrativen  Wachstums  in  einem  wettbewerbsfähigen  Binnen
markt,

b) Konzentration  der  Ex-ante-Prüfung  der  Kommission  auf  Fälle  mit  besonders  großen  Auswirkungen  auf  den 
Binnenmarkt  und  Stärkung  der  Zusammenarbeit  zwischen  den  Mitgliedstaaten  bei  der  Durchsetzung  der  EU-
Beihilfevorschriften  sowie

c) Straffung  der  Regeln  und  schnellerer  Erlass  von  Beschlüssen.

(12) So  setzte  sich  die  Kommission  in  der  vorgenannten  Mitteilung  insbesondere  dafür  ein,  bei  der  Überarbei
tung  der  verschiedenen  Leitlinien  und  Rahmen  einen  allgemeinen  Ansatz  zugrunde  zu  legen,  der  auf  die  Stär
kung  des  Binnenmarkts,  eine  höhere  Effizienz  der  öffentlichen  Ausgaben  durch  Gewährung  staatlicher  Beihilfen, 
die  einen  wirksameren  Beitrag  zu  Zielen  von  gemeinsamem  Interesse  leisten,  eine  stärkere  Prüfung  des  Anreizef
fekts,  die  Begrenzung  der  Beihilfen  auf  das  erforderliche  Minimum  und  die  Vermeidung  etwaiger  negativer 
Auswirkungen  der  Beihilfen  auf  Wettbewerb  und  Handel  abzielt.  Die  in  den  vorliegenden  Leitlinien  enthaltenen 
Vereinbarkeitskriterien  beruhen  auf  diesen  allgemeinen  Grundsätzen  für  die  beihilferechtliche  Würdigung.

1. ANWENDUNGSBEREICH  UND  BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

1.1. Anwendungsbereich

(13) Diese  Leitlinien  gelten  für  staatliche  Beihilfen,  die  in  allen  unter  den  AEUV  fallenden  Bereichen  zur 
Förderung  von  Umwelt-  und  Energiezielen  gewährt  werden,  insofern  diese  Maßnahmen  unter  Abschnitt  1.2 
fallen.  Sie  gelten  somit  auch  für  die  Bereiche,  die  durch  spezifische  Beihilfevorschriften  der  Union  geregelt 
werden  (Verkehr (10),  Steinkohlenbergbau,  Forstwirtschaft,  Fischerei  und  Aquakultur),  sofern  diese  spezifischen 
Vorschriften  nichts  anderes  bestimmen.

(7) Andere Rechtsakte wie die Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16) im Folgenden „Erneuerbare-Energien-Richtlinie“) enthalten beispielsweise auch Nach
haltigkeitskriterien für Biokraftstoffe und Kriterien für die Diskriminierungsfreiheit (Artikel 17 Absätze 1 bis 8).

(8) KOM(2010) 639 vom 10.11.2010.
(9) KOM(2012) 209 vom 8.5.2012.

(10) Diese Leitlinien gelten unbeschadet der Gemeinschaftlichen Leitlinien für staatliche Beihilfen an Eisenbahnunternehmen (ABl. C 184 
vom 22.7.2008, S. 13). Nach den Eisenbahnleitlinien sind verschiedene Arten von Beihilfen einschließlich Beihilfen zur Verringerung 
der externen Kosten des Schienenverkehrs zulässig. Mit diesen in Abschnitt 6.3 geregelten Beihilfen soll berücksichtigt werden, dass 
externe Kosten, die bei konkurrierenden Verkehrsträgern anfallen, durch den Schienenverkehr vermieden werden können. Sofern alle 
Voraussetzungen nach Abschnitt 6.3 der Eisenbahnleitlinien erfüllt sind und die Beihilfe diskriminierungsfrei gewährt wird, können die
Mitgliedstaaten Beihilfen zur Verringerung externer Kosten gewähren.
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(14) In  den  Bereichen  Landwirtschaft,  Fischerei  und  Aquakultur  gelten  diese  Leitlinien  für  Umweltschutzbeihil
fen  zugunsten  von  Unternehmen,  die  in  der  Verarbeitung  und  Vermarktung  tätig  sind,  und  unter  bestimmten 
Umständen  auch  für  in  der  Primärerzeugung  tätige  Unternehmen.  Für  diese  Wirtschaftszweige  gelten  folgende 
Voraussetzungen:

a) Bei  Unternehmen,  die  Fischereierzeugnisse  verarbeiten  und  vermarkten,  entspricht  der  zulässige  Beihilfehöchst
satz  für  Ausgaben,  die  nach  der  Verordnung  (EG)  Nr.  1198/2006 (11)  beziehungsweise  ihrer  Nachfolgerege
lung (12)  beihilfefähig  sind,  dem  höheren  der  nach  den  vorliegenden  Leitlinien  bzw.  der  vorgenannten  Verord
nung  zulässigen  Sätze.

b) Im  Bereich  der  landwirtschaftlichen  Primärerzeugung  und  der  aus  dem  Europäischen  Landwirtschaftsfonds  für 
die  Entwicklung  des  ländlichen  Raums  (ELER)  kofinanzierten  Maßnahmen  und  Forstbeihilfen  gelten  diese  Leitli
nien  nur  insoweit,  als  die  Rahmenregelung  der  Gemeinschaft  für  staatliche  Beihilfen  im  Agrar-  und  Forstsek
tor  2007-2013 (13)  in  ihrer  geänderten  oder  neuen  Fassung  keine  spezifischen  Bestimmungen  enthält  oder 
ausdrücklich  auf  diese  Leitlinien  verweist.

c) Im  Bereich  der  Primärerzeugung  in  der  Fischerei  und  Aquakultur  gelten  diese  Leitlinien  nur,  soweit  es  dort 
keine  spezielle  Regelung  für  Umweltschutz-  und  Energiebeihilfen  gibt.

(15) Diese  Leitlinien  gelten  nicht  für

a) die  Entwicklung  und  Herstellung  umweltverträglicher  Produkte,  Maschinen  und  Beförderungsmittel,  die  mit 
einem  geringeren  Einsatz  natürlicher  Ressourcen  betrieben  werden  sollen,  sowie  Maßnahmen  in  Produktionsbe
trieben  oder  -anlagen  zur  Verbesserung  der  Sicherheit  oder  Hygiene (14),

b) die  Finanzierung  von  Umweltschutzmaßnahmen,  die  die  Infrastruktur  im  Luft-,  Straßen-,  Schienen-,  Binnen
schifffahrts-  und  Seeverkehr  betreffen,

c) verlorene  Kosten  im  Sinne  der  Mitteilung  der  Kommission  über  die  Methode  für  die  Analyse  staatlicher 
Beihilfen  in  Verbindung  mit  verlorenen  Kosten (15),

d) staatliche  Beihilfen  für  Forschung,  Entwicklung  und  Innovation (16);  diese  sind  im  Gemeinschaftsrahmen  für 
staatliche  Beihilfen  für  Forschung,  Entwicklung  und  Innovation (17)  geregelt;

e) staatliche  Beihilfen  zur  Förderung  der  biologischen  Vielfalt (18).

(16) Unternehmen  in  Schwierigkeiten  im  Sinne  der  Leitlinien  für  staatliche  Beihilfen  zur  Rettung  und  Umstruk
turierung  von  Unternehmen  in  Schwierigkeiten (19)  in  ihrer  geänderten  oder  neuen  Fassung  dürfen  keine  Umwelt- 
und  Energiebeihilfen  gewährt  werden.

(11) Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates vom 27. Juli 2006 über den Europäischen Fischereifonds (ABl. L 223 vom 15.8.2006, 
S. 1).

(12) Siehe Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (KOM(2011) 804 endg.).
(13) ABl. C 319 vom 27.12.2006, S. 1. Dies gilt auch für die Nachfolgeregelung der Leitlinien aus dem Jahr 2006, die am 31. Dezember 

2013 außer Kraft traten.
(14) Umweltschutzbeihilfen verursachen im Allgemeinen geringere Wettbewerbsverzerrungen und erzielen eine größere Wirkung, wenn sie

den Verbrauchern/Nutzern umweltfreundlicher Produkte und nicht den Erzeugern/Herstellern dieser Produkte gewährt werden. Außer
dem kann auch die Verwendung von Umweltzeichen und Umweltangaben den Verbrauchern/Nutzern fundierte Kaufentscheidungen 
ermöglichen und die Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten steigern. Gut konzipierte, anerkannte, verstandene, bewährte und
von den Verbrauchern als  relevant erachtete stabile  Umweltzeichen und wahrheitsgemäße Umweltangaben können ein wirksames 
Mittel  sein,  um  (Verbraucher)  zu  umweltfreundlicheren  Kaufentscheidungen  zu  veranlassen  und  ein  entsprechendes  Verhalten  zu 
prägen. Die Nutzung einer angesehenen Kennzeichnungs- und Zertifizierungsregelung,  die auf klaren Kriterien basiert  und externe 
Kontrollen (durch Dritte) vorsieht, wird eines der wirksamsten Instrumente sein, um gegenüber Verbrauchern und Interessengruppen 
nachzuweisen, dass die betreffenden Unternehmen hohe Umweltschutzstandards erfüllen. Daher nimmt die Kommission keine spezi
fischen Vorschriften über  Beihilfen für  die  Entwicklung und Herstellung umweltfreundlicher  Produkte in den Anwendungsbereich 
dieser Leitlinien auf.

(15) Angenommen von der Kommission vom 26. Juli 2001 und den Mitgliedstaaten mit Schreiben SG(2001) D/290869 vom 6. August 
2001 zur Kenntnis gebracht.

(16) Die Leitlinien sehen einen Bonus für Öko-Innovationsprojekte vor, bei denen es sich um sehr umweltfreundliche und sehr innovative 
Investitionen handelt.

(17) ABl. C 323 vom 30.12.2006, S. 1.
(18) Diese Beihilfen können nach den DAWI-Vorschriften geprüft werden; siehe Beihilfesachen SA.31243 (2012/N) und NN 8/2009.
(19) Mitteilung der Kommission — Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unterneh

men in Schwierigkeiten (ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2).
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(17) Bei  der  Prüfung  von  Beihilfen  zugunsten  von  Unternehmen,  die  einer  Rückforderungsanordnung  aufgrund 
eines  früheren  Beschlusses  der  Kommission  zur  Feststellung  der  Unzulässigkeit  einer  Beihilfe  und  ihrer  Unverein
barkeit  mit  dem  Binnenmarkt  nicht  nachgekommen  sind,  wird  die  Kommission  den  ausstehenden  Rückforde
rungsbetrag  berücksichtigen (20).

1.2. Unter  die  Leitlinien  fallende  Beihilfemaßnahmen

(18) Die  Kommission  hat  eine  Reihe  von  Umwelt-  und  Energiemaßnahmen  ermittelt,  deren  Förderung  durch 
staatliche  Beihilfen  unter  bestimmten  Voraussetzungen  als  mit  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  vereinbar 
angesehen  werden  kann:

a) Beihilfen  für  Unternehmen,  die  über  Unionsnormen  hinausgehen  oder  die  bei  Fehlen  solcher  Normen  den 
Umweltschutz  verbessern  (einschließlich  Beihilfen  für  die  Anschaffung  neuer  Fahrzeuge)

b) Beihilfen  zur  frühzeitigen  Anpassung  an  künftige  Unionsnormen

c) Beihilfen  für  Umweltstudien

d) Beihilfen  für  die  Sanierung  schadstoffbelasteter  Standorte

e) Beihilfen  für  erneuerbare  Energien

f) Beihilfen  für  Energieeffizienzmaßnahmen  einschließlich  Kraftwärmekopplung,  Fernwärme  und  Fernkälte

g) Beihilfen  für  Ressourceneffizienz  und  insbesondere  Abfallbewirtschaftung

h) Beihilfen  für  CO2-Abscheidung,  -Transport  und  -Speicherung  („CCS“)  einschließlich  einzelner  Bestandteile  der 
CCS-Kette

i) Beihilfen  in  Form  von  Umweltsteuerermäßigungen  oder  -befreiungen

j) Beihilfen  in  Form  von  Ermäßigungen  des  Beitrags  zur  Finanzierung  von  Strom  aus  erneuerbaren  Energiequel
len

k) Beihilfen  für  Energieinfrastrukturen

l) Beihilfen  für  Maßnahmen  zugunsten  einer  angemessenen  Stromerzeugung

m) Beihilfen  in  Form  handelbarer  Umweltzertifikate

n) Beihilfen  für  die  Verlagerung  von  Unternehmen

1.3. Begriffsbestimmungen

(19) Für  die  Zwecke  dieser  Leitlinien  gelten  folgende  Begriffsbestimmungen:

(1) „Umweltschutz“:  jede  Maßnahme,  die  darauf  abzielt,  einer  Beeinträchtigung  der  natürlichen  Umwelt  oder  der 
natürlichen  Ressourcen  durch  die  Tätigkeit  des  Beihilfeempfängers  abzuhelfen,  vorzubeugen  oder  die  Gefahr 
einer  solchen  Beeinträchtigung  zu  vermindern  oder  eine  rationellere  Nutzung  dieser  Ressourcen  einschließlich 
Energiesparmaßnahmen  und  der  Nutzung  erneuerbarer  Energien  zu  fördern;

(2) „Energieeffizienz“:  eingesparte  Energiemenge,  die  durch  Messung  und/oder  Schätzung  des  Verbrauchs  vor  und 
nach  der  Umsetzung  einer  Maßnahme  zur  Energieeffizienzverbesserung  und  bei  gleichzeitiger  Normalisierung 
der  den  Energieverbrauch  beeinflussenden  äußeren  Bedingungen  ermittelt  wird;

(3) „Unionsnorm“:

a) verbindliche  Unionsnorm  für  das  von  einzelnen  Unternehmen  zu  erreichende  Umweltschutzniveau (21) 
oder

(20) Siehe  hierzu  Urteil  des  Gerichts  vom  13.  September  1995,  TWD  Textilwerke  Deggendorf  GmbH/Kommission,  T-244/93  und 
T-486/93, Slg. 1995, II-2265 und die Bekanntmachung der Kommission — Rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unver
einbare staatliche Beihilfen: Gewährleistung der Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen der Kommission in den Mitgliedstaa
ten (ABl. C 272 vom 15.11.2007, S. 4).

(21) Folglich  gelten  auf  Unionsebene  festgelegte  Normen oder  Ziele,  die  für  die  Mitgliedstaaten,  nicht  aber  für  einzelne  Unternehmen 
verbindlich sind, nicht als Unionsnormen.
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b) die  in  der  Richtlinie  2010/75/EU (22)  festgelegte  Verpflichtung,  die  besten  verfügbaren  Techniken  (BVT) 
einzusetzen  und  sicherzustellen,  dass  Schadstoffemissionswerte  nicht  über  den  Werten  liegen,  die  aus 
dem  Einsatz  der  BVT  resultieren  würden;  sofern  in  Durchführungsbestimmungen  zur 
Richtlinie  2010/75/EU  mit  den  besten  verfügbaren  Techniken  assoziierte  Emissionswerte  festgelegt 
wurden,  gelten  diese  Werte  für  die  Zwecke  dieser  Leitlinien;  wenn  diese  Werte  als  Bandbreiten  ausge
drückt  werden,  ist  der  Wert,  bei  dem  die  mit  den  BVT  assoziierten  Emissionswerte  als  erstes  erreicht 
werden,  anwendbar.

(4) „Öko-Innovation“:  jede  Form  der  Innovation,  die  eine  deutliche  Verbesserung  des  Umweltschutzes  bewirkt 
oder  zum  Ziel  hat.  Dazu  zählen  unter  anderem  neue  Produktionsprozesse,  neue  Produkte  oder  Dienstleis
tungen  sowie  neue  Management-  und  Geschäftsmethoden,  die  sich  dazu  eignen,  während  der  Dauer  ihrer 
Anwendung  oder  Nutzung  die  mit  dem  Einsatz  von  Ressourcen  verbundenen  Gefahren  für  die  Umwelt, 
Umweltschäden  oder  andere  negative  Auswirkungen  zu  vermeiden  oder  erheblich  zu  reduzieren.

Für  die  Zwecke  dieser  Begriffsbestimmung  gilt  Folgendes  nicht  als  Innovation:

i. geringfügige  Änderungen  oder  Verbesserungen,

ii. eine  Steigerung  der  Produktions-  oder  Dienstleistungskapazitäten  durch  zusätzliche  Produktions-  oder 
Logistiksysteme,  die  den  bereits  verwendeten  sehr  ähnlich  sind,

iii. Änderungen  in  den  Geschäftspraktiken,  den  Arbeitsabläufen  oder  Geschäftsbeziehungen,  die  auf  bereits 
in  dem  Unternehmen  angewandten  Organisationsmethoden  beruhen,

iv. Änderungen  in  der  Geschäftsstrategie,

v. Fusionen  und  Übernahmen,

vi. die  Einstellung  der  Anwendung  eines  Verfahrens,

vii. einfache  Ersatz-  oder  Erweiterungsinvestitionen,

viii. Änderungen,  die  sich  allein  aus  Veränderungen  bei  den  Faktorpreisen  ergeben,  neue  Kundenausrichtung, 
regelmäßige  saisonale  oder  sonstige  zyklische  Veränderungen,

ix. der  Handel  mit  neuen  oder  erheblich  verbesserten  Produkten;

(5) „erneuerbare  Energiequellen“:  folgende  erneuerbare  nichtfossile  Energiequellen:  Wind,  Sonne,  aerothermische, 
geothermische  und  hydrothermische  Energie,  Meeresenergie,  Wasserkraft,  Biomasse,  Deponiegas,  Klärgas  und 
Biogas;

(6) „Biomasse“:  biologisch  abbaubarer  Teil  von  Erzeugnissen,  Abfällen  und  Reststoffen  der  Landwirtschaft 
(einschließlich  pflanzlicher  und  tierischer  Stoffe),  der  Forstwirtschaft  und  damit  verbundener  Wirtschafts
zweige  einschließlich  Fischerei  und  Aquakultur  sowie  Biogas  und  der  biologisch  abbaubare  Teil  von  Abfäl
len  aus  Industrie  und  Haushalten;

(7) „Biokraftstoff“:  flüssiger  oder  gasförmiger  Verkehrskraftstoff,  der  aus  Biomasse  hergestellt  wird;

(8) „flüssiger  Biobrennstoff“:  flüssiger  Brennstoff,  der  aus  Biomasse  hergestellt  wird  und  für  den  Einsatz  zu 
energetischen  Zwecken,  mit  Ausnahme  des  Transports,  einschließlich  Elektrizität,  Wärme  und  Kälte, 
bestimmt  ist;

(9) „nachhaltiger  Biokraftstoff“:  Biokraftstoff,  der  die  Nachhaltigkeitskriterien  des  Artikels  17  der 
Richtlinie  2009/28/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  zur  Förderung  der  Nutzung  von  Energie 
aus  erneuerbaren  Quellen (23)  und  etwaiger  Änderungen (24)  erfüllt;

(10) „Mechanismus  der  Zusammenarbeit“:  Mechanismus,  der  die  Voraussetzungen  der  Artikel  6,  7  oder  8  der 
Richtlinie  2009/28/EG  erfüllt;

(11) „erneuerbare  Energien“:  Energie,  die  in  Anlagen  erzeugt  wird,  in  denen  ausschließlich  erneuerbare  Energie
quellen  eingesetzt  werden,  sowie  bezogen  auf  den  Heizwert  der  Anteil  der  Energie,  der  aus  erneuerbaren 
Energiequellen  in  Hybridanlagen,  die  auch  konventionelle  Energiequellen  einsetzen,  erzeugt  wird;  dies  schließt 
Strom  aus  erneuerbaren  Energiequellen  ein,  der  zum  Auffüllen  von  Speichersystemen  genutzt  wird,  aber 
nicht  den  Strom,  der  als  Ergebnis  der  Speicherung  in  Speichersystemen  gewonnen  wird;

(22) Richtlinie 2010/75/EU des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17).

(23) Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen
(ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16).

(24) Die Nachhaltigkeitskriterien gelten nach der Richtlinie 2009/28/EG auch für flüssige Biobrennstoffe.
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(12) „Kraft-Wärme-Kopplung  (KWK)“:  in  ein  und  demselben  Prozess  gleichzeitig  erfolgende  Erzeugung  thermischer 
Energie  und  elektrischer  und/oder  mechanischer  Energie;

(13) „hocheffiziente  Kraft-Wärme-Kopplung“:  KWK,  die  der  Begriffsbestimmung  in  Artikel  2  Nummer  34  der 
Richtlinie  2012/27/EU (25)  entspricht;

(14) „energieeffiziente  Fernwärme  und  Fernkälte“:  Fernwärme-  und  Fernkältesysteme,  die  die  Kriterien  für  energie
effiziente  Fernwärme-  und  Fernkältesysteme  des  Artikels  2  Nummern  41  und  42  der 
Richtlinie  2012/27/EU (26)  erfüllen.  Der  Begriff  bezieht  sich  auf  die  Anlagen,  die  Wärme  bzw.  Kälte  erzeu
gen,  und  das  Netz  (einschließlich  der  zugehörigen  Einrichtungen),  das  für  die  Verteilung  der  Wärme  bzw. 
Kälte  von  den  Produktionseinheiten  an  die  Kunden  benötigt  wird;

(15) „Umweltsteuer“:  Steuer,  deren  Gegenstand  eine  eindeutig  negative  Auswirkung  auf  die  Umwelt  hat  oder  die 
bestimmte  Tätigkeiten,  Gegenstände  oder  Dienstleistungen  belastet,  damit  die  Umweltkosten  in  deren  Preis 
einfließen  und/oder  damit  die  Hersteller  und  die  Verbraucher  zu  umweltfreundlicherem  Verhalten  hingeführt 
werden;

(16) „Mindeststeuerbeträge  der  Union“:  die  im  Unionsrecht  vorgesehenen  Mindeststeuerbeträge;  für  Energieerzeug
nisse  und  Strom  gelten  als  Mindeststeuerbeträge  der  Union  die  Beträge  in  Anhang  I  der 
Richtlinie  2003/96/EG (27);

(17) „kleine  und  mittlere  Unternehmen“  („KMU“):  Unternehmen,  die  die  Kriterien  der  Empfehlung  der  Kommis
sion  vom  6.  Mai  2003  betreffend  die  Definition  der  Kleinstunternehmen  sowie  der  kleinen  und  mittleren 
Unternehmen (28)  erfüllen;

(18) „Großunternehmen“  und  „großes  Unternehmen“:  Unternehmen,  das  nicht  unter  die  KMU-Definition  fällt;

(19) „Einzelbeihilfe“:  auf  der  Grundlage  einer  Beihilferegelung  oder  ad  hoc  gewährte  Beihilfe;

(20) „Beihilfeintensität“:  die  in  Prozent  der  beihilfefähigen  Kosten  ausgedrückte  Höhe  der  Bruttobeihilfe  vor  Abzug 
von  Steuern  und  sonstigen  Abgaben.  Werden  Beihilfen  nicht  in  Form  von  Zuschüssen  gewährt,  bestimmt 
sich  die  Höhe  der  Beihilfe  nach  ihrem  Subventionsäquivalent.  In  mehreren  Tranchen  gezahlte  Beihilfen 
werden  nach  dem  zum  Zeitpunkt  ihrer  Gewährung  geltenden  Wert  berechnet.  Im  Falle  zinsbegünstigter 
Darlehen  wird  für  die  Abzinsung  und  Berechnung  des  Beihilfebetrags  der  zum  Zeitpunkt  der  Gewährung 
geltende  Referenzzinssatz  zugrunde  gelegt.  Die  Beihilfeintensität  wird  für  jeden  Empfänger  einzeln  berechnet;

(21) „Betriebseinnahmen“:  für  die  Zwecke  der  Berechnung  der  beihilfefähigen  Kosten  sind  hierunter  insbesondere 
Kosteneinsparungen  oder  zusätzliche  Nebenprodukte  zu  verstehen,  die  sich  direkt  aus  dem  Mehraufwand  für 
den  Umweltschutz  ergeben,  sowie  gegebenenfalls  Einnahmen  aus  anderen  Fördermaßnahmen  und  zwar 
unabhängig  davon,  ob  es  sich  um  staatliche  Beihilfen  handelt  oder  nicht  (einschließlich  Betriebsbeihilfen  für 
dieselben  beihilfefähigen  Kosten,  Einspeisetarife  oder  sonstige  Fördermaßnahmen);

(22) „Betriebskosten“:  für  die  Zwecke  der  Berechnung  der  beihilfefähigen  Kosten  sind  hierunter  insbesondere 
zusätzliche  Produktionskosten  (z.  B.  Wartungskosten)  zu  verstehen,  die  sich  aus  der  zusätzlichen  Investition 
für  den  Umweltschutz  ergeben;

(23) „materielle  Vermögenswerte“:  für  die  Zwecke  der  Berechnung  der  beihilfefähigen  Kosten  handelt  es  sich  um 
für  die  Erfüllung  der  Umweltschutzziele  unbedingt  erforderliche  Investitionen  in  Grundstücke,  um  Investitio
nen  in  Gebäude,  Anlagen  und  Ausrüstungsgüter  mit  dem  Ziel,  Umweltbelastungen  zu  reduzieren  oder  zu 
beseitigen,  sowie  um  Investitionen  in  die  Anpassung  von  Produktionsverfahren  zum  Schutz  der  Umwelt;

(24) „immaterielle  Vermögenswerte“:  für  die  Zwecke  der  Berechnung  der  beihilfefähigen  Kosten  sind  dies  Ausga
ben  für  den  Technologietransfer  in  Form  des  Erwerbs  von  Nutzungslizenzen  und  Patenten  oder  Know-how, 
wenn  bei  diesen  Ausgaben  folgende  Voraussetzungen  erfüllt  sind:

a) Sie  müssen  als  abschreibungsfähige  Vermögenswerte  angesehen  werden;

b) sie  müssen  zu  Marktbedingungen  von  Unternehmen  erworben  werden,  über  die  der  Erwerber  weder  eine 
direkte  noch  eine  indirekte  Kontrolle  ausübt;

(25) Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der 
Richtlinien  2009/125/EG  und  2010/30/EU  und  zur  Aufhebung  der  Richtlinien  2004/8/EG  und  2006/32/EG  (ABl.  L  315 
vom 14.11.2012, S. 1).

(26) ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 1.
(27) Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteu

erung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51).
(28) ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36.
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c) sie  müssen  auf  der  Aktivseite  des  Unternehmens  bilanziert  werden  und  mindestens  fünf  Jahre  im  Betrieb 
des  Beihilfeempfängers  verbleiben  und  genutzt  werden,  es  sei  denn,  es  handelt  sich  um  veraltete  Tech
nik.  Werden  sie  innerhalb  dieser  fünf  Jahre  veräußert,  vermindern  sich  die  beihilfefähigen  Kosten  um 
den  Verkaufserlös  und  die  Beihilfe  muss  gegebenenfalls  ganz  oder  teilweise  zurückgezahlt  werden;

(25) „Internalisierung  der  Kosten“:  der  Grundsatz,  dass  sämtliche  mit  dem  Umweltschutz  zusammenhängenden 
Kosten  in  die  Produktionskosten  des  Unternehmens  einfließen  sollten,  das  die  Umweltbelastung  verursacht;

(26) „Verursacher“:  derjenige,  der  die  Umwelt  direkt  oder  indirekt  belastet  oder  eine  Voraussetzung  für  die 
Umweltbelastung  schafft (29);

(27) „Umweltschaden“:  Schaden,  den  der  Verursacher  dadurch  herbeigeführt  hat,  dass  er  die  Umwelt  direkt  oder 
indirekt  belastet  oder  die  Voraussetzungen  für  eine  Belastung  der  natürlichen  Umwelt  oder  der  natürlichen 
Ressourcen  geschaffen  hat;

(28) „Verursacherprinzip“:  Grundsatz,  nach  dem  die  Kosten  für  die  Beseitigung  von  Umweltschäden  von  den 
Verursachern  zu  tragen  sind;

(29) „schadstoffbelasteter  Standort“:  Standort,  an  dem  durch  menschliches  Einwirken  gefährliche  Stoffe  nachweis
lich  in  einer  solchen  Konzentration  vorkommen,  dass  von  ihnen  unter  Berücksichtigung  der  gegenwärtigen 
und  der  künftigen  genehmigten  Nutzung  des  Geländes  eine  erhebliche  Gefahr  für  die  menschliche  Gesund
heit  oder  die  Umwelt  ausgeht;

(30) „Ad-hoc-Beihilfe“:  Beihilfe,  die  nicht  auf  der  Grundlage  einer  Beihilferegelung  gewährt  wird;

(31) „Energieinfrastruktur“:  jede  materielle  Ausrüstung  oder  Anlage,  die  sich  in  der  Union  befindet  oder  die  die 
Union  mit  einem  oder  mehr  als  einem  Drittland  verbindet  und  unter  die  folgenden  Kategorien  fällt:

a) Strom:

i. Übertragungsinfrastruktur  im  Sinne  des  Artikels  2  Absatz  3  der  Richtlinie  2009/72/EG (30);

ii. Verteilungsinfrastruktur  im  Sinne  des  Artikels  2  Absatz  5  der  Richtlinie  2009/72/EG (30);

iii. Stromspeicheranlagen,  die  zur  dauerhaften  oder  vorübergehenden  Stromspeicherung  in  überirdischen 
oder  unterirdischen  Infrastrukturen  oder  geologischen  Speicherstätten  verwendet  werden,  sofern  sie 
direkt  an  Hochspannungsübertragungsleitungen  angeschlossen  sind,  die  für  eine  Spannung  von 
110  kV  oder  mehr  ausgelegt  sind;

iv. alle  Ausrüstungen  und  Anlagen,  die  für  den  sicheren  und  effizienten  Betrieb  der  unter  den  Ziffern  i) 
bis  iii)  definierten  Systeme  unentbehrlich  sind,  einschließlich  der  Schutz-,  Überwachungs-  und  Steuer
ungssysteme  auf  allen  Spannungsebenen  und  in  allen  Transformatorstationen;  und

v. intelligente  Stromnetze,  d.  h.  alle  Ausrüstungen,  Leitungen,  Kabel  oder  Anlagen  sowohl  auf  der  Über
tragungs-  als  auch  auf  der  Nieder-  und  Mittelspannungsverteilerebene,  die  auf  eine  bidirektionale  digi
tale  Kommunikation  in  Echtzeit  oder  echtzeitnah  und  auf  eine  interaktive,  intelligente  Überwachung 
und  Steuerung  von  Stromerzeugung,  -übertragung,  -verteilung  und  -verbrauch  innerhalb  eines  Strom
netzes  abzielt,  um  ein  Netz  zu  entwickeln,  das  auf  effiziente  Weise  das  Verhalten  und  die  Handlun
gen  aller  daran  angeschlossenen  Nutzer  —  Erzeuger,  Verbraucher  und  Akteure,  die  sowohl  Erzeuger 
als  auch  Verbraucher  sind  —  integriert,  damit  ein  wirtschaftlich  effizientes,  nachhaltiges  Stromnetz 
mit  geringen  Verlusten,  hoher  Qualität,  großer  Versorgungssicherheit  und  hoher  technischer  Sicherheit 
gewährleistet  wird.

b) Gas:

i. Fern-  und  Verteilerleitungen  für  den  Transport  von  Erdgas  und  Biogas,  die  Bestandteil  eines  Netzes 
sind,  das  überwiegend  aus  Hochdruckrohrleitungen  besteht,  ausgenommen  Hochdruckrohrleitungen,  die 
für  die  vorgelagerte  oder  lokale  Verteilung  von  Erdgas  verwendet  werden,

ii. an  die  unter  Buchstabe  a  genannten  Hochdruck-Gasleitungen  angeschlossene  Untergrundspeicher,

(29) Empfehlung des Rates vom 3. März 1975 über die Kostenzurechnung und die Intervention der öffentlichen Hand bei Umweltschutz
maßnahmen (ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 1).

(30) Richtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 211 vom 14.8.2009,
S. 55).
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iii. Anlagen  für  die  Übernahme,  Speicherung  und  Rückvergasung  oder  Dekomprimierung  von  Flüssigerd
gas  („LNG“)  oder  von  komprimiertem  Erdgas  („CNG“)  und

iv. alle  Ausrüstungen  oder  Anlagen,  die  für  den  ordnungsgemäßen,  sicheren  und  effizienten  Betrieb  des 
Systems  oder  für  die  Ermöglichung  der  bidirektionalen  Kapazität  unentbehrlich  sind,  einschließlich 
Verdichterstationen;

c) Erdöl:

i. Rohrleitungen  für  den  Transport  von  Rohöl,

ii. Pumpstationen  und  Speicheranlagen,  die  für  den  Betrieb  der  Rohölrohrleitungen  erforderlich  sind,  und

iii. alle  Ausrüstungen  und  Anlagen,  die  für  den  ordnungsgemäßen,  sicheren  und  effizienten  Betrieb  des 
betreffenden  Systems  unentbehrlich  sind,  einschließlich  der  Schutz-,  Überwachungs-  und  Steuerungssys
teme;

d) CO2:  Rohrleitungsnetz,  einschließlich  der  dazugehörigen  Verdichterstationen,  für  den  Transport  von  CO2 

zu  den  Speicherstätten,  um  das  CO2  zur  dauerhaften  Speicherung  in  eine  geeignete  unterirdische  geologi
sche  Formation  zu  injizieren;

(32) „Finanzierungslücke“:  Differenz  zwischen  den  während  der  Lebensdauer  der  Investition  anfallenden  positiven 
und  negativen  Zahlungsströmen,  die  auf  ihren  Barwert  abgezinst  werden  (in  der  Regel  auf  der  Grundlage 
der  Kapitalkosten);

(33) „CO2-Abscheidung  und  -Speicherung“  („CCS“):  Technologien,  mit  denen  Kohlendioxid  (CO2),  das  von  mit 
fossilen  Kraftstoffen  oder  Biomasse  betriebenen  Industrieanlagen  (einschließlich  Kraftwerken)  ausgestoßen 
wird,  abgespalten,  zu  einer  geeigneten  Speicherstätte  transportiert  und  dort  zur  dauerhaften  Speicherung  in 
eine  geeignete  unterirdische  geologische  Formation  injiziert  wird;

(34) „angemessene  Stromerzeugung“:  erzeugte  Kapazitäten,  die  als  angemessen  erachtet  werden,  um  in  einem 
bestimmten  Zeitraum  die  Nachfrage  im  Mitgliedstaat  zu  decken;  dabei  wird  ein  konventioneller  statistischer 
Indikator  zugrunde  gelegt,  der  von  Organisationen  verwendet  wird,  die  von  der  EU  als  Institutionen  mit 
maßgeblicher  Bedeutung  für  die  Schaffung  des  Elektrizitätsbinnenmarkts  anerkannt  sind  (z.  B.  ENTSO-E);

(35) „Stromerzeuger“:  Unternehmen,  das  Strom  für  kommerzielle  Zwecke  erzeugt;

(36) „Maßnahme  zugunsten  einer  angemessenen  Stromerzeugung“:  Mechanismus,  der  sicherstellen  soll,  dass  mit 
Blick  auf  eine  angemessene  Stromerzeugung  bestimmte  Kapazitäten  auf  nationaler  Ebene  erreicht  werden;

(37) „Bilanzausgleichsverantwortung“:  Verantwortung  für  Abweichungen  zwischen  Erzeugung,  Verbrauch  und 
kommerziellen  Transaktionen  eines  Bilanzausgleichsverantwortlichen  in  einem  bestimmten  Abrechnungszeit
raum;

(38) „Standardbilanzausgleichsverantwortung“:  diskriminierungsfreie  technologieübergreifende  Bilanzausgleichsverant
wortung,  von  der  kein  Erzeuger  ausgenommen  ist;

(39) „Bilanzausgleichsverantwortlicher“:  Marktteilnehmer  oder  sein  von  ihm  gewählter  Vertreter,  der  für  seine 
Bilanzabweichungen  verantwortlich  ist;

(40) „Bilanzabweichungen“:  Abweichungen  zwischen  Erzeugung,  Verbrauch  und  kommerziellen  Transaktionen 
eines  Bilanzausgleichsverantwortlichen  in  einem  bestimmten  Bilanzausgleichszeitraum;

(41) „Abrechnung  von  Bilanzabweichungen“:  finanzieller  Abrechnungsmechanismus,  mit  dem  die  Ausgleichskosten 
aufgrund  von  Bilanzabweichungen  der  Bilanzausgleichsverantwortlichen  zurückgefordert  werden  sollen;

(42) „Abrechnungszeitraum“:  für  die  Abrechnung  der  Bilanzabweichungen  des  Bilanzausgleichsverantwortlichen 
zugrunde  gelegte  Zeiteinheiten;
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(43) „Ausschreibung“:  diskriminierungsfreies  Bieterverfahren,  das  die  Beteiligung  einer  ausreichend  großen  Zahl 
von  Unternehmen  gewährleistet  und  bei  dem  die  Beihilfe  entweder  auf  der  Grundlage  des  ursprünglichen 
Angebots  des  Bieters  oder  eines  Clearingpreises  gewährt  wird.  Zudem  ist  die  Mittelausstattung  oder  das 
Volumen  in  Verbindung  mit  der  Ausschreibung  ein  verbindlicher  Höchstwert,  so  dass  nicht  allen  Beteiligten 
eine  Beihilfe  gewährt  werden  kann.

(44) „Beginn  der  Arbeiten“:  entweder  der  Beginn  der  Bauarbeiten  für  die  Investition  oder  die  erste  verbindliche 
Bestellung  von  Ausrüstung  oder  eine  andere  Verpflichtung,  die  die  Investition  unumkehrbar  macht,  wobei 
der  früheste  Zeitpunkt  maßgebend  ist;  der  Kauf  von  Grundstücken  oder  Vorarbeiten  wie  die  Einholung  von 
Genehmigungen  und  die  Erstellung  vorläufiger  Durchführbarkeitsstudien  gelten  nicht  als  Beginn  der  Arbeiten. 
Bei  Übernahmen  ist  der  „Beginn  der  Arbeiten“  der  Zeitpunkt  des  Erwerbs  der  unmittelbar  mit  der  erworbe
nen  Betriebsstätte  verbundenen  Vermögenswerte;

(45) „Demonstrationsvorhaben“:  Vorhaben  zur  Demonstration  einer  in  der  Union  völlig  neuen  Technologie  („first 
of  its  kind“),  die  eine  wesentliche,  weit  über  den  Stand  der  Technik  hinausgehende  Innovation  darstellt;

(46) „Fördergebiete“:  die  in  Anwendung  des  Artikels  107  Absatz  3  Buchstaben  a  und  c  AEUV  in  einer  geneh
migten  Fördergebietskarte  für  den  Zeitraum  vom  1.  Juli  2014  bis  zum  31.  Dezember  2020  ausgewiesenen 
Gebiete;

(47) „Fördergebietskarte“:  die  von  der  Kommission  genehmigte  Liste  der  von  einem  Mitgliedstaat  im  Einklang  mit 
den  Leitlinien  für  Regionalbeihilfen  2014-2020 (31)  ausgewiesenen  Fördergebiete.

2. ANMELDEPFLICHTIGE  UMWELT-  UND  ENERGIEBEIHILFEN

(20) Einzelbeihilfen,  die  auf  der  Grundlage  einer  Beihilferegelung  gewährt  werden,  unterliegen  weiterhin  der 
Anmeldepflicht  des  Artikels  108  Absatz  3,  wenn  die  Beihilfe  über  den  folgenden  Anmeldeschwellen (32)  liegt  und 
nicht  auf  der  Grundlage  einer  Ausschreibung  gewährt  wird:

a) Investitionsbeihilfen  mit  einem  Beihilfebetrag  von  über  15  Mio.  EUR  pro  Unternehmen;

b) Betriebsbeihilfen  für  die  Erzeugung  von  Strom  und/oder  die  kombinierte  Erzeugung  von  Strom  und  Wärme 
aus  erneuerbaren  Energiequellen,  die  für  Anlagen  zur  Erzeugung  erneuerbaren  Stroms  an  Standorten  gewährt 
werden,  deren  Erzeugungskapazität  für  erneuerbaren  Strom  pro  Standort  250  Megawatt  („MW“)  überschreitet;

c) Betriebsbeihilfen  für  die  Erzeugung  von  Biokraftstoff,  die  für  Anlagen  zur  Erzeugung  von  Biokraftstoff  an 
Standorten  mit  einer  Produktionskapazität  von  mehr  als  150 000  Tonnen  („t“)  jährlich  gewährt  werden;

d) Betriebsbeihilfen  für  Kraft-Wärme-Kopplung,  die  für  KWK-Anlagen  mit  einer  Stromerzeugungskapazität  von 
mehr  als  300  MW  gewährt  werden;  Beihilfen  für  die  Wärmeerzeugung  aus  KWK-Anlagen  werden  im  Rahmen 
der  Anmeldung  anhand  der  Stromerzeugungskapazität  geprüft;

e) Beihilfen  für  Energieinfrastrukturen,  die  pro  Investitionsvorhaben  mehr  als  50  Mio.  EUR  pro  Unternehmen 
betragen;

f) Beihilfen  für  die  CO2-Abscheidung  und  -Speicherung,  die  pro  Investitionsvorhaben  mehr  als  50  Mio.  EUR 
betragen;

g) Beihilfen  in  Form  einer  Maßnahme  zur  Sicherstellung  einer  angemessenen  Stromerzeugung,  die  pro  Vorhaben 
und  Unternehmen  mehr  als  15  Mio.  EUR  betragen.

(21) Die  Kriterien  für  einzeln  angemeldete  Beihilfen  gelten  nicht  für  Steuerbefreiungen,  Ermäßigungen  von 
Umweltsteuern  und  Befreiungen  von  Abgaben  zur  Finanzierung  der  erneuerbaren  Energien,  die  unter 
Abschnitt  3.7  fallen.  Beihilfen  in  Form  von  Steuervergünstigungen,  die  nicht  unter  Abschnitt  3.7  fallen,  werden 
einzeln  geprüft,  wenn  die  dort  genannten  Schwellenwerte  überschritten  werden.  Dies  gilt  unabhängig  davon,  ob 
dem  einzelnen  Beihilfeempfänger  zugleich  eine  Steuerbefreiung  oder  -ermäßigung  nach  Abschnitt  3.7  gewährt 
wird.

(31) ABl. L C vom 23.7.2013, S. 1.
(32) Bei der Berechnung der Kapazitätsobergrenze muss die beihilfefähige Gesamtkapazität der Anlagen bei jedem Vorhaben berücksichtigt

werden.
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(22) Diese  Leitlinien  enthalten  die  Vereinbarkeitskriterien  für  Beihilferegelungen  und  Einzelbeihilfen  zur  Förde
rung  des  Umweltschutzes  und  der  Verwirklichung  von  Energiezielen,  die  der  Anmeldepflicht  des  Artikels  108 
Absatz  3  AEUV  unterliegen.

3. PRÜFUNG  DER  VEREINBARKEIT  MIT  DEM  BINNENMARKT  NACH  ARTIKEL  107 
ABSATZ  3  BUCHSTABE  C  AEUV

(23) Staatliche  Umwelt-  und  Energiebeihilfen  werden  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  als  mit 
dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet,  wenn  die  beihilferechtliche  Würdigung  anhand  der  in  diesem  Kapitel  darge
legten  gemeinsamen  Grundsätze  ergibt,  dass  die  Beihilfen  einen  wesentlichen  Beitrag  zu  den  Umwelt-  oder  Ener
giezielen  der  Union  leisten,  ohne  dass  sie  die  Handelsbedingungen  in  einer  dem  gemeinsamen  Interesse  zuwider
laufenden  Weise  verändern.  Die  spezifischen  Nachteile  von  Fördergebieten  werden  dabei  berücksichtigt.

(24) In  diesem  Kapitel  wird  ausgeführt,  wie  die  Kommission  die  in  Abschnitt  3.1.  dargelegten  allgemeinen 
Grundsätze  in  der  beihilferechtlichen  Würdigung  anwenden  wird,  die  in  den  Anwendungsbereich  dieser  Leitlinien 
fallen;  zudem  werden  spezifische  Kriterien  für  bestimmte  Einzelbeihilfen  (d.  h.  Beihilfen,  die  im  Rahmen  einer 
Regelung  oder  ad  hoc  gewährt  werden)  festgelegt.

(25) Abschnitt  3.2  enthält  die  allgemeinen  Vereinbarkeitskriterien,  die  für  alle  in  den  Anwendungsbereich  dieser 
Leitlinien  fallenden  Beihilfemaßnahmen  gelten,  sofern  diese  allgemeinen  Kriterien  nicht  in  den  spezifischeren 
Abschnitten  des  Kapitels  3  präzisiert  oder  geändert  sind.  Für  die  folgenden  Maßnahmen,  die  nicht  unter  die 
spezifischeren  Abschnitte  des  Kapitels  3  fallen,  ist  daher  Abschnitt  3.2.  anzuwenden:

a) Beihilfen  für  Umweltstudien,

b) Beihilfen  für  die  Sanierung  schadstoffbelasteter  Standorte,

c) Beihilfen  für  Unternehmen,  die  über  Unionsnormen  hinausgehen  oder  bei  Fehlen  solcher  Normen  den 
Umweltschutz  verbessern,

d) Beihilfen  zur  frühzeitigen  Anpassung  an  künftige  Unionsnormen.

3.1. Allgemeine  Grundsätze  für  die  beihilferechtliche  Würdigung

(26) Bei  der  Prüfung  der  Vereinbarkeit  einer  angemeldeten  Beihilfemaßnahme  mit  dem  Binnenmarkt  untersucht 
die  Kommission  im  Allgemeinen,  ob  die  Ausgestaltung  der  Maßnahme  Gewähr  dafür  bietet,  dass  die  positiven 
Auswirkungen  der  Beihilfe  im  Hinblick  auf  ein  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  die  möglichen  negativen 
Auswirkungen  auf  den  Handel  zwischen  Mitgliedstaaten  und  den  Wettbewerb  überwiegen.

(27) In  ihrer  Mitteilung  über  die  Modernisierung  des  EU-Beihilfenrechts  vom  8.  Mai  2012 (33)  plädierte  die 
Kommission  dafür,  allgemeine  Grundsätze  zu  erarbeiten  und  festzulegen,  die  die  Kommission  bei  der  Prüfung 
der  Vereinbarkeit  aller  Beihilfemaßnahmen  anwendet.  Zu  diesem  Zweck  sieht  die  Kommission  eine  Beihilfemaß
nahme  nur  dann  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  an,  wenn  sie  jedes  der  folgenden  Kriterien  erfüllt:

a) Beitrag  zu  einem  genau  definierten  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse:  Die  Beihilfemaßnahme  dient  einem  Ziel 
von  gemeinsamem  Interesse  im  Sinne  des  Artikels  107  Absatz  3  AEUV  (Abschnitt  3.2.1).

b) Erforderlichkeit  staatlicher  Maßnahmen:  Die  Beihilfemaßnahme  kann  z.  B.  durch  Behebung  eines  Marktversa
gens  wesentliche  Verbesserungen  bewirken,  die  der  Markt  allein  nicht  herbeiführen  kann  (Abschnitt  3.2.2).

c) Geeignetheit  der  Beihilfemaßnahme:  Die  geplante  Beihilfemaßnahme  ist  ein  geeignetes  Instrument  für  die 
Verwirklichung  des  Ziels  von  gemeinsamem  Interesse  (Abschnitt  3.2.3).

d) Anreizeffekt:  Die  Beihilfemaßnahme  führt  dazu,  dass  die  betreffenden  Unternehmen  ihr  Verhalten  ändern  und 
zusätzliche  Tätigkeiten  aufnehmen,  die  sie  ohne  die  Beihilfe  nicht,  nur  in  geringerem  Umfang  oder  auf  andere 
Weise  ausüben  würden;  (Abschnitt  3.2.4).

e) Angemessenheit  der  Beihilfe  (Beschränkung  auf  das  erforderliche  Minimum):  Der  Beihilfebetrag  ist  auf  das  für 
die  Förderung  zusätzlicher  Investitionen  oder  Tätigkeiten  in  dem  betreffenden  Gebiet  erforderliche  Minimum 
begrenzt  (Abschnitt  3.2.5).

(33) KOM(2012) 209 final vom 8.5.2012.
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f) Vermeidung  übermäßiger  negativer  Auswirkungen  auf  den  Wettbewerb  und  den  Handel  zwischen  Mitgliedstaa
ten:  Die  negativen  Auswirkungen  der  Beihilfemaßnahme  sind  hinreichend  begrenzt,  damit  die  Gesamtbilanz 
der  Maßnahme  positiv  ausfällt  (Abschnitt  3.2.6).

g) Transparenz  der  Beihilfe:  Die  Mitgliedstaaten,  die  Kommission,  die  Wirtschaftsbeteiligten  und  die  Öffentlichkeit 
haben  einfachen  Zugang  zu  allen  einschlägigen  Vorschriften  und  zu  relevanten  Informationen  über  die  auf 
der  Grundlage  dieser  Vorschriften  gewährten  Beihilfen  (Abschnitt  3.2.7).

(28) Bei  bestimmten  Gruppen  von  Beihilferegelungen  kann  zudem  eine  Ex-post-Evaluierung  (Kapitel  4)  verlangt 
werden.  In  solchen  Fällen  kann  die  Kommission  die  Laufzeit  der  betreffenden  Regelungen  (in  der  Regel  auf  vier 
Jahre  oder  weniger)  begrenzen,  wobei  die  Möglichkeit  besteht,  danach  eine  Verlängerung  der  Regelungen  anzu
melden.

(29) Wenn  eine  Beihilfemaßnahme  oder  die  mit  ihr  verbundenen  Bedingungen  (einschließlich  der  Finanzie
rungsmethode,  wenn  diese  fester  Bestandteil  der  Maßnahme  ist)  zwangsläufig  zu  einem  Verstoß  gegen  Unions
recht  führen  würden,  kann  die  Beihilfe  nicht  für  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erklärt  werden (34).  So  muss 
im  Bereich  Energie  jede  auf  die  Finanzierung  einer  staatlichen  Beihilfe  ausgerichtete  Abgabe  insbesondere  mit  den 
Artikeln  30  und  110  AEUV  im  Einklang  stehen (35).

3.2. Allgemeine  Vereinbarkeitskriterien

3.2.1. Beitrag  zu  einem  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse

3.2.1.1. Al lg e me in e  Vor au ss e tz u n ge n

(30) Das  allgemeine  Ziel  von  Umweltbeihilfen  besteht  darin,  den  Umweltschutz  in  einem  Maße  zu  verbessern, 
wie  es  ohne  Beihilfen  nicht  möglich  wäre.  Die  Strategie  Europa  2020  enthält  Ziele  für  nachhaltiges  Wachstum, 
die  den  Übergang  zu  einer  wettbewerbsfähigen  emissionsarmen  Wirtschaft  mit  effizientem  Ressourceneinsatz 
befördern  sollen.  Für  eine  CO2-arme  Wirtschaft  mit  einem  erheblichen  Anteil  an  variabler  Energie  aus  erneuerba
ren  Quellen  sind  eine  Anpassung  des  Energiesystems  und  vor  allem  umfangreiche  Investitionen  in  die  Energie
netze  erforderlich (36).  Das  vorrangige  Ziel  von  Energiebeihilfen  besteht  daher  darin,  ein  wettbewerbsfähiges,  nach
haltiges  und  sicheres  Energiesystem  in  einem  gut  funktionierenden  Energiemarkt  der  Union  zu  gewährleisten (37).

(31) Mitgliedstaaten,  die  Umwelt-  oder  Energiebeihilfen  gewähren  wollen,  müssen  das  damit  verfolgte  Ziel 
genau  festlegen  und  den  erwarteten  Beitrag  der  Maßnahmen  zu  diesem  Ziel  erläutern.

(32) Umweltstudien  können  einen  Beitrag  zu  einem  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  leisten,  wenn  sie  in 
direktem  Zusammenhang  mit  den  nach  diesen  Leitlinien  beihilfefähigen  Investitionen  stehen,  selbst  wenn  die 
untersuchte  Investition  aufgrund  der  Ergebnisse  einer  Vorstudie  letztlich  nicht  getätigt  wird.

3.2.1.2. Z us ät z l i che  V ora us s et z u ng e n  f ür  e i n ze ln  an z um e ld en d e  Be i hi l fe n

(33) Als  Nachweis  für  den  Beitrag  einer  einzeln  anzumeldenden  Beihilfe  zur  Verbesserung  des  Umweltschutzes 
kann  der  Mitgliedstaat  eine  Vielzahl  von  Indikatoren  heranziehen,  die  möglichst  quantifizierbar  sein  sollten,  z.  B.

a) Emissionsminderungstechnologien:  die  Treibhausgas-  oder  Schadstoffmenge,  die  auf  Dauer  nicht  in  die  Atmosphäre 
ausgestoßen  wird  (geringerer  Einsatz  fossiler  Brennstoffe);

(34) Siehe Urteil des Gerichtshofes vom 19. September 2000, Deutschland/Kommission, C-156/98, Slg. 2000, I-6857, Randnr. 78, und 
Urteil des Gerichtshofes vom 22. Dezember 2008, Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne, C-333/07, Slg. 2008, I-10807, Randnrn.
94-116. Im Bereich Energie siehe auch Urteil des Gerichtshofes vom 14. April 2005, AEM und AEM Torino, C-128/03 und C-129/03,
Slg. 2005, I-2861, Randnrn. 38-51.

(35) Urteil des Gerichtshofes vom 17. Juli 2008, Essent, C-206/06, Slg. 2008, I-5497, Randnrn. 40-59. Zur Anwendung der Artikel 30 und
110 AEUV auf Beihilferegelungen in Form von handelbaren Umweltzertifikaten siehe Entscheidung der Kommission K(2009)7085 
vom 17.9.2009, Beihilfesache N 437/2009 — Schemă de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării (Beihilferegelung zur Förderung
der Kraftwärmekopplung in Rumänien (ABl. C 31 vom 9.2.2010, S. 8) Erwägungsgründe 63-65.

(36) KOM(2011) 112 endg. — „Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO2-armen Wirtschaft bis 2050“; KOM(2011) 571
endg. — Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa.

(37) KOM(2010) 639 endg. — Mitteilung „Energie 2020“.
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b) bestehende  Unionsnormen:  die  über  die  Unionsnorm  hinausgehende  Verbesserung  des  Umweltschutzniveaus  in 
absoluten  Zahlen  und  in  Prozent,  d.  h.  eine  Verringerung  der  Schadstoffbelastung,  die  ohne  die  Beihilfe  nicht 
erreicht  worden  wäre;

c) künftige  Unionsnormen:  Beschleunigung  der  Umsetzung  künftiger  Normen,  d.  h.  eine  früher  einsetzende  Verrin
gerung  von  Umweltbelastungen.

3.2.2. Erforderlichkeit  staatlicher  Maßnahmen

3.2.2.1. Al l ge m ei n e  Vor au s se t zu n g en

(34) Wenngleich  allgemein  anerkannt  ist,  dass  Wettbewerbsmärkte  in  der  Regel  effiziente  Ergebnisse  im 
Hinblick  auf  Preise,  Produktion  und  Ressourcennutzung  hervorbringen,  kann  im  Falle  von  Marktversagen (38)  ein 
staatliches  Eingreifen  das  effiziente  Funktionieren  des  Marktes  verbessern.  Staatliche  Maßnahmen  können  unter 
bestimmten  Umständen  ein  Versagen  des  Marktes  korrigieren  und  insofern  zu  einem  Ziel  von  gemeinsamem 
Interesse  beitragen,  als  der  Markt  aus  eigener  Kraft  kein  effizientes  Ergebnis  hervorbringen  kann.  Bevor  die  Wirk
samkeit  des  Beitrags  der  Beihilfe  zu  dem  gemeinsamen  Ziel  geprüft  werden  kann,  muss  das  zugrunde  liegende 
Problem  erkannt  und  genau  abgegrenzt  werden.  Staatliche  Beihilfen  sollten  nur  dann  gewährt  werden,  wenn  sie 
eine  wesentliche  Verbesserung  herbeiführen,  die  der  Markt  allein  nicht  bewirken  kann.

(35) Um  zu  gewährleisten,  dass  das  gemeinsame  Ziel  mit  Hilfe  von  Beihilfen  erreicht  wird,  sollten  die 
Mitgliedstaaten  genau  feststellen,  welches  Marktversagen  eine  Verbesserung  des  Umweltschutzes  oder  einen  gut 
funktionierenden  Energiebinnenmarkt  mit  sicheren,  erschwinglichen  und  nachhaltigen  Energien  behindert.  Das 
Marktversagen  kann  sich  im  Hinblick  auf  Umwelt-  und  Energieziele  unterschiedlich  oder  ähnlich  darstellen;  auf 
jeden  Fall  kann  es  einem  optimalen  Ergebnis  im  Wege  stehen  und  aus  folgenden  Gründen  zu  ineffizienten 
Ergebnissen  führen:

a) Negative  externe  Effekte:  Sie  treten  bei  Umweltbeihilfen  sehr  häufig  auf  und  sind  darauf  zurückzuführen, 
dass  die  Umweltbelastung  keinen  angemessen  Preis  hat,  d.  h.,  das  betreffende  Unternehmen  trägt  nicht  die 
Gesamtkosten  der  Umweltbelastung.  In  diesem  Fall  besteht  für  Unternehmen,  die  in  ihrem  eigenen  Interesse 
handeln,  möglicherweise  kein  hinreichender  Anreiz,  bei  ihren  Entscheidungen  über  Produktionsverfahren  oder 
Produktionsmengen  die  negativen  Auswirkungen  ihrer  Produktion  auf  die  Umwelt  zu  berücksichtigen.  Mit 
anderen  Worten,  die  von  den  Unternehmen  getragenen  Produktionskosten  sind  geringer  als  die  Kosten,  die 
der  Gesellschaft  entstehen.  Daher  besteht  für  die  Unternehmen  in  der  Regel  kein  ausreichender  Anreiz,  die 
von  ihnen  verursachte  Verschmutzung  zu  reduzieren  oder  gezielte  Umweltschutzmaßnahmen  zu  ergreifen.

b) Positive  externe  Effekte:  Die  Tatsache,  dass  ein  Teil  der  mit  einer  Investition  erzielten  Gewinne  nicht  nur 
dem  Investor,  sondern  auch  anderen  Marktteilnehmern  zugutekommt,  führt  dazu,  dass  Unternehmen  nicht 
genügend  investieren.  Positive  externe  Effekte  können  z.  B.  bei  Investitionen  in  Öko-Innovationen (39),  Systems
tabilität,  neue  und  innovative  Technologien  zur  Nutzung  erneuerbarer  Energiequellen,  innovative  Laststeue
rungsmaßnahmen  oder  bei  Energieinfrastrukturmaßnahmen  oder  Kapazitätsmechanismen,  die  für  viele  Mitglied
staaten  (oder  mehr  Verbraucher)  von  Nutzen  sind,  auftreten.

c) Informationsasymmetrie:  Sie  ist  meist  auf  Märkten  festzustellen,  auf  denen  eine  Diskrepanz  zwischen  den 
für  die  eine  und  den  für  die  andere  Seite  des  Marktes  verfügbaren  Informationen  besteht.  Dies  wäre  beispiels
weise  der  Fall,  wenn  externen  Finanzinvestoren  keine  ausreichenden  Informationen  über  die  voraussichtliche 
Rendite  und  die  Risiken  eines  Vorhabens  vorliegen.  Auch  bei  einer  grenzübergreifenden  Zusammenarbeit  im 
Infrastrukturbereich  könnte  eine  solche  Asymmetrie  auftreten,  wenn  ein  Kooperationspartner  schlechter  infor
miert  ist  als  der  andere.  Auch  wenn  Risiken  oder  Ungewissheit  an  sich  kein  Marktversagen  bewirken,  so 
besteht  doch  ein  Zusammenhang  zwischen  dem  Problem  der  Informationsasymmetrie  und  dem  Umfang 
solcher  Risiken  und  dem  Grad  der  Ungewissheit.  Sowohl  das  Risiko  als  auch  die  Ungewissheit  sind  bei 
Umweltinvestitionen,  die  in  der  Regel  längere  Abschreibungszeiträume  haben,  häufig  höher.  Dadurch  könnte 
sich  der  Fokus  auf  kurzfristige  Investitionen  verschieben,  was  sich  insbesondere  bei  KMU  aufgrund  der  Finan
zierungsbedingungen  für  solche  Investitionen  noch  verstärken  könnte.

(38) Der Begriff „Marktversagen“ bezieht sich auf Situationen, in denen der Markt allein kaum effiziente Ergebnisse hervorbringen dürfte.
(39) Typische Beispiele für positive externe Effekte sind Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Umweltschutzes oder zur Förderung 

der biologischen Vielfalt, zur Erbringung von Ökosystemdienstleistungen oder Externalitäten als Ergebnis allgemeiner Ausbildungs
maßnahmen.
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d) Koordinierungsprobleme:  Sie  können  die  konzeptionelle  Entwicklung  eines  Vorhabens  oder  seine  effiziente 
Ausgestaltung  aufgrund  unterschiedlicher  Interessenlagen  und  Anreize  für  die  Investoren  (sogenannte  divergie
rende  Anreize),  der  Kontrahierungskosten  sowie  der  Ungewissheit  hinsichtlich  des  gemeinsamen  Ergebnisses 
und  der  Netzeffekte  (z.  B.  Kontinuität  der  Stromversorgung)  verhindern.  Solche  Probleme  können  beispiels
weise  zwischen  Vermietern  und  Mietern  in  Bezug  auf  die  Anwendung  energieeffizienter  Lösungen  auftreten. 
Koordinierungsprobleme  können  durch  Informationsmängel  wie  im  Falle  der  Informationsasymmetrie  verschärft 
werden.  Sie  können  auch  darauf  zurückzuführen  sein,  dass  erst  eine  bestimmte  kritische  Masse  erreicht  sein 
muss,  bis  der  Beginn  eines  Vorhabens  geschäftlich  interessant  ist;  dies  kann  bei  (grenzübergreifenden)  Infra
strukturvorhaben  besonders  relevant  sein.

(36) Das  Vorliegen  eines  Marktversagens  allein  ist  noch  keine  ausreichende  Begründung  für  eine  staatliche 
Maßnahme.  So  könnte  es  schon  andere  Strategien  oder  Maßnahmen  geben,  mit  denen  einige  Aspekte  des  ermit
telten  Marktversagens  behoben  werden  sollen,  beispielsweise  Vorschriften  für  bestimmte  Branchen,  verbindliche 
Schadstoffnormen,  Preismechanismen  wie  das  Emissionshandelssystem  der  Union  („ETS“)  oder  CO2-Abgaben. 
Zusätzliche  Maßnahmen  und  staatliche  Beihilfen  dürfen  deshalb  nur  auf  die  Behebung  des  verbleibenden  Markt
versagens  ausgerichtet  sein,  d.  h.  auf  das  Marktversagen,  das  durch  die  anderen  Strategien  und  Maßnahmen  nicht 
behoben  wurde.  Ferner  muss  aufgezeigt  werden,  wie  die  staatlichen  Beihilfen  andere  Strategien  und  Maßnahmen 
ergänzen,  die  bereits  auf  die  Behebung  des  betreffenden  Marktversagens  ausgerichtet  sind.  Die  Erforderlichkeit 
einer  Beihilfe  ist  schwerer  nachzuweisen,  wenn  sie  die  Wirksamkeit  anderer  Strategien  mindert,  die  auf  dasselbe 
Marktversagen  ausgerichtet  sind.

(37) Die  Kommission  wird  eine  Beihilfe  als  erforderlich  erachten,  wenn  der  Mitgliedstaat  nachweist,  dass  die 
Beihilfe  tatsächlich  auf  ein  (verbleibendes)  Marktversagen  ausgerichtet  ist,  das  noch  nicht  behoben  ist.

3.2.2.2. Zu sä t z l ic he  Vor au s se t zu n g en  fü r  e in z e l n  an zu m el de n de  Be ihi l f en

(38) Auch  wenn  insgesamt  betrachtet  ein  Marktversagen  vorliegt  und  Beihilfen  sich  grundsätzlich  gut  für  die 
Erzielung  effizienter  Ergebnisse  auf  dem  Markt  eignen  würden,  sind  möglicherweise  nicht  alle  Unternehmen  in 
demselben  Maße  von  dem  Marktversagen  betroffen.  Daher  wird  die  Kommission  bei  jeder  Beihilfe,  die  einzeln 
angemeldet  werden  muss,  prüfen,  ob  die  betreffende  Maßnahme  tatsächlich  erforderlich  ist.  Der  Mitgliedstaat 
muss  nachweisen,  dass  ein  Marktversagen,  das  die  geförderte  Tätigkeit  behindert,  noch  nicht  behoben  ist  und 
dass  die  Beihilfe  tatsächlich  auf  dieses  Marktversagen  ausgerichtet  ist.

(39) Je  nach  Marktversagen  wird  die  Kommission  berücksichtigen,

a) ob  andere  Maßnahmen  dem  Marktversagen  bereits  hinreichend  Rechnung  tragen  (z.  B.  Umweltnormen  oder 
andere  Unionsnormen,  das  Emissionshandelssystem  der  Union  oder  Umweltsteuern);

b) ob  staatliche  Maßnahmen  erforderlich  sind;  dabei  wird  sie  die  Kosten,  die  der  Beihilfeempfänger  ohne  die 
Beihilfe  aufgrund  der  Einführung  nationaler  Normen  zu  tragen  hätte,  mit  den  entsprechenden  Kosten  (bzw. 
nicht  bestehenden  Kosten)  seiner  wichtigsten  Wettbewerber  vergleichen;

c) bei  Koordinierungsproblemen  die  Zahl  der  Unternehmen,  die  zusammenarbeiten  müssten,  divergierende  Interes
sen  der  Kooperationspartner  und  praktische  Probleme  bei  der  Koordinierung  der  Zusammenarbeit  (z.  B. 
Sprachprobleme,  vertrauliche  Informationen,  nicht  harmonisierte  Normen).

3.2.3. Geeignetheit  der  Beihilfe

(40) Die  geplante  Beihilfemaßnahme  muss  ein  geeignetes  Instrument  zur  Verwirklichung  des  angestrebten  Ziels 
sein.  Eine  Beihilfe  wird  nicht  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet,  wenn  derselbe  positive  Beitrag  zu 
dem  gemeinsamen  Ziel  durch  andere  Politikinstrumente  oder  Arten  von  Beihilfeinstrumenten,  die  den  Wettbe
werb  weniger  verfälschen,  erreicht  werden  kann.

3.2.3.1. G ee ig n et hei t  i m  V er g le ic h  zu  an de re n  P ol i t ik i n st r u me n t en

(41) Staatliche  Beihilfen  sind  nicht  das  einzige  Instrument,  mit  dem  die  Mitgliedstaaten  den  Umweltschutz 
verbessern  oder  dazu  beitragen  können,  dass  ein  gut  funktionierender  europäischer  Energiemarkt  mit  sicheren, 
erschwinglichen  und  nachhaltigen  Energien  entsteht.  Diese  Ziele  könnten  möglicherweise  auch  mit  Hilfe  anderer, 
besser  geeigneter  Instrumente  erreicht  werden.  Die  wichtigsten  Instrumente  zur  Umsetzung  der  Umwelt-  und 
Energieziele  sind  Regulierungsmaßnahmen  und  marktbasierte  Instrumente.  Auch  sogenannte  „weiche  Instrumente“ 
wie  freiwillige  Umweltzeichen  und  die  Verbreitung  umweltfreundlicher  Technologien  können  eine  wichtige  Rolle 
für  die  Verbesserung  des  Umweltschutzes  spielen.
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(42) Unterschiedliche  Maßnahmen  zur  Behebung  ein  und  desselben  Marktversagens  können  sich  gegenseitig 
aushebeln.  Dies  ist  der  Fall,  wenn  ein  wirksamer  marktbasierter  Mechanismus  geschaffen  wurde,  der  ganz  auf 
Probleme  im  Zusammenhang  mit  externen  Effekten  ausgerichtet  ist.  Eine  zusätzliche  Fördermaßnahme  zur  Behe
bung  desselben  Marktversagens  könnte  die  Wirksamkeit  eines  solchen  marktbasierten  Mechanismus  untergraben.

(43) Unterschiedliche  Maßnahmen  zur  Behebung  unterschiedlicher  Marktversagen  können  sich  ebenfalls  gegen
seitig  neutralisieren.  Eine  Maßnahme,  mit  der  ein  Problem  bezüglich  der  Angemessenheit  der  Stromerzeugung 
gelöst  werden  soll,  muss  gegen  das  Umweltziel  abgewogen  werden,  umweltgefährdende  oder  wirtschaftlich  nacht
eilige  Subventionen,  einschließlich  für  fossile  Brennstoffe,  schrittweise  einzustellen.  Ebenso  kann  eine  Maßnahme 
zur  Verringerung  der  Treibhausgasemissionen  bewirken,  dass  mehr  Strom  aus  variablen  Quellen  bereitgestellt 
wird,  was  wiederum  etwaige  Probleme  bezüglich  einer  angemessen  Stromerzeugung  verschärfen  könnte.

(44) Das  im  Umweltrecht  verankerte  Verursacherprinzip  stellt  grundsätzlich  sicher,  dass  das  mit  den  negativen 
externen  Effekten  verknüpfte  Marktversagen  korrigiert  wird.  Daher  sind  staatliche  Beihilfen  kein  geeignetes  Instru
ment  zur  Behebung  des  Marktversagens  und  dürfen  nicht  gewährt  werden,  wenn  der  Beihilfeempfänger  nach 
geltendem  Unionsrecht  oder  nationalem  Recht  für  den  Umweltschaden  haftbar  gemacht  werden  könnte (40).

3.2.3.2. Ge ei g ne t hei t  i m  V er g le ic h  z u  a nd er e n  Be ihi l f e i n st r u m en t en

(45) Umwelt-  und  Energiebeihilfen  können  in  unterschiedlicher  Form  gewährt  werden.  Deshalb  sollten  die 
Mitgliedstaaten  dafür  Sorge  tragen,  dass  Beihilfen  in  der  Form  gewährt  werden,  die  den  Wettbewerb  und  den 
Handel  am  wenigsten  beeinträchtigt.  Zu  diesem  Zweck  muss  der  Mitgliedstaat  nachweisen,  warum  andere,  mögli
cherweise  mit  geringeren  Verfälschungen  verbundene  Beihilfeformen  —  z.  B.  rückzahlbare  Vorschüsse  statt  direk
ter  Zuschüsse  oder  Steuergutschriften  statt  Steuervergünstigungen  oder  andere  Beihilfeformen,  die  auf  Finanzinst
rumenten  wie  Kredit-  oder  Beteiligungsinstrumenten  basieren  (z.  B.  zinsgünstige  Kredite  oder  Zinszuschüsse,  staat
liche  Garantien  oder  die  Bereitstellung  von  Kapital  zu  günstigen  Bedingungen)  —  weniger  geeignet  sind.

(46) Die  Wahl  des  Beihilfeinstruments  sollte  dem  Marktversagen  Rechnung  tragen,  das  durch  die  Beihilfe  beho
ben  werden  soll.  Insbesondere  wenn  die  tatsächlichen  Einnahmen  wie  im  Falle  von  Energieeinsparungen  ungewiss 
sind,  könnte  ein  rückzahlbarer  Vorschuss  das  geeignete  Instrument  sein.  Im  Falle  von  Beihilferegelungen  zur 
Umsetzung  der  Ziele  und  Prioritäten  Operationeller  Programme  gilt  grundsätzlich  das  in  dem  betreffenden 
Programm  gewählte  Finanzierungsinstrument  als  geeignetes  Instrument.

(47) Bei  Betriebsbeihilfen  muss  der  Mitgliedstaat  nachweisen,  dass  die  Beihilfe  geeignet  ist,  das  Ziel  der  Rege
lung  zu  erreichen.  Zu  diesem  Zweck  kann  der  Mitgliedstaat  die  Höhe  der  Beihilfe  vorab  als  Festbetrag  berech
nen,  der  die  voraussichtlichen  Mehrkosten  in  einem  bestimmten  Zeitraum  deckt,  um  für  die  Unternehmen  einen 
Anreiz  zu  schaffen,  ihre  Kosten  möglichst  niedrig  zu  halten  und  ihre  Geschäftstätigkeit  im  Laufe  der  Zeit  effizi
enter  zu  gestalten (41).

(48) Den  Nachweis  der  Geeignetheit  von  Regelungen  kann  der  Mitgliedstaat  auch  anhand  der  Ergebnisse  frühe
rer  Evaluierungen  erbringen  (vgl.  Kapitel  4).

3.2.4. Anreizeffekt

3.2.4.1. A l l g em e in e  V orau s s et z un g en

(49) Umwelt-  und  Energiebeihilfen  können  nur  dann  für  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  befunden  werden, 
wenn  sie  einen  Anreizeffekt  haben.  Ein  Anreizeffekt  liegt  vor,  wenn  die  Beihilfe  den  Empfänger  veranlasst,  sein 
Verhalten  dahin  gehend  zu  ändern,  dass  der  Umweltschutz  oder  das  Funktionieren  eines  Energiemarkts  mit 
sicheren,  erschwinglichen  und  nachhaltigen  Energien  verbessert  wird,  und  diese  Verhaltensänderung  ohne  Beihilfe 
nicht  eingetreten  wäre.  Die  Beihilfe  darf  weder  die  Kosten  einer  Tätigkeit  subventionieren,  die  ein  Unternehmen 
ohnehin  zu  tragen  hätte,  noch  das  übliche  Geschäftsrisiko  einer  Wirtschaftstätigkeit  ausgleichen.

(40) Die Kommission wird insbesondere darauf achten, dass Beihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte nur gewährt werden
dürfen,  wenn der Verursacher — d.  h.  die  Person,  die  nach den in jedem Mitgliedstaat  unbeschadet  der  Umwelthaftungsrichtlinie 
(Richtlinie 2004/35/EG) und anderer einschlägiger EU-Regelungen anwendbaren Rechtsvorschriften haftet — nicht ermittelt oder nicht
nach dem Verursacherprinzip für die Finanzierung der Sanierung haftbar gemacht werden kann.

(41) Wenn die künftige Entwicklung der Kosten und Einnahmen schwer vorherzusehen ist und eine Informationsasymmetrie vorliegt, kann
es für die zuständige Behörde aber auch von Interesse sein, den Ausgleich nicht vollständig ex ante, sondern teils ex ante und teils ex 
post (zum Beispiel durch Rückforderungsmechanismen, die die Aufteilung unvorhergesehener Gewinne ermöglichen) festzulegen.
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(50) Die  Kommission  schließt  einen  Anreizeffekt  aus,  wenn  mit  den  Arbeiten  an  dem  beihilfefähigen  Vorhaben 
bereits  vor  der  Einreichung  des  Beihilfeantrags  bei  den  nationalen  Behörden  begonnen  wurde.  Wenn  mit  der 
Durchführung  des  Vorhabens  bereits  vor  der  Einreichung  des  Beihilfeantrags  begonnen  wurde,  werden  für  dieses 
Vorhaben  gewährte  Beihilfen  nicht  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  angesehen.

(51) Die  Mitgliedstaaten  müssen  ein  Antragsformular  für  Beihilfen  einführen  und  verwenden.  Das  Antragsfor
mular  muss  mindestens  folgende  Angaben  enthalten:  den  Namen  des  Antragstellers  und  die  Größe  des  Unterneh
mens,  eine  Beschreibung  des  Vorhabens  einschließlich  des  Standorts  sowie  des  Beginns  und  Abschlusses  des 
Vorhabens,  den  für  die  Durchführung  benötigten  Beihilfebetrag  und  die  beihilfefähigen  Kosten.  Der  Beihilfeemp
fänger  muss  in  seinem  Antrag  die  Situation  beschreiben,  die  ohne  Beihilfe  bestehen  würde;  diese  Situation  wird 
kontrafaktische  Fallkonstellation  oder  Alternativszenario  bzw.  alternatives  Vorhaben  genannt.  Große  Unternehmen 
müssen  ihre  Ausführungen  im  Antragsformular  zur  kontrafaktischen  Fallkonstellation  durch  Unterlagen  belegen.

(52) Die  Bewilligungsbehörde  muss  nach  Eingang  eines  Antrags  die  Plausibilität  der  kontrafaktischen  Fallkons
tellation  prüfen  und  bestätigen,  dass  die  Beihilfe  den  erforderlichen  Anreizeffekt  hat.  Eine  kontrafaktische  Fall
konstellation  ist  plausibel,  wenn  sie  unverfälscht  die  Faktoren  wiedergibt,  die  zum  Zeitpunkt  der  Investitionsent
scheidung  des  Beihilfeempfängers  maßgeblich  waren.  Die  Voraussetzungen  der  Randnummern  (51)  und  (51) 
müssen  nicht  erfüllt  sein,  wenn  die  Beihilfen  im  Rahmen  einer  Ausschreibung  gewährt  werden.

Anreizeffekt  und  Anpassung  an  Unionsnormen

(53) Die  Kommission  ist  der  Auffassung,  dass  eine  Beihilfe  zur  Anpassung  an  künftige  Unionsnormen  grund
sätzlich  einen  Anreizeffekt  hat,  auch  wenn  die  Norm  bereits  angenommen,  aber  noch  nicht  in  Kraft  ist.  In 
diesem  Fall  hat  die  Beihilfe  jedoch  nur  dann  einen  Anreizeffekt,  wenn  sie  einen  Anreiz  schafft,  die  Investition 
lange  vor  Inkrafttreten  der  Norm  zu  tätigen.  Bei  Beihilfen  für  die  Anpassung  an  bereits  angenommene,  aber 
noch  nicht  in  Kraft  getretene  Unionsnormen  wird  von  einem  Anreizeffekt  ausgegangen,  wenn  die  Investition 
spätestens  ein  Jahr  vor  Inkrafttreten  der  Norm  durchgeführt  und  abgeschlossen  wird.

(54) Als  weitere  Ausnahme  von  Randnummer  (54)  gilt,  dass  ein  Anreizeffekt  vorliegen  kann,  wenn  eine 
Beihilfe  gewährt  wird,  um

a) neue  Fahrzeuge  für  den  Straßen-,  Schienen-,  Binnenschifffahrts-  und  Seeverkehr  zu  erwerben,  die  den  ange
nommenen  Unionsnormen  entsprechen,  sofern  die  Fahrzeuge  vor  Inkrafttreten  dieser  Normen  angeschafft 
werden  und  diese  Normen,  sobald  sie  verbindlich  sind,  nicht  für  bereits  erworbene  Fahrzeuge  gelten,  oder

b) vorhandene  Fahrzeuge  für  den  Straßen-,  Schienen-,  Binnenschifffahrts-  und  Seeverkehr  umzurüsten,  sofern  die 
Unionsnormen  zum  Zeitpunkt  ihrer  Inbetriebnahme  noch  nicht  in  Kraft  waren  und,  sobald  sie  verbindlich 
sind,  nicht  für  diese  Fahrzeuge  gelten.

(55) Nach  Auffassung  der  Kommission  leisten  Beihilfen  zur  Förderung  von  Investitionen,  mit  deren  Hilfe  der 
Beihilfeempfänger  über  die  geltenden  Unionsnormen  hinausgehende  Maßnahmen  ergreifen  kann,  einen  positiven 
Beitrag  zu  den  Umwelt-  oder  Energiezielen.  Damit  die  Mitgliedstaaten  nicht  davon  abgehalten  werden,  verbindli
che  nationale  Normen  festzulegen,  die  strenger  sind  als  die  entsprechenden  Unionsnormen,  liegt  ein  solcher  posi
tiver  Beitrag  unabhängig  davon  vor,  ob  es  verbindliche  nationale  Normen  gibt,  die  strenger  sind  als  die  Unio
nsnormen.  Dies  gilt  zum  Beispiel  für  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Wasser-  und  Luftqualität,  die  über  die 
verbindlichen  Unionsnormen  hinausgehen.  Ein  solcher  positiver  Beitrag  liegt  auch  dann  vor,  wenn  verbindliche 
nationale  Normen  festgelegt  wurden,  ohne  dass  entsprechende  Unionsnormen  bestehen.

Anreizeffekt  und  Energieaudits

(56) Nach  der  Richtlinie  2012/27/EU (42)  („Energieeffizienzrichtlinie“)  sind  große  Unternehmen  verpflichtet,  sich 
alle  vier  Jahre  einem  Energieaudit  zu  unterziehen.  Daher  können  Beihilfen  für  Energieaudits  bei  großen  Unter
nehmen  nur  insoweit  einen  Anreizeffekt  haben,  als  sie  nicht  dem  Ausgleich  für  ein  nach  der  Energieeffizienz
richtlinie  vorgeschriebenes  Energieaudit  dienen.  Da  diese  Verpflichtung  nicht  für  KMU  gilt,  können  staatliche 
Beihilfen,  die  KMU  für  die  Durchführung  eines  Energieaudits  gewährt  werden,  einen  Anreizeffekt  haben.

(57) Mit  der  vorstehenden  Randnummer  wird  der  Würdigung  des  Anreizeffekts  staatlicher  Beihilfen  für  Ener
gieeffizienzmaßnahmen,  die  aufgrund  eines  Energieaudits  durchgeführt  werden  bzw.  durchgeführt  werden  müssen, 
oder  für  Energieeffizienzmaßnahmen,  die  sich  aus  anderen  Instrumenten  (z.  B.  Energiemanagement-  oder  Umwelt
managementsystemen)  ergeben,  in  keiner  Weise  vorgegriffen.

(42) Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Änderung der 
Richtlinien  2009/125/EG  und  2010/30/EU  und  zur  Aufhebung  der  Richtlinien  2004/8/EG  und  2006/32/EG  (ABl.  L  315 
vom 14.11.2012, S. 1).
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3.2.4.2. Zu sä t z l ic he  Vor au s se t zu n g en  fü r  e in z e l n  an zu m el de n de  Be ihi l f en

(58) Bei  einzeln  anzumeldenden  Maßnahmen  müssen  die  Mitgliedstaaten  der  Kommission  einen  vollständigen 
Nachweis  für  den  Anreizeffekt  der  Beihilfe  erbringen.  Sie  müssen  eindeutig  belegen,  dass  die  Beihilfe  tatsächlich 
die  Investitionsentscheidung  dahin  gehend  beeinflusst,  dass  der  Beihilfeempfänger  sein  Verhalten  ändert  und  den 
Umweltschutz  verbessert  oder  dass  dies  zu  einem  besser  funktionierenden  Energiemarkt  der  Union  führt.  Damit 
eine  umfassende  Würdigung  möglich  ist,  muss  der  Mitgliedstaat  nicht  nur  Angaben  zum  geförderten  Vorhaben 
machen,  sondern  auch  eine  ausführliche  Beschreibung  der  kontrafaktischen  Fallkonstellation,  in  der  kein  Mitglied
staat  dem  Empfänger  eine  Beihilfe  gewährt,  vorlegen.

(59) Die  Vorteile  neuer  Investitionen  oder  Produktionsmethoden  sind  in  der  Regel  nicht  auf  ihre  direkten 
Auswirkungen  auf  die  Umwelt  oder  den  Energiemarkt  beschränkt.  Sie  können  auch  in  Produktionsvorteilen (43) 
bestehen,  während  die  Risiken  vor  allem  in  der  Ungewissheit  liegen,  ob  die  tatsächliche  Rentabilität  der  Investi
tion  den  Erwartungen  entsprechen  wird.

(60) Der  Anreizeffekt  muss  grundsätzlich  durch  eine  Analyse  der  kontrafaktischen  Fallkonstellation  ermittelt 
werden,  bei  der  der  voraussichtliche  Umfang  der  geplanten  Tätigkeit  mit  und  ohne  Beihilfe  verglichen  wird. 
Dabei  wird  vor  allem  die  Rentabilität  des  Vorhabens  ohne  Beihilfe  geprüft,  um  festzustellen,  ob  das  Unterneh
men  bei  Durchführung  des  alternativen  Vorhabens  deutlich  geringere  Gewinne  erwirtschaften  würde.

(61) In  diesem  Zusammenhang  kann  das  Rentabilitätsniveau  mithilfe  branchenüblicher  Methoden  festgestellt 
werden,  z.  B.  Methoden  zur  Feststellung  des  Kapitalwerts  (net  present  value  —  NPV) (44),  des  internen  Zinsfußes 
(internal  rate  of  return  —  IRR) (45)  oder  der  durchschnittlichen  Kapitalrendite  (return  on  capital  employed  —  ROCE) 
des  Vorhabens.  Die  Rentabilität  des  Projekts  ist  mit  den  normalen  Renditesätzen  zu  vergleichen,  die  das  Unter
nehmen  bei  anderen,  ähnlichen  Investitionsvorhaben  zugrunde  legt.  Wenn  diese  Sätze  nicht  verfügbar  sind,  ist 
die  Rentabilität  des  Vorhabens  mit  den  Kapitalkosten  des  Unternehmens  insgesamt  oder  den  in  der  Branche 
üblichen  Renditen  zu  vergleichen.

(62) Wenn  keine  spezifische  kontrafaktische  Fallkonstellation  bekannt  ist,  kann  von  einem  Anreizeffekt  ausge
gangen  werden,  wenn  eine  Finanzierungslücke  besteht,  d.  h.,  wenn  die  Investitionskosten  höher  sind  als  der 
Kapitalwert  der  durch  die  Investition  ermöglichten  Betriebseinnahmen,  die  nach  dem  vorab  erstellten  Geschäfts
plan  zu  erwarten  waren.

(63) Die  Mitgliedstaaten  sollten  sich  auf  aktuelle,  relevante  und  zuverlässige  Nachweise  stützen  wie  offizielle 
Vorstandsunterlagen,  Kreditausschussberichte,  Risikobewertungen,  Finanzberichte,  interne  Geschäftspläne,  Sachver
ständigengutachten  und  Studien  zu  dem  zu  prüfenden  Investitionsvorhaben.  Unterlagen,  die  Angaben  zu  Nach
frage-,  Kosten-  und  Finanzprognosen  enthalten,  einem  Investitionsausschuss  vorgelegte  Unterlagen,  in  denen 
verschiedene  Investitionsszenarios  untersucht  werden,  sowie  Finanzinstituten  vorgelegte  Unterlagen  könnten  eben
falls  zur  Prüfung  des  Anreizeffekts  herangezogen  werden.

(64) Um  sicherzustellen,  dass  der  Anreizeffekt  objektiv  ermittelt  wird,  kann  die  Kommission  Daten  des  betreff
enden  Unternehmens  mit  Branchendaten  vergleichen  (sogenanntes  Benchmarking).  Die  Mitgliedstaaten  sollten  nach 
Möglichkeit  Branchendaten  vorlegen,  die  belegen,  dass  die  kontrafaktische  Fallkonstellation  des  Unternehmens 
sowie  seine  Angaben  zur  erforderlichen  Rentabilität  und  zu  den  erwarteten  Zahlungsströmen  stichhaltig  sind.

(65) In  Fällen,  in  denen  für  ein  Unternehmen  bei  Gewährung  einer  Beihilfe  möglicherweise  ein  Anreiz  für  die 
Durchführung  eines  Vorhabens  besteht,  selbst  wenn  bei  dem  geförderten  Vorhaben  nicht  die  normalerweise 
erforderliche  Rentabilität  erreicht  wird,  kann  die  Kommission  einen  Anreizeffekt  feststellen.  Dies  könnte  beispiels
weise  gerechtfertigt  sein,  wenn  das  Vorhaben  weiter  reichende  Vorteile  bietet,  die  sich  jedoch  nicht  in  seiner 
Rendite  niederschlagen.  Unter  solchen  Umständen  sind  die  Nachweise  für  das  Vorliegen  eines  Anreizeffekts 
besonders  wichtig.

(43) Produktionsvorteile, die den Anreizeffekt mindern, sind Kapazitäts-, Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen oder Qualitätsverbesse
rungen. Andere Vorteile,  die sich auf das Produktimage oder die Kennzeichnung des Produktionsverfahrens beziehen, können den 
Anreizeffekt insbesondere auf Märkten schwächen, auf denen der Wettbewerbsdruck dazu führt, dass ein hohes Umweltschutzniveau 
aufrechterhalten wird.

(44) Der Kapitalwert (NPV) eines Vorhabens ist die Differenz zwischen den während der Lebensdauer der Investition anfallenden positiven 
und negativen Zahlungsströmen, die auf ihren Barwert abgezinst werden (in der Regel auf der Grundlage der Kapitalkosten), d. h. auf 
die normalen Renditesätze, die das betreffende Unternehmen bei anderen, ähnlichen Investitionsvorhaben zugrunde legt. Wenn diese 
Benchmark nicht verfügbar ist, können die Kapitalkosten des Unternehmens insgesamt oder die in der Branche üblichen Renditen als 
Benchmark herangezogen werden.

(45) Der interne Zinsfuß (IRR) basiert nicht auf bilanzierten Gewinnen in einem bestimmten Jahr, sondern berücksichtigt die künftigen 
Zahlungsströme, mit denen der Investor während der gesamten Lebensdauer der Investition rechnet. Der interne Zinsfuß ist definiert 
als der Diskontierungssatz, bei dem der Kapitalwert mehrerer Zahlungsströme null beträgt.
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(66) Wenn  sich  ein  Unternehmen  an  eine  nationale  Norm  anpasst,  die  über  Unionsnormen  hinausgeht  oder 
angenommen  wurde,  ohne  dass  entsprechende  Unionsnormen  bestehen,  prüft  die  Kommission,  ob  der  Beihilfe
empfänger  durch  den  damit  verbundenen  Kostenanstieg  erheblich  belastet  und  nicht  in  der  Lage  wäre,  die  mit 
der  sofortigen  Umsetzung  nationaler  Normen  verbundenen  Kosten  zu  tragen.

(67) Die  Kommission  kann  allerdings  auch  zu  dem  Ergebnis  gelangen,  dass  bei  Investitionen,  mit  denen  Unter
nehmen  über  die  Mindestanforderungen  von  Unionsnormen  hinausgehen,  kein  Anreizeffekt  besteht,  insbesondere 
wenn  solche  Investitionen  den  auf  dem  Markt  verfügbaren  technischen  Mindeststandards  entsprechen.

(68) Wenn  die  Beihilfe  das  Verhalten  des  Beihilfeempfängers  nicht  dahin  gehend  ändert,  dass  er  zusätzliche 
Tätigkeiten  aufnimmt,  bietet  sie  keinen  Anreiz  für  ein  umweltfreundlicheres  Verhalten  in  der  Union  oder  eine 
Verbesserung  des  Funktionierens  des  europäischen  Energiemarkts.  Daher  werden  Beihilfen  nicht  genehmigt,  wenn 
sich  zeigt,  dass  dieselben  Tätigkeiten  auch  ohne  Beihilfe  ausgeübt  würden.

3.2.5. Angemessenheit  der  Beihilfe

3.2.5.1. Al lg em e in e  V ora us s et z u ng e n

(69) Umwelt-  und  Energiebeihilfen  werden  als  angemessen  betrachtet,  wenn  der  Beihilfebetrag  pro  Beihilfeemp
fänger  auf  das  zur  Verwirklichung  des  angestrebten  Umwelt-  oder  Energieziels  erforderliche  Minimum  beschränkt 
ist.

(70) In  der  Regel  wird  eine  Beihilfe  als  auf  das  erforderliche  Minimum  beschränkt  angesehen,  wenn  sie  den 
Nettokosten  entspricht,  die  im  Vergleich  zur  kontrafaktischen  Fallkonstellation  ohne  Beihilfe  zusätzlich  anfallen, 
um  das  Ziel  zu  verwirklichen.  Diese  Nettomehrkosten  bestimmen  sich  anhand  der  Differenz  zwischen  dem  wirt
schaftlichen  Nutzen  und  den  Kosten  (einschließlich  Investitionen  und  Betrieb)  des  unterstützten  Vorhabens  und 
den  Kosten  des  Investitionsvorhabens,  das  das  Unternehmen  ohne  Beihilfe  durchführen  würde  (d.  h.  der  kontra
faktischen  Fallkonstellation).

(71) Der  einem  Unternehmen  aus  einer  zusätzlichen  Investition  erwachsende  wirtschaftliche  Nutzen  lässt  sich 
allerdings  nur  schwerlich  in  vollem  Umfang  erfassen (46).  Deshalb  könnte  im  Falle  von  Maßnahmen,  die  nicht 
einzeln  geprüft  werden  müssen,  eine  vereinfachte  Methode  zugrunde  gelegt  werden,  die  sich  auf  die  Berechnung 
der  Investitionsmehrkosten  konzentriert  und  die  Betriebseinnahmen  und  -kosten  nicht  berücksichtigt.  Maßnahmen, 
die  nicht  einzeln  geprüft  werden  müssen,  werden  als  angemessen  angesehen,  wenn  der  Beihilfebetrag  die  Beihilfe
höchstintensität,  d.  h.  einen  bestimmten  Prozentsatz  der  unter  den  Randnummern  (72)  bis  (76)  definierten 
beihilfefähigen  Kosten,  nicht  überschreitet.  Diese  Beihilfehöchstintensitäten  dienen  gleichzeitig  als  Beihilfeobergren
zen  für  anmeldepflichtige  Maßnahmen.

Beihilfefähige  Kosten

(72) Beihilfefähig  sind  bei  Umweltbeihilfen  die  Mehrkosten  der  Investitionen  in  materielle  und/oder  immaterielle 
Vermögenswerte,  die  direkt  mit  der  Verwirklichung  des  gemeinsamen  Ziels  zusammenhängen.

(73) Die  beihilfefähige  Kosten  werden  wie  folgt  ermittelt:

a) Wenn  die  Kosten  der  Verwirklichung  eines  Ziels  von  gemeinsamem  Interesse  in  den  Gesamtinvestitionskosten 
als  getrennte  Investition  ausgewiesen  werden  können,  z.  B.  weil  bei  einer  bereits  existierenden  Anlage  das 
„grüne“  Element  leicht  als  „zusätzliche  Komponente“  zu  identifizieren  ist,  dann  sind  die  Kosten  für  diese 
getrennte  Investition  die  beihilfefähigen  Kosten (47).

b) In  allen  anderen  Fällen  sind  die  beihilfefähigen  Kosten  die  Investitionsmehrkosten,  die  durch  einen  Vergleich 
der  geförderten  Investition  mit  der  kontrafaktischen  Fallkonstellation  ohne  Beihilfe  ermittelt  werden.  Grund
sätzlich  kann  auf  die  Kosten  einer  technisch  vergleichbaren  Investition (48)  Bezug  genommen  werden,  die  ohne 
Beihilfe  tatsächlich  durchgeführt  werden  könnte (49),  das  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  aber  nicht  oder  nur 
bis  zu  einem  gewissen  Grad  verwirklicht.

(46) So sind bestimmte Vorteile (z. B. ein „grüneres“ Image aufgrund einer Umweltschutzinvestition) nicht einfach zu messen.
(47) Bei Maßnahmen zur Sanierung schadstoffbelasteter Standorte entsprechen die beihilfefähigen Kosten den Kosten der Sanierungsarbei

ten abzüglich der Wertsteigerung des Standorts (siehe Anhang 2).
(48) Eine technisch vergleichbare Investition ist eine Investition mit derselben Produktionskapazität und denselben technischen Merkmalen

(mit Ausnahme jener Merkmale, die sich direkt auf die Mehrinvestition für das angestrebte Ziel beziehen).
(49) Eine solche Referenzinvestition muss aus betriebswirtschaftlicher  Sicht eine überzeugende Alternative zu der geprüften Investition 

bilden.
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(74) Anhang  2  enthält  eine  Liste  von  kontrafaktischen  Fallkonstellationen  bzw.  Erläuterungen  zur  Berechnung 
der  beihilfefähigen  Kosten,  die  auf  ähnliche  Fälle  übertragbar  sind.  Die  Kommission  kann  andere  kontrafaktische 
Fallkonstellationen  akzeptieren,  sofern  sie  von  dem  Mitgliedstaat  hinreichend  begründet  werden.

(75) Bei  Maßnahmen  zur  Unterstützung  von  integrierten  Vorhaben  (z.  B.  integrierten  Energieeffizienzmaßnah
men  oder  Biogas-Vorhaben)  kann  sich  die  Ermittlung  der  kontrafaktischen  Fallkonstellation  als  schwierig  erwei
sen.  Wenn  keine  überzeugende  kontrafaktische  Fallkonstellation  ermittelt  werden  kann,  ist  die  Kommission  bereit, 
alternativ  die  Gesamtkosten  des  Vorhabens  heranzuziehen,  was  jedoch  geringere  Beihilfeintensitäten  bedeuten 
kann,  da  der  unterschiedlichen  Berechnung  der  beihilfefähigen  Kosten  Rechnung  getragen  werden  muss.

(76) Bei  Vorhaben  zur  Förderung  energieeffizienter  Fernwärme-  oder  Fernkältesysteme  gelten  die  Randnummern 
(73)  bis  (75)  für  den  Bau  der  Erzeugungsanlagen.  Für  den  Bau  des  Netzes  wird  jedoch,  ähnlich  wie  bei  der 
Prüfung  von  Energieinfrastrukturen,  die  Finanzierungslücke  zugrunde  gelegt.

Beihilfehöchstintensitäten

(77) Im  Interesse  der  Berechenbarkeit  und  der  Wahrung  gleicher  Wettbewerbsbedingungen  wendet  die  Kommis
sion  die  in  Anhang  1  aufgeführten  Beihilfehöchstintensitäten  an.  Diese  Beihilfehöchstintensitäten  spiegeln  zum 
einen  die  Erforderlichkeit  staatlicher  Maßnahmen  entsprechend  dem  Ausmaß  des  Marktversagens  und  zum  andern 
die  zu  erwartende  Verfälschung  von  Wettbewerb  und  Handel  wider.

(78) Für  bestimmte  Arten  von  Beihilfen  oder  bei  Investitionen  in  einem  Fördergebiet  können  höhere  Beihilfein
tensitäten  zulässig  sein,  die  Beihilfeintensität  darf  jedoch  keinesfalls  100 %  der  beihilfefähigen  Kosten  übersteigen. 
Höhere  Beihilfeintensitäten  können  in  folgenden  Fällen  zulässig  sein:

a) Die  Beihilfeintensität  kann  bei  Energie-  und  Umweltinvestitionen  in  Fördergebieten  nach  Artikel  107  Absatz  3 
Buchstabe  a  AEUV  um  15  Prozentpunkte  und  bei  Energie-  und  Umweltinvestitionen  in  Fördergebieten  nach 
Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  c  AEUV  um  5  Prozentpunkte  erhöht  werden.  In  Anbetracht  der  Nachteile, 
mit  denen  diese  Fördergebiete  leben  müssen  und  die  ein  Hindernis  für  Umwelt-  und  Energieinvestitionen 
darstellen  könnten,  erachtet  die  Kommission  diese  Erhöhungen  als  gerechtfertigt.

b) Die  Beihilfeintensität  kann  bei  mittleren  Unternehmen  um  10  Prozentpunkte  und  bei  kleinen  Unternehmen 
um  20  Prozentpunkte  erhöht  werden.  Auch  bei  kleinen  und  mittleren  Unternehmen,  denen  einerseits  im 
Verhältnis  zum  Umfang  ihrer  wirtschaftlichen  Tätigkeit  höhere  Kosten  für  die  Verwirklichung  von  Umwelt- 
oder  Energiezielen  entstehen  und  die  andererseits  mit  unzulänglich  funktionierenden  Kapitalmärkten  konfron
tiert  sind,  die  sie  zwingen,  derartige  Kosten  selbst  zu  tragen,  können  höhere  Beihilfeintensitäten  gerechtfertigt 
sein,  da  die  Gefahr  erheblicher  Verfälschungen  von  Wettbewerb  und  Handel  bei  einem  kleinen  oder  mittleren 
Unternehmen  geringer  ist.

c) Im  Falle  von  Beihilfen  für  Öko-Innovationen,  die  einem  doppelten  Marktversagen  (d.  h.  einem  Marktversagen 
in  Bezug  auf  das  innovationsbedingte  höhere  Risiko  und  einem  Marktversagen  in  Bezug  auf  den  Umwelt
schutz)  entgegenwirken  sollen,  können  höhere  Beihilfeintensitäten  unter  bestimmten  Voraussetzungen  ebenfalls 
gerechtfertigt  sein.  Dies  gilt  insbesondere  für  Maßnahmen  zur  Verbesserung  der  Ressourceneffizienz.  Die 
Beihilfeintensität  kann  um  10  Prozentpunkte  erhöht  werden,  wenn  alle  folgenden  Voraussetzungen  erfüllt  sind:

i. Der  öko-innovative  Vermögenswert  oder  das  öko-innovative  Vorhaben  muss  gemessen  am  Stand  der  Tech
nik  in  dem  betreffenden  Wirtschaftszweig  der  Union  eine  Neuheit  sein  oder  eine  wesentliche  Verbesserung 
darstellen (50).

(50) Die Mitgliedstaaten können die Neuheit z. B. anhand einer genauen Beschreibung der Innovation und der Marktbedingungen für die 
Einführung oder Verbreitung der Innovation nachweisen, bei der diese mit dem Stand der Verfahren oder betrieblichen Techniken 
verglichen wird, die im Allgemeinen von anderen Unternehmen der Branche angewandt werden.
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ii. Der  erwartete  Nutzen  für  die  Umwelt  muss  deutlich  höher  sein  als  die  Verbesserung,  die  aus  der  allge
meinen  Entwicklung  des  Stands  der  Technik  bei  vergleichbaren  Tätigkeiten  resultiert (51).

iii. Mit  dem  öko-innovativen  Charakter  der  Vermögenswerte  oder  Vorhaben  muss  ein  eindeutiges  Risiko  in 
technologischer,  marktbezogener  oder  finanzieller  Hinsicht  verbunden  sein,  das  höher  ist  als  das  Risiko, 
das  im  Allgemeinen  mit  vergleichbaren  nicht  innovativen  Vermögenswerten  oder  Vorhaben  verbunden 
ist (52).

(79) Die  Kommission  wird  deshalb  Beihilfen  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  ansehen,  wenn  die  beihilfefä
higen  Kosten  korrekt  berechnet  und  die  in  Anhang  1  aufgeführten  Beihilfehöchstintensitäten  eingehalten  sind.

(80) Wenn  die  Beihilfe  im  Rahmen  einer  Ausschreibung  anhand  eindeutiger,  transparenter  und  diskriminie
rungsfreier  Kriterien  gewährt  wird,  kann  der  Beihilfebetrag  100 %  der  beihilfefähigen  Kosten  erreichen (53).  Die 
Ausschreibung  darf  nicht  diskriminierend  sein  und  muss  die  Beteiligung  einer  ausreichend  großen  Zahl  von 
Unternehmen  gewährleisten.  Darüber  hinaus  muss  die  Mittelausstattung  der  Ausschreibung  ein  verbindlicher 
Höchstwert  sein,  was  bedeutet,  dass  nicht  allen  Teilnehmern  eine  Beihilfe  gewährt  werden  kann.  Außerdem  ist 
die  Beihilfe  auf  der  Grundlage  des  ursprünglichen  Angebots  des  Bieters  und  keinesfalls  auf  der  Grundlage 
anschließender  Verhandlungen  zu  gewähren.

3.2.5.2. Ku m u l i er u ng  von  Bei hi l fe n

(81) Beihilfen  können  auf  der  Grundlage  mehrerer  Beihilferegelungen  gleichzeitig  gewährt  oder  mit  Ad-hoc-
Beihilfen  kumuliert  werden,  sofern  der  Gesamtbetrag  der  staatlichen  Beihilfen  für  eine  Tätigkeit  oder  ein  Vorha
ben  die  in  diesen  Leitlinien  festgesetzten  Beihilfeobergrenzen  nicht  übersteigt.  Unionsmittel,  die  von  der  Kommis
sion  zentral  verwaltet  werden  und  nicht  direkt  oder  indirekt  der  Kontrolle  des  Mitgliedstaats  unterstehen (54),  stel
len  keine  staatliche  Beihilfe  dar.  Werden  solche  Unionsmittel  mit  staatlichen  Beihilfen  kombiniert,  dann  müssen 
bei  der  Feststellung,  ob  die  Anmeldeschwellen  und  Beihilfehöchstintensitäten  eingehalten  wurden,  nur  die  staatli
chen  Beihilfen  berücksichtigt  werden,  sofern  die  für  dieselben  beihilfefähigen  Kosten  insgesamt  gewährten  öffentli
chen  Mittel  die  in  den  einschlägigen  Bestimmungen  des  Unionsrechts  festgelegten  Höchstförderquoten  nicht  über
schreiten.

(82) In  Bezug  auf  dieselben  beihilfefähigen  Kosten  dürfen  Beihilfen  nicht  mit  De-minimis-Beihilfen  kumuliert 
werden,  wenn  dadurch  die  nach  diesen  Leitlinien  zulässige  Höchstintensität  überschritten  würde.

3.2.5.3. Zu s ät z l i che  V ora us s et z un g e n  f ür  e i n ze ln  an z um e ld en d e  I nv es t i t i on s -  u nd 
B et r ie bs b e ihi l f en

(83) Bei  Einzelbeihilfen  reicht  die  Einhaltung  der  in  diesem  Abschnitt  und  in  Anhang  1  festgelegten  Beihilfe
höchstintensitäten  nicht  aus,  um  die  Angemessenheit  der  Beihilfe  zu  gewährleisten.  Diese  Beihilfehöchstintensitä
ten  dienen  als  Obergrenzen  für  Einzelbeihilfen (55).

(84) In  der  Regel  gelten  einzeln  anzumeldende  Beihilfen  als  auf  das  erforderliche  Minimum  beschränkt,  wenn 
der  Beihilfebetrag  den  Nettokosten  der  geförderten  Investition  entspricht,  die  im  Vergleich  zur  kontrafaktischen 
Fallkonstellation  ohne  Beihilfe  zusätzlich  anfallen.  Alle  relevanten  Kosten  und  Vorteile  müssen  für  die  gesamte 
Lebensdauer  des  Vorhabens  berücksichtigt  werden.

(85) Wenn  kein  spezifisches  Vorhaben  als  kontrafaktische  Fallkonstellation  gefunden  werden  kann,  prüft  die 
Kommission,  ob  der  Beihilfebetrag  das  für  eine  rentable  Umsetzung  des  geförderten  Vorhabens  erforderliche 
Minimum  übersteigt,  z.  B.  ob  der  IRR  über  den  normalen  Renditesätzen  liegt,  die  das  betreffende  Unternehmen 
in  anderen,  ähnlichen  Investitionsvorhaben  zugrunde  legt.  Wenn  diese  Benchmark  nicht  verfügbar  ist,  können  die 
Kapitalkosten  des  Unternehmens  insgesamt  oder  die  in  der  Branche  üblichen  Renditen  als  Benchmark  herangezo
gen  werden.

(51) Können bei der Prüfung quantitative Parameter herangezogen werden, um öko-innovative Tätigkeiten mit konventionellen, nicht inno
vativen Tätigkeiten zu vergleichen, bedeutet „deutlich höher“, dass die von der Öko-Innovation erwartete marginale Verbesserung in 
Form  einer  geringeren  Umweltgefährdung  oder  -belastung  oder  einer  effizienteren  Energie-  oder  Ressourcennutzung  mindestens 
doppelt so hoch sein sollte wie die marginale Verbesserung, die die allgemeine Entwicklung vergleichbarer nicht innovativer Tätigkeiten
erwarten lässt.
Ist diese Vorgehensweise in einem bestimmten Fall nicht geeignet oder ist ein quantitativer Vergleich nicht möglich, sollte der Anmel
dung der  betreffenden Beihilfe  eine  ausführliche  Beschreibung der  Methode beigefügt  werden,  nach der  dieses  Kriterium beurteilt 
werden kann, wobei diese Methode vergleichbaren Anforderungen genügen muss wie die hier vorgeschlagene Vorgehensweise.

(52) Die Mitgliedstaaten können dieses Risiko z. B. anhand des Verhältnisses der Kosten zum Umsatz des Unternehmens, des Zeitaufwands
für die Entwicklung, der erwarteten Gewinne aus der Öko-Innovation im Vergleich zu den Kosten sowie der Wahrscheinlichkeit eines 
Fehlschlags nachweisen.

(53) Unter diesen Umständen kann davon ausgegangen werden, dass die jeweiligen Angebote alle Vorteile berücksichtigen,  die aus der 
zusätzlichen Investition erwachsen könnten.

(54) Zum Beispiel Zuwendungen auf der Grundlage des Beschlusses 2010/670/EU der Kommission (ABl. L 290 vom 6.11.2010, S. 39) 
(NER-300-Finanzierung),  der  Verordnung  (EU)  Nr.  1233/2010  zur  Änderung  der  Verordnung  (EG)  Nr.  663/2009  (ABl.  L  346 
vom 30.12.2010, S. 5) (EEPR-Finanzierung) oder im Rahmen von Horizont 2020 oder COSME.

(55) Bei der Gewährung von Ad-hoc-Beihilfen wird durch einen Vergleich mit einschlägigen Branchendaten eine Obergrenze ermittelt, die 
einer Obergrenze für auf der Grundlage einer Regelung gewährte einzeln anzumeldende Beihilfen entspricht.
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(86) Der  Mitgliedstaat  muss  nachweisen,  dass  der  Beihilfebetrag  auf  das  erforderliche  Minimum  beschränkt  ist. 
Die  für  die  Analyse  des  Anreizeffekts  verwendeten  Berechnungen  können  auch  bei  der  Prüfung  der  Angemessen
heit  der  Beihilfe  zugrunde  gelegt  werden.  Der  Mitgliedstaat  muss  die  Angemessenheit  anhand  der  unter  Rand
nummer  (63)  genannten  Unterlagen  nachweisen.

(87) Bei  Betriebsbeihilfen,  die  im  Rahmen  einer  Ausschreibung  gewährt  werden,  wird  von  der  Angemessenheit 
der  Einzelbeihilfe  ausgegangen,  wenn  die  allgemeinen  Voraussetzungen  erfüllt  sind.

3.2.6. Vermeidung  übermäßiger  negativer  Auswirkungen  auf  Wettbewerb  und  Handel

3.2.6.1. Al l ge m ei ne  Er w äg un g e n

(88) Staatliche  Beihilfen  können  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erachtet  werden,  wenn  die  negativen 
Auswirkungen  —  beihilfebedingte  Wettbewerbsverfälschungen  und  Beeinträchtigungen  des  Handels  zwischen 
Mitgliedstaaten  —  begrenzt  sind  und  die  positiven  Auswirkungen  —  Beitrag  zu  dem  Ziel  von  gemeinsamem 
Interesse  —  überwiegen.

(89) Aus  der  Sicht  der  Kommission  ist  zwischen  zwei  grundlegenden  beihilfebedingten  Wettbewerbsverfälschun
gen  zu  unterscheiden:  Verfälschungen  auf  dem  Produktmarkt  und  Auswirkungen  auf  den  Standort.  Beides  kann 
zu  Allokationsineffizienzen,  die  die  Wirtschaftsleistung  des  Binnenmarkts  beeinträchtigen,  und  zu  Distributions
problemen,  die  sich  auf  die  Verteilung  der  Wirtschaftstätigkeiten  auf  die  Gebiete  auswirken,  führen.

(90) Umweltbeihilfen  werden  naturgemäß  häufig  umweltfreundliche  Produkte  und  Technologien  gegenüber 
Alternativen,  die  die  Umwelt  stärker  belasten,  begünstigen;  diese  Auswirkung  der  Beihilfen  wird  jedoch  in  der 
Regel  nicht  als  übermäßige  Verfälschung  des  Wettbewerbs  betrachtet,  da  sie  in  dem  eigentlichen  Ziel  der 
Beihilfe,  der  Ökologisierung  der  Wirtschaft,  begründet  liegt.  Wenn  die  Kommission  eine  Umweltbeihilfe  auf 
mögliche  negative  Auswirkungen  prüft,  wird  sie  die  gesamten  Auswirkungen  der  Maßnahme  auf  die  Umwelt,  d. 
h.  auch  die  negativen  Auswirkungen  auf  die  Marktstellung  und  somit  auf  die  Gewinne  von  Unternehmen,  die 
die  Maßnahme  nicht  in  Anspruch  nehmen  können,  berücksichtigen.  Dabei  wird  die  Kommission  insbesondere  die 
verfälschenden  Auswirkungen  auf  Wettbewerber  berücksichtigen,  die  ebenfalls,  aber  ohne  Beihilfen,  umweltfreund
lich  arbeiten.  Je  geringer  der  voraussichtliche  umweltentlastende  Effekt  der  betreffenden  Maßnahme  ist,  desto 
wichtiger  ist  die  Prüfung  ihrer  Auswirkungen  auf  die  Marktanteile  und  Gewinne  der  Wettbewerber.

(91) Ein  potenziell  schädigender  Effekt  von  Umwelt-  und  Energiebeihilfen  besteht  darin,  dass  sie  die  Marktme
chanismen  daran  hindern,  selbst  effiziente  Ergebnisse  hervorzubringen,  indem  sie  entweder  die  effizientesten  und 
innovativsten  Hersteller  belohnen  oder  aber  Druck  auf  die  am  wenigsten  effizienten  Produzenten  ausüben  und 
sie  dadurch  zu  Verbesserungen,  Umstrukturierungen  oder  zum  Ausscheiden  aus  dem  Markt  bewegen.  So  können 
Beihilfen  dazu  führen,  dass  Unternehmen,  die  effizienter  oder  innovativer  sind  als  die  Beihilfeempfänger  (z.  B. 
Wettbewerber  mit  einer  anderen  und  möglicherweise  sogar  noch  saubereren  Technologie),  am  Markteintritt  oder 
einer  Expansion  gehindert  werden.  Langfristig  könnte  ein  Eingreifen  in  ein  System,  in  dem  Markteintritte  und  -
austritte  von  der  Wettbewerbsfähigkeit  abhängen,  Innovation  hemmen  und  branchenweite  Produktivitätsverbesse
rungen  verzögern.

(92) Beihilfen  können  auch  durch  Stärkung  bzw.  Wahrung  erheblicher  Marktmacht  des  Beihilfeempfängers  eine 
verfälschende  Wirkung  haben.  Selbst  wenn  Beihilfen  eine  erhebliche  Marktmacht  nicht  direkt  stärken,  kann  dies 
indirekt  geschehen,  indem  die  Expansion  eines  Wettbewerbers  erschwert,  ein  Wettbewerber  vom  Markt  verdrängt 
oder  der  Markteintritt  eines  potenziellen  neuen  Wettbewerbers  blockiert  wird.

(93) Neben  Verfälschungen  auf  den  Produktmärkten  können  Beihilfen  auch  negative  Auswirkungen  auf  den 
Handel  und  die  Standortwahl  haben.  Diese  Verfälschungen  können  über  die  Grenzen  von  Mitgliedstaaten  hinaus 
erfolgen,  wenn  Unternehmen  entweder  grenzübergreifend  miteinander  im  Wettbewerb  stehen  oder  mehrere  Stand
orte  für  Investitionen  in  Betracht  ziehen.  Beihilfen,  die  darauf  abzielen,  eine  wirtschaftliche  Tätigkeit  in  einer 
Region  zu  halten  oder  eine  wirtschaftliche  Tätigkeit  aus  einer  Region  innerhalb  des  Binnenmarkts  für  eine 
andere  zu  gewinnen,  führen  möglicherweise  nicht  direkt  zu  einer  Verfälschung  auf  dem  Produktmarkt,  sie 
können  aber  eine  Verlagerung  von  Tätigkeiten  oder  Investitionen  aus  einer  Region  in  andere  bedingen,  ohne 
dass  damit  eine  konkreter  ökologischer  Nutzen  verbunden  wäre.
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Offensichtlich  negative  Auswirkungen

(94) Grundsätzlich  müssen  eine  Beihilfemaßnahme  und  der  Kontext,  in  dem  sie  angewendet  werden  soll, 
analysiert  werden,  um  festzustellen,  inwieweit  die  Maßnahme  als  wettbewerbsverfälschend  zu  betrachten  ist.  In 
bestimmten  Fällen  ist  jedoch  offensichtlich,  dass  die  negativen  Auswirkungen  die  positiven  Auswirkungen  über
wiegen,  so  dass  die  Beihilfe  nicht  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  angesehen  werden  kann.

(95) Die  Kommission  legt  Beihilfehöchstintensitäten  fest,  deren  Einhaltung  eine  Grundvoraussetzung  für  die 
Vereinbarkeit  der  Beihilfe  ist  und  verhindern  soll,  dass  staatliche  Beihilfen  in  Vorhaben  fließen,  bei  denen  der 
Beihilfebetrag  im  Verhältnis  zu  den  beihilfefähigen  Kosten  als  sehr  hoch  erachtet  wird  und  dadurch  auch  die 
Gefahr  von  Wettbewerbsverfälschungen  besonders  groß  scheint.

(96) Ebenso  werden  Umwelt-  und  Energiebeihilfen,  die  lediglich  zu  einer  Verlagerung  des  Standorts  der  wirt
schaftlichen  Tätigkeit  führen,  ohne  dass  sich  dadurch  der  Umweltschutz  in  den  Mitgliedstaaten  verbessert,  nicht 
als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  angesehen.

3.2.6.2. A l l g em ei n e  Vor au s s et z un g en

(97) Bei  der  Prüfung  einer  Beihilfemaßnahme  auf  nachteilige  Auswirkungen  konzentriert  sich  die  Kommission 
auf  Wettbewerbsverfälschungen,  die  sich  aus  den  vorhersehbaren  Auswirkungen  der  Umwelt-  oder  Energiebeihilfe 
auf  den  Wettbewerb  zwischen  Unternehmen  auf  den  betroffenen  Produktmärkten  und  auf  den  Standort  der  wirt
schaftlichen  Tätigkeit  ergeben.  Wenn  staatliche  Beihilfemaßnahmen  gezielt  zur  Behebung  eines  bestimmten  Markt
versagens  eingesetzt  werden,  ist  die  Gefahr,  dass  die  Beihilfe  den  Wettbewerb  übermäßig  verfälscht,  eher  gering.

(98) Ist  die  Beihilfe  angemessen  und  auf  die  Investitionsmehrkosten  begrenzt,  dann  sind  die  negativen  Auswir
kungen  der  Beihilfe  grundsätzlich  abgeschwächt.  Doch  selbst  eine  Beihilfe,  die  erforderlich  und  angemessen  ist, 
kann  eine  Änderung  des  Verhaltens  der  Beihilfeempfänger  zur  Folge  haben,  die  den  Wettbewerb  verfälscht.  Ein 
gewinnorientiertes  Unternehmen  wird  in  der  Regel  nur  über  die  verbindlichen  Umweltschutzvorgaben  hinausge
hen,  wenn  es  daraus  zumindest  einen  geringfügigen  Vorteil  ziehen  kann.

(99) Damit  die  Verfälschungen  von  Wettbewerb  und  Handel  auf  ein  Minimum  beschränkt  bleiben,  misst  die 
Kommission  dem  Auswahlverfahren  besonders  große  Bedeutung  bei.  Die  Auswahl  muss  diskriminierungsfrei, 
transparent  und  offen  getroffen  werden  und  darf  nicht  unnötigerweise  Unternehmen  ausschließen,  die  mit  auf 
dasselbe  Umwelt-  oder  Energieziel  ausgerichteten  Vorhaben  konkurrieren  könnten.  Das  Auswahlverfahren  sollte  so 
gestaltet  sein,  dass  diejenigen  Beihilfeempfänger  ausgewählt  werden,  die  die  Umwelt-  oder  Energieziele  mit  dem 
geringsten  Beihilfebetrag  bzw.  am  kosteneffizientesten  verwirklichen  können.

(100) Die  Kommission  wird  die  negativen  Auswirkungen  der  Beihilfe  anhand  folgender  Kriterien  bewerten:

a) Senkung  oder  Ausgleich  der  Produktionsstückkosten:  Ermöglicht  die  neue  Anlage (56)  eine  Senkung  der  Produktions
stückkosten  im  Vergleich  zu  einer  kontrafaktischen  Fallkonstellation  ohne  Beihilfe  oder  gleicht  die  Beihilfe 
einen  Teil  der  Betriebskosten  aus,  so  ist  es  wahrscheinlich,  dass  der  Beihilfeempfänger  seinen  Absatz  steigern 
wird.  Je  höher  die  Preiselastizität  eines  Produkts  ist,  desto  stärker  kann  die  Beihilfe  den  Wettbewerb  verfäl
schen.

b) Neues  Produkt:  Kann  der  Beihilfeempfänger  ein  neues  oder  ein  höherwertiges  Produkt  anbieten,  so  ist  es  wahr
scheinlich,  dass  er  seinen  Absatz  steigern  und  möglicherweise  einen  „Vorreitervorteil“  erlangen  wird.

3.2.6.3. Z us ät z l i che  Vor au ss e tz u n ge n  f ü r  e in z e l n  an z u me ld e nd e  Be ihi l f en

(101) Die  Mitgliedstaaten  müssen  sicherstellen,  dass  die  in  Abschnitt  3.2.6.2  beschriebenen  negativen  Auswirkun
gen  so  gering  wie  möglich  sind.  Zusätzlich  zu  den  in  Abschnitt  3.1.6.2  beschriebenen  Kriterien  wird  die 
Kommission  im  Falle  von  Einzelbeihilfen  prüfen  und  berücksichtigen,  ob  durch  die  Beihilfe

a) ineffiziente  Produktion  unterstützt  und  dadurch  der  Produktivitätszuwachs  in  der  betreffenden  Branche  behin
dert  wird;

b) dynamische  Anreize  verzerrt  werden;

c) Marktmacht  oder  Behinderungsmissbrauch  erzeugt  oder  verstärkt  wird;

d) Handelsströme  künstlich  umgelenkt  oder  Produktionsstandorte  künstlich  verlagert  werden.

(56) Bei der Berechnung der Investitionsmehrkosten werden möglicherweise nicht alle Einnahmen erfasst, da die Betriebseinnahmen nicht 
über  die  gesamte  Lebensdauer  der  Investition  in  Abzug  gebracht  werden.  Zudem  kann  es  schwierig  sein,  bestimmte  Einnahmen 
beispielsweise  im  Zusammenhang  mit  einer  Produktivitäts-  oder  Produktionssteigerung  bei  gleichbleibender  Kapazität  zu 
berücksichtigen.
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(102) Die  Kommission  kann  neben  der  angemeldeten  Maßnahme  auch  die  geplante  Einführung  anderer  Förder
regelungen  im  Energie-  und  Umweltschutzbereich,  die  dem  Beihilfeempfänger  direkt  oder  indirekt  zugutekommen, 
berücksichtigen,  um  die  kumulativen  Auswirkungen  der  Beihilfen  zu  ermessen.

(103) Des  Weiteren  wird  Kommission  prüfen,  ob  die  Beihilfe  dazu  führen  könnte,  dass  in  bestimmten  Gebieten 
vor  allem  wegen  beihilfebedingt  vergleichsweise  geringerer  Produktionskosten  oder  wegen  beihilfebedingt  höherer 
Produktionsstandards  günstigere  Produktionsbedingungen  herrschen.  Dies  kann  Unternehmen  dazu  verleiten,  ihren 
Standort  in  diesen  Gebieten  beizubehalten  oder  dorthin  zu  verlegen  oder  Handelsströme  dorthin  umzuleiten. 
Deshalb  wird  die  Kommission  bei  der  Prüfung  anmeldepflichtiger  Einzelbeihilfen  Nachweise  dafür  berücksichtigen, 
dass  der  Beihilfeempfänger  andere  Standorte  erwogen  hat.

3.2.7. Transparenz

(104) Die  Mitgliedstaaten  müssen  sicherstellen,  dass  folgende  Informationen  auf  nationaler  oder  regionaler  Ebene 
auf  einer  ausführlichen  Beihilfe-Website  veröffentlicht  werden:  der  volle  Wortlaut  der  genehmigten  Beihilferege
lung  oder  des  Beschlusses  zur  Gewährung  der  Einzelbeihilfe  und  ihrer  Durchführungsbestimmungen  oder  ein 
entsprechender  Link,  der  Name  der  Bewilligungsbehörde(n),  der  Name  der  einzelnen  Beihilfeempfänger,  die  Form 
und  der  Betrag  der  jedem  Beihilfeempfänger  gewährten  Beihilfe,  der  Tag  der  Gewährung,  die  Art  des  Unterneh
mens  (KMU/großes  Unternehmen),  die  Region  (auf  NUTS-II-Ebene),  in  der  der  Beihilfeempfänger  seinen  Standort 
hat,  sowie  der  Hauptwirtschaftszweig  (auf  Ebene  der  NACE-Gruppe),  in  dem  der  Beihilfeempfänger  tätig  ist.

(105) Bei  Regelungen  in  Form  von  Steuervergünstigungen  und  Beihilfen  in  Form  von  Ermäßigungen  des 
Beitrags  zur  Finanzierung  erneuerbarer  Energien  können  die  einzelnen  Beihilfebeträge  in  folgenden  Spannen  (in 
Mio.  EUR)  angegeben  werden:  [0,5-1],  [1-2],  [2-5],  [5-10],  [10-30],  [30  und  mehr].

(106) Die  Veröffentlichung  dieser  Informationen  muss  nach  Erlass  des  Beschlusses  zur  Gewährung  der  Beihilfe 
erfolgen,  mindestens  10  Jahre  lang  aufrechterhalten  werden  und  ohne  Einschränkungen  für  die  Öffentlichkeit 
zugänglich  sein (57).  Die  Mitgliedstaaten  sind  nicht  verpflichtet,  diese  Informationen  vor  dem  1.  Juli  2016  bereit
zustellen.  Bei  Einzelbeihilfen  von  weniger  als  500 000  EUR  kann  auf  die  Veröffentlichung  dieser  Informationen 
verzichtet  werden.

3.3. Beihilfen  zur  Förderung  erneuerbarer  Energien

3.3.1. Allgemeine  Voraussetzungen  für  Investitions-  und  Betriebsbeihilfen  für  erneuerbare  Energien

(107) Die  Union  hat  sich  in  Bezug  auf  Klimaschutz  und  nachhaltige  Energieversorgung  ehrgeizige  Ziele  gesetzt, 
insbesondere  im  Rahmen  ihrer  Strategie  Europa  2020.  Im  Hinblick  auf  diese  Ziele  wurden  bereits  mehrere 
Gesetzgebungsakte  der  Union  erlassen,  z.  B.  das  Emissionshandelssystem  der  Union  (EU  ETS),  die 
Richtlinie  2009/28/EG (58)  („Erneuerbare-Energien-Richtlinie“)  und  die  Richtlinie  2009/30/EG (59)  („Richtlinie  über 
die  Kraftstoffqualität“).  Da  die  Umsetzung  dieser  Gesetzgebungsakte  möglicherweise  nicht  immer  zu  dem  effizien
testen  Marktergebnis  führt,  können  sich  staatliche  Beihilfen  unter  bestimmten  Umständen  als  geeignetes  Instru
ment  für  einen  Beitrag  zur  Verwirklichung  der  Ziele  der  Union  und  der  damit  verbundenen  nationalen  Ziele 
erweisen.

(108) Diese  Leitlinien  gelten  zwar  nur  für  den  Zeitraum  bis  2020,  sollten  jedoch  bereits  den  Boden  für  die 
Verwirklichung  der  Ziele  des  2030-Rahmens  bereiten.  Insbesondere  wird  erwartet,  dass  die  etablierten  erneuerba
ren  Energien  zwischen  2020  und  2030  im  Netz  wettbewerbsfähig  werden,  was  bedeutet,  dass  Subventionen  und 
Befreiungen  von  der  Bilanzausgleichsverantwortung  degressiv  abgeschafft  werden  sollten.  Im  Einklang  mit  diesem 
Ziel  werden  die  Leitlinien  den  Übergang  zu  einer  kosteneffizienten  Energieversorgung  durch  Marktmechanismen 
gewährleisten.

(57) Diese Informationen sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Gewährung (bzw. für Beihilfen in Form von Steuervergüns
tigungen  innerhalb  eines  Jahres  nach  dem  Tag  der  Steuererklärung)  zu  veröffentlichen.  Im  Falle  rechtswidriger  Beihilfen  sind  die 
Mitgliedstaaten  verpflichtet,  die  Veröffentlichung  dieser  Informationen  nachträglich,  spätestens  sechs  Monate  nach  dem  Tag  des 
Beschlusses der Kommission sicherzustellen. Die Informationen sind in einem Format (z.  B. CSV oder XML) bereitzustellen, das es 
ermöglicht, Daten abzufragen, zu extrahieren und leicht im Internet zu veröffentlichen.

(58) Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABl. L 140 
vom 5.6.2009, S. 16).

(59) Richtlinie 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG im 
Hinblick auf die Spezifikationen für Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe und die Einführung eines Systems zur Überwachung und Verrin
gerung der Treibhausgasemissionen sowie zur Änderung der Richtlinie 1999/32/EG des Rates im Hinblick auf die Spezifikationen für 
von Binnenschiffen gebrauchte Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 93/12/EWG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 88).
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(109) Marktinstrumente  wie  Auktionen  oder  Ausschreibungen,  an  denen  alle  Erzeuger,  die  Strom  aus  erneuerba
ren  Energiequellen  erzeugen,  unter  denselben  Bedingungen  auf  EWR-Ebene  teilnehmen  können,  dürften  in  der 
Regel  gewährleisten,  dass  Subventionen  mit  Blick  auf  ihr  vollständiges  Auslaufen  auf  ein  Minimum  begrenzt 
werden.

(110) Angesichts  des  unterschiedlichen  Entwicklungsstands  der  Technologien  für  erneuerbare  Energien  ermögli
chen  es  diese  Leitlinien  den  Mitgliedstaaten  jedoch,  technologiespezifische  Ausschreibungen  durchzuführen,  um 
das  längerfristige  Potenzial  einer  bestimmten  neuen,  innovativen  Technologie,  die  Notwendigkeit  einer  Diversifizie
rung,  Netzeinschränkungen  und  Fragen  der  Netzstabilität  sowie  System(integrations)kosten  zu  berücksichtigen.

(111) Für  Anlagen,  bei  denen  wegen  ihrer  Größe  nicht  davon  ausgegangen  werden  kann,  dass  sie  sich  für  eine 
Ausschreibung  eignen,  oder  die  sich  in  der  Demonstrationsphase  befinden,  sind  spezifische  Ausnahmen  vorgese
hen,  nach  denen  die  Einbeziehung  dieser  Anlagen  fakultativ  ist.

(112) In  Anbetracht  der  Überkapazitäten  auf  dem  Markt  für  Biokraftstoffe  aus  Nahrungsmittelpflanzen  wird  die 
Kommission  Beihilfen  für  Investitionen  in  neue  und  vorhandene  Kapazitäten  für  die  Herstellung  von  Biokraftstof
fen  aus  Nahrungsmittelpflanzen  als  nicht  gerechtfertigt  ansehen.  Investitionsbeihilfen  für  den  Umbau  von  Anlagen 
für  die  Herstellung  von  Biokraftstoffen  aus  Nahrungsmittelpflanzen  zu  Anlagen  für  die  Herstellung  fortschrittli
cher  Biokraftstoffe  sind  jedoch  zur  Deckung  der  Umbaukosten  zulässig.  Abgesehen  von  diesem  Sonderfall  dürfen 
Investitionsbeihilfen  für  Biokraftstoffe  nur  zugunsten  fortschrittlicher  Biokraftstoffe  gewährt  werden.

(113) Zur  Förderung  von  Biokraftstoffen  aus  Nahrungsmittelpflanzen  dürfen  Investitionsbeihilfen  ab  Beginn  der 
Anwendung  dieser  Leitlinien  nicht  mehr  und  Betriebsbeihilfen  nur  noch  bis  2020  gewährt  werden.  Diese  Beihil
fen  können  daher  nur  für  Anlagen,  die  vor  dem  31.  Dezember  2013  in  Betrieb  genommen  wurden,  gewährt 
werden,  bis  die  Anlage  vollständig  abgeschrieben  ist,  längstens  jedoch  bis  2020.

(114) Zudem  geht  die  Kommission  davon  aus,  dass  eine  Beihilfe  den  Umweltschutz  nicht  verbessert  und  folg
lich  nicht  für  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  befunden  werden  kann,  wenn  die  Beihilfe  für  Biokraftstoffe 
gewährt  wird,  für  die  eine  Liefer-  oder  Beimischverpflichtung  besteht (60),  es  sei  denn,  der  Mitgliedstaat  kann 
nachweisen,  dass  die  Beihilfe  auf  nachhaltige  Biokraftstoffe  begrenzt  ist,  die  zu  teuer  sind,  als  dass  sie  nur  mit 
einer  Liefer-  oder  Beimischverpflichtung  auf  den  Markt  kommen  würden.

(115) Das  EU  ETS  und  die  nationalen  CO2-Abgaben  internalisieren  zwar  die  Kosten  von  Treibhausgasemissionen, 
möglicherweise  aber  noch  nicht  vollständig.  Staatliche  Beihilfen  können  daher  zur  Verwirklichung  der  damit 
zusammenhängenden,  aber  davon  zu  unterscheidenden  Ziele  der  Union  für  erneuerbare  Energien  beitragen.  Wenn 
der  Kommission  keine  gegenteiligen  Beweise  vorliegen,  geht  sie  deshalb  davon  aus,  dass  ein  gewisses  Marktversa
gen  verbleibt,  das  mithilfe  von  Beihilfen  zur  Förderung  erneuerbarer  Energien  behoben  werden  kann.

(116) Um  es  den  Mitgliedstaaten  zu  ermöglichen,  ihre  Ziele  im  Einklang  mit  den  Europa-2020-Zielen  zu 
verwirklichen,  geht  die  Kommission  davon  aus,  dass  die  Beihilfe  geeignet  ist  und  die  beihilfebedingten  Wettbe
werbsverfälschungen  begrenzt  sind,  sofern  alle  anderen  Voraussetzungen  erfüllt  sind.

(117) Beihilfen  für  die  Stromerzeugung  durch  Wasserkraft  können  zweierlei  Auswirkungen  haben.  Einerseits 
wirken  sie  sich  aufgrund  der  geringen  Treibhausgasemissionen  von  Wasserkraftanlagen  positiv  aus,  andererseits 
können  sie  negative  Auswirkungen  auf  die  Wassersysteme  und  die  biologische  Vielfalt  haben.  Bei  der  Gewährung 
von  Beihilfen  für  die  Stromerzeugung  durch  Wasserkraft  müssen  die  Mitgliedstaaten  deshalb  die 
Richtlinie  2000/60/EG (61)  und  insbesondere  deren  Artikel  4  Absatz  7  berücksichtigen,  in  dem  die  Kriterien  für 
die  Genehmigung  neuer  Änderungen  an  Wasserkörpern  festgelegt  sind.

(118) Ein  Kernprinzip  des  Abfallrechts  der  Union  ist  die  sogenannte  Abfallhierarchie,  nach  der  die  Maßnahmen 
der  Abfallbehandlung  in  einer  bestimmten  Rangfolge  stehen (62).  Staatliche  Beihilfen  für  erneuerbare  Energien,  die 
Abfall  (einschließlich  Abwärme)  als  Energiequelle  nutzen,  können  einen  positiven  Beitrag  zum  Umweltschutz  leis
ten,  sofern  das  Prinzip  der  Abfallhierarchie  nicht  umgangen  wird.

(60) Es muss eine Verpflichtung zur Belieferung des Marktes mit Biokraftstoffen einschließlich entsprechender Strafen im Falle der Nichter
füllung dieser Verpflichtung bestehen.

(61) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für
Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1).

(62) Die Abfallhierarchie besteht aus a) Vermeidung, b) Vorbereitung zur Wiederverwendung, c) Recycling, d) sonstiger Verwertung, z. B. 
energetischer Verwertung, und e) Beseitigung. Siehe Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle  und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (Abfallrahmenrichtlinie)  (ABl.  L 312 
vom 22.11.2008, S. 3).
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(119) Beihilfen  für  erneuerbare  Energien  können  als  Investitions-  oder  Betriebsbeihilfen  gewährt  werden.  Für 
Investitionsbeihilferegelungen  und  einzeln  angemeldete  Investitionsbeihilfen  gelten  die  Voraussetzungen  des 
Abschnitts  3.2.

(120) Auf  Betriebsbeihilferegelungen  werden  die  allgemeinen  Bestimmungen  des  Abschnitts  3.2  in  der  Fassung 
der  besonderen  Bestimmungen  dieses  Abschnitts  angewandt.  Für  einzeln  angemeldete  Betriebsbeihilfen  gelten  die 
Voraussetzungen  des  Abschnitts  3.2,  wobei  gegebenenfalls  die  in  diesem  Abschnitt  vorgenommenen  Änderungen 
für  Betriebsbeihilferegelungen  zu  berücksichtigen  sind.

(121) Die  Kommission  wird  Beihilferegelungen  für  einen  Zeitraum  von  höchstens  zehn  Jahren  genehmigen.  Soll 
eine  solche  Maßnahme  beibehalten  werden,  so  muss  sie  für  die  Zeit  nach  Ende  dieses  Zeitraums  neu  angemel
det  werden.  Die  Laufzeit  bestehender  und  neu  angemeldeter  Regelungen,  die  Biokraftstoffe  aus  Nahrungsmittel
pflanzen  betreffen,  sollte  bis  2020  begrenzt  werden.

(122) Die  Union  hat  ein  allgemeines  Unionsziel  für  den  Anteil  erneuerbarer  Energien  am  Endenergieverbrauch 
und  auf  dieser  Grundlage  verbindliche  nationale  Ziele  festgelegt.  Die  Erneuerbare-Energien-Richtlinie  sieht  Mecha
nismen  der  Zusammenarbeit (63)  vor,  mit  denen  die  grenzübergreifende  Unterstützung  bei  der  Verwirklichung 
nationaler  Ziele  erleichtert  werden  soll.  Betriebsbeihilferegelungen  sollten  im  Prinzip  auch  anderen  EWR-Staaten 
und  den  Vertragsparteien  des  Vertrags  zur  Gründung  der  Energiegemeinschaft  offenstehen,  um  die  Verfälschungen 
des  Wettbewerbs  insgesamt  zu  begrenzen.  Auf  diese  Weise  werden  die  Kosten  für  Mitgliedstaaten,  deren  einziges 
Ziel  darin  besteht,  die  im  Unionsrecht  festgeschriebenen  nationalen  Ziele  für  erneuerbare  Energien  zu  erfüllen,  so 
gering  wie  möglich  gehalten.  Für  die  Mitgliedstaaten  wäre  es  allerdings  von  Interesse,  zunächst  einen  Mechanis
mus  für  die  Zusammenarbeit  zu  schaffen,  bevor  sie  eine  grenzübergreifende  Förderung  zulassen,  da  andernfalls 
die  in  Anlagen  in  anderen  Ländern  erzeugte  Energie  nicht  auf  ihre  nationalen  Ziele  nach  der  Erneuerbare-Ener
gien-Richtlinie  angerechnet  wird (64).  Die  Kommission  wird  Regelungen,  die  auch  anderen  EWR-Staaten  und  den 
Vertragsparteien  des  Vertrags  zur  Gründung  der  Energiegemeinschaft  offenstehen,  positiv  bewerten.

(123) Beihilfen  für  Strom  aus  erneuerbaren  Energiequellen  sollten  grundsätzlich  zur  Marktintegration  von  erneu
erbarem  Strom  beitragen.  Bei  bestimmten  kleinen  Anlagentypen  könnte  dies  jedoch  möglicherweise  nicht  mach
bar  oder  angemessen  sein.

3.3.2. Betriebsbeihilfen  zur  Förderung  erneuerbarer  Energien

3.3.2.1. Be i hi l f en  zu r  F örd e ru n g  v on  S t rom  au s  e r ne u er b ar en  En e rg i eq u el le n

(124) Um  einen  Anreiz  für  die  Integration  von  Strom  aus  erneuerbaren  Energiequellen  in  den  Markt  zu  schaf
fen,  ist  es  wichtig,  dass  die  Beihilfeempfänger  ihren  Strom  direkt  auf  dem  Markt  verkaufen  und  Marktverpflich
tungen  unterliegen.  Ab  dem  1.  Januar  2016  müssen  alle  neuen  Beihilferegelungen  und  sonstigen  Beihilfemaßnah
men  alle  folgenden  Voraussetzungen  erfüllen:

a) Die  Beihilfe  wird  als  Prämie  zusätzlich  zu  dem  Marktpreis  gewährt,  zu  dem  die  Stromerzeuger  ihren  Strom 
direkt  auf  dem  Markt  verkaufen.

b) Die  Beihilfeempfänger (65)  unterliegen  einer  Standardbilanzausgleichsverantwortung,  es  sei  denn,  es  gibt  keine 
liquiden  Intraday-Märkte.

c) Es  werden  Maßnahmen  getroffen,  um  sicherzustellen,  dass  die  Stromerzeuger  keinen  Anreiz  haben,  Strom  zu 
negativen  Preisen  zu  erzeugen.

(125) Die  unter  Randnummer  (125)  festgelegten  Voraussetzungen  gelten  nicht  für  Anlagen  mit  einer  installierten 
Stromerzeugungskapazität  von  weniger  als  500  kW  und  Demonstrationsvorhaben,  ausgenommen  Windkraftanla
gen,  für  die  als  Grenzwert  eine  installierte  Stromerzeugungskapazität  von  3  MW  oder  3  Erzeugungseinheiten  gilt.

(63) Mit Mechanismen der Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass erneuerbare Energien, die in einem Mitgliedstaat erzeugt wurden, auf 
das Ziel eines anderen Mitgliedstaats angerechnet werden können.

(64) Die Kommission weist darauf hin, dass zurzeit zwei Rechtssachen beim Gerichtshof anhängig sind, die in diesem Zusammenhang von
Bedeutung sein könnten: Essent Belgium/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, verbundene Rechtssachen 
C-204/12, C-205/12, C-206/12, C-207/12 und C-208/12, und Ålands Vindkraft/Energimyndigheten, С-573/12.

(65) Die Beihilfeempfänger können die Bilanzausgleichsverantwortung von anderen Unternehmen, z. B. Aggregatoren, in ihrem Namen 
wahrnehmen lassen.
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(126) In  einer  Übergangsphase,  die  die  Jahre  2015  und  2016  umfasst,  sollten  die  Beihilfen  für  mindestens  5 % 
der  geplanten  neuen  Kapazitäten  für  die  Erzeugung  von  Strom  aus  erneuerbaren  Energiequellen  im  Rahmen  einer 
Ausschreibung  anhand  eindeutiger,  transparenter  und  diskriminierungsfreier  Kriterien  gewährt  werden.

Ab  dem  1.  Januar  2017  gilt  Folgendes:

Beihilfen  werden  im  Rahmen  einer  Ausschreibung  anhand  eindeutiger,  transparenter  und  diskriminierungsfreier 
Kriterien (66)  gewährt,  es  sei  denn,  die  Mitgliedstaaten  weisen  nach,

a) dass  nur  ein  Vorhaben  oder  Standort  oder  nur  eine  sehr  begrenzte  Zahl  von  Vorhaben  oder  Standorten 
beihilfefähig  wäre  oder

b) dass  eine  Ausschreibung  zu  einem  höheren  Förderniveau  führen  würde  (Verzicht  auf  Ausschreibung  z.  B.  zur 
Vermeidung  strategischen  Bietverhaltens)  oder

c) dass  eine  Ausschreibung  dazu  führen  würde,  dass  nur  wenige  Vorhaben  verwirklicht  werden  (Verzicht  auf 
Ausschreibung  zur  Vermeidung  der  Unterbietung).

Sofern  an  diesen  Ausschreibungen  alle  Erzeuger,  die  Strom  aus  erneuerbaren  Energiequellen  erzeugen,  zu  diskri
minierungsfreien  Bedingungen  teilnehmen  können,  wird  die  Kommission  davon  ausgehen,  dass  die  Beihilfe  ange
messen  ist  und  den  Wettbewerb  nicht  in  einem  dem  Binnenmarkt  zuwiderlaufenden  Maß  verfälscht.

Die  Ausschreibung  kann  auf  bestimmte  Technologien  beschränkt  werden,  wenn  eine  allen  Erzeugern  offenste
hende  Ausschreibung  zu  einem  suboptimalen  Ergebnis  führen  würde,  das  durch  die  Ausgestaltung  des  Verfahrens 
vor  allem  aus  folgenden  Gründen  nicht  verhindert  werden  könnte:

a) längerfristiges  Potenzial  einer  bestimmten  neuen,  innovativen  Technologie  oder

b) Notwendigkeit  einer  Diversifizierung  oder

c) Netzeinschränkungen  und  Netzstabilität  oder

d) System(integrations)kosten  oder

e) Notwendigkeit,  durch  die  Förderung  der  Biomasse (67)  verursachte  Wettbewerbsverfälschungen  auf  den 
Rohstoffmärkten  zu  vermeiden.

(127) Für  Anlagen  mit  einer  installierten  Stromerzeugungskapazität  von  weniger  als  1  MW  und  Demonstrations
vorhaben,  ausgenommen  Windkraftanlagen,  für  die  als  Grenzwert  eine  installierte  Stromerzeugungskapazität  von 
6  MW  oder  6  Erzeugungseinheiten  gilt,  können  Beihilfen  ohne  Ausschreibung  nach  Randnummer  (126)  gewährt 
werden.

(128) Wenn  keine  Ausschreibung  durchgeführt  wird,  gelten  die  Voraussetzungen  der  Randnummern  (124)  und 
(125)  sowie  die  Voraussetzungen  für  Betriebsbeihilfen  zur  Förderung  erneuerbarer  Energien,  ausgenommen  Strom 
aus  erneuerbaren  Energiequellen,  unter  Randnummer  (131).

(129) Die  Beihilfen  dürfen  nur  bis  zur  vollständigen  Abschreibung  der  Anlage  nach  den  üblichen  Rechnungsle
gungsstandards  gewährt  werden;  bereits  erhaltene  Investitionsbeihilfen  sind  von  der  Betriebsbeihilfe  abzuziehen.

(130) Unbeschadet  dieser  Voraussetzungen  können  die  Mitgliedstaaten  raumplanerische  Erwägungen  berücksichti
gen,  indem  sie  beispielsweise  verlangen,  dass  vor  der  Teilnahme  an  der  Ausschreibung  Baugenehmigungen  vorge
legt  oder  Investitionsentscheidungen  innerhalb  einer  bestimmten  Frist  getroffen  werden.

(66) Für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen wurden und für die die Beihilfe vor diesem Zeitpunkt vom Mitgliedstaat
bestätigt wurde, können Beihilfen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Bestätigung geltenden Regelung gewährt werden.

(67) Für  neue  Anlagen,  die  Strom  aus  Biomasse  erzeugen,  dürfen  keine  anderen  Betriebsbeihilfen  gewährt  werden,  wenn  sie  von  der 
Ausschreibung ausgenommen werden.
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3.3.2.2. Be i hi l fe n  z u r  För d er u ng  er n e ue rb ar e r  E n er g ie n ,  aus g en om m en  S tr om  au s  e rn e ue r ba re n 
E n er g ie q ue l l en

(131) Betriebsbeihilfen  zur  Förderung  erneuerbarer  Energien,  ausgenommen  Strom  aus  erneuerbaren  Energiequel
len,  werden  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  angesehen,  sofern  alle  nachstehenden  Voraussetzungen  erfüllt 
sind:

a) Die  Beihilfe  pro  Energieeinheit  liegt  nicht  über  der  Differenz  zwischen  den  Gesamtgestehungskosten  der  mit 
der  jeweiligen  Technologie  erzeugten  Energie  (levelized  costs  of  producing  energy  —  LCOE)  und  dem  Marktpreis 
der  jeweiligen  Energieform.

b) Die  LCOE  können  eine  normale  Kapitalrendite  umfassen.  Bei  der  Berechnung  der  LCOE  werden  Investitions
beihilfen  vom  Gesamtbetrag  der  Investition  abgezogen.

c) Die  Erzeugungskosten  werden  regelmäßig,  mindestens  jedoch  jährlich,  aktualisiert.

d) Die  Beihilfen  werden  nur  bis  zur  vollständigen  Abschreibung  der  Anlage  nach  den  üblichen  Rechnungsle
gungsstandards  gewährt,  um  zu  verhindern,  dass  die  auf  den  LCOE  beruhende  Betriebsbeihilfe  die  Abschrei
bung  der  Investition  übersteigt.

3.3.2.3. Be i hi l fe n  f ü r  b es t e he n de  Biom as s ean l ag en  n ach  de r en  Ab s chr e i b u ng

(132) Im  Unterschied  zu  den  meisten  anderen  erneuerbaren  Energien  sind  die  Investitionskosten  bei  Biomasse 
relativ  gering;  dafür  fallen  höhere  Betriebskosten  an.  Aufgrund  der  höheren  Betriebskosten  besteht  jedoch  das 
Risiko,  dass  eine  Biomasseanlage (68)  selbst  nach  Abschreibung  der  Anlage  den  Betrieb  nicht  fortführen  kann,  da 
die  Betriebskosten  höher  sein  können  als  die  Einnahmen  (der  Marktpreis).  Außerdem  könnte  der  Betrieb  einer 
bestehenden  Biomasseanlage  mit  fossilen  Brennstoffen  anstelle  von  Biomasse  fortgesetzt  werden,  wenn  der  Einsatz 
fossiler  Brennstoffe  wirtschaftlich  günstiger  wäre  als  der  Einsatz  von  Biomasse.  Um  in  beiden  Fällen  die  Verwen
dung  von  Biomasse  zu  gewährleisten,  könnte  die  Kommission  Betriebsbeihilfen  auch  nach  Abschreibung  der 
Anlage  für  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  erklären.

(133) Die  Kommission  wird  Betriebsbeihilfen  für  Biomasseanlagen  nach  deren  Abschreibung  als  mit  dem 
Binnenmarkt  vereinbar  ansehen,  wenn  der  Mitgliedstaat  nachweist,  dass  die  vom  Beihilfeempfänger  zu  tragenden 
Betriebskosten  nach  Abschreibung  der  Anlage  nach  wie  vor  höher  sind  als  der  Marktpreis  der  erzeugten  Energie, 
und  sofern  alle  nachstehenden  Voraussetzungen  erfüllt  sind:

a) Die  Beihilfen  werden  ausschließlich  auf  der  Grundlage  der  erneuerbaren  Energien  gewährt.

b) Die  Maßnahme  ist  so  ausgestaltet,  dass  sie  die  Differenz  zwischen  den  Betriebskosten  des  Beihilfeempfängers 
und  dem  Marktpreis  ausgleicht.

c) Es  gibt  einen  Monitoringmechanismus,  mit  dem  überprüft  werden  kann,  ob  die  Betriebskosten  nach  wie  vor 
höher  sind  als  der  Marktpreis  der  Energie.  Dieses  Monitoring  ist  mindestens  einmal  pro  Jahr  auf  der  Grund
lage  aktueller  Informationen  zu  den  Erzeugungskosten  vorzunehmen.

(134) Die  Kommission  wird  Betriebsbeihilfen  für  Biomasseanlagen  nach  deren  Abschreibung  als  mit  dem 
Binnenmarkt  vereinbar  ansehen,  wenn  der  Mitgliedstaat  nachweist,  dass  die  Verwendung  fossiler  Brennstoffe 
unabhängig  vom  Marktpreis  der  erzeugten  Energie  wirtschaftlich  günstiger  ist  als  die  Verwendung  von  Biomasse, 
und  sofern  alle  nachstehenden  Voraussetzungen  erfüllt  sind:

a) Die  Beihilfen  werden  ausschließlich  auf  der  Grundlage  der  erneuerbaren  Energien  gewährt.

b) Die  Maßnahme  ist  so  ausgestaltet,  dass  sie  die  Differenz  zwischen  den  Betriebskosten  des  Beihilfeempfängers 
bei  Verwendung  von  Biomasse  und  bei  Verwendung  fossiler  Brennstoffe  ausgleicht.

c) Es  liegen  überzeugende  Nachweise  dafür  vor,  dass  ohne  die  Beihilfe  eine  Umstellung  der  Anlage  von 
Biomasse  auf  fossile  Brennstoffe  erfolgen  würde.

d) Es  gibt  einen  Monitoringmechanismus,  mit  dem  überprüft  werden  kann,  ob  die  Verwendung  fossiler  Brenn
stoffe  wirtschaftlich  günstiger  ist  als  die  Verwendung  von  Biomasse.  Dieses  Monitoring  ist  mindestens  einmal 
pro  Jahr  auf  der  Grundlage  aktueller  Informationen  zu  den  Kosten  vorzunehmen.

(68) Hierzu zählt auch die Erzeugung von Biogas, die dieselben Merkmale hat.

28.6.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 200/27



3.3.2.4. Be i hi l fe n  i n  F orm  von  U mw e lt z er t i f ik at en

(135) Die  Mitgliedstaaten  können  erneuerbare  Energien  mithilfe  von  Marktinstrumenten  wie  Umweltzertifikaten 
fördern.  Auf  diese  Weise (69)  werden  alle  Erzeuger  dieser  Energien  indirekt  durch  eine  garantierte  Nachfrage  zu 
einem  Preis,  der  über  dem  Marktpreis  für  konventionell  erzeugte  Energie  liegt,  unterstützt.  Der  Preis  für  Umwelt
zertifikate  wird  nicht  im  Voraus  festgesetzt,  sondern  bestimmt  sich  nach  Angebot  und  Nachfrage  auf  dem 
Markt.

(136) Die  Kommission  wird  die  unter  Randnummer  (135)  genannten  Beihilfen  als  mit  dem  Binnenmarkt  verein
bar  ansehen,  wenn  die  Mitgliedstaaten  hinreichend  nachweisen,  dass  diese  Unterstützung  i)  unverzichtbar  ist,  um 
die  Rentabilität  der  betreffenden  erneuerbaren  Energiequellen  sicherzustellen,  ii)  über  die  gesamte  Laufzeit  der 
Regelung  und  in  Bezug  auf  alle  Technologien  oder  auf  einzelne  weniger  etablierte  Technologien,  insofern  als 
eine  Differenzierung  nach  der  Zahl  der  Umweltzertifikate  pro  Produktionseinheit  eingeführt  wurde,  im  Gesamter
gebnis  nicht  zu  einer  Überkompensation  führt  und  iii)  Erzeuger  erneuerbarer  Energien  nicht  davon  abhält,  ihre 
Wettbewerbsfähigkeit  zu  stärken.

(137) Die  Kommission  ist  insbesondere  der  Auffassung,  dass  eine  Differenzierung  der  Förderung  durch  Umwelt
zertifikate  nur  dann  vorgenommen  werden  darf,  wenn  der  Mitgliedstaat  nachweist,  dass  eine  Differenzierung  aus 
den  unter  Randnummer  (126)  genannten  Gründen  notwendig  ist.  Die  Voraussetzungen  der  Randnummern  (124) 
und  (125)  gelten,  wenn  dies  technisch  möglich  ist.  Bereits  erhaltene  Investitionsbeihilfen  sind  von  der  Betriebs
beihilfe  abzuziehen.

3.4. Energieeffizienzmaßnahmen  einschließlich  Kraft-Wärme-Kopplung,  Fernwärme  und  Fernkälte

(138) Die  Union  hat  sich  das  Ziel  gesetzt,  bis  2020  in  Bezug  auf  den  Primärenergieverbrauch  in  der  Union 
Einsparungen  in  Höhe  von  20 %  zu  erreichen.  So  hat  die  Union  die  „Energieeffizienzrichtlinie“  erlassen,  die  den 
gemeinsamen  Rahmen  für  die  Förderung  der  Energieeffizienz  in  der  Union  bildet;  sie  soll  das  Energieeffizienzziel 
der  Strategie  Europa  2020  unterstützen  und  darüber  hinaus  den  Weg  für  weitere  Energieeffizienzverbesserungen 
nach  2020  ebnen.

3.4.1. Ziel  von  gemeinsamem  Interesse

(139) Um  sicherzustellen,  dass  die  Beihilfen  zu  einer  Verbesserung  des  Umweltschutzes  beitragen,  werden  Beihil
fen  für  Fernwärme  und  Fernkälte  sowie  für  Kraft-Wärme-Kopplung  („KWK“)  nur  dann  als  mit  dem  Binnenmarkt 
vereinbar  angesehen,  wenn  sie  für  Investitionen  in  hocheffiziente  KWK  und  energieeffiziente  Fernwärme  und 
Fernkälte,  einschließlich  Modernisierungen,  gewährt  werden.  Bei  Maßnahmen,  die  aus  den  europäischen  Struktur- 
und  Investitionsfonds  kofinanziert  werden,  können  sich  die  Mitgliedstaaten  auf  die  Argumentation  in  den 
einschlägigen  Operationellen  Programmen  stützen.

(140) Staatliche  Beihilfen  für  KWK-  und  Fernwärmeanlagen,  die  Abfall  (einschließlich  Abwärme)  als  Energiequelle 
nutzen,  können  einen  positiven  Beitrag  zum  Umweltschutz  leisten,  sofern  das  unter  Randnummer  (118) 
genannte  Prinzip  der  Abfallhierarchie  nicht  umgangen  wird.

(141) Als  Nachweis  für  den  Beitrag  der  Beihilfe  zur  Verbesserung  des  Umweltschutzes  kann  der  Mitgliedstaat 
eine  Vielzahl  von  Indikatoren,  die  möglichst  quantifizierbar  sein  sollten,  heranziehen,  insbesondere  die  Energie
menge,  die  aufgrund  besserer,  energiesparender  Leistung  und  höherer  Energieproduktivität  eingespart  wurde,  oder 
die  Effizienzgewinne,  die  durch  geringeren  Energieverbrauch  und  geringeren  Brennstoffeinsatz  erzielt  wurden.

3.4.2. Erforderlichkeit  staatlicher  Maßnahmen

(142) Energieeffizienzmaßnahmen  zielen  auf  die  unter  Randnummer  (35)  genannten  negativen  externen  Effekte 
ab,  indem  individuelle  Anreize  zur  Verwirklichung  der  Umweltziele  Energieeinsparung  und  Verringerung  von 
Treibhausgasemissionen  geschaffen  werden.  Neben  den  in  Abschnitt  3.2  festgestellten  allgemeinen  Fällen  von 
Marktversagen  betrifft  ein  Marktversagen,  das  im  Bereich  der  Energieeffizienzmaßnahmen  auftreten  kann,  Energie
effizienzmaßnahmen  für  Gebäude.  Im  Falle  von  Renovierungsarbeiten  an  Gebäuden  profitieren  von  den  Energieef
fizienzmaßnahmen  typischerweise  nicht  die  Eigentümer,  die  in  der  Regel  die  Renovierungskosten  tragen,  sondern 
die  Mieter.  Nach  Auffassung  der  Kommission  könnten  deshalb  staatliche  Beihilfen  zur  Förderung  von  Investitio
nen  in  Energieeffizienzmaßnahmen  erforderlich  sein,  um  die  Ziele  der  Energieeffizienzrichtlinie  zu  verwirklichen.

(69) Im Rahmen der Marktmechanismen kann von Stromerzeugern beispielsweise verlangt werden, dass ein bestimmter Teil ihres Stroms 
aus erneuerbaren Energiequellen stammen muss.

C 200/28 DE Amtsblatt der Europäischen Union 28.6.2014



3.4.3. Anreizeffekt

(143) Die  Mitgliedstaaten  sind  nach  der  Energieeffizienzrichtlinie  verpflichtet,  bestimmte  Ziele  u.  a.  in  Bezug  auf 
die  energetische  Sanierung  von  Gebäuden  und  den  Endenergieverbrauch  zu  verwirklichen.  Die  Energieeffizienz
richtlinie  enthält  jedoch  keine  Energieeffizienzziele  für  Unternehmen,  so  dass  eine  Beihilfe  im  Bereich  der  Ener
gieeffizienz  durchaus  einen  Anreizeffekt  haben  kann.

(144) Der  Anreizeffekt  der  Beihilfe  wird  anhand  der  in  Abschnitt  3.2.4  dieser  Leitlinien  festgelegten  Vorausset
zungen  gewürdigt.

3.4.4. Geeignetheit  der  Beihilfe

(145) Staatliche  Beihilfen  können  unabhängig  von  der  Form,  in  der  sie  gewährt  werden,  ein  geeignetes  Instru
ment  für  die  Finanzierung  von  Energieeffizienzmaßnahmen  sein.

(146) Im  Falle  von  Energieeffizienzmaßnahmen  könnte  ein  rückzahlbarer  Vorschuss  als  geeignetes  Beihilfeinstru
ment  erachtet  werden,  insbesondere  wenn  die  Einnahmen  aus  der  Effizienzmaßnahme  unsicher  sind.

(147) Bei  der  Prüfung  staatlicher  Beihilfen  insbesondere  für  die  energetische  Sanierung  von  Gebäuden  könnte 
ein  von  dem  Mitgliedstaat  für  die  Finanzierung  von  Gebäudesanierungen  eingerichtetes  Finanzinstrument  als  für 
die  Gewährung  staatlicher  Beihilfen  geeignetes  Instrument  erachtet  werden.

3.4.5. Angemessenheit

I n ves t i t i on s be ihi l f e n  f ür  E ne r gi ee f f iz i en z ma ßn ahm en

(148) Die  beihilfefähigen  Kosten  sind  die  Investitionsmehrkosten  im  Sinne  der  Randnummer  (73).  Bei  Energieef
fizienzmaßnahmen  kann  sich  die  Ermittlung  der  kontrafaktischen  Fallkonstellation  insbesondere  im  Falle  integrier
ter  Vorhaben  als  schwierig  erweisen.  Im  Falle  solcher  Vorhaben  ist  die  Kommission  bereit,  für  die  Ermittlung 
der  beihilfefähigen  Kosten  im  Einklang  mit  Randnummer  (75)  eine  Ersatzgröße  in  Betracht  zu  ziehen.

(149) Es  gelten  die  in  Anhang  1  aufgeführten  Beihilfeintensitäten.

Bet r ie b sb e ihi l f en  fü r  En e rg i ee f f iz ie n zm aß n ahm en  (a us g en om m en  Bet r ie b s be ihi l fe n  f ür  KWK  m it 
h oher  En e rg i ee f f iz ie n z)

(150) Die  Kommission  wird  Betriebsbeihilfen  für  Energieeffizienzmaßnahmen  nur  dann  als  angemessen  erachten, 
wenn  alle  folgende  Voraussetzungen  erfüllt  sind:

a) Die  Beihilfe  ist  auf  den  Ausgleich  der  mit  der  Investition  verbundenen  Produktionsmehrkosten  (netto)  unter 
Berücksichtigung  der  Vorteile  aus  der  Energieeinsparung (70)  beschränkt.  Bei  der  Ermittlung  des  Betrags  der 
Betriebsbeihilfe  müssen  Investitionsbeihilfen,  die  dem  betreffenden  Unternehmen  für  die  neue  Anlage  gewährt 
wurden,  von  den  Produktionskosten  abgezogen  werden.

b) Die  Laufzeit  der  Betriebsbeihilfe  ist  auf  fünf  Jahre  beschränkt.

Be tr i eb s b ei hi l fe n  f ü r  KWK  m it  hoher  En e rg i ee f f iz i en z

(151) Betriebsbeihilfen  für  KWK  mit  hoher  Energieeffizienz  können  unter  den  Voraussetzungen  gewährt  werden, 
die  nach  Abschnitt  3.3.2.1  für  Betriebsbeihilfen  zur  Förderung  von  Strom  aus  erneuerbaren  Energiequellen  gelten, 
allerdings  nur

a) für  Unternehmen,  die  Strom  und  Wärme  für  die  Allgemeinheit  erzeugen,  wenn  die  Kosten  für  die  Erzeugung 
dieses  Stroms  oder  dieser  Wärme  über  den  Marktpreisen  liegen,

b) für  den  Einsatz  der  Kraft-Wärme-Kopplung  in  der  Industrie,  wenn  nachgewiesen  werden  kann,  dass  die 
Kosten  für  die  Erzeugung  einer  Energieeinheit  mit  dieser  Technik  über  dem  Marktpreis  für  eine  Einheit 
konventionell  erzeugter  Energie  liegen.

(70) Die Produktionskosten verstehen sich ohne Beihilfe, aber einschließlich eines normalen Gewinns.
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3.5. Beihilfen  zur  Förderung  der  Ressourceneffizienz,  insbesondere  Beihilfen  für  die 
Abfallbewirtschaftung

3.5.1. Ressourceneffizienz

(152) Als  Teil  der  Strategie  Europa  2020  soll  die  Leitinitiative  „Ressourcenschonendes  Europa“  nachhaltiges 
Wachstum  fördern,  indem  unter  anderem  durch  neue,  innovative  Produktionsmittel,  Geschäftsmodelle  und 
Produktentwicklungen  neue  Geschäftsmöglichkeiten  aufgezeigt  und  geschaffen  werden.  Die  Initiative  befasst  sich 
mit  der  Frage,  wie  ein  solches  Wachstum  vom  Ressourceneinsatz  und  seinen  Auswirkungen  auf  die  Umwelt 
abgekoppelt  werden  kann.

(153) Das  unter  Randnummer  (35)  festgestellte  Marktversagen  ist  für  den  Aspekt  der  Ressourceneffizienz  beson
ders  relevant.  Zudem  wird  Marktversagen  in  diesem  Bereich  kaum  bei  anderen  Strategien  und  Maßnahmen  (z.  B. 
im  Bereich  der  Besteuerung  oder  Regulierung)  berücksichtigt.  In  diesen  Fällen  könnten  staatliche  Beihilfen  erfor
derlich  sein.

(154) Bei  Einzelbeihilfen  müssen  die  Mitgliedstaaten  den  quantifizierbaren  Nutzen  für  diesen  Politikbereich  nach
weisen,  insbesondere  die  Menge  der  eingesparten  Ressourcen  oder  die  in  Bezug  auf  den  Ressourceneinsatz  erziel
ten  Effizienzgewinne.

(155) Die  Kommission  erinnert  daran,  dass  Maßnahmen  zur  Förderung  der  Ressourceneffizienz  in  Anbetracht 
ihrer  engen  Verbindung  zu  neuen,  innovativen  Produktionsmitteln  zusätzlich  für  den  unter  Randnummer  (78) 
genannten  Öko-Innovationsbonus  in  Frage  kommen  können,  wenn  sie  die  einschlägigen  Kriterien  erfüllen.

3.5.2. Beihilfen  für  die  Abfallbewirtschaftung

(156) Im  siebenten  Umweltaktionsprogramm  der  Union  haben  die  Vermeidung,  die  Wiederverwendung  und  das 
Recycling  von  Abfall  entsprechend  dem  in  Randnummer  (118)(118)  genannten  Grundsatz  der  Abfallhierarchie 
höchste  Priorität.  Die  Mitgliedstaaten  sind  verpflichtet,  Abfallbewirtschaftungspläne (71)  aufzustellen;  sie  sollten 
dabei  die  Abfallhierarchie  einhalten  und  ihre  staatlichen  Beihilfemaßnahmen  im  Sinne  der  Abfallbewirtschaftungs
pläne  ausgestalten.  Ein  weiteres  Kernprinzip  des  Umweltrechts  der  Union  ist  das  unter  Randnummer  (45) 
beschriebene  Verursacherprinzip.

(157) Staatliche  Beihilfen  für  die  Abfallbewirtschaftung,  (insbesondere  für  Maßnahmen  in  den  Bereichen  Vermei
dung,  Wiederverwendung,  Recycling  und  Verwertung)  können  einen  positiven  Beitrag  zum  Umweltschutz  leisten, 
solange  die  in  der  vorstehenden  Randnummer  genannten  Prinzipien  nicht  umgangen  werden.  Dies  beinhaltet 
auch  die  Wiederverwendung  von  Wasser  oder  Mineralien,  die  ansonsten  als  Abfall  keiner  Verwendung  mehr 
zugeführt  würden.  Insbesondere  in  Anbetracht  des  Verursacherprinzips  sollten  Unternehmen,  die  Abfall  produzie
ren,  nicht  von  den  Kosten  für  die  Abfallbewirtschaftung  entlastet  werden.  Ferner  darf  das  reibungslose  Funktio
nieren  der  Märkte  für  Sekundärrohstoffe  nicht  beeinträchtigt  werden.

(158) Die  Kommission  wird  Beihilfen  für  die  Abfallbewirtschaftung  als  Beihilfen  betrachten,  die  im  Einklang  mit 
den  genannten  Prinzipien  der  Abfallbewirtschaftung  einem  Ziel  von  allgemeinem  Interesse  dienen,  wenn  alle 
nachstehenden  Voraussetzungen  erfüllt  sind:

a) Ziel  der  Investition  ist  die  Reduzierung  des  Abfalls  von  anderen  Unternehmen  und  nicht  des  Abfalls,  der 
vom  Beihilfeempfänger  produziert  wird,

b) die  Verursacher  dürfen  durch  die  Beihilfe  nicht  indirekt  von  einer  Last  befreit  werden,  die  sie  nach  Unions
recht  oder  nach  nationalem  Recht  selbst  tragen  müssen;  eine  solche  Last  ist  als  normaler  Unternehmensauf
wand  der  Verursacher  anzusehen,

c) die  Investition  muss  über  den  Stand  der  Technik (72),  d.  h.  Vermeidung,  Wiederverwendung,  Recycling  oder 
Verwertung,  hinausgehen  oder  herkömmliche  Technologien  innovativ  einsetzen,  um  zu  einer  Kreislaufwirtschaft 
überzugehen,  in  der  Abfall  eine  Ressource  darstellt,

d) die  behandelten  Stoffe  würden  andernfalls  entsorgt  oder  in  einer  weniger  umweltschonenden  Weise  behandelt 
und

e) die  Investition  darf  nicht  dazu  führen,  dass  sich  lediglich  die  Nachfrage  nach  verwertbaren  Stoffen  erhöht, 
ohne  dass  dafür  gesorgt  wird,  dass  ein  größerer  Teil  dieser  Stoffe  gesammelt  wird.

(71) Richtlinie 2008/28/EG, Artikel 28.
(72) Ein Verfahren entspricht dem Stand der Technik, wenn die Vermeidung, die Wiederverwendung, das Recycling oder die Verwertung 

eines Abfallprodukts zur Herstellung eines Endprodukts wirtschaftlich rentabel ist und üblicher Praxis entspricht. Der Begriff der „Stand
der Technik“ ist gegebenenfalls aus technologischer und binnenmarktpolitischer Sicht der Union auszulegen.
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(159) Beihilfen,  die  für  die  Bewirtschaftung  des  vom  Beihilfeempfänger  produzierten  Abfalls  bestimmt  sind  und 
somit  nicht  unter  Randnummer  (158)  Buchstabe  a  fallen,  werden  auf  der  Grundlage  der  allgemeinen  Kriterien  in 
Abschnitt  3.2  bewertet,  die  für  Beihilfen  zugunsten  von  Unternehmen  gelten,  die  im  Sinne  der  Randnummer 
(25)  Buchstabe  (c)  über  die  Unionsnormen  für  den  Umweltschutz  hinausgehen  oder  bei  Fehlen  solcher  Normen 
den  Umweltschutz  verbessern.

3.6. Beihilfen  für  die  CO2-Abscheidung  und  -Speicherung  (CCS)

(160) Die  CO2-Abscheidung  und  -Speicherung  (CCS)  ist,  wie  in  der  Richtlinie  2009/31/EG  („CCS-Richtlinie“) (73) 
und  in  der  Mitteilung  der  Kommission  zur  Zukunft  der  CO2-Abscheidung  und  -Speicherung  in  Europa (74)  ausge
führt,  eine  Technologie,  die  zur  Abschwächung  des  Klimawandels  beitragen  kann.  In  der  Zeit  des  Übergangs  zu 
einer  vollauf  kohlenstoffarmen  Wirtschaft  kann  mit  Hilfe  der  CCS-Technologie  der  Bedarf  an  fossilen  Brennstof
fen  mit  der  Notwendigkeit,  Treibhausgasemissionen  zu  verringern,  in  Einklang  gebracht  werden.  In  einigen 
Industriezweigen  ist  die  CCS-Technologie  möglicherweise  die  einzige  technologische  Option,  mit  der  verfahrensbe
dingte  Emissionen  langfristig  in  dem  erforderlichen  Umfang  gesenkt  werden  können.  Da  die  Kosten  für  die 
Abscheidung,  den  Transport  und  die  Speicherung  ein  erheblicher  Hinderungsgrund  für  den  Einsatz  von  CCS  ist, 
kann  mit  staatlichen  Beihilfen  dazu  beigetragen  werden,  dass  diese  Technologie  weiter  ausgebaut  wird.

(161) Zur  Förderung  der  langfristigen  Dekarbonisierungsziele  vertritt  die  Kommission  deshalb  die  Auffassung, 
dass  Beihilfen  für  die  CCS-Technologie  einen  Beitrag  zum  gemeinsamen  Ziel  des  Umweltschutzes  leisten.

(162) Die  Union  hat  mehrere  Initiativen  zur  Bewältigung  der  negativen  Auswirkungen  auf  den  Weg  gebracht; 
hierzu  zählt  insbesondere  das  Emissionshandelssystem  der  Union,  mit  dem  die  Kosten  von  Treibhausgasemissio
nen  internalisiert  werden,  wobei  jedoch  (noch)  nicht  gewährleistet  ist,  dass  die  langfristigen  Dekarbonisierungs
ziele  der  EU  erreicht  werden  können.  Die  Kommission  geht  deshalb  davon  aus,  dass  Beihilfen  für  die  CCS-Tech
nologie  der  Behebung  eines  verbleibenden  Marktversagens  dienen,  es  sei  denn,  ihr  liegen  Beweise  dafür  vor,  dass 
dieses  Marktversagen  nicht  mehr  besteht.

(163) Unbeschadet  der  einschlägigen  Rechtsvorschriften  der  Union  in  diesem  Bereich  geht  die  Kommission 
davon  aus,  dass  die  Beihilfe  angemessen  ist,  sofern  alle  anderen  Voraussetzungen  erfüllt  sind.  Es  sind  sowohl 
Betriebs-  als  auch  Investitionsbeihilfen  zulässig.

(164) Die  Beihilfen  können  zur  Förderung  von  mit  fossilen  Brennstoffen  betriebenen  Kraftwerken  oder  Biomas
seanlagen  (einschließlich  Kraftwerken,  die  sowohl  mit  fossilen  Brennstoffen  als  auch  mit  Biomasse  betrieben 
werden)  oder  anderen  Industrieanlagen,  die  über  Abscheidungs-  und  Speicherungsvorrichtungen  für  CO2  oder 
über  einzelne  Bestandteile  dieser  Kette  der  CO2-Abscheidung  und  -Lagerung  verfügen,  gewährt  werden.  Bei  Beihil
fen  zur  Förderung  von  CCS-Vorhaben  handelt  es  sich  nicht  um  Beihilfen  für  eine  CO2  ausscheidende  Anlage  als 
solche  (Industrieanlage  oder  Kraftwerk),  sondern  um  Beihilfen  für  die  Kosten,  die  sich  aus  dem  CCS-Vorhaben 
ergeben.

(165) Die  Beihilfen  sind  auf  die  zusätzlichen  Kosten  für  die  Abscheidung,  den  Transport  und  die  Speicherung 
von  CO2  beschränkt.  Es  wird  in  der  Regel  akzeptiert,  dass  die  kontrafaktische  Fallkonstellation  darin  bestehen 
würde,  dass  das  Vorhaben  nicht  durchgeführt  wird,  da  die  CO2-Abscheidung  und  -Speicherung  (CCS)  einer 
zusätzlichen  Infrastruktur  gleichkäme,  die  nicht  erforderlich  ist,  um  eine  Anlage  zu  betreiben.  Bei  den  beihilfefä
higen  Kosten  handelt  es  sich  folglich  um  die  Finanzierungslücke.  Dabei  werden  alle  Einnahmen,  einschließlich 
aller  etwaigen  Kosteneinsparungen  aufgrund  eines  geringeren  Bedarfs  an  ETS-Zertifikaten,  NER300-Mitteln  und 
EEPR-Mitteln,  berücksichtigt (75).

(166) Die  Kommission  würdigt  die  beihilfebedingten  Wettbewerbsverzerrungen  auf  der  Grundlage  der  Kriterien 
des  Abschnitts  3.2.6  und  berücksichtigt,  ob  Vorkehrungen  für  den  Wissensaustausch  getroffen  wurden,  die  Infra
struktur  Dritten  zugänglich  ist  und  die  Förderung  einzelner  Teile  der  CCS-Kette  sich  positiv  auf  andere  Anlagen 
des  Beihilfeempfängers,  die  mit  fossilen  Brennstoffen  betrieben  werden,  auswirkt.

(73) Richtlinie 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die geologische Speicherung von Kohlen
dioxid  und  zur  Änderung  der  Richtlinie  85/337/EWG  des  Rates  sowie  der  Richtlinien  2000/60/EG,  2001/80/EG,  2004/35/EG, 
2006/12/EG und 2008/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr.  1013/2006 (ABl.  L 140 
vom 5.6.2009, S. 114).

(74) KOM(2013) 180 final vom 27.3.2013.
(75) Beschluss  2010/670/EU  der  Kommission  (NER-300-Finanzierung)  (ABl.  L  290  vom  6.11.2010,  S.  39)  und  Verordnung  (EU) 

Nr. 1233/2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 663/2009 (EEPR-Finanzierung) (ABl. L 346 vom 30.12.2010, S. 5).
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3.7. Beihilfen  in  Form  von  Umweltsteuerermäßigungen  oder  -befreiungen  und  in  Form  von 
Ermäßigungen  der  finanziellen  Beiträge  zur  Förderung  erneuerbaren  Energiequellen

3.7.1. Beihilfen  in  Form  von  Umweltsteuerermäßigungen  oder  -befreiungen

(167) Umweltsteuern  werden  erhoben,  um  die  Kosten  umweltschädigenden  Verhaltens  zu  erhöhen  und  dadurch 
einem  solchen  Verhalten  entgegenzuwirken  und  den  Umweltschutz  zu  verbessern.  Grundsätzlich  sollten  die 
Umweltsteuern  die  der  Gesellschaft  durch  die  Emission  insgesamt  entstehenden  Kosten  widerspiegeln;  entspre
chend  sollte  der  zu  entrichtende  Steuerbetrag  pro  Emissionseinheit  für  alle  Unternehmen,  die  CO2  ausstoßen, 
gleich  sein.  Während  eine  Ermäßigung  der  oder  eine  Befreiung  von  der  Umweltsteuer  dessen  Ziel  möglicherweise 
zuwiderlaufen (76),  könnte  sich  ein  solcher  Ansatz  in  einigen  Fällen  dennoch  als  erforderlich  erweisen,  um  zu 
vermeiden,  dass  die  Unternehmen,  die  von  der  Steuer  besonders  betroffen  wären,  ansonsten  in  eine  schwierige 
Wettbewerbslage  geraten  würden,  so  dass  die  Einführung  einer  Umweltsteuer  von  vornherein  nicht  in  Betracht 
gezogen  werden  könnte.

(168) In  der  Tat  ist  es  durchaus  möglich,  eine  insgesamt  höhere  Umweltbesteuerung  herbeizuführen,  indem 
einigen  Unternehmen  eine  steuerliche  Begünstigung  gewährt  wird.  Entsprechend  können  Umweltsteuerermäßigun
gen  oder  -befreiungen (77)  (einschließlich  Steuererstattungen)  zumindest  indirekt  zu  einem  höheren  Umweltschutz
niveau  beitragen.  Dennoch  darf  das  übergeordnete  Ziel  einer  Umweltsteuer,  die  umweltschädigendem  Verhalten 
entgegenwirken  soll,  nicht  untergraben  werden.  Die  Steuerermäßigungen  sollten  erforderlich  sein  und  auf  objekti
ven,  transparenten  und  diskriminierungsfreien  Kriterien  basieren,  und  die  begünstigten  Unternehmen  sollten  einen 
Beitrag  zur  Verbesserung  des  Umweltschutzes  leisten.  Dies  könnte  durch  die  Gewährung  eines  Ausgleichs  in 
Form  einer  Steuererstattung  erfolgen,  wobei  die  Unternehmen  nicht  von  der  Steuer  als  solcher  befreit  würden, 
sondern  einen  festen  jährlichen  Ausgleichsbeitrag  für  die  zu  erwartende  Erhöhung  der  Steuerschuld  erhalten 
würden.

(169) Die  Kommission  wird  Beihilferegelungen  für  einen  Zeitraum  von  bis  zu  10  Jahren  genehmigen;  nach 
Ablauf  dieses  Zeitraums  kann  ein  Mitgliedstaat  die  Maßnahme  neu  anmelden,  nachdem  er  die  Geeignetheit  der 
Beihilfemaßnahme  erneut  geprüft  hat.

(170) Die  Kommission  wird  die  Auffassung  davon  ausgehen,  dass  Steuerermäßigungen  das  allgemeine  Ziel  nicht 
untergraben  und  sie  zumindest  indirekt  zu  einer  Verbesserung  des  Umweltschutzes  beitragen,  wenn  der  Mitglied
staat  nachweisen  kann,  dass  i)  die  Steuermäßigungen  gezielt  Unternehmen  eingeräumt  werden,  die  am  stärksten 
mit  einer  höheren  Steuer  belastet  werden  und  ii)  dass  allgemein  ein  höherer  Steuersatz  gilt,  als  es  ohne  die 
Ausnahme  der  Fall  wäre.

(171) Zu  diesem  Zweck  wird  die  Kommission  von  den  Mitgliedstaaten  bereitgestellte  Informationen  prüfen.  Die 
Kommission  benötigt  einerseits  Informationen  zu  den  einzelnen  Wirtschaftszweigen  bzw.  Gruppen  von  Beihil
feempfängern,  die  für  die  betreffende  Steuerbefreiung  oder  Steuerermäßigung  in  Frage  kommen,  und  andererseits 
Informationen  zur  Lage  der  wichtigsten  Beihilfeempfänger  in  den  betroffenen  Wirtschaftszweigen  sowie  dazu,  wie 
die  Besteuerung  zum  Umweltschutz  beiträgt.  Die  von  der  Steuer  befreiten  Wirtschaftszweige  sollten  genau 
beschrieben  und  für  jeden  Wirtschaftszweig  eine  Liste  der  wichtigsten  Beihilfeempfänger  vorgelegt  werden  (unter 
besonderer  Berücksichtigung  ihres  Umsatzes,  ihrer  Marktanteile  und  der  für  sie  geltenden  Bemessungsgrundlage).

(172) Im  Falle  unionsrechtlich  geregelter  Umweltsteuern  kann  die  Kommission  einen  vereinfachten  Ansatz  für 
die  Prüfung  der  Erforderlichkeit  und  Angemessenheit  der  Beihilfe  anwenden.  Im  Rahmen  der 
Richtlinie  2003/96/EG (78)  („Energiesteuerrichtlinie“)  kann  die  Kommission  für  Steuerermäßigungen,  die  die 
Mindeststeuerbeträge  der  Union  einhalten,  einen  vereinfachten  Ansatz  anwenden.  Für  alle  anderen  Umweltsteuern 
ist  eine  eingehende  Prüfung  der  Beihilfe  auf  ihre  Erforderlichkeit  und  Angemessenheit  erforderlich.

1.  Konstellation:  Unionsrechtlich  geregelte  Umweltsteuern

(173) Die  Kommission  wird  Beihilfen  in  Form  von  Steuerermäßigungen  als  erforderlich  und  angemessen 
betrachten,  wenn  i)  die  Beihilfeempfänger  mindestens  die  in  der  einschlägigen  Richtlinie  vorgeschriebenen 
Mindeststeuerbeträge  der  Union  zahlen,  ii)  die  Beihilfeempfänger  anhand  objektiver  und  transparenter  Kriterien 
ausgewählt  werden  und  iii)  die  Beihilfen  grundsätzlich  allen  Wettbewerbern  in  demselben  Wirtschaftszweig  in 
derselben  Weise  gewährt  werden,  wenn  sich  diese  in  einer  ähnlichen  Lage  befinden.

(76) In vielen Fällen handelt es sich bei den Unternehmen, die von einer Steuerermäßigung profitieren, um jene Unternehmen, von denen 
die größte Umweltbelastung, die mit der Steuer belegt werden soll, ausgeht.

(77) Ein möglicher Ansatz wäre die Gewährung eines Ausgleichs in Form von Steuergutschriften, wobei die Unternehmen nicht von der 
Steuer befreit würden, sondern eine pauschale Ausgleichszahlung erhalten würden.

(78) Diese Mindeststeuerbeträge sind in der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemein
schaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (ABl.  L 283 vom 31.10.2003, 
S. 51) festgelegt.
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(174) Mitgliedstaaten  können  Beihilfen  in  Form  einer  Ermäßigung  des  Steuersatzes  oder  in  Form  eines  festen 
jährlichen  Ausgleichsbetrags  (Steuererstattung)  oder  als  Kombination  der  beiden  Formen  gewähren.  Der  Vorteil 
des  Steuererstattungsansatzes  besteht  darin,  dass  für  die  Unternehmen  weiterhin  das  von  der  Umweltsteuer 
gesetzte  Preissignal  gilt.  Der  Betrag  der  Steuererstattung  sollte  anhand  historischer  Daten  errechnet  werden;  in 
diesem  Falle  wären  dies  Zahlen  zu  Produktion,  Verbrauch  oder  Umweltbelastung,  die  für  das  betreffende  Unter
nehmen  für  ein  bestimmtes  Basisjahr  vorliegen.  Die  Höhe  der  Steuererstattung  darf  den  Mindeststeuerbetrag  der 
Union  für  das  betreffende  Basisjahr  nicht  überschreiten.

(175) Bezahlen  die  Beihilfeempfänger  weniger  als  die  in  der  einschlägigen  Richtlinie  vorgeschriebenen  Mindest
steuerbeträge  der  Union,  so  wird  die  Beihilfe,  wie  unter  den  Randnummern  (176)  bis  (178)  erläutert,  auf  der 
Grundlage  der  Kriterien  für  nicht  unionsrechtlich  geregelte  Umweltweltsteuern  geprüft.

2.  Konstellation:  Nicht  unionsrechtlich  geregelte  Umweltsteuern  und  bestimmte  Konstellationen  mit  unionsrechtlich  geregelten 
Umweltsteuern

(176) Für  alle  anderen,  nicht  unionsrechtlich  geregelten  Umweltsteuern  und  im  Falle  unionsrechtlich  geregelter 
Umweltsteuern,  die  unter  den  in  der  Energiesteuerrichtlinie  festgelegten  Mindeststeuerbeiträgen  der  Union  liegen 
(siehe  Randnummer  (172),  sowie  für  den  Nachweis  der  Erforderlichkeit  und  Angemessenheit  der  Beihilfe  sollte 
der  Mitgliedstaat  den  Anwendungsbereich  der  Steuerermäßigungen  klar  abstecken.  Zu  diesem  Zweck  sollte  der 
Mitgliedstaat  die  unter  Randnummer  (171)(172)  dargelegten  Informationen  übermitteln.  Mitgliedstaaten  können 
beschließen,  Beihilfeempfängern  die  Beihilfe  in  Form  einer  Steuererstattung  (Randnummer  (174)(174)  zu  gewäh
ren.  Auf  diese  Weise  gilt  für  die  Unternehmen  nach  wie  vor  das  Preissignal,  das  von  der  Umweltsteuer  ausge
hen  soll,  wobei  gleichzeitig  der  zu  erwartende  Anstieg  der  Steuerschuld  begrenzt  werden  kann.

(177) Die  Kommission  wird  die  Beihilfe  als  erforderlich  ansehen,  wenn  alle  nachstehend  genannten  Vorausset
zungen  erfüllt  sind:

a) Die  Beihilfeempfänger  werden  anhand  objektiver  und  transparenter  Kriterien  ausgewählt,  und  die  Beihilfen 
müssen  grundsätzlich  für  alle  Wettbewerber  desselben  Wirtschaftszweigs  in  derselben  Weise  gewährt  werden, 
wenn  sie  sich  in  einer  ähnlichen  Lage  befinden;

b) die  Umweltsteuer  hat  ohne  die  Ermäßigung  einen  erheblichen  Anstieg  der  Produktionskosten  —  gemessen  in 
Prozent  der  Bruttowertschöpfung  —  in  dem  betreffenden  Wirtschaftszweig  bzw.  in  der  betreffenden  Gruppe 
von  Beihilfeempfängern  zur  Folge;

c) der  erhebliche  Anstieg  der  Produktionskosten  könnte  nicht  an  die  Abnehmer  weitergegeben  werden,  ohne 
dass  es  zu  deutlichen  Absatzeinbußen  kommt.

(178) Die  Kommission  wird  die  Beihilfen  als  verhältnismäßig  ansehen,  wenn  eine  der  nachstehend  genannten 
Voraussetzungen  erfüllt  ist:

a) Die  Beihilfeempfänger  entrichten  mindestens  20 %  der  nationalen  Umweltsteuer;

b) die  Steuerermäßigung  ist  an  die  Bedingung  geknüpft,  dass  der  Mitgliedstaat  und  die  begünstigten  Unterneh
men  bzw.  deren  Vereinigungen  Vereinbarungen  schließen,  in  denen  sich  die  begünstigten  Unternehmen  bzw. 
deren  Vereinigungen  zur  Erreichung  von  Umweltschutzzielen  verpflichten,  die  dieselbe  Wirkung  haben,  als 
wenn  die  Beihilfeempfänger  mindestens  20 %  der  nationalen  Umweltsteuer  zahlten  oder  im  Einklang  mit 
Randnummer  (173)  der  Mindeststeuerbetrag  der  Union  zugrunde  gelegt  werden  würde.  Diese  Vereinbarungen 
oder  Verpflichtungen  können  unter  anderem  eine  Senkung  des  Energieverbrauchs  oder  der  Emissionen  oder 
andere  umweltschonende  Maßnahmen  zum  Gegenstand  haben.  Die  entsprechenden  Vereinbarungen  müssen 
alle  folgenden  Voraussetzungen  erfüllen:

i. Die  Vereinbarungen  werden  von  dem  Mitgliedstaat  ausgehandelt  und  enthalten  ausdrücklich  die  Ziele  und 
einen  Zeitplan  für  die  Erreichung  dieser  Ziele;

ii. der  Mitgliedstaat  stellt  ein  unabhängiges (79)  und  zeitnahes  Monitoring  der  in  den  Vereinbarungen  einge
gangenen  Verpflichtungen  sicher;

iii. die  Vereinbarungen  müssen  regelmäßig  dem  Stand  der  technologischen  und  sonstigen  Entwicklung  ange
passt  werden  und  für  den  Fall,  dass  die  Verpflichtungen  nicht  eingehalten  werden,  wirksame  Sanktionen 
vorsehen.

(179) Im  Falle  von  CO2-Steuern  auf  Energieerzeugnisse,  die  bei  der  Stromerzeugung  verwendet  werden,  muss 
der  Stromanbieter  diese  Steuer  entrichten.  Eine  solche  CO2-Steuer  kann  in  einer  Weise  ausgestaltet  werden,  die 
die  ETS-Zertifikatspreise  unterstützt  und  direkt  an  diese  geknüpft  ist.  Wenn  die  Steuerkosten  auf  die  Stromkun
den  abgewälzt  werden,  steigen  jedoch  die  Strompreise.  In  diesem  Fall  sind  die  Auswirkungen  der  CO2-Steuer 
vergleichbar  mit  jenen  einer  Einpreisung  der  mit  ETS-Zertifikaten  verbundenen  Kosten  in  den  Strompreis  (indi
rekte  Emissionskosten).

(79) Für diese Zwecke ist es unerheblich, ob eine öffentliche oder eine private Stelle für das Monitoring zuständig ist.
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(180) Wenn  die  unter  Randnummer  (179)  genannte  Steuer  folglich  in  einer  Weise  ausgestaltet  ist,  dass  sie 
direkt  an  ETS-Zertifikatspreise  der  EU  geknüpft  ist  und  darauf  abzielt,  den  Zertifikatspreis  zu  erhöhen,  kann  ein 
Ausgleich  für  diese  höheren  indirekten  Kosten  in  Betracht  gezogen  werden.  Die  Kommission  wird  eine  solche 
Maßnahme  nur  dann  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  betrachten,  wenn  alle  folgenden  Voraussetzungen  erfüllt 
sind:

a) Die  Beihilfe  wird  ausschließlich  Sektoren  und  Teilsektoren  gewährt,  die  im  Anhang  II  der  Leitlinien  für 
bestimmte  Beihilfemaßnahmen  im  Zusammenhang  mit  dem  System  für  den  Handel  mit  Treibhausgasemissions
zertifikaten (80)  genannt  sind,  um  die  durch  die  Steuer  bedingten  zusätzlichen  indirekten  Kosten  auszugleichen.

b) Die  Beihilfeintensität  und  die  Beihilfehöchstintensitäten  werden  im  Einklang  mit  den  Randnummern  27  bis  30 
der  ETS-Beihilfeleitlinien  errechnet.  Der  ETS-Terminpreis  kann  durch  den  nationalen  Steuersatz  ersetzt  werden.

c) Die  Beihilfe  wird  dem  Beihilfeempfänger  in  dem  Jahr,  in  dem  die  Kosten  entstanden  sind  oder  in  dem  darauf 
folgenden  Jahr  als  Pauschalbetrag  gezahlt.  Wird  die  Beihilfe  in  dem  Jahr  gezahlt,  in  dem  die  Kosten  entstan
den  sind,  muss  ein  Mechanismus  der  nachträglichen  Kontrolle  eingerichtet  werden,  mit  dem  sichergestellt 
werden  kann,  dass  eine  etwaige  Überkompensation  bis  zum  1.  Juli  des  folgenden  Jahres  zurückgezahlt  wird.

3.7.2. Beihilfen  in  Form  von  Ermäßigungen  des  Beitrags  zur  Finanzierung  erneuerbarer  Energien (81)

(181) Die  Finanzierung  der  Förderung  erneuerbarer  Energien  im  Wege  von  Abgaben  zielt  als  solche  nicht  auf 
negative  externe  Effekte  ab  und  hat  folglich  keine  direkte  Auswirkung  auf  die  Umwelt.  Diese  Abgaben  unter
scheiden  sich  deshalb  grundsätzlich  von  den  unter  Randnummer  (167)  dargelegten  indirekten  Steuern  auf  Strom, 
selbst  wenn  sie  ebenfalls  zu  höheren  Strompreisen  führen.  Die  Erhöhung  der  Stromkosten  kann  direkt  durch 
eine  spezifische  Abgabe  bedingt  sein,  die  der  Stromverbraucher  zusätzlich  zum  Strompreis  zahlen  muss,  oder 
aber  indirekt  durch  die  zusätzlichen  Kosten,  die  den  Stromversorgern  aufgrund  ihrer  Verpflichtung,  erneuerbare 
Energien  einzukaufen,  entstehen  und  die  sie  dann  an  ihre  Kunden,  die  Stromverbraucher,  abwälzen.  Ein  typisches 
Beispiel  ist  die  Auflage  für  Stromversorger,  im  Wege  von  Umweltzertifikaten  einen  bestimmten  Prozentsatz 
Strom  aus  erneuerbaren  Energien  zu  kaufen,  wofür  sie  keinen  Ausgleich  erhalten.

(182) Grundsätzlich  und  insbesondere  wenn  die  mit  der  Finanzierung  erneuerbarer  Energien  verbundenen  Kosten 
bei  den  Energieverbrauchern  erhoben  werden,  sollte  nicht  zwischen  den  Energieverbrauchern  unterschieden 
werden.  Dennoch  könnte  es  sich  als  notwendig  erweisen,  diese  Kosten  gezielt  zu  reduzieren,  um  eine  ausrei
chende  Finanzierungsgrundlage  für  die  Förderung  erneuerbarer  Energien  und  folglich  das  Erreichen  der  auf  EU-
Ebene  gesetzten  Ziele  für  erneuerbare  Energien (82)  sicherzustellen.  Einerseits  könnten  Mitgliedstaaten  es  als  ziel
führend  erachten,  einen  partiellen  Ausgleich  für  die  zusätzlichen  Kosten  vorzusehen,  damit  den  Unternehmen 
durch  die  mit  der  Finanzierung  der  Förderung  erneuerbarer  Energien  verbundenen  Kosten  kein  signifikanter  Wett
bewerbsnachteil  entsteht.  Ohne  einen  solchen  Ausgleich  könnte  sich  die  Förderung  der  erneuerbaren  Energien  als 
nicht  tragfähig  erweisen  und  die  öffentliche  Akzeptanz  für  ehrgeizige  Fördermaßnahmen  zugunsten  erneuerbarer 
Energien  begrenzt  sein.  Wird  ein  solcher  Ausgleich  allerdings  zu  hoch  angesetzt  oder  einer  zu  großen  Zahl  von 
Stromverbrauchern  gewährt,  so  könnte  dies  wiederum  die  Finanzierung  der  Förderung  erneuerbarer  Energien 
insgesamt  gefährden,  so  dass  die  öffentliche  Akzeptanz  ebenfalls  sinken  würde  und  erhebliche  Verzerrungen  des 
Wettbewerbs  und  Handels  zu  befürchten  wären.

(183) Bei  der  Würdigung  staatlicher  Beihilfen  als  Ausgleich  für  die  Finanzierung  der  Förderung  erneuerbarer 
Energien  wird  die  Kommission  nur  die  in  diesem  Abschnitt  erläuterten  Kriterien  und  jene  in  Abschnitt  3.2.7 
zugrunde  legen.

(80) ABl. C 158 vom 5.6.2012, S. 4.
(81) Nach den einschlägigen Binnenmarktvorschriften (Richtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den 

Elektrizitätsbinnenmarkt  und  zur  Aufhebung  der  Richtlinie  2003/54/EG  (ABl.  L  211  vom  14.8.2009,  S.  55),  Verordnung  (EG) 
Nr. 714/2009 vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung
der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15) und die dazu gehörigen Netzkodizes und Leitlinien) ist eine 
Quersubventionierung von Verbrauchern innerhalb von Tarifregelungen nicht zulässig.

(82) In der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Förderung der Nutzung von Energien aus erneuer
baren Energieträgern wurden für alle Mitgliedstaaten verbindliche Ziele festgelegt. Zuvor waren bereits in der Richtlinie 2001/77/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie
quellen im Elektrizitätsbinnenmarkt nationale Richtziele für Strom aus erneuerbaren Energiequellen festgelegt worden.
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(184) Um  zu  gewährleisten,  dass  die  Beihilfen  dazu  dienen,  die  Finanzierung  der  Förderung  eneuerbarer  Ener
gien  zu  erleichtern,  muss  der  Mitgliedstaat  nachweisen,  dass  die  zusätzlichen  Kosten,  die  sich  in  höheren  Strom
preisen  für  die  Beihilfeempfänger  niederschlagen,  allein  auf  die  finanziellen  Beiträge  zur  Förderung  erneuerbarer 
Energien  zurückzuführen  sind.  Die  zusätzlichen  Kosten  dürfen  die  finanziellen  Beiträge  zur  Förderung  erneuerba
rer  Energien  nicht  übersteigen (83).

(185) Die  Beihilfen  sollten  auf  Wirtschaftszweige  beschränkt  sein,  deren  Wettbewerbsposition  aufgrund  ihrer 
Strom-  und  Handelsintensität  in  Anbetracht  der  Kosten  für  die  Förderung  erneuerbarer  Energien  gefährdet  wäre. 
Die  Beihilfe  kann  somit  nur  gewährt  werden,  wenn  das  Unternehmen  in  einem  der  in  Anhang  3 (84)  genannten 
Wirtschaftszweige  tätig  ist.  Diese  Liste  ist  nur  dann  heranzuziehen,  wenn  es  um  die  Förderfähigkeit  dieser 
bestimmten  Form  des  Ausgleichs  geht.

(186) Um  ferner  einer  möglichen  Heterogenität  der  Stromintensität  eines  bestimmten  Wirtschaftszweigs  Rech
nung  zu  tragen,  kann  ein  Mitgliedstaat  ein  Unternehmen  in  seiner  nationalen  Regelung  berücksichtigen,  in  deren 
Rahmen  Ermäßigungen  für  Kosten  in  Verbindung  mit  der  Finanzierung  der  Förderung  erneuerbarer  Energien 
gewährt  werden;  das  Unternehmen  muss  allerdings  eine  Stromintensität  von  mindestens  20 % (85)  aufweisen  und 
einem  Wirtschaftszweig  mit  einer  Handelsintensität  von  mindestens  4 %  auf  Unionsebene  angehören,  selbst  wenn 
das  Unternehmen  nicht  in  einem  der  in  Anhang  3  genannten  Wirtschaftszweige  angesiedelt  ist (86).  Für  die  rech
nerische  Ermittlung  der  Stromintensität  eines  Unternehmens  sind,  falls  vorhanden,  die  für  die  jeweilige  Branche 
geltenden  Standard-Benchmarks  für  die  Stromverbrauchseffizienz  heranzuziehen.

(187) Die  Mitgliedstaaten  müssen  sicherstellen,  dass  die  Beihilfeempfänger  innerhalb  eines  beihilfefähigen  Wirt
schaftszweigs  anhand  objektiver,  diskriminierungsfreier  und  transparenter  Kriterien  ausgewählt  werden  und  die 
Beihilfen  grundsätzlich  für  alle  Wettbewerber  in  demselben  Wirtschaftszweig  in  derselben  Weise  gewährt  werden, 
wenn  sie  sich  in  einer  ähnlichen  Lage  befinden.

(188) Die  Kommission  wird  die  Beihilfe  als  verhältnismäßig  betrachten,  wenn  für  mindestens  15 %  der  den 
Beihilfeempfängern  entstehenden  zusätzlichen  Kosten  keine  Ermäßigung  gewährt  wurde.

(189) In  Anbetracht  des  in  den  letzten  Jahren  erfolgten  signifikanten  Anstiegs  der  Abgaben  für  erneuerbare 
Energien  könnte  ein  Eigenbeitrag  von  15 %  der  vollständigen  Abgabe  für  erneuerbare  Energien  über  das  Maß 
hinausgehen,  das  für  die  von  diesen  Lasten  besonders  betroffenen  Unternehmen  noch  tragbar  ist.  Deshalb  haben 
die  Mitgliedstaaten,  falls  angezeigt,  die  Möglichkeit,  den  auf  Unternehmensebene  anfallenden  Beitrag  zu  den  sich 
aus  der  Finanzierung  erneuerbarer  Energien  resultierenden  Kosten  auf  4 %  der  Bruttowertschöpfung (87)  des 
betreffenden  Unternehmens  zu  senken.  Bei  Unternehmen  mit  einer  Stromintensität  von  mindestens  20 %  können 
die  Mitgliedstaaten  den  Gesamtbetrag  auf  0,5 %  der  Bruttowertschöpfung  des  betreffenden  Unternehmens  begren
zen.

(190) Wenn  Mitgliedstaaten  beschließen,  den  Beitrag  der  Unternehmen  auf  4 %  bzw.  0,5 %  der  Bruttowertschöp
fung  zu  begrenzen,  dann  müssen  diese  Obergrenzen  auf  alle  beihilfefähigen  Unternehmen  angewandt  werden.

(191) Die  Mitgliedstaaten  können  Maßnahmen  ergreifen,  um  sicherzustellen,  dass  die  für  die  Zwecke  dieses 
Abschnitts  zu  nutzenden  Bruttowertschöpfungsdaten  alle  relevanten  Arbeitskosten  abdecken.

(83) Der kausale Zusammenhang kann am direktesten durch Bezugnahme auf eine zusätzlich auf den Strompreis erhobene Steuer oder 
sonstige Abgabe nachgewiesen werden, die der Finanzierung der Förderung erneuerbarer Energien dient. Ein indirekter Nachweis für 
die zusätzlichen Kosten besteht darin, die Auswirkungen der aufgrund von Umweltzertifikaten entstehenden höheren Nettokosten für
den Stromverbraucher und für den Fall, dass der Stromversorger die höheren Nettokosten an die Verbraucher weitergibt, die Auswir
kungen auf den Strompreis zu berechnen.

(84) Nach Auffassung der Kommission bestehen diese Risiken für Wirtschaftszweige mit einer Handelsintensität von 10 % auf EU-Ebene, 
wenn die Stromintensität auf EU-Ebene 10 % beträgt. Ferner besteht ein ähnliches Risiko in Wirtschaftszweigen mit geringerer Handels
intensität (jedoch mindestens 4 %) und einer erheblich höheren Stromintensität von mindestens 20 % oder in wirtschaftlich ähnlichen 
Wirtschaftszweigen (z. B. aufgrund von Substituierbarkeit).  Für Wirtschaftszweige mit einer geringfügig niedrigeren Stromintensität 
(von mindestens 7 %) und einer sehr hohen Handelsintensität von mindestens 80 % würde dasselbe Risiko bestehen. Die Liste der beihil
fefähigen Wirtschaftszweige wurde auf dieser Grundlage erstellt. Außerdem wurden die folgenden Wirtschaftszweige in die Liste aufge
nommen, da sie den bereits aufgeführten Wirtschaftszweigen wirtschaftlich ähnlich sind und substituierbare Produkte herstellen (Stahl-,
Leichtmetall-  und  Buntmetallgießerei  aufgrund  von  Substituierbarkeit  mit  Eisengießerei);  Rückgewinnung  sortierter  Werkstoffe 
aufgrund von Substituierbarkeit mit Primärprodukten, die in dieser Liste aufgeführt sind).

(85) Einzelheiten zur Berechnung der Stromintensität befinden sich in Anhang 4.
(86) Diese Kriterien gelten ebenfalls für Unternehmen des Dienstleistungssektors.
(87) Einzelheiten zur Berechnung der Bruttowertschöpfung eines Unternehmens befinden sich in Anhang 4.
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(192) Mitgliedstaaten  können  die  Beihilfe  in  Form  einer  Ermäßigung  der  Abgaben  oder  in  Form  eines  festen 
jährlichen  Ausgleichsbetrags  (Steuererstattung)  oder  als  Kombination  der  beiden  Formen  gewähren (88).  Wird  die 
Beihilfe  in  Form  einer  Abgabenermäßigung  gewährt,  muss  ein  Mechanismus  der  nachträglichen  Kontrolle  einge
richtet  werden,  mit  dem  sichergestellt  werden  kann,  dass  eine  etwaige  Überkompensation  bis  zum  1.  Juli  des 
folgenden  Jahres  zurückgezahlt  wird.  Wird  die  Beihilfe  in  Form  eines  festen  jährlichen  Ausgleichsbetrags  gewährt, 
muss  dieser  anhand  historischer  Daten  errechnet  werden;  in  diesem  Falle  wären  dies  die  Zahlen  zum  Stromver
brauch  und  der  Bruttowertschöpfung  für  ein  bestimmtes  Basisjahr.  Der  Ausgleichsbetrag  darf  nicht  den  Beihilfe
betrag  überschreiten,  den  das  Unternehmen  in  dem  Basisjahr  unter  Anwendung  der  in  diesem  Abschnitt  genann
ten  Parameter  erhalten  hätte.

3.7.3. Übergangsbestimmungen  für  Beihilfen  zur  Entlastung  von  Kosten  in  Verbindung  mit  der  finanziellen  Förderung 
erneuerbarer  Energien

(193) Die  Mitgliedstaaten  müssen  spätestens  ab  dem  1.  Januar  2019  die  in  Abschnitt  3.7.2  enthaltenen  Krite
rien  der  Beihilfefähigkeit  und  Angemessenheit  anwenden.  Beihilfen,  die  für  einen  Zeitraum  davor  gewährt 
wurden,  gelten  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar,  wenn  sie  dieselben  Kriterien  erfüllen.

(194) Ferner  vertritt  die  Kommission  die  Auffassung,  dass  alle  für  die  Jahre  vor  2019  gewährten  Beihilfen  zur 
Entlastung  von  Kosten  in  Verbindung  mit  der  finanziellen  Förderung  von  Strom  aus  erneuerbaren  Energiequellen 
als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  betrachtet  werden  können,  insofern  sie  mit  dem  Anpassungsplan  im 
Einklang  stehen.

(195) Ein  solcher  Anpassungsplan,  mit  dem  einzelnen  Unternehmen  ein  abrupter  Einbruch  der  Beihilfen  erspart 
werden  soll,  enthält  eine  progressive  Anpassung  der  Förderung  an  die  Beihilfesätze,  die  sich  aus  der  Anwendung 
der  in  Abschnitt  3.7.2  enthaltenen  Kriterien  der  Beihilfefähigkeit  und  Angemessenheit  ergeben.

(196) Insofern  eine  Beihilfe  für  einen  Zeitraum  gewährt  wurde,  der  vor  dem  Geltungsbeginn  dieser  Leitlinien 
liegt,  muss  in  dem  Anpassungsplan  auch  für  diesen  Zeitraum  eine  progressive  Anwendung  der  Kriterien  vorgese
hen  werden.

(197) Insofern  Unternehmen,  die  nicht  nach  Abschnitt  3.7.2  beihilfefähig  sind,  vor  dem  Geltungsbeginn  dieser 
Leitlinien  eine  Beihilfe  in  Form  einer  Ermäßigung  oder  Befreiung  von  den  finanziellen  Beiträgen  zur  Förderung 
von  Strom  aus  erneuerbaren  Energiequellen  gewährt  wurde,  kann  diese  Beihilfe  für  mit  dem  Binnenmarkt  verein
bar  erklärt,  sofern  im  Anpassungsplan  ein  Eigenbeitrag  von  mindestens  20 %  der  regulären  Abgabe  (d.  h.  ohne 
Ermäßigung)  vorgesehen  ist;  dieser  Eigenbetrag  ist  bis  spätestens  1.  Januar  2019  progressiv  einzuführen.

(198) Im  Anpassungsplan  müssen  alle  Wirtschaftsfaktoren,  die  für  die  Politik  zur  Förderung  eneuerbarer  Ener
gien  von  Bedeutung  sind,  berücksichtigt  sein.

(199) Der  Anpassungsplan  muss  von  der  Kommission  genehmigt  werden.

(200) Der  Anpassungsplan  muss  spätestens  zwölf  Monate  nach  dem  Geltungsbeginn  dieser  Leitlinien  bei  der 
Kommission  angemeldet  werden.

3.8. Beihilfen  für  Energieinfrastrukturen

(201) Die  Integration  des  Energiemarkts,  die  für  die  Energieversorgungssicherheit  in  der  Union  von  entscheiden
der  Bedeutung  ist,  und  die  allgemeinen  Klima-  und  Energieziele  der  Union  können  nur  mit  einer  modernen 
Energieinfrastruktur  erreicht  werden.  Schätzungen  der  Kommission  zufolge  besteht  für  Energieinfrastrukturen,  die 
von  europaweiter  Bedeutung  sind,  bis  2020  ein  Gesamtinvestitionsbedarf  von  200  Mrd.  EUR (89).  Diese  Einschät
zung  beruht  auf  einer  Bewertung  der  Infrastruktur,  die  notwendig  ist,  damit  die  Union  die  übergeordneten  politi
schen  Ziele  —  Vollendung  des  Energiebinnenmarkts,  Gewährleistung  der  Versorgungssicherheit  und  Integration 
erneuerbarer  Energiequellen  —  erreichen  kann.  Wenn  die  Marktteilnehmer  die  erforderliche  Infrastruktur  nicht 
bereitstellen  können,  sind  möglicherweise  staatliche  Beihilfen  erforderlich,  um  dieses  Marktversagen  zu  beheben 
und  um  sicherzustellen,  dass  der  erhebliche  Infrastrukturbedarf  der  Union  gedeckt  wird.  Dies  gilt  insbesondere 
für  Infrastrukturvorhaben,  die  von  grenzübergreifender  Bedeutung  sind  oder  zum  regionalen  Zusammenhalt 
beitragen.  Beihilfen  für  Energieinfrastruktur  sowie  deren  Modernisierung  und  Ausbau  sollte  grundsätzlich  in  Form 
von  Investitionsbeihilfen  gewährt  werden.

(88) Feste jährliche Ausgleichsbeträge (Steuererstattungen) haben den Vorteil, dass befreite Unternehmen mit demselben Anstieg der Grenz
kosten bei Strom wirtschaften müssen wie andere Unternehmen (d. h. derselbe Anstieg der Kosten bei der Stromerzeugung für jede 
zusätzliche verbrauchte Megawattstunde), wodurch potenzielle Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des Wirtschaftszweigs begrenzt 
werden.

(89) Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen — Energieinfrastruktur: Investitionsbedarf und -lücken, Bericht an den Rat Verkehr, 
Telekommunikation und Energie vom 6.6.2011 (SEK(2011) 755, S. 2).
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3.8.1. Ziel  von  gemeinsamem  Interesse

(202) Energieinfrastrukturen  sind  eine  Grundvoraussetzung  für  einen  funktionierenden  Energiebinnenmarkt.  Beihil
fen  für  Energieinfrastrukturen  stärken  somit  den  Energiebinnenmarkt.  So  verbessern  sie  die  Systemstabilität,  die 
Angemessenheit  der  Stromerzeugung,  die  Integration  der  verschiedenen  Energiequellen  und  die  Energieversorgung 
in  schlecht  ausgebauten  Netzen.  Die  Kommission  vertritt  deshalb  die  Auffassung,  dass  Beihilfen  für  Energieinfra
strukturen  für  den  Binnenmarkt  von  Vorteil  sind  und  somit  ein  Ziel  von  gemeinsamem  Interesse  verfolgen.

3.8.2. Erforderlichkeit  staatlicher  Maßnahmen

(203) Im  Falle  von  Investitionen  in  Energieinfrastrukturen  besteht  häufig  ein  Marktversagen.  Ein  Marktversagen, 
das  im  Bereich  der  Energieinfrastruktur  auftreten  könnte,  kann  durch  Koordinierungsprobleme  bedingt  sein.  Die 
unterschiedlichen  Interessen  der  Investoren,  Ungewissheit  hinsichtlich  des  gemeinsamen  Ergebnisses  und  der  Netz
effekte  können  die  Entwicklung  eines  Vorhabens  bzw.  dessen  wirksame  Ausgestaltung  verhindern.  Gleichzeitig 
kann  die  Energieinfrastruktur  erhebliche  positive  externe  Effekte  bewirken,  wobei  sich  die  Kosten  und  Einnahmen 
im  Zusammenhang  mit  der  Infrastruktur  asymmetrisch  auf  die  verschiedenen  Marktteilnehmer  und  Mitgliedstaaten 
verteilen  können.

(204) Um  das  unter  Randnummer  (203)  angesprochene  Marktversagen  zu  beheben,  unterliegen  Energieinfrastruk
turen  im  Einklang  mit  den  Rechtsvorschriften  zum  Energiebinnenmarkt (90)  in  der  Regel  einer  Tarif-  und 
Zugangsregulierung  sowie  Entflechtungsvorschriften.

(205) In  finanzieller  Hinsicht  ist  die  Gewährung  staatlicher  Beihilfen  eine  Möglichkeit,  das  Marktversagen  auf 
andere  Weise  als  über  obligatorische  Endkundentarife  zu  beheben.  Für  den  Nachweis  der  Erforderlichkeit  staatli
cher  Beihilfen  im  Energieinfrastrukturbereich  gelten  deshalb  die  unter  den  Randnummern  (206)  und  (207)  erläu
terten  Grundsätze.

(206) Die  Kommission  vertritt  die  Auffassung,  dass  bei  Vorhaben  von  gemeinsamem  Interesse  im  Sinne  der 
Verordnung  (EU)  Nr.  347/2013 (91)  bei  intelligenten  Stromnetzen  und  bei  Infrastrukturinvestitionen  in  Förderge
bieten  das  Marktversagen  im  Hinblick  auf  positive  externe  Effekte  und  Koordinierungsprobleme  derart  gelagert 
ist,  dass  eine  Tariffinanzierung  möglicherweise  nicht  ausreicht  und  staatliche  Beihilfen  gewährt  werden  können.

(207) Im  Falle  von  Energieinfrastrukturvorhaben,  die  unter  die  Randnummer  (206)  fallen  und  ganz  oder  teil
weise  von  den  Rechtsvorschriften  zum  Energiebinnenmarkt  ausgenommen  sind,  sowie  von  Vorhaben,  die  nicht 
unter  die  Randnummer  (206)  fallen,  wird  die  Kommission  deren  Erforderlichkeit  im  Einzelfall  prüfen.  Dabei  wird 
die  Kommission  berücksichtigen,  i)  inwieweit  ein  Marktversagen  zu  einer  suboptimalen  Versorgung  mit  den 
erforderlichen  Infrastrukturen  führen  würde,  ii)  inwieweit  Dritte  Zugang  zur  Infrastruktur  haben,  diese  einer 
Tarifregulierung  unterliegt  und  iii)  inwieweit  das  Vorhaben  einen  Beitrag  zur  Gewährleistung  der  Energieversor
gungssicherheit  in  der  Union  leistet.

(208) Bei  Erdölinfrastrukturvorhaben  geht  die  Kommission  davon  aus,  dass  keine  staatlichen  Beihilfen  erforder
lich  sind.  In  begründeten  Ausnahmefällen  können  die  Mitgliedstaaten  allerdings  staatliche  Beihilfen  gewähren.

(90) Die Binnenmarktregulierung im Energiebereich umfasst insbesondere die Richtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 über gemeinsame
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55), die Richtlinie 2009/73/EG vom 13. Juli 2009 über 
gemeinsame Vorschriften für den Energiegasbinnenmarkt (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94), die Verordnung (EG) Nr. 713/2009 vom
13.  Juli  2009  zur  Gründung  einer  Agentur  für  die  Zusammenarbeit  der  Energieregulierungsbehörden,  die  Verordnung  (EG) 
Nr.  714/2009  vom  13.  Juli  2009  über  die  Netzzugangsbedingungen  für  den  grenzüberschreitenden  Stromhandel  (ABl.  L  211 
vom 14.8.2009, S. 15) und die Verordnung (EG) Nr. 715/2009 vom 13. Juli 2009 über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgas
fernleitungsnetzen (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36).

(91) Verordnung (EU) Nr. 347/2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Energieinfrastruktur.

28.6.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 200/37



3.8.3. Geeignetheit

(209) Die  Kommission  vertritt  die  Auffassung,  dass  Tarife (92)  ein  geeignetes  Instrument  zur  Finanzierung  von 
Energieinfrastrukturen  sind.  Bei  Vorhaben  von  gemeinsamem  Interesse,  intelligenten  Stromnetzen  und  Infrastruktu
rinvestitionen  in  Fördergebieten  kann  eine  staatliche  Beihilfe  jedoch  als  geeignetes  Mittel  betrachtet  werden,  um 
solche  Infrastrukturen  teilweise  oder  ganz  zu  finanzieren.  Denn  in  diesen  Fällen,  verhindert  Marktversagen  häufig 
die  vollständige  Umsetzung  des  der  Tarifregulierung  zugrunde  liegenden  Nutzerprinzips  (d.  h.  der  Nutzer  zahlt), 
da  z.  B.  die  Tariferhöhung,  die  der  Finanzierung  der  neuen  Infrastrukturinvestition  dienen  soll,  so  massiv  wäre, 
dass  Investoren  vor  der  Investition  oder  potenzielle  Kunden  vor  der  Nutzung  der  Infrastruktur  zurückschrecken 
würden.

3.8.4. Anreizeffekt

(210) Der  Anreizeffekt  der  Beihilfe  wird  auf  der  Grundlage  der  in  Abschnitt  3.2.4  genannten  Kriterien 
gewürdigt.

3.8.5. Angemessenheit

(211) Die  Höhe  der  Beihilfe  muss  auf  das  zur  Erreichung  des  angestrebten  Infrastrukturziels  erforderliche  Mini
mum  beschränkt  sein.  Bei  Infrastrukturbeihilfen  wird  die  Situation,  in  der  das  Vorhaben  nicht  durchgeführt 
werden  würde,  als  kontrafaktische  Fallkonstellation  betrachtet.  Bei  den  beihilfefähigen  Kosten  handelt  es  sich  folg
lich  um  die  Finanzierungslücke.

(212) Die  Beihilfemaßnahmen  zur  Infrastrukturförderung  sollte  eine  Beihilfeintensität  von  100 %  der  beihilfefähi
gen  Kosten  nicht  überschreiten.

(213) Die  Kommission  wird  von  den  Mitgliedstaaten  verlangen,  dass  sie  alle  anderen  Beihilfemaßnahmen,  die 
sich  auf  die  Infrastrukturbeihilfen  auswirken  könnten,  klar  und  getrennt  ausweisen.

3.8.6. Vermeidung  übermäßiger  negativer  Auswirkungen  auf  Wettbewerb  und  Handel

(214) In  Anbetracht  der  in  den  Rechtsvorschriften  zum  Energiebinnenmarkt  verankerten  Voraussetzungen,  die 
auf  eine  Stärkung  des  Wettbewerbs  abzielen,  wird  die  Kommission  davon  ausgehen,  dass  Beihilfen  für  Energieinf
rastrukturen,  die  der  Binnenmarktregulierung  unterliegen,  keine  übermäßigen  negativen  Auswirkungen  auf  den 
Wettbewerb  und  den  Handel  zwischen  Mitgliedstaaten  haben.

(215) Bei  Infrastrukturen,  die  teilweise  oder  ganz  von  den  Rechtsvorschriften  zum  Energiebinnenmarkt  ausge
nommen  sind  oder  diesen  nicht  unterliegen,  und  im  Falle  unterirdischer  Gasspeicheranlagen  wird  die  Kommis
sion  im  Einzelfall  prüfen,  ob  beihilfebedingte  Wettbewerbsverzerrungen  auftreten  können;  dabei  wird  sie  insbe
sondere  die  Zugangsmöglichkeiten  für  Dritte  zu  der  geförderten  Infrastruktur,  den  Zugang  zu  alternativen  Infra
strukturen  und  den  Marktanteil  der  Beihilfeempfänger  berücksichtigen.

3.9. Beihilfen  zur  Förderung  einer  angemessenen  Stromerzeugung

(216) Mit  steigendem  Anteil  der  erneuerbaren  Energiequellen  an  der  Stromerzeugung  erfolgt  in  vielen  Mitglied
staaten  der  Übergang  von  einem  System  mit  relativ  stabiler  und  ununterbrochener  Versorgung  zu  einem  System, 
das  mehr  Energiequellen  und  kleinere  Versorgungsmengen  aus  variablen  Energiequellen  umfasst.  Dieser  Wandel 
ist  eine  Herausforderung  für  die  Gewährleistung  einer  angemessenen  Stromerzeugung.

(217) Zudem  können  Marktversagen  und  regulatorische  Mängel  dazu  führen,  dass  nicht  genug  in  die  Erzeu
gungskapazität  investiert  wird.  Dies  wäre  zum  Beispiel  der  Fall,  wenn  für  die  Stromgroßhandelspreise  Obergren
zen  festgesetzt  würden  und  die  Strommärkte  es  versäumten,  ausreichende  Investitionsanreize  zu  schaffen.

(218) Deshalb  erwägen  einige  Mitgliedstaaten  die  Einführung  von  Maßnahmen,  mit  denen  eine  angemessene 
Stromerzeugung  gewährleistet  werden  soll,  indem  Stromerzeugern  schon  allein  für  die  Verfügbarkeit  von  Stromer
zeugungskapazitäten  Unterstützung  gewährt  wird (93).

(92) Im Regulierungsrahmen der Kommissionsrichtlinien 2009/72/EG und 2009/73/EG sind die Gründe und Grundsätze für die Regulie
rung der Zugangs- und Nutzungsentgelte ausgeführt, die von den Fernleitungs- und Verteilernetzbetreibern verwendet werden, um die
Investition und die Instandhaltung einer solchen Infrastruktur zu finanzieren.

(93) Auf diese Problematik der angemessenen Stromerzeugung ist die Kommission ausdrücklich in ihrer Mitteilung „Vollendung des Elekt
rizitätsbinnenmarkts und optimale Nutzung staatlicher Interventionen“ vom 5. November 2013 (C(2013) 7243 final) und in dem dazu
gehörigen Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen „Generation Adequacy in the internal electricity market — guidance on public 
interventions“ vom 5. November 2013 (SWD(2013) 438 final) eingegangen.
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3.9.1. Ziel  von  gemeinsamem  Interesse

(219) Maßnahmen  zur  Gewährleistung  einer  angemessenen  Stromerzeugung  können  sehr  unterschiedlich  ausge
staltet  sein,  z.  B.  in  Form  von  Investitions-  und  Betriebsbeihilfen  (für  die  Zusage,  Stromerzeugungskapazität  zur 
Verfügung  zu  stellen),  und  können  unterschiedliche  Ziele  verfolgen.  So  können  diese  Maßnahmen  auf  kurzfristige 
Probleme  aufgrund  eines  Mangels  an  flexibler  Erzeugungskapazität  abgestellt  sein,  um  plötzliche  Schwankungen 
in  der  variablen  Stromerzeugung  aus  Wind-  und  Sonnenenergie  aufzufangen,  oder  es  werden  Ziele  für  die  ange
messene  Stromerzeugung  festgelegt,  die  die  Mitgliedstaaten  unabhängig  von  kurzfristigen  Anliegen  erreichen 
wollen.

(220) Beihilfen  zur  Förderung  der  angemessenen  Stromerzeugung  können  im  Widerspruch  zu  dem  Ziel  der 
schrittweisen  Abschaffung  umweltgefährdender  Subventionen,  u.  a.  für  die  Stromerzeugung  auf  der  Basis  fossiler 
Brennstoffe,  stehen.  Deshalb  sollten  die  Mitgliedstaaten  vorrangig  andere  Ansätze  zur  Sicherstellung  einer  ange
messenen  Stromerzeugung  wählen,  die  dem  Ziel  der  allmählichen  Abschaffung  umweltschädigender  und  wirt
schaftlich  nachteiliger  Subventionen  nicht  abträglich  sind,  zum  Beispiel  eine  Förderung  der  Nachfragesteuerung 
und  der  Ausbau  der  Verbindungskapazität.

(221) Es  sollte  klar  definiert  sein,  welches  Ziel  die  Maßnahme  verfolgt,  und  es  sollte  ausgeführt  werden,  wann 
und  wo  ein  Kapazitätsproblem  entstehen  könnte.  Die  Feststellung  eines  Problems  in  Bezug  auf  die  angemessene 
Stromerzeugung  sollte  mit  der  Analyse  der  angemessenen  Stromerzeugung  im  Einklang  stehen,  die  regelmäßig 
vom  Europäischen  Netz  für  Übertragungsnetzbetreiber  (Strom)  im  Einklang  mit  den  Binnenmarktvorschriften 
vorgenommen  wird (94).

3.9.2. Erforderlichkeit  staatlicher  Maßnahmen

(222) Art  und  Ursachen  eines  Kapazitätsproblems  und  folglich  die  Erforderlichkeit  einer  staatlichen  Beihilfe  zur 
Sicherstellung  einer  angemessenen  Stromerzeugung  sollten  ordnungsgemäß  analysiert  und  quantifiziert  werden,  z. 
B.  im  Hinblick  auf  Probleme  bei  der  Spitzenlastkapazität  und  der  saisonalen  Kapazität  sowie  der  Spitzennach
frage,  wenn  die  Großhandelsmärkte  für  kurzfristige  Stromlieferungen  den  Bedarf  nicht  decken  können.  Ferner 
sollte  die  Maßeinheit  für  die  Quantifizierung  genannt  und  die  Berechnungsmethode  dargelegt  werden.

(223) Die  Mitgliedstaaten  sollten  eindeutig  nachweisen,  warum  nicht  davon  auszugehen  ist,  dass  der  Markt  ohne 
staatliche  Intervention  eine  angemessene  Stromerzeugung  sicherstellen  kann;  dabei  ist  auf  die  aktuellen  Markt- 
und  Technologieentwicklungen (95)  einzugehen.

(224) Die  Kommission  wird  bei  der  Würdigung  unter  anderem  und  wenn  angezeigt  die  folgenden  Unterlagen 
berücksichtigen,  die  von  den  Mitgliedstaaten  übermittelt  werden  müssen:

a) Bewertung  der  Auswirkungen  der  Stromerzeugung  aus  variablen  Energiequellen  einschließlich  des  Stroms  aus 
benachbarten  Systemen;

b) Bewertung  der  Auswirkungen  einer  nachfrageseitigen  Marktteilnahme,  einschließlich  der  Beschreibung  von 
Maßnahmen,  um  das  Nachfragemanagement  zu  fördern (96);

c) Ausführungen  zum  aktuellen  und  potenziellen  Bestand  an  Verbindungsleitungen  einschließlich  einer  Beschrei
bung  der  laufenden  und  geplanten  Vorhaben;

d) Ausführungen  zu  weiteren  Aspekten,  die  die  Sicherstellung  einer  angemessenen  Stromerzeugung  verhindern 
oder  erschweren,  z.  B.  regulatorische  Mängel  oder  Marktversagen  einschließlich  einer  etwaigen  Plafonierung 
der  Stromgroßhandelspreise.

3.9.3. Geeignetheit

(225) Die  Beihilfe  sollte  ausschließlich  für  die  Bereitstellung  der  Erzeugungskapazität  durch  den  Stromerzeuger 
gewährt  werden,  d.  h.,  der  Betreiber  sagt  zu,  für  Stromlieferungen  zur  Verfügung  zu  stehen,  und  erhält  dafür 
einen  Ausgleich,  z.  B.  in  Form  einer  Vergütung  pro  MW,  die  an  Kapazität  zur  Verfügung  gestellt  wird.  Die 
Beihilfe  sollte  keine  Vergütung  für  den  Verkauf  von  Strom  vorsehen,  d.  h.  keine  Vergütung  pro  verkaufte  Mega
wattstunde  (MWh).

(94) Verordnung (EG) Nr. 714/2009 vom 13. Juli 2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel, 
insbesondere Artikel 8 über die Aufgaben des ENTSO (Strom) (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15). Diesbezüglich könnte sich die vom
Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) entwickelte Methode für dessen Bewertungen, ob auf EU-Ebene eine ange
messene Stromerzeugung besteht, als hilfreich erweisen.

(95) Hierzu zählen unter anderem die Entwicklungen in Bezug auf Marktkopplung, Intraday-Märkte, Märkte für Ausgleichsenergie, Märkte 
für Hilfsdienste und Stromspeicherung.

(96) Die  Kommission wird auch Pläne berücksichtigen,  die  sich auf  die  Einführung intelligenter  Zähler  im Einklang mit  Anhang I  der 
Richtlinie 2009/72/EG sowie die Auflagen in der Energieeffizienzrichtlinie beziehen.

28.6.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 200/39



(226) Die  Maßnahme  sollte  sich  sowohl  an  etablierte  als  auch  künftige  Erzeuger  sowie  an  Betreiber,  die  substi
tuierbare  Technologien  (z.  B.  Laststeuerung  oder  Speicherlösungen)  einsetzen,  richten  und  für  diese  angemessene 
Anreize  vorsehen.  Die  Beihilfe  sollte  deshalb  über  einen  Mechanismus  gewährt  werden,  der  potenziell  unter
schiedliche  Vorlaufzeiten  zulässt,  die  der  Zeit  entsprechen,  die  neue  Erzeuger,  die  unterschiedliche  Technologien 
einsetzen,  benötigen,  um  neue  Investitionen  zu  tätigen.  Bei  der  Maßnahme  sollte  berücksichtigt  werden,  in 
welchem  Umfang  Verbindungskapazitäten  genutzt  werden  könnten,  um  ein  etwaiges  Kapazitätsproblem  zu 
beheben.

3.9.4. Anreizeffekt

(227) Der  Anreizeffekt  der  Beihilfe  wird  auf  der  Grundlage  der  in  Abschnitt  3.2.4  dieser  Leitlinien  genannten 
Kriterien  gewürdigt.

3.9.5. Angemessenheit

(228) Der  Beihilfegesamtbetrag  sollte  so  berechnet  werden,  dass  die  Beihilfeempfänger  eine  Rendite  erzielen,  die 
als  angemessen  betrachtet  werden  kann.

(229) Nach  Auffassung  der  Kommission  führt  eine  klar  auf  das  definierte  Ziel  zugeschnittene  Ausschreibung  mit 
eindeutigen,  transparenten  und  diskriminierungsfreien  Kriterien  unter  normalen  Umständen  zu  angemessenen 
Renditen.

(230) Die  Maßnahme  sollte  Mechanismen  beinhalten,  mit  denen  sichergestellt  werden  kann,  dass  keine  Zufalls
gewinne  anfallen.

(231) Die  Maßnahmen  sollte  durch  ihre  Ausgestaltung  sicherstellen,  dass  der  Preis  für  die  Verfügbarkeit  von 
Erzeugungskapazität  automatisch  gegen  Null  geht,  wenn  davon  auszugehen  ist,  dass  die  bereitgestellte  Kapazität 
den  Kapazitätsbedarf  decken  kann.

3.9.6. Vermeidung  übermäßiger  negativer  Auswirkungen  auf  Wettbewerb  und  Handel

(232) Die  Maßnahme  sollte  so  ausgestaltet  werden,  dass  alle  Kapazitäten,  die  konkret  zur  Behebung  des  Erzeu
gungsdefizits  beitragen  können,  an  der  Maßnahme  teilnehmen  können;  dabei  sollten  insbesondere  folgende  Fakto
ren  berücksichtigt  werden:

a) Beteiligung  von  Stromerzeugern,  die  unterschiedliche  Technologien  einsetzen,  und  von  Betreibern,  die  Maßnah
men  mit  vergleichbarer  technischer  Leistung  anbieten,  zum  Beispiel  Nachfragesteuerung,  Verbindungsleitungen 
und  Speicherung.  Unbeschadet  der  Randnummer  (228)  kann  die  Einschränkung  der  Beteiligung  nur  mit  der 
für  die  Behebung  des  Kapazitätsproblems  unzulänglichen  technischen  Leistung  gerechtfertigt  werden.  Des 
Weiteren  sollte  die  Maßnahme  zur  Gewährleistung  einer  angemessenen  Stromerzeugung  für  eine  potenzielle 
Aggregierung  des  Angebots  und  der  Nachfrage  offen  sein.

b) Beteiligung  von  Betreibern  aus  anderen  Mitgliedstaaten,  wenn  insbesondere  im  regionalen  Kontext  eine  Beteili
gung  praktisch  möglich  ist,  d.  h.,  wenn  dem  Mitgliedstaat,  der  die  Maßnahme  durchführt,  die  Kapazität 
tatsächlich  zur  Verfügung  gestellt  werden  kann  und  die  mit  der  Maßnahme  verbundenen  Auflagen  durchge
setzt  werden  können (97).

c) Beteiligung  einer  ausreichend  großen  Zahl  von  Stromerzeugern,  um  einen  wettbewerbsbestimmten  Preis  für 
die  Kapazität  festsetzen  zu  können.

d) Vermeidung  negativer  Auswirkungen  auf  den  Binnenmarkt,  die  z.  B.  durch  Ausfuhrbeschränkungen,  eine 
Plafonierung  der  Großhandelsstrompreise,  Gebotsbeschränkungen  oder  andere  Maßnahmen,  die  die  Marktkopp
lung  erschweren  (einschließlich  Intraday-Märkte  und  Märkte  für  Ausgleichsenergie),  verursacht  werden  können.

(233) Die  Maßnahme  sollte

a) nicht  dazu  führen,  dass  die  Anreize,  in  Verbindungskapazität  zu  investieren,  verringert  werden;

b) nicht  die  Marktkopplung  erschweren  (einschließlich  der  Märkte  für  Ausgleichsenergie);

c) nicht  die  vor  der  Maßnahme  gefassten  Investitionsentscheidungen  zugunsten  der  Stromerzeugung  oder 
Entscheidungen  der  Betreiber  bezüglich  der  Märkte  für  Ausgleichs-  und  Hilfsleistungen  untergraben;

d) eine  marktbeherrschende  Stellung  nicht  übermäßig  stärken;

e) im  Falle  technisch  und  wirtschaftlich  vergleichbarer  Parameter  kohlenstoffarme  Stromerzeuger  bevorzugen.

(97) Wenn allgemeine Vorkehrungen getroffen werden, um die grenzübergreifende Mitwirkung an Regelungen zu erleichtern, sollten die 
Regelungen entsprechend angepasst werden.
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3.10. Beihilfen  in  Form  handelbarer  Umweltzertifikate

(234) Es  können  Regelungen  für  handelbare  Umweltzertifikate  eingeführt  werden,  um  Schadstoffemissionen  (z.  B. 
NOx-Emissionen)  zu  verringern (98).  Solche  Regelungen  können  staatliche  Beihilfen  beinhalten,  insbesondere  wenn 
Mitgliedstaaten  Verschmutzungsrechte  und  Zertifikate  unter  deren  Marktwert  ausgeben.  Wenn  die  Gesamtzahl  der 
von  den  Mitgliedstaaten  ausgegebenen  Verschmutzungsrechte  niedriger  ist  als  der  voraussichtliche  Gesamtbedarf 
der  Unternehmen,  wird  die  Wirkung  dieses  Mechanismus  auf  die  Umwelt  insgesamt  positiv  ausfallen.  Decken  die 
ausgegebenen  Zertifikate  nicht  den  Gesamtbedarf  eines  einzelnen  Unternehmens,  muss  das  Unternehmen  entweder 
seine  Schadstoffproduktion  reduzieren  (womit  es  zur  Entlastung  der  Umwelt  beiträgt)  oder  zusätzliche  Zertifikate 
auf  dem  Markt  erwerben  (und  somit  für  die  von  ihm  verursachte  Verschmutzung  zahlen).

(235) Die  Kommission  wird  handelbare  Umweltzertifikate  als  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar  betrachten,  wenn 
alle  der  nachstehenden  Voraussetzungen  erfüllt  sind:

a) Die  Regelungen  für  handelbare  Zertifikate  müssen  so  beschaffen  sein,  dass  Umweltschutzziele  erreicht  werden, 
die  über  die  Ziele  hinausgehen,  die  auf  der  Grundlage  der  für  die  begünstigten  Unternehmen  verbindlichen 
Unionsnormen  zu  erreichen  sind.

b) Die  Zuteilung  muss  in  transparenter  Weise  auf  der  Grundlage  objektiver  Kriterien  und  bestmöglicher  Daten
quellen  erfolgen,  und  die  Gesamtzahl  der  Zertifikate,  die  einem  Unternehmen  zu  einem  Preis  unter  ihrem 
Marktwert  zugeteilt  werden,  darf  nicht  höher  sein  als  der  Bedarf,  den  das  Unternehmen  voraussichtlich  ohne 
das  Handelssystem  hätte.

c) Die  Zuteilungsmethode  darf  nicht  bestimmte  Unternehmen  oder  Wirtschaftszweige  begünstigen,  es  sei  denn, 
dies  ist  durch  die  dem  System  innewohnende  Logik  gerechtfertigt  oder  für  die  Übereinstimmung  mit  anderen 
umweltpolitischen  Strategien  notwendig.

d) Verschmutzungsrechte  und  Zertifikate  dürfen  neuen  Anbietern  grundsätzlich  nicht  zu  günstigeren  Bedingungen 
zugeteilt  werden  als  den  bereits  auf  dem  Markt  vertretenen  Unternehmen.  Durch  die  Zuteilung  einer  höheren 
Zahl  von  Zertifikaten  an  bereits  etablierte  Unternehmen  darf  der  Marktzugang  nicht  unangemessen  beschränkt 
werden.

(236) Die  Kommission  wird  die  Erforderlichkeit  und  die  Angemessenheit  von  staatlichen  Beihilfen  in  Verbindung 
mit  handelbaren  Umweltzertifikaten  anhand  folgender  Kriterien  prüfen:

a) Die  Beihilfeempfänger  müssen  anhand  objektiver  und  transparenter  Kriterien  ausgewählt  werden,  und  die 
Beihilfen  müssen  grundsätzlich  für  alle  Wettbewerber  in  demselben  Wirtschaftszweig,  die  sich  in  einer  ähnli
chen  Lage  befinden,  in  derselben  Weise  gewährt  werden.

b) Die  vollständige  Versteigerung  muss  einen  erheblichen  Anstieg  der  Produktionskosten  in  dem  betreffenden 
Wirtschaftszweig  bzw.  in  der  betreffenden  Gruppe  von  Beihilfeempfängern  zur  Folge  haben.

c) Der  erhebliche  Anstieg  der  Produktionskosten  kann  nicht  an  die  Abnehmer  weitergegeben  werden,  ohne  dass 
es  zu  deutlichen  Absatzeinbußen  kommt.  Für  die  entsprechende  Analyse  können  Schätzungen  zur  Preiselastizi
tät  und  anderen  Faktoren  in  dem  betreffenden  Wirtschaftszweig  herangezogen  werden.  Bei  der  Prüfung  der 
Frage,  ob  der  Kostenanstieg  im  Zusammenhang  mit  den  handelbaren  Umweltzertifikaten  nicht  an  die  Abneh
mer  weitergegeben  werden  kann,  können  die  geschätzten  Absatzeinbußen  sowie  deren  voraussichtliche  Auswir
kungen  auf  die  Rentabilität  des  Unternehmens  zugrunde  gelegt  werden.

d) Einzelne  Unternehmen  in  dem  betreffenden  Wirtschaftszweig  sollten  nicht  den  Schadstoffausstoß  so  verringern 
können,  dass  der  Zertifikatspreis  tragbar  ist.  Dass  sich  der  Verbrauch  nicht  senken  lässt,  kann  durch  Angabe 
der  Emissionswerte,  die  sich  beim  Einsatz  der  wirksamsten  Technik  im  Europäischen  Wirtschaftsraum  (EWR) 
erzielen  lassen,  und  durch  Heranziehung  dieser  Werte  als  Richtwerte  nachgewiesen  werden.  Einem  Unterneh
men,  das  die  wirksamste  Technik  anwendet,  kann  höchstens  ein  Zertifikat  im  Wert  der  Produktionsmehrkos
ten  zugeteilt  werden,  die  sich  aus  dem  Emissionshandelssystem  beim  Einsatz  der  wirksamsten  Technik  ergeben 
und  die  nicht  an  die  Abnehmer  weitergegeben  werden  können.  Unternehmen  mit  einer  schlechteren  Umwelt
leistung  erhalten  Zertifikate  mit  einem  dieser  Leistung  entsprechenden  geringeren  Wert.

3.11. Beihilfen  für  Standortverlagerungen

(237) Investitionsbeihilfen  für  Standortverlagerungen  sollen  individuelle  Anreize  zur  Verringerung  der  negativen 
externen  Folgen  der  Umweltbelastung  schaffen,  indem  stark  umweltschädigende  Unternehmen  dorthin  verlagert 
werden,  wo  die  Umweltbelastung  weniger  gravierende  Folgen  hat,  d.  h.  weniger  externe  Kosten  verursacht.  Die 
Beihilfe  kann  daher  gerechtfertigt  sein,  wenn  die  Standortverlagerung  aus  umweltbedingten  Gründen  erfolgt, 
wobei  vermieden  werden  sollte,  dass  die  Beihilfe  für  eine  aus  anderen  Gründen  erfolgende  Standortverlagerung 
gewährt  wird.

(98) Urteil des Gerichtshofes vom 8. September 2011, Europäische Kommission/Königreich der Niederlande, C-279/08, Slg. 2011, I-7671.
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(238) Investitionsbeihilfen  für  Standortverlagerungen  aus  Gründen  des  Umweltschutzes  gelten  als  mit  dem 
Binnenmarkt  vereinbar,  wenn  die  in  den  Abschnitten  3.2.4  und  3.2.7  genannten  sowie  alle  der  nachstehenden 
Voraussetzungen  erfüllt  sind:

a) Die  Verlegung  des  Standorts  muss  aus  Gründen  des  Umweltschutzes  oder  aus  Präventionsgründen  erfolgen 
und  sich  aus  einer  Verwaltungs-  oder  Gerichtsentscheidung,  in  der  die  Verlegung  angeordnet  wird,  oder  einer 
Vereinbarung  zwischen  dem  Unternehmen  und  der  zuständigen  Behörde  ergeben;

b) das  Unternehmen  muss  sich  an  seinem  neuen  Standort  nach  dem  Recht  richten,  das  die  strengsten  Umwelt
schutznormen  vorsieht.

(239) Als  Beihilfeempfänger  kommen  in  Betracht:

a) Unternehmen  in  einem  Stadtgebiet  oder  in  einem  nach  der  Richtlinie  92/43/EWG (99)  ausgewiesenen  besonde
ren  Schutzgebiet,  die  rechtmäßig  einer  Tätigkeit  nachgehen,  die  eine  größere  Umweltbelastung  verursacht,  und 
deswegen  ihren  Standort  in  ein  geeigneteres  Gebiet  verlegen  müssen  (wobei  „rechtmäßig“  bedeutet,  dass  das 
Unternehmen  allen  einschlägigen  gesetzlichen  Vorgaben  und  Umweltschutznormen  nachkommen  muss),  oder

b) Betriebe  oder  Anlagen,  die  in  den  Anwendungsbereich  der  Richtlinie  2012/18/EU (100)  („Seveso-II-Richtlinie“) 
fallen.

(240) Um  die  Höhe  der  beihilfefähigen  Kosten  bei  Standortverlagerungen  zu  bestimmen,  zieht  die  Kommission 
insbesondere  folgende  Kosten-Nutzen-Faktoren  heran:

a) Nutzen:

i. Verkaufserlös  oder  Mieteinnahmen  aus  den  aufgegebenen  Anlagen  und  Grundstücken;

ii. Abfindung  im  Falle  der  Enteignung;

iii. andere  materielle  Vorteile  im  Zusammenhang  mit  der  Verlegung  der  Anlagen,  insbesondere  infolge  einer 
Verbesserung  der  verwendeten  Technologie  sowie  buchmäßige  Gewinne  infolge  der  Wertsteigerung  der 
Anlagen;

iv. Investitionen  zur  Steigerung  der  Kapazitäten.

b) Kosten:

i. die  Kosten  für  den  Erwerb  eines  Grundstücks  und  für  den  Bau  oder  den  Erwerb  neuer  Anlagen  mit 
derselben  Kapazität  wie  die  aufgegebenen  Anlagen;

ii. Vertragsstrafen  wegen  Kündigung  eines  Miet-  oder  Pachtvertrags  für  Grundstücke  oder  Gebäude,  wenn  die 
Standortverlegung  aufgrund  einer  Verwaltungs-  oder  Gerichtsentscheidung  erfolgt.

(241) Es  gelten  die  in  Anhang  1  aufgeführten  Beihilfeintensitäten.

4. EVALUIERUNG

(242) Mit  Blick  auf  eine  möglichst  geringe  Verfälschung  des  Wettbewerbs  kann  die  Kommission  verlangen,  dass 
bestimmte  Beihilferegelungen  zeitlich  begrenzt  (auf  in  der  Regel  höchstens  vier  Jahre)  und  einer  Evaluierung 
(siehe  Randnummer  (28)  unterzogen  werden.  Evaluiert  werden  Regelungen,  die  den  Wettbewerb  besonders  stark 
verfälschen  könnten,  d.  h.,  bei  denen  erhebliche  Beschränkungen  oder  Verfälschungen  des  Wettbewerbs  zu 
befürchten  sind,  wenn  ihre  Durchführung  nicht  zu  gegebener  Zeit  geprüft  wird.

(243) In  Anbetracht  der  Ziele  der  Evaluierung  und  zur  Vermeidung  eines  unverhältnismäßigen  Aufwands  für  die 
Mitgliedstaaten  und  für  kleinere  Beihilfevorhaben  ist  eine  Evaluierung  nur  bei  Beihilferegelungen  erforderlich,  die 
eine  hohe  Mittelausstattung  und  neuartige  Merkmale  aufweisen,  oder  wenn  wesentliche  marktbezogene,  technische 
oder  rechtliche  Veränderungen  vorgesehen  sind.  Die  Evaluierung  wird  von  einem  von  der  Bewilligungsbehörde 
unabhängigen  Sachverständigen  auf  der  Grundlage  einer  von  der  Kommission  festgelegten  einheitlichen  Methode 
durchgeführt  und  muss  veröffentlicht  werden.  Der  Mitgliedstaat  muss  bei  der  Anmeldung  der  Beihilferegelung 
einen  vorläufigen  Evaluierungsplan  übermitteln,  der  ebenfalls  Gegenstand  der  Beihilfeprüfung  sein  wird.

(99) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7); zuletzt geändert durch die Richtlinie 2013/17/EU (ABl. L 158 vom 10.6.2013, S. 193).

(100) Richtlinie 2012/18/EU vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und
anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 24.7.2010, S. 1).
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(244) Im  Falle  von  Beihilferegelungen,  die  ausschließlich  aufgrund  ihrer  sehr  hohen  Mittelausstattung  nicht  in 
den  Anwendungsbereich  der  Allgemeinen  Gruppenfreistellungsverordnung  fallen,  wird  die  Kommission  die  betref
fende  Beihilferegelung  (nicht  aber  den  Evaluierungsplan)  nach  der  vorgenannten  Verordnung  und  nicht  nach 
diesen  Leitlinien  auf  ihre  Vereinbarkeit  mit  dem  Binnenmarkt  prüfen.

(245) Die  Evaluierung  muss  der  Kommission  rechtzeitig  für  die  Prüfung  einer  etwaigen  Verlängerung  der  Beihil
femaßnahme  vorgelegt  werden  sowie  in  jedem  Fall  zum  Ende  der  Geltungsdauer  der  Beihilferegelung.  Der  genaue 
Gegenstand  und  die  Modalitäten  der  Evaluierung  werden  im  Beschluss  zur  Genehmigung  der  Beihilfe  festgelegt. 
Bei  jeder  späteren  Beihilfe,  die  einen  ähnlichen  Zweck  verfolgt  (einschließlich  aller  Änderungen  an  den  unter 
Randnummer  (244)  genannten  Beihilferegelungen),  müssen  die  Ergebnisse  dieser  Evaluierung  berücksichtigt 
werden.

5. ANWENDUNG

(246) Diese  Leitlinien  werden  ab  dem  1.  Juli  2014  angewendet  und  ersetzen  die  am  1.  April  2008  veröffent
lichten  Leitlinien  der  Gemeinschaft  für  staatliche  Umweltschutzbeihilfen (101).  Sie  gelten  bis  zum  31.  Dezember 
2020.

(247) Die  Kommission  wendet  die  vorliegenden  Leitlinien  auf  alle  angemeldeten  Beihilfemaßnahmen  an,  über  die 
sie  nach  Inkrafttreten  dieser  Leitlinien  zu  beschließen  hat,  auch  wenn  die  Maßnahmen  vor  diesem  Datum  ange
meldet  wurden.  Einzelbeihilfen,  die  im  Rahmen  von  genehmigten  Beihilferegelungen  gewährt  und  aufgrund  einer 
bestehenden  Anmeldepflicht  bei  der  Kommission  entsprechend  angemeldet  wurden,  werden  jedoch  nach  den  Leit
linien  geprüft,  die  für  die  Beihilferegelung  gelten,  in  deren  Rahmen  sie  gewährt  wurden.

(248) Rechtswidrige  Umwelt-  oder  Energiebeihilfen  werden  im  Einklang  mit  der  Bekanntmachung  der  Kommis
sion  über  die  zur  Beurteilung  unrechtmäßiger  staatlicher  Beihilfen  anzuwendenden  Regeln (102)  anhand  der  zum 
Zeitpunkt  der  Beihilfegewährung  geltenden  Vorschriften  geprüft;  es  gilt  jedoch  folgende  Ausnahme:

Rechtswidrige  Betriebsbeihilfen  in  Form  von  Ermäßigungen  der  finanziellen  Beiträge  zur  Förderung  erneuerbarer 
Energien  werden  anhand  der  Bestimmungen  der  Abschnitte  3.7.2  und  3.7.3  geprüft.

Der  unter  Randnummer  (194)  vorgesehene  Anpassungsplan  muss  ab  dem  1.  Januar  2011  auch  eine  progressive 
Anwendung  der  Kriterien  des  Abschnitts  3.7.2  und  des  Eigenbeitrag  im  Sinne  der  Randnummer  (197)  vorsehen. 
Alle  Beihilfen,  die  vorher  in  Form  von  Ermäßigungen  des  Finanzierungsbeitrags  für  Strom  aus  erneuerbaren 
Energiequellen  gewährt  wurden,  können  nach  Auffassung  der  Kommission  für  mit  dem  Binnenmarkt  vereinbar 
erklärt  werden (103).

(249) Einzelbeihilfen,  die  im  Rahmen  rechtswidriger  Beihilferegelungen  gewährt  wurden,  werden  nach  den  Leitli
nien  geprüft,  die  jeweils  für  die  rechtswidrige  Beihilferegelung  gelten,  in  deren  Rahmen  die  Einzelbeihilfe  gewährt 
wurde.  Wenn  einem  Empfänger  von  einem  Mitgliedstaat  bestätigt  worden  ist,  dass  er  auf  der  Grundlage  einer 
rechtswidrigen  Regelung  für  einen  vorab  festgelegten  Zeitraum  eine  Betriebsbeihilfe  zur  Förderung  erneuerbarer 
Energien  und  der  Kraft-Wärme-Kopplung  erhalten  wird,  so  kann  diese  Beihilfe  während  des  gesamten  Zeitraums 
zu  den  zum  Zeitpunkt  der  Bestätigung  in  der  Regelung  festgelegten  Bedingungen  gewährt  werden,  solange  die 
Beihilfe  mit  den  Vorschriften  vereinbar  ist,  die  zum  Zeitpunkt  der  Bestätigung  galten.

(250) Die  Kommission  schlägt  den  Mitgliedstaaten  nach  Artikel  108  Absatz  1  AEUV  die  folgenden  zweckdienli
chen  Maßnahmen  für  ihre  bestehenden  Umwelt-  und  Energiebeihilferegelungen  vor:

Die  Mitgliedstaaten  sollten  ihre  betreffenden  Regelungen,  wo  erforderlich,  ändern,  um  sie  spätestens  bis  zum 
1.  Januar  2016  mit  diesen  Leitlinien  in  Einklang  zu  bringen;  es  gelten  jedoch  die  folgenden  Ausnahmen:

(101) ABl. C 82 vom 1.4.2008, S. 1.
(102) ABl. C 119 vom 22.5.2002, S. 22.
(103) Nach Auffassung der Kommission beeinträchtigten derartige Beihilfen die Handelsbedingungen nicht in einem Maße, das dem gemein

samen Interesse zuwiderlaufen würde. Die Mitgliedstaaten mussten die zur Umsetzung der Richtlinie über erneuerbare Energien erfor
derlichen Gesetze,  Verordnungen und Verwaltungsbestimmungen bis  zum 5.  Dezember  2010 in  Kraft  setzen;  mit  der  Richtlinie 
wurden rechtsverbindliche Ziele für den Verbrauch erneuerbarer Energien eingeführt. Demgegenüber hielten sich die Gesamtkosten 
für die Förderung der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen bis 2010 in Grenzen, so dass die Abgaben bis dato relativ
gering waren. Deshalb war die Höhe der den einzelnen Unternehmen gewährten Beihilfen in Form von Ermäßigungen des Finanzie
rungsbeitrags für Strom aus erneuerbaren Energiequellen ebenfalls relativ gering. Ferner dürften die Beihilfen, die von Dezember 2008
bis Dezember 2010 gewährt wurden und maximal 500 000 EUR pro Unternehmen betragen, im Einklang stehen mit der Mitteilung 
der Kommission — Vorübergehender Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen zur Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungs
mitteln in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise (ABl. C 83 vom 7.4.2009, S. 1) in der geänderten Fassung.
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Bestehende  Beihilferegelungen  im  Sinne  des  Artikels  1  Buchstabe  b  der  Verordnung  (EG)  Nr.  659/1999  des 
Rates (104),  die  Betriebsbeihilfen  zur  Förderung  erneuerbarer  Energien  und  der  Kraft-Wärme-Kopplung  betreffen, 
müssen  nur  dann  an  diese  Leitlinien  angepasst  werden,  wenn  die  Mitgliedstaaten  diese  verlängern  möchten  oder 
nach  zehn  Jahren  oder  nach  Ablauf  der  Geltungsdauer  des  Kommissionsbeschlusses  neu  anmelden  müssen  oder 
Änderungen (105)  vornehmen  wollen.

Wann  immer  einem  Empfänger  von  einem  Mitgliedstaat  bestätigt  worden  ist,  dass  er  für  einen  vorab  festgeleg
ten  Zeitraum  staatliche  Beihilfen  auf  der  Grundlage  einer  solchen  Regelung  erhalten  wird,  können  diese  Beihilfen 
während  des  gesamten  Zeitraums  zu  den  zum  Zeitpunkt  der  Bestätigung  in  der  Regelung  festgelegten  Bedingun
gen  gewährt  werden.

(251) Die  Mitgliedstaaten  werden  aufgefordert,  den  vorgeschlagenen  zweckdienlichen  Maßnahmen  innerhalb  von 
zwei  Monaten  nach  dem  Tag  der  Veröffentlichung  dieser  Leitlinien  im  Amtsblatt  der  Europäischen  Union  ausdrück
lich  und  uneingeschränkt  zuzustimmen.  In  Ermangelung  einer  Antwort  geht  die  Kommission  davon  aus,  dass  der 
betreffende  Mitgliedstaat  den  vorgeschlagenen  Maßnahmen  nicht  zustimmt.

6. BERICHTERSTATTUNG  UND  MONITORING

(252) Nach  der  Verordnung  (EG)  Nr.  659/1999  des  Rates  und  der  Verordnung  (EG)  Nr.  794/2004  der 
Kommission (106)  und  ihrer  späteren  Änderungen  müssen  die  Mitgliedstaaten  der  Kommission  Jahresberichte  vorle
gen.

(253) Die  Mitgliedstaaten  müssen  sicherstellen,  dass  detaillierte  Aufzeichnungen  über  alle  Maßnahmen  geführt 
werden,  in  deren  Rahmen  Beihilfen  gewährt  werden.  Diese  Aufzeichnungen  müssen  alle  Informationen  enthalten, 
die  erforderlich  sind,  um  gegebenenfalls  feststellen  zu  können,  dass  die  Voraussetzungen  bezüglich  der  beihilfefä
higen  Kosten  und  der  zulässigen  Beihilfehöchstintensität  erfüllt  sind.  Die  Aufzeichnungen  müssen  ab  dem  Tag, 
an  dem  die  Beihilfe  gewährt  wurde,  10  Jahre  lang  aufbewahrt  und  der  Kommission  auf  Anfrage  vorgelegt 
werden.

7. ÜBERARBEITUNG

(254) Die  Kommission  kann  beschließen,  diese  Leitlinien  zu  überarbeiten  oder  zu  ändern,  wenn  sich  dies  aus 
wettbewerbspolitischen  Gründen  oder  aufgrund  anderer  Politikbereiche  der  Union  und  internationaler  Verpflich
tungen  als  erforderlich  erweist.

(104) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des 
EG-Vertrags (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1).

(105) Alle Änderungen im Sinne des Artikels 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 659/1999.
(106) Verordnung (EG) Nr. 794/2004 des Rates vom 21. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates über

besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags (ABl. L 140 vom 30.4.2004, S. 1).
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ANHANG  1

Beihilfeintensitäten  für  Investitionsbeihilfen,  ausgedrückt  als  Anteil  an  den  beihilfefähigen 
Kosten

(1) Für  Umweltbeihilfen  gelten  die  folgenden  Beihilfeintensitäten:

 Kleine  Unternehmen Mittlere  Unternehmen Große  Unternehmen

Beihilfen  für  Unternehmen,  die  über  die 
Unionsnormen  hinausgehen  oder  bei  Fehlen 
solcher  Normen  den  Umweltschutz  verbes
sern  (Beihilfen  für  die  Anschaffung  neuer 
Fahrzeuge)

60 %
70 %  bei 

Öko-Innovation, 
100 %  bei 

Ausschreibung

50 %
60 %  bei 

Öko-Innovation,
100 %  bei 

Ausschreibung

40 %
50 %  bei 

Öko-Innovation,
100 %  bei 

Ausschreibung

Beihilfen  für  Umweltstudien 70 % 60 % 50 %

Beihilfen  zur  frühzeitigen  Anpassung  an 
künftige  Unionsnormen    

mehr  als  drei  Jahre 20 % 15 % 10 %

ein  bis  drei  Jahre  vor  dem  Inkrafttreten  der 
Normen

15 % 10 % 5 %

Beihilfen  für  die  Abfallbewirtschaftung 55 % 45 % 35 %

Beihilfen  zur  Förderung  von  erneuerbaren 
Energien
Beihilfen  für  Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen

65 %,
100 %  bei 

Ausschreibung

55 %,
100 %  bei 

Ausschreibung

45 %,
100 %  bei 

Ausschreibung

Beihilfen  für  Energieeffizienzmaßnahmen 50 %,
100 %  bei 

Ausschreibung

40 %,
100 %  bei 

Ausschreibung

30 %,
100 %  bei 

Ausschreibung

Beihilfen  für  Fernwärme-  und  Fernkältesys
teme,  bei  denen  konventionelle  Energieträger 
genutzt  werden

65 %,
100 %  bei 

Ausschreibung

55 %,
100 %  bei 

Ausschreibung

45 %
100 %  bei 

Ausschreibung

Beihilfen  für  die  Sanierung  schadstoffbelaste
ter  Standorte

100 % 100 % 100 %

Beihilfen  für  Standortverlagerungen 70 % 60 % 50 %

Beihilfen  in  Form  handelbarer
Umweltzertifikate

100 % 100 % 100 %

Beihilfen  für  Energieinfrastrukturen
Fernwärmeinfrastrukturen

100 % 100 % 100 %

Beihilfen  für  CCS 100 % 100 % 100 %

Die  in  dieser  Tabelle  aufgeführten  Beihilfeintensitäten  können  in  Fördergebieten  nach  Artikel  107  Absatz  3 
Buchstabe  c  AEUV  um  5  Prozentpunkte  und  in  Fördergebieten  nach  Artikel  107  Absatz  3  Buchstabe  a  AEUV 
um  15  Prozentpunkte  bis  zu  einer  Beihilfeintensität  von  100 %  erhöht  werden.

28.6.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 200/45



ANHANG  2

Typische  staatliche  Maßnahmen

(1) Nach  Auffassung  der  Kommission  werden  staatliche  Beihilfen  zur  Verbesserung  des  Umweltschutzes  oder  zur 
Stärkung  des  Energiebinnenmarkts  typischerweise  in  den  nachstehend  aufgeführten  Bereichen  gewährt.

(2) Anhaltspunkte  für  die  Berechnung  der  beihilfefähigen  Kosten  anhand  einer  kontrafaktischen  Fallkonstellation:

Bereich Kontrafaktische  Fallkonstellation/beihilfefähige  Kosten (1)

KWK Die  kontrafaktische  Fallkonstellation  ist  ein  konventionelles  Strom-  oder 
Wärmeerzeugungssystem  mit  derselben  Kapazität  in  Bezug  auf  die 
tatsächliche  Energieerzeugung.

Umweltstudien (2) Beihilfefähig  sind  die  Kosten  der  Studien.

Sanierung  schadstoffbelasteter
Standorte

Die  Kosten (3)  der  Sanierungsarbeiten  abzüglich  der  Wertsteigerung  des 
Grundstücks (4).

Fernwärme-  und  Fernkälteanlagen Die  Investitionskosten  für  den  Bau,  die  Erweiterung  oder  die  Modernisie
rung  einer  oder  mehrerer  Erzeugungseinheiten,  die  Bestandteil  des  effizi
enten  Fernwärme-  und  Fernkältesystems  sind.

Abfallbewirtschaftung (5) Die  Mehrinvestition  im  Vergleich  zu  den  Kosten  einer  herkömmlichen 
Produktion,  bei  der  die  Abfallbewirtschaftung  nicht  in  gleichem  Umfang 
betrieben  wird.

Beihilfen  für  Unternehmen,  die  über 
Unionsnormen  hinausgehen

Investitionsmehrkosten  sind  die  zusätzlichen  Investitionskosten,  die  erfor
derlich  sind,  um  über  das  in  den  Unionsnormen  vorgeschriebene 
Umweltschutzniveau  hinauszugehen (6).

Fehlen  von  Normen  der  Union  oder 
des  Mitgliedstaats

Investitionsmehrkosten  sind  die  Investitionskosten,  die  erforderlich  sind, 
um  ein  Umweltschutzniveau  zu  erreichen,  das  höher  ist  als  das  Umwelt
schutzniveau,  das  das  oder  die  betreffenden  Unternehmen  ohne  Umwelt
beihilfe  erreichen  würde(n).

Stromerzeugung  aus  erneuerbaren 
Energiequellen

Die  Investitionsmehrkosten  im  Vergleich  zu  den  Kosten  eines  konventi
onellen  Kraftwerks  mit  derselben  Kapazität  in  Bezug  auf  die  tatsächliche 
Energieerzeugung.

Wärmeerzeugung  aus  erneuerbaren 
Energiequellen

Die  Investitionsmehrkosten  im  Vergleich  zu  den  Kosten  eines  konventi
onellen  Wärmeerzeugungssystems  mit  derselben  Kapazität  in  Bezug  auf 
die  tatsächliche  Energieerzeugung.

Erzeugung  von  Biogas,  das  auf  Erdgas
qualität  aufbereitet  wird

Wenn  die  Beihilfe  nur  für  die  Aufbereitung  von  Biogas  gewährt  wird, 
ist  die  kontrafaktische  Fallkonstellation  die  andere  Verwendung  des 
Biogases  (einschließlich  der  Verbrennung).

Biokraftstoffe  und  als  Kraftstoff 
genutztes  Biogas

Grundsätzlich  sollten  die  Investitionsmehrkosten  im  Vergleich  zu  den 
Investitionskosten  einer  herkömmlichen  Raffinerie  gewählt  werden;  die 
Kommission  kann  jedoch  andere  kontrafaktische  Fallkonstellationen 
akzeptieren,  sofern  sie  ordnungsgemäß  begründet  werden.
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Bereich Kontrafaktische  Fallkonstellation/beihilfefähige  Kosten (1)

Nutzung  industrieller  Nebenerzeugnisse Wenn  das  Nebenerzeugnis  ohne  die  Wiederverwendung  Abfall  wäre,  sind 
die  Kosten  der  zusätzlichen  Investitionen,  die  erforderlich  sind,  um  das 
Nebenerzeugnis  nutzen  zu  können  (z.  B.  Wärmetauscher  im  Falle  von 
Abwärme),  beihilfefähig.
Wenn  das  Nebenerzeugnis  entsorgt  werden  müsste,  ist  die  kontrafakti
sche  Investition  die  Entsorgung  der  Abfälle.

Beihilfen  im  Rahmen  von  Regelungen 
für  handelbare  Zertifikate

Um  die  Verhältnismäßigkeit  nachzuweisen,  muss  belegt  werden,  dass 
nicht  zu  viele  Zertifikate  zugeteilt  werden.

(1) Die Kommission kann andere kontrafaktische Fallkonstellationen akzeptieren, sofern sie von dem Mitgliedstaat ordnungsgemäß begrün
det werden.

(2) Schließt Beihilfen für Energieeffizienzaudits ein.
(3) Bei den Umweltschäden, die beseitigt werden sollen, muss es sich um eine Beeinträchtigung der Qualität des Bodens, des Oberflächen- 

oder des Grundwassers handeln. Alle Ausgaben eines Unternehmens für die Sanierung seines Standorts können unabhängig davon, ob 
sie in der Bilanz als Anlagevermögen ausgewiesen werden können, als beihilfefähige Investitionen zur Sanierung eines schadstoffbelas
teten Standorts erachtet werden.

(4) Bewertungen der Steigerung des Grundstückswerts infolge einer Sanierung müssen von einem unabhängigen Sachverständigen vorge
nommen werden.

(5) Betrifft die Bewirtschaftung von Abfällen anderer Unternehmen und schließt Tätigkeiten im Bereich der Wiederverwendung, des Recyc
lings und der Rückgewinnung ein.

(6) Die Investitionskosten, die notwendig sind, um das in den Unionsnormen vorgeschriebene Umweltschutzniveau zu erreichen, sind nicht
beihilfefähig und müssen abgezogen werden.
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ANHANG  3

Liste (1)  der  nach  Abschnitt  3.7.2  beihilfefähigen  Wirtschaftszweige (2)

NACE Beschreibung

510 Steinkohlenbergbau

729 Sonstiger  NE-Metallerzbergbau

811 Gewinnung  von  Naturwerksteinen  und  Natursteinen,  Kalk-  und  Gipsstein,  Kreide  und  Schiefer

891 Bergbau  auf  chemische  und  Düngemittelminerale

893 Gewinnung  von  Salz

899 Gewinnung  von  Steinen  und  Erden  a.  n.  g.

1032 Herstellung  von  Frucht-  und  Gemüsesäften

1039 Sonstige  Verarbeitung  von  Obst  und  Gemüse

1041 Herstellung  von  Ölen  und  Fetten  (ohne  Margarine  u.  Ä.  Nahrungsfette)

1062 Herstellung  von  Stärke  und  Stärkeerzeugnissen

1104 Herstellung  von  Wermutwein  und  sonstigen  aromatisierten  Weinen

1106 Herstellung  von  Malz

1310 Spinnstoffaufbereitung  und  Spinnerei

1320 Weberei

1394 Herstellung  von  Seilerwaren

1395 Herstellung  von  Vliesstoff  und  Erzeugnissen  daraus  (ohne  Bekleidung)

1411 Herstellung  von  Lederbekleidung

1610 Säge-,  Hobel-  und  Holzimprägnierwerke

1621 Herstellung  von  Furnier-,  Sperrholz-,  Holzfaser-  und  Holzspanplatten

1711 Herstellung  von  Holz-  und  Zellstoff

1712 Herstellung  von  Papier,  Karton  und  Pappe

1722 Herstellung  von  Haushalts-,  Hygiene-  und  Toilettenartikeln  aus  Zellstoff,  Papier  und  Pappe

1920 Mineralölverarbeitung

2012 Herstellung  von  Farbstoffen  und  Pigmenten

2013 Herstellung  von  sonstigen  anorganischen  Grundstoffen  und  Chemikalien

2014 Herstellung  von  sonstigen  organischen  Grundstoffen  und  Chemikalien

2015 Herstellung  von  Düngemitteln  und  Stickstoffverbindungen

2016 Herstellung  von  Kunststoffen  in  Primärformen

2017 Herstellung  von  synthetischem  Kautschuk  in  Primärformen

2060 Herstellung  von  Chemiefasern

2110 Herstellung  von  pharmazeutischen  Grundstoffen

(1) Die Kommission kann die Liste in Anhang 3 anhand der in Fußnote 89 genannten Kriterien überprüfen, sofern ihr Nachweise dafür 
vorliegen, dass sich die Daten, auf die sich dieser Anhang stützt, wesentlich geändert haben.

(2) Die Liste und die ihr zugrunde liegenden Kriterien geben nicht den Standpunkt wider, den die Kommission künftig bezüglich des ETS 
bei der Erarbeitung von Vorschriften zur Vermeidung der Verlagerung von CO2-Emissionen im Rahmen der Klima- und Energiepolitik 
für die Zeit ab 2030 zum Risiko einer solchen Verlagerung einnehmen wird, und sind dafür auch nicht von Belang.
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NACE Beschreibung

2221 Herstellung  von  Platten,  Folien,  Schläuchen  und  Profilen  aus  Kunststoffen

2222 Herstellung  von  Verpackungsmitteln  aus  Kunststoffen

2311 Herstellung  von  Flachglas

2312 Veredlung  und  Bearbeitung  von  Flachglas

2313 Herstellung  von  Hohlglas

2314 Herstellung  von  Glasfasern  und  Waren  daraus

2319 Herstellung,  Veredlung  und  Bearbeitung  von  sonstigem  Glas  einschließlich  technischen  Glaswaren

2320 Herstellung  von  feuerfesten  keramischen  Werkstoffen  und  Waren

2331 Herstellung  von  keramischen  Wand-  und  Bodenfliesen  und  -platten

2342 Herstellung  von  Sanitärkeramik

2343 Herstellung  von  Isolatoren  und  Isolierteilen  aus  Keramik

2349 Herstellung  von  sonstigen  keramischen  Erzeugnissen

2399 Herstellung  von  sonstigen  Erzeugnissen  aus  nichtmetallischen  Mineralien  a.  n.  g.

2410 Erzeugung  von  Roheisen,  Stahl  und  Ferrolegierungen

2420 Herstellung  von  Stahlrohren,  Rohrform-,  Rohrverschluss-  und  Rohrverbindungsstücken  aus  Stahl

2431 Herstellung  von  Blankstahl

2432 Herstellung  von  Kaltband  mit  einer  Breite  von  weniger  als  600  mm

2434 Herstellung  von  kaltgezogenem  Draht

2441 Erzeugung  und  erste  Bearbeitung  von  Edelmetallen

2442 Erzeugung  und  erste  Bearbeitung  von  Aluminium

2443 Erzeugung  und  erste  Bearbeitung  von  Blei,  Zink  und  Zinn

2444 Erzeugung  und  erste  Bearbeitung  von  Kupfer

2445 Erzeugung  und  erste  Bearbeitung  von  sonstigen  NE-Metallen

2446 Aufbereitung  von  Kernbrennstoffen

2720 Herstellung  von  Batterien  und  Akkumulatoren

3299 Herstellung  von  sonstigen  Erzeugnissen  a.  n.  g.

2011 Herstellung  von  Industriegasen

2332 Herstellung  von  Ziegeln  und  sonstiger  Baukeramik

2351 Herstellung  von  Zement

2352 Herstellung  von  Kalk  und  gebranntem  Gips

2451/2452/
2453/2454

Eisen-,  Stahl-,  Leichtmetall-  und  Buntmetallgießerei

2611 Herstellung  von  elektronischen  Bauelementen

2680 Herstellung  von  magnetischen  und  optischen  Datenträgern

3832 Rückgewinnung  sortierter  Werkstoffe
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ANHANG  4

Berechnung  der  Bruttowertschöpfung  und  der  Stromintensität  auf  Ebene  des  Unternehmens 
nach  Abschnitt  3.7.2

(1) Für  die  Zwecke  des  Abschnitts  3.7.2  ist  die  Bruttowertschöpfung  (BWS)  des  Unternehmens  als  Brutto
wertschöpfung  zu  Faktorkosten  zu  verstehen,  d.  h.  als  BWS  zu  Marktpreisen  abzüglich  indirekter  Steuern  zuzüg
lich  Subventionen.  Die  Wertschöpfung  zu  Faktorkosten  kann  berechnet  werden  aus  dem  Umsatz  plus  selbster
stellte  Sachanlagen  plus  andere  betriebliche  Erträge  plus  oder  minus  Vorratsveränderungen,  minus  Käufe  von 
Waren  und  Dienstleistungen (1),  minus  andere  Steuern  auf  Produkte,  die  mit  dem  Umsatz  verbunden,  aber  nicht 
absetzbar  sind,  minus  mit  dem  Umsatz  verbundene  Zölle  und  Steuern.  Außerdem  kann  sie  durch  Addition  des 
Bruttobetriebsüberschusses  und  der  Personalkosten  berechnet  werden.  Einnahmen  und  Ausgaben,  die  in  den 
Unternehmensabschlüssen  als  finanziell  oder  außerordentlich  eingestuft  werden,  fließen  nicht  in  die  Wertschöp
fung  ein.  Da  die  Bruttowertschöpfung  zu  Faktorkosten  in  Bruttozahlen  berechnet  wird,  werden  Wertanpassungen 
(etwa  aufgrund  von  Abschreibung)  nicht  abgezogen (2);

(2) Für  die  Zwecke  der  Anwendung  des  Abschnitts  3.7.2  wird  der  arithmetische  Mittelwert  der  letzten  3 
Jahre (3)  verwendet,  für  die  BWS-Daten  verfügbar  sind.

(3) Für  die  Zwecke  des  Abschnitts  3.7.2  ist  die  Stromintensität  eines  Unternehmens  definiert  als

a) die  (nach  Randnummer  (4)  berechneten)  Stromkosten  des  Unternehmens  geteilt  durch

b) die  (nach  den  Randnummern  (1)  und  (2)  berechnete)  BWS  des  Unternehmens.

(4) Die  Stromkosten  eines  Unternehmens  sind  definiert  als

a) Stromverbrauch  des  Unternehmens  multipliziert  mit

b) dem  angenommenen  Strompreis.

(5) Für  die  Berechnung  des  Stromverbrauchs  des  Unternehmens  sind  ggf.  die  Stromverbrauchseffizienzbench
marks  für  die  Branche  heranzuziehen.  Andernfalls  ist  das  arithmetische  Mittel  der  letzten  3  Jahre (4),  für  die 
Daten  verfügbar  sind,  zu  verwenden.

(6) Für  die  Zwecke  der  Randnummer  (4)(b)  entspricht  der  angenommene  Strompreis  dem  in  dem  Mitglied
staat  anwendbaren  durchschnittlichen  Endkundenstrompreis  für  Unternehmen  mit  einem  ähnlichen  Stromver
brauch  in  dem  letzten  Jahr,  für  das  Daten  verfügbar  sind.

(7) Für  die  Zwecke  der  Randnummer  (4)(b)  kann  der  angenommene/veranschlagte  Strompreis  die  vollen 
Kosten  der  Finanzierung  von  Strom  aus  erneuerbaren  Quellen  einschließen,  die  an  das  Unternehmen  weitergege
ben  würden,  wenn  es  keine  Ermäßigungen  gäbe.

(1) Um Missverständnisse auszuschließen, sei darauf hingewiesen, dass „Waren und Dienstleistungen“ keine Personalkosten enthalten.
(2) Code 12 15 0 innerhalb des Rechtsrahmens, der mit der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 58/97 des Rates vom 20. Dezember 1996 über

die strukturelle Unternehmensstatistik geschaffen wurde.
(3) Bei  Unternehmen,  die  seit  weniger  als  einem Jahr bestehen,  können für  das  erste  Jahr  der  Geschäftstätigkeit  prognostizierte  Daten 

zugrunde gelegt werden. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch am Ende des ersten Geschäftsjahrs („Jahr 1“) eine Ex-post-Bewertung durch
führen, um die Beihilfefähigkeit des Unternehmens und die nach Randnummer 189 in Abschnitt 3.7.2 geltenden (als Prozent der BWS
ausgedrückten) Kostengrenzen zu überprüfen. Nach dieser Ex-post-Bewertung sollten die Mitgliedstaaten den Unternehmen Ausgleich 
gewähren oder ggf. den gewährten Ausgleich zurückfordern. Für das Jahr 2 sollten Daten aus dem Jahr 1 verwendet werden. Für das 
Jahr 3 sollte das arithmetische Mittel der Jahre 1 und 2 herangezogen werden. Ab dem Jahr 4 sollte das arithmetische Mittel der letzten
3 Jahre herangezogen werden.

(4) Siehe vorhergehende Fußnote.
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ANHANG  5

Nicht  in  Anhang  3  enthaltene  Bereiche  des  Bergbaus  und  des  verarbeitenden  Gewerbes  mit 
einer  Handelsintensität  von  mehr  als  4 %

NACE-Code Beschreibung

610 Gewinnung  von  Erdöl

620 Gewinnung  von  Erdgas

710 Eisenerzbergbau

812 Gewinnung  von  Kies,  Sand,  Ton  und  Kaolin

1011 Schlachten  (ohne  Schlachten  von  Geflügel)

1012 Schlachten  von  Geflügel

1013 Fleischverarbeitung

1020 Fischverarbeitung

1031 Kartoffelverarbeitung

1042 Herstellung  von  Margarine  u.  Ä.  Nahrungsfetten

1051 Milchverarbeitung  (ohne  Herstellung  von  Speiseeis)

1061 Mahl-  und  Schälmühlen

1072 Herstellung  von  Dauerbackwaren

1073 Herstellung  von  Teigwaren

1081 Herstellung  von  Zucker

1082 Herstellung  von  Süßwaren  (ohne  Dauerbackwaren)

1083 Verarbeitung  von  Kaffee  und  Tee,  Herstellung  von  Kaffee-Ersatz

1084 Herstellung  von  Würzmitteln  und  Soßen

1085 Herstellung  von  Fertiggerichten

1086 Herstellung  von  homogenisierten  und  diätetischen  Nahrungsmitteln

1089 Herstellung  von  sonstigen  Nahrungsmitteln  a.  n.  g.

1091 Herstellung  von  Futtermitteln  für  Nutztiere

1092 Herstellung  von  Futtermitteln  für  sonstige  Tiere

1101 Herstellung  von  Spirituosen

1102 Herstellung  von  Traubenwein

1103 Herstellung  von  Apfelwein  und  anderen  Fruchtweinen

1105 Herstellung  von  Bier

1107 Herstellung  von  Erfrischungsgetränken;  Gewinnung  natürlicher  Mineralwässer

1200 Tabakverarbeitung

1391 Herstellung  von  gewirktem  und  gestricktem  Stoff

1392 Herstellung  von  konfektionierten  Textilwaren  (ohne  Bekleidung)

1393 Herstellung  von  Teppichen
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NACE-Code Beschreibung

1396 Herstellung  von  technischen  Textilien

1399 Herstellung  von  sonstigen  Textilwaren  a.  n.  g.

1412 Herstellung  von  Arbeits-  und  Berufsbekleidung

1413 Herstellung  von  sonstiger  Oberbekleidung

1414 Herstellung  von  Wäsche

1419 Herstellung  von  sonstiger  Bekleidung  und  Bekleidungszubehör  a.  n.  g.

1420 Herstellung  von  Pelzwaren

1431 Herstellung  von  Strumpfwaren

1439 Herstellung  von  sonstiger  Bekleidung  aus  gewirktem  und  gestricktem  Stoff

1511 Herstellung  von  Leder  und  Lederfaserstoff;  Zurichtung  und  Färben  von  Fellen

1512 Lederverarbeitung  (ohne  Herstellung  von  Lederbekleidung)

1520 Herstellung  von  Schuhen

1622 Herstellung  von  Parketttafeln

1623 Herstellung  von  sonstigen  Konstruktionsteilen,  Fertigbauteilen,  Ausbauelementen  und  Fertigteilbau
ten  aus  Holz

1624 Herstellung  von  Verpackungsmitteln,  Lagerbehältern  und  Ladungsträgern  aus  Holz

1629 Herstellung  von  Holzwaren  a.n.g,  Kork-,  Flecht-  und  Korbwaren  (ohne  Möbel)

1721 Herstellung  von  Wellpapier  und  -pappe  sowie  von  Verpackungsmitteln  aus  Papier,  Karton  und 
Pappe

1723 Herstellung  von  Schreibwaren  und  Bürobedarf  aus  Papier,  Karton  und  Pappe

1724 Herstellung  von  Tapeten

1729 Herstellung  von  sonstigen  Waren  aus  Papier,  Karton  und  Pappe

1813 Druck-  und  Medienvorstufe

1910 Kokerei

2020 Herstellung  von  Schädlingsbekämpfungs-,  Pflanzenschutz-  und  Desinfektionsmitteln

2030 Herstellung  von  Anstrichmitteln,  Druckfarben  und  Kitten

2041 Herstellung  von  Seifen,  Wasch-,  Reinigungs-  und  Poliermitteln

2042 Herstellung  von  Körperpflegemitteln  und  Duftstoffen

2051 Herstellung  von  pyrotechnischen  Erzeugnissen

2052 Herstellung  von  Klebstoffen

2053 Herstellung  von  etherischen  Ölen

2059 Herstellung  von  sonstigen  chemischen  Erzeugnissen  a.  n.  g.

2120 Herstellung  von  pharmazeutischen  Spezialitäten  und  sonstigen  pharmazeutischen  Erzeugnissen

2211 Herstellung  und  Runderneuerung  von  Bereifungen

2219 Herstellung  von  sonstigen  Gummiwaren

2223 Herstellung  von  Baubedarfsartikeln  aus  Kunststoffen
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NACE-Code Beschreibung

2229 Herstellung  von  sonstigen  Kunststoffwaren

2341 Herstellung  von  keramischen  Haushaltswaren  und  Ziergegenständen

2344 Herstellung  von  keramischen  Erzeugnissen  für  sonstige  technische  Zwecke

2362 Herstellung  von  Gipserzeugnissen  für  den  Bau

2365 Herstellung  von  Faserzementwaren

2369 Herstellung  von  sonstigen  Erzeugnissen  aus  Beton,  Zement  und  Gips  a.  n.  g.

2370 Be-  und  Verarbeitung  von  Naturwerksteinen  und  Natursteinen  a.  n.  g.

2391 Herstellung  von  Schleifkörpern  und  Schleifmitteln  auf  Unterlage

2433 Herstellung  von  Kaltprofilen

2511 Herstellung  von  Metallkonstruktionen

2512 Herstellung  von  Ausbauelementen  aus  Metall

2521 Herstellung  von  Heizkörpern  und  -kesseln  für  Zentralheizungen

2529 Herstellung  von  Sammelbehältern,  Tanks  u.  Ä.  Behältern  aus  Metall

2530 Herstellung  von  Dampfkesseln  (ohne  Zentralheizungskessel)

2540 Herstellung  von  Waffen  und  Munition

2571 Herstellung  von  Schneidwaren  und  Bestecken  aus  unedlen  Metallen

2572 Herstellung  von  Schlössern  und  Beschlägen  aus  unedlen  Metallen

2573 Herstellung  von  Werkzeugen

2591 Herstellung  von  Fässern,  Trommeln,  Dosen,  Eimern  u.  Ä.  Behältern  aus  Metall

2592 Herstellung  von  Verpackungen  und  Verschlüssen  aus  Eisen,  Stahl  und  NE-Metall

2593 Herstellung  von  Drahtwaren,  Ketten  und  Federn

2594 Herstellung  von  Schrauben  und  Nieten

2599 Herstellung  von  sonstigen  Metallwaren  a.  n.  g.

2612 Herstellung  von  bestückten  Leiterplatten

2620 Herstellung  von  Datenverarbeitungsgeräten  und  peripheren  Geräten

2630 Herstellung  von  Geräten  und  Einrichtungen  der  Telekommunikationstechnik

2640 Herstellung  von  Geräten  der  Unterhaltungselektronik

2651 Herstellung  von  Mess-,  Kontroll-,  Navigations-  u.  Ä.  Instrumenten  und  Vorrichtungen

2652 Herstellung  von  Uhren

2660 Herstellung  von  Bestrahlungs-  und  Elektrotherapiegeräten  und  elektromedizinischen  Geräten

2670 Herstellung  von  optischen  und  fotografischen  Instrumenten  und  Geräten

2680 Herstellung  von  magnetischen  und  optischen  Datenträgern

2711 Herstellung  von  Elektromotoren,  Generatoren  und  Transformatoren

2712 Herstellung  von  Elektrizitätsverteilungs-  und  -schalteinrichtungen

2731 Herstellung  von  Glasfaserkabeln

2732 Herstellung  von  sonstigen  elektronischen  und  elektrischen  Drähten  und  Kabeln
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NACE-Code Beschreibung

2733 Herstellung  von  elektrischem  Installationsmaterial

2740 Herstellung  von  elektrischen  Lampen  und  Leuchten

2751 Herstellung  von  elektrischen  Haushaltsgeräten

2752 Herstellung  von  nichtelektrischen  Haushaltsgeräten

2790 Herstellung  von  sonstigen  elektrischen  Ausrüstungen  und  Geräten  a.  n.  g.

2811 Herstellung  von  Verbrennungsmotoren  und  Turbinen  (ohne  Motoren  für  Luft-  und
Straßenfahrzeuge)

2812 Herstellung  von  hydraulischen  und  pneumatischen  Komponenten  und  Systemen

2813 Herstellung  von  Pumpen  und  Kompressoren  a.  n.  g.

2814 Herstellung  von  Armaturen  a.  n.  g

2815 Herstellung  von  Lagern,  Getrieben,  Zahnrädern  und  Antriebselementen

2821 Herstellung  von  Öfen  und  Brennern

2822 Herstellung  von  Hebezeugen  und  Fördermitteln

2823 Herstellung  von  Büromaschinen  (ohne  Datenverarbeitungsgeräte  und  periphere  Geräte)

2824 Herstellung  von  handgeführten  Werkzeugen  mit  Motorantrieb

2825 Herstellung  von  kälte-  und  lufttechnischen  Erzeugnissen,  nicht  für  den  Haushalt

2829 Herstellung  von  sonstigen  nicht  wirtschaftszweigspezifischen  Maschinen  a.  n.  g.

2830 Herstellung  von  land-  und  forstwirtschaftlichen  Maschinen

2841 Herstellung  von  Werkzeugmaschinen  für  die  Metallbearbeitung

2849 Herstellung  von  sonstigen  Werkzeugmaschinen

2891 Herstellung  von  Maschinen  für  die  Metallerzeugung,  von  Walzwerkseinrichtungen  und  Gießma
schinen

2892 Herstellung  von  Bergwerks-,  Bau-  und  Baustoffmaschinen

2893 Herstellung  von  Maschinen  für  die  Nahrungs-  und  Genussmittelerzeugung  und  die
Tabakverarbeitung

2894 Herstellung  von  Maschinen  für  die  Textil-  und  Bekleidungsherstellung  und  die  Lederverarbeitung

2895 Herstellung  von  Maschinen  für  die  Papiererzeugung  und  -verarbeitung

2896 Herstellung  von  Maschinen  für  die  Verarbeitung  von  Kunststoffen  und  Kautschuk

2899 Herstellung  von  Maschinen  für  sonstige  bestimmte  Wirtschaftszweige  a.  n.  g.

2910 Herstellung  von  Kraftwagen  und  Kraftwagenmotoren

2920 Herstellung  von  Karosserien,  Aufbauten  und  Anhängern

2931 Herstellung  elektrischer  und  elektronischer  Ausrüstungsgegenstände  für  Kraftwagen

2932 Herstellung  von  sonstigen  Teilen  und  sonstigem  Zubehör  für  Kraftwagen

3011 Schiffbau  (ohne  Boots-  und  Yachtbau)

3012 Boots-  und  Yachtbau

3020 Schienenfahrzeugbau

3030 Luft-  und  Raumfahrzeugbau

3040 Herstellung  von  militärischen  Kampffahrzeugen
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NACE-Code Beschreibung

3091 Herstellung  von  Krafträdern

3092 Herstellung  von  Fahrrädern  sowie  von  Behindertenfahrzeugen

3099 Herstellung  von  sonstigen  Fahrzeugen  a.  n.  g.

3101 Herstellung  von  Büro-  und  Ladenmöbeln

3102 Herstellung  von  Küchenmöbeln

3103 Herstellung  von  Matratzen

3109 Herstellung  von  sonstigen  Möbeln

3211 Herstellung  von  Münzen

3212 Herstellung  von  Schmuck,  Gold-  und  Silberschmiedewaren  (ohne  Fantasieschmuck)

3213 Herstellung  von  Fantasieschmuck

3220 Herstellung  von  Musikinstrumenten

3230 Herstellung  von  Sportgeräten

3240 Herstellung  von  Spielwaren

3250 Herstellung  von  medizinischen  und  zahnmedizinischen  Apparaten  und  Materialien

3291 Herstellung  von  Besen  und  Bürsten
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